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203. Sitzung 

Bonn, den 28. Februar 1980 

Beginn: 9.00 Uhr 

Präsident Stücklen: Die Sitzung ist eröffnet. 

Vor Eintritt in die Tagesordnung habe ich einige 
Mitteilungen zu machen. 

Am 21. Februar 1980 hat der Abgeordnete Lücker 
seinen 65. Geburtstag gefeiert. Meine herzlichen 
Glückwünsche! 

(Beifall) 

Amtliche Mitteilungen ohne Verlesung 

Der Bundeskanzler hat mit Schreiben vom 26. Februar 1980 mitgeteilt, 
daß die Bundesregierung beschlossen hat, zu dem Gesetz über eine 
Volks-, Berufs- und Arbeitsstättenzählung (Volkszählungsgesetz 1981) 
— Drucksachen 8/2516, 8/3412, 8/3601 — zu verlangen, daß der Vermitt-
lungsausschuß einberufen wird. Sein Schreiben ist als Drucksache 
8/3697 verteilt. 

Der Parlamentarische Staatssekretär beim Bundesminister für Bil-
dung und Wissenschaft hat mit Schreiben vom 13. Februar 1980 im Ein-
vernehmen mit dem Bundesminister für Jugend, Familie und Gesund-
heit die Kleine Anfrage der Abgeordneten Prangenberg, Frau Dr. 
Wilms, Pfeifer, Rühe, Schedl, Daweke, Frau Benedix-Engler, Dr. Ho rn

-hues, Frau Krone-Appuhn, Dr. Müller, Berger (Lahnstein), Voigt (Sontho-
fen), Frau Dr. Wisniewski, Dr. George, Kroll-Schlüter, Frau Karwatzki, 
Horstmeier, Lampersbach und der Fraktion der CDU/CSU betr. Berufs-
ausbildungsabgabe — Drucksache 8/3632 — beantwortet. Sein Schrei-
ben ist als Drucksache 8/3689 verteilt. 

Der Parlamentarische Staatssekretär beim Bundesminister für Ju-
gend, Familie und Gesundheit hat mit Schreiben vom 25. Februar 1980 
die Kleine Anfrage der Abgeordneten Dr. Hammans, Hasinger, Stutzer, 
Burger, Frau Dr. Neumeister, Dr. Becker (Frankfurt), Braun, Frau Kar-
watzki, Frau Männle, Frau Geier, Frau Dr. Wex, Bühler (Bruchsal), Dr. 
George, Frau Hürland, Höpfinger, Dr. Blüm, Kunz (Berlin), Müller (Ber-
lin), Dr. Laufs, Dr. Riedl (München), Kiechle, Spilker und der Fraktion der 
CDU/CSU betr. Durchführung von Tierversuchen bei Arzneimitteln 
und Chemikalien — Drucksache 8/3627 — beantwortet. Sein Schreiben 
wird als Drucksache 8/3700 verteilt. 

Der Bundesminister für Raumordnung, Bauwesen und Städtebau hat 
mit Schreiben vom 25. Februar 1980 die Kleine Anfrage der Abgeordne-
ten Hauser (Krefeld), Dr. Zeitel, Engelsberger, Sick, Dr. Waigel, Lampers-
bach, Schröder (Luneburg), Frau Hoffmann (Hoya), Dr. Köhler (Duisburg), 
Landré, Dr. Jobst, Dr. Schwörer, Müller (Wadern), Kolb, Sauter (Epfen-
dorf), Dr. Waffenschmidt, Susset, Neuhaus, Dr. Jahn (Münster), Pohl-
mann und Genossen und der Fraktion der CDU/CSU betr. Privatisie-
rung von Planungsaufgaben der öffentlichen Hand — Drucksache 
8/3678 — beantwortet. Sein Schreiben wird als Drucksache 8/3714 ver-
teilt. 

Der Bundesminister für das Post- und Fernmeldewesen hat mit 
Schreiben vom 19. Februar 1980 unter Bezugnahme auf f 17 Abs. 5 Post-
verwaltungsgesetz den Voranschlag der Deutschen Bundespost für das 
Rechnungsjahr 1980 übersandt. Der Voranschlag liegt im Archiv zur 
Kenntnisnahme aus. 

Nach einer interfraktionellen Vereinbarung sol-
len die Punkte 11 und 12 der Tagesordnung — Erste 
Beratung des Entwurfs eines Gesetzes über die Er-
richtung von Sprecherausschüssen für Leitende An-
gestellte und Erste Beratung des Entwurfs eines 
Zweiten Gesetzes zur Beschleunigung des Asylver-
fahrens — abgesetzt werden. Ist das Haus damit ein-
verstanden? — Ich sehe und höre keinen Wider-
spruch. Es ist so beschlossen. 

Mit Brief von gestern hat der Staatsminister beim 
Bundeskanzler mitgeteilt, daß der Herr Bundes-
kanzler zu Beginn dieser Plenarsitzung eine Regie-
rungserklärung abzugeben beabsichtigt. 

(Hört! Hört! bei der CDU/CSU) 

Da kein Thema angegeben ist, unterstelle ich, daß 
sich diese Regierungserklärung natürlich mit der in-
ternationalen Lage befassen wird, und deshalb frage 
ich die CDU/CSU-Fraktion, ob sie ihren Antrag auf 
Ergänzung der Tagesordnung um eine Aussprache 
über die internationale Lage aufrechterhält. 

(Dr. Kohl [CDU/CSU]: Erledigt!) 

— Gut. 

(Dr. Kohl [CDU/CSU]: Dann brauchen wir 
bloß noch einen Redner, Herr Präsident!) 

Dann können wir mit der Regierungserklärung be-
ginnen. 

(Zurufe von der CDU/CSU: Wo bleibt der 
Kanzler? — Er ist da!) 

— Sie bemerken, daß ich das mit Verzögerung aus-
gesprochen habe, damit wir dem Herrn Bundeskanz-
ler die Möglichkeit geben, rechtzeitig zu begin-
nen. 

Das Wort zur 

Abgabe einer Erklärung der Bundesregierung 
hat der Herr Bundeskanzler. 

Schmidt, Bundeskanzler: Schönen Dank für Ihr Fi-
libustern, Herr Präsident! — Meine Damen und Her-
ren, der Bundestagspräsident hat vorgestern nach-
mittag die Bundesregierung davon unterrichtet, daß 
der Bundestag die heutige Aussprache über die in-
ternationale Lage wünsche. Dazu liegt keine Große 
Anfrage und auch kein Antrag vor. Insofern möchte 
ich feststellen, daß es sich um ein ungewöhnliches 
Verfahren handelt. 

(Zustimmung bei Abgeordneten der SPD — 
Zurufe von der CDU/CSU) 

Aber die Herren von der Opposition, die schon beim 
zweiten Satz ihre Zwischenrufe nicht unterdrücken 
können, 

(Zuruf von der CDU/CSU: Sie provozieren 
ja auch!) 
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Bundeskanzler Schmidt 
irren sich, wenn sie in den letzten Tagen zu verste-
hen gegeben haben, daß die Bundesregierung eine 
Debatte scheue. Das ist ein Irrtum. Wir sind jeder-
zeit bereit, hier unsere Politik zu vertreten; nur hat-
ten wir in den letzten Wochen von Ihnen gehört, daß 
Sie eine Debatte nicht wünschten, weil Ihre Auffas-
sungen — öffentlich hörbar und lesbar — in einige 
Unordnung geraten waren. 

(Beifall bei der SPD und der FDP — Dr. 
Marx [CDU/CSU]: Was soll der Unsinn? — 
Zuruf von der CDU/CSU: Sie haben es nö-
tig! — Weitere Zurufe von der CDU/CSU) 

Aber wir sind gern bereit, die Lücken zu füllen, die 
Sie gelassen haben oder reißen, 

(Lachen bei Abgeordneten der CDU/CSU) 

und wir sind gern bereit, diese Debatte mit einer er-
neuten Darlegung der auch Ihnen bekannten Hal-
tung der Bundesregierung einzuleiten. 

Die Ihnen bekannte Haltung der Bundesregie-
rung ist hier vor dem Parlament am 17. Januar vom 
Bundeskanzler und vom Bundesaußenminister dar-
gelegt worden, und ich lege Wert auf die Feststel-
lung, daß diese vor sechs Wochen abgegebenen Er-
klärungen weiterhin gelten. 

Inzwischen sind allerdings einige wichtige Ele-
mente oder Bausteine für eine gemeinsame westli-
che Haltung hinzugekommen. Zum Beispiel habe 
ich mich wiederholt und intensiv mit dem französi-
schen Staatspräsidenten und mit der britischen Pre-
mierministerin beraten. Mit dem Präsidenten der 
westlichen Führungsmacht, mit dem ich seit Beginn 
der Krise in einem engen Gedankenaustausch stehe, 
werde ich in der kommenden Woche zu einem seit 
langer Zeit geplanten Treffen zusammenkommen. 
Sicherlich kann ich hier, meine Damen und Herren, 
wie jedenfalls jedem international erfahrenen Politi-
ker klar ist, nicht auf alle Einzelheiten dieser inten-
siven Konsultationen und Beratungen mit den 
Freunden, mit den Verbündeten eingehen, insbe-
sondere nicht hinsichtlich der erst nächste Woche 
in Washington stattfindenden Beratungen und Ver-
handlungen. 

Aber ich möchte doch mit dieser Erklärung heute 
morgen, so wie schon in den letzten Wochen mit 
vielen öffentlichen Äußerungen, jene klare politi-
sche Linie fortschreiben, welche die Haltung der 
Bundesregierung in der gegenwärtigen internatio-
nalen Krisensituation bestimmt. Die beiden Erklä-
rungen, die am 17. Januar von mir und von Bundes-
minister Genscher vor dem Bundestag abgegeben 
worden sind, haben sich inzwischen als Darlegung 
der Leitlinien unserer Politik voll bewährt. Hinzu 
kommt die  deutsch-französische Erklärung vom 
5. Februar. Der französische Staatspräsident be-
trachtet sie ebenso wie ich als ein bedeutsames Do-
kument für die deutsche und die französische Au-
ßenpolitik. Diese Erklärung ist gleichzeitig ein ge-
wichtiger gemeinsamer Beitrag zu einer überzeu-
genden politischen Antwort des Westens insgesamt 
auf die sowjetische Herausforderung in Afghani-
stan. 

Aus diesen drei Dokumenten, in denen unsere Po-
litik niedergelegt ist, rufe ich Ihnen einige wesentli-
che Elemente in Erinnerung. 

Zum einen: Mit der großen Mehrheit der Völker 
der Welt verurteilen wir den Bruch des Völker-
rechts in Afghanistan und fordern die unverzügli-
che Beendigung der sowjetischen Militärinterven-
tion. 

Zum anderen: Für Entspannung und Frieden ist 
Gleichgewicht der militärischen Kräfte eine ent-
scheidende, eine unabdingbare Voraussetzung. Wir 
müssen alle Anstrengungen unternehmen, das 
Gleichgewicht wiederherzustellen und vor neuen 
Erschütterungen zu sichern. 

Die Politik der Zusammenarbeit mit dem Osten 
hat einen Rückschlag erlitten. Wir bemühen uns, 
mit unseren Verbündeten gemeinsam das Erreichte 
zu wahren und es vor allem im Bereich der Rü-
stungskontrollpolitik fortzusetzen. 

Die Unabhängigkeit der Dritten Welt und die 
eigenständige Rolle der blockfreien Länder sind 
wesentliche Faktoren des Friedens, wesentliche 
Faktoren der Stabilität in der Welt. Wir werden sie 
achten, und wir werden sie nach Kräften unterstüt-
zen. 

In schwierigen Zeiten muß man miteinander re-
den. Die Gefahren der gegenwärtigen Lage können 
nur durch sorgfältig überlegende Konfliktbeherr-
schung begrenzt werden. Allerdings haben die Be-
mühungen zur Überwindung der Krise nur dann ei-
nen Sinn, wenn auch die Sowjetunion diesen Willen 
hat, den Willen hat, darauf einzugehen, und diesen 
Willen bekundet. 

Schließlich aus diesen drei vorgenannten Doku-
menten auch jenes Element: Kein Volk hat ein grö-
ßeres nationales Interesse an Gleichgewichts- und 
Entspannungspolitik als das deutsche Volk, das ge-
zwungen ist, in zwei verschiedenen Staaten zu le-
ben. 

(Beifall bei der SPD und der FDP) 

Damit habe ich Ihnen einige der wenigen Punkte 
in Erinnerung gerufen aus den drei vorgenannten 
Dokumenten, von denen ich sage: Sie gelten zur 
Gänze fort. 

Die Bundesregierung hat stets die Meinung ver-
treten — und sie bleibt auch in Zukunft dabei —, daß 
es uns nur im Rahmen eines westlichen Gesamt-
konzepts gelingen kann, angemessene Antworten 
auf die sowjetische Intervention in Afghanistan zu 
finden. Es geht um den Rückzug der sowjetischen In-
terventionsstreitkräfte in jenem Land. Es gilt, in je-
ner Region das gestörte Gleichgewicht wiederher-
zustellen, und es gilt zu verhindern, daß es an ande-
ren Stellen erneut schwer oder mit noch schwereren 
Folgen gestört wird. Es geht schließlich darum, daß 
die Krise nicht weiter eskaliert, sondern daß aus der 
Krise ein gangbarer Ausweg gefunden wird. Um 
überzeugende Antworten auf diese Fragen zu fin-
den, muß sich der Westen in der Tat klar sein über 
seine Ziele, über seine Interessen. 

Bei alledem wird man sich nicht der Illusion hin-
geben dürfen, als sei die gegenwärtige Krise nur 
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Bundeskanzler Schmidt 
eine Angelegenheit von heute oder morgen, son-
dern die Intervention in Afghanistan ist ein Ereignis 
mit tiefgreifenden Auswirkungen auf die Welt. 

Nun war es die Zielsetzung der  deutsch-französi-
schen Erklärung, Elemente für ein gemeinsames 
Handeln des Westens zu erarbeiten. Sie enthält, wie 
Sie sich erinnern, ein klares gemeinsames Bekennt-
nis zum Atlantischen Bündnis. 

Auch in dieser Krise hat die außenpolitische Zu-
sammenarbeit der neun EG-Staaten, in den Zeitun-
gen neuerdings häufig abgekürzt mit den drei Buch-
staben EPZ — heißt: Europäische Politische Zu-
sammenarbeit —, dazu beigetragen, der Stimme der 
Westeuropäer im Kreise der westlichen Verbünde-
ten Gewicht und Gehör zu verschaffen. Mit ihrem 
Vorschlag z. B. für ein blockfreies oder neutrales, 
sein Schicksal selbst bestimmendes Afghanistan 
haben die neun Außenminister der EG eine kon-
struktive Vorstellung entwickelt, um das Kernpro-
blem der Krise, die fortdauernde sowjetische Mili-
tärintervention in Afghanistan, anzupacken. 

Wir stehen bei all diesen Arbeiten und Konsulta-
tionen — und wir standen bisher; wir stehen auch in 
Zukunft — in dauerndem engen Kontakt mit den 
Vereinigten Staaten von Amerika. Der wichtige 
und angenehme Besuch des amerikanischen Außen-
ministers in der letzten Woche hier bei uns und in 
anderen europäischen Hauptstädten hat uns ge-
zeigt, welche Fortschritte wir in den letzten Wochen 
bei der Erarbeitung einer gemeinsamen westlichen 
Haltung gemacht haben. 

Wir sind uns darüber einig, daß nicht alle Mitglie-
der der Allianz, nicht alle Mitglieder der Europäi-
schen Gemeinschaft der sowjetischen Herausforde-
rung in identischer Weise zu begegnen haben, son-
dern wir wollen arbeitsteilig vorgehen. Das heißt, 
daß sich jeder von uns auf dem Hintergrunde ge-
meinsamer Ziele und übereinstimmender Interes-
sen auf diejenigen Beiträge konzentriert, zu denen 
er besonders berufen oder befähigt ist. 

Präsident Carter, mit dem ich seit Ausbruch die-
ser Doppelkrise in einem engen Meinungsaustausch 
stehe, telefonisch, schriftlich, hat in seinem letzten 
Brief die Bedeutung eines arbeitsteiligen, eines 
komplementären Vorgehens der westlichen Ver-
bündeten ausdrücklich noch einmal unterstrichen. 
Ich bin sicher, daß wir bei unseren Gesprächen in 
der Mitte der nächsten Woche in Washington wei-
tere Schritte auf dem Wege zu einer glaubwürdigen 
gemeinsamen westlichen Politik tun werden. 

Der Besuch in Washington wird mir auch Gele-
genheit geben, dem Präsidenten gegenüber persön-
lich zu sagen, zu wiederholen, was ich öffentlich 
viele Male zum Ausdruck brachte: nämlich wie sehr 
wir von dem Mut und von der Geduld und von der 
bewundernswerten Disziplin beeindruckt sind, wel-
che die amerikanische Nation, geführt von ihrem 
Präsidenten, in der Krise um die Geiselnahme in 
Teheran gezeigt hat. 

(Beifall bei allen Fraktionen) 

Gerade weil wir alle selbst mehrfach schwer an der 
politischen Mitverantwortung für das Leben von 

Geiseln getragen haben, möchte ich dem Präsiden-
ten meine Bewunderung für eine außerordentliche 
staatsmännische Leistung zum Ausdruck bringen. 

(Beifall bei der SPD und der FDP und bei 
Abgeordneten der CDU/CSU) 

Ich denke, in diesem Zusammenhang auch im Na-
men der Opposition zu sprechen, wenn ich an dieser 
Stelle für den Bundestag, für uns alle — die Bundes-
regierung eingeschlossen — den dringenden Appell 
an die Regierung des Iran richte, die Geiseln jetzt 
endlich freizulassen. 

(Beifall bei allen Fraktionen) 

Ich rufe in Ihre Erinnerung, daß wir bei allen 
Schritten, welche die Vereinigten Staaten von Ame-
rika gegenüber Teheran ergriffen oder erwogen ha-
ben, mehrfach unseren Ratschlag haben einfließen 
lassen, daß wir stets bereit waren, gleiche Schritte zu 
ergreifen. 

Ähnliches gilt im Prinzip auch gegenüber der So-
wjetunion in der Afghanistankrise. Ich will hier er-
wähnen, daß die Bundesrepublik Deutschland ihren 
Handel mit der Sowjetunion nicht durch staatliche 
Kredite, nicht durch Zinssubventionen fördert, wie 
das ja von der großen Mehrheit der westlichen Indu-
striestaaten geschieht. Bei uns wird nicht subventio-
niert. Es gibt auch keine Staatskredite. Bei uns müs-
sen die Marktzinsen der privaten Banken gezahlt 
werden. Die Bürgschaften für Exportkredite, die 
wir gewähren, sind auch nicht kostenlos, sondern 
haben vielmehr dem Finanzminister im Laufe der 
Jahre zu staatlichen, man könnte auch sagen, zu 
stattlichen Einnahmen verholfen. Für unser Verhal-
ten in der gegenwärtigen Krise gilt, daß wir nicht in 
Geschäfte einsteigen, die von den Vereinigten Staa-
ten von Amerika aufgegeben werden, daß wir schon 
jetzt ebenso wie unsere EG-Partner nicht in die von 
den Vereinigten Staaten geschaffenen Lücken — 
etwa im Bereich der Landwirtschaft oder der Com-
putertechnik — eindringen. Wir sind bereit, uns an 
einer Verschärfung der COCOM-Regeln für die 
Ausfuhr strategisch wichtiger Güter zu beteiligen. 
Dies gilt für uns — was diesen Bereich, aber ebenso 
alle anderen Bereiche angeht — unter dem Grund

-

satz — und der gilt wiederum nicht für den Osten —, 
daß wir bestehende Verträge einhalten werden. 
Dies entspricht übrigens nicht nur einem morali-
schen Gebot, nicht nur einem rechtlichen Gebot, 
sondern auch einem politischen Gebot ;  denn wir 
wollen ja auch, daß die uns gegenüber geschlosse-
nen Verträge zu unseren Gunsten eingehalten wer-
den. 

(Beifall bei der SPD und der FDP) 

Diese Haltung wird von den Vereinigten Staaten 
von Amerika geteilt. 

Ich komme auf das etwas engere Feld der Exporte 
zurück. Die Bundesregierung bewegt sich hier im 
Rahmen des sogenannten OECD-Consensus. Das 
sind die Übereinstimmungen, die im Rahmen der 
Organisation der Industriestaaten der Welt erarbei-
tet worden sind. Wir sind bereit, uns einem Maß-
nahmenkatalog anzuschließen, wie ihn die ameri-
kanische Regierung vorschlagen wird oder schon 
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vorgeschlagen hat, wenn auch unsere Verbündeten, 
unsere übrigen Partner entsprechend handeln, d. h. 
wenn solche Maßnahmen nicht unterlaufen werden 
können. 

Natürlich werden wir bei der Entscheidung über 
unsere zukünftige Handelspolitik einschließlich der 
Bürgschaftspolitik gegenüber der Sowjetunion zu 
bedenken haben: Unsere Wirtschaftsbeziehungen 
mit der Sowjetunion wurden in jahrelanger Zusam-
menarbeit aufgebaut, und zwar auch — und zu-
nächst und primär — aus politischen Gründen. Wir 
liefern überwiegend Erzeugnisse unseres ausge-
zeichneten Maschinenbaus. Wir liefern überwie-
gend Investitionsgüter. Ein Abbruch solcher Liefer-
beziehungen — einen Abbruch wünschen auch un-
sere amerikanischen Partner nicht; da müssen sich 
einige deutsche Journalisten verhört haben — ließe 
sich erst nach einer Reihe von Jahren wieder korri-
gieren. Ich weise darauf hin, daß diese, zunächst aus 
politischen Gründen aufgebaute, wirtschaftliche Zu-
sammenarbeit jedenfalls für unsere industrielle Be-
schäftigung, für unsere eigene Volkswirtschaft in-
zwischen einen erheblichen, einen bedeutenden 
Beitrag darstellt; sehr viel bedeutender als etwa ver-
gleichbare Wirtschaftsaustauschsprozesse anderer 
Länder, die über dasselbe Problem nachdenken oder 
darüber sprechen. 

Zur Frage der Teilnahme an den olympischen 
Sommerspielen 1980 in Moskau ist die Bundesre-
gierung auch heute noch der Meinung, daß es an der 
Sowjetunion liegt, die Voraussetzungen dafür zu 
schaffen, daß Mannschaften aus allen Ländern an 
diesen Spielen teilnehmen können. Diese Voraus-
setzungen sind gegenwärtig nicht gegeben; viel-
leicht sollte man auch formulieren: noch nicht gege-
ben. 

Nach den Regeln des Internationalen Olympi-
schen Komitees haben die Nationalen Olympischen 
Komitees bis Ende Mai Zeit, sich zu den Spielen an-
zumelden. Ich gehe davon aus, daß die europäische 
und die amerikanische Haltung spätestens zu die-
sem eben von mir genannten Zeitpunkt in eins zu-
sammengeflossen sein wird. Ich setze in dem Zu-
sammenhang hinzu: Ich möchte wegen der Sommer-
spiele 1980 keinem Wunschdenken Vorschub lei-
sten. 

(Dr. Mertes [Gerolstein] [CDU/CSU]: Was 
heißt das? — Weitere Zurufe von der CDU/ 

CSU: Was heißt das?) 

Langfristig gesehen muß es ein Ziel der westli-
chen Politik sein, ein stabiles Gleichgewicht der 
Kräfte herzustellen und zu bewahren. Ich wieder-
hole dieses Kernprinzip, von dem schon die Rede 
war. Nun haben wir innerhalb des Nordatlantischen 
Bündnisses über die Jahre gleichbleibend einen un-
serer Leistungsfähigkeit angemessenen militäri-
schen Beitrag zur Aufrechterhaltung des Gleich-
gewichts geleistet. Die Stärke, die Ausbildung, die 
Ausrüstung, die Motivation unserer Streitkräfte hal-
ten jedem internationalen Vergleich stand. Das wird 
auch so bleiben. 

(Beifall bei der SPD und der FDP) 

Dabei sind unsere Verteidigungsaufwendungen 
nach den gemeinsamen NATO-Kriterien über das 
ganze letzte Jahrzehnt jedes Jahr im Durchschnitt 
real um fast genau 3 % angewachsen, d. h. lange be-
vor im Frühjahr 1978 im Nordatlantikrat eine solche 
Bemühensklausel beschlossen worden war. Der An-
teil der militärischen Beschaffungen, also der inve-
stive Anteil, hatte sogar stets einen noch höheren 
Steigerungswert. 

Ungeachtet dieses hohen Standes unseres Vertei-
digungsbeitrags und der Steigerung, die er erfahren 
hat, habe ich dem amerikanischen Außenminister 
Cyrus Vance bei seinem kürzlichen Besuch mitge-
teilt, daß wir die Absicht haben, unseren Verteidi-
gungshaushalt auch 1980 real um 3 % zu erhöhen. 
Daran werden natürlich die von uns beabsichtigten 
und die angesichts 'der gegenwärtigen weltpoliti-
schen Situation unabweisbaren zusätzlichen militä-
rischen Anstrengungen für die Türkei, aber auch für 
Griechenland, ihren Anteil haben. 

Wir haben, wie ich an dieser Stelle erwähnen will, 
mit Befriedigung zur Kenntnis genommen, daß die 
beiden Anlieger der EG jetzt eine befriedigende Lö-
sung für die Frage der Luftzufahrtswege nach über 
sechs Jahren des Konflikts gefunden haben. 

Abschließend möchte ich meinen Bemerkungen 
zu den Verteidigungshaushalten ein Wort hinzufü-
gen: Verteidigungsbereitschaft ist zunächst eine 
Angelegenheit von Männern und erst in zweiter 
Hinsicht eine Angelegenheit des Geldes. 

(Beifall bei der SPD und der FDP) 

Daß es ohne Geld auch nicht geht, wissen wir auch; 
sonst wären wir das ganze Jahrzehnt mit den Vertei-
digungsausgaben nicht so verfahren, wie ich Ihnen 
das eben vorgetragen habe. 

(Zuruf des Abg. Dr. Kohl [CDU/CSU]) 

Aber es ist in erster Hinsicht eine Angelegenheit 
von Männern, von Soldaten, von ihren militäri-
schen Führern und von der politischen Leitung, 
von der sie eingesetzt werden. 

(Haase [Kassel] [CDU/CSU]: Männer ma

-

chen Geschichte!) 

— Nur nicht in Ihrem Fall, Herr Haase! 

Zur Türkei zurückkehrend: Wir haben in der 
Bundesregierung aus eigenem Entschluß und ohne 
deswegen auf internationale Koordination oder 
Konsultationen zu warten, die Initiative zu einer ko-
ordinierten, umfassenden Hilfsaktion für die Türkei 
ergriffen. Wir werden unsere Freunde und unsere 
Verbündeten' nachdrücklich darum bitten, sich an 
dieser von uns in Gang gesetzten und angesichts der 
internationalen Lage dringend notwendigen Hilfe 
für die Türkei — ich rede jetzt nicht nur von militäri-
scher Hilfe, sondern auch von Wirtschaftshilfe — 
angemessen zu beteiligen. 

Schon in den vergangenen Jahren haben wir der 
Türkei jedes Jahr mit Wirtschafts- und Verteidi-
gungshilfe zur Seite gestanden. Wir haben das auch 
nie unterbrochen. Wir haben darüber hinaus bereits 
im letzten Jahr eine außerordentliche zusätzliche 
Anstrengung auf wirtschaftlichem Gebiet unter-
nommen: und zwar als der Ingangsetzer, als der Be- 
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treiber einer innerhalb der OECD koordinierten 
Hilfsaktion, d. h. einer von der Organisation der In-
dustriestaaten der Welt koordinierten Hilfsaktion. 
Wir haben unsere deutschen Leistungen sehr rasch 
erbracht, als erste. Manche haben sich zu Leistun-
gen im Jahre 1979 verpflichtet, die jetzt, nachdem 
zwei Monate des Jahres 1980 vergangen sind, leider 
noch immer nicht erbracht sind. 

Wir halten also auch 1980 ein solches außeror-
dentliches Hilfsprogramm für die Türkei auf Wirt-
schaftlichem Gebiet wie auf dem Verteidigungsge-
biet für notwendig. Deshalb haben wir im Vorgriff 
auf das, was wir jetzt in Gang gesetzt haben, auf Bit-
ten der türkischen Regierung — übrigens mit Unter-
stützung des Bundestages — in kürzester Frist 100 
Millionen DM zur Überbrückung bereitgestellt. 

Bundesminister Matthöfer hat gestern im Kabi-
nett, im Bundessicherheitsrat, ausführlich über 
seine jüngsten Gespräche in Athen und Ankara be-
richtet. Ebenso wie die Bundesminister Genscher 
und Apel wird Herr Matthöfer die intensiven Bemü-
hungen der Bundesregierung, auch andere Geber-
länder für diese Hilfsaktion zu gewinnen, fortfüh-
ren; zunächst in Washington, dann in Tokio, aber 
auch im Rahmen der OECD und im Rahmen der 
NATO. Es ist eine Hilfsaktion, die nach unserer fe-
sten Vorstellung nicht auf das Jahr 1980 beschränkt 
bleiben soll. 

Im Zusammenhang der Hilfe für andere füge ich 
ein Wort zur Unabhängigkeit der Länder der Dritten 
Welt an, die ein wesentliches Element des Kräfte-
gleichgewichts, ein wesentliches Element des Welt-
friedens ist. Die Unabhängigkeit der Länder der 
Dritten Welt ist durch die Besetzung Afghanistans 
verletzt worden. Die Staaten der Dritten Welt haben 
durch ihre eigene Stimmabgabe in den Vereinten 
Nationen am 14. Januar 1980 klar zu erkennen gege-
ben, daß in erster Linie s i e sich vom sowjetischen 
Vorgehen in Afghanistan betroffen fühlen. Das ha-
ben dann später über 40 islamische Staaten in Isla-
mabad noch klarer zum Ausdruck gebracht. Viel-
leicht sollte man sich, wenn von der Konferenz von 
Islamabad die Rede ist, einmal vorstellen, daß es 
mehr als 40 islamische Staaten auf der Welt gibt — 
das ist mehr als ein Viertel aller Staaten der Welt —, 
die sich dort zu gemeinsamer Beschlußfassung zu-
sammengefunden haben. 

Für die gemeinsame Politik des Westens ist dar-
aus der Schluß zu ziehen, daß wir die Unabhängig-
keit und die Eigenständigkeit der Staaten der Drit-
ten Welt nicht nur anerkennen, sondern daß wir 
wirtschaftlich und politisch in gleichberechtigter 
Partnerschaft helfen . müssen, sie zu stabilisieren. 
Auf Grund unserer eigenen guten Erfahrungen mit 
regionaler Zusammenarbeit ermutigen wir re-
gionale Zusammenschlüsse in der Dritten Welt, die 
gerade für kleinere Länder, die nicht durch ein mili-
tärisches Bündnis geschützt sind, ein hervorragen-
des Mittel zur Stärkung ihrer Unabhängigkeit sein 
können. Mit diesen regionalen Zusammenschlüs-
sen wollen wir nach den soeben genannten Grund-
sätzen unsererseits zusammenarbeiten, kooperie-
ren. Als Beispiel will ich die seit längerem beste-
hende und inzwischen sich auch politisch verfe-

stigende Zusammenarbeit der Europäischen Ge-
meinschaft mit der südostasiatischen Staatengruppe 
ASEAN nennen. 

Dies sind für die Bundesregierung keine neuen 
Erkenntnisse, sondern sie ist sich seit vielen Jahren 
bewußt — es hat darüber hinsichtlich des südlichen 
Teils von Afrika bisweilen auch Streit in diesem 
Haus darüber gegeben —: Nur wer die Unabhängig-
keit der Staaten der Dritten Welt achtet und unter-
stützt, nur wer jeglichen Gedanken an Vorherr-
schaft, an Einflußzonen oder an Neokolonialismus 
eine Absage erteilt, nur der darf erwarten, das Ver-
trauen und das Ansehen dieser Länder zu gewin-
nen. 

(Beifall bei der SPD und der FDP) 

In dem Zusammenhang möchte ich ein Wort zu 
Pakistan sagen. Wir sind bereit, an zusätzlichen An-
strengungen für Wirtschaftshilfe zugunsten Paki-
stans mitzuwirken. Ich erinnere mich, hier schon am 
17. Januar 1980 dargelegt zu haben, wie sehr Paki-
stan und Indien seit Jahr und Tag als Empfänger un-
serer Entwicklungshilfe herausragen. Wir haben 
also schon früher erhebliche Hilfe an Pakistan gege-
ben. Wir werden auch jetzt einen erheblichen Bei-
trag zur wirtschaftlichen Stärkung des Landes lei-
sten. 

Diese notwendige Hilfe für Pakistan muß aber 
auch in ihrer Wirkung auf dessen Nachbarland In-
dien gesehen werden. 

(Beifall bei der SPD) 

Indien ist berufen, in der Bewegung der blockfreien 
Staaten eine bedeutende Rolle zu spielen, und die 
Bundesregierung ist sich dieser Tatsache bewußt 
und wird ihr Rechnung tragen. 

An dieser Stelle erscheint es mir angebracht, 
daran zu erinnern, daß das Nahostproblem im 
Lichte der Entwicklung rund um den Persischen 
Golf dringender denn jemals vorher einer Lösung 
bedarf. Wer das nicht erkennt, den möchte ich daran 
erinnern, daß die islamischen Außenminister in Is-
lamabad Ende Januar in Wirklichkeit nicht nur 
eine, sondern vielmehr zwei Entschließungen gefaßt 
haben, die von Saudi-Arabien und Irak gemeinsam 
initiiert wurden. Nun die erste dieser beiden Ent-
schließungen betraf Afghanistan und die Sowjet-
union. Im Mittelpunkt der zweiten Entschließung — 
die  eine wäre ohne die andere politisch nicht mög-
lich gewesen — steht die nachdrücklich formulierte 
Forderung nach einer Lösung des Nahost-Pro-
blems. Das schließt die Verwirklichung des Rechts 
auf Selbstbestimmung des palästinensischen Volkes 
ebenso ein wie die Anerkennung und Sicherung des 
Existenzrechts Israels durch alle Araber. 

(Beifall bei der SPD und der FDP) 

Ich muß hinzufügen: Die Erhaltung der Stabilität 
und des Friedens im Nahen Osten — mit Ausstrah-
lungen auf den Mittleren Osten, mit Ausstrahlun-
gen auf die ganze Welt, bis zu uns — entspricht auch 
einem wichtigen deutschen Interesse. Deswegen 
müssen wir an einer Regelung des Nahost-Problems 
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selber interessiert sein; ja, wir sind unmittelbar in-
teressiert. 

(Beifall bei der SPD und der FDP) 

Wir haben für den Ausbau der Beziehungen zwi-
schen der Europäischen Gemeinschaft und den 
Golf-Staaten Vorschläge gemacht, die dazu geführt 
haben, daß jetzt Sondierungen in Gang gesetzt wor-
den sind, die parallel zu unserem fortgesetzten In-
teresse an der Weiterführung des europäisch-arabi-
schen Dialogs laufen. Uns kommt es darauf an, den 
arabischen Staaten zu verdeutlichen, daß Europa für 
sie ein interessanter Partner der Zusammenarbeit 
ist. 

In unserer auf Gleichgewicht und Stabilisierung 
ausgerichteten Friedenspolitik nehmen natürlich 
auch die Beziehungen zu Jugoslawien, das in der 
Bewegung der blockfreien Staaten eine führende 
Rolle spielt, einen hohen Rang ein. Wir sind sehr be-
friedigt darüber, daß die gerade von uns nachdrück-
lich geforderten Verhandlungen über ein Koopera-
tionsabkommen der Gemeinschaft mit Jugoslawien 
jetzt, vor zwei, drei Tagen, mit der Paraphierung des 
Abkommens erfolgreich abgeschlossen wurden. 

Ich möchte an dieser Stelle unser Gefühl der An-
teilnahme und unser Gefühl des Respekts für den 
schwer erkrankten Staatspräsidenten Tito zum 
Ausdruck bringen, in dem wir einen der großen 
Staatsmänner unserer Zeit erkennen. 

(Beifall bei allen Fraktionen) 

Ich darf hinzufügen, daß wir der Zukunft seines Lan-
des mit Zuversicht entgegensehen. Ich halte auch 
die äußere Sicherheit seines Landes für ungefähr-
det. 

(Beifall bei Abgeordneten der SPD) 

Meine Damen und Herren, zur Krisenbewälti-
gung gehört auch, daß man nicht leichtfertig zuläßt, 
daß die Verbindungen zu den Staaten Osteuropas 
abreißen. 

(Beifall bei der SPD und der FDP) 

Auch in schwierigen Zeiten müssen wir mit unseren 
Nachbarn in Osteuropa sprechen; das gilt natürlich 
in besonderem Maße für die beiden deutschen, Staa-
ten. Wir streben weiterhin eine Verbesserung unse-
res Verhältnisses zur Deutschen Demokratischen 
Republik an, um trotz der fortbestehenden Teilung 
weitere Erleichterungen für die Menschen auf allen 
Seiten zu erreichen. Wie Sie wissen, wird hierüber 
verhandelt. Es geht um die Ausfüllung der Absichts-
erklärungen aus dem Jahre 1978. Ich darf mit Ge-
nugtuung sagen, daß diese Gespräche auf gutem, auf 
recht gutem Wege sind. 

(Broll [CDU/CSU]: Die Millionenbeträge 
auch?) 

— Es handelt sich um Millionenbeträge, in der Tat. 
Vielleicht haben Sie es, als Sie Ihre Frage stellten, 
mit Milliarden verwechselt. 

(Dr. Kohl [CDU/CSU]: Es ist gut, daß wenig

-

stens einer in diesem Saal den Unterschied 
kennt, Herr Bundeskanzler!) 

Hinsichtlich der Rüstungsbegrenzung sind wir 
uns mit unseren Bündnispartnern darin einig, daß 
Erreichtes erhalten werden muß. Dies gilt besonders 
für die Abkommen über strategische Rüstungsbe-
grenzung, d. h. über die Begrenzung der strategi-
schen Vernichtungswaffen, SALT I und SALT II. Es 
gilt auch für die MBFR-Verhandlungen in Wien. Es 
gilt auch für die Bemühungen um Rüstungsbegren-
zung im Rahmen der Vereinten Nationen. 

Ich will noch mal unterstreichen, was Präsident 
Carter zu SALT gesagt hat, nämlich daß die Einhal-
tung der Begrenzungen von SALT I und SALT II im 
wahren Interesse der Vereinigten Staaten und im 
wahren Interesse der Sowjetunion liegt und dazu 
beiträgt, den Frieden in der Welt zu bewahren. 

Es gibt Anzeichen dafür, daß die Sowjetunion dies 
ähnlich beurteilt. Ich würde es sehr begrüßen, wenn 
auch die Führung der Sowjetunion ihr Festhalten an 
SALT II — selbst wenn noch nicht ratifiziert — in 
ähnlich klarer Weise zum Ausdruck bringen würde, 
wie es der amerikanische Präsident getan hat. 

(Beifall bei der SPD und der FDP — Dr. 
Mertes [Gerolstein] [CDU/CSU]: Warum tut 

sie es bis jetzt nicht?) 

Die Aufgabe der Rüstungsbegrenzung ist ja eine 
Teilaufgabe zur Erreichung des Ziels, den Frieden zu 
bewahren. Zur Erreichung des Ziels, den Frieden zu 
bewahren, habe ich in den letzten Wochen immer 
wieder ein Element der Krisenbeherrschung oder 
der Konfliktbeherrschung betont, nämlich: Die Kon-
fliktparteien müssen miteinander in Kontakt blei-
ben; sie müssen bereit sein, miteinander zu spre-
chen, damit nicht aus Unkenntnis oder Mißverste-
hen oder Fehlinterpretation des Handelns oder des 
Unterlassens der anderen Seite die Lage verschärft 
wird. 

(Beifall bei der SPD und der FDP) . 

In diesem Sinn hat sich die Bundesrepublik 
Deutschland mehrfach, nein: vielfach eingesetzt. In 
diesem Zusammenhang steht auch mein Brief an 
den sowjetischen Generalsekretär Breschnew. 

(Dr. Friedmann [CDU/CSU]: Und die Ant

-

wort?) 

Nicht zuletzt das eigene Interesse an der Erhal-
tung des Friedens hat inzwischen die beiden Welt-
mächte dazu geführt, daß das Gespräch zwischen 
Washington und Moskau auf sehr vielen Ebenen 
wieder in Gang gekommen ist. Es hat im Lauf der 
letzten zehn oder zwölf Wochen immer wieder mal 
Spekulationen darüber gegeben, ob wir uns zutrau-
ten, in dem Zusammenhang eine besondere Rolle zu 
spielen. Ich will in diesem Zusammenhang aus ei-
nem „Spiegel"-Interview zitieren. Es ist eine der vie-
len Fundstellen meiner öffentlichen Äußerungen in 
den vergangenen Wochen und Monaten zu diesem 
Thema. 

(Lachen bei der CDU/CSU) 

— Sie stehen Ihnen zur Verfügung. 

(Fortgesetztes Lachen bei der CDU/CSU) 

Dort habe ich gesagt: „Die beiden Weltmächte be

-

dürfen, um miteinander zu reden, nicht der guten 
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Dienste der Bundesrepublik Deutschland, und der 
Herr Breschnew und der Herr Carter bedürfen nicht 
der Dienste des deutschen Bundeskanzlers, wenn 
sie miteinander reden wollen.'' 

(Dr. Marx [CDU/CSU]: Auch nicht des 
Herrn Brandt! — Weitere Zurufe von der 

CDU/CSU) 

— Meine Damen und Herren, ich bin es ja gewohnt, 
daß Sie Regierungserklärungen schon mit Polemik 
begleiten. Gleich wird Herr Kohl mit ungeheurer 
Polemik antworten. Ich kann notfalls auch in einer 
Regierungserklärung an Ihre Adresse zurückpole-
misieren. Nur glaube ich nicht, daß der Stil des Hau-
ses davon einen Gewinn haben würde. 

(Lebhafter Beifall bei der SPD und der FDP 
— -Dr. Kohl [CDU/CSU]: Schulmeister! — 

Weitere Zurufe von der CDU/CSU) 

Es sind seit Beginn meiner Ausführungen keine fünf 
Minuten vergangen, in denen nicht Herr Kohl und 
seine Nachbarn Witze miteinander ausgetauscht 
haben. Das sollte nicht Ihr Stil sein! 

(Hört! Hört! und Pfui-Rufe bei der SPD — 
Dr.  Friedmann [CDU/CSU]: Erst die starken 
Worte! — Rawe [CDU/CSU]: Wir sind doch 
nicht so primitiv wie Sie, Herr Bundeskanz

-

ler! Sie müssen doch Ihre Nerven völlig 
verloren haben, wenn Sie hier so reden! — 

Weitere Zurufe von der CDU/CSU) 

Ich kehre zu dem Zitat 

(Zuruf von der CDU/CSU: Fundstelle!) 

zurück: „Herr Breschnew und Herr Carter bedürfen 
nicht der Dienste des deutschen Bundeskanzlers, 
wenn sie miteinander reden wollen. Die Bundesre-
publik Deutschland ist kein Zünglein an der Waage. 
Die Bundesrepublik Deutschland ist ein Bestandteil, 
ein wichtiger, ein nicht wegdenkbarer Bestandteil 
des westlichen Bündnisses. Und an anderer Stelle 
habe ich gesagt: Wir sind nicht Vermittler, wir sind 
Partei, wir sind Teil einer Partei. 

Zur Konfliktbeherrschung gehört auch, daß man 
darauf achtet, zuhört, was die andere Seite sagt, daß 
man das, was die andere Seite sagt, vorurteilslos und 
sorgfältig prüft. Deswegen habe ich mich dafür ein-
gesetzt, daß herausgefühlt, herausgelotet, unter-
sucht wird, was der polnische Erste Sekretär, Herr 
Gierek, auf dem Parteitag über Abrüstung in Europa 
gesagt und was er damit gemeint hat; daß ausgelotet 
wird, was der sowjetische Generalsekretär Bresch-
new vor wenigen Tagen in seiner Rede über die so-
wjetischen Absichten in Afghanistan gesagt und 
was er damit gemeint hat oder gemeint haben könn-
te. 

Zur Krisenbeherrschung ist ebenso wichtig, daß 
man selbst als Konfliktbeteiligter berechenbar und 
in seinem eigenen Verhalten verläßlich bleibt. Das 
erfordert keine scharfe Sprache, es erfordert eine 
klare Sprache. Es erfordert auch — wie schon ge-
sagt —, daß man zu seinen eigenen Abmachungen 
steht, zu seinen eigenen Verträgen. Deshalb halten 
wir ja fest an allen unseren Verträgen und Abma-
chungen mit den Ländern Osteuropas, halten wir 
fest am Viermächteabkommen über Berlin. 

Wir begrüßen es, daß die beiden Weltmächte ihre 
Zusammenarbeit nicht nur auf dem Gebiet der Rü-
stungskontrolle fortsetzen, sondern daß die beiden 
Weltmächte in diesen Tagen auch ihre Interesse er-
klärt haben an einer Fortsetzung des KSZE-Prozes-
ses von Helsinki 1975 bis Madrid 1980 und, ich 
nehme an, darüber hinaus. Wir begrüßen das. Wir 
würden es für eine schwere weitere Zuspitzung der 
Spannungen in der Welt halten müssen, wenn alle 
diese Arten von Konferenzen, von Prozessen, unter-
brochen oder abgebrochen würden. Wir sind sehr 
zufrieden damit, daß wir in unserer Heimat, in mei-
ner eigenen Stadt Hamburg, gegenwärtig Gastgeber 
sind für eines der vielen vorbereitenden Treffen im 
Rahmen dieses KSZE-Prozesses. 

Ich fasse zusammen: Erstens. Die Aufgabe der Po-
litik in der gegenwärtigen internationalen Krise ist 
es, den Frieden zu wahren. Unsere Aufgaben ist es, 
den Zusammenhalt der deutschen Nation zu wah-
ren. Unsere Aufgabe ist es, die Zusammenarbeit 
der Völker und Staaten Europas zu bewahren 
und auszubauen. 

Zweitens. Um den Frieden zu wahren und unsere 
Interessen zu schützen, brauchen wir Partner. Die 
Bundesrepublik Deutschland ist deshalb auch selbst 
ein zuverlässiger Partner und Verbündeter in der 
Europäischen Gemeinschaft, im Nordatlantischen 
Bündnis. Unsere enge Verbundenheit mit den Ver-
einigten Staaten von Amerika ist der Kern unse-
rer Sicherheit und der Lebensfähigkeit Berlins. 
Aber uns verbinden nicht nur gemeinsame Sicher-
heitsinteressen mit unseren Freunden in den USA, 
sondern wir haben auch gleiche Wertvorstellungen 
und ein wichtiges Stück gemeinsamer Geschichte. 
Ähnlich ist aus geografischen, aber ebenso aus hi-
storischen und aus sittlichen Gründen die enge Zu-
sammenarbeit mit Frankreich ein bestimmender 
Faktor unserer Außenpolitik. 

Drittens. Gleichgewicht ist eine Grundlage fried-
licher Weltordnung. Gleichgewicht darf weder 
regional noch weltweit durch einseitige Aktionen 
gefährdet werden. Die Bundesrepublik Deutschland 
leistet unverzichtbare Beiträge zum Gleichgewicht: 
durch ihren Verteidigungsbeitrag, durch ihre Bei-
träge zur Rüstungsbegrenzung mit dem Ziel, das 
notwendige militärische Gleichgewicht auf einem 
möglichst niedrigen Niveau zu erreichen, durch ihre 
konzeptionellen und diplomatischen Beiträge zum 
friedlichen Ausgleich, durch ihre umfangreichen 
wirtschaftlichen Hilfen. Kein Land kann mehr Inter-
esse an Gleichgewicht und Entspannungspolitik ha-
ben als die geteilte deutsche Nation. 

(Beifall bei der SPD und der FDP) 

Wir Deutschen sind in einer geographisch und poli-
tisch und militärisch besonders exponierten Lage. 
Wir haben deshalb ein besonderes Interesse daran, 
daß internationale Krisen mit friedlichen Mitteln 
gelöst werden. 

(Beifall bei der SPD und der FDP) 

Viertens. Wir verurteilen die sowjetische Militär-
intervention in Afghanistan, die eine ernste Gefahr 
für die Stabilität in jener Region und für den Frieden 
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im allgemeinen bedeutet und deshalb auch uns be-
trifft. Sie muß beendet werden. 

(Beifall bei der SPD und der FDP) 

Fünftens. Auf diese Herausforderung antworten 
wir zusammen mit unseren Bündnispartern, mit un-
seren Partnern in der Europäischen Gemeinschaft 
durch eine Politik, die sich an gemeinsamen Zielen 
orientiert. 

Sechstens. Konkrete Elemente dieser Politik sind 
zum einen, die Fähigkeit des Bündnisses zu erhal-
ten, damit gemeinsam die lebenswichtigen Interes-
sen der Bündnispartner gesichert und verteidigt 
werden können. Darauf vertrauen wir. Dazu leisten 
wir mit der Bundeswehr einen wesentlichen Bei-
trag; einen Beitrag, ohne den das Bündnis seine Auf-
gaben nicht erfüllen könnte. 

Zum anderen: gegenwärtig muß die Verteidi-
gungsfähigkeit des westlichen Bündnisses ge-
stärkt werden, und zwar durch die Anhebung der 
Verteidigungsausgaben um reale 3 % auch für 
1980; durch die weitere Verwirklichung des Lang-
zeitverteidigungsprogramms aller Bündnispartner; 
durch die Ausführung der Doppelentscheidung der 
NATO vom Dezember letzten Jahres — in beiden 
Elementen will sie ausgeführt werden, d. h. Ausfüh-
rung sowohl der Nachrüstungsentscheidung als 
auch der Entscheidung über Verhandlungen zu bei-
derseitiger Begrenzung des Mittelstreckenpotenti-
als; durch die Stärkung der Südflanke der NATO. 

Zum dritten: Sind Elemente dieser Politik unsere 
Beiträge zur politischen Stabilisierung, zur wirt-
schaftlichen Stabilisierung, um die Eigenständigkeit 
der Staaten der Dritten Welt zu sichern. 

Schließlich: Konkrete Beiträge im Rahmen dieser 
Politik sind unsere Bemühungen um Fortentwick-
lung der Rüstungsbegrenzung im strategischen Be-
reich, im Bereich der Wiener MBFR-Verhandlungen 
über konventionelle Abrüstung in Europa, Fortset-
zung unserer Bemühungen um Sicherheit und Zu-
sammenarbeit in Europa — ich sprach davon — von 
Helsinki bis Madrid. Auch in einer schweren Krise 
bemühen wir uns, die Zusammenarbeit zwischen 
Ost und West so zu gestalten, daß die Chance zu ei-
nem neuen positiven Anlauf offenbleibt und daß sie 
später genutzt werden kann. 

(Beifall bei der SPD und der FDP) 

Siebter Punkt. Ein koordiniertes Vorgehen des 
Westens wird erleichtert und die Möglichkeiten der 
Einwirkung auf das Verhalten der Sowjetunion wer-
den vermehrt, je weitergehend die westlichen Län-
der sich über eine Rollen- und Arbeitsteilung ver-
ständigen. 

Achtens. Zur Berechenbarkeit unserer Politik ge-
hört: wir halten geschlossene Verträge und Abma-
chungen ein und sind auch in schwierigen Situa-
tionen ein zuverlässiger, ein berechenbarer Ver-
tragspartner. 

Neunter Punkt. Auch in dieser Krise gilt: Angst 
ist ein schlechter Ratgeber. Wer Angst hat, gerät in 
Gefahr, das Augenmaß zu verlieren. Wer Angst hat, 
bei dem kann die Vernunft zum Teufel gehen. Ent-
weder kommt es dazu, daß er den Kopf in den Sand 

steckt, das Appeasement, d. h. die Beschwichtigung 
sucht, und es droht ihm infolgedessen langsame, 
schrittweise Überwältigung; oder er erliegt umge-
kehrt der Gefahr der Überreaktion und damit dem 
Risiko des heißen Konflikts. Wer Angst schürt, der 
handelt gegen die Interessen der deutschen Na-
tion. 

(Beifall bei der SPD und der FDP — Zurufe 
von der CDU/CSU) 

Zehnter Punkt. Wir haben eine Politik zu machen, 
die die Chance offenläßt, nach einer Beendigung der 
Krise das vorher Erreichte weiterhin auszubauen 
und auszuweiten. Die Zusammenarbeit der Völker 
und Staaten auf der Basis des Gleichgewichts, auf 
der Basis ihrer Sicherheit, muß nach der Krise zum 
Nutzen der Menschen vervollkommnet werden. 

Für all diese Politik brauchen wir Vorstellungs-
kraft, Imagination; wir brauchen Entschlossenheit, 
wir brauchen auch Opferbereitschaft, wir brauchen 
geistige und politische Disziplin, und vor allem brau-
chen wir eine abwägende ruhige Vernunft und 
keine Emotion. 

(Beifall bei der SPD und der FDP) 

Die lang andauernde Tatsache, daß an unserer öst-
lichen Grenze nun seit Jahrzehnten starke Streit-
kräfte eines östlichen Staates, einer Supermacht, 
stehen, hat uns Deutsche gelehrt, eine Außenpolitik 
zu verfolgen, die nicht hin und her pendelt zwischen 
Anmaßung und Kraftmeierei auf der einen und Un-
terwerfung oder einem bloßen Sichabfinden auf der 
anderen Seite. 

(Sehr gut! bei der SPD) 

Viele Politiker und viele Staaten der Welt haben 
längst erfahren und längst in ihre Rechnung einge-
setzt, daß man sich darin auf die Bundesrepublik 
Deutschland verlassen kann, daß man sich auf die-
sen Staat verlassen kann, der einen festen, einen ste-
tigen Kurs steuert; einen Kurs, der die Ost-West-Be-
ziehungen zwischen den Menschen und zwischen 
den Staaten erleichtert, ohne deshalb das Gleichge-
wicht zugunsten der Sowjetunion verändern zu las-
sen, 

(Beifall bei der SPD und der FDP) 

sondern der vielmehr auf der Bewahrung des 
Gleichgewichts aufbaut. 

Ich weiß, daß eine große Mehrheit des deutschen 
Volkes einschließlich der Menschen in der DDR — 
übrigens auch einschließlich eines großen Teils der 
Wählerinnen und Wähler der Christlich Demokrati-
schen Union und der Christlich-Sozialen Union — 
diesen ruhigen Kurs, diesen abwägenden Kurs, die-
sen von Emotionen freien, auf Vernunft gegründe-
ten Kurs der Bundesregierung gutheißt. 

(Beifall bei der SPD und der FDP) 

Ich weiß, daß eine große Mehrheit der Deutschen 
wünscht, daß dieser abwägende Kurs der Vernunft 
beibehalten wird. 

(Erneuter Beifall bei der SPD und der 
FDP) 
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Und Sie, meine Damen und Herren von der Opposi-
tion — Sie haben ja Ihre Meinungsumfragen —, Sie 
wissen auch, daß ich darin recht habe. 

(Anhaltender lebhafter Beifall bei der SPD 
und der FDP) 

Präsident Stücklen: Ich eröffne die Aussprache 
zur Regierungserklärung. Das Wort hat der Herr 
Abgeordnete Dr. Kohl. 

Dr. Kohl (CDU/CSU): Herr Präsident! Meine sehr 
verehrten Damen und Herren! Herr Bundeskanz-
ler, wie nicht anders zu erwarten war, sind Sie indi-
gniert darüber — „indigniert" ist das Ihnen gemäße 
Wort —, daß Sie vor dem Deutschen Bundestag Re-
chenschaft geben müssen. 

(Zustimmung bei der CDU/CSU — Lachen 
bei der SPD) 

Sie formulieren, es sei ein ungewöhnliches Verfah-
ren, daß Sie aufgefordert werden, hier im Bundestag 
zu sprechen. Der beleidigte Unterton ist unüberhör-
bar. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Es ist ja in der Tat auch ungewöhnlich — ich 
bleibe in Ihrer Sprache, Herr Bundeskanzler —, daß 
dieser Bundestag es wagt, von Ihnen zu erwarten, in 
diesen dramatischen Zeiten Rechenschaft zu ge-
ben. 

(Beifall bei der CDU/CSU — Dr. Schäfer 
[Tübingen] [SPD]: O Mann!) 

Meine Damen und Herren, Herr Bölling hat ge-
stern diese Debatte begrüßt, Herr Wehner und Herr 
Bahr haben diese Debatte zutiefst bedauert. Die bei-
den Herren sind wahrscheinlich der Meinung, der 
Bundestag vertage sich sowieso am besten bis zum 
Herbst dieses Jahres. 

(Heiterkeit bei Abgeordneten der CDU/ 
CSU) 

Wir, die CDU/CSU, haben diese Debatte gefor-
dert, weil wir der Auffassung sind, daß es zweiein-
halb Monate nach der sowjetischen Aggression in 
Afghanistan und sechs Wochen nach der ersten 
Bundestagsdebatte zu diesem Thema endlich Zeit 
ist, daß es, Herr Bundeskanzler, überfällig ist, daß die 
Deutschen, unsere Mitbürger in der Bundesrepublik 
Deutschland, und unsere Nachbarn und Pa rtner in 
allen Teilen der Welt endlich Klarheit über die Po-
sition der Bundesregierung, über die Position des 
Bundeskanzlers gewinnen. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Auch Ihre wortreiche Zusammenfassung am Ende 
Ihres Redetextes kann nicht darüber hinwegtäu-
schen, daß Sie auch heute wieder die Klarheit der 
Position, die Klarheit des Kurses schuldig geblieben 
sind. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Das ist Ihre Form von — ich nehme Ihr Wort aus der 
Januardebatte auf — crisis management: viele tö-
nende Worte. 

Es war ein vielstimmiger Chor von Meinungen 
aus der Regierung, aus SPD und FDP in diesen 

Wochen, von Meinungen, die widersprüchlich wa-
ren, von Meinungen, die anschließend als persönli-
che Auffassungen qualifiziert wurden. Ihre Mei-
nung, Herr Bundeskanzler, war eigentlich über-
haupt nur indirekt zu erfahren. In Presseberichten 
wurde dem staunenden Leser mitgeteilt: „In der Ab-
geschiedenheit vertraulicher Zirkel sagte Schmidt", 
oder: „Besucher des Kanzlers wissen zu berichten". 
Heute haben Sie in der uns teilgewordenen Gnade 
darauf hingewiesen, wir müßten eben nur die rich-
tigen Fundstellen suchen. 

Lieber Herr Bundeskanzler, wir sind hier nicht im 
Proseminar der Abteilung Geschichte einer philoso-
phischen Fakultät, wir sind im Deutschen Bundes-
tag. Sie sind als Kanzler gewählt, und Sie haben dem 
deutschen Volk für Ihr Tun Rechenschaft zu ge-
ben. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Denn genau weiß man ja nicht, was Sie in diesen ver-
traulichen Zirkeln sagen, was Sie — über das hinaus, 
was Besucher berichten und schreiben — wirklich 
denken. 

In Ihrer Regierungserklärung am 17. Januar ha-
ben Sie im Blick auf die Sowjetunion erklärt: 

Insbesondere in schwierigen Zeiten muß unsere 
Politik durchschaubar sein. 

Genau das, Herr Bundeskanzler, war sie in diesen 
sechs Wochen überhaupt nicht; 

(Beifall bei der CDU/CSU — Dr. Marx 
[CDU/CSU]: Sehr gut! Da hat's gefehlt!) 

genau da, genau an diesem Punkt sind überall in der 
Welt Zweifel in Sachen „Position der Deutschen" 
aufgekommen. 

(Dr. Marx [CDU/CSU]: Spekulationen!) 

Daß Sie diese Spekulationen haben sich durchset-
zen lassen, hat uns, hat dem Land, wie Sie eben mit 
Recht sagten, geschadet. In einer Zeit einer schwe-
ren Krise erwarten die Bürger der Bundesrepublik 
Deutschland 

(Zuruf von der SPD: Besonnenheit!) 

von dem freigewählten Bundeskanzler auch eine 
Kursbestimmung. Herr Bundeskanzler, Besonnen-
heit und Klugheit schließen immer auch Mut ein. 
Beides ist unerläßlich, wenn Klugheit sich durchset-
zen will. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Wir halten diese Debatte auch für wichtig am 
Vorabend Ihrer Reise in die Vereinigten Staaten. In 
Ihrer Regierungserklärung vom Januar haben Sie 
mit Recht darauf hingewiesen, daß die durch die Be-
setzung Afghanistans entstandene Lage und ihre 
möglichen Folgen — ich zitiere wörtlich — „unver-
meidbar auch uns' in Europa und uns in Deutschland 
betreffen". 

Ich frage mich nur, Herr Bundeskanzler, wie hat 
die deutsche Bundesregierung in diesen Wochen, 
wie haben manche unserer europäischen Freunde 
und wie haben die Amerikaner auf diese Krise rea-
giert? Ich brauche hier nicht im einzelnen auf die 
amerikanischen Maßnahmen einzugehen. Sie sind 
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bekannt. Es geht mir auch überhaupt nicht darum, 
jetzt zu untersuchen, ob alle diese Maßnahmen ihre 
Schwächen und ihre Stärken haben. Betrachten wir 
die amerikanische Reaktion, die Reaktion des ame-
rikanischen Präsidenten Jimmy Carter im Gesamt-
zusammenhang, steht eines mit Sicherheit fest: Die 
Entscheidungen des amerikanischen Präsidenten 
sind in ihrer Zielsetzung und Willensbekundung 
klar und unmißverständlich. Aber Herr Bundes-
kanzler, kann man auch von Ihrer Politik sagen, daß 
sie klar und unmißverständlich ist? 

Die amerikanische Regierung hat ihre Freunde 
aufgefordert — das sind wir —, sich entsprechend zu 
verhalten. 

(Dr. Marx [CDU/CSU]: Mußte sie auffor

-

dern!) 

Sie, Herr Bundeskanzler, haben vor sechs Wochen 
von diesem Platz aus erklärt: „Dies werden wir tun.'' 
Jetzt frage ich Sie: Was haben Sie denn eigentlich 
getan? Was haben Sie getan, wenn wir gemeinsam 
heute, fast drei Monate nach der sowjetischen Ag-
gression in Afghanistan Bilanz ziehen? Schon Ihre 
allererste Reaktion — ich muß es noch einmal in Er-
innerung rufen — zeugte doch von Hilflosigkeit und 
Unsicherheit. Denken Sie doch einmal an Ihre Neu-
jahrserklärung; sie ist noch nicht verklungen. Da-
mals sprachen Sie davon, daß Sie unserem Volk die 
„Beunruhigung über das Vorgehen der Sowjetunion 
und ihrer Verbündeten in Asien und Afrika nicht 
verschweigen" wollten. Sie fanden nicht einmal den 
Mut, in jenen Tagen klar zu verurteilen, was von al-
ler Welt klar verurteilt wurde. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Als die Vereinigten Staaten ihre Gegenmaßnah-
men auf politischem, wirtschaftlichem und militäri-
schem Sektor bekanntgaben, haben Sie und der 
Außenminister erklärt, was die Bundesregierung al-
les nicht nachvollziehen könne, weil eben unter-
schiedliche Voraussetzungen vorlägen. Sie haben 
aber  bis  heute nicht gesagt, was wir Deutsche selbst 
tun könnten, 

(Dr. Marx [CDU/CSU]: Auch heute nicht!) 

um entsprechend die Amerikaner zu unterstützen. 
Sie haben es heute wieder nicht gesagt. Sie sind wie-
der wortreich über das Eigentliche hinweggegan-
gen. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Es reicht doch nicht aus, Herr Bundeskanzler, zu 
verkünden, die Bundesrepublik Deutschland werde 
die amerikanischen Boykottmaßnahmen im Be-
reich der wirtschaftlichen und technisch-wissen-
schaftlichen Beziehungen nicht unterlaufen, ohne 
daß bis zur Stunde überhaupt über eigene Maßnah-
men gesprochen wurde. 

Am 16. Januar erfolgte Ihre Regierungserklärung. 
Sie kündigten damals etwas an, und es wird doch 
wenigstens erlaubt sein, Herr Bundeskanzler, Sie 
nach einer Frist von sechs Wochen an Ihre eigenen 
Worte zu erinnern. 

(Sehr wahr! bei der CDU/CSU) 

Sie kündigten damals an: ,,... ein sorgfältig überle-
gendes, ein sorgfältig überlegtes ,crisis manage-
ment'  und ein entsprechendes Verhalten wie die 
USA, „insbesondere im Rahmen der Europäischen 
Gemeinschaft und im Rahmen des COCOM". Ein 
Beispiel Ihres crisis management haben wir im Rah-
men der Europäischen Gemeinschaft gerade erlebt. 
Die  deutsch-französische Erklärung vom 5. Fe-
bruar enthält harte Worte an die Adresse der So-
wjetunion. Sie bekräftigt die Treue zum Atlanti-
schen Bündnis. Es findet sich darin aber kein Wort 
über gemeinsam oder getrennt zu treffende Maß-
nahmen. Solche werden für den späteren Fall ange-
kündigt, für jenen späteren Fall, daß ein „neuer 
Schlag gleicher Art" erfolge. Herr Bundeskanzler, 
crisis management hat hier darin bestanden, daß 
Handeln auf eine Krise von morgen vertagt wird, 
ohne daß die Krise von heute gemanagt wurde. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Was die Solidarität mit den USA betrifft, so ist es 
schon auffällig — und es ist Ihnen doch auch aufge-
fallen —, daß dieser deutsch-französische Text den 
Begriff „Solidarität zu den Vereinigten Staaten" 
nicht enthält. Dann wurde uns mitgeteilt, Herr Bun-
deskanzler — durch die entsprechenden Fundstel-
len —, Sie hätten im Anschluß an den deutsch-fran-
zösischen Gipfel mit Präsident Carter telefoniert. 
Präsident Carter hat nach seinem eigenen Bekun-
den aus diesem Gespräch den Eindruck gewonnen, 
daß Frankreich mit dem Ort, dem Termin und der 
Zusammensetzung des für den 20. Februar in Bonn 
geplanten Außenministertreffens einverstanden sei. 
Wenige Tage später ließ Frankreich das geplante 
Treffen scheitern. Das war doch eine Demonstration. 
Es ist schwer verständlich, daß Sie am Samstag, 
Sonntag, Montag in Paris nicht erfahren haben soll-
ten, was am Mittwoch oder Donnerstag in Paris ent-
schieden werden würde. Was ist denn dann der Sinn 
einer solchen Besprechung? 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Wenn ich das charakterisieren will, muß ich Ihren 
Ausdruck herumdrehen und von crisis mismanage-
ment sprechen, Herr Bundeskanzler. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Was waren denn die Wirkungen Ihrer Politik in 
dieser Zeit? 

Erstens. Es wurde deutlich, daß Konsultation und 
Abstimmung zwischen den Europäern absolut unzu-
reichend waren. 

Zweitens. Der Verdacht eines deutsch-französi-
schen Direktoriums wurde wiederholt. 

Drittens. Die Ausklammerung Großbritanniens 
erweckte den Eindruck einer bewußten politischen 
Isolierung und entfachte erneut die Diskussion über 
ein special relationship Londons mit Washington. 

Viertens. Das Mißtrauen und die Verärgerung der 
kleineren europäischen Partner über die deutsch-
französische Achse kam deutlich zum Ausdruck. 

Nun werden Sie natürlich dies alles leugnen, Herr 
Bundeskanzler. Als das Kind halb im Brunnen lag, 
haben Sie eine fieberhafte Reisetätigkeit begonnen. 
Sie sind nach London gefahren, Sie sind nach Brüs- 
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sel gefahren. Aber, meine Damen und Herren, die 
Stimmen sind doch geblieben. Ihr Gastgeber in Brüs-
sel, der Ministerpräsident Martens, kritisierte, daß 
„die Stimme Europas in gefährlicher Weise stumm" 
geblieben sei. Sein Vorgänger Leo Tindemans er-
klärte, daß der Versuch Frankreichs und der Bun-
desrepublik Deutschland, eine gemeinsame Hand-
lung zu entwickeln, eine gemeinsame europäische 
Haltung nicht ersetzen könne. Der luxemburgische 
Ministerpräsident Pierre Werner und der belgische 
Außenminister, Ihr Parteifreund Simonet, äußern 
sich in ähnlicher Weise kritisch. Der englische Au-
ßenminister hat sich diesen Äußerungen ange-
schlossen. 

Herr Bundeskanzler, ist das Krisenmanagement, 
daß Sie es in wenigen Wochen fertiggebracht haben, 
den Konsens unter den europäischen Ländern in 
dieser Form durcheinanderzubringen? 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Herr Bundeskanzler, was das Schlimmste ist, was 
der zentrale Punkt der Auseinandersetzung zwi-
schen uns zunehmend werden wird: Sie haben eine 
Politik gebilligt, mitgetragen oder geduldet — dies 
läßt sich heute, jedenfalls von unserem Standpunkt 
aus, noch nicht beurteilen —, 

(Wehner [SPD]: Haben Sie denn einen 
Standpunkt?) 

die in den Verdacht geriet, uns, die Bundesrepublik 
Deutschland, in eine Alternativposition zwischen 
die USA und Frankreich zu bringen — eine Politik 
des Entweder-Oder an Stelle einer Politik des So-
wohl-Als-auch. 

Herr Bundeskanzler, Sie zitieren gerne, wenn es 
Ihnen beliebt, Konrad Adenauer. Lesen Sie nach, 
was er über diese Schicksalsfrage deutscher Politik 
gesagt hat. Ich habe nicht den Eindruck, daß Sie in 
diesem wichtigsten Teilstück der zukünftigen deut-
schen Politik Ihrer Aufgabe gerecht werden. Herr 
Bundeskanzler, solche Politik führt uns in Gefahr, 
am Ende wiederum dort zu sein, wo wir schon zwei-
mal in diesem Jahrhundert waren: zwischen allen 
Stühlen. Das muß man Ihnen deutlich mit auf den 
Weg geben. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Ich muß mit diesen Beispielen leider fortfahren. 
Wir begrüßen, daß Frankreich und die Bundesrepu-
blik Deutschland in der gemeinsamen Erklärung 
sagten, „daß die europäischen Mächte besondere 
Verantwortlichkeiten zu übernehmen haben, um 
zusammen mit ihren Bündnispartnern das grundle-
gende Gleichgewicht zu gewährleisten". Herr Bun-
deskanzler, wo bleiben die Maßnahmen? Der Vertei-
digungsminister der Bundesrepublik Deutschland 
hat über Wochen hinaus erklärt, daß er keine Not-
wendigkeit sehe, den deutschen Verteidigungsetat, 
wie zugesagt, aufzustocken. Andere Mitglieder der 
Bundesregierung äußerten sich positiv. Heute ha-
ben wir — das will ich deutlich herausstellen — zu 
diesem Punkt eine befriedigende Erklärung von Ih-
nen erhalten. Ich frage mich nur, Herr Bundeskanz-
ler, warum diese Erklärung erst heute kommt. 
Warum haben Sie sie nicht schon vor vier oder sechs 

Wochen abgegeben? Warum haben Sie erst den 
Druck der Opposition gebraucht, um hier die rich-
tige Entscheidung treffen zu können? 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Herr Bundeskanzler, wo blieben eigentlich Ihr 
Wort, Ihr Rat, Ihre Empfehlung an die deutschen 
Sportler in der Frage des Boykotts der Olympischen 
Spiele in Moskau? Sie haben vorhin zu rügen be-
liebt, daß wir uns während Ihrer Rede unterhalten. 
Ich kann Ihnen Aufklärung geben. Wir haben keine 
Witze erzählt. Wir haben Ihren Olympiatext stu-
diert und ihn nicht verstehen können. Wenn Sie das 
als Witz bezeichnen, ist das Ihre Sache, Herr Bun-
deskanzler. 

(Heiterkeit und Beifall bei der CDU/CSU) 

Es mag daran liegen, daß ich nur die alte Schulbil-
dung genossen habe; ich kann den Text nicht verste-
hen. Ich zitiere wörtlich: 

Wir gehen davon aus, daß die europäische und 
die amerikanische Haltung spätestens zu die-
sem Zeitpunkt 

— gemeint ist der Anmeldungstermin Ende 
Mai  — 

in  eins zusammengeflossen sein wird. 

(Lachen bei der CDU/CSU) 

In diesem Zusammenhang setze ich hinzu: Ich 
möchte wegen der Sommerspiele '80 keinem 
Wunschdenken Vorschub leisten. 

Die deutschen Athleten wissen jetzt ganz genau, 
was der Kanzler denkt. 

(Heiterkeit bei der CDU/CSU) 

Es gehen einem viele Gedanken durch den Kopf, 
Herr Bundeskanzler. Dunkel ist der Sinn Ihrer Wor-
te. Sie haben jetzt mit Ihrer Anleihe bei Heraklit, 
daß alles fließt, natürlich eine neue Dimension in 
Ihre Politik gebracht. 

(Heiterkeit und Beifall bei der CDU/CSU) 

Herr Bundeskanzler, ist das aber im Sinne Ihrer 
Schlußzusammenfassung eine unmißverständliche, 
eine klare Politik, die von der Mehrheit der Deut-
schen geteilt wird? 

Apropos Mehrheit der Deutschen: Herr Bundes-
kanzler, Sie haben auch beliebt — ich nähere mich 
jetzt allmählich Ihrer Sprache immer mehr —, auf 
die Demoskopie hinzuweisen. Verehrter Herr Bun-
deskanzler, wissen Sie eigentlich, was die Demosko-
pie in Sachen Olympiaboykott sagt? Da Sie doch 
sonst flugs der Meinung sind, das zu sagen, was die 
Demoskopie sagt, bin ich verwundert, daß Sie heute 
nicht laut den Olympiaboykott gefordert haben, 
denn zwei Drittel der Bevölkerung treten nach-
drücklich für den Olympiaboykott ein. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Aber das ist nicht unser Thema. Herr Bundes-
kanzler, in Sachen Boykott geht es nicht um die 
Frage der Demoskopie. Hier geht es um zwei wich-
tige grundsätzliche Positionen. Erstens geht es um 
diese Position: Ist es denkbar, daß wir uns angesichts 
der Äußerungen und der klaren Position unseres 
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wichtigsten, unerläßlichen Partners, der Vereinig-
ten Staaten, hier in einer Nische davondrücken wol-
len, bis die Dinge zusammenfließen? Ungeachtet der 
Position der Vereinigten Staaten sage ich aber auch 
dies: Können eigentlich die Deutschen mit ihrer 
eigenen geschichtlichen Erfahrung im Blick auf das 
Jahr 1936 dazu schweigen? 

Herr Bundeskanzler, Sie haben im Zusammen-
hang mit dem Kapitel „Entwicklungshilfepolitik", 
wozu Sie sehr viel Gutes gesagt haben, auf die Kon-
ferenz von Islamabad verwiesen. Warum haben Sie 
nur in diesem Zusammenhang auf die Konferenz 
von Islamabad verwiesen? Wenn Sie in der islami-
schen Welt jetzt für uns Stimmung machen wollen, 
dann müssen Sie sich wie die über 30 Länder, die auf 
der Konferenz von Islamabad vertreten waren, dem 
Boykott anschließen. Das wäre eine klare Politik. 

Ich sage Ihnen ganz offen, warum Sie sich um eine 
klare Antwort herumdrücken. Das hat nicht nur 
außenpolitische Gründe, das hat wenige Monate vor 
der Wahl auch innenpolitische Gründe. Ich sage das 
ganz offen. 

(Beifall bei der CDU/CSU — Kühbacher 
[SPD]: Die Jusos sind schuld!) 

— Nein. Entschuldigung, die Jusos können ja nicht 
schuld sein; die sind ja nur noch unter Ausschluß 
der Offentlichkeit tätig. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Ihre Sprache und ihr Denken versteht ja niemand. 
Sie können ruhig so weitermachen; ich habe keinen 
Einwand dagegen. 

Natürlich gibt es eine heftige Diskussion unter 
jungen Leuten, natürlich gibt es eine bittere Diskus-
sion unter jungen Athleten, die viele Jahre damit zu-
brachten, sich auf dieses wichtige Ereignis vorzube-
reiten, die ein hohes Maß an persönlichen Opfern 
gebracht haben. Für diese Mitbürger habe ich auch 
alle Sympathie. Es ist doch verständlich, wenn sie sa-
gen, sie wollten zur Olympiade fahren. Nur, hier 
muß doch eine Güterabwägung möglich sein. Ge-
rade wenn wir unseren Athleten eine Begründung 
dafür geben, warum wir nicht gehen werden, werden 
wir Verständnis finden, jedoch nicht mit Ihrer For-
mulierung, daß sich die Dinge in einer bestimmten 
Zeit zusammenfließend fügen würden, wobei Sie 
dann froh wären, wenn andere die Entscheidung für 
Sie übernähmen. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Das Bild, das Sie, Herr Bundeskanzler, und Ihre 
Regierung geboten haben, ist einfach jämmerlich. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Der Außenminister, der viel mehr Sinn und Ver-
ständnis für Demoskopie hat — das ist auch nahelie-
gend — als Sie, Herr Bundeskanzler, war gleich mit 
am Ball. Der Wirtschaftsminister, der Verteidi-
gungsminister, sogar der Regierungssprecher — ich 
weiß nicht, ob in diesem Fall dementiert oder nicht 
— haben sich dafür ausgesprochen. Dagegen kam 
dann für die SPD-Fraktion der Kollege Karl Liedtke 
und erklärte den amerikanischen Boykott schlicht 
für eine „Riesendummheit." Es ist natürlich keine 

Werbung für die Solidarität mit den Vereinigten 
Staaten, wenn der stellvertretende Fraktionsvorsit-
zende der stärksten Koalitionsfraktion so spricht. 

Wenn Sie, Herr Bundeskanzler, schweigen wol-
len, sollten Sie das auch auf anderen Feldern der Po-
litik tun. Die deutsche und internationale Presse ist 
bis in die jüngste Zeit hinein voller Beispiele, die zei-
gen, wie Sie die amerikanische Politik und den 
amerikanischen Präsidenten kritisieren. Deswegen 
freue ich mich, daß Sie heute für Präsident Ca rter so 
gute Worte gefunden haben. Ich hoffe sehr, daß 
nicht zuletzt das Vorwahlergebnis in New Hamp-
shire zu Ihrer Erkenntnis beigetragen hat, daß mög-
licherweise auch Carter in den nächsten Jahren un-
ser wichtigster Partner ist. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Es geht nicht darum, daß wir Kritik als solche ableh-
nen. Ich lehne nur eine Kritik ab, die sich im Besser

-

wissen erschöpft, ohne daß derjenige, der sie übt, 
deutlich macht, daß er die amerikanischen Ziele mit 
deutschen Maßnahmen in der deutschen Politik zu 
unterstützen gedenkt. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Wer sich in Europa über mangelhafte Konsulta-
tionen durch die Amerikaner beschwert — und es 
gibt Grund zu dieser Beschwernis —, sollte gerade 
in einer Phase internationaler Spannungen darüber 
nachdenken, wer im westlichen Bündnis die Haupt-
last der Verantwortung für unsere Sicherheit trägt 
— wer weiß das mehr als wir, die Bürger der Bundes-
republik Deutschland? — und in welchem Maße die 
Europäer selbst untereinander und gegenüber den 
USA zu frühzeitiger und ausreichender Information 
und Konsultation in der Lage sind. 

Herr Bundeskanzler, zwei Monate sind vergan-
gen, bis die europäischen Außenminister in Rom auf 
Vorschlag der englischen Regierung eine erste ge-
meinsame Antwort auf die sowjetische Aggression 
in Afghanistan erarbeitet haben. Ist das wirklich 
crisis management? Vorher, in diesen kritischen 
Wochen, haben die Europäer mehr übereinander als 
miteinander gesprochen. Wir verlangen auf gar kei-
nen Fall gegen den Geist Europas eine Uniformität 
des westlichen Bündnisses im Handeln. Aber die 
Maßnahmen der jeweiligen Bündnispartner dürfen 
auch nicht gegenseitig unterlaufen oder durch öf-
fentliche Kritik entwertet werden. Es muß verhin-
dert werden, daß einzelne Mitgliedstaaten in die po-
litische Isolierung geraten und neues Mißtrauen un-
tereinander entstehen kann. 

Deshalb verlangen wir eine partnerschaftliche, 
gleichberechtigte Zusammenarbeit und Arbeitstei-
lung zwischen den europäischen Bündnispartnern 
und innerhalb der Nordatlantischen Gemeinschaft. 
Meine Damen und Herren, dies setzt aber voraus, 
daß alle Bündnispartner auf der Grundlage gemein-
samer Überlegungen und gemeinsamer Ziele han-
deln, daß sie ihre Maßnahmen abstimmen. 

Die deutsch-amerikanischen Beziehungen, so 
schrieb einer, der Ihnen viel nähersteht als uns, Ihr 
Kollege Conny Ahlers, in diesen Tagen, befänden 
sich in einer „Schieflage", sie seien „notleidend". — 
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Herr Bundeskanzler, das ist das Ergebnis Ihres crisis 
management: Schieflage, notleidend. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Ich weiß, daß Sie jetzt alles tun werden — schon 
aus Gründen des 5. Oktober —, in Washington das 
Bild einer vollen Übereinstimmung und Solidarität 
demonstrieren zu können. Ich wünsche, daß dies 
nicht nur ein Bild ist, sondern die Wirklichkeit, die 
Substanz deutscher Politik ist. 

Die meisten von uns haben in den letzten Wochen 
Gelegenheit gehabt, mit wichtigen Besuchern aus 
den Vereinigten Staaten zu sprechen. Sie alle — ob 
Kissinger, Schlesinger, Sonnenfeld oder wie immer 
sie heißen mögen — haben darüber geklagt, daß in 
den Vereinigten Staaten zunehmend die Meinung 
umgeht, die Solidarität der Europäer lasse nach. 

(Seiters [CDU/CSU]: Der Bundeskanzler 
liest die „Bild"-Zeitung! — Zurufe von der 

CDU/CSU: Der liest Zeitung!) 

— Lassen Sie ihn doch lesen! Jeder stellt sich so dar, 
wie er es nötig zu haben glaubt. 

(Beifall bei der CDU/CSU — Wehner [SPD]: 
Das merkt man an Ihnen! Sie können nicht 

anders!) 

— Herr Kollege Wehner, über Ihre Selbstdarstel-
lung brauchen wir in diesem Hause kein Wort zu 
verlieren. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Ich glaube, daß viele bei uns in Deutschland und 
in Europa den tiefgreifenden Wandel in der Bevöl-
kerung der Vereinigten Staaten, der in den letzten 
Monaten vonstatten ging, noch nicht begriffen ha-
ben, daß sie jenen tiefgreifenden, entschlossenen 
Wandel in der amerikanischen Außen- und Ver-
teidigungspolitik immer noch nicht ernst genug 
nehmen. Gott sei Dank, so sollten wir Deutschen sa-

. gen,  ist das Amerika im Februar 1980 durch das 
weite Tal von Vietnam und Watergate gewandert. 
Gott sei Dank besinnt sich dieses große Volk wieder 
auf seine gewaltige wirtschaftliche, militärische und, 
was das wichtigste ist, auf seine große moralische 
Kraft . 

(Beifall bei der CDU/CSU — Zurufe von der 
SPD) 

— Ich wußte, daß Sie hier dazwischenrufen. Ich habe 
mir überlegt, ob ich dieses Thema anspreche. Aber 
Sie, weite Teile in der SPD, haben zu jenem tumben 
Antiamerikanismus in Deutschland entscheidend 
beigetragen! 

(Anhaltender lebhafter Beifall bei der 
CDU/CSU — Horn [SPD]: Das ist doch gelo

-

gen!) 

Der Verstand sagt Ihnen zwar, daß es die Freiheit 
dieser Bundesrepublik in den vergangenen 30 Jah-
ren ohne den Schutz und den Schirm der Vereinig-
ten Staaten nicht gegeben hätte, aber Ihre politische 
Ideologie und Ihre Emotion sagt Ihnen, daß Sie aus 
Ihrem Weltbild heraus antiamerikanisch sein müs

- sen, das man nur aus Ihrer ideologischen Ver-
klemmtheit heraus begreifen kann. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Ich sage noch einmal: Wir, die CDU/CSU, sind 
glücklich und mit uns, Herr Bundeskanzler, eine rie-
sige Mehrheit der Bevölkerung der Bundesrepublik 
Deutschland — auch Ihrer Wähler —, daß die Ame-
rikaner jetzt wieder aus ihrer moralischen Kraft her-
aus in der Lage sind, zunehmend diese Rolle, die ih-
nen die Geschichte zugeschrieben hat, zu überneh-
men. Wir haben keine Häme, wenn sich das eine 
oder andere dabei nicht so entwickelt, wie wir es uns 
wünschen, sondern wir wollen alles als gute 
Freunde tun, damit die Amerikaner Erfolg haben; 
denn wenn sie Erfolg haben, haben auch wir in der 
Bundesrepublik Deutschland Erfolg. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Sollte sich in der amerikanischen Offentlichkeit 
der Eindruck verstärken, daß Europa selbst jetzt, in 
dieser Krise, auf Distanz geht, daß Arbeitsteilung, je-
nes dubiose Wort, so verstanden wird, daß die USA 
die Lasten der Sicherheits- und Verteidigungspoli-
tik zu tragen haben und wir Europäer das Monopol 
der Verständigung und Entspannung beanspruchen, 
dann wären — das weiß jeder, der die amerikanische 
Geschichte kennt — isolationistische Reaktionen 
nicht aufzuhalten. Niemand weiß mehr als wir Deut-
sche, wie sehr wir auf amerikanische Hilfe angewie-
sen sind. Herr Kollege Brandt, in diesen Tagen frage 
ich mich immer wieder, wie Sie so reden können, da 
Sie über Jahrzehnte in Berlin erfahren haben, was 
amerikanische Hilfe für uns bedeutet. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Ich habe damit die eine Seite der Bilanz der Regie-
rungspolitik beleuchtet, und zwar die Bilanz der Re-
gierungspolitik gegenüber den USA und innerhalb 
der Europäischen Gemeinschaft. In Richtung Osten, 
in Richtung Sowjetunion tut sich eine zweite Bilanz 
auf. Es gibt eine Summe von Signalen an die so-
wjetische Regierung, die nur ein Ziel verfolgt: Trotz 
der sowjetischen Aggression in Afghanistan, trotz 
des mehrfachen Nein der Sowjetunion zum NATO-
Vorschlag über Abrüstungsverhandlungen im Mit-
telstreckenbereich, trotz der Verbannung Sacha

-

rows, trotz der Absage der Gespräche durch Herrn 
Honecker, durch den ungarischen und den CSSR-
Außenminister, also trotz der Tatsache, daß die So-
wjetunion die Entspannungspolitik auf Eis gelegt 
hat, wird ihr von Teilen der Bundesregierung, von 
Ihnen, Herr Bundeskanzler, von der Führung der 
SPD pausenlos zu verstehen gegeben, daß an der bis-
herigen Politik festgehalten werden solle, als ob 
nichts geschehen wäre. 

Ich will das belegen; denn die Formeln klingen 
uns täglich in den Ohren. Es gilt, das „Erreichte zu 
bewahren und fortzuentwickeln", heißt es in Ihrer 
Januar-Regierungserklärung. Wer stellt es denn in 
Frage, oder wer verkündet es denn außer der So-
wjetunion? Die Sowjetunion, so heißt es, dürfe ihr 
Gesicht nicht verlieren. Ich frage: Welches Gesicht 
kann die Sowjetunion jetzt verlieren? Wenn sie sich 
aus Afghanistan zurückzieht, verliert sie das Ge- 
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Sicht des Aggressors, und das wäre für den Frieden 
der Welt wünschenswert. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Sie sagten, die Sowjetunion habe die Auswirkun-
gen der Intervention unterschätzt und falsch beur-
teilt. Ich frage zurück: Hat die sowjetische Führung 
nicht schlicht eine Güterabwägung über Vor- und 
Nachteile vorgenommen und ist dabei zu der Auf-
fassung gekommen, daß die Vorteile überwiegen 
und die Nachteile ertragen werden können? Sie, 
Herr Bundeskanzler, erklärten wiederholt, das Nein 
der Sowjetunion zum Angebot der NATO über Ab-
rüstungsverhandlungen im Mittelstreckenbereich 
sei nicht so ernst gemeint und nicht das letzte Wort. 
Ich möchte gern einmal wissen, auf welches Urteil 
sich diese Meinung stützt. Sie haben auch heute da-
von gesprochen: Die polnischen Kommunisten 
schlagen eine europäische Abrüstungskonferenz 
in Warschau vor. Der Herr Bundesaußenminister 
und seine Partei bringen darauf ein erstes Hurra aus, 
als ob nicht schon seit Monaten ein französischer 
Vorschlag auf dem Tisch liegt, dem die Warschauer

-

Pakt-Staaten längst hätten zustimmen können. Herr 
Bundeskanzler und Herr Bundesaußenminister, war 
eigentlich diese Reaktion mit den westlichen Ver-
bündeten abgesprochen? 

Der Generalsekretär Breschnew wiederholt ste-
reotyp die Aussage, die Sowjetunion werde ihre 
Truppen aus Afghanistan abziehen, wenn die Ein-
mischung von außen gegen Regierung und Bevölke-
rung Afghanistans beendet wird. Sie, Herr Bundes-
kanzler, bezeichnen diese sowjetische Zumutung, 
die Ursache und Wirkung völlig auf den Kopf stellt, 
als Zeichen „beginnenden Nachdenkens" in Mos-
kau. 

(Haase [Kassel] [CDU/CSU]: „Licht im Tun

-

nel"!) 

Herr Bundeskanzler, Sie glauben doch nicht im 
Ernst, daß man in Moskau erst jetzt nachzudenken 
beginnt. Der Herr Bundesaußenminister — das paßt 
eigentlich gar nicht zu seinen sonstigen Einlassun-
gen — sieht schon „Licht am Ende des Tunnels". 

Dies alles wird angesichts eines Vorschlages vor-
gebracht, der quer durch die Welt in schärfster Form 
kritisiert wurde, bei dem nur ein altes leninistisches 
Prinzip — zumindest wurde dieses Prinzip von Le-
nin wieder aufgenommen — deutlich geworden ist: 
Nicht der Mörder ist schuld, sondern der Ermordete 
muß seine Unschuld beweisen. 

Meine Damen und Herren, Herr Bundeskanzler, 
Sie haben heute wieder Ihre Zurückhaltung hin-
sichtlich der Frage der Teilnahme an den Olympi-
schen Spielen deutlich gemacht. Es gehe dabei dar-
um, so sagten Sie, den Russen Gelegenheit zu geben, 
selbst für Verhältnisse zu sorgen, die allen die Teil-
nahme ermöglichten; man dürfe sie nicht durch vor-
schnelle Reaktion aus dem Westen daran hindern. 
Was Sie, Herr Bundeskanzler, hier praktizieren, ist 
doch die alte Methode, sich selbst flugs mit fremden 
Federn zu schmücken und damit eigene Blößen zu 
verdecken. 

Ich will die Rede Breschnews jetzt im einzelnen 
gar nicht bewerten. Ich gehe davon aus, daß das 
westliche Bündnis um des Friedens willen jeden An-
satz nutzen wird, um ernsthafte Absichten Moskaus 
zu prüfen. Aber glaubt denn irgend jemand hier bei 
uns im Ernst, die Rede Breschnews wäre durch das 
allzu hörbare Schweigen des deutschen Bundes-
kanzlers oder durch das Schweigen der Europäer 
hervorgerufen worden? Nein, Breschnew sah sich zu 
dieser Rede nur deshalb genötigt, weil der amerika-
nische Präsident in dieser Sache eine entschiedene 
Haltung gezeigt hat. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Dafür haben wir alle Präsident Jimmy Carter in der 
Tat zu danken. Der Bundeskanzler, so glaube ich, 
würde dem Atlantischen Bündnis einen wichtigen 
Dienst leisten, wenn er unseren gemeinsamen Dank 
in Washington übermitteln würde. 

Ich bin sehr damit einverstanden — Sie haben es 
an unserem Applaus gemerkt, Herr Bundeskanz-
ler —, daß sie in Washington die staatsmännische 
Leistung des Präsidenten Carter hinsichtlich der 
Herausforderung im Iran würdigen; das ist voll und 
ganz unsere Meinung. Aber ich hätte diesen Katalog 
gern noch etwas erweitert und auch den Dank für 
die klare und entschiedene Haltung Carters nach 
der sowjetischen Aggression in Afghanistan  mit 
einbezogen. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Am 31. Januar schrieben Sie, Herr Bundeskanzler, 
an Generalsekretär Breschnew einen Brief, der nach 
allem, was wir darüber draußen lesen konnten, vor 
allem einen Schwerpunkt enthält: daß man gerade 
in schwierigen Zeiten miteinander reden müsse, daß 
wir unsere Politik fortsetzen würden, daß Erreichtes 
erhalten werden müsse und daß sich die Sowjet-
union der Sorgen des Westens nicht verschließen 
dürfe. Was wird Herr Breschnew darauf wohl ant-
worten? Nicht mehr, als daß es allein beim Westen 
liegt, daß die Entspannungspolitik fortgesetzt wer-
den kann. 

Soweit Ihr Verhalten, Herr Bundeskanzler, und 
das der Bundesregierung zu würdigen ist, habe ich 
versucht, dies zu tun. Aber das eigentliche Bild der 
Bundesrepublik und ihrer Politik wird erst deutlich, 
wenn man die Politik der SPD-Parteiführung hinzu-
nimmt. Und das ist ja nicht irgend jemand, sondern 
das ist Ihr Vorgänger im Amt, der Bundeskanzler au-
ßer Diensten Willy Brandt, das ist Herbert Wehner, 
das sind all jene, die eigentlich überhaupt nur dafür 
gesorgt haben, daß es Sie als Bundeskanzler gibt. 
Herr Brandt erklärt öffentlich, Herr Bundeskanzler, 
daß Solidarität mit den USA eine Sache sei, deut-
sche Interessenvertretung aber eine andere. 

(Zurufe von der CDU/CSU) 

In seinem Verständnis — das ist ja wichtig; es 
kommt ja darauf an, wer es sagt — kann das doch nur 
heißen, daß die im deutschen Interesse liegende 
Entspannungspolitik durch die Solidarität mit den 
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USA nur belastet werde. „Dies", so sagte er, „ist nicht 
die Zeit für wohlklingende Treueschwüre". 

(Brandt [SPD]: „Hohlklingende" habe ich ge

-

sagt!) 

— „Wohlklingende"! — „Hohlklingende"? Ja, dann 
wird das Zitat nur noch schlimmer. Ich bin gern be-
reit, das zu revidieren. Denn der zweite Satz ist ja 
der entscheidende. — Sie sagten also: 

Dies ist nicht die Zeit für hohlklingende Treue-
schwüre. Die Amerikaner bestimmen nicht für 
uns mit. • 

Natürlich bestimmen die Amerikaner nicht für uns 
mit. Nur, wenn die Amerikaner nicht zum Teil, zum 
entscheidenden Teil für uns mitbestimmt hätten, so 
frage ich Sie, der Sie in wichtigen Zeiten Bürgermei-
ster von Berlin waren: Was wäre dann aus uns ge-
worden? 

(Anhaltender Beifall bei der CDU/CSU) 

Das sind die starken Worte des Vorsitzenden 
Brandt. 

Meine Damen und Herren, Herr Kollege Brandt, 
das können Sie doch nun wirklich nicht leugnen, das 
ist mit Händen zu greifen: Welch eine Distanz zu 
unseren amerikanischen Freunden kommt in dieser 
Wortwahl, in diesen Formulierungen zum Aus-
druck? 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Wie wollen Sie eigentlich einem Mann in der ameri-
kanischen Politik — ob im Senat, ob in der Admi-
nistration —, der unsere Muttersprache beherrscht, 
klarmachen, daß dies die Sprache von Freunden ist? 
Die Distanz — vielleicht die enttäuschte Distanz — 
ist doch unübersehbar. 

Es ist doch auch die Sprache eines Mannes, der zu 
seiner Zeit — ich sage es noch einmal — als Regie-
render Bürgermeister von Berlin pausenlos in den 
westlichen Hauptstädten war, wenn es galt, Unter-
stützung für Berlin gegen die Pression der Sowjet-
union auf Berlin zu mobilisieren. 

Damit dies hier klar ist: Sie, Herr Bundeskanzler, 
haben sich auch über diesen Fall mit einem gera-
dezu virtuosen Slalomlauf hinweggeschwiegen. 

(Dr. Marx [CDU/CSU]: Olympischer Mei

-

ster!) 

Wir lehnen eine wie auch immer geartete oder be-
zeichnete Vermittlerrolle des SPD-Parteivorsit-
zenden Willy Brandt entschieden ab. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Sie entspricht weder unserem staatspolitischen 
noch unserem bündnispolitischen Verständnis. 

Man muß es in Erinnerung rufen: Es gehört zum 
erklärten Instrumentarium kommunistischer Regie-
rungen, Außenpolitik auf zwei Ebenen zu betreiben: 
der staatlichen Ebene und der Parteiebene. Eine sol-
che Zweigleisigkeit ist für uns Christliche Demokra-
ten undenkbar. Wir haben eine klare Ordnung und 
einen gewählten Bundeskanzler, der von der Verfas-
sung mit der Richtlinienkompetenz ausgestattet ist, 
und wir haben einen Außenminister, der für die 

Außenpolitik verantwortlich ist. Und wenn schon 
der Bundeskanzler nicht den Mut hatte, Herrn 
Brandt beim Namen zu nennen, haben wir doch die 
große Erwartung, daß heute vielleicht der Bundes-
außenminister aus seiner sehr besonderen Situation 
die nötigen Worte dazu findet. 

(Lachen und Beifall bei der CDU/CSU) 

Sie, Herr Bundeskanzler und Herr Außenmini-
ster, erklären bis zum Überdruß Ihre Gesprächsbe-
reitschaft gegenüber der Sowjetunion und erinnern 
in dieser Zeit an Ihre Absicht, nach Moskau zu rei-
sen. 

(Dr. Marx [CDU/CSU]: Das sind die wohl

-

klingenden Worte!) 

Sie warten doch auf einen Terminvorschlag der So-
wjets. Was passiert dann eigentlich? Wäre das nicht 
eine schallende Ohrfeige, wenn Herr Brandt eine 
Einladung nach Moskau erhielte und der Bundes-
kanzler nicht? Was sind das eigentlich für Vorstel-
lungen von Außenpolitik? Das ist crisis manage-
ment a la Helmut Schmidt. 

(Heiterkeit und Beifall bei der CDU/CSU — 
Wehner [SPD]: Das ist Kohl!) 

Die Bundesrepublik Deutschland ist ein enger 
Bündnispartner der USA. Sie ist ein fester Bestand-
teil der westlichen Allianz, wie Sie, Herr Bundes-
kanzler, mit unser aller Zustimmung vor sechs 
Wochen im Bundestag erklärt haben. Wir sind von 
der sowjetischen Aggression in Afghanistan betrof-
fen wie die USA und die europäischen Partner. Wie 
sollen wir als Bundesrepublik in einer solchen Aus-
gangsposition zwischen zwei Supermächten vermit-
teln können — als Betroffene, als Abhängige, als 
Mittelmacht? 

Es wäre wirklich reizvoll, dem Schauspiel nachzu-
gehen, das die Bundesregierung und Sie, meine Da-
men und Herren von der SPD, in dieser Frage in den 
letzten Tagen aufgeführt haben. Ich will nur so viel 
sagen: Ich erwarte von dem Betroffenen selber, dem 
Kollegen Brandt, ein klares Wort. Ich hätte bisher 
schon erwartet, daß die Bundesregierung die Ameri-
kaner von Peinlichkeiten befreit und Moskau von 
vornherein jeder Chance beraubt hätte, Unfrieden 
und Unstimmigkeiten bei uns zu fördern. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Ich hätte es natürlich auch von Ihnen erwartet, Herr 
Bundeskanzler. Zu dem Rätselhaften, das in Ihrer 
Regierungserklärung im Fluß ist, gehört ja auch, daß 
Sie auf ein Interview im „Spiegel" hinweisen, das, 
wenn überhaupt, nur als Antwort an Willy Brandt 
verstanden werden kann. Ich fürchte aber, es fehlt 
Ihnen bereits heute in der eigenen Partei und Frak-
tion an jenem Durchdringungsvermögen und jener 
Durchsetzungskraft, die ein gebotenes klares Wort 
möglich machen. Das ist die Erfahrung, die wir mit 
Ihnen gemacht haben. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Vor dem Hintergrund der Bilanz deutscher und 
europäischer Außenpolitik nach Afghanistan stellt 
sich für uns die wesentliche Frage: Wie muß die 
Wirkung dieser Politik, die ich soeben beschrieben 
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habe, auf die Sowjetunion sein? Ich will versuchen, 
es am Beispiel des Besuchs des amerikanischen 
Außenministers Vance in Bonn zu erläutern. Aus 
der Sicht Moskaus besucht der Hauptkontrahent 
USA seinen wichtigsten Verbündeten in Europa, die 
Bundesrepublik Deutschland, und unterstreicht 
dies, wie wir wissen, dadurch, daß er zuerst in Bonn 
Station macht, bevor er nach Rom, Paris und London 
reist. Die Gespräche finden an dem Tag statt, an dem 
das amerikanische Ultimatum an die Sowjetunion in 
Sachen Olympiaboykott abläuft. 

Was ist nun — angesichts einer solch einfachen 
Wiederholung von Tatsachen — das auch für die So-
wjetunion sichtbare Ergebnis dieser deutschameri-
kanischen Gespräche in Bonn? Der Bundeskanzler 
hält sich in der Olympia-Frage weiterhin bedeckt, ja 
nicht einmal der Außenminister ist bereit, seine frü-
heren Äußerungen zu wiederholen, er könne sich 
nicht vorstellen, daß deutsche Sportler in Moskau 
auftreten, wenn die Amerikaner fehlen. Beide Sei-
ten sprechen von der „Notwendigkeit eines langfri-
stigen Konzepts" als Antwort *auf die sowjetische 
Aggression, ohne daß ein solches Konzept in Anzei-
chen deutlich ist und ohne daß unsere, die deutsche 
Seite zu erkennen gibt, welchen Beitrag wir dazu lei-
sten wollen. 

Der Kommentar folgt auf der Stelle. In der Prawda 
vom 24. Februar, wenige Tage danach, steht zu le-
sen: 

Im Galopp durch Europa hat Vance nicht viel 
erreicht. Der ursprüngliche Plan der USA, in 
Bonn die sogenannte atlantische Stärke vor Au-
gen zu führen, hat einen Reinfall erlebt. Bonn 
erklärt sich in Worten mit den USA solidarisch, 
gab jedoch nur in einem Punkte nach. 

Aus der Sicht der Sowjetunion stellt sich der We-
sten zweieinhalb Monate nach der Aggression auf 
Afghanistan so dar: 

Erstens. Die Sowjetunion erlebt eine Bundesregie-
rung, die den Eindruck fördert, um ihres Verständ-
nisses von Entspannung willen die Solidarität mit 
den USA einzuschränken und die Bindungen gegen-
über der Führungsmacht zu lockern mit dem Ziel, 
eine politische Sonderrolle zumindest ins Auge zu 
fassen. 

(Dr. Marx [CDU/CSU]: Leider wahr!) 

Zweitens. Sie erlebt eine Europäische Gemein-
schaft und eine westliche Allianz, die, vorsichtig 
ausgedrückt, unfähig zu sein scheinen, rasch und 
entschlossen zu reagieren. Ich befürchte, meine Da-
men und Herren, daß die sowjetische Führung schon 
heute zu einer für uns sehr gefährlichen Schlußfol-
gerung gekommen sein könnte: daß der eigentliche 
Gewinn ihrer Aggression in Afghanistan weniger in 
der errungenen Option in Richtung Golfregion zu 
sehen ist als in der Erfahrung, daß das Atlantische 
Bündnis und vor allem die Europäer in sich uneinig 
sind. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Diese Beurteilung ist ja nun wahrlich nicht aus 
der Luft gegriffen. Die sowjetische Propagandaoffen

-
sive der letzten Woche zielt genau auf diesen Riß im 
westlichen Bündnis. 

Ich zitiere wenige Stimmen. „Bundeskanzler 
Schmidt", so heißt es wörtlich, „hat den undurch-
dachten und abenteuerlichen Kurs der jetzigen ame-
rikanischen Administration verurteilt und die Be-
wahrung der Errungenschaften der Entspannung für 
wichtig erklärt.'' Das ist eine offizielle sowjetische 
Stimme. 

Dann, Herr Kollege Brandt: „Der SPD-Vorsitzen-
de,  Willy Brandt, unterstrich die Notwendigkeit ei-
ner selbständigen Interessenve rtretung westeuro-
päischer Staaten. ,Carter kann nicht für die West-
deutschen sprechen', erklärte Willy Brandt." 

Und Tass — das darf nicht fehlen — lobt die „ver-
nünftige Beurteilung" Egon Bahrs. 

(Heiterkeit bei der CDU/CSU) 

Und eine besonders berüchtigte Stimme aus der 
DDR: Karl Eduard von Schnitzler wünscht sich, daß 
die Worte Herbert Wehners — ich zitiere jetzt wö rt

-lich — „in die Gehörgänge gewisser Politiker 
Westeuropas und Washingtons Eingang finden". 

(Hört! Hört! bei der CDU/CSU) 

Meine Damen und Herren, ich werfe Ihnen nicht 
vor, daß diese Stimmen so über Sie sprechen. Was 
ich Ihnen vorhalte, ist, daß Ihre Politik zu jenen 
Kommentaren Anlaß gab. Das ist das, was wir bekla-
gen. 

(Lebhafter Beifall bei der CDU/CSU) 

Herr Bundeskanzler, müssen Sie, wenn Sie sich in 
einer ruhigen Stunde Rechenschaft geben, nicht sel-
ber zugeben, daß die Politik, die Sie in diesen 
Wochen mitgetragen haben, die Sowjetunion natür-
lich ermutigt hat? Mußte die sowjetische Führung 
nicht den Eindruck gewinnen, daß viele Europäer 
bereit sind, Afghanistan zu vergessen, wenn die So-
wjetunion nur eine irgendwie geartete neue Ent-
spannungsgeste anbietet? Jeder von uns hier im 
Saal — ich finde, wir brauchen dies nicht immer neu 
zu wiederholen; wir haben es im Januar lange be-
sprochen — ist natürlich für Entspannung oder, wie 
der Herr Bundesaußenminister neuerdings formu-
liert, für realistische Entspannung. Für uns ging es 
immer um realistische Entspannung. Aber wir kön-
nen doch nicht so tun, als sei die Welt im Februar 
1980 noch die gleiche wie im Februar 1979, — ob-
wohl wir im Blick auf die sowjetische Rüstungspoli-
tik Sie schon damals auf diese Entwicklung hinge-
wiesen haben. 

Ich gehe ein Stück weiter. Muß die Sowjetunion 
aus ihrer Erfahrung und ihrem Denken nicht einfach 
genügend Zeit verstreichen lassen, um sogar mit 
neuen westlichen Vorleistungen rechnen zu kön-
nen, für die sie nur eine Gegenleistung erbringen 
muß, nämlich ihre Bereitschaft zu neuen Gesprä-
chen? 

Herr Bundeskanzler, haben Sie sich unter diesem 
Gesichtspunkt einmal die Frage vorgelegt, welch 
hohen Preis wir für das weitere Hinauszögern von 
Entscheidungen und Gegenmaßnahmen einmal zah-
len müssen? Haben Sie — ich sage dies ganz ruhig 
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und sehr ernst — überlegt, was ein deutscher Olym-
piaboykott im Mai noch wert ist, — im Vergleich zu 
dem Verlust an Vertrauen, zu der Verärgerung und 
Enttäuschung in weiten Teilen der amerikani-
schen Bevölkerung? Sie wissen doch so gut wie ich 
— ich sage es noch einmal —, welch eine gewaltige 
psychologische Veränderung sich glücklicherweise 
in den Vereinigten Staaten in wenigen Monaten er-
geben hat. Unsere Politik ist eine jämmerliche Ant-
wort auf diese neue Tatsache in den Vereinigten 
Staaten. 

(Lebhafter Beifall bei der CDU/CSU) 

Wir, die CDU/CSU, sind der Auffassung, daß eine 
solche Politik den deutschen Interessen schadet, 
daß sie unsere Sicherheit gefährdet, die Sowjetunion 
ermutigt und damit den Frieden gefährdet. 

Ihre Gespräche in Washington, Herr Bundeskanz-
ler, bieten eine Chance, die Chance, die deutsch-
amerikanische Freundschaft neu zu beleben, die 
westliche Allianz zu stärken — durch Maßnahmen 
und nicht durch Worte. Ich finde, der Anfang muß 
hier im Bundestag erfolgen. Deswegen sollten Sie 
dankbar sein für diese Debatte. Sie sollten dankbar 
sein, wenn Ihnen die stärkste politische Gruppie-
rung in der Bundesrepublik Deutschland hier in die-
ser zentralen Frage ihre Unterstützung anbietet. 

Wir erwarten von Ihnen erstens eine überzeu-
gende Aussage über das Gesamtkonzept Ihrer Poli-
tik, Klarheit über die Ziele, die Sie gemeinsam mit 
den westlichen Bündnispartnern und vor allem mit 
den USA verfolgen wollen. Wir erwarten eine un-
mißverständliche Aussage über den Beitrag, den Sie 
im Rahmen der Arbeitsteilung im westlichen Bünd-
nis zu leisten . bereit sind. 

Ich sprach über die Diskussion zum Olympia-
boykott und stelle mit Bedauern fest, daß nach der 
heutigen Debatte die Diskussion über die Frage der 
deutschen Haltung verwirrter sein wird als vor der 
heutigen Debatte. 

Zweitens. Wir verlangen eine Aussage über den 
deutschen Beitrag zur Verbesserung der Verteidi-
gungsfähigkeit des westlichen Bündnisses und der 
Bundeswehr im besonderen und über den deut-
schen Anteil an steigenden Lasten, die die USA 
auch für unsere Sicherheit weltweit tragen müssen. 
Ich hätte schon begrüßt, Herr Bundeskanzler, wenn 
Sie uns auch ganz offen gesagt hätten, in welch eine 
Richtung wir etwa in wenigen Wochen beim Nach-
tragshaushalt Entwicklungen zu erwarten haben. 
Das, was beispielsweise der Herr Bundesfinanzmini-
ster dazu sagt, kann doch sicherlich nicht das letzte 
Wort der Bundesregierung sein. 

Drittens. Wir erwarten und verlangen von Ihnen, 
Herr Bundeskanzler, daß in Ihren Gesprächen mit 
dem amerikanischen Präsidenten verbindliche Zu-
sagen für die Bereitschaft der Bundesrepublik ge-
troffen werden, auch unsere Außenhandelspolitik 
in dem von Ihnen immer wieder beschriebenen Ziel 
zu überprüfen, um die Solidarität mit den USA auch 
in der Beschränkung des Exports strategisch wichti-
ger Güter und Waren mit besonderem technischen 
Know-how unter Beweis zu stellen. 

Wir erwarten ein klares Wort — ein Teil dessen, 
was wir erwarten, dies will ich einräumen, ist heute 
hier wenigstens andeutungsweise zu hören gewe-
sen, aber es genügt nicht— über den deutschen Bei-
trag zur politischen und wirtschaftlichen Stabili-
sierung im Nahen und Mittleren Osten und in an-
deren Regionen der Dritten Welt. 

Herr Bundeskanzler, jeder weiß, daß in Washing-
ton klare Erwartungen auf die Bundesrepublik 
Deutschland zukommen. Jeder weiß doch, daß wir 
für unsere Sicherheit und damit für den Frieden in 
der Welt höhere Lasten tragen müssen, höhere Op-
fer bringen müssen. Wir alle sprechen seit Wochen 
von den notwendigen Opfern, die auf uns, auf unsere 
Mitbürger zukommen. Wir — Franz Josef Strauß 
und ich — haben Ihnen — im Gespräch und öffent-
lich — wiederholt unsere Bereitschaft als CDU/CSU 
erklärt, dabei Mitverantwortung zu übernehmen. 
Aber, Herr Bundeskanzler, Gemeinsamkeit zwi-
schen Regierung und Opposition kann sich nicht 
darin erschöpfen, daß wir über die Opfer reden, be-
reit sind, Opfer zu bringen, während Sie — SPD und 
FDP — Wahlgeschenke verteilen. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Nach unserer Verfassung ist es die Aufgabe des 
Kanzlers der Bundesrepublik Deutschland, die 
Richtlinien der Politik zu bestimmen, d. h. auch, uns, 
den Bürgern dieses Landes, zu sagen, worauf es an-
kommt und was auf sie zukommt. Herr Bundeskanz-
ler, meine Frage lautet: Wann werden Sie dies end-
lich tun? 

Es liegt in unserem gemeinsamen Interesse und 
im Interesse aller Bürger der Bundesrepublik 
Deutschland, daß Ihre Gespräche mit dem amerika-
nischen Präsidenten erfolgreich verlaufen. Handeln 
Sie in diesem Sinne! Wir wünschen Ihnen und damit 
uns Erfolg. 

(Anhaltender lebhafter Beifall bei der 
CDU/CSU) 

Präsident Stücklen : Das Wort hat der Herr Bun-
desminister des Auswärtigen. 

Genscher, Bundesminister des Auswärtigen: Herr 
Präsident! Meine sehr verehrten Damen und Her-
ren! Herr Kollege Kohl, ich will der Versuchung wi-
derstehen, nunmehr einen anderen Zettelkasten zu 
öffnen und unterschiedliche Erklärungen aus Ihren 
Reihen vorzutragen, wobei es manchen gelungen ist, 
mit verschiedenen Erklärungen gleichzeitig an ver-
schiedenen Stellen Ihres politischen Spektrums zu 
stehen. 

(Beifall bei der FDP und der SPD) 

Ich möchte nur auf einen Komplex Ihrer Rede 
hinweisen, nämlich auf Ihre Kommentierung der 
deutsch-französischen Begegnung in Paris und der 
dort verabschiedeten gemeinsamen Deklaration. 
Meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist das 
legitime Recht der Opposition, wirkliche oder ver-
meintliche Fehler der eigenen Regierung zu kritisie-
ren. Dort, wo diese Kritik aber eine so empfindliche 
und kostbare Angelegenheit wie die deutsch-franzö-
sische Freundschaft einbezieht, ist sie ein Schaden 
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für die außenpolitischen Interessen unseres Lan-
des. 

(Beifall bei der FDP und der SPD) 

Diese Deklaration — lesen Sie sie wirklich noch 
einmal in Ruhe nach — bedeutet im Grunde ein ge-
meinsames Bekenntnis der beiden sich begegnen-
den Regierungen zum Atlantischen Bündnis, zur 
Treue gegenüber diesem Bündnis und seinen Part-
nern. Ich habe lange suchen müssen, bis ich eine 
ähnliche Erklärung gefunden habe. Das, meine Da-
men und Herren, war in der gegenwärtigen Lage ein 
besonderer Beitrag zur atlantischen Solidarität und 
nicht das, was hier als kritikwürdig dargestellt wor-
den ist. 

(Beifall bei der FDP und der SPD) 

Es ist auch nicht richtig, daß diese Begegnung in 
Paris von unseren Partnern in der Europäischen 
Gemeinschaft mit Mißtrauen betrachtet worden 
wäre. Unmittelbar nach unserer Zusammenkunft ha-
ben der französische Außenminister und ich im Mi-
nisterrat in Brüssel über diese Begegnung berichtet. 
Wir haben dort die gemeinsame Deklaration erläu-
tert. Meine Damen und Herren, alle Außenminister 
der Gemeinschaft haben diese Erklärung begrüßt. 

Nun muß man den Umgang in dieser Gemein-
schaft kennen. Da werden keine Lippendienste ge-
leistet, und da werden nicht diplomatische Höflich-
keiten ausgetauscht. Da sagt man, was Sache ist. Der 
erste, der sagte, was Sache ist, war der von Ihnen als 
Kritiker in Anspruch genommene britische Außen-
minister, der sich zu Wort meldete und sagte: Ich 
möchte namens meines Landes diese Deklaration 
begrüßen. Daran wollen wir nicht rütteln lassen. 

(Beifall bei der FDP und der SPD) 

Meine Damen und Herren, diese Erklärung hat also 
schon ihre Bedeutung für die Zusammenarbeit, und 
ziehen wir deshalb bitte diese für die deutsch-fran-
zösische Verständigung, Freundschaft und Koopera-
tion wichtige Frage nicht in Streitigkeiten hinein, 
die sich aus der innenpolitischen Lage unseres Lan-
des ergeben. 

(Zuruf von der CDU/CSU: Wie war es mit 
der Absage?) 

Ein zweites Wort will ich zu den Olympischen 
Spielen sagen. Meine sehr verehrten Damen und 
Herren, ich gehöre nicht zu denen, die in diesem Zu-
sammenhang das Wort „Boykott" verwenden, weil 
die Frage, ob der Westen diese Spiele boykottiert 
oder nicht, eine Umkehrung der Verursachung ist. 
Nicht derjenige boykottiert diese Spiele, der sich 
verweigert, weil Olympische Spiele nicht Spiele des 
Friedens sind, sondern derjenige, der dem morali-
schen Anspruch der Olympischen Spiele durch sein 
Verhalten die Grundlage entzogen hat. 

(Beifall bei der FDP und bei Abgeordneten 
der SPD — von der Heydt Freiherr von 
Massenbach [CDU/CSU]: Das ist Philolo

-

gie!) 

Deshalb sollten wir auch in der Wahl der Sprache 
nicht zu Irrtümern Anlaß geben. 

(Zurufe von der CDU/CSU: Und jetzt die 
Position! — Zur Sache!) 

— Die Position bekommen Sie doch sofort, das sind 
Sie doch bei mir gewohnt. Was ich jetzt sage, sage 
ich aus Überzeugung, und auch der Kollege Kohl 
sollte mir zubilligen — wie auch ich das jedem Kol-
legen im Hause zubillige —, daß ich meine Auffas-
sung auf Grund meiner eigenen Einsichten und 
nicht durch den Blick auf die Demoskopie bilde. 

(Vorsitz: Vizepräsident Dr. von Weizsäcker) 

Meine Damen und Herren, nichts trägt zur Ver-
schleierung der wirklichen Notwendigkeiten in der 
gegenwärtigen Krise mehr bei als eine selbstquäle-
rische Diskussion im Westen, die davon ablenkt, daß 
— ich wiederhole es — die Ursache für die Gefähr-
dung der Spiele nicht die Amerikaner oder ein an-
deres westliches Land sind, sondern einzig und al-
lein die Intervention der Sowjetunion in Afghani-
stan. 

(Beifall bei der FDP, bei Abgeordneten der 
SPD und bei Abgeordneten der CDU/ 

CSU) 

Weil das so ist, hat der Bundeskanzler die Sowjet-
union aufgefordert und fordere ich die Sowjetunion 
auf, daß sie die Voraussetzungen dafür schafft, daß 
die Mannschaften aus allen Staaten der Welt an den 
Olympischen Spielen teilnehmen können. Denn 
jetzt sind nach unserer Überzeugung — auch das hat 
der Bundeskanzler gesagt — diese Voraussetzungen 
nicht gegeben. 

(von der Heydt Freiherr von Massenbach 
[CDU/CSU]: Wie sind sie denn?) 

Die Möglichkeiten, sie bis dahin herbeizuführen, se-
hen wir ohne Illusionen. 

Nun sage ich Ihnen noch etwas: Weil die Inter-
vention in Afghanistan uns genauso angeht wie die 
Vereinigten Staaten, ist es auch falsch, sie sozusagen 
als Anlaß für Solidaritätsgesten gegenüber den Ver-
einigten Staaten zu nutzen. Wenn wir uns entschei-
den, entscheiden wir uns aus eigener Überzeugung 
und aus eigenen Interessen, die mit denen der Ver-
einigten Staaten identisch sind. 

(Beifall bei der FDP und bei Abgeordneten 
der SPD) 

Meine Damen und Herren, das Nationale Olym-
pische Komitee der Bundesrepublik Deutschland 
hat im Gegensatz zu manchen anderen Nationalen 
Olympischen Komitees eine, wie ich finde, sehr 
kluge und verantwortungsvolle Erklärung abgege-
ben. Es hat einerseits seine alleinige Zuständigkeit 
für die Entscheidung über die Teilnahme zum Aus-
druck gebracht. Andererseits hat es gleichzeitig ge-
sagt, es werde bei dieser Entscheidung politische 
Gesichtspunkte berücksichtigen. So verstehen wir 
staatsbürgerliche Verantwortung einer unabhängi-
gen Sportorganisation in einer freien Gesellschaft. 

(Beifall bei der FDP und bei Abgeordneten 
der SPD) 
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hat, hat es Anspruch auf eine verbindliche Stellung-
nahme der Bundesregierung, und diese wird ihre 
Stellungnahme in Wahrnehmung ihrer Verantwor-
tung für die Außenpolitik dieses Landes geben, in 
Wahrnehmung einer Verantwortung, die sie sich 
von niemandem abnehmen läßt und die sie auch an-
deren nicht zuweist oder aufdrückt. 

Bis dahin werden wir alles tun, um eine überein-
stimmende Haltung auch der europäischen Partner 
herbeizuführen. Was der Bundeskanzler hier über 
das Zusammenfließen europäischer Haltung und 
amerikanischer Haltung gesagt hat, ist der Aus-
druck unseres Versuchs und unserer Bemühungen, 
in dieser Frage letztlich die westlichen Positionen 
zusammenzuführen. Das ist der Gegenstand dessen, 
worum wir uns jetzt bemühen. 

(Beifall bei der FDP und der SPD) 

Meine Damen und Herren, da würde ich die Regie-
rung unterstützen, da würde ich sie nicht nur kriti-
sieren. 

Vizepräsident von Weizsäcker: Herr Bundes-
außenminister, gestatten sie eine Zwischenfrage des 
Abgeordneten Jäger (Wangen)? 

Genscher, Bundesminister des Auswärtigen: Sehr 
gerne. 

Jäger (Wangen) (CDU/CSU): Herr Bundesmini-
ster, bleiben Sie nach dem, was Sie eben gesagt ha-
ben, bei Ihrer öffentlich geäußerten Haltung, daß 
sich die Bundesregierung nicht vorstellen könne, 
daß Deutsche an den Olympischen Spielen in Mos-
kau teilnehmen, wenn die Amerikaner dort nicht 
einziehen? 

(Dr. Ehmke [SPD]: Das kann sich keiner vor

-

stellen!) 

Genscher, Bundesminister des Auswärtigen: Herr 
Kollege, ich habe das zwar nicht gesagt, aber ich 
halte diese Auffassung für richtig. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, die 
Bundesregierung hat in der Sitzung des Deutschen 
Bundestages am 17. Januar 1980 ihre" Einschätzun-
gen und Ziele nach der sowjetischen Intervention in 
Afghanistan sowie auch die Möglichkeiten und 
Grenzen der deutschen Beiträge zur Überwindung 
der entstandenen Krise dargelegt. Das damals Ge-
sagte gilt unverändert fort. 

Wir hätten uns gewünscht, wenn wir heute in die-
ser Debatte — vielleicht kommt es noch — Anre-
gungen für ein gemeinsames westliches Konzept 
auch von der Opposition hätten aufnehmen kön-
nen. 

(Beifall bei der FDP und bei Abgeordneten 
der SPD) 

Ich will nicht bestreiten, daß in dem Gespräch, das 
die Regierung mit Vertretern der Opposition hatte, 
Vorschläge vorgelegt worden sind, von denen Sie 
wissen, daß sie identisch mit den Vorstellungen der 
Bundesregierung sind. 

Deutsche Vorschläge haben die Unterstützung 
der Verbündeten und Partn er gefunden. Sie sind Be-

standteil des sich heute deutlicher als damals im Ja-
nuar abzeichnenden westlichen Gesamtkonzepts 
geworden. Ich wiederhole noch einmal: Die deutsch-
französische Deklaration vom 5. Februar 1980 war 
dafür ein wichtiger Beitrag. 

Unsere Vorstellung von der Arbeitsteilung zur 
Erreichung des gemeinsamen Zieles hat sich im 
Westen durchgesetzt. Herr Kollege Kohl, schon aus 
der Regierungserklärung des Bundeskanzlers hät-
ten Sie entnehmen können, daß wir dafür unsere ge-
wichtigen Beiträge erbringen. 

Unser Volk hat vom ersten Tage der Krise an kei-
nen Zweifel daran gelassen, daß es den Frieden, der 
seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges den Wie-
deraufbau Europas ermöglicht hat, mit allen Mitteln 
bewahrt wissen will. Es ist sich bewußt, daß auch der 
Frieden nicht geschenkt wird. Er muß durch eine 
Politik der Friedenssicherung — und dazu gehört 
auch unser Beitrag zur gemeinsamen Verteidigung 
des Westens = bewahrt werden. 

Selten waren sich Deutsche in Ost und West so 
nahe wie in diesen Wochen der Sorge um den Frie-
den und der Sorge auch um das in den letzten Jah-
ren für den Zusammenhalt der Nation Erreichte. 
Das Bewußtsein dieser Gemeinsamkeit, das auch 
Verantwortung für das Schicksal der ganzen Nation 
bedeutet, wird auch in Zukunft das Handeln der 
Bundesregierung bestimmen. Unser Volk will in die-
ser Zeit der Sorge Besonnenheit. Es will weder Pa-
nik noch Scharfmacherei noch Illusionen. Es gilt un-
verändert als Ziel unserer Politik: Die Entschlie-
ßung der Vereinten Nationen vom 14. Januar 1980 
muß durch Rückzug der sowjetischen Truppen aus 
Afghanistan erfüllt werden. Die Handlungsfähigkeit 
des westlichen Verteidigungsbündnisses muß gesi-
chert und ausgebaut werden. Im Interesse des Welt-
friedens und angesichts der weltweiten Abhängig-
keiten muß durch eine politische Lösung für den 
Rückzug der sowjetischen Truppen aus Afghanistan 
eine weitere Eskalation verhindert werden. Die 
Stärkung der Unabhängigkeit und der Selbständig

-

keit der Staaten der Dritten Welt auch durch Förde-
rung ihrer wirtschaftlichen und politischen Stabili-
tät ist ein Beitrag zur Friedenssicherung und zur 
Verhinderung neuer Interventionen in anderen Tei-
len der Dritten Welt. Wir wollen die gemeinsame 
Rüstungskontrollpolitik des Westens mit unseren 
Partnern konsequent weiterverfolgen. Und — ich 
wiederhole es, auch wenn es manchen stören mag — 
es  ist notwendig, das durch die Entspannungspolitik 
Erreichte zu erhalten und gleichzeitig die Grund-
lage für weitere Fortschritte zu bewahren. 

(Beifall bei der FDP) 

Wir handeln dabei in dem Bewußtsein, daß ein 
Rückfall in den Kalten Krieg kein Volk mehr treffen 
würde als das deutsche. 

(Zustimmung des Abg. Wehner [SPD]) 

Meine Damen und Herren, wir sind uns bewußt: 
Diese Ziele können Europa und Amerika nur ge-
meinsam erreichen. Schon hier liegt Ü bereinstim-
mung der europäischen und der amerikanischen 
Interessen. Diese gemeinsame Interessenlage ist in 
der Notwendigkeit des Gleichgewichts begründet. 
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Dieses Gleichgewicht können Europäer und Ameri-
kaner nur gemeinsam schaffen. Gleichgewicht ist 
nun einmal Voraussetzung jeder Sicherheitspolitik 
und damit auch jeder realistischen Entspannungspo-
litik. 

Das westliche Verteidigungsbündnis ist aber 
mehr als ein Ausdruck gemeinsamer Interessen. Es 
beruht auf gemeinsamen Wertvorstellungen, und es 
ist als ein Bündnis westlicher Demokratien in Wahr-
heit eine Schicksalsgemeinschaft der Freiheit. Wir 
werden der Bedeutung dieses Bündnisses erst dann 
voll gerecht, wenn wir es nicht nur als ein machtpo-
litisches Kalkül zu unserem Nutzen sehen, sondern 
wenn wir begreifen, was in den letzten Jahrzehnten 
gemeinsam erreicht, auch durchgestanden wurde — 
und ich sage: gerade in und um Berlin. Dieses Bünd-
nis ist längst für die Menschen in unserem Lande, in 
Westeuropa und in den Vereinigten Staaten auch 
eine Sache des Herzens geworden. Das wollen wir 
nicht unterschlagen. 

(Beifall bei der FDP und bei Abgeordneten 
der SPD) 

Meine Damen und Herren, das Bündnis hat damit 
die Qualität und die Dimension der Militärallianzen 
der alten Zeit weit hinter sich gelassen. Die Tatsa-
che, daß Gleichgewicht Voraussetzung jeder reali-
stischen Entspannungspolitik ist, widerlegt die 
These von der Unvereinbarkeit der Entspannungs-
politik mit europäisch-amerikanischer Solidarität. 

(Dr. Mertes [Gerolstein] [CDU/CSU]: Einer 
falschen Entspannungspolitik!) 

Es gehört zu der unverzichtbaren Berechenbarkeit 
der deutschen Außenpolitik, daß wir uns nicht in die 
Scheinalternative „Entspannung oder Bündnis", „Ent-
spannung oder transatlantische Kooperation" drän-
gen lassen. 

(Dr. Mertes [Gerolstein] [CDU/CSU]: Hof

-

fentlich hat Herr Brandt das gehört!) 

Je früher die Sowjetunion erkennt, daß sie vergeb-
lich auf einen solchen Fehler der Europäer hofft, um 
so früher wird die Sowjetunion auch in der Lage 
sein, sich realistisch auf die auch in ihrem Interesse 
liegenden Möglichkeiten der Entspannung und der 
Zusammenarbeit in Europa auf der Grundlage der 
Gleichberechtigung einzustellen. 

Wir jedenfalls handeln in unserem ureigenen In-
teresse, wenn wir durch Wort und Tat alles unter-
nehmen, um jede Fehleinschätzung auf der Seite der 
Sowjetunion zu vermeiden. Gerade in der gegenwär-
tigen Lage ist für Unklarheiten kein Platz. 

(Beifall bei der FDP — Zustimmung des 
Abg. Wehner [SPD]) 

Deshalb ist das eindeutige und unbezweifelbare Be-
kenntnis zum westlichen Verteidigungsbündnis 
eine der unverzichtbaren Voraussetzungen für die 
Fortsetzung einer realistischen Entspannungspo-
litik. 

Die Geschichte des westlichen Bündnisses und 
die Geschichte der Europäischen Gemeinschaft zei-
gen, daß in Bündnis und Gemeinschaft bei allen Pro-
blemen, die sich aus der partnerschaftlichen Zusam

- menarbeit gleichberechtigter und unabhängiger de-
mokratischer Staaten ergeben, in Zeiten der Her-
ausforderung noch immer die Entschlossenheit vor-
handen war, diese Herausforderung auch gemein-
sam zu bestehen. Nur wenn dieser Wille vorhanden 
ist und nur wenn er sich durchsetzt, kann der We-
sten aus solchen Herausforderungen gestärkt her-
vorgehen, und das nicht nur wi rtschaftlich oder mili-
tärisch, sondern auch politisch, moralisch und psy-
chologisch. Das muß auch jetzt der Fall sein. 

Meine Damen und Herren, ich will an dieser Stel-
le, obwohl ein unmittelbarer Zusammenhang mit 
Afghanistan nicht besteht, auf ein Problem hinwei-
sen, dessen Bedeutung vor dem Hintergrund der Er-
eignisse in Afghanistan noch größer geworden ist. 
Ich meine das Problem, das sich aus dem britischen 
Nettobeitrag für den Haushalt der Europäischen 
Gemeinschaft ergibt. Die Bundesregierung hat vor 
dem Europäischen Rat und während des Europäi-
schen Rates von Dublin erhebliche Anstrengungen 
unternommen, um in dieser Frage eine Regelung 
herbeizuführen. Sie wird das auch in Zukunft tun. Es 
ist notwendig, daß jetzt alle Partner der Europäi-
schen Gemeinschaft durch ihr Verhalten die Hand-
lungsfähigkeit Europas unter Beweis stellen. Es ist 
jetzt eine europäische Antwort und nicht eine Ant-
wort widerstreitender nationaler Interessen erfor-
derlich. Meine Damen und Herren, nun haben wir ja 
alle Schwesterparteien in den anderen europäi-
schen Staaten, die dort genauso Regierungsverant-
wortung tragen wie wir hier bzw. in der Opposition 
sind wie Sie hier. Ich finde, von hier aus sollten wir 
uns noch einmal auch bei den uns nahestehenden 
Parteien in den anderen europäischen Staaten be-
mühen, daß sie erkennen: Der nächste Europäische 
Rat muß die geschichtliche Bedeutung der Stunde 
erkennen und eine Regelung dieser schwerwiegen-
den Frage aus Gründen der Handlungsfähigkeit der 
Europäischen Gemeinschaft herbeiführen. 

(Beifall bei der FDP und bei Abgeordneten 
der SPD) 

Die Erkenntnis, daß die Forde rung nach Eifüllung 
der Resolution der Vereinten Nationen den Rück-
zug der sowjetischen Truppen aus Afghanistan al-
lein ja noch nicht bewirkt, und die Bemühung, eine 
weitere Eskalation zu vermeiden, standen im Mittel-
punkt der Beratungen der Außenminister der Euro-
päischen Gemeinschaft am 19. Februar 1980 in Rom. 
Die Forderung nach einem politisch unabhängi-
gen, blockfreien Afghanistan zeigt einen Weg, wie 
Afghanistan sein Selbstbestimmungsrecht ausüben 
kann und wie verhindert werden kann, daß das Land 
zum Spielball von Machtinteressen wird. Sie vermit-
telt der Sowjetunion die Gewißheit, daß es nicht die 
Absicht des Westens ist, aus dem Rückzug der so-
wjetischen Truppen einen Vorteil für den Westen zu 
Lasten sowjetischer Sicherheitsinteressen zu zie-
hen. Die Unterstützung des europäischen Vor-
schlags durch den Präsidenten der Vereinigten 
Staaten und durch die amerikanische Regierung be-
deutet das konzeptionelle Zusammenwirken von 
Europäern und Amerikanern auch in dieser Frage. 
Ich verstehe nicht, wie hier gesagt werden kann, der 
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Westen habe sich noch immer nicht zur Erarbeitung 
eines Gesamtkonzeptes aufraffen können. 

(Beifall bei der FDP und bei Abgeordneten 
der SPD) 

Wenn es das einzige oder — was wahrscheinli-
cher ist — eines von mehreren Motiven der sowje-
tischen Intervention gewesen sein sollte, eine Ver-
änderung des Gleichgewichts in der Region zu La-
sten der Sowjetunion zu verhindern, so kann diesem 
Motiv nach dem erklärten Willen der Staaten der 
Europäischen Gemeinschaft und ihrer amerikani-
schen Partner durch den von uns geforderten Status 
für Afghanistan Rechnung getragen werden. Keine 
anderen Absichten als wir haben die Staaten der Re-
gion und die Teilnehmer der islamischen Konferenz 
von Islamabad. Der Westen will Afghanistan nicht 
unter seinen Einfluß bringen. Wir wollen keine 
Stützpunkte in diesem Land. Wir wollen aus Afgha-
nistan auch keine Plattform gegen die Sowjetunion 
machen. Wir wollen nichts anderes, als daß ein klei-
nes Volk sein Recht auf Selbstbestimmung frei von 
Einmischung von außen ausüben kann. 

(Beifall bei der FDP und der SPD) 

Wir wissen uns darin mit den Staaten der Region 
und mit der überwiegenden Mehrheit der Staaten 
der Völkergemeinschaft einig. Die Bereitschaft zur 
Respektierung und, wenn es gewünscht wird, der 
verbindlichen Garantietang der territorialen Inte-
grität, der Souveränität, der politischen Unabhän-
gigkeit und der Blockfreiheit Afghanistans dient al-
len Staaten der Region, auch der Sowjetunion. 

Dieser Vorschlag der Europäischen Gemeinschaft 
bringt über die Forde rung nach dem Rückzug hinaus 
ein dynamisches politisches Element in die interna-
tionale Diskussion. Die Berücksichtigung auch so-
wjetischer Interessen unterstreicht unseren Willen 
zum Interessenausgleich und zur Vermeidung wei-
terer und schließlich zum gänzlichen Abbau der Es-
kalation. Dieser Wille kann aber nur wirksam wer-
den, wenn er eine konstruktive Antwort aus Mos-
kau findet. Deshalb sollte man diesen Vorschlag in 
der Sowjetunion ernst nehmen. Seine Unterstützung 
durch Staaten der Dritten Welt, durch Staaten der 
Blockfreien-Bewegung ist geeignet, sein Gewicht zu 
erhöhen. 

Generalsekretär Breschnew hat sich in seiner 
Rede am 22. Februar 1980 zu Voraussetzungen für 
den Rückzug der sowjetischen Truppen aus Afgha-
nistan geäußert. Falls es beabsichtigt gewesen sein 
sollte, mit dieser Rede eine Reaktion auf die Erklä-
rung von Rom zu geben, falls diese Rede glaubhaft 
signalisieren soll, daß die Sowjetunion ihre Truppen 
aus Afghanistan zurückziehen will, dann bedarf es 
jetzt einer Darlegung der Modalitäten für den Rück-
zug, so wie die Sowjetunion sie sieht. Nur das gibt 
uns, dem Westen, nur das gibt der Dritten Welt die 
Möglichkeit, Ziele und materielle Bedeutung der 
Breschnew-Rede zu beurteilen. Oder um es anders 
auszudrücken: Jetzt müssen den Worten Taten fol-
gen. Das war der Teil meiner Rede, den Herr Kollege 
Kohl bei seinem Zitat unterschlagen hat. Jetzt müs-
sen den Worten Taten folgen. 

(Beifall bei der FDP und der SPD) 

Unsere Bereitschaft zur ernsthaften Prüfung der 
Rede und  unsere  Forderung nach Erläuterung der 
Vorstellungen der Sowjetunion ist Ausdruck unse-
rer Überzeugung, daß für die Erhaltung des Friedens 
nichts, aber auch gar nichts und keine Chance ver-
baut werden darf. 

(Beifall bei der FDP und der SPD) 

Ich finde deshalb, daß sich derjenige, der diese Rede 
beim ersten Hören mit der Qualifikation „zynisch" 
vom Tisch wischt, fragen lassen muß, was er über die 
verbale Forde rung nach dem Rückzug der sowje-
tischen Truppen hinaus denn nun in der Sache tun 
will, um diesen Rückzug auch herbeizuführen. 

(Beifall bei der FDP und der SPD) 

Jetzt geht es darum, daß die bestehenden Kontakte 
der beiden Großmächte und genauso die Möglich-
keiten der Staaten der Europäischen Gemeinschaft 
genutzt werden. 

Die Bundesregierung hat schon in der Debatte am 
17. Januar 1980 auf die Bedeutung der Intervention 
in Afghanistan auch für das Verhältnis der Staaten 
der Dritten Welt zur Sowjetunion hingewiesen. 
Wir haben damit auf einen wesentlichen — in der 
heutigen Rede von Herrn Kollegen Kohl nur am 
Rande berührten — Aspekt der jetzt entstandenen 
weltpolitischen Krisensituation verwiesen. Vor dem 
Hintergrund der sowjetischen Intervention gewinnt 
die Bewegung der Blockfreien ein zusätzliches Ge-
wicht. Wir sehen in dieser Bewegung ein Element 
der Stabilität und des Ausgleichs in der Welt. Un-
sere Politik der Stärkung der Unabhängigkeit dieser 
Staaten ist auch Politik der Friedenssicherung. 

Die Aktivitäten der Sowjetunion und ihrer Ver-
bündeten, auch unter Einsatz militärischer Mittel 
Vorherrschaft in Afrika und in anderen Teilen der 
Dritten Welt zu begründen, hat in den Staaten der 
Dritten Welt, hat unter den Blockfreien das Be-
wußtsein für die Notwendigkeit wirklicher Block-
freiheit und Unabhängigkeit verstärkt. Vor allem 
seit der Gipfelkonferenz in Havanna, jetzt verstärkt 
durch die Ereignisse in Afghanistan, verweigern 
sich immer mehr Staaten der Dritten Welt der The-
se, die Sowjetunion sei der natürliche Verbündete 
der Blockfreien. 

In diesen Tagen, in denen sich Jugoslawien der 
Sorge vieler Menschen in der Welt um das Leben 
von Präsident Tito sicher sein kann, wird hoffentlich 
vielen bewußt, welche bedeutende Rolle dieser eu-
ropäische Staatsmann auf der Konferenz in Ha-
vanna im Kampf um die Wahrung der Unabhängig-
keit der Blockfreien-Bewegung gespielt hat. 

(Beifall bei der FDP und der SPD) 

Meine Damen und Herren, er hat dort als der über-
lebende Gründervater dieser Bewegung verhindern 
wollen, daß dieser Teil seines Lebenswerks schei-
tert. Ich hätte mir damals gewünscht, daß man das, 
was dort in Havanna vor sich gegangen ist, in man-
chen Lagern differenzierter gesehen hätte. Wir als 
Europäer verdanken Jugoslawien und seinem Präsi-
denten, daß die Blockfreien-Bewegung, deren Be-
deutung für die Welt mehr und mehr steigen wird, 
nicht als eine außereuropäische oder gar antieuro-
päische Idee mißverstanden werden kann, eben weil 
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ein europäisches Land zu den Begründern und akti-
ven Mitgliedern dieser Bewegung gehört. 

(Beifall bei der FDP und der SPD) 

Meine Damen und Herren, auch in dieser Phase 
des Klärungsprozesses unter den Blockfreien wäre 
es ein historischer, d. h. ein nicht wiedergutzuma-
chender Fehler, wollte sich der Westen nun seiner-
seits als natürlicher Verbündeter empfehlen oder 
gar blockfreie Staaten für sich als prowestlich rekla-
mieren. Die Abstimmung in den Vereinten Natio-
nen, die nur mit den Stimmen vieler blockfreier Län-
der, auch solcher, die man manchmal — auch in un-
serem Lande — schon als „sowjetische Satelliten" ab-
gestempelt hatte, konnte das Ergebnis von 104 Stim-
men nur erreichen, weil die Blockfreien-Bewegung 
so engagiert hinter der Forderung nach der Unab-
hängigkeit für Afghanistan steht. Aber diese Ab-
stimmung war keine Abstimmung für den Westen, 
sondern sie war eine Abstimmung für die Selbstbe-
stimmung, für die Blockfreiheit, für die Unabhängig-
keit Afghanistans, stellvertretend für alle Staaten 
der Dritten Welt, die sich von Vorherrschaft bedroht 
fühlen. 

(Beifall bei der FDP und der SPD) 

Nur in einem solchen Verständnis der Blockfreiheit 
wird es dem Westen möglich sein, dort, so gemein-
same Interessen und gemeinsame Ziele berührt 
werden, auch für die Zukunft jenes Maß an Überein-
stimmung zu erreichen, das sich in dieser bedeuten-
den Abstimmung in den Vereinten Nationen am 
14. Januar 1980 gezeigt hat. 

Wir brauchen diese Übereinstimmung, meine Da-
men und Herren, wenn eine politische Lösung der 
Afghanistan-Krise durch Rückzug der sowjetischen 
Truppen aus diesem Land erreicht werden soll. Wir 
lassen dabei keinen Zweifel daran, daß für eine sol-
che Entwicklung die Haltung Indiens von entschei-
dender Bedeutung ist. Das Verhältnis der Staaten 
dieses großen Subkontinents zueinander erfordert 
größte Behutsamkeit bei Art und Weise der finan-
ziellen und wirtschaftlichen Hilfe für die Entwick-
lung Pakistans. Es hat in unserem Lande Forderun-
gen gegeben, Waffen nach Pakistan zu exportieren. 
Diese Forderungen lehnen wir nicht nur aus Grün-
den unserer restriktiven Waffenexportpolitik ab, 
sondern weil wir nicht eine zusätzliche Komplizie-
rung der schwierigen politischen Verhältnisse in 
diesem Raum herbeiführen wollen. 

(Beifall bei der FDP und der SPD) 

Aber wir werden unseren Beitrag leisten, um 
durch die wirtschaftliche Unterstützung Pakistans 
zur Stabilität in der Region beizutragen und damit 
den Bewegungsraum für Indien als ein führendes 
Land der Blockfreien-Bewegung zu erweitern; einen 
Bewegungsraum, der unverzichtbar ist, wenn Indien 
seine politische und moralische Bedeutung für den 
Rückzug der sowjetischen Truppen aus Afghanistan 
einsetzen will. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, die 
Handlungsfähigkeit des westlichen Bündnisses fin-
det ihren Ausdruck nicht nur in dieser von mir eben 
dargelegten gemeinsamen Initiative von Europäern 

und Amerikanern für eine politische Lösung der 
Afghanistan-Frage. Aber ich glaube, daß diese Initia-
tive wichtig genug ist, daß sie in der Aussprache hier 
gründlicher behandelt werden sollte, als das bei dem 
.erstén Beitrag der Opposition der Fall war. 

Man muß sicher sein, wie breit die Unterstützung 
für diesen ernst gemeinten Versuch der westlichen 
Staaten ist, politisch und nicht nur deklamatorisch 
das Ziel zu erreichen: die Sowjetunion soll ihre 
Truppen zurückziehen. 

Unsere Handlungsfähigkeit muß sich auch bei der 
Stärkung des . Bündnisses für die Erfüllung seiner 
Verteidigungsausgaben erweisen. Wir halten daran 
fest, was wir schon in der Debatte am 17. Januar 1980 
gesagt haben: Die Aufgabe der Bundeswehr liegt 
hier in Mitteleuropa. Dabei haben wir keinen Anlaß, 
die Bedeutung der Bundeswehr für die gemeinsame 
Sicherheit der Partner unter den Scheffel zu stellen 
oder sie geringer darzustellen, als sie ist. 

Die Einordnung der Bundeswehr in das Staats- 
und Gesellschaftssystem der Bundesrepublik 
Deutschland und die Wehrpflicht bei uns sind die 
unverzichtbaren Voraussetzungen für dieses Ge-
wicht des deutschen Verteidigungsbeitrags. Die 
Erfüllung des realen Drei-Prozent-Zieles für 1980 
unterstreicht die Entschlossenheit der Bundesregie-
rung, auch in der gegebenen schwierigen finanzpoli-
tischen Situation übernommene Verpflichtungen zu 
erfüllen. Diese Verpflichtungen entsprechen den 
gemeinsamen, aber damit auch unseren eigenen In-
teressen. 

Die Konzentration der Bundesrepublik Deutsch-
land durch ihren eigenen Verteidigungsbeitrag auf 
Mitteleuropa wird durch unsere Bemühungen um 
eine finanzielle und wirtschaftliche Gesundung der 
Türkei und durch unsere Bemühungen um die Stär-
kung der Verteidigungskraft der Türkei und Grie-
chenland ergänzt. 

Da hier die Frage gestellt worden ist, was die Bun-
desregierung tue, muß ich fragen: Ist es eigentlich 
nichts, wenn wir diesen wichtigen Partner an der 
Südflanke der NATO in die Lage versetzen, seine 
wirtschaftlichen Schwierigkeiten zu überwinden, 
damit er durch politische Stabilität ein noch verläß-
licherer Partner im Bündnis werden kann? Die 
ernsthaften Anstrengungen der türkischen Regie-
rung zur Überwindung der schwierigen wirtschaftli-
chen und finanziellen Lage rechtfertigen unsere er-
heblichen Bemühungen. Wir erwarten sie auch von 
anderen Partnern. 

Der Grund für unsere Bemühungen liegt nicht nur 
in der strategischen Lage der Türkei, er findet seine 
Rechtfertigung auch in der Solidarität aller Bündnis-
partner mit jedem einzelnen Mitglied. Nur wenn wir 
die Sorgen und Probleme der Türkei in richtiger 
Einschätzung der eigenen Interessen auch als 
eigene Sorgen und Probleme empfinden, werden wir 
diesem wichtigen und für uns alle bedeutsamen 
Land die notwendige und die wirksame Hilfe geben 
können. Das gilt auch für die Verteidigungshilfe. 

Wir sollten uns bei der Bewertung der Türkei 
auch der Tatsache bewußt sein, daß dieses verbün-
dete Land als Teilnehmer der islamischen Konfe- 
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renz von Islamabad der sichtbare Beweis dafür ist, 
daß die Verfolgung der islamischen Interessen und 
Ziele und die Zielvorstellungen des westlichen Ver-
teidigungsbündnisses nicht Gegensätze sind, son-
dern daß man sie miteinander vereinbaren kann. 

Die Initiative der Bundesregierung für eine Hilfs-
aktion für die Türkei ist von dem Ziel und der Vor-
stellung getragen, daß sie um ihrer Wirksamkeit 
willen umfassender, qualitativ günstiger und im Ge-
gensatz zu vorausgegangener Unterstützung mittel-
fristig angelegt sein muß. Wir haben die bei der letz-
ten Aktion übernommenen Verpflichtungen zeitge-
recht erfüllt. Wir sind auch bei der Soforthilfe für 
1980 dabei, um akute Probleme zu überwinden. 

Dient die finanzielle Hilfe der wirtschaftlichen 
und damit der politischen Stabilität, so ist die Ver-
teidigungshilfe auf die unmittelbare Stärkung der 
türkischen Armee und, soweit sie für Griechenland 
bestimmt ist, der griechischen Armee gegen die Be-
drohung von außen gerichtet. Die Bundesrepublik 
Deutschland unterstreicht damit ihren Willen, über 
die Konzentration ihrer militärischen Anstrengun-
gen über Zentraleuropa hinaus durch Stärkung der 
Südflanke des Bündnisses einen zusätzlichen Bei-
trag zur gemeinsamen Sicherheit zu leisten. 

Das Konzept der Arbeitsteilung im Bündnis ge-
winnt damit an Konturen, und zwar durch die sicht-
baren Anstrengungen, die die Bundesrepublik 
Deutschland unternimmt. Das sollte man auch in 
diesem Hause nicht in Zweifel ziehen. Diese 
Arbeitsteilung verstehen wir als die Übernahme von 
aufeinander abgestimmten, auf das gemeinsame Ziel 
gerichteten Leistungen aller Bündnispartner. Das ist 
damit das Gegenteil von einer Arbeitsteilung, die als 
die Trennung von Lasten und Vorteilen mißverstan-
den wäre. 

(Beifall bei der FDP und der SPD) 

Meine Damen und Herren, der Wille, im Rahmen 
der Gesamtkonzeption zur Erreichung des gemein-
samen Zieles beizutragen, bedeutet eine Stärkung 
auch des inneren Zusammenhalts und der Überzeu-
gungskraft des Bündnisses. Das werden wir auch in 
unseren gemeinsamen Bemühungen tun, die Unab-
hängigkeit blockfreier Staaten zu stärken. Wir ha-
ben  am 17. Januar 1980 darüber berichtet, daß wir 
uns mit Nachdruck um den Abschluß des Koopera-
tionsabkommens mit Jugoslawien bemühen. Wir 
können heute feststellen, daß dieses Abkommen am 
25. dieses Monats paraphiert worden ist. Das ist eine 
wichtige politische Entscheidung der Europäischen 
Gemeinschaft in einer schwierigen Lage für Jugo-
slawien. 

(Beifall bei der FDP und der SPD) 

Die Bemühungen um eine verstärkte wirtschaft-
liche und politische Kooperation mit den Golf-
Staaten zur Stärkung der Unabhängigkeit dieser 
Länder sind im Gange. Der Bundeskanzler hat auf 
die Bedeutung des Kooperationsabkommens zwi-
schen der Europäischen Gemeinschaft und den 
ASEAN-Staaten hingewiesen. Es wird am 7. März 
unterzeichnet werden. Es geht auf eine Initiative der 
Bundesrepublik Deutschland zurück und ist ein Be-
weis dafür, daß regionale Zusammenschlüsse — un

- abhängig von der Struktur ihrer Länder — auf der 
Grundlage der Gleichberechtigung wirksam zusam-
menarbeiten können. Wir geben damit ein Modell 
der Zusammenarbeit ohne Vorherrschaft und ohne 
Einfluß auf Staaten der Dritten Welt. 

Das Ziel, die Wiederholung von Interventionen 
wie in Afghanistan in anderen Teilen der Welt zu 
verhindern, muß auch durch eine Beseitigung von 
Konfliktherden verfolgt werden. Vor diesem Hinter-
grund bedarf der Weg Rhodesiens in die Unabhän-
gigkeit der Unterstützung aller konstruktiven 
Kräfte in der Welt. Bei allen Schwierigkeiten, von 
denen dieser Prozeß bis zum heutigen Tage beglei-
tet ist und noch weiter begleitet sein wird, ist es not-
wendig, die Signalwirkungen zu erkennen, die sich 
aus einem positiven Verlauf in Rhodesien für die Lö-
sung der Namibia-Frage und auch für die innere 
Entwicklung in der Republik Südafrika selbst erge-
ben können. Die Bundesregierung appelliert des-
halb an alle, die es angeht, die getroffenen Vereinba-
rungen konsequent zu beachten und nicht in letzter 
Minute die Bemühungen zum Scheitern zu bringen, 
die die britische Regierung mit unserer Unterstüt-
zung unternommen hat. 

(Beifall bei der FDP und der SPD) 

Meine Damen und Herren, der Bundeskanzler hat 
schon darauf aufmerksam gemacht, daß in der Kon-
ferenz von Islamabad — was leicht übersehen wird 
— neben der Forderung nach Rückzug der sowje-
tischen Truppen aus Afghanistan auch auf die Be-
deutung einer umfassenden, gerechten und dauer-
haften Lösung der Nahost-Frage hingewiesen wor-
den ist. Wir hoffen und erwarten, daß alle am israe-
lisch-arabischen Konflikt Beteiligten erkennen: Die 
Lösung der Nahost-Frage ist eine wichtige Voraus-
setzung für die Unabhängigkeit und das Selbstbe-
stimmungsrecht aller Völker der Region. Bei allen 
noch vorhandenen Gegensätzen: hier sitzen Araber 
und Israelis in einem Boot. 

(Dr. Ehmke [SPD]: Sehr wahr!) 

Eine Lösung wird nur möglich sein, wenn auch das 
palästinensische Volk sein Selbstbestimmungsrecht 
ausüben kann. Schon in der Vergangenheit hat sich 
der europäisch-arabische Dialog auf die Region sta-
bilisierend ausgewirkt. Gerade in der gegenwärti-
gen Lage ist seine Aktivierung nach Auffassung der 
Bundesregierung von großer Bedeutung. 

Der Bundeskanzler hat sich hier zur Notwendig-
keit der Fortsetzung der Politik der Entspannung 
geäußert. Ich sage Ihnen: auch abgesagte Besuche 
nehmen uns nicht die innere Souveränität, weiter 
dafür zu arbeiten, daß sich Deutsche in Deutschland 
näherkommen können. 

(Beifall bei der FDP und der SPD) 

Wir sind auch in voller Übereinstimmung mit un-
seren Partnern im westlichen Bündnis — das war 
ein ganz wichtiges Ergebnis des Besuchs des ameri-
kanischen Außenministers —, daß wir im Bereich 
der Rüstungskontrolle alle Anstrengungen unter-
nehmen müssen, um hier Fortschritte zu erzielen. 
Die Verhandlungsvorschläge des westlichen Bünd- 
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nisses vom Dezember 1979 liegen auf dem Tisch. 
Wir wollen über Mittelstreckenwaffen verhandeln. 

(Beifall bei der FDP und der SPD) 

Wir wollen, daß die Folgekonferenz in Madrid 
stattfindet und daß wir dort über vertrauenbil-
dende Maßnahmen sprechen können. Wann ei-
gentlich soll es dringlicher sein, über vertrauenbil-
dende Maßnahmen zur Verhinderung von Überra-
schungsaktionen zu sprechen, als nach den Ereignis-
sen, die wir in Afghanistan erlebt haben? Deshalb ist 
es so wichtig, daß man die Bedeutung des französi-
schen Vorschlags für eine europäische Abrüstungs-
konferenz erkennt, 

(Dr. Mertes [Gerolstein] [CDU/CSU]: Das 
hat die CDU getan!) 

der das Gebiet für die vertrauenbildenden Maßnah-
men ausdehnen will auf den ganzen westlichen Teil 
der Sowjetunion bis zum Ural. Da ist es notwendig, 
daß wir es vorbereiten. 

Herr Kollege Kohl, wenn Sie meinen Kommentar 
zur Rede von Herrn Gierek hier verkürzt wiederge-
ben, erfordern es die intellektuelle Redlichkeit und 
der Umgang miteinander, daß Sie dazusagen, daß es 
jetzt darum geht — und das habe ich in dieser Erklä-
rung gesagt —, zu prüfen, inwieweit dieser Vor-
schlag Giereks mit den Elementen des Vorschlags 
vereinbar ist, den wir gemeinsam mit unseren euro-
päischen Partnern und den Vereinigten Staaten ver-
folgen. Das war die Erklärung, die ich abgegeben 
habe. 

(Beifall bei der FDP und der SPD) 

Wir wissen, was es bedeutet, wenn auf der Folge-
konferenz von Madrid eine europäische Abrü-
stungskonferenz eingesetzt werden soll. Das be-
deutet nämlich, daß an dieser Abrüstungskonferenz 
wie am KSZE-Prozeß die Vereinigten Staaten von 
Amerika teilnehmen, so daß es auch rüstungskon-
trollpolitisch nicht zu einer Abkoppelung Europas 
von den Vereinigten Staaten kommen kann. 

(Beifall bei der FDP) 

Diese Elemente muß man bei der Abwägung solcher 
Vorschläge mit herausnehmen — bei aller Skepsis, 
die jedem Vorschlag gegenüber geboten ist. 

Es reicht angesichts der Wirkungen, die die so-
wjetische Intervention in Afghanistan hervorgeru-
fen hat, nicht aus, das Verhalten der Bundesrepublik 
Deutschland auf ihre Erklärungen zur Teilnahme an 
den Olympischen Spielen oder den Zeitpunkt zu 
verkürzen, für den man sagt, daß man das Drei-Pro-
zent-Ziel erfüllen kann oder nicht. 

(Dr. Mertes [Gerolstein] [CDU/CSU]: Das tut 
doch niemand!) 

Hier ist eine Frage von weltpolitischer Bedeutung. 
Die tiefgreifenden Auswirkungen auf die ganze 
Welt sind unbestreitbar. Deshalb ist eine Lösung der 
Frage nur unter Einbeziehung der Entwicklungen in 
der ganzen Welt denkbar. 

Daher tun wir uns selbst keinen Gefallen und tra-
gen wir nicht zur Lösung der Krise bei, wenn wir 
nicht die Implikationen auf die Dritte Welt mit im 

Auge haben und wenn wir nicht erkennen, daß die 
Staaten der Dritten Welt mit uns gemeinsame Inter-
essen haben, und diese Interessenparallelität oder 
-identität nutzen. Der Rückschlag für die Entspan-
nungspolitik, der von der Intervention ausgegangen 
ist, ist schwerwiegend und wird lang nachwirken. 
Das ändert nichts und darf nichts ändern an unse-
rem Ziel, weiter für den Abbau von Spannungen und 
für Rüstungskontrolle zu arbeiten. 

(Beifall bei der FDP und der SPD) 

Militärisches Gleichgewicht ist unverzichtbar. 
Ginge es nach uns, würden wir dieses Gleichgewicht 
auf einem möglichst niedrigen Niveau der Rüstun-
gen haben. Aber wir werden nichts unterlassen, was 
notwendig ist, um dieses Gleichgewicht in jedem 
Fall zu garantieren. 

Zu den wichtigsten Ergebnissen der Entwicklung 
nicht nur in den letzten Monaten, sondern in den 
letzten Jahren, gehört die Bildung eines neuen Be-
wußtseins in den Vereinigten Staaten. Die ameri-
kanische Nation hat nach den schweren Belastun-
gen, die ihr aus dem Krieg in Vietnam und aus der 
Watergate-Krise auferlegt worden sind, mit bewun-
dernswerter Disziplin, die Bürger wie die Führung, 
bisher die nervliche Belastung des Geiseldramas in 
Teheran ertragen. Aber diese Nation ist sich auch 
ihrer großen Verantwortung für den Frieden, die Si-
cherheit und die Unabhängigkeit in der Welt be-
wußt geworden. Es gibt keinen Zweifel: Sie wird da-
nach handeln — und nicht nur für die nächsten Mo-
nate. Es wäre eine grobe Fehleinschätzung, würde 
man das, was im Augenblick in den Vereinigten 
Staaten geschieht, als eine Wahlkampfeinlage derer 
ansehen, die sich zur Wahl stellen. 

Die Europäer würden gewiß eine Chance versäu-
men, wenn sie nicht erkennen, daß dieses wiederer-
wachte weltpolitische Bewußtsein und der Wille, 
weltpolitische Verantwortung zu tragen, in den Ver-
einigten Staaten auch oder vielleicht sogar gerade 
im Interesse der Europäer ist. 

(Beifall bei der FDP) 

Wir werden zusammen mit unseren Partnern und 
Verbündeten die Politik der Friedenssicherung 
fortsetzen. Die Sowjetunion macht diese Aufgabe 
durch den Umfang ihres Bedrohungspotentials und 
durch eine expansive politische Zielsetzung nicht 
leichter. 

(Dr. Mertes [Gerolstein] [CDU/CSU]: Das 
kann man wohl sagen!) 

Die Sowjetunion hat auf der anderen Seite auch und 
nicht unbeachtliche Beiträge zu einer Politik gelei

-

stet, die in Europa Spannungen abgebaut hat. Die 
SALT-Verhandlungen der beiden Großmächte zei-
gen, daß auch die Sowjetunion angesichts des ato-
maren Vernichtungspotentials ihre Interessen, aber 
auch ihre Verantwortung sieht. Wenn der Frieden 
weltweit bewahrt  werden  soll, dann darf der Ost

-

West-Gegensatz nicht auf die Dritte Welt übertra-
gen werden. Darüber besteht hier keine Meinungs-
verschiedenheit. 

(Beifall bei der FDP und der SPD) 
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Das aber kann der Westen nicht allein bewirken. So 
unbestreitbar die Sowjetunion wie wir von der Zu-
sammenarbeit zwischen Ost und West profitiert, so 
unbestreitbar wird diese Zusammenarbeit immer 
wieder beeinträchtigt, wenn die Sowjetunion jede 
Möglichkeit einseitiger Vorteilserlangung in der 
Dritten Welt nutzt. 

Die Unteilbarkeit der Entspannungspolitik ist 
unverzichtbar, soll sie nicht in Frage gestellt wer-
den. Eine Politik, die sich nur dort an die Regeln des 
friedlichen Zusammenlebens und der Respektie-
rung der Souveränität anderer hält, wo die Risiken 
für eine Expansion zu hoch sind, zerstört vorhande-
nes Vertrauen und verhindert künftige Vertrauens-
bildung. Wir unterstellen der Sowjetunion nicht den 
Willen zum Krieg mit dem Westen, aber Friedenssi-
cherung erfordert konstruktive und nicht expansive 
Politik überall in der Welt. 

(Beifall bei der FDP und der SPD) 

Je früher die Sowjetunion erkennt, daß eine unab-
hängige, wirklich blockfreie Dritte Welt nicht nur 
im Interesse dieser Länder der Dritten Welt liegt, 
sondern genauso im Interesse der Sowjetunion wie 
der westlichen Staaten, um so schneller kann die So-
wjetunion den Weg freimachen für eine gemein-
same und doch so dringend notwendige Hilfe des 
Nordens für den notleidenden Süden der Welt. 

(Beifall bei der FDP und der SPD) 

Meine Damen und Herren, an Stelle überholter 
Vorherrschaftspolitik, die der Westen auch im Be-
wußtsein eigener geschichtlicher Fehler ablehnt, 
muß der Wille aller Industriestaaten zur Zusam-
menarbeit mit der Dritten Welt, und zwar zur fried-
lichen Zusammenarbeit, treten. Es wäre eine 
schwerwiegende Fehlentscheidung und eine 
schwerwiegende Fehleinschätzung, wenn die So-
wjetunion annehmen würde, der Wille des Westens 
zu einer politischen Überwindung der Afghanistan-
Krise durch Rückzug der sowjetischen Truppen und 
der fortbestehende Wille auf unserer Seite zur Zu-
sammenarbeit seien ein Zeichen der Schwäche. 
Nein, das ist ein Ausdruck unseres Willens zur 
Friedenssicherung. Unsere Entschlossenheit, das 
für die Verteidigung Notwendige zu tun und andere 
bei der Bewahrung ihrer Unabhängigkeit nicht im 
Stich zu lassen, unterstreicht, daß unsere Friedens-
politik frei von Illusionen ist. Nichts wird uns in die-
ser Politik beirren. 

Aber wir wissen: das ganze deutsche Volk — hü-
ben wie drüben — erwartet von uns eine illusions-
lose Politik der Friedenssicherung. Ich habe ver-
sucht, für die Bundesregierung einen Beitrag über 
Grenzen und Möglichkeiten des deutschen Beitrags 
zu liefern. Wir erwarten die Vorschläge, die Kritik 
und, wie ich hoffe, auch die teilweise Zustimmung 
der Opposition. 

(Beifall bei der FDP und der SPD) 

Vizepräsident Dr. von Weizsäcker: Das Wort 
hat der Herr Ministerpräsident des Freistaates 
Bayern. 

Ministerpräsident Dr. h. c. Strauß (Bayern): Herr 
Präsident! Meine sehr verehrten Damen und Her- 

ren! Wer die Rede des Herrn Bundeskanzlers ver-
folgt und dann die Rede des Herrn Bundesaußenmi-
nisters zur Kenntnis genommen hat, der konnte 
über bestimmte Abschnitte hinweg nicht den Ein-
druck unterdrücken, daß die beiden Herren zwei 
verschiedenen Regierungen angehören. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Vor allen Dingen manches, was der Herr Bundes-
außenminister über die neue oder wiederherge-
stellte alte Haltung des Selbstbewußtseins und der 
Selbstzuversicht in den Vereinigten Staaten gesagt 
hat, war wohl nicht an die Adresse der Opposition 
gerichtet, sondern an die Adresse eines nicht klei-
nen Teiles der größeren Regierungspartei. 

(Zuruf von der SPD: Zur Sache!) 

Es wäre allerdings  wünschenswert gewesen, 
wenn sowohl der Herr Bundeskanzler als auch der 
Herr Bundesaußenminister eine klare Definition 
des Begriffes der Entspannungspolitik gäben, damit 
diese pseudotheologische Anbetung eines mit be-
liebigem Inhalt gefüllten Begriffes, einer Worthülse 
endlich einmal aufhört. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Ich darf es für die beiden Unionsparteien sagen: 
wir haben immer eine realistische Politik der Ent-
spannung — angesichts der Lage der Bundesrepu-
blik Deutschland, und das noch vermehrt angesichts 
der Entwicklung der modernen Waffentechnik — 
für richtig gehalten und betrieben. Hier ist auch 
keine Zäsur im Jahre 1969 eingetreten. Nur hat man 
begonnen, metaphysische Vorstellungen mit dem 
Begriff Entspannungspolitik zu verbinden und dann 
die Menschheit bei uns in Bürger einzuteilen, die für 
die Entspannungspolitik sind, und in Bürger, die ge-
gen die Entspannungspolitik sind. Dann hat man in 
dem gleichen Stile fortgefahren: in solche, die für 
den Frieden sind, und in solche, die damit nicht für 
den Frieden sind, in solche, die deshalb eine Sicher-
heitsgarantie darstellen, und in andere, die ein Si-
cherheitsrisiko darstellen. Das war eine Vergiftung 
der deutschen Innenpolitik auf der Grundlage ein-
fach einer politischen Lüge. 

(Beifall bei der CDU/CSU — Zuruf: Leider 
wahr!) 

Wer die Zeit der Großen Koalition in Erinnerung 
hat — einige haben es ja sicher —, der weiß, daß die 
Sowjetunion in der zweiten Hälfte der 60er Jahre 
bestimmte Signale ausgesandt hat. Ich bin kein 
Kremlastrologe, das überlasse ich anderen, aber ei-
nes weiß ich mit Sicherheit: daß die Zukunftsvisio-
nen, die seinerzeit Herr Chruschtschow verkündet 
hat, nie eintreffen. Sie erinnern sich vielleicht, daß 
er — es muß wohl Ende der 50er oder Anfang der 
60er Jahre gewesen sein — von der Überlegenheit 
des sozialistischen Systems oder des kommunisti-
schen Systems gesprochen hat und daß dieses 
System die Demokratien — er nannte es natürlich: 
die Kapitalisten — einholen, überholen werde. Ich 
habe noch das drastische Wort in den Ohren: „Wir 
werden euch beerdigen", gerichtet an die Adresse 
der westlichen Demokratien. 
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In der zweiten Hälfte der 60er Jahre setzte ein 

Ernüchterungsprozeß ein. Im Kreml herrschte Klar-
heit — hier handelte es sich ja nicht um leichtfertige 
Abenteurer oder um versponnene Phantasten, son-
dern um handfeste Realpolitiker —, daß ohne eine 
Änderung des Ost-West-Verhältnisses und ohne 
den Abschluß wirtschaftlicher Kooperationsabkom-
men die Rückstände der sowjetischen Planwirt-
schaft, deren Schwächen schon im System liegen, 
und dazu noch der hohe Anteil des Rüstungshaus-
haltes am gesamten Sozialprodukt ohne eine stär-
kere Zusammenarbeit mit dem Westen auch auf 
wirtschaftlichem Gebiete nicht verkraftet werden 
können. Hier liegt der realistische Ansatz der Ent-
spannungspolitik. 

Es hat keinen Sinn, zu sagen, man sei für oder ge-
gen die Entspannungspolitik. Man muß wissen, wel-
cher Inhalt in dieser Worthülle steckt und was da-
mit gemeint ist. Natürlich bietet Entspannungspoli-
tik für uns gewisse Vorteile; sie birgt für uns aber 
auch erhebliche Risiken. Für die andere Seite ist es 
genauso. Auch die westliche Seite sollte sich bemü-
hen, für das, was sie zur Entspannungspolitik auch 
zum Wohle der Sowjetunion beiträgt, ihrerseits 
mehr herauszuholen, als das leider bisher gesche-
hen ist. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Eine groteske Fehlleistung — ich darf das hier 
einmal wiederholen; ich habe es schon bei einer frü-
heren Rede gesagt — war doch, daß man schon im 
Oktober 1969 — noch vor der Wahl eines neuen 
Bundeskanzlers — in aller Offentlichkeit verkündet 
hat — ich glaube, es war Staatssekretär Ahlers, der 
sich dieser Aufgabe unterziehen mußte —, die neue 
deutsche Regierung gehe von der Existenz zweier 
deutscher Staaten aus. Damit war eine Vorleistung 
erbracht, die schon die Weichen auch für die kom-
menden Verhandlungen eindeutig zu unseren Un-
gunsten gestellt hatte. 

Ich glaube nicht, daß man das auf längere Zeit 
hätte vermeiden können — da bin ich mit meinem 
Urteil sehr vorsichtig —, aber wenn man sich zu die-
sem gravierenden Schritt entschließt, dann hätte es 
auf dem Hintergrund einer Übereinstimmung aller 
demokratischen Parteien in unserem Lande und auf 
dem Hintergrund einer Übereinstimmung der Frak-
tionen dieses Hohen Hauses geschehen müssen. 

(Dr. Mertes [Gerolstein] [CDU/CSU]: Und 
mit den Verbündeten!) 

Dann wäre diese Entspannungspolitik von einer 
breiteren Basis getragen worden, hätte mit mehr 
Nachdruck betrieben werden können und hätte al-
ler Wahrscheinlichkeit nach auch bessere Resultate 
erzielt, als das leider der Fall war. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Denn daß es das Ziel der sowjetischen Politik war, 
die Existenz zweier deutscher Staaten in der Offent-
lichkeit zu demonstrieren und dafür eine Anerken-
nung zu bekommen, war uns ja schon lange bekannt. 
Aus gutem Grunde hat man diesen Schritt 20 Jahre 
lang nicht vollzogen. Als man ihn vollzogen hatte, 

hat man nichts dafür verlangt und auch nichts dafür 
bekommen. 

(Zuruf der CDU/CSU: So ist es!) 

Ich bin kein großer Experte in Verhandlungen mit 
kommunistischen Staaten, aber eines weiß ich si-
cher: Was man ihnen schenkt, wird gratis kassiert; 
dafür erhält man nicht einmal ein Dankeschön, au-
ßer daß man unter Umständen in den Ruf kommt, als 
besonders naiv zu gelten. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Deshalb darf ich einmal in aller Deutlichkeit her-
ausstellen: Für uns, für die Oppositionsparteien in 
diesem Hause, ist Entspannungspolitik ein Grund-
satz, nach dem wir unsere Politik zu gestalten haben, 
aber kein Dogma. Für uns ist Entspannungspolitik 
ein Mittel zum Zweck, aber kein Selbstzweck. Für 
uns ist Entspannungspolitik auch nicht das Ende des 
Konflikts, sondern ein Teil des Konflikts. 

Der Ost-West-Konflikt, über dessen moralische 
und politische Hintergründe hier zu reden wohl 
nicht notwendig ist, hat ja wie eine Medaille zwei 
Seiten: Die eine Seite heißt Kalter Krieg, die andere 
Seite heißt Entspannungspolitik. Je nach Opportuni-
tät zeigt die Sowjetunion abwechselnd die eine oder 
die andere Seite dieser Medaille her. 

Vielleicht darf man in diesem Zusammenhang 
Ephraim Kishon, den bekannten israelischen Satiri-
ker, zitieren, der davon sprach, Entspannungspolitik 
sei eine wunderbare Sache, sie habe viele Vorteile 
und nur einen kleinen Nachteil. Der Vorteil sei, daß 
die Militärpotentiale abgebaut werden, daß die Poli-
tik des militärischen Denkens in den Hintergrund 
trete, daß überhaupt die Bedeutung des militäri-
schen Problems mehr und mehr zugunsten eines 
Konferenzdenkens, zugunsten eines Kooperations-
denkens verschwinde; das Schlechte an der Ent-
spannungspolitik sei, daß das nicht stimmt. 

(Heiterkeit bei Abgeordneten der CDU/ 
CSU) 

So Ephraim Kishon. 

Der Hauptzweck der Entspannungspolitik — da 
sollte sich niemand in diesem Hohen Hause einem 
Zweifel hingeben — war es nicht, die Dinge zu errei-
chen, die erreicht worden sind und die wir auch mit 
Anerkennung vermerken — darüber wird ja nicht 
gestritten —, sondern war der Abbau der Militärpo-
tentiale, der Abbau des militärischen Denkens, der 
Abbau der Krisenstrategie. Selbstverständlich, je-
dermann wird aus innerer Überzeugung sagen: lie-
ber reden als schießen, lieber ein Konferenztisch als 
ein Kriegsschauplatz, lieber miteinander konferie-
ren — auch über strittige Probleme — als sich ge-
genseitig bedrohen. Ich denke, in diesem Punkt soll-
ten wir einander doch nicht etwa in falschen Fron-
ten gegenüberstehen. 

Das eigentliche Ziel der Entspannungspolitik ro-
mantischer Art, die auch von solchen vertreten wor-
den ist, die neuerdings glauben, das Wort „reali-
stisch" davorsetzen zu müssen, war der Abbau der 
Militärpotentiale, war die Erziehung eines Gleich-
gewichts auf einer niedrigeren Ebene. Das ist eine 
Forderung, die der Herr Bundesaußenminister völ- 
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lig zu Recht herausgestellt hat, aber wir können 
doch nicht die Augen vor der Tatsache verschließen, 
daß gerade in den zehn Jahren romantischer Ent-
spannungspolitik die Bedeutung der Militärpoten-
tiale zugenommen hat und besonders das so-
wjetische Militärpotential sowohl der Quantität als 
auch der Qualität nach in beschleunigtem Tempo 
ausgebaut worden ist. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Das führt mich jetzt nicht zu der Forderung, man 
sollte die Entspannungspolitik beenden. Nein, man 
soll unter Entspannungspolitik das verstehen, was 
man realistischerweise auf Grund geschichtlicher 
Erfahrungen und der Kenntnis der politischen Kon-
stellationen darunter verstehen kann. 

In diesen zehn Jahren sind auch SALT I durchge-
führt und SALT II vorbereitet worden. Nun, ich bin 
von verschiedenen amerikanischen Seiten gefragt 
worden. Die einen sagten: Äußern Sie sich doch da-
gegen. Die anderen sagten: Äußern Sie sich doch da-
für. Ich bin der Meinung, daß wir uns hier zurückhal-
ten sollten, daß diese ständigen Ratschläge, wie sie 
auch vom Herrn Bundeskanzler immer wieder dem 
amerikanischen Präsidenten gegeben werden, unan-
gebracht, lästig, aufdringlich und überflüssig sind. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Die Amerikaner müssen selbst wissen, ob sie 
SALT II ratifizieren oder nicht ratifizieren sollen. 

Die Logik sagt übrigens folgendes. Wenn etwa die 
Nichtratifizierung von SALT II eine für die Sowjet-
union schädliche Maßnahme wäre, versteht man 
nicht, warum andererseits SALT II als ausgewogen 
betrachtet wird. Ich beteilige mich an dieser Arith-
metik nicht. Wenn. SALT II ein Mittel der Krisenbe-
wältigung oder . ein Mittel der Krisentechnik ist und 
wenn das Ja zu SALT II ein Vorteil für die Sowjet-
union wäre, wäre das Nein zu SALT II ein Nachteil 
für die Sowjetunion. Darum ist es am besten, wenn 
wir Europäer uns an dieser Diskussion nicht beteili-
gen. 

Das Wort „SALT I" habe ich hier aber deshalb in 
den Mund genommen, weil mit SALT I die Amerika-
ner der anderen Großmacht die strategische Parität 
zuerkannt haben. Diese äußert sich aber nicht nur in 
der Zahl der Sprengkörper, in der Art der Spreng-
körper, in ihrem „yield" oder wie man es nennt. Stra-
tegische Parität bedeutet für die Sowjetunion viel-
mehr auch ein weltweites Stützpunktsystem, den 
Aufbau einer Hochseeflotte und den Aufbau einer 
weltweit operationsfähigen U-Boot-Flotte, d. h. ei-
nes militärischen Potentials, das über den reinen 
Verteidigungszweck einer kontinentalen Groß-
macht, auch wenn sie den Charakter einer Super-
macht hat, weit hinausgeht. 

Man kann auch die Augen nicht davor verschlie-
ßen, daß die Offensivkomponenten der sowjetischen 
Streitkräfte in diesen zehn Jahren sowohl quantita-
tiv wie qualitativ erheblich verbessert worden sind. 
Dies betrifft die Offensivkomponenten der Land-
streitkräfte, der Luftstreitkräfte und, wie ich eben 
besonders hervorgehoben habe, ihrer Seestreitkräf-

te. Dazu kommt der Ausbau eines weltweiten Stütz-
punktsystems. 

Nun wird viel über den Einmarsch in Afghanistan 
gesprochen: War er ein Zeichen militärischer Stär-
ke, oder war er ein Zeichen politischer Schwäche? 
Was steckt dahinter? Von einem Irrtum soll man 
sich freihalten, nämlich zu glauben, daß es eine un-
überlegte, aus dem Augenblick heraus unternom-
mene Aktion war, die von den Initiatoren schon 
kurz darauf als schwerer Fehler erkannt wurde, wes-
halb die Initiatoren jetzt sozusagen der Welt nahele-
gen, ihnen zu helfen, aus diesem Abenteuer heraus-
zukommen. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Wer das glaubt, sollte tatsächlich lieber am Sandka-
sten spielen, als sich mit strategischen Problemen zu 
befassen. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Auch wenn wir hier mit Informationen spärlich ver-
sorgt werden — ich nehme an, der Herr Bundes-
kanzler und der Herr Außenminister haben bessere 
Informationen —, so hat sich doch soviel herumge-
sprochen, daß die Amerikaner die Sowjetunion an 
die fünfmal vor einem Einmarsch in Afghanistan ge-
warnt haben. Auch hat sich soviel herumgespro-
chen, daß der Entschluß zum Einmarsch bereits im 
Oktober 1979 gefaßt worden ist, allerdings anschei-
nend damals auch den eigenen Bundesgenossen der 
Sowjetunion nicht mitgeteilt wurde. Das heißt: hier 
handelt es sich nicht um eine Spontanaktion nach 
dem provozierenden Auftreten von islamischen 
Freischärlern, sonder hier handelt es sich um eine 
wohlgeplante, mit allem Können eines planenden 
und organisierenden Generalstabs vorbereitete 
Großaktion, hinter der auch ein ganz bestimmter 
strategischer Wille steht. 

Wenn wir heute die Forderung stellen, die So-
wjetunion solle ihre Truppen aus Afghanistan zu-
rückziehen, dann handelt es sich nicht um die Frage, 
ob wir der Sowjetunion hier eine Möglichkeit ver-
schaffen, ihre Truppen ohne Gesichtsverlust zurück-
zuziehen. Sicherlich ist ein Rückzug der Truppen 
aus einem besetzten Gebiet für eine Großmacht 
nicht gerade eine besonders ehrenwerte oder rühm-
liche oder Lorbeeren garantierende Haltung. Darum 
geht es hier nicht. Es geht doch um die Frage: Was 
ist mit diesem Einmarsch in Afghanistan beabsich-
tigt? Was war beabsichtigt? Was sind die Gründe für 
den Verbleib der sowjetischen Truppen? Hier sollte 
man auch die letzte Rede von Breschnew, die Kol-
lege Kohl in einer Rede am Wochenende mit Recht 
als zynisch gekennzeichnet hat, heranziehen, weil 
sie hilft, die Zusammenhänge zu erkennen. Was die 
Sowjetunion als ausländische Provokation bezeich-
net, das ist nichts anderes als die Tatsache, daß sich 
ein sowjethöriges kommunistisches Regime ohne 
sowjetische Militärhilfe und ohne unmittelbaren 
Eingriff sowjetischer Truppen in Kabul nicht halten 
kann. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Natürlich ist Afghanistan eine strategische Dreh-
scheibe, nicht erst jetzt, nicht erst in unserem Jahr- 
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hundert, nicht erst seit es Panzer und Flugzeuge mit 
Düsenantrieb gibt. Wenn man in der afghanischen 
Geschichte oder in der Geschichte des Mittleren 
Ostens nachliest, so standen sich hier schon vor 150 
Jahren die Interessen des zaristischen Rußlands auf 
der einen und die Interessen des damaligen engli-
schen Weltreichs im Süden, in Indien, auf der ande-
ren Seite gegenüber. Der Khaiberpaß gehört zu den 
großen strategischen Pässen in der Welt, die immer 
eine bedeutende strategische Rolle gespielt haben. 
Sie können davon überzeugt sein, daß sich in der so-
wjetischen Führung niemand befindet, der sich über 
die Bedeutung dieses Landes und auch über die stra-
tegische Bedeutung der Beherrschung des Khaiber-
passes etwa im unklaren wäre. Das hängt ja auch mit 
dieser Aktion aufs engste zusammen. 

Ich war nur einmal in der Nähe dieses Landes, 
aber es gibt darüber eine ganze Menge zuverlässiger 
Literatur und eine Reihe von Berichten unserer Bot-
schafter und unserer Militärattachés von früher. 

Meine Damen und Herren, schon in der Zeit der 
afghanischen Monarchie, als die Sowjetunion ihre 
Hilfe anbot, eine Straße von der Grenze der Sowjet-
union nach Kabul zu bauen und von da weiter nach 
Pakistan, war die Straße ursprünglich für 35 bis 40 
Tonnen ausgelegt. Die Sowjets haben ihre Hilfe für 
eine Straße mit dieser Tragfähigkeit verweigert und 
verlangt, daß diese Straße mit einer Kapazität von 65 
bis 70 Tonnen ausgebaut wird. Das heißt, auch diese 
Art der Wirtschaftshilfe, Erschließung und Ausbau 
der Verkehrswege — das muß Ende der 60er Jahre 
gewesen sein  —, stand damals schon im Zeichen 
strategischen Denkens, im Zeichen eines unter Um-
ständen damals schon jedenfalls für möglich gehal-
tenen Einmarsches der sowjetischen Panzer in  die-
ses Land. 

Dieser Teil Afghanistans war nie pazifiziert. Die 
Grenzen dort sind genauso wie in Afrika in der Zeit 
der Kolonialherrschaften festgelegt worden. Das 
sind nicht ethnische Grenzen, sondern die Stämme 
wohnen zu beiden Seiten dieser Grenzen. Darum ist 
es ein Vorgang, der der Sowjetunion genauso be-
kannt ist wie den Amerikanern und den Pakistanis: 
daß, wo es sich nicht um eine gut markierte Grenze 
handelt, sondern wo es sich um Wald, Gebirge, um 
sehr wüste und sehr unzugängliche Regionen han-
delt, die Stämme diesseits und jenseits der Grenze 
natürlich verkehren. Diese Stämme waren auch im-
mer bewaffnet. Das Recht, do rt  Waffen zu tragen, ge-
hörte sozusagen zum Stammesrecht. Diese Stämme 
sind natürlich glühende Patrioten einerseits und lei-
denschaftliche Moslems auf der anderen Seite. Was 
die Sowjetunion verlangt, ist nicht etwa der Abzug 
von fremden Truppen — es gibt dort gar keine frem-
den Truppen außer den sowjetischen —, sondern die 
Einstellung der Freischärlertätigkeit dieser — wie 
die einen sagen — Rebellen oder — wie die anderen 
sagen — Freiheitskämpfer. 

Weil sich die Bewohner des flachen Landes in die-
ser Region und besonders die des Berglandes, immer 
gegen jedes kommunistische Regime erhoben ha-
ben, stand die Sowjetunion vor der Frage, mit dem 
Sturze Amins ihr Gesicht zu verlieren und einen 
großen Rückschlag zu erleiden oder mit dem Sturze 

Amins die Ernennung eines zuverlässigeren, in ih-
rem Sinne brauchbareren Satelliten zu verbinden. 
Das ging nur auf dem Wege einer großen militäri-
schen Invasion in Stärke von etwa 100 000 Mann. 

Hier kommt noch eine Komponente herein, der 
wir nachgehen sollten. Ich bin durch meine Gesprä-
che in Rumänien darauf aufmerksam gemacht wor-
den. An sich hätte man es sich auch denken können. 
Die Regime in Kabul von Daud über Taraki und 
Amin bis zu Karmal jetzt waren alles Regime mit 
Präsidenten, von denen jeder das Parteibuch der 
Kommunistischen Partei Afghanistans in der Ta-
sche hatte. Daß sie sich gegenseitig umgebracht ha-
ben, stört in diesen Kreisen weniger. 

(Heiterkeit bei der CDU/CSU) 

Wenn nun durch einen Sieg der moslemischen Frei-
heitskämpfer ein Regime eines kommunistischen 
Präsidenten in diesem Lande gestürzt würde, bedeu-
tete das auch den Zusammenbruch der marxistisch-
leninistischen Geschichtsphilosophie; denn wenn 
ein Land bereits einmal einen weiter fortgeschritte-
nen gesellschaftlichen Zustand erreicht hat, der 
durch ein kommunistisches Regime sozusagen als 
garantiert angenommen wird, und die moslemi-
schen Freiheitskämpfer dann dieses Regime stürzen 
und dieses Land auf Verhältnisse „zurückwerfen", 
die gesellschaftlich-entwicklungsmäßig gesehen, 
vor diesem Regime gegeben waren, dann wäre das 
ein Signal in der Dritten Welt, daß der Ablauf der 
kommunistischen Geschichtsphilosophie nicht 
stimmt. Hier wäre Afghanistan dann ein ganz gra-
vierendes Beispiel. Das ist eine Überlegung. Ich sage 
es völlig wertneutral. Ich beabsichtige hier nicht, ge-
gen die Sowjetunion zu polemisieren oder in Tönen 
der Erbitterung oder gar des Hasses zu sprechen — 
aber nüchtern analysieren wird man diese Fakten 
doch wohl dürfen. Das hat nichts mit einer positiven 
oder negativen Wertung zu tun. Das ist einfach not-
wendig für die Erkenntnis der Motive, notwendig 
für die Beurteilung der Lage, notwendig auch, um 
die Zweckmäßigkeit oder Nichtzweckmäßigkeit von 
Maßnahmen beurteilen zu können. Ich plädiere 
nicht für den Verbleib der sowjetischen Truppen in 
Afghanistan, sondern, genauso wie alle demokrati-
schen Politiker des Westens, für ihren Abzug; aber 
so einfach, wie man sich das vorstellt, nämlich daß 
die einfach abziehen könnten und die Welt dann so 
weiterginge wie bisher, so einfach ist das nicht. Da-
für ist diese große Aktion nicht unternommen wor-
den. 

Ich komme zu einem weiteren Punkt: Natürlich 
steht die Rote Armee jetzt 500 km vom Indischen 
Ozean weg. Ein Teil ihrer Pazifikflotte ist von Wladi-
wostok in die jetzt wiederhergestellten amerikani-
schen Marinebasen in Südvietnam verlegt worden. 
Im Süden der arabischen Halbinsel finden heute be-
trächtliche militärische Vorgänge statt: Einige Tau-
send Kubaner, einige Tausend Soldaten der Natio-
nalen Volksarmee, einige Tausend Sowjetrussen in 
Südjemen. Dort fließt etwas anderes zusammen als 
zwei Haltungen zur Olympiade. Hier fließen näm-
lich zwei große Krisenherde zusammen, der Krisen-
herd Ferner Osten und der Krisenherd Mittlerer 
Osten und Afrika. Hier ist zu berücksichtigen, daß 
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unsere militärische Sicherheit von unserer wirt-
schaftlichen Sicherheit nicht getrennt werden 
kann. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Sicherlich sind wir durch den Einmarsch der Russen 
in Afghanistan in unserer militärischen Sicherheit 
nicht akut bedroht. Das hat auch niemand behaup-
tet. Trotzdem möchte ich für uns hier nochmals fest-
halten, daß Entspannung geographisch unteilbar 
sein muß, 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

auch wenn der Spannungsgrad in verschiedenen 
geographischen Regionen verschieden hoch sein 
mag. Der Spannungsgrad im Mittleren Osten um 
Iran herum ist natürlich wesentlich höher als der in 
Europa. Die Problematik der Entspannung ist aber 
geographisch unteilbar. Deshalb können wir uns den 
Inhalt des Begriffes „Entspannungspolitik" auch 
nicht von der anderen Seite vorschreiben lassen. 
Der Gegenstand der Entspannungspolitik darf nur 
das sein, was beide Seiten einvernehmlich festgelegt 
haben. Wir würden sicherlich den höchsten Orden 
für vorbildliche Entspannungspolitik bekommen, 
wenn wir z. B. aus der NATO austräten oder wenn 
wir unseren Grund und unseren Boden amerikani-
schen Truppen nicht mehr für die Verteidigung Eu-
ropas zur Verfügung stellten. Das wäre in der Mos-
kauer Propaganda sicherlich ein die Entspannung 
ungeheuer fördernder Akt. Dann ginge aber natür-
lich die Rechnung nicht mehr auf, daß Entspannung 
auch Sicherheit gewährleisten muß. 

Dazu kommt natürlich auch, daß Entspannung 
automatisch aufhört, wenn man einen Prozeß der po-
litisch-psychologischen Selbstneutralisierung mit 
Abbau der moralischen und materiellen Verteidi-
gungsbereitschaft einführte. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Hierzu sage ich — und zwar nicht aus Gründen der 
Rechthaberei — dies: Was die Entspannungspolitik 
falsch verstandener Art leider angerichtet hat, ist 
die Zerstörung des Problembewußtseins durch 
schöngefärbte, rosarot- illusionär malende Darstel-
lung der Zusammenhänge aus den Reihen der Re-
gierungsparteien und der Bundesregierungen der 
letzten zehn Jahre. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Wie sehr man sich täuschen kann — dies ist ja 
kein ehrenrühriger Vorwurf, Herr Bundesaußenmi-
nister —, will ich an folgendem verdeutlichen. Der 
Herr Bundesaußenminister hat im Oktober eine 
Rede vor einem großen Wirtschaftsverband gehal-
ten. Er sagte: 

Die zukünftige Entwicklung wird deshalb auch 
davon bestimmt sein, daß die Sowjetunion und 
die anderen osteuropäischen Staaten immer 
stärker in die weltwirtschaftliche Interdepen-
denz hineingezogen werden. Deshalb werden 
sich auch die sozialistischen Länder auf lange 
Sicht der Einsicht nicht verschließen, daß eine 
auf stabile Verhältnisse gerichtete Entwicklung 
eher Vorteile bringt als expansive und in ihrer 
Substanz und Beständigkeit zweifelhafte Zuge

- winne in der Dritten Welt, die zunehmend noch 
mit hohen militärischen Kosten und mit politi-
schen Risiken erkauft werden. 

Hier haben Sie, Herr Bundesaußenminister, eine 
Bewertung der sowjetischen Politik vorgenommen, 
wie Sie sie gerne hätten, aber nicht so, wie sie in 
Wirklichkeit ist. Dieser sowjetischen Politik liegen 
nämlich andere Motive als etwa der Wunsch zu-
grunde, in die weltwirtschaftlichen Interdependen-
zen möglichst eng verflochten zu werden. Das 
Hauptmotiv ist vielmehr, möglichst viel machtpoliti-
sche Vorteile aus der Entspannung herauszuholen. 

In diesem Zusammenhang habe ich noch die Bitte, 
daß von seiten der Mitglieder der Bundesregierung 
auch einmal ein Wort gesagt wird, wie sie die zur 
Zeit in Mittelosteuropa und Südosteuropa ablaufen-
den militärischen Verlegungen beurteilen. Es gibt 
darüber noch eine Fülle von echten Erkenntnissen. 
Es spricht alles dafür, daß die Sowjetunion zumin-
dest die Vorbereitungen dafür trifft, dann, wenn die 
politische Führung es für richtig hält, in Südosteu-
ropa, im Balkanraum tätig zu werden. Ich behaupte 
nicht, daß sie diesen Beschluß gefaßt hat. Ich be-
haupte nicht, daß es so kommen wird. Aber die mili-
tärischen Vorbereitungen werden so getroffen, daß 
eines solche Aktion innerhalb kürzester Zeit unter-
nommen werden kann. 

Ich glaube, wir müssen uns deshalb auch von zwei 
liebgewordenen Vorstellungen weitgehend freima-
chen. Das eine ist die Vorstellung, daß die Sowjet-
union eine solche Aktion bei der Schwerfälligkeit 
militärischer Planwirtschaft nur nach einer langfri-
stigen, gründlichen Vorbereitung unternehmen 
kann. Die Erfahrungen in Afghanistan zeigen, daß 
sie in einer wesentlich kürzeren Zeit Verbände über 
große Entfernungen hinweg verlegen kann. Eine 
weitere Vorstellung müssen wir zumindest kritisch 
überprüfen, nämlich die Vorstellung, daß die Sowjet-
union ein militärisches Risiko scheue. 

Ich bin nicht der Meinung, daß die Sowjetunion 
den dritten Weltkrieg will. Ich bin auch nicht der 
Meinung, daß sie eine Politik treibt, die bewußt dar-
auf angelegt ist, diesen Weltkrieg herbeizuführen. 
Aber sie scheut angesichts des Versagens des We-
stens — Stichwort Angola Mitte der 70er Jahre — 
heute vor Aktionen weniger zurück als noch vor 
fünf oder zehn Jahren. Sie hat die Frage, ob der We-
sten reagiert — in dem Fall beschränkt sich das auf 
die Amerikaner — immer mit großer Behutsamkeit 
geprüft. Die Erfahrungen der letzten zehn Jahre ha-
ben die Führung der Sowjetunion offensichtlich zu 
der Überzeugung gebracht, daß sie in der Lage ist, 
Aktionen zu unternehmen, die früher mit größeren 
Risiken verbunden waren. 

Heute glaubt sie, daß diese Risiken in diesem Um-
fange nicht mehr vorhanden sind. 

(Jäger [Wangen][CDU/CSU]: Leider wahr!) 

Aus dem Grunde ist es ein positives Zeichen, daß 
die Vereinigten Staaten von Amerika wieder Tritt 
gefaßt haben. Ich bitte, auch hier sehr klar zu unter-
scheiden, ich pflege auch logisch zu denken und im 
allgemeinen präzise zu formulieren: Wenn ich an 
den Vereinigten Staaten Kritik geübt habe, dann an 
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gewissen Entscheidungen, Fehlern oder Versäum-
nissen der Vergangenheit. Das muß der Vergangen-
heit angehören. Es hat keinen Sinn, sie aufzuzählen. 
Aber niemand wird der Meinung sein, daß z. B. das 
Waffenembargo gegen die Türkei und ähnliche 
Maßnahmen ein besonderer Akt politischer Weit-
sicht gewesen sind. Worum es heute geht, ist, die Po-
sition des amerikanischen Präsidenten zu stärken. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Ich war schon betroffen, als mir ein hochrangiger 
Besucher aus den Vereinigten Staaten von Amerika, 
mit dem ich vor einigen Tagen gesprochen habe — 
er ist nicht Inhaber eines Regierungsamtes —, sagte, 
man habe drüben den Eindruck, als ob der Chef der 
Bundesregierung Herrn Carter gewissermaßen zu 
einer Karikatur machen wolle. Ich behaupte nicht, 
daß der Chef der Bundesregierung diese Absicht hat 
oder daß er es getan hat. Aber in den Vereinigten 
Staaten ist jedenfalls der  Eindruck vorhanden, daß 
die amerikanisch-deutsche Solidarität mehr eine 
Beschwörungsformel als tatsächlich beabsichtigte 
und geübte Politik ist. 

Es geht auch nicht darum, etwa das deutsch-fran-
zösische Kommuniqué zu kritisieren. Die deutsch-
französische Freundschaft ist ohne Zweifel ein fe-
stes Element unserer Politik. Ich freue mich darüber, 
daß diese deutsch-französische Freundschaft jetzt 
auch von seiten der SPD so betont wird. Es war doch 
einmal so, Herr Wehner, daß Sie gesagt haben, 
de Gaulle habe aus Frankreich eine innenpolitische 
Wüste gemacht. Heute ist man froh, in dieser Wüste 
als hochangesehener Gast zugelassen zu sein. 

(Heiterkeit und Beifall bei der CDU/CSU) 

Selbstverständlich bejahen wir die Verurteilung 
des russischen Einmarsches in Afghanistan und die 
Aufforderung nach Abzug der Truppen in dem Kom-
muniqué. Aber was soll es denn heißen — das hat 
niemand von uns verstanden, und hier, glaube ich, 
hat es keinen Sinn, Mohrenwäsche treiben zu wol-
len —, daß die Politik der Entspannung die nächste 
Aktion, den nächsten sowjetischen Schlag nicht 
überstehen werde? Das ist doch nicht die Frage. Die 
Frage ist: Wird die Entspannungspolitik so wie bis-
her weiter betrieben werden können, wenn die Rus-
sen aus Afghanistan nicht abziehen? Das wäre doch 
die entscheidende Frage gewesen, und um ihre Be-
antwortung haben Sie sich in dem Kommuniqué 
wohlweislich herumgedrückt. Verurteilung des Ein-
marsches — richtig. Aufforderung zum Ausmarsch 
— richtig. Was aber geschieht mit der Entspan-
nungspolitik, wenn die Aufforderung zum Rückzug 
aus Afghanistan nicht befolgt wird oder wenn For-
derungen gestellt werden, die praktisch unerfüllbar 
sind, z. B. die Garantie des Westens, daß das von der 
Sowjetunion eingesetzte Regime tatsächlich an der 
Regierung bleibt? Wir haben in Afghanistan doch 
den Fall, daß die Mehrheit des Volkes gegen das ihr 
aufoktroyierte Regime steht. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Da wir Demokraten sind, verlangen wir eine Füh-
rung mit Zustimmung des Volkes und nicht eine 
Führung gegen den Widerstand des Volkes. 

(Zustimmung bei der CDU/CSU) 

Man wird natürlich an Verhältnisse wie in Afgha-
nistan, einem Land, in dem Teile nie pazifiziert wa-
ren und bis heute nicht sind, nicht denselben Maß-
stab anlegen können wie an parlamentarische De-
mokratien in Europa oder in Nordamerika. Aber ei-
nes kann man ohne Übertreibung sagen: Einer der 
Hauptgründe für den Einmarsch war der Wider-
stand des afghanischen Volkes gegen die Marionet-
tenregime von Moskaus Gnaden. Um die Blamage 
des Sturzes dieser Regime zu überspielen, hat man 
mit militärischer Macht zugegriffen. Deshalb ist der 
Abzug heute ein so schwieriges Problem; ich habe 
bereits darüber gesprochen. Es ist wunderbar, wenn 
man von einer Neutralisierung Afghanistans redet. 
Aber wer garantiert denn, daß sich das heutige Re-
gime Karmal nach Abzug der sowjetischen Truppen 
noch halten könnte? 

Sicherlich haben die Russen einiges unterschätzt 
oder falsch eingeschätzt. Sie  haben die Schwäche 
der kommunistischen Partei in Afghanistan nicht 
richtig eingeschätzt, sie haben den Widerstand der 
moslemischen Freiheitskämpfer in ihrer ganzen 
volksverwurzelten Heftigkeit nicht richtig einge-
schätzt. Sie haben vielleicht den Truppenbedarf zu 
niedrig eingeschätzt, denn sie müssen, um das Land 
wirklich in den Griff zu bekommen, noch erhebliche 
Truppen nachschieben, mindestens drei Divisionen 
und Sonderverbände. 

Aus diesem Grunde kann ich im Namen der bei-
den Unionsparteien selbstverständlich jede Unter-
stützung dafür in Aussicht stellen, der Forderung 
nach Abzug der sowjetischen Truppen Nachdruck 
zu geben. Wenn die sowjetischen Truppen abzögen 
und sich das afghanische Volk sein Regierungssy-
stem, sein Gesellschaftssystem und seine Herr - 

schaftsform selbst wählen könnte, wie es dort über 
viele Generationen hinweg der Fall war, dann wäre 
das eine neue Phase internationaler Politik. Das 
wäre wirklich der Aufbruch in ein friedliches Zeital-
ter. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Aber bevor das nicht stattgefunden hat, sollten wir 
nicht das Ergebnis schon als eingetreten oder dem-
nächst bevorstehend unterstellen, denn das gibt ein 
hartes Tauziehen über eine längere Zeit hinweg. 

Ich sagte vorhin, daß wirtschaftliche und militä-
rische Sicherheit auf das engste miteinander ver-
bunden sind. Natürlich dient der sowjetische Vor-
marsch in Afghanistan auch der Einkreisung des 
Iran zur Hälfte. Niemand weiß doch heute mit Si-
cherheit, ob es nach der islamischen Revolution 
nicht noch eine andere Erschütterung in diesem 
Lande geben wird. Damit sind wir schon unmittelbar 
im Mittleren Osten, damit sind wir schon unmittel-
bar in den erdölreichsten Feldern der Welt. 

Ich hätte gern von dem Herrn Bundeskanzler 
oder einem Mitglied der Bundesregierung gehört, 
wie man sich hier die Zukunft vorstellt. Ich denke 
daran, daß wir im Jahre 1978 28 Milliarden DM für 
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Rohöl ausgegeben haben; 1979 waren es 47 Milliar-
den DM. In diesem Jahr werden es bis zu 80 Milliar-
den DM werden. 

Die Vorstellung, die man gelegentlich vom Herrn 
Bundesfinanzminister hört, daß es sich hier nur um 
das Problem eines monetären Recyclings handelt, 
daß man das Geld nur wieder in den Kreislauf einfü-
gen müßte, ist richtig, wenn man die Dinge nur unter 
dem Gesichtspunkt der Zahlungsbilanz sieht. Aber 
wesentlich ist schon, wer der Eigentümer des Gel-
des ist und welche Werte mit diesem Geld erworben 
werden. Das pflegt beim Geld im allgemeinen so zu 
sein. 

Hier können wir nicht die Augen vor der Tatsache 
verschließen, daß wir einer relativen Verarmung der 
europäischen Industriewelt entgegengehen, weil 
wir sowohl für 01 als auch möglicherweise für Roh-
stoffe wesentlich höhere Preise als bisher werden 
bezahlen müssen. Das Geld kann auch nicht zwei- 
oder dreimal verteilt werden, es kann auch nicht 
durch Lohn- oder Gehaltserhöhungen ausgeglichen 
werden. Es kann auch kein Ausgleich durch die 
Preise erfolgen. Hier findet vielmehr eine Wertver-
schiebung gigantischen Ausmaßes statt. Ich glaube, 
man sollte sich bei uns darüber im klaren sein, daß 
wir bis zum Jahre 2000 in der Bundesrepublik bis an 
die 500 Milliarden DM werden investieren müssen; 
davon 375 bis 380 Milliarden DM für produktive 
Zwecke der Energiegewinnung und 120 bis 130 Mil-
liarden DM für Zwecke der Energieerhaltung, der 
sparsamen Verwendung von Energie, für Wärme-
dämmung oder die rationellste Ausnutzung der 
Energie. 

Nur kommt hier ein ungeheuer großes Problem 
auf uns zu. Der Herr Bundeskanzler hat sich heute 
nur in sibyllinischen Ausführungen ausgedrückt, 
der Herr Außenminister ist etwas deutlicher gewor-
den. Natürlich hängt die Frage der Ölmengen und 
der Ölpreise auch mit dem Nahostproblem, mit der 
Ungelöstheit der arabisch-israelischen Streitfrage 
zusammen. Nur haben hier, Herr Bundesaußenmini-
ster, formelhafte Beschwörungen, die mit monoto-
ner Regelmäßigkeit immer wiederholt werden, na-
türlich auch keine Aussicht auf einen großen Erfolg. 
Was heißt denn eine gerechte Lösung, die die Si-
cherheitsinteressen aller beteiligten Staaten garan-
tiert und den berechtigten Interessen der Palästi-
nenser Rechnung trägt? Das ist wunderbar, alle sind 
darin, und das ist eine großartige Formulierung. 
Aber wie sieht das in der Wirklichkeit aus? Da sto-
ßen sich die Dinge hart im Raum. Ich bin nicht der 
Meinung, daß man das hier auf der Rednertribüne 
im einzelnen behandeln kann — das weiß ich 
auch —, aber es hat keinen Sinn, immer wieder die-
selben Formeln, die zum Schluß nur leerer Schall 
und leerer Rauch sind, zu produzieren. Gibt es denn 
eine Strategie, mit der man eine Lösung dieser Frage 
herbeiführen kann? Sonst kommt zu den übrigen 
Schwierigkeiten in diesem Raum, sowjetischer Ein-
marsch in Afghanistan, Vorgänge im Iran und die 
unruhigen Erscheinungen in der arabischen Welt, 
noch als weiteres belastendes Moment die Unge-
löstheit der arabisch-israelischen Frage hinzu. 

Ich habe der Illustrierten „Quick" vom 21. Februar 
dieses Jahres entnommen, daß der Herr Hauptge-
schäftsführer der SPD davor warnt, auf die falschen 
Leute zu setzen und alte, verkrustete, feudale Re-
gime zu stützen. Da soll man sehr vorsichtig sein. 

(Wehner [SPD]: Ja!) 

Wir haben nicht das geringste Interesse daran, daß 
etwa die Regime, die heute auf der arabischen Halb-
insel vorhanden sind — es sind durchweg monarchi-
stische, Sie können auch sagen feudalistische Re-
gime —, wie Saudi-Arabien, Oman, Katar, Bahrain 
und die Vereinigten Arabischen Emirate, etwa 
durch sozial-revolutionäre Regime à la Äthiopien 
oder Afghanistan zu ersetzen. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Es geht hier auch. nicht darum — da gebe ich dem 
Außenminister recht —, diese Entwicklungsländer 
als prowestlich und proöstlich einzustufen. Das ist 
gar nicht das Thema. Im übrigen, ob Kuba oder Fidel 
Castro ein besonders überzeugendes Beispiel für 
Blockfreiheit ist, stößt bei mir auf gewisse Zweifel, 
wenn ich die Kunst des Understatements hier üben 
will. Aber es geht auch nicht darum, zu sagen: Wir 
wollen sie für den Westen engagieren und damit als 
Waffe, als Instrument oder als Bundesgenossen ge-
gen den Osten mobilisieren. Der Unterschied liegt 
aber darin, Herr Außenminister, daß die Sowjet-
union in Afrika ihre Bundesgenossen systematisch, 
selbst wenn sie aus der schwächeren Bewegung 
kommen, nicht nur durch Export revolutionärer 
Ideologien, sondern durch massive Waffenexporte, 
einschließlich großer Verbände, wie Nachrichten-
verbände und u. a. Polizeiverbände, unterstützt und 
damit zur stärksten Bewegung des Landes macht. Es 
ist nicht nur in Angola, sondern auch anderswo, 
etwa in Äthiopien, so gewesen. Wir unterstützen die 
Forderung völlig, daß sich die Großmächte aus den 
Entwicklungsländern heraushalten sollen. Aber das 
ist nicht die entscheidende Frage, sondern es ist die 
Frage, ob diejenigen, die sich im Westen zugehörig 
fühlen, ohne mit ihm verbündet zu sein, die mit ihm 
kooperieren wollen, die vielleicht eine etwas libera-
lere, demokratischere Regierungsform als die ande-
ren haben — man kann von diesen Ländern in weni-
gen Jahren nicht allzuviel verlangen —, heute Angst 
haben, Opfer des sowjetischen Machtwillens und ih-
rer Verbündeten zu werden und vom Westen im 
Stich gelassen zu werden. Das ist die Hauptproble-
matik. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Dasselbe gilt natürlich gerade auch für die Golf-
staaten. Niemand denkt daran, etwa die Integrität, 
Souveränität, Unabhängigkeit der Golfstaaten durch 
eine westliche militärische Intervention zu gefähr-
den. Aber was passiert denn, wenn revolutionäre Be-
wegungen von unten her — ich weiß genau, woran 
ich dabei denke — und militärischer Druck von au

-ßen gleichzeitig zu einer neuen Gefahr, zu einem 
Brandherd oder gar zu einem Explosionsherd füh-
ren? Da sind wir auf die Amerikaner angewiesen, 
weil die Europäer, auch wenn sie alle ihre jetzigen 
Flotten und Luftstreitkräfte zusammenlegen, nicht 
annähernd in der Lage sind, hier einem weiteren 
Ausgreifen der Sowjetmacht etwas Ernsthaftes ent- 
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gegenzusetzen. Ich behaupte nicht, daß deutsche 
Kriegsschiffe dort unten erscheinen sollen. Das ist 
eine Frage der Planung der NATO oder was auch 
immer; das geht mich auch nichts an. Ich bin auch 
nicht der Meinung, daß etwa deutsche Truppen do rt 

 eingesetzt werden sollen. 

(Zurufe von der SPD) 

Aber man kann auch anderer Meinung sein; ich 
nehme andere Meinungen nicht übel. 

Nur: Wir müssen vor allen Dingen die Lücken auf 
europäischem Boden füllen, die im Netz der 
NATO-Verteidigung durch militärische Engage-
ments in anderen Regionen entstehen werden. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Das betrifft sowohl die U-Boot-Abwehr als auch die 
Unterstützung der Türkei. Das betrifft sicherlich 
auch die Schaffung einer europäischen Langstrek-
ken-Lufttransportkapazität, damit unsere europäi-
schen Verbündeten nicht immer darauf angewiesen 
sind, sich von den Amerikanern Flugzeuge auszulei-
hen. Vielleicht ist es einmal so, daß die Amerikaner 
ihre Langstreckenflugzeuge selbst brauchen, und 
die Europäer haben dann auf diesem Gebiet keine 
eigene Kapazität. 

Das sind Dinge, die die Entspannung nicht ge-
fährden. Ich bin dafür, mit den Sowjets freundlich zu 
reden und unsere Forderung aufrechtzuerhalten, 
auch den Wirtschaftsverkehr nach dem Prinzip des 
„do ut des" zu pflegen, nicht aber Industrieanlagen 
auf dem Wege kostspieliger, langwieriger Vorfinan-
zierungen zu liefern. Aber wir dürfen uns nicht in 
das hineinreden lassen, was wir für unsere Sicher-
heit für notwendig halten. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Und hier, Herr Bundeskanzler, sitzen Ihre Gegner 
nicht in den Reihen der Opposition, auch wenn Sie 
sich hier immer besonders an Herrn Kohl und den 
Mitgliedern der Fraktion reiben. Die Gegner einer 
vernünftigen Entspannungspolitik, die Gegner einer 
realistischen Sicherheitspolitik sitzen in Ihren 
eigenen Reihen. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Hier soll man sich vor zwei Fehlern hüten, einmal 
davor, den Raketennachrüstungsbeschluß der 
NATO als eine Provokation für die Sowjetunion zu 
bezeichnen, auf die sie antworten müsse. Dieser 
NATO-Beschluß ist doch nichts anderes als eine 
verspätete Antwort auf das, was sich jenseits des Ei-
sernen  Vorhangs, jenseits der Demarkationslinie auf 
sowjetischem Territorium seit Jahr und Tag im Auf-
bau befindet, die berühmten SS-20 mit ihren mobi-
len Verwendungsmöglichkeiten. Ich halte es auch 
nicht für sinnvoll, daß wir immer nur auf unsere mi-
litärischen Schwächen hinweisen und damit der 
ganzen Welt geradezu mit fast masochistischer 
Selbstquälerei erzählen, wie schwach wir sind. Die 
Demokratien sind nicht so schwach, wie man glaubt. 
Ihr Regierungssystem ist überlegen, ihre wirtschaft-
liche Leistungsfähigkeit ist überlegen. Nur müssen 

sie eben zur rechten Zeit die richtigen Prioritäten 
setzen. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Ich habe von dieser Stelle aus — Herr Kollege 
Kohl, Herr Kollege Zimmermann und ich haben es 
in dem Gespräch im Bundeskanzleramt wiederholt 
— unsere Bereitschaft erklärt, über die Streckung 
kostenwirksamer Ausgabenprogramme, über die 
Streckung von Teilen oder der Gesamtheit unseres 
Steuerpakets zu reden mit dem Willen, gemeinsame 
Verantwortung zu tragen, d. h. als Opposition darauf 
zu verzichten, solche unliebsamen Maßnahmen 
dann etwa auszuschlachten. Und das ist ja sehr viel. 
Nur, so geht es natürlich auch nicht, daß Sie, Herr 
Bundeskanzler, die Wahlgeschenke verteilen und 
uns die Opfer zumuten. 

(Beifall bei der CDU/CSU — Dr. Ehmke 
[SPD]: Das haben wir schon gehört!) 

— Ja, das darf ich auch hier wiederholen. — So geht 
es, wie gesagt, natürlich auch nicht. Die Regierung 
muß führen und hat dann einen Anspruch darauf, 
daß die Opposition in staatstragender Verantwor-
tung ihr bei diesem Bemühen nicht in den Rücken 
fällt, sondern sie unterstützt. Dies habe ich hier ge-
tan, dies haben wir beim Gespräch im Kanzleramt 
getan, und dies wiederhole ich auch hier. Dafür ver-
dienen wir weder Spott, Hohn und Anfechtungen 
noch alle möglichen Rüpelspiele, sondern für diese 
Haltung verdienen wir Anerkennung und Dank. Das 
hat diese Opposition in diesem Hause auch ver-
dient. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Zu einem sind wir allerdings nicht bereit, nämlich 
dazu, höhere Ausgaben für unsere Sicherheit 
durch eine abermalige Aufstockung des Schulden-
berges zu finanzieren. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Der Schuldenberg ist ohnehin eine tickende Zeit-
zünderbombe — ich glaube, Sie, Herr Kollege Hop-
pe, haben diesen Ausdruck gebraucht —, der Schul-
denberg des Bundes, der von 14 Milliarden DM im 
Jahre 1969 auf mehr als 200 Milliarden DM im Jahre 
1979 angewachsen ist, so daß nur noch, wenn ich es 
einmal so ausdrücken darf, neue Kredite ausreichen, 
die Zinsen für frühere Schulden zu zahlen. Dieser 
Schuldenberg darf nicht nochmals aufgestockt wer-
den. Wenn unserem Volk Opfer für Sicherheit und 
Freiheit zugemutet werden müssen, dann darf es 
nicht über das süße Gift des Schuldenmachens ge-
schehen. Dieses süße Gift des Schuldenmachens 
verschiebt nur die Probleme, belastet die nächste 
Generation und wird auf die Dauer zu einer Gefähr-
dung für die Stabilität unserer Währung. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Man braucht sich nur die Gesamtheit der auf uns zu-
kommenden Belastungen anzuschauen. Für die 
Rohöleinfuhr, und zwar nur für das bisherige Quan-
tum, sind es annähernd 80 Milliarden DM in diesem 
Jahr statt 47 Milliarden DM wie noch im Vorjahr. 
Denken Sie auch an die sonstigen Belastungen, die 
wir zu tragen haben, etwa die Türkei-Hilfe und die 
Pakistan-Hilfe. Wenn jetzt der Verteidigungshaus- 
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halt durch Kreditfinanzierung aufgestockt werden 
soll, bekommen Sie dafür von der Opposition in die-
sem Haus keine Unterstützung. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Wir sind bereit, die Opfer dem Volk zuzumuten, 
wenn die Regierung sie nennt und wenn die Regie-
rung auf diesem Weg ihrer Führungsfunktion ge-
recht wird. Leider war es bisher immer umge-
kehrt. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Der Herr Bundeskanzler muß jetzt endlich einmal 
sagen, wie er die Lage in Wirklichkeit beurteilt und 
was er auf Grund der Lage für notwendig hält. Von 
selber wird sich das Problem nicht lösen, Herr Bun-
deskanzler. Sie können nicht darauf warten, daß in 
der Art „Tischlein deck dich, Eslein streck dich" Ho-
kuspokus eine Lösung vom Himmel kommt, so „Ich 
wollt, es wäre Nacht oder die Preußen kämen". Nein. 
Wir sind hier aufgefordert, eine eigene Politik zii 
machen, eine Politik, die allerdings mit den anderen 
abgestimmt ist. 

Lassen Sie mich etwas zu der Frage der Olym-
piade am Schluß meiner Ausführungen sagen. Es ist 
nicht richtig und unser nicht würdig, hier nur von 
Solidarität mit . den Amerikanern zu reden. Ich 
halte diesen Ausdruck „Solidarität" für falsch. „Aus 
Solidarität gehen wir nicht nach Moskau." Nein. Wir 
müssen eine eigene Lagebeurteilung haben. Wir 
müssen aus eigenem Ermessen, aus eigenem An-
trieb und aus eigener Standfestigkeit sagen, was wir 
für richtig halten. Denn das mit der Solidarität klingt 
immer so: Eigentlich ist es ein furchtbarer Unsinn, 
was die Amerikaner machen; aber leider, leider kön-
nen wir halt nicht anders; wir müssen halt leider 
hierbei mitmachen. Das ist bisher Ihre Haltung ge-
wesen, Herr Bundeskanzler. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Daß wir nicht hingehen können, wenn die Ameri-
kaner fernbleiben, das wissen sowieso alle. Da wol-
len wir uns doch nicht gegenseitig heuchlerisch an-
schauen. Wenn die Amerikaner nicht hingehen, 
können wir gar nicht hingehen. Würden wir trotz-
dem hingehen, so gäbe das einen psychologischen 
Bruch, daß wir von transatlantischer Gemeinschaft 
überhaupt nicht mehr zu reden bräuchten. Aber für 
ein Nein im Mai kriegen Sie gar nichts mehr, Herr 
Bundeskanzler. 

Am 21. Februar habe ich von Ihnen vernommen: 
Wir werden unsere Entscheidung im Mai treffen. In 
einem Zusatz hieß es: Helmut Schmidt will der So-
wjetunion noch eine Chance geben. 

(Heiterkeit bei der CDU/CSU) 

Das ist so ähnlich wie die Vermittlerrolle Willy 
Brandts. Da haben wir heute ja ganz deutliche 
Worte gehört: daß die Russen und die Amerikaner 
gar keinen Vermittler brauchen, daß die Bundesre-
publik dafür zu klein und zu schwach ist und daß im 
übrigen die Großmächte selber miteinander reden 
können und deshalb nicht den Parteivorsitzenden 

der SPD benötigen. Das ist aber nicht unser Problem; 
das ist Ihr Problem. 

(Heiterkeit und Beifall bei der CDU/CSU) 

Es ist auch falsch, wenn man aus einem Gespräch 
mit den Großen dieser Welt einige Gesprächsfetzen, 
in der Ecke gesprochen, daheim für parteipolitische 
Werbewirkung da oder dort verkauft. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Wir sagen Unterstützung für eine realistische 
Entspannungspolitik zu, die die Entspannung nicht 
als Dogma, sondern als Grundsatz verfolgt, die die 
Entspannung nicht als Mittel zum Zweck, sondern 
als Selbstzweck verfolgt und die weiß, daß auch die 
Entspannungspolitik ein Teil des Konflikts und 
nicht das Ende des Konflikts ist. Wir sagen unsere 
Unterstützung für die Verstärkung unserer militäri-
schen und bündnispolitischen Sicherheit zu. Was 
hier auf das deutsche Volk mit aller Wahrschein-
lichkeit auch in den 80er Jahren an Lasten zu-
kommt, muß von allen demokratischen Kräften in 
diesem Land und in diesem Haus gemeinsam getra-
gen werden. 

Dann werden wir auch wieder Aussicht haben, 
tatsächlich das Licht im Tunnel zu sehen, Herr Au-
ßenminister. Ich glaube, Sie sind da auf eine Funzel 
hereingefallen, 

(Heiterkeit und Beifall bei der CDU/CSU) 

als Sie sagten, daß das Licht am Ende des Tunnels 
sichtbar sei. Da gab es manche, die sich vor ihr Fern-
glas einen rosa Faden gebunden und dann das Tau-
wetter, die Schneeschmelze und das Ende des 
Kalten Krieges gesehen haben. In Wirklichkeit war 
das nur eine optische Täuschung. In dem Fall ist es 
eine politische Täuschung gewesen. 

Die Frage, wie der Afghanistan-Konflikt beendet 
wird, wird für die Zukunft Europas und auch für die 
Zukunft Deutschlands — Deutschlands in seinen 
zwei Teilen — von entscheidender geschichtlicher 
Bedeutung sein. Dessen sollten wir uns würdig er-
weisen. 

(Langanhaltender lebhafter Beifall bei der 
CDU/CSU) 

Vizepräsident Dr. von Weizsäcker: Meine Damen 
und Herren, bevor ich dem nächsten Redner das 
Wort erteile, darf ich Sie mit unserer Geschäftslage 
vertraut machen. Es wird nicht möglich sein, die 
Aussprache bis zum Beginn der Mittagspause zu be-
enden. Daher ist interfraktionell vorgeschlagen wor-
den, daß wir nach einer einstündigen Mittagspause 
die Aussprache fortsetzen und dafür heute die Fra-
gestunde — in Abweichung von der Geschäftsord-
nung — ersatzlos ausfallen lassen. Ich frage das 
Haus, ob gegen diesen Vorschlag, der interfraktio-
nell gemacht worden ist, Widerspruch besteht. — 
Das ist nicht der Fall. Dann ist so beschlossen. Die 
Fragestunde fällt aus. Die noch nicht aufgerufenen 
Fragen werden schriftlich beantwortet, sofern die 
Fragesteller nicht bis heute um 15.30 Uhr gegenüber 
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Vizepräsident Dr. von Weizsäcker 
dem Parlamentssekretariat erklären, daß sie ihre 
Frage zurückziehen *). 

Wir fahren in der Aussprache fort. Das Wort hat 
der Abgeordnete Brandt. 

Brandt (SPD): Herr Präsident! Meine Damen und 
Herren! Ich glaube, es gibt eine Reihe von Abgeord-
neten in diesem Hause — ich gehöre jedenfalls zu 
ihnen —, die sich immer noch ein bißchen nach dem 
Sinn dieser Debatte fragen. 

(Beifall bei der SPD) 

Wir haben gute Erklärungen des Bundeskanzlers 
und des Bundesaußenministers gehört, und wir be-
danken uns dafür. 

(Erneuter Beifall bei der SPD — Dr. Me rtes 
[Gerolstein] [CDU/CSU]: Des bayerischen 

Ministerpräsidenten!) 

Wir hätten dem Bundeskanzler und dem Bundes-
außenminister auch ohne diese Erklärungen zuge-
traut, die deutschen Interessen weiterhin ruhig und 
fest und mit jedem möglichen Erfolg zu vertreten. 
Aber es war gut, daß wir und die Offentlichkeit jetzt 
noch einmal gehört haben, worum es geht. Wir ha-
ben ein paar interessante Zusatzbetrachtungen des 
bayerischen Ministerpräsidenten gehört und eine 
polemisch, wie ich finde, überzogene Rede von 
Herrn Kohl. Das will ich einmal vorweg sagen; ich 
habe mich dann auch zur Sache zu äußern. 

Niemand hatte und hat ein Recht, so zu tun, als 
stehe hier etwas zur Debatte, was gar nicht umstrit-
ten ist. Das Bündnis steht nicht zur Debatte. Die 
Freundschaft zu den Vereinigten Staaten steht 
nicht zur Debatte. 

(Beifall bei der SPD und der FDP — Redde

-

mann [CDU/CSU]: Aber Sie stehen langsam 
zur Debatte!) 

Ich weiß mich einig mit dem Bundeskanzler, wenn 
ich sage, daß es gilt und wie sehr es gilt, unsere deut-
schen Interessen wahrzunehmen in Zusammenar-
beit mit der Europäischen Gemeinschaft, mit dem 
Nordatlantischen Bündnis und dabei insbesondere 
mit den Vereinigten Staaten und mit Frankreich. 
Dies alles bräuchte nicht umstritten zu sein. 

(Reddemann [CDU/CSU]: Wenn Sie nicht 
so komisch geredet hätten!) 

Welchen Sinn sollte es machen, an unserem Ver-
hältnis zu den USA herumzudeuteln? Welchen Sinn 
soll der Popanz vom Antiamerikanismus machen, 
den Herr Kohl in diese Debatte einführen wollte? 

(Beifall bei der SPD und der FDP — Dr. 
Kohl [CDU/CSU]: Das ist doch die Erfah-
rung der letzten Jahre! Das waren doch Ihre 
Leute! — Weitere Zurufe von der CDU/ 

*) Die Fragen 36 und 37 des Abg. Sieler, 41 und 47 des Abg. Conradi, 44 des Abg. 
Paterna, 48 und 49 des Abg. Dr. Jahn (Münster), 54 und 55 des Abg. Dr. Sta-
venhagen, 56 und 57 des Abg. Gerster (Mainz), 58 und 59 des Abg. Glos, 60 
und 61 des Abg. Haase (Kassel), 76 des Abg. Bahner, 96 des Abg. Haase (Kas-
sel), 97 und 98 des Abg. Metz, 101 des Abg. Carstens (Emstek), 107 und 108 
des Abg. Josten, 109 des Abg. Walkhoff, 114 und 115 des Abg. Dr. Voss, 119 
des Abg. Dr. Czaja, 121 des Abg. Graf Huyn, 122 des Abg. Engelsberger, 123 
und 124 des Abg. Kunz (Berlin) sowie 125 und 126 des Abg. Dr. Marx sind von 
den Fragestellern zurückgezogen worden. Die Antworten auf alle übrigen 
Fragen werden in einem Nachtrag zum Stenographischen Bericht über die 
203. Sitzung abgedruckt. 

CSU — Dr. Kohl [CDU/CSU]: Nach Ihrer 
Rede!) 

Ich habe gesagt und sage erneut, daß unsere Zuver-
lässigkeit gefragt ist. Die muß über jeden Zweifel er-
haben sein. Da kommt es in der Tat auf Ihre — wie 
Sie es nun nehmen wohlklingenden oder hohl-
klingenden Treueschwüre weniger an als auf das, 
was ich Zuverlässigkeit im Atlantischen Bündnis 
nenne. 

(Beifall bei der SPD und der FDP) 

Es hat keinen Sinn — ich sage es noch einmal —, 
Dinge in Frage zu stellen, die, was uns angeht, nicht 
nur Teil der Geschichte der Bundesrepublik sind, 
von ihrem Beginn an, sondern die seit 1969, ja, zu we-
sentlichen Teilen seit Ende 1966 unbestreitbarer In-
halt unserer Regierungspolitik sind. Oder Orientie-
rungen anzukratzen, die, Herr Kollege Kohl, für ei-
nen früheren Berliner Bürgermeister zum Inhalt sei-
nes Lebens geworden sind und Inhalt bleiben, jenen 
früheren Berliner Bürgermeister, der dann aller-
dings auch seinen unveränderten Orientierungen 
zusätzliche Erfahrungen und Einsichten hinzufü-
gen mußte. 

(von der Heydt Freiherr von Massenbach 
[CDU/CSU]: Was sind das für welche?) 

Durch inflationären Umgang mit dem Wort „Soli-
darität" 

(Zuruf von der CDU/CSU) 

könnte man höchstens den Eindruck aufkommen 
lassen — anderen gegenüber —, als meine man es 
damit in Wirklichkeit gar nicht so ernst. Denn sonst 
bräuchte man sie nicht dauernd zu beschwören. Ich 
sage Ihnen — und hier bin ich einverstanden mit 
dem bayerischen Ministerpräsidenten, der das 
Thema in einer Randbemerkung anschnitt —: die 
Amerikaner sind uns heute dankbar, daß wir gegen-
über der Türkei nicht einfach dasselbe gemacht ha-
ben wie die USA, daß wir unsere Hilfe und unsere 
Zusammenarbeit nicht reduziert haben. Es gibt also 
sehr wohl deutliche Beispiele, wo man den eigenen 
Kopf benutzen muß, weil er zum Nachdenken da 
ist. 

(Beifall bei der SPD und der FDP) 

Herr Kohl hat wie die gesamte Opposition am 
17. Januar — das war unsere vorige Debatte — die 
Solidarität mit den USA in einem entscheidenden 
Punkt unterlassen. Es gibt auch heute von der Oppo-
sition im Deutschen Bundestag kein Wo rt  ihrer Ge-
nugtuung über den Willen Präsident Carters, Abrü-
stung und Rüstungskontrolle weiterzuführen. 

(Beifall bei der SPD und der FDP) 

Die — ich wage nicht zu sagen — — 

(Dr.  Mertes [Gerolstein] [CDU/CSU] meldet 
sich zu einer Zwischenfrage) 

— Nein, jetzt haben Ihre Herren zwei Stunden gere-
det, Herr Mertes, jetzt möchte auch ich einmal eine 
halbe Stunde reden, ohne Zwischenfragen. 

(Beifall bei der SPD — Zurufe von der CDU/ 
CSU) 
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Die quasi Freude an der Verschärfung ist offensicht-
lich. Die Hoffnung auf die Entschärfung der Krise ist 
gedämpft. 

(Dr. Mertes [Gerolstein] [CDU/CSU]: Sie sa

-

gen die Unwahrheit! — Reddemann [CDU/ 
CSU]: Er sagt die Brandt-Wahrheit!) 

Ich möchte mal wissen, wer in diesem Hause nicht 
dafür ist, daß für Afghanistan — es wird schwer ge-
nug sein — der Status eines blockfreien Staates ge-
funden wird — mir kommt es sehr auf die Wortwahl 
an —, eines unabhängigen und blockfreien Staates, 
und daß sich die Fremden, also konkret die sowje-
tischen Truppen, aus jenem unglücklichen Land zu-
rückziehen. Kein vernünftiger Mensch in Deutsch-
land kann dagegen sein, daß alle denkbaren An-
strengungen unternommen werden, um die gefährli-
che Afghanistan-Krise zu überwinden. Aber die 
meisten, nein, ich glaube, viele im Hause und viele 
draußen werden mir auch zustimmen, wenn ich 
sage, daß wir keine Krise draußen in der Welt lösen 
und überwinden würden, wenn wir dazu beitrügen, 
daß ohne zwingende Not zusätzlich eine dann be-
sonders bedrohliche Krise in Europa erzeugt 
würde. 

(Beifall bei der SPD und der FDP) 

Nun greife ich dankbar nicht nur einen Pro-
grammpunkt in der Erklärung. des Bundeskanzlers, 
sondern auch eine ganze Passage — zwei sind es 
eigentlich, wenn ich genau zugehört habe — aus der 
Rede des Bundesaußenministers auf. Ich denke, daß 
es auch nach dem, was ich dazu von der Opposition 
bisher gehört habe, am wenigsten Meinungsver-
schiedenheiten darüber zu geben scheint, daß die 
Bedeutung der Nord-Süd-Beziehungen, der Bezie-
hungen zwischen den Industriestaaten und den 
Staaten der Dritten Welt, den Entwicklungsländern 
und den blockfreien Staaten noch zugenommen hat, 
daß dem Verhältnis zwischen Industrie- und Ent-
wicklungsländern verstärktes Gewicht zukommt. 

Ich habe, wie dem einen oder anderen bekannt ist, 
zwei Jahre lang in einer unabhängigen internatio

-

nalen Kommission — mit einem britischen Konser-
vativen, nicht irgendeinem, bis zu einem algerischen 
Linkssozialisten und bewußt mit einer Mehrheit von 
Kollegen aus Entwicklungsländern — eine interes-
sante und auch eine ermutigende Erfahrung ge-
macht, daß es nämlich keine Illusion sein und blei-
ben muß, daß es für Menschen unterschiedlichen 
politischen Standorts und aus vielen Teilen der 
Welt möglich ist, die Lage zu analysieren, die Bedro-
hungen zu erkennen und zu beschreiben, gemein-
same Interessen herauszuarbeiten und ein Pro-
gramm zu entwickeln, das vom gemeinsamen Über-
leben der Menschheit handelt. Wenn es möglich ist, 
wo etwas über alles sonst Trennende hinweg inter-
national anzupacken, weshalb sollte das nicht auch 
bei uns in Deutschland möglich sein? 

(Beifall bei der SPD) 

Der Bundesminister des Auswärtigen und andere 
haben dazu gewichtige Hinweise gegeben. Wir soll-
ten sie aufgreifen und, wie man so sagt, Nägel mit 
Köpfen machen. Wer glaubt heute noch — natürlich 
glaubt es auch nicht der bayerische Ministerpräsi

- dent Strauß, der jetzt nicht da ist —, er könne über 
die Ölzufuhr oder die Ölpreise mit militärischen 
Mitteln entscheiden? Das ist lange vorbei. 

(Beifall bei der SPD — Dr. Mertes [Gerol

-

stein] [CDU/CSU]: Wer tut denn das?) 

— Ich polemisiere doch jetzt nicht, Herr Kollege 
Mertes. — 

(Reddemann [CDU/CSU]: Seit wann 
nicht?) 

Zeigt nicht die Entwicklung im Iran, daß alle mo-
derne Rüstung nichts nützt, wenn die Rechnung so-
zial nicht stimmt, meine Damen und Herren, 

(Beifall bei der SPD) 

und daß wir alle miteinander eine Menge hinzuzu-
lernen haben, wo unser Denken durch westliche 
materialistisch-mechanistische Entwicklungsbe-
griffe vorgeprägt ist? 

(Reddemann [CDU/CSU]: Ach, der böse 
Westen!) 

Nehmen wir hinreichend zur Kenntnis, so frage 
ich, welche inneren Probleme Afghanistan schütteln 
und noch schütteln werden? Wieviel Unsicherheit 
gibt es nicht nur wegen ungelöster sozialer und na-
tionaler Probleme, sondern auch durch aus der Tiefe 
des Glaubens oder vom Überbau der Ideologien 
kommende Erschütterungen im Nahen Osten, im 
südlichen Afrika, in Südostasien und in Zentralame-
rika! Der Tatsache — das hätte ich dem Herrn baye-
rischen Ministerpräsidenten gern selbst gesagt —, 

daß soziale und dort, wo es um Glauben geht, funda-
mentalistische Entwicklungen im Gange sind, kann 
man nicht durch den Hinweis gerecht werden: Laßt 
uns die Regime, wie sie sind, ein bißchen stützen. Ich 
habe ja gar nichts dagegen gesagt; ich sage nur: Eine 
westliche Politik, die nicht von der Hand in den 
Mund leben will, muß das Problem des sozialen 
Wandels und der zunehmenden Rolle, die nicht-
ökonomische Faktoren spielen, Rechnung tragen. 

(Beifall bei der SPD) 

Vizepräsident Dr. von Weizsäcker: Herr Abgeord-
neter, darf ich Sie einen Moment unterbrechen. Der 
Herr bayerische Ministerpräsident hat mich im Hin-
blick darauf, daß er mit der Beendigung der Debatte 
um 13 Uhr rechnen mußte, gebeten, seine Abwesen-
heit ab 13 Uhr bei Ihnen zu entschuldigen. 

Brandt (SPD): Danke schön. 

Meine Damen und Herren, alles, womit wir mög-
lichst gesunde Verhältnisse schaffen helfen, ist ein 
wertvoller und uns besonders gemäßer Beitrag. Ich 
gehe davon aus, daß dies in den Gesprächen mit Prä-
sident Carter in der nächsten Woche — und dazu 
sollten wir ja vielleicht noch die eine oder andere 
Bemerkung machen — eine Rolle spielen wird. 

Ich wäre dankbar, Herr Bundeskanzler und Herr 
Bundesaußenminister, wenn  in  den Überlegungen 
dort und auch sonst im Westen und darüber hinaus 
an die bisherige Verhandlungstechnik auf dem Ge-
biet der Nord-Süd-Fragen kritischer herangegangen 
würde. Aus den Mammutkonferenzen wie in Ma- 
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nila oder in New Delhi, wo jetzt wieder eine ge-
scheitert ist, allein kommt nichts mehr heraus. 

(Zuruf von der CDU/CSU: Da hat er 
recht!) 

Das sind Riesenapparate, die sich selbst befriedigen. 
Man muß sich vielmehr zu selektiven Gipfelbegeg-
nungen vorarbeiten, die nicht über die Köpfe ande-
rer hinweg entscheiden können, die aber sachliche 
Entscheidungen vorbereiten können. 

(Beifall bei der SPD — Zuruf von der CDU/ 
CSU: Richtig!) 

Ich möchte darum bitten, daß sich die Bundesrepu-
blik mit auf diesem Weg bewegt. 

Mit gebührendem Respekt habe ich gehört, was 
der französische Staatspräsident vorgestern abend 
in seinem Fernsehen — ich glaube, es war „antenne 
2" — sagte, als er meinte, sein Land müsse oder 
werde zur Provinz einer Weltmacht werden, wenn 
seine — Frankreichs — Politik nicht unabhängig 
bleibe. Das mag in Paris so gesehen und so gesagt 
werden. Ich als Abgeordneter dieses Hauses möchte 
nur hinzufügen dürfen, daß ich uns, die Bundesrepu-
blik Deutschland, bei voller Loyalität im Bündnis, in 
der NATO, nicht als jemandes anderen Provinz 
sehe. 

(Beifall bei Abgeordneten der SPD) 

Ich möchte — wie ich hoffe, im Sinne der gemein-
samen deutsch-französischen Erklärung vom 5. Fe-
bruar, die, was ich nun leider in Abwesenheit von 
Herrn Strauß sagen muß, von ihm bis an die Grenze 
des Törichten kritisiert worden ist, 

(Dr. Mertes [Gerolstein] [CDU/CSU]: Ein be

-

stimmter Satz!) 

im Sinne also dieser gemeinsamen Erklärung, die 
die Regierung uns heute erneut in Erinnerung geru-
fen hat — meinen, daß wir uns miteinander um die 
spezifischen europäischen Interessen in der gesamt-
westlichen Meinungsbildung kümmern müssen. 
Wer sonst sollte das denn wohl tun? 

(Beifall bei der SPD) 

Ich betrachte es als eines der Verdienste der sozi-
alliberalen Koalition, daß sie die europäischen Inter-
essen und die atlantische Zuordnung der Bundes-
republik Deutschland in ein ausgewogenes Ver-
hältnis zueinander gebracht hat. Das war nicht im-
mer so, und das hat dann auch Blasen gezogen. Jetzt 
würde ich ganz gerne den damaligen Kollegen Fi-
nanzminister aus der Großen Koalition ansprechen, 
denn er hat sich ja selbst auf diese Zeit bezogen: 
Diese Zuordnung zum Atlantischen Bündnis in Ver-
bindung mit der europäischen Orientierung, die ja 
ohne das Kernstück „Deutschland/Frankreich" nicht 
geht, war in der Großen Koalition nicht nur ange-
peilt, sondern zu einem Teil auch schon mit Inhalt 
ausgefüllt worden. Der Grund dafür, daß das in der 
Schlußphase der Großen Koalition nicht trug, wes-
halb wir dann alle Anstrengungen gemacht haben, 
einen neuen Start finden zu können, war doch, daß 
die inhaltlichen Voraussetzungen für jene Gemein-
samkeit leider nicht vorhanden waren, von denen 
Herr Strauß heute sagt, daß er sie anbietet. Ich  

möchte das also gern noch einmal auf die Inhalte hin 
abklopfen. 

(Beifall bei der SPD — Dr. Me rtes [Gerol

-

stein] [CDU/CSU]: Sie haben die Inhalte 
willkürlich geändert!) 

Das mit den Konsultationen ist in einer Allianz 
ein Dauerbrenner. Das kenne ich seit den Zeiten, als 
Adenauer Kanzler war, und vor allem aus der Zeit, 
in der Kennedy Präsident war. Dabei braucht man 
sich nicht allzulange aufzuhalten; das sollte man 
nicht wichtiger nehmen, als es vom Inhalt her gebo-
ten ist. 

Ich glaube, der Bundesaußenminister hat einen 
wichtigen Punkt berührt, als er von der Schärfung 
des Bewußtseins der Amerikaner für weltpoliti-
sche Verantwortung gesprochen hat. 

(Vereinzelt Zustimmung bei der SPD) 

Es gibt in der Tat manche Anzeichen, die man auch 
bei einem kurzen Besuch auffangen kann, wenn-
gleich man immer sehr vorsichtig sein muß. New 
York und Washington sind nicht die Vereinigten 
Staaten von Amerika, was die Stimmung der breiten 
Schichten der Bevölkerung angeht. Aber da liegt 
wohl ein wichtiger Punkt. 

Trotzdem füge ich hinzu — das muß man als unab-
hängiger Abgeordneter des Deutschen Bundestages 
wohl noch tun können —: Wir würden unsere Rolle 
mißverstehen, wollten wir alle Wendungen und 
Windungen eines noch vor uns liegenden amerika-
nischen Wahlkampfes mit- oder nachvollziehen. 
Das brauchen wir nicht. 

(Beifall bei der SPD) 

Meine Erfahrung, auch meine jüngste Erfahrung, 
sagt, daß man den Freunden drüben auch leicht auf 
die Nerven geht, wenn man sie über Gebühr mit un-
serem innenpolitischen Meinungsstreit belastet. 

(Dr. Mertes [Gerolstein] [CDU/CSU]: Das tut 
doch niemand!) 

Herr Kollege Kohl, Sie hatten gemeint, ich sollte 
mich zu Zeitungsmeldungen äußern. Das will ich 
gerne tun. Wir reden hier an sich nicht über Zei-
tungsmeldungen und Spekulationen, sondern über 
politische Tatsachen und Notwendigkeiten. Da müs-
sen die Kollegen von der Opposition bitte erst ein-
mal zur Kenntnis nehmen, daß ich für eine in der Sa-
che einheitliche Sozialdemokratische Partei und 
Fraktion spreche. 

(Beifall bei der SPD) 

Das haben wir bei Ihnen nun nicht gerade feststel-
len können. Bei Herrn Strauß hörte sich das bei Ce-
ausescu in Bukarest anders an als in Passau bei der 
bekannten Veranstaltung am Aschermittwoch. 

(Beifall bei der SPD) 

Bei Herrn Strauß hörte es sich vor Paris anders an 
als in Paris. Ich kann noch einige solche Widersprü

-

che und Widersprüchlichkeiten hinzufügen. Wer 



Deutscher Bundestag — 8. Wahlperiode — 203. Sitzung. Bonn, Donnerstag, den 28. Februar 1980 	16203 

Brandt 
das törichte Wort von Vermittlung in die Welt ge-
setzt hat, 

(von der Heydt Freiherr von Massenbach 
[CDU/CSU]: Wer war das denn? — Weitere 

Zurufe von der CDU/CSU) 

der kann es jedenfalls objektiv mit mir nicht gutge-
meint haben. Streichen Sie dieses Wort und das, was 
drinsteckt oder drinstecken könnte an Fehlein-
schätzung oder Wirklichkeitsferne: Was bleibt dann 
von Ihrer und anderer Polemik übrig? Dann bleibt 
das von Ihnen nicht bestrittene Recht eines Abge-
ordneten dieses Bundestages übrig, 

(Dr. Kohl [CDU/CSU]: Herr Kollege Brandt, 
wir haben das doch nicht erfunden!) 

auch wenn er nicht Vorsitzender der Sozialdemo-
kratischen Partei und einer internationalen Vereini-
gung sozialdemokratischer und demokratisch-sozia-
listischer Parteien wäre, sein selbstverständliches 
Recht, sich in der Welt zu unterrichten, wo immer er 
dies für richtig hält, 

(Beifall bei der SPD — von der Heydt Frei

-

herr von Massenbach [CDU/CSU]: Das ist 
doch alles gut! Wer hat denn die Meldung 
in die Welt gesetzt? — Reddemann [CDU/ 
CSU]: Ihre Partei hat diesen Unsinn in die 
Welt gesetzt! — Weitere Zurufe von der 

CDU/CSU) 

und genau zu wissen, was Sache der Regierung ist 
und was seine Sache ist. Da brauchen Sie mir keine 
Lehren zu erteilen. Ich kann mich mit meinen Part-
nern im Ausland besser sehen lassen als Herr 
Strauß mit seinen. 

(Beifall bei der SPD und Abgeordneten der 
FDP — Reddemann [CDU/CSU]: Ihre 
Selbstgefälligkeit kennt keine Grenzen! — 

Weitere Zurufe von der CDU/CSU) 

Meine Damen und Herren, das Recht, sich zu in-
formieren, sich zu orientieren, ist doch unbestritten. 
Sollte man irgendwo um Rat gefragt werden, dann 
wird man, wenn man kann — es ist ja nicht immer si-
cher, daß man kann —, einen Rat nicht vorenthal-
ten. 

(von der Heydt Freiherr von Massenbach 
[CDU/CSU]: Fragen Sie Bölling! — Dr. Stark 
[Nürtingen] [CDU/CSU]: Fragen Sie mal 

den Bolling!) 

Wenn man dem Generalsekretär der Vereinten Na-
tionen den Bericht einer unabhängigen internatio-
nalen Kommission zu überreichen hat und einige 
Tage später in einem solchen Zusammenhang auch 
vom Präsidenten der Vereinigten Staaten empfan-
gen wird, nicht weil man darum nachgesucht hat, 
sondern weil man darum gebeten wurde, dann ist 
daran hoffentlich nichts zu beanstanden. Wenn man 
einem internationalen Zusammenschluß — ich 
sagte es — sozialdemokratischer Parteien vorsitzt 
und mit seinen Kollegen vereinbart hat, daß wir alle 
Möglichkeiten, wie wir Anfang Februar in Wien ge-
sagt haben, für den Dialog nutzen wollen, um zu ver-
hindern, daß etwas endgültig kaputtgeht, dann stehe 
ich in einer Pflicht. Die wird von Ihnen nicht mitge

- tragen. Die trage ich vor meinem Gewissen und vor 
denen, die mich gewählt haben. 

(Beifall bei der SPD) 

Wenn das aber so ist, dann hört man bei dem, was 
der erste Mann der westlichen Führungsmacht sagt, 
besonders gut zu. Er hat ja dann im Anschluß an die 
nicht durch mich veranlaßten, von mir nicht nur für 
höchst unglücklich gehaltenen, sondern auch der 
Sache abträglichen Pressegeschichten vom Weißen 
Haus aus erklären lassen, daß Brandt und Carter 
auch aktuelle Probleme, darunter Afghanistan, an-
gesprochen hätten. Die US-Regierung sei für alle Be-
mühungen offen, die Krise im Sinne eines block-
freien Afghanistans zu lösen. Am Tage darauf sagte 
der Sprecher des Weißen Hauses, daß man dort 
selbstverständlich alle gutwilligen Bemühungen 
verantwortungsbewußter Persönlichkeiten mit dem 
Ziel, die Spannungen zu mindern, begrüße. Dagegen 
können Sie auch nichts haben, meine Damen und 
Herren von der Opposition. Ich maße mir nicht an, 
an Stelle unserer Regierung zu handeln, wie Sie das 
manchmal tun. Aber ich werde bis zum letzten 
Atemzug für den Frieden wirken — unseres Volkes 
wegen und Europas wegen. 

(Beifall bei der SPD und der FDP — Dr. 
Stark [Nürtingen] [CDU/CSU]: Sie be

-

schimpfen die falschen Leute! — Redde

-

mann [CDU/CSU]: Mit falschem Pathos 
kann man nichts erreichen! — Erneuter Zu

-

ruf von der CDU/CSU: Peinlich!) 

Meine Damen und Herren, ich wüßte nichts, was da-
gegen einzuwenden wäre, wenn man sich auch über 
die Auffassungen der anderen Weltmacht unter-
richtet hält oder wenn man sich bemüht, ihren Ver-
tretern zu vermitteln, wie man die Dinge sieht. 

Der Bundeskanzler, der nun vor seiner Reise 
steht, braucht sich wegen des deutschen Beitrages 
zur NATO nicht tadeln zu lassen. Wir leisten we-
sentlich mehr, als zunächst einmal in Aussicht ge-
nommen war. 

(Beifall bei der SPD) 

Das hat seine Gründe. Wir sind diesen Weg gegan-
gen. Während unserer Regierungsverantwortung ist 
dieser Beitrag gewichtiger geworden. Wir haben im-
mer — ich sage das jetzt ohne Seitenhiebe auf an-
dere Partner der Gemeinschaft — zu den Verpflich-
tungen gestanden, die wir im Bündnis übernom-
men hatten. Aber ich war auch mit Ihnen einig, Herr 
Kollege Kohl, als Sie am 17. Dezember 1976 in die-
sem Hause auf genau dieses Thema bezogen vor ei-
ner Primusrolle der Bundesrepublik Deutschland 
warnten. 

(Dr. Kohl [CDU/CSU]: Einverstanden! — 
Wehner [SPD]: Hört! Hört!) 

Ich zitiere nach dem Protokoll des Bundestages den 
Kollegen Kohl aus der Sitzung von Freitag, dem 
17. Dezember 1976: 

Es ist nicht unser Ziel und kann nicht unsere 
Politik sein, daß die Bundesrepublik die dann 
entstehenden Lücken 
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— Sie können sich an den damaligen Zusammen-
hang erinnern —

auffüllt. Wir können 

— Herr Kollege Kohl fügte hinzu —

— wie unsere Nachbarstaaten — aus begreifli-
chen Gründen kein Interesse daran haben, im 
Bereich der militärischen Rüstung zum Primus 
Europas zu werden. 

Das ist unsere Auffassung. 

(Zustimmung bei der SPD — Katzer [CDU/ 
CSU]: Ja und?) 

Auf ein militärisches Engagement außerhalb des für 
die NATO festgelegten Rahmens sollten wir uns 
nicht einlassen. Es ist gut, daß hier bei der Opposi-
tion etwas zurechtgerückt worden ist, was, glaube 
ich, zurechtgerückt werden mußte. Abenteuerliche 
Pläne über deutsche Soldaten am Persischen Golf 
kommen hoffentlich nicht wieder auf. 

(Beifall bei der SPD und der FDP — Redde

-

mann [CDU/CSU]: Die hat es gar nicht ge

-

geben! Bauen Sie doch keinen Popanz 
auf !) 

Die Opposition hat sich hier korrigiert. Das ist gut 
so. Es gibt ein weiteres Gebiet, wo die Politik der Re-
gierung durch den Ablauf, nicht nur der Tatsachen, 
sondern auch der Debatte, ihre Bestätigung erfahren 
hat. 

Womit wir andere wirklich entlasten können — 
das sage ich jetzt noch einmal, meine Damen und 
Herren —, sind gewichtigere Beiträge zu einer kon-
struktiven Nord-Süd-Politik, gerade wenn man 
daran denkt: Was kann der eine, was kann der zwei-
te, was kann der dritte? Womit wir auch helfen kön-
nen, ist, freilich mit unserem begrenzten Einfluß, daß 
wir auf das hinwirken, wovon der Bundesaußenmi-
nister gesprochen hat, daß die Voraussetzungen für 
den Status Afghanistans als eines unabhängigen 
blockfreien Staates geschaffen werden. Dazu gibt es 
die bekannten Ansätze. Ich füge ausdrücklich den 
des jugoslawischen Außenministers nach seinem 
Besuch bei der indischen Ministerpräsidentin hinzu. 
Ich füge die Erklärung aus dem Weißen Haus und 
die von Giscard d'Estaing dem französischen Staats-
präsidenten, hinzu. 

Wir sind uns einig, wenn es darum geht, daß ame-
rikanische Maßnahmen — was man von denen im 
einzelnen sonst halten mag — in einer Allianz und 
mit einem so gewichtigen ersten Partner nicht un-
terlaufen werden. 

(Dr. Stark [Nürtingen] [CDU/CSU]: Das ist 
wieder die Einschränkung!) 

Aber es nimmt uns niemand die Last ab, mit darüber 
nachzudenken, was vernünftig ist. Ich will mir für 
meine Person und für die sozialdemokratische Bun-
destagsfraktion sehr gerne den Punkt 8 in der Zu-
sammenfassung der Rede des Bundeskanzlers zu 
eigen machen: Zur Berechenbarkeit unserer Politik 
gehört, daß wir geschlossene Verträge und getrof-
fene Abmachungen einhalten. 

(Beifall bei der SPD und FDP) 

Wir sind auch in schwierigen Situationen ein zuver-
lässiger und berechenbarer Vertragspartner. 

Bei Herrn Strauß ist mir nicht ganz klargeworden, 
was er eigentlich meinte. Wenn die Presse seine 
Ausführungen zu diesem Thema richtig wiederge-
geben hat — Sie gehen ja davon aus, daß Zeitungen 
immer richtig wiedergeben, was der eine oder an-
dere gesagt hat oder meint, wobei es freilich immer 
auf den Einzelfall ankommt —, bestünde ein großer 
Widerspruch zwischen dem, was er in den letzten 
Tagen gesagt hat, und dem, was heute von ihm zu 
diesem Thema gesagt worden ist. 

Was den Boykott der Olympischen Spiele an

-

geht, so bin ich sehr dafür, es bei dem zu belassen, 
was die Regierung uns und der deutschen Offent-
lichkeit und dem deutschen Sport hier gesagt hat. 
Meine Damen und Herren, die Sie zum Übereifer 
neigen, wieso sollte sich die deutsche Bundesregie-
rung, was dieses Thema angeht, eigentlich rascher 
bewegen als das Nationale Olympische Komitee der 
Vereinigten Staaten von Amerika? 

(Zustimmung bei der SPD — Widerspruch 
bei der CDU/CSU — Reddemann [CDU/ 
CSU]: Das war aber ein Eigentor, Herr 

Brandt!) 

Ich halte nichts davon, von der Eigenverantwortung 
des Sports zu reden, nur um sich bei Leuten an-
schmieren zu wollen. Ich nehme die Damen und 
Herren ernst, die in den einzelnen Ländern ihre 
Verantwortung tragen. 

(Zuruf von der CDU/CSU: Darum geht es 
doch gar nicht!) 

— Natürlich geht es darum. Sie waren ja nicht da. 
Sie sind eh ein Ignorant in weiter Hinsicht, Herr 
Kollege. Wenn Sie dagewesen wären, hätten Sie ver-
mutlich auch nicht richtig gespürt, wie sehr dort er-
neut Leute zögern, weil bei der Eröffnung der Win-
terspiele für die amerikanische Regierung gesagt 
worden ist, man könne die Sommerspiele sehr wohl 
verschieben. Beispiel: Es sind auch 1916, 1940 und 
1944 Verschiebungen erfolgt. Ich möchte nicht, daß 
wir mit dieser Begründung aussteigen. Sonst teile 
ich die Einschätzung, die die Regierung hier vorge-
tragen hat, und hoffe, daß sich alles auf einen ge-
meinsamen Standpunkt hinbewegt. 

(Reddemann [CDU/CSU]: Sie könnten aber 
vielleicht an die demokratischen Kräfte 

denken, die 1936 den Boykott wollten!) 

Ich bin mit dem einverstanden, was die Regierung 
zu Fragen der Rüstung und Abrüstung gesagt hat. 
Herr Bundeskanzler, ich würde gern noch den Aus-
druck von der aktiven Vorbereitung der Madrider 
Konferenz Ende des Jahres aufgreifen, den man 
nach Ihrem Gespräch mit dem spanischen Minister-
präsidenten vernommen hat. Dies sagt einer, der im-
mer seine großen Zweifel gehabt hat, ob es bei die-
sem Zeitpunkt bleiben kann und wird. Das ist aber 
etwas ganz anderes als die aktive inhaltliche Vorbe-
reitung der Dinge, die dort zu behandeln sein wer-
den — jetzt angereichert für eine sicherheitspoliti-
sche Nachfolge, angereichert durch einen polni-
schen Prozedurvorschlag, der einem französischen 
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gegenübersteht oder mit ihm verbunden werden 
kann. 

Ich komme zum Schluß. Es ist schade, daß ich 
Herrn Strauß hier nicht noch unter Berufung auf 
Giscard d'Estaing etwas zur Entspannungspolitik sa-
gen kann. Giscard d'Estaing hat nämlich vorgestern 
in jener einstündigen Unterhaltung mit einem Jour-
nalisten und einer Journalistin nicht nur gesagt, daß 
er dafür sei, die Entspannungspolitik fortzusetzen, 
wenn auch die internationale Situation zur Stunde 
eher gespannt sei. Er sagte auch dies: Die Aufgabe 
— er meint damit das Aufgeben — der Entspan-
nungspolitik würde einen Teil der europäischen 
Länder, die unsere Partner in der Suche nach Ent-
spannung sind, in die Hoffnungslosigkeit stürzen. 
Dann spricht er aus der französischen Interessen-
lage und sagt: Diese Politik oder die Kooperation für 
den Frieden, wie er sie nennt — und ich habe nichts 
dagegen; wer könnte dagegen etwas haben? —, habe 
es den europäischen Staaten erlaubt, ihre Beziehun-
gen untereinander neu zu gestalten. So habe Frank-
reich sein Verhältnis zu bestimmten europäischen 
Staaten wie Polen, Rumänien, Ungarn und selbst der 
DDR verändert und intensiviert. Sein Land werde 
diesen Weg der Entspannung weiter verfolgen. — 
Dann  folgt ein Punkt, der sich auf die Sowjetunion 
bezieht. 

Nun lassen Sie mich als einer, der von Nacken-
schlägen auch auf dem Gebiet, mit dem wir uns jetzt 
inhaltlich befassen, nicht verschont geblieben ist, 
einmal folgendes sagen: Ich empfinde es als ein . 

 Glück des zu Ende gegangenen Jahrzehnts, daß bei 
allem Unglück zwei Staaten auf deutschem Boden 
ihr Verhältnis zueinander haben verbessern kön-
nen, ohne französisches oder polnisches Mißtrauen 
auszulösen. 

(Beifall bei der SPD und der FDP) 

Ein geschichtlich gesehen großer Vorgang! 

Herr Bundeskanzler, nachdem Ihnen Herr Kohl 
eh schon Erfolg gewünscht hat und da mir so sehr  an 
der Ausgewogenheit unseres Verhältnisses zu Eu-
ropa und Amerika liegt, sage ich: Bon voyage and 
happy return! 

(Heiterkeit und anhaltender Beifall bei der 
SPD und der FDP) 

Vizepräsident Dr. von Weizsäcker: Meine Damen 
und Herren, wir treten jetzt in die Mittagspause 
ein. 

Ich unterbreche die Sitzung bis 14.30 Uhr. 

(Unterbrechung von 13.22 Uhr bis 14.30 
Uhr) 

Vizepräsident Wurbs: Meine Damen und Herren, 
die unterbrochene Debatte wird fortgesetzt. In der 
Aussprache hat das Wort der Herr Abgeordnete 
Möllemann. 

Möllemann (FDP): Herr Präsident! Meine sehr ver-
ehrten Damen und Herren! Gegenüber dem 17. Ja-
nuar, an dem wir das Thema Afghanistan und die 
Folgen hier ausführlich diskutiert haben, sind nur in 
wenigen Bereichen der erörterten Fakten Verände

-
rungen eingetreten. Heute gilt wie im Januar die 
von allen Fraktionen gemeinsam vorgenommene 
Bewertung der sowjetischen Invasion als völker-
rechtswidriger Akt, als Schlag gegen das Selbstbe-
stimmungsrecht eines souveränen Staates der Drit-
ten Welt und als eine schwere Belastung des friedli-
chen Zusammenlebens der Völker. 

Es trifft nicht zu, daß, wie der bayerische Minister-
präsident heute morgen hier gesagt hat, wir uns 
über den Charakter und die langfristige Planung 
dieser Invasion im unklaren seien. Ich zitiere erneut, 
was der Bundesaußenminister und ich selbst in der 
Debatte am - 17. Januar zur Bewertung der Zielrich-
tung dieser Aktion hier im Plenum bereits gesagt 
haben: 

Die Zielrichtung der sowjetischen Intervention 
in Afghanistan ist eindeutig. Sie ist Ausdruck 
einer Gesamtstrategie, den Einflußbereich dort 
auszubauen, wo Stabilität fehlt, wie sie in Eu-
ropa vorhanden ist, und wo dies ohne größere 
Risiken möglich erscheint. Sie ist, konkret aus-
gesprochen, im mittelöstlichen Bereich auch 
Ausdruck der Gesamtstrategie, zu den warmen 
Gewässern vorzustoßen und zugleich Einfluß 
auf die Energiequellen und Rohstoffe der Re-
gion zu gewinnen. 

Ich denke, das ist wirklich eine präzise Beschrei-
bung. Von daher, glaube ich, sollten wir uns nicht 
wechselseitig unterstellen, wir seien uns über die 
Motive und strategischen Zielrichtungen im unkla-
ren. 

Heute wie damals gilt die Aufforderung von mehr 
als 100 Staaten dieser Welt an die Sowjetunion, ihre 
Truppen sofort und vollständig aus Afghanistan ab-
zuziehen. Heute wie damals gilt, daß die gutwilligen, 
friedliebenden Staaten dieser Welt, die den Frieden 
sichern wollen, nach vernünftigen Möglichkeiten 
suchen, weitere Afghanistans künftig zu verhin-
dern. 

Bevor ich mich mit diesen hier bei uns, in der Eu-
ropäischen Gemeinschaft, in der NATO und in der 
UNO diskutierten Möglichkeiten auseinandersetze, 
gilt es aber, eines klarzustellen: Weder die objektiv 
gegebenen außen- und sicherheitspolitischen Fak-
ten noch Ihr subjektives innenpolitisches — besser: 
wahltaktisches — Interesse, meine Kolleginnen und 
Kollegen von der Opposition, rechtfertigen den 
von Ihnen hier im Parlament, mehr noch aber drau-
ßen im Lande erweckten Eindruck, Sie wüßten, wie 
man oder wir den Einmarsch der Sowjets in Afghani-
stan hätten verhindern können, oder gar, was  Sie 

 aus ebenso durchsichtigen wie unzulässigen Moti-
ven dem Bürger einzureden versuchen, die Außen-  
und Sicherheitspolitik der Bundesregierung, spe-
ziell die von ihr betriebene Entspannungspolitik ge-
genüber unseren östlichen Nachbarn, hätte diesen 
aggressiven Akt wenn schon nicht verursacht, so 
doch mindestens begünstigt. 

(Ey [CDU/CSU]: Das ist auch richtig!) 

Das ist Ihr tatsächliches Anliegen: Sie wollen die 
von uns betriebene, mit unseren westlichen Part-
nern stets und in allen Phasen eng abgestimmte Au

-ßen-, Sicherheits- und Entspannungspolitik beim 
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Bürger diskreditieren — eine Entspannungspolitik, 
die Sie nie innerlich akzeptiert und die Sie in allen 
Einzelstationen erbittert bekämpft haben. Dabei gibt 
es zu der von den sozialliberalen Regierungen 
Brandt/Scheel und jetzt Schmidt/Genscher betrie-
benen realistischen Entspannungspolitik, die auf der 
Grundlage ausreichender Verteidigung den Dialog 
und die Zusammenarbeit auch mit den osteuropäi-
schen Staaten sucht, auch bei Ihnen keine vernünf-
tige Alternative. Das wissen Sie ebenso wie die 
übergroße Mehrheit unserer Bevölkerung, und 
daran ändert auch Afghanistan nichts. 

Unsere Außen- und Sicherheitspolitik, die den 
Frieden sichern soll, bedarf stets der Abstimmung, 
der Gemeinsamkeit und der Solidarität in der Euro-
päischen Gemeinschaft und der NATO. Deshalb ha-
ben wir unsere Ostpolitik, die einzelnen Verträge, 
die Unterschrift unter die Schlußakte der Konferenz 
in Helsinki, den UNO-Beitritt beider deutschen 
Staaten, die Zustimmung zum Atomwaffensperrver-
trag und unser Vorgehen bei den internationalen 
Rüstungskontrollverhandlungen stets eng mit unse-
ren westlichen Partnern abgestimmt und mit allen 
Partnern gemeinsam gehandelt. Sie von der Opposi-
tion haben uns von all diesen Schritten abgeraten, 
Sie haben all diese Schritte in jeder Einzelheit be-
kämpft. Hätten wir uns nach Ihren Forderungen ge-
richtet, wären wir auch im Westen sehr schnell iso-
liert gewesen und hätten unserer Sicherheit genau 
damit am meisten geschadet. Wir setzen auch wei-
terhin auf Entspannung und Verteidigung, auf Ko-
operationsbereitschaft auf sicherer Grundlage. Da-
von werden Sie uns auch nicht durch Emotionalisie-
rung abbringen können. 

Interessanter als viele Ihrer wahltaktisch moti-
vierten Vorwürfe scheint mir die Frage zu sein, wie 
wir die konkret gegebene außen- und sicherheitspo-
litische Situation auf der Welt so beeinflussen kön-
nen, daß vorhandene Krisenpunkte entschärft und 
das Entstehen neuer Konfliktherde möglichst ver-
hindert werden. Davon haben Sie am 17. Januar und 
auch heute hier nicht gesprochen. Ich meine, darum 
müßten wir uns jetzt eigentlich kümmern. 

Friedenssicherung ist immer weniger durch ein-
zelne Staaten möglich; sie bedarf immer mehr der 
internationalen Zusammenarbeit. Für uns Deut-
sche hier in der Bundesrepublik gelten dabei fünf 
Voraussetzungen. 

Erstens. Wir müssen uns um eine noch engere au-
Ben- und sicherheitspolitische Zusammenarbeit in 
der Europäischen Gemeinschaft bemühen, d. h. un-
ter Verzicht auf manche nationalen Eigeninteressen 
minderen Ranges unsere gemeinsamen Hauptanlie-
gen definieren und deren Verwirklichung gemein-
sam betreiben. 

Zweitens. Die NATO muß ihre Fähigkeit zu plan-
vollem politischen und militärischen Handeln ge-
rade in Belastungssituationen unter Beweis stel-
len. 

Drittens. Erfolgreiche Zusammenarbeit ist in ei-
nem Bündnis nur möglich, wenn alle Bündnispart-
ner nicht nur bei der Definition ihrer gemeinsamen 
Oberziele, etwa „Frieden in Freiheit", sondern auch  

bei den praktischen Maßnahmen zu deren Durch-
setzung Solidarität beweisen. Die Sicherung von 
Frieden und Freiheit für alle im Bündnis ist nur 
durch alle im Bündnis möglich. So gesehen steht 
Bündnissolidarität nicht im Widerspruch zu unse-
ren wichtigsten nationalen Interessen; sie ermög-
licht vielmehr erst deren Verwirklichung. 

Erlauben Sie mir, daß ich an dieser Stelle meinen 
Eindruck wiedergebe, daß die Auseinandersetzung 
über den Begriff der Solidarität hier zum Teil höchst 
unwirkliche Züge bekommt. Jeder hier im Haus hat 
sich in der Vergangenheit — man könnte das mit ei-
ner Flut von Zitaten belegen — das Recht genom-
men, kritische Anmerkungen zu diesem oder jenem 
politischen Handeln dieser oder jener europäischen 
oder amerikanischen Partnerregierung zu machen. 
Daraus je nach Bedarf einen Mangel an Solidarität 
nicht nur mit der so kritisierten Einzelentscheidung, 
sondern der ganzen Regierung im Bündnis zu ma-
chen, erscheint mir nicht ehrlich und geht an der 
eigentlichen Problematik vorbei. 

Viertens. Gemeinsam mit unseren auf die glei-
chen Ziele verpflichteten Bündnispartnern müssen 
wir uns um die Wahrung unserer Sicherheit nicht 
nur durch gemeinsame Verteidigung, sondern auch 
durch den Versuch einer die Konfrontation eingren-
zenden, vielleicht einmal ablösenden Zusammenar-
beit über Blockgrenzen hinweg bemühen. 

Fünftens. Auf der Weltbühne der Politik, in den 
Vereinten Nationen, müssen wir die Ziele und Me-
thoden unserer auf die Sicherung von Frieden in 
Freiheit gerichteten Politik immer wieder verdeutli-
chen. In der konkreten Lage, in der wir uns jetzt be-
finden, leiten wir daraus die Notwendigkeit ab, mit 
ausgewählten, sorgfältig dosierten Maßnahmen zu 
demonstrieren, daß die Völkergemeinschaft eine 
Aggression wie die sowjetische in Afghanistan nicht 
hinnehmen kann und darüber hinaus außen- und si-
cherheitspolitisch Vorsorge gegen die Wiederho-
lung eines solchen Vorganges treffen muß. 

Zu den bewußt begrenzten Sanktionsmaßnah-
men gehören die internationale Verurteilung der 
Sowjetunion durch die 104 Staaten in der  UNO,  die 
Einschränkung bestimmter Warenlieferungen, die 
Überprüfung der Zusammenarbeit und — gegebe-
nenfalls — deren teil- oder zeitweise Beschränkung 
auf Gebieten, auf denen die Sowjetunion dies als 
Nachteil empfindet, sowie schließlich der Hinweis 
darauf, daß die Voraussetzungen für die Abhaltung 
der Olympischen Spiele in der Sowjetunion nach 
unserer Auffassung unter den gegenwärtigen Um-
ständen nicht gegeben sind. Wir fordern die Sowjet-
union auf, durch Beendigung ihrer Aggression in 
Afghanistan die Voraussetzungen dafür zu schaffen, 
daß Mannschaften aus allen Staaten an der Sommer-
Olympiade teilnehmen können. Es versteht sich 
nach dem zuvor über die Bündnissolidarität Gesag-
ten von selbst, daß die Staaten der EG und der 
NATO unseres Erachtens eine gemeinsame Auffor-
derung an ihre Nationalen Olympischen Komitees 
richten sollten. Zur Stunde müßte diese Aufforde-
rung lauten: Nehmt um des übergeordneten Ziels — 
des  Friedens in Freiheit — wegen, das wir nur ge-
meinsam wahren können, nicht an den Spielen in 
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Moskau teil! Es liegt an der Sowjetunion, rechtzeitig 
vor dem vom IOC gesetzten Meldetermin doch noch 
die Voraussetzungen für eine breite Teilnahme zu 
schaffen. 

Mehr aber als den angesprochenen begrenzten 
Sanktionen — von Ihnen habe ich außer dem Hin-
weis, man müsse aber viel stärker sanktionieren, 
keinen konkreten Vorschlag gehört — muß unser 
Interesse den auf die künftige Friedenssicherung 
gerichteten Maßnahmen der Außen- und Sicher-
heitspolitik gelten. 

Erstens. Wir Freien Demokraten unterstützen 
nachdrücklich den Vorschlag der Europäischen Ge-
meinschaft, Afghanistan nach möglichst schnellem 
Abzug der Invasionstruppen einen garantiert neu-
tralen Status zu geben, um so seine Unabhängigkeit 
und Blockfreiheit zu sichern. 

Zweitens. Wir begrüßen die vorgesehene intensi-
vere politische und ökonomische Zusammenarbeit 
zwischen der EG und Jugoslawien sowie der EG 
und verschiedenen Staaten in der Golf-Region. Die 
partnerschaftliche Zusammenarbeit mit diesen Län-
dern soll verdeutlichen, welch hohen Rang wir ihrer 
Blockfreiheit zumessen. 

Drittens. Wir erklären darüber hinaus unsere Be-
reitschaft, auch mit allen anderen Staaten der Regi-
on, die ihre Unabhängigkeit wahren wollen, auf al-
len Gebieten der Politik intensiv und partnerschaft-
lich zusammenzuarbeiten. Dieses Angebot gilt auch 
dem Iran, von dem wir erwarten, daß er seinerseits 
die Voraussetzungen für eine solche Zusammenar-
beit schafft. Unser Angebot partnerschaftlicher Zu-
sammenarbeit gilt der Verhinderung fremder Vor-
herrschaft und nicht der Erringung eigener Vorherr-
schaft. 

Viertens. Für die Staaten der Dritten Welt gilt in 
besonderem Maße, daß ihre innere Stabilität durch 
wirtschaftlichen und sozialen Fortschritt gesichert 
werden muß; militärische Maßnahmen allein helfen 
hier ganz bestimmt nicht. 

(Dr. Mertes [Gerolstein] [CDU/CSU]: Das 
behauptet doch niemand!) 

Hierzu müssen die industrialisierten Staaten durch 
wirklich intensive — d.h. durch intensivere als jetzt 
— Entwicklungshilfe ihren Beitrag leisten. Diese 
Hilfe kann sich nur an der Bedürftigkeit, nicht aber 
an politischem Wohlverhalten ausrichten. 

Fünftens. Die Europäische Gemeinschaft sollte 
bei anderen, vielleicht bedrohlicheren Konflikther-
den ebenfalls im Sinne vorbeugender Politik aktiv 
werden. So erscheint mir eine rasche Vermittlungs-
aktion der Europäischen Gemeinschaft im Nahen 
Osten dringend geboten. Die Europäer könnten mit 
dem Vertrauen, das sie bei allen am Nahostkonflikt 
Beteiligten genießen, die jeden Tag dringlicher wer-
denden unmittelbaren Verhandlungen zwischen Is-
rael, seinen arabischen Nachbarn und den Palästi-
nensern in Gang bringen. Die Stabilität der Region, 
aber ganz sicher auch der Friede weit darüber hin-
aus könnten sonst bald wieder in drastischer Weise 
gefährdet werden. Hier hat der Kanzlerkandidat der 
Unionsparteien gefragt, ob wir denn außer unseren,  

wie er sagte, frommen Wünschen irgendwelche 
Vorstellungen hätten, wie sich dort ein Friedenspro-
zeß abspielen könnte. Ich glaube, niemand in unse-
rem Haus weiß einen anderen Vorschlag als den, 
daß über die derzeit verhandelnden Partner Israel, 
Ägypten und Amerika hinaus auch alle anderen am 
Konflikt Beteiligten einschließlich der Palästinenser 
an den Verhandlungstisch kommen und miteinan-
der sprechen müssen. Es gibt keine Chance für ei-
nen dauerhaften Frieden in der Region, solange dort 
Teile der vom Konflikt Betroffenen von den Ver-
handlungen ausgeschlossen sind. 

Sechstens. Die NATO muß überprüfen, ob ihre 
militärstrategische Konzeption, ihre interne Aufga-
benverteilung, ihre Strukturen sowie ihre militäri-
sche Stärke in allen Bereichen für die Friedenssi-
cherung ausreichend sind. Dieser Überprüfung müs-
sen sich im übrigen alle NATO-Partner stellen. Da-
bei kann es nach dem heutigen Erkenntnisstand und 
bei der heute gegebenen sicherheitspolitischen Si-
tuation keinen Zweifel geben, daß die NATO insge-
samt größere Anstrengungen zur Friedenssicherung 
unternehmen muß. Dies wird sich für uns in der be-
sonderen Unterstützung der Türkei sowie bei ge-
steigerten Aufwendungen für die Bundeswehr deut-
lich machen. Das Ausmaß muß sorgfältig geprüft 
und je nach Veränderung der sicherheitspolitischen 
Situation dieser angepaßt werden. 

Siebentens. Wir wollen weiterhin versuchen, 
durch den Dialog mit dem Osten, durch die Zusam-
menarbeit auf den verschiedensten Gebieten der 
Politik sowie durch Verhandlungen über Rüstungs-
kontrolle und nach Möglichkeit auch Abrüstung die 
Notwendigkeit von Steigerungen der Verteidi-
gungsausgaben einzugrenzen und, wenn möglich, zu 
verringern. Dies setzt aber Verhandlungs- und Kom-
promißbereitschaft sowie eine vertrauensbildende 
politische Verhaltensweise auf allen Seiten voraus. 
Wir unterstreichen unsere Bereitschaft dazu aus-
drücklich. Deshalb werden wir uns auf der KSZE-
Folgekonferenz in Madrid in diesem Jahr nach-
drücklich für mehr vertrauenbildende Maßnah-
men einsetzen. 

(Beifall bei der FDP) 

Deshalb unterstützen wir die Vorschläge 
Frankreichs und Polens für eine europäische Abrü-
stungskonferenz vom Atlantik bis zum Ural. Hier 
ist heute der Eindruck erweckt worden, als hätten 
wir den polnischen Vorschlag dankbar zur Kenntnis 
genommen, ohne von dem französischen zu wissen. 
Jedermann weiß, daß bestimmte Grundelemente 
diesen beiden Vorschlägen gemeinsam sind und daß 
sie sich in einigen wichtigen Punkten unterschei-
den. Aber der Grundansatz ist gut, und wir sollten 
ihn unterstützen. Deshalb erhoffen wir ein positives 
Eingehen des Warschauer Pakts auf unsere Vor-
schläge für ein erstes Truppenverringerungsabkom-
men bei den MBFR-Gesprächen in Wien. Deshalb 
halten wir unser Angebot aufrecht, sofort über eine 
Begrenzung der Mittelstreckenraketen zu verhan-
deln. 

Die Sowjetunion hätte im übrigen — das muß an 
dieser Stelle gesagt werden — auf den vom Westen 
erklärten Verzicht auf die Produktion der Neutro- 
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nenwaffe konstruktiv dadurch eingehen sollen, daß 
sie ihrerseits einen Produktionsstopp bei der SS 20 
verkündet hätte. Dann hätte sie einen konstruktiven 
Anstoß gegeben, so daß wir möglicherweise nicht zu 
bestimmten Nachrüstungsmaßnahmen gezwungen 
gewesen wären. Jetzt etwa den Eindruck erwecken 
zu wollen, die Nachrüstungsbeschlüsse, gekoppelt 
mit dem Verhandlungsangebot, würden eine wie 
auch immer geartete Legitimation für das Vorgehen 
in Afghanistan hergeben, ist sachlich unangemessen 
und politisch töricht. Deshalb erhoffen wir eine ra-
sche Ratifizierung des SALT-II-Vertrags und den 
Beginn über Verhandlungen von SALT III, damit die 
gefährlichste Kategorie von Waffensystemen, die 
schwersten atomaren Vernichtungswaffen, weiter 
reduziert werden kann. 

Hier ist auch nicht unproblematisch, was der Kol-
lege Strauß gesagt hat: Wir sollten uns doch aus die-
ser Frage heraushalten. Wenn es die Bündnissolida-
rität wirklich geben soll, dann muß es doch über die 
zentralen Fragen dieses Bündnisses eine gemein-
same Willensbildung, Beschlußfassung und auch 
Umsetzung geben. Und ist denn die Begrenzung der 
strategischen Rüstung von ihrer Bedeutung her 
nicht wirklich eine der zentralsten Fragen der Rü-
stungskontrollpolitik dieses Bündnisses? Ich kann 
mich also dem Ratschlag nicht anschließen, daß wir 
das allein den Amerikanern überlassen sollten. Ich 
habe auch nicht den Eindruck, daß unsere amerika-
nischen Partner das von uns erwarten. 

Diese Verhandlungsbereitschaft gründet sich auf 
die Bereitschaft, zum wechselseitigen Nutzen und 
auf der Grundlage wechselseitiger Sicherheit zu 
mehr gegenseitiger Sicherheit durch Zusammenar-
beit zu kommen. Sie gründet sich aber eben auch auf 
die feste Entschlossenheit, das zur Verteidigung un-
serer Freiheit Notwendige zu tun. 

Achtens. In den Gebieten, in denen trotz unserer 
politischen Bemühungen Menschen in großer Zahl 
in Not geraten, sei es durch Krankheit, Hunger, 
Krieg oder Vertreibung, werden wir auch weiterhin 
unserer Verpflichtung zu humanitärer Hilfe ge-
recht werden. Dies haben wir gegenüber den Hun-
gernden in Kambodscha bewiesen. Es gilt jetzt für 
die in großer Not lebenden afghanischen Flücht-
linge in Pakistan. Für sie hat die Bundesrepublik 
Deutschland schon bis heute Hilfen im Wert von 
6,65 Millionen DM zur Verfügung gestellt. Dieser 
Akt praktischer Solidarität, zu dem auch alle ande-
ren Staaten in der Europäischen Gemeinschaft, der 
NATO und darüber hinaus aufgerufen sind, wird 
von uns Freien Demokraten ausdrücklich begrüßt. 

Diese Debatte gilt vom Thema her eigentlich au-
ßenpolitischen Fragen, mit denen ich mich deshalb 
bis jetzt auch beschäftigt habe. Sie ist mit einer ange-
sichts der bevorstehenden USA-Reise des Bundes-
kanzlers unverständlichen Eile von der Opposition 
für heute beantragt worden, weil sie natürlich auch 
— ich habe den Eindruck: vor allem — innenpoliti-
sche, sprich wahltaktische Überlegungen damit ver-
bindet. Das ist ja legitim. Deshalb erlauben Sie mir 
aus der Sicht der FDP drei abschließende Bemer-
kungen zu diesem innenpolitischen Aspekt des 
Themas, über das wir hier reden. 

Erstens. Die Außen- und Sicherheitspolitik ist 
beim Vorsitzenden der Freien Demokraten, dem 
Außenminister Genscher, in guten Händen. 

(Beifall bei der FDP) 

Wir Freien Demokraten haben als einzige Fraktion 
dieses Hauses alle für unsere Sicherheit wesentli-
chen Grundsatzentscheidungen von Anfang an mit-
getragen, 

(Beifall bei der FDP) 

zunächst gemeinsam mit der Union 

(Dr. Mertes [Gerolstein] [CDU/CSU]: Gegen 
die SPD!) 

gegen den Widerstand der Sozialdemokraten, der 
dann aufgegeben und von Zustimmung abgelöst 
wurde, die West-Integration, Integration ins Bünd

-

nis, danach gemeinsam mit den Sozialdemokraten, 
gegen den erbitterten Widerstand der Union, die Po

-

litik des Dialogs und der Verträge mit dem Osten. 

(Beifall bei der FDP) 

Wir Freien Demokraten werden deshalb auch wei-
terhin dafür sorgen, daß Frieden und Sicherheit 
durch Verteidigung und Entspannung gleicherma-
ßen gewährleistet sind. 

Dabei braucht sich im übrigen niemand zu sorgen, 
daß dem Außenminister durch Nebenaußenminister 
die Arbeit oder die Zuständigkeit abgenommen 
wird. Das ist auch nicht der Stil der Zusammenarbeit 
in dieser Koalition. Die Behauptung der Opposition, 
es gebe entsprechende Absichten beim Kollegen 
Brandt, ist ja von allen zuständigen Stellen ausrei-
chend eindeutig als unzutreffend widerlegt worden. 
Ein bißchen, Herr Dr. Kohl, hatte ich bei Ihrer Kritik 
an diesem Vorgang im übrigen den Eindruck, daß da 
auch der Ärger eine Rolle spielt, daß Sie oder irgend 
jemand sonst aus Ihrer Fraktion für eine solche Ver-
mittlungsaktion — die gar nicht in Frage kommt — 
nicht einmal in Betracht gezogen werden von einem 
ernsthaften Betrachter der politischen Szenerie. 

(Beifall bei der FDP und der SPD — Dr. 
Kohl [CDU/CSU]: Herr Möllemann, neh

-

men Sie Ihr Manuskript und gehen Sie 
nach Hause! Das ist das beste, was Sie tun 

können!) 

— Nicht einmal darüber entscheiden Sie. Sie ent-
scheiden nicht, wer hier redet. Sie entscheiden ja 
nicht einmal, wer in Ihrer Fraktion redet, also erst 
recht nicht, wer von den Freien Demokraten re-
det. 

(Dr. Kohl [CDU/CSU]: Noch kümmerlicher 
kann man nicht argumentieren!) 

Diese Debatte hat im übrigen allen polemischen 
Attacken der Opposition zum Trotz gezeigt, daß die 
Haltung der Opposition sich nur in Nuancen von 
der Haltung der Regierung unterscheidet, jedenfalls 
soweit es um die jetzt zu ergreifenden politischen 
Maßnahmen geht. 

Zweitens. Wir bitten die Bürger, einmal zu überle-
gen, ob es sinnvoll ist, in einer Zeit schwieriger au

-ß en- und sicherheitspolitischer Herausforderungen, 
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(Dr. Mertes [Gerolstein] [CDU/CSU]: Die 

Koalition zu wechseln!) 

die in der nächsten Zeit sicherlich nicht nachlassen 
werden, politischen Gruppierungen bei Wahlen ihre 
Stimme zu geben, die bislang nur eine begrenzte Zu-
ständigkeit und Aussagefähigkeit für wenige Ge-
biete der Innenpolitik, etwa des Umweltschutzes, 
bewiesen haben. Gleichgültig ob man deren Aussa-
gen auf diesem Gebiet für richtig hält — ich teile die 
meisten dieser Aussagen nicht —. meine ich, daß je-
der Bürger sich ernsthaft fragen sollte, ob er die Ent-
scheidung, wer in diesem Land die Regierung stellt, 
wie der nächste Bundeskanzler heißt, wie stabil die 
Mehrheitsverhältnisse für die nächste Regierung 
sein werden, von einer grünroten Mischung aus Bal-
dur Springmann und Rudolf Bahro abhängig machen 
lassen will. 

(Zuruf von der CDU/CSU: Müssen Sie da

-

vor Angst haben!) 

— Nein, ich wende mich an die Bürger, die Entschei-
dungen zu treffen haben. Das entspricht einem der 
Diskussionspunkte. 

Drittens. Wir bitten die Bürger, zu überlegen, ob 
angesichts der beschriebenen Probleme, zu deren 
Lösung eine erfahrene Regierung Schmidt/Gen-
scher ihren berechenbaren Beitrag leistet, ein Mann 
wie Franz Josef Strauß an die Spitze der Regierung 
gestellt werden soll, der bislang wenig für ein fried-
volles innenpolitisches Klima getan und sich auch 
außenpolitisch nicht gerade durch Mäßigung und 
Berechenbarkeit ausgezeichnet hat, 

(Beifall bei der FDP und der SPD) 

der überdies — — 

(Zurufe von der CDU/CSU) 

— Seien Sie doch nicht so zimperlich! So wie Sie mit 
uns umgegangen sind, meine ich, sollten Sie minde-
stens sich sagen lassen, welche Negativseiten wir 
auch an Ihnen sehen. 

(Stücklen [CDU/CSU]: Herr Möllemann, 
halten Sie doch Ihre Wahlreden woan

-

ders!) 

— Herr Kollege Stücklen, ich nehme nicht an, daß es 
Ihre Aufgabe ist, mir mitzuteilen, wo ich meine Rede 
zu halten habe. 

(Stücklen [CDU/CSU]: Nein, aber Sie müs

-

sen die Wahlreden woanders halten!) 

Herr Strauß steht überdies an der Spitze einer 
Parteienmischung, die gegen maßgebliche Entschei-
dungen — ich habe vorhin dargelegt: gegen nahezu 
alle maßgeblichen Entscheidungen — des westli-
chen Bündnisses in den letzten Jahren gestimmt hat 
und zu allen auch in den letzten Tagen hier disku-
tierten Fragen fortlaufend widersprüchliche Erklä-
rungen, abenteuerliche Erklärungen abgegeben 
hat. 

(Zurufe von der CDU/CSU) 

Schließlich: Da hier von angeblicher „Neben

-

Außenpolitik" die Rede war, wäre es ganz interes-
sant, zu wissen, ob die von einem großen deutschen 
Nachrichtenmagazin am Montag dieser Woche aus

- führlich beschriebenen außenpolitischen Aktivitä-
ten des Dr. Strauß dort zutreffend dargestellt wor-
den sind. 

(Seiters [CDU/CSU]: Das über Brandt hat ja 
auch nicht gestimmt!) 

— Ich weiß es nicht, ich frage ja nur. — Dies würde 
uns hier und den Bürgern ihre weitere Meinungsbil-
dung sicher sehr erleichtern. 

(Beifall bei der FDP und der SPD — Stück

-

len [CDU/CSU]: Ein Mißbrauch des Mikro

-

phons des Bundestages!) 

Vizepräsident Wurbs: Das Wort hat der Herr Bun-
deskanzler. 

Schmidt, Bundeskanzler: Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Die beiden Oppositionsreden 
von heute vormittag erfordern in einigen Punkten 
doch noch eine Anmerkung. 

Zunächst zu Herrn Abgeordneten Kohl. Sie haben 
von dem Nichtzustandekommen einer beabsichtigt 
gewesenen Zusammenkunft von vier Außenmini-
stern gesprochen und haben die erstaunliche Be-
merkung gemacht, das sei wohl in Paris nicht or-
dentlich besprochen worden. Ich möchte nicht ir-
gend jemanden — weder in der einen noch in der 
anderen Hauptstadt — in diese Sache hineinziehen, 
Herr Abgeordneter Kohl. Ich möchte Ihnen aber 
versichern, daß das sehr wohl und sehr sorgfältig be-
sprochen worden ist, mit mehreren Hauptstädten, 
und daß das schließliche Nichtzustandekommen je-
denfalls in  keiner Weise mit irgendeiner Person der 
deutschen Bundesregierung zu tun hat. 

Sie haben dann etwas gesagt, was meiner Mei-
nung nach eine sehr deutliche Zurückweisung ver-
dient. Sie haben zum wiederholten Male einen tum-
ben deutschen Antiamerikanismus suggeriert oder 
souffliert, den Sie meiner Partei unterstellen. 

(Dr. Kohl [CDU/CSU]: Herr Bundeskanzler, 
zitieren Sie bitte korrekt! Ich habe von „Tei

-

len" Ihrer Partei gesprochen!) 

— Gut, von „Teilen". Ich habe gemerkt, daß Sie mich 
nicht eingeschlossen haben. Aber wenn Sie andere 
einschließen, wird die Zitierweise deswegen nicht 
anständiger, Herr Kohl. 

(Beifall bei der SPD und der FDP) 

Denn es gibt zwei mögliche Nutznießer solcher Be-
merkungen. Sie machen sie ja nicht zum erstenmal. 
Mit dem ersten Nutznießer möchten Sie sicherlich 
nicht identifiziert werden. Das ist die Sowjetunion, 
soweit ihre propagandistische Politik sich bemüht, 
zwischen die Partner des atlantischen Bündnisses 
auf dieser Seite des Atlantiks und auf der anderen 
Seite des Atlantiks Keile zu treiben. Damit wollen 
Sie sicher nicht identifiziert werden. Zum anderen 
aber gibt es sicherlich auch im Westen Menschen, 
denen daran liegt, unsere — ich wiederhole mich — 
auf Geschichte, auf gleichen Grundwerten, auf glei-
chen Interessen, insbesondere Sicherheitsinteres-
sen, beruhende enge Verbindung zu den Vereinig-
ten Staaten von Amerika zu untergraben. Die deut-
schen Sozialdemokraten dafür zu benutzen, kann 
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nach meiner Meinung nur das Motiv haben, daß Sie 
wünschen, daß solche Änderungen in der amerika-
nischen Presse abgedruckt und von dort aus dann in 
der deutschen reaktionären Presse wiederum zitiert 
werden, damit Sie Munition haben. 

(Beifall bei der SPD und der FDP) 

Sie gehen dabei unsauber vor. Wenn Sie z. B. — 
ich habe Ihr Manuskript vor mit liegen — heute früh 
gesagt haben, was die Solidarität mit den USA be-
treffe, so sei es schon auffällig — „und es ist doch 
auch Ihnen aufgefallen", fügen Sie hinzu —, daß der 
deutsch-französische Text den Begriff „Solidarität zu 
den Vereinigten Staaten" nicht enthalte. Herr Abge-
ordneter Kohl, ich darf Ihnen den Text der deutsch-
französischen Erklärung vorlesen, der Ihnen auch 
amtlich zur Verfügung steht. Da heißt es: 

Es ist den beiden Staaten ein Anliegen, unter 
diesen Umständen 

— diese Umstände sind vorher geschildert: 
Afghanistan usw. — 

die Treue ihrer beiden Länder zum Atlanti-
schen Bündnis und ihre Entschlossenheit, des-
sen Verpflichtungen einzuhalten, zu bekräfti-
gen. 

Daraus zu machen, hier sei von Solidarität gegen-
über Amerika nicht die Rede, ist eine provinzielle 
Verfälschung. 

(Beifall bei der SPD und der FDP) 

Sie haben dann weiter gesagt, Deutschland und 
Frankreich hätten in wenigen Wochen den europäi-
schen Consensus durcheinandergebracht. Sie haben 
von der Gefahr eines Direktorats gesprochen. Ich 
unterstelle Ihnen nicht irgendeine antifranzösische 
Haltung. Ich bitte Sie aber, sich zu überlegen, ob 
nicht vielleicht Ihr Kollege Strauß recht haben 
könnte, der ein bißchen länger im politischen Ge-
schäft ist und der Anfang Februar erklärt hat, er sei 
der festen Überzeugung, daß Frankreich und 
Deutschland den festen Kristallationspunkt bilden 
müssen, durch den und aus dem heraus wieder eine 
gemeinsame Politik globaler Verantwortung in 
Gang gesetzt werden kann. 

Ich will Sie nicht unbedingt dazu auffordern, sich 
mit Herrn Strauß auseinanderzusetzen, ich möchte 
Sie nur bitten, sich zu prüfen, ob nicht etwas Wahres 
an dem sein könnte, was Herr Strauß sagt, und an 
dem, was Herr Brandt gesagt hat, der erklärte: 
Welch eine große Errungenschaft, daß all unsere zu-
nehmende Verbindung z. B. zwischen den beiden 
deutschen Teilen im Laufe der letzten zehn Jahre er-
möglicht werden konnte, ohne daß die Franzosen, 
ohne daß die Polen deswegen nervös geworden wä-
ren und immer nur an eine einzige Sache gedacht 
hätten, ohne sie vielleicht zu sagen. 

(Beifall bei der SPD und der FDP) 

Etwas später in derselben Rede greifen Sie dann 
nicht nur Bonn und Paris an, sondern außerdem 
auch noch Rom und London und Luxemburg und 
Den Haag und Brüssel und Dublin und Kopenhagen 
und beklagen die gemeinsame Unfähigkeit, zu ge-
meinsamen außenpolitischen Formulierungen zu  

kommen. Es ist manchmal schwierig, bei neun Staa-
ten zu gemeinsamen Entschlüssen zu kommen, und 
es ist manchmal sogar noch schwieriger, sie dann ge-
meinsam zu formulieren. Das sei freimütig einge-
räumt. Falls Sie jemals einer Bundesregierung ange-
hören werden, werden Sie auch noch merken, daß 
beides schwierig ist. Aber so, wie Sie mit diesen 
nächsten Nachbarn und Verbündeten umgehen, 
Herr Kohl, bringen Sie mich immer noch nicht auf 
die Idee, daß ausgerechnet aus Mainz die Klarheit 
und die Fähigkeit kommen sollte. 

(Beifall bei der SPD und der FDP) 

Im übrigen hat der Außenminister, Kollege Gen-
scher, zu dieser Passage das in der Sache Notwen-
dige schon gesagt. 

Sie haben am Schluß Ihrer Rede von der Verbes-
serung der deutsch-amerikanischen Beziehungen 
gesprochen. Sie haben dem Bundeskanzler ge-
wünscht, er möge in Washington dazu beitragen. Ich 
bedanke mich dafür. Ich hätte in dem Zusammen-
hang auch meinerseits eine Bitte an Sie. Sie können 
auch ein bißchen dazu beitragen — die Beziehungen 
zwischen Deutschland und Amerika sind ja gut, aber 
nichts ist so gut, sagt mein Freund Brandt immer, 
daß es nicht noch ein bißchen besser werden könn-
te —, daß es noch ein bißchen besser wird, wenn Sie 
auf die dauernde Wiederholung dieses Antiameri-
kanismus-Vorwurfs verzichten könnten. 

Der bayerische Ministerpräsident hat recht, wenn 
er auf den tiefgreifenden Stimmungsumschwung 
in der amerikanischen Nation hingewiesen hat. Es 
ist sicherlich noch ein wenig zu früh, beurteilen zu 
wollen, wie tief das greift, was es alles einbeziehen 
wird und ob es anhaltend sein wird. 

(Dr. Mertes [Gerolstein] [CDU/CSU]: Und 
wie anhaltend es sein wird!) 

Ausgelöst ist es zweifellos durch das Erlebnis der 
Geiselnahme in Teheran, ausgelöst ist es durch 
Afghanistan, und ausgelöst ist es durch die Einsicht 
in die 

(Dr. Mertes [Gerolstein] [CDU/CSU]: ... 
sowjetische Politik!) 

Begrenztheit der Macht der Vereinigten Staaten 
von Amerika gegenüber Ereignissen wie in Afghani-
stan und in Teheran. 

Aber ich will Ihnen sagen: Ich begrüße — ich 
nehme an, mit Herrn Strauß — diesen Umschwung. 
Ich habe es für eine Gefahr gehalten, daß allzu lange 
ein zu großer Teil der amerikanischen Nation nach 
Watergate und nach Vietnam in Sack und Asche ge-
gangen ist. Ich begrüße diese Revitalisierung. 

(Stücklen [CDU/CSU]: Das ist eine gute 
Antwort auf meine Frage, Herr Bundes

-

kanzler!) 

— Lieber Kollege Stücklen, der Sie nicht im Hohen 
Stuhl sitzen, reizen Sie mich nicht zur Antipolemik. 
Übrigens sitzen Sie ja jetzt auf dem falschen Stuhl; 
Sie müßten auf einem anderen Stuhl sitzen, in dem 
anderen Haus, wo Herr Strauß im Augenblick den 



Deutscher Bundestag — 8. Wahlperiode — 203. Sitzung. Bonn, Donnerstag, den 28. Februar 1980 	16211 

Bundeskanzler Schmidt 
Ehrenring des deutschen Handwerks bekommt. Da 
müßten Sie eigentlich sein. 

(Stücklen [CDU/CSU]: Ich habe ihn doch 
schon!) 

Was diesen Umschwung angeht, den ich begrüße, 
so ist er allein natürlich noch keine Politik. Er ist 
eine Grundlage dafür, daß Amerika nun eine sich et-
was anders akzentuierende Politik betreiben kann, 
als das etwa zur Zeit von Angola oder zur Zeit von 
Äthiopien und von anderen ausgreifenden Etablie-
rungen kommunistischer oder sowjetischer Macht 
oder sowjetischen Einflusses der Fall gewesen ist. 

Herr Kohl hat in diesem Zusammenhang gegen 
das Stichwort der Arbeitsteilung polemisiert. Wenn 
ich mich recht erinnere, waren Sie es, Herr Kohl. Ich 
darf Sie darauf aufmerksam machen, daß dies nicht , 
nur eine Begriffshülse oder -hülle ist, wie Herr 
Strauß vorhin von einem anderen Wort gesagt hat, 
sondern daß der Begriff so gemeint ist, wie er klingt. 
Inhalt und Wort stimmen hier überein. „Arbeitstei-
lung  innerhalb des Bündnisses" ist nicht nur ein 
deutscher Begriff. Sie werden ihn beim amerikani-
schen Präsidenten so wiederfinden — wir stimmen 
darin voll überein —, und sie finden in einem ande-
ren Wort die gleiche inhaltliche Vorstellung auch 
beim französischen Präsidenten wieder. 

Ich habe es sehr begrüßt, Herr Abgeordneter 
Kohl, daß Sie heute morgen, von meinem Kollegen 
Brandt angezapft, ein Zitat ausdrücklich bestätigt 
haben, das aus dem Jahre 1976 stammt. Ich habe das 
sehr begrüßt, ich halte es für ein richtiges Zitat. Ich 
habe auch Ihre heutige Bestätigung für richtig ge-
halten; das möchte ich unterstreichen und dies da-
durch sozusagen festnageln. Sie waren zitiert wor-
den und haben — auch für heute gültig — bestätigt, 
daß wir nicht den Willen haben dürfen, im europäi-
schen Teil des Bündnisses ein Primus inter pares zu 
werden. Ich nehme an, Sie haben das auch militä-
risch gemeint. Ich halte das — für damals wie für 
heute — für richtig. Wir dürfen nicht größer werden 
wollen als unsere europäischen Verbündeten; das 
gilt auch militärisch. Das ist eine der wesentlichen 
Voraussetzungen für die Aufrechterhaltung des — 
wenn ich es einmal so abwandeln darf — psychologi-
schen Gleichgewichts in Europa. Ich stimme dem 
also ausdrücklich zu. 

Nur wäre ich dankbar, wenn in Ihrer eigenen 
Fraktion dieser Teil einer notwendigen Philosophi e  

der deutschen Rolle in Europa auch konsequent hin- 
und hergewendet und in die Tiefe gedacht würde. Es 
hat aber z. B. vor einem guten Jahr einer Ihrer Kolle-
gen in einem Vortrag in Kalifornien öffentlich aus-
geführt, notfalls würden wir Deutschen auch allein 
weitreichende taktische Nuklearwaffen auf unse-
rem Boden installieren wollen. 

(Dr. Mertes [Gerolstein] [CDU/CSU]: Aber 
in amerikanischer Verwahrung!) 

Zu einem anderen Zeitpunkt hat derselbe Kollege 
von der Entsendung deutscher Streitkräfte in den 
Mittleren Osten gesprochen, und ein anderer Ihrer 
Kollegen hat sich auf den Persischen Golf bezogen. 
Ich weiß, das alles ist inzwischen zurückgenommen 
worden; ich hoffe, unter Ihrem Einfluß, ich vermute, 

unter dem Einfluß einer Reihe von klügeren Kolle-
gen der eigenen Fraktion. Ich weiß das. Aber ich bin 
der Meinung, alle solche Äußerungen sollten in Zu-
kunft gar nicht erst gemacht werden. Wenn sie nicht 
erst gemacht — und anschließend dementiert — 
werden, entsteht ein geringerer Schaden für die 
Stellung Deutschlands im psychologischen Gleich-
gewicht Europas. 

(Beifall bei der SPD und der FDP) 

Ich benutze dies zu einer Fußnote, die nicht zur 
Sache und nicht zur heutigen Debatte gehört, die 
aber in den letzten Wochen in den Zeitungen eine 
Rolle gespielt hat. 

Es ist die Übung der Bundesmarine, jedes Jahr ei-
nige Schiffe, nicht nur die „Gorch Fock", zu Ausbil-
dungszwecken auf Auslandsreisen zu schicken. So 
ist seit langer Zeit geplant, daß zwei Zerstörer und 
zwei Versorgungsschiffe in den Indischen Ozean 
und noch weiter fahren. Es stand in den Zeitungen, 
wir erwögen, das rückgängig zu machen. Dies war 
eine Falschmeldung. Wir erwägen das nicht. Wir 
nehmen in Kauf, daß es zu diesen Plänen gehört, daß 
sie auch in die Arabische See gehen. Da werden sie 
sich aber nicht ewig aufhalten. Sie werden dann wei-
terfahren. 

Genauso war es ein Irrtum, wenn in einigen Zei-
tungen verbreitet wurde, eine bestimmte Stabs-
übung der NATO sei auf deutschen Antrag hin ver-
schoben oder aufgehoben worden. Das war ein Vor-
schlag anderer; wir haben uns ihm aber nicht wider-
setzt. 

Herr Strauß hat im Laufe seiner Rede davon ge-
sprochen, man habe für die Entspannungspolitik 
nichts bekommen. Das ist ja nun wirklich nicht wahr. 
Wenn ich allein einmal das Stichwort „Human 
Rights" aufnehmen und von den Hunderttausenden 
von Menschen reden darf, denen wir auf Grund die-
ser Politik die Möglichkeit verschafft haben, in ein 
demokratisch geordnetes Land zu kommen, wo je-
der Mensch seine Grundfreiheiten und seine 
Grundrechte besitzt, und denen wir damit volle, 
hundertprozentige „Human Rights" verschafft ha-
ben, dann kann man nicht gut sagen, wir hätten 
nichts bekommen. 

(Beifall bei der SPD und der FDP) 

Wenn ich auf die Sicherung Berlins hinweisen 
darf, kann man wohl auch da nicht gut sagen, wir 
hätten nichts bekommen. Wenn ich auf die millio-
nenfachen Reisemöglichkeiten hinüber und her-
über verweisen darf, kann man wohl nicht gut sagen, 
wir hätten nichts bekommen. 

Herr Strauß ist im übrigen trotz seiner sorgfältig 
auseinandergelegten Unterscheidung zwischen 
Worthülle und Begriffsinhalt mit dem Begriff der 
Entspannung in seiner Rede heute behutsam umge-
gangen. Ich begrüße das ausdrücklich. Er hat gesagt, 
sie bringe Vorteile, sie bringe aber auch Risiken. 
Dann hat er gesagt, das gelte übrigens auch für die 
östliche Seite. Auch für die bringe es teils Vorteile, 
teils bringe es Risiken. Er ist behutsam und ausge-
wogen mit der Sache umgegangen. Ich würde ihn 
bitten, wenn er ausgewogen erscheinen will, dann 
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solche Sätze in sich zu unterdrücken wie den, wir 
hätten dafür nichts bekommen. 

(Beifall bei der SPD und der FDP) 

Vizepräsident Wurbs: Verzeihen Sie, Herr Bun-
deskanzler, gestatten Sie eine Zwischenfrage? 

Schmidt, Bundeskanzler: Bitte! 

Dr. Mertes (Gerolstein) (CDU/CSU): Herr Bundes-
kanzler, haben Sie nicht bemerkt, daß der Kollege 
Strauß das Mißverhältnis von Leistung und Gegen-
leistung bei den Ostverträgen angesprochen hat 
und daß er darauf hingewiesen hat, daß die Gegen-
leistungen der anderen Seite 

(Zuruf von der CDU/CSU: Nur das!) 

widerruflicher Natur seien, daß er also nicht gesagt 
hat, wir hätten gar nichts bekommen? 

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU) 

Schmidt, Bundeskanzler: Herr Mertes, ich habe 
ihn gewiß korrekt zitiert, aber ich bleibe bei meiner 
Antwort: Auch wenn es sich nicht um mehrere hun-
derttausend Menschen, wenn es sich nur um wenige 
Menschen gehandelt hätte, denen wir volle Men-
schenrechte verschafft haben, kann man nicht sa-
gen, es sei eine zu geringe Gegenleistung gewesen. 
Dies ist nicht vertretbar. 

(Beifall bei der SPD und der FDP) 

Es waren aber nicht wenige Menschen, es waren 
Hunderttausende von Menschen. Dies kann man 
nicht in Geld gegenrechnen. 

(Beifall bei der SPD und der FDP — 
Dr.  Mertes [Gerolstein] [CDU/CSU]: Das 

hatten wir auch vor 1969 schon!) 

Da zitiere ich einen der großen Männer Ihrer Partei, 
der vorhin von Herrn Kohl zitiert worden ist. 
Dr. Adenauer hat hier im Bundestag schon einmal 
ausgeführt, in solchen Fragen könne Geld keine 
Rolle spielen. 

(Dr. Mertes [Gerolstein] [CDU/CSU]: Das ist 
gar nicht der Punkt, Herr Bundeskanzler! 

— Weitere Zurufe von der CDU/CSU) 

Kollege Strauß hat sodann zur strategischen De-
batte eine Bemerkung gemacht, die ebenfalls einen 
Kommentar herausfordert. Er hat die Bundesregie-
rung ermahnt, sie solle doch der amerikanischen Re-
gierung nicht den Ratschlag aufdrängen, SALT II zu 
ratifizieren. Ich habe aus dem letzten Herbst noch 
ähnliche Bemerkungen aus dem Munde anderer 
Oppositionsredner in Erinnerung. Man muß sich 
aber den Sachverhalt anschauen. Der Sachverhalt ist 
der, daß der amerikanische Präsident öffentlich in 
einer großen Rede dargelegt hat, daß er es nach wie 
vor als im Sicherheitsinteresse der Vereinigten 
Staaten von Amerika liegend und als im Sicherheits-
interesse der ganzen Welt liegend ansieht, wenn 
dieser Vertrag ratifiziert wird, und daß er ihn bis zur 
Ratifizierung so behandeln will, als sei er ratifiziert. 
Wir drängen also niemandem einen Rat auf, sondern 
wir unterstreichen die öffentlich erklärte Auffas-
sung der Regierung der mit uns verbündeten Verei

-
nigten Staaten. Wenn Sie von Solidarität reden — 
beinahe auf jeder Seite Ihres Manuskripts —, dann 
erbitte ich mir an dieser Stelle eine innere gedankli-
che Erinnerung an das, was auf all den übrigen Sei-
ten Ihres Manuskripts steht. 

(Beifall bei der SPD und der FDP) 

Im übrigen unterstreichen wir diese Auffassung 
des amerikanischen Präsidenten nicht um der vielzi-
tierten Solidarität willen, sondern weil es auch un-
ser verdammtes Interesse ist, daß die strategische 
Rüstung auf gleicher Ebene eingefangen wird und 
nicht ein Wettlauf, der das Jahrhundert in Schutt 
und Asche führen könnte, ausbricht. Unser Inter-
esse ist das, 

(Beifall bei der SPD und der FDP) 

übrigens auch das Interesse der Deutschen in der 
DDR und der Berliner, auch das Interesse der Polen, 
der Ungarn, der Franzosen, der Engländer, aller 
Menschen, die gefährdet wären durch die unkalku-
lierbaren Risiken eines ungebremsten Rüstungs-
wettlaufs bei den nuklearstrategischen Waffen. 

(Dr. Mertes [Gerolstein] [CDU/CSU]: Dafür 
ist niemand!) 

— Ich sage nicht, daß jemand dafür ist. Ich sage doch 
nur: Die deutsche Bundesregierung hat das Recht 
und nimmt sich das Recht, nein, sie hat die Pflicht, 
wenn dies unser gemeinsames Interesse ist, Herr 
Mertes, dies auch öffentlich hörbar so zu sagen. Das 
habe ich getan. 

(Beifall bei der SPD und der FDP) 

Herr Strauß hat eine Bemerkung an die Adresse 
meines Kollegen Matthöfer gemacht, er verniedli-
che den Anstieg der Ölpreise indem er sich auf das 
Recycling-Problem konzentriert habe. Recycling ist 
ein Fremdwort, das sich eingebürgert hat. Es geht in 
Wirklichkeit darum, die enormen Dollar-Überschüs-
se, die sich bei den Ölexportländern ansammeln, zu-
rückfließen zu lassen in die amerikanische, französi-
sche, italienische und deutsche Wirtschaft, wo sie 
ursprünglich hergekommen sind. Dann hat Herr 
Strauß dargetan, was alles sonst noch für Probleme 
mit den „ Ölüberschüssen" verbunden sind. Da hat er 
völlig recht. Nur unrecht hat er, wenn er meint, daß 
Matthöfer die anderen Probleme nicht sehe. 

Es gibt Probleme, was die  Terms of Trade angeht, 
es gibt Probleme z. B. bei unserer deutschen Lei-
stungsbilanz, es gibt Probleme der Energiepolitik, 
der Konsequenzen, die auf dem Felde der Energie-
politik gezogen werden müssen. Vor allen Dingen — 
und das sind die dicksten und drängendsten Pro-
bleme —: Es gibt Probleme für die Leistungsbilan-
zen der unterentwickelten Länder, für die die 
Energiepreissteigerungen, die Ölpreissteigerungen, 
das Doppelte dessen ausmachen, was sie pro Jahr an 
Entwicklungshilfe bekommen. 

(Dr. Marx [CDU/CSU]: Die können das 
nicht mehr bezahlen!) 

Die wenigsten haben das bisher verstanden. Das 
sind dicke Probleme. Ich will da nicht in die Tiefe 
steigen. 
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Was die energiepolitischen Konsequenzen an-

geht, die wir zu ziehen haben: Eine der Konsequen-
zen ist, daß die Herren Ministerpräsidenten und der 
Bundeskanzler morgen neue Entsorgungsrichtli-
nien für eine der modernen Energietechniken zu be-
schließen haben werden. Da gibt es im Freistaat Bay-
ern, was das Thema Zwischenlager angeht, noch ei-
nen Nachholbedarf, ähnlich wie in Baden-Württem-
berg. 

(Beifall bei der SPD und der FDP) 

Es kann doch nicht sein, daß sich diese süddeut-
schen Länder auf Herrn Karry und auf Herrn Börner 
und auf Herrn Rau und auf Frau Funcke verlassen — 
kann ja wohl nicht sein. 

(Beifall bei der SPD und der FDP) 

Herr Strauß hat in dem Zusammenhang dann die 
Frage nach einer Strategie für den Persischen Golf 
aufgeworfen. Dies ist eine der wirklich wichtigen 
Fragen. Er hat sie selbst nicht beantwortet. Ich kann 
hier in öffentlicher Sitzung des Parlaments im Au-
genblick nur sagen, daß es sich bei den Antworten 
auf diese Frage um ein wichtiges Teilpaket des Ge-
samtpakets handelt, das wir genannt haben: Ge-
samtkonzept der westlichen Antwort. Natürlich ist 
der Golf im Blick. 

Ich habe nichts dagegen, daß sich Herr Strauß 
nicht in der Lage sieht, dazu Vorschläge zu machen. 
Ich kreide ihm das nicht an. Er hat aber auch anson-
sten auf fast keinem einzigen Felde einen eigenen 
Vorschlag gemacht. Ich hatte das Gefühl, daß sich 
die Rede, was die Substanz angeht, sehr weitgehend 
an die Positionen der Bundesregierung anlehnte. 
Dies war an den Punkten zu erkennen, an denen er 
Kritik geübt hat. So viele waren das nicht. Es war an 
der Tatsache zu erkennen, daß eigene Vorschläge 
nicht gemacht wurden. Er ist in Interviews und öf-
fentlichen Reden etwas freigebiger. 

Ich habe ein Interview vor mir liegen, das Herr 
Strauß am 20. Februar — das ist acht Tage her — in 
der Sendereihe „Bilanz" im Zweiten Deutschen Fern-
sehen gegeben hat. Es werden ihm eine Reihe von 
Fragen gestellt. Die Antworten sind für die Damen 
und Herren der Opposition wirklich interessant und 
nachdenkenswert. Ich habe ebenfalls darüber nach-
gedacht. Er wird gefragt, an welche wirtschaftlichen 
und welche finanziellen Beiträge er denn angesichts 
der Afghanistan-Krise, angesichts der Notwendig-
keit einer Antwort, denkt. Er sagt: Es handelt sich 
um ein Bündel von Maßnahmen. Erstens brauchen 
wir eine sinnvolle Arbeitsteilung in der militäri-
schen Verteidigung. — Herr Kohl, hören Sie gut zu: 
sinnvolle Arbeitsteilung. Ich kann das nur richtig 
finden, was Herr Strauß hier sagt. Er weiß übrigens, 
daß er das nicht erfunden hat. Er lehnt sich an das 
an, was die Regierung sagt. 

Zweitens sagt er: Es geht dabei nicht ohne ver-
stärkte Anstrengungen auf allen Seiten. Auch das ist 
richtig. Das haben wir gemeinsam im NATO-Rat im 
Mai 1978 beschlossen. Er lehnt sich an das an, was 
die Regierung sagt. 

Drittens sagt er, er sei nicht der Meinung, daß 
etwa der Osthandel beendet werden sollte. — Das 

ist wahr. Das sagt die Regierung seit eh und je. Ich 
finde auch dies zutreffend. 

Er fährt dann fort, er sei allerdings der Meinung, 
daß Geben und Nehmen in einem ausgewogenen 
Verhältnis stehen sollten. — Das ist zutreffend. Das 
ist übrigens bei der deutsch-sowjetischen Handels-
bilanz auch tatsächlich der Fall. Er lehnt sich also 
wiederum an. Ich habe nichts gegen solche Anleh-
nungen einzuwenden. 

In einem weiteren Punkt sagt er: Man muß aber 
auch wirtschaftlich und militärisch die Türkei wie-
der instandsetzen. — Das ist wahr. Wir sind seit lan-
ger Zeit dabei. Ich freue mich über die Zustimmung 
des bayerischen Ministerpräsidenten. 

Er sagt ferner: Wir müssen auch bereit sein, wirt-
schaftliche Hilfe für Pakistan, wirtschaftliche Hilfe 
im weiteren Sinne des Wortes, zu leisten. — Dies ist 
zutreffend, wie Sie wissen. Wir haben es Ihnen 
heute noch einmal vorgetragen. Wir haben es Ihnen 
am 17. Januar schon vorgetragen. Wir sind dabei, 
dies zu tun. Wenn auch der bayerische Ministerprä-
sident — wenn auch mit leichter Verzögerung; die-
ses Interview ist vom 20. Februar — dem zustimmt, 
so ist dagegen wirklich nichts einzuwenden. Im Ge-
genteil, wir müssen das begrüßen. Es fällt mir auch 
gar nicht schwer, das zu begrüßen. Ich finde das alles 
sehr interessant. 

Jetzt kann ich Ihnen noch drei, vier weitere 
Punkte aus diesem Interview vorlesen, in denen 
Herr Strauß Regierungspolitik vertritt. In einer sei-
ner Antworten ist z. B. von der besonders engen 
Verflechtung der arabischen und der europäischen 
Interessen die Rede. Das ist Ihnen in Regierungser-
klärungen heute schon zum zweitenmal vorgetra-
gen worden. In einer anderen Antwort von Herrn 
Strauß heißt es, daß wir nicht Vorturner in Europa 
sein sollten. Auch richtig. 

Dann kommt allerdings eine Antwort, bei der ich 
mit meinem Indossament etwas zögere. Herr Strauß 
sagt: Die Amerikaner müssen uns die glaubhafte 
Garantie geben, daß sie nicht heute eine harte Poli-
tik verlangen und morgen vielleicht wieder eine 
weiche Politik ohne Abstimmung mit den Verbün-
deten einleiten. — Hier reserviere ich meine Mei-
nung, Herr Strauß. 

(Heiterkeit und Beifall bei der SPD — 
Dr.  Mertes [Gerolstein] [CDU/CSU]: Tun Sie 

das wirklich?) 

Insgesamt waren die analytischen Teile, die der 
bayerische Ministerpräsident heute morgen vorge-
tragen hat, wirklich interessant. Sehr weitgehend 
kann man dazu überhaupt nichts anderes sagen, als 
daß der Mann recht hat. Er sagt ja auch nichts ande-
res als das, was wir denken und was wir gesagt ha-
ben. 

(Dr. Mertes [Gerolstein] [CDU/CSU]: Oder 
umgekehrt!) 

Dagegen ist nichts einzuwenden. Es besteht also 
eine weitreichende Übereinstimmung mit den Auf 
fassungen der Bundesregierung im analytischen 
Teil. Er hat ja vor vier Wochen beanstandet, daß die 
Bundesregierung keine Analyse vorgetragen hat. 
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Das ist aber doch nicht deren Aufgabe. Die Aufgabe 
der Bundesregierung ist es vielmehr, die Konse-
quenzen aus der Analyse, nämlich die Politik vorzu-
tragen. Herr Strauß ist immer bei den Analysen, die 
sind soweit in Ordnung. 

(Beifall bei der SPD und der FDP) 

Beiläufig hat er Ihnen — ich nehme an, der Herr 
Oppositionsführer hat das registriert — „einen bei

-

gepult", was die „Solidaritätsorgie" angeht. Das hat 
Herr Genscher Ihnen ja auch schon vor Augen ge-
führt. 

Es gibt dann aber auch Punkte, in denen ich Herrn 
Strauß widersprechen muß. Es war die Rede davon, 
daß Entspannungspolitik nur auf der Basis von drei 
Parteien möglich ist. Eigentlich hätte er sagen müs-
sen: vier Parteien, wenn er in Übereinstimmung mit 
Sonthofen hätte reden wollen. Aber Sonthofen soll 
ja heute nicht mehr gelten: Das möchte man ja ver-
gessen machen. Drei Parteien hat er genannt. Große 
Weltpolitik nur mit drei Parteien? Da muß ich mich 
einmal stellvertretend ein bißchen an Richard 
Stücklen wenden, der hier im Plenum die CSU-In-
teressen hochhält. 

(Heiterkeit und Beifall bei der SPD und der 
FDP — Zuruf des Abg. Stücklen [CDU/ 

CSU]) 

— Die kommen ja auf den Hund. Strauß ist nicht da, 
Zimmermann ist nicht da, also muß Herr Stücklen 
herhalten. 

(Erneute Heiterkeit — Stücklen [CDU/ 
CSU]: Das ist für mich ein Genuß!) 

Lieber Kollege Stücklen, große Weltpolitik mit 
drei Parteien? Ein bißchen billiger geht es ja wohl. 
Nehmen wir einmal den Fall, daß es in einem Bun-
desland eine Partei gibt, die die absolute Mehrheit 
hat. Wollt ihr eigentlich die Feiertagsregelung im 
Freistaat Bayern wirklich erst dann durchführen, 
wenn ihr drei Parteien in einer großen Koalition 
habt? Wäre es nicht vielleicht wünschenswert, daß 
der bayerische Ministerpräsident nicht ganz so viel 
im Ausland herumreiste, nicht ganz so viele Wahl-
kundgebungen außerhalb der Grenzen des Frei-
staats machte, damit er die Rolle, die er dort in der 
Feiertagsfrage heute spielt — nämlich so etwas wie 
ein Moderator zwischen der bayerischen Industrie, 
dem Handwerk und Mittelstand auf der einen und 
dem Kardinal und dem Landesbischof auf der ande-
ren Seite zu sein —, durch eine Rolle der Entschei-
dung ersetzt? Das kann man von einem Ministerprä-
sidenten wohl verlangen. 

(Beifall bei der SPD und der FDP) 

Da soll er uns nicht erzählen, daß zwar einerseits 
Vorschläge nicht gemacht werden können — hin-
sichtlich der Analyse bestehe ja im Grunde Überein-
stimmung —, aber andererseits eine gemeinsame 
Politik erst möglich sei, wenn alle drei Parteien die 
Entspannung gemeinsam trügen. Wir wären nie zur 
Politik von Gleichgewicht und Entspannung gekom-
men, wenn wir auf alle drei oder auf alle vier Par-
teien gewartet hätten. 

(Beifall bei der SPD und der FDP) 

Es gab einen wichtigen Punkt, der nicht zum er-
stenmal vorgebracht wurde. Er ist ein paarmal von 
Herrn Kohl vorgebracht worden, er ist auch schon 
zum zweitenmal von Herrn Strauß vorgebracht wor-
den — in verantwortungsbewußter Weise —: Man 
wolle der Bundesregierung in finanzwirtschaftli-
chen Dingen doch nicht in den Rücken fallen, aller-
dings verdiene man für diese Haltung auch Aner-
kennung und Dank — das wurde ausdrücklich ver-
langt —; man wolle natürlich nicht derjenige sein, 
der die Opfer zumute, während der andere die 
Wahlgeschenke bringe; aber es müßten doch ir-
gendwo Opfer gebracht werden. 

Ich will zunächst einen Satz sagen. Es mag so stim-
men, daß im Lauf des Jahres, das jetzt angefangen 
hat, und des nächsten, 1981, auch Opfer gebracht 
werden müssen. Nur, meine Damen und Herren, 
Opfer werden nicht um ihrer selbst willen gebracht. 
Hier findet kein Wettbewerb der Opferwilligen 
statt, sondern es werden Ziele gesetzt. Und wenn zu 
ihrer Erreichung Opfer notwendig sind, muß man 
sich zu ihnen durchringen. 

(Dr. Kohl [CDU/CSU]: Unglaublich!) 

Opferbereitschaft an sich und abstrakt? Sie haben 
bisher ja nichts anderes getan, als zu versuchen, die 
Lücke auszufüllen, die sich aus Ihrem jahrelangen 
Gerede über das Finanzchaos ergibt, das angeblich 
eintreten würde. Nun möchten Sie in Form einer ge-
meinsamen Streichungsaktion nachträglich wenig-
stens einen Schein von Legitimation für die alten 
Behauptungen erwerben. Das ist Ihr wirkliches Mo-
tiv. 

(Beifall bei der SPD und der FDP — Dr. 
Marx [CDU/CSU]: Unglaublich!) 

Der CSU-Vorsitzende hat in einem gestern er-
schienenen Inte rview den Vorschlag gemacht, die 
Steuererleichterungen zu verschieben. Heute sind 
sie „Wahlgeschenke" genannt worden. Ich weiß 
nicht, was sonst mit dem Wort hätte bezeichnet wer-
den sollen als die Vorlage für steuerliche und fami-
lienpolitische Erleichterungen. Wenn Sie das Wahl-
geschenke nennen, sehe ich keinen Grund, keine 
Möglichkeit für Gemeinsamkeit. Wenn die Gemein-
samkeit ernstgemeint ist, muß man sich ihr auf an-
dere Weise nähern als in solcher Mischung von bie-
dermännischer Anbiederei und von polemischer 
Gemeinheit in ein und derselben Rede zugleich. 

(Beifall bei der SPD und der FDP) 

Es mag so sein, daß auf finanzwirtschaftlichem 
Gebiet Opfer gebracht werden müssen. Da gibt es 
sodann ein Feld, das in allererster Linie in Betracht 
kommt. Ich weise darauf hin, daß alle die zusätzli-
chen Belastungen, die sich aus der Weltlage erge-
ben — ob auf dem Felde der Verteidigung, ob auf 
dem Felde der Militärhilfe für Griechenland und die 
Türkei, ob auf dem Felde der Wirtschaftshilfe für die 
Türkei, ob auf dem Felde der Wirtschaftshilfe für Pa-
kistan, ob im Rahmen der „long term defense-pro-
grams" des Nordatlantischen Bündnisses —, aus-
schließlich die Bundeskasse und den Bundeshaus-
halt treffen. Wenn jemand bereit ist, Opfer zu brin-
gen, dann sind hierin allererster Linie die Minister- 
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präsidenten der elf Bundesländer bei der Steuerver-
handlung über die Umsatzsteuer gefragt. 

(Beifall bei der SPD und der FDP) 

Wenn das gemeint sein sollte, nehme ich all meine 
Polemik sofort zurück und bedaure sie. 

(Dr. Kohl [CDU/CSU]: Vergessen Sie es!) 

Nur glaube ich, daß Sie dann auch das Wort von den 
„Wahlgeschenken" mit dem Ausdruck des Bedau-
erns zurücknehmen müssen; denn eine bessere, der 
Struktur des Bundesstaates besser angemessene 
Verteilung der öffentlichen Finanzmasse wird ja 
selbst in Ihren Augen nicht als „Wahlgeschenk", son-
dern als eine verfassungspolitische Notwendigkeit 
aufgefaßt werden müssen. 

(Beifall bei der SPD und der FDP) 

Herr Strauß hat übrigens einen ungenannt blei-
benden Gesprächspartner, wie er sagte: aus Ameri-
ka, zitiert, der mir unterstellt hätte, ich machte aus 
seinem ersten Mann eine „Karikatur". An dieser 
Stelle gab es bei der CDU/CSU den Zwischenruf 
„Hört! Hört!". Es kann natürlich niemand anders ge-
wesen sein — Sie erraten es schon — als der Abge-
ordnete Jäger (Wangen). 

(Heiterkeit bei der SPD und der FDP) 

Dies veranlaßt mich, ein Interview zur Kenntnis zu 
bringen, das am 14. Februar der Ministerpräsident 
des Freistaats Bayern in dem CDU/CSU-Mittei-
lungsblatt „Bild"-Zeitung 

(Heiterkeit bei der SPD) 

zur öffentlichen Kenntnis gebracht hat. Unter der 
Überschrift „Carter hat manches falsch gemacht" le-
sen wir hier in der „Bild"-Zeitung vom Donnerstag, 
dem 14. Februar: 

Ich stehe in voller Solidarität zu den USA. Den-
noch darf man nicht übersehen: Carter hat häu-
fig Entscheidungen nicht mit den Verbündeten 
abgesprochen. Das mußte zum Teil geradezu er-
mutigend für die Sowjetunion wirken. Ich 
meine die Absage der USA an das militärische 
Gemeinschaftsprojekt Kampfflugzeug, das 
Scheitern des gemeinsamen Panzers, das Nein 
zur Neutronenbombe, den Stopp der Waffenlie-
ferungen an den NATO-Verbündeten Türkei 
und an Pakistan. 

Es werden fünf oder sechs Punkte des Vorwurfs 
aufgezählt. Ich lese den Rest nicht vor. Man kann 
darüber debattieren, ob in allen diesen Bemerkun-
gen ein Körnchen Wahrheit steckt. 

(Dr. Friedmann [CDU/CSU]: Er hat nur über 
die Vergangenheit gesprochen!) 

— Diese Vergangenheit ist das Jahr 1979, und so 
lange ist das noch nicht her. Das Interview ist genau 
14 Tage alt.  — 

Man  kann an alledem etwas finden für die De-
batte unter uns z. B. im Verteidigungsausschuß oder 
im Auswärtigen Ausschuß. 

(Dr. Mertes [Gerolstein] [CDU/CSU]: Das ist 
unfair!) 

Nur: Ich möchte das Geheul über den angeblichen 
Antiamerikanismus auf unserer Seite hören, wenn 
einer von uns so etwas in der „Bild"-Zeitung gesagt 
hätte, die in einer Auflage von 4 Millionen in 
Deutschland verbreitet wird! 

(Lebhafter Beifall bei der SPD und der FDP 
— Dr. Marx [CDU/CSU]: Unglaublich! Es 
gibt ganze Bibliotheken, die Ihre Leute mit 
Antiamerikanismen vollgeschrieben ha

-

ben! Sie kriegen den Heiligenschein, wenn 
Sie so weitermachen!) 

Es ist ein unglücklicher Zufall, daß am selben Tag 
in einem anderen Blatt, nämlich in der „Frankfu rter 
Allgemeinen Zeitung", ein langes Gespräch mit dem 
CDU-Vorsitzenden abgedruckt wurde. Das ist natür-
lich ein etwas vornehmeres Blatt; Herr Kohl, Sie ha-
ben da vielleicht einen etwas feineren Geschmack 
als der CSU-Vorsitzende. Die Überschrift lautet: 
„Kohl: Wir bieten den Amerikanern ein Bild des 
Jammers.' Wahrscheinlich hat er das Strauß-Inter-
view noch nicht mitgemeint. Das war nämlich am 
selben Tag. 

Darauf Strauß eine Woche später: „Als Regie-
rungschef werde ich ein Verhältnis zu den USA 
schaffen, das nicht der Interpretation bedarf." 

(Lachen bei der SPD) 

Das war im „Handelsblatt". 

Dann die lange Geschichte mit den Besuchen im 
Ausland. Ich habe das ja gelesen, was Herr Strauß zu 
der deutschfranzösischen Erklärung gesagt hat. Da 
hat er gesagt, sie sei an der Grenze des Törichten. 

(Dr. Mertes [Gerolstein] [CDU/CSU]: Einen 
Satz!) 

Dann war er in Paris und sagte nach dem Ge-
spräch mit Raymond Barre noch in Paris, er und 
Barre seien in der Beurteilung der interationalen 
Probleme einer Meinung. Dann sagt er noch in Paris 
in einem Interview mit der „Rheinischen Post", die 
französische Haltung sei klar und konsequent; 

(Hört! Hört! bei der SPD) 

weniger klar und konsequent sei die Haltung der 
Bundesregierung, die dieselbe gemeinsame Erklä-
rung unterschrieben hat. 

(Heiterkeit bei der SPD) 

Dann kommt er nach Deutschland zurück und sagt 
einen Tag später in München — er sagt es nicht 
selbst, sondern er läßt es durch die Bayerische 
Staatskanzlei sagen —, „der bayerische Ministerprä-
sident Strauß habe seine in Paris geäußerte Kritik an 
der gemeinsamen Erklärung nach dem deutsch-
französischen Gipfeltreffen weder abgeschwächt 
noch zurückgenommen". Dies erklärte die 
Bayerische Staatskanzlei in München. Es wird also 
immer berücksichtigt, vor welchem Publikum man 
gerade spricht. In Bayern ist dann schließlich sogar 
von „Eitelkeiten im Elysee" die Rede. So kann man 
wirklich weder mit dem französischen noch mit dem 
amerikanischen noch mit dem luxemburgischen, so 
kann man mit keinem Verbündeten, so kann man 
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auch mit Gegnern nicht umgehen, wenn man selbst 
für stetig und verläßlich gehalten werden will. 

(Lebhafter Beifall bei der SPD und der 
FDP) 

Nur weil mir der geschätzte Kollege Mertes ge-
genübersitzt, will ich das noch ein wenig abrunden. 
Er hat wieder eine Woche später — ich glaube, er 
kam aus Amerika zurück — etwas gesagt, was ich 
nicht kritisiere. Ich schicke das vorweg, Herr Mer-
tes; Sie brauchen nicht in Abwehrstellung zu ge-
hen. 

(Zuruf von der SPD: Da ist er schon!) 

Sie sagten, es sei nun notwendig, die verschiedenen 
Einzelmaßnahmen der  amerikanischen Reaktion auf 
die durch Afghanistan entstandene Lage, vom 
Olympiaboykott bis zum Verbot des Technologie-
transfers, in ein in sich schlüssiges Gesamtkonzept 
einzuordnen, bei dem die Mittel so gewählt seien, 
daß sie die damit beabsichtigten Wirkungen auch 
erreichten. Das ist gut. All die vielen Strauß-Zitate 
wären überflüssig, wenn es nur das Mertes-Zitat 
gäbe. Dann wären wir sehr eng beieinander. 

(Dr. Mertes [Gerolstein] [CDU/CSU]: Das ist 
nicht ganz fair, Herr Bundeskanzler!) 

— Ihnen gegenüber ist es ganz fair. Vielleicht ist es 
gegenüber dem anderen Herrn nicht ganz so fair, 
der heute morgen saftig genug polemisiert hat. Er 
muß auch die Antipolemik aushalten. 

(Beifall bei der SPD — Dr. Friedmann 
[CDU/CSU]: Sie haben polemisiert! — Zuruf 
von der CDU/CSU: Er hat überhaupt nicht 
polemisiert! — Weitere Zurufe von der 

CDU/CSU) 

— Er hat überhaupt nicht polemisiert? Dann werde 
ich Ihnen noch einmal vorlesen, was er sagte. 

(Zurufe von der CDU/CSU) 

— Ihr seid ja nervöse Hühner. 

(Heiterkeit und Beifall bei der SPD) 

Ihr freut euch den ganzen Morgen, wenn eure Mata-
dore pampig werden, und dann könnt ihr die Ant-
wort nicht aushalten. 

(Lebhafter Beifall bei der SPD und der FDP 
— Zurufe von der CDU/CSU) 

Als der bayerische Ministerpräsident gemeinsam 
mit Herrn Ceausescu in Bukarest auf Saujagd gewe-
sen ist und dabei auch politische Gespräche geführt 
hat — das geht bei der Jagd ja besonders gut —, da 
hat er gesagt: Man darf bei dieser internationalen 
Lage nicht noch ins Feuer blasen. Ich habe gedacht: 
Donnerwetter, da spricht ein neuer Strauß. Dann 
kam er zurück und hat gesagt: Die Entspannungspo-
litik der Bundesrepublik ist natürlich völlig unreali-
stisch. Von da ist er nach Passau gegangen, wo es 
noch ein bißchen härter wurde. Mir liegt heute 
nachmittag am Herzen, dieses dauernde Hin und 
Her, je nach Publikum, durchsichtig zu machen. 

Ich habe ein bißchen in den Archiven nachge-
guckt, wie das bei der. letzten großen internatio-
nalen Krise war. Das war diese kritische Zeit, die mit 
dem Chruschtschow-Ultimatum anfing, einen ersten 

Höhepunkt in dem' Mauerbau im August 1961 in 
Berlin und ihren zweiten und abschließenden Höhe-
punkt in der Raketenkrise auf Kuba fand. Aus der 
Zeit unmittelbar nach dem Mauerbau gibt es lange 
Berichte über eine öffentliche Diskussion, an der 
Herr Strauß beteiligt war. An einer Stelle, wo über 
die damalige Krise geredet wurde, sagte er ganz 
treuherzig er war damals Verteidigungsmini-
ster —: Meinen Sie denn, mir macht es etwa Spaß? 
Ich möchte mit meinen Buben viel lieber in der 
Schweiz als in Deutschland im Jahr 1961 leben. Das 
ist nicht zu kritisieren; es spricht ein Mensch, ein 
Vater, so, wie es ihm ums Herz war. 

In derselben Diskussion sagt er dann etwas spä-
ter: 

Berlin muß in erster Linie politisch verteidigt 
werden. Dazu gehört, daß man in den nächsten 
Monaten an den Verhandlungstisch geht. 

Das war in der damaligen großen Weltkrise, wo er 
also sagte: Politisch verteidigen, nicht mit militäri-
schen Waffen ;  man muß an den Verhandlungstisch 
gehen. 

(Ey [CDU/CSU]: Damals wurde auch nichts 
aufgegeben!) 

— Ja, wir haben Afghanistan auch nicht aufgegeben, 
verehrter Herr Zwischenrufer, wir auch nicht. 

(Beifall bei der SPD und der FDP) 

Genausowenig wie Sie damals beim Mauerbau Ost

-

Berlin aufgegeben haben. Da waren andere, stärkere 
Kräfte als Sie und wir. 

(Dr. Mertes [Gerolstein] [CDU/CSU]: Was 
bedeutet das denn?) 

Er stand damals in der Verantwortung eines staatli-
chen Amtes. 

Aus diesen damaligen Äußerungen — der Mann 
war doch damals schon erwachsen, und er ist heute 
erwachsen; ich glaube nicht, daß er sich wesentlich 
geändert hat — erkenne ich im Zusammenhang mit 
der Rede von heute morgen, die ja nahtlos zu diesen 
alten Zitaten paßt, daß er vor einem Problem steht: 
Einerseits steht er vor der Notwendigkeit, die alte 
traditionelle Anhängerschaft, die ihm anhängt, zu 
befriedigen — dazu gehören nun einmal eine sehr 
robuste Polemik, Brimborium, bayerischer Defilier-
marsch, Beschimpfung des Gegners und alles das —, 
andererseits steht er offenbar vor der Notwendig-
keit oder hat er den Vorsatz gefaßt, in dieser Welt-
krise als ein abwägender Staatsmann zu erschei-
nen. 

Es ist nicht leicht, beides gleichzeitig zu erfüllen. 
Für die erste Aufgabe, für das Thema eins, hat er 
vielleicht von Fall zu Fall Ihre Unterstützung, Herr 
Kohl, von Fall zu Fall die Unterstützung von Herrn 
Dregger, immer die Unterstützung von Herrn Stoi-
ber. Er selber macht's dann eigentlich nur noch aus 
Versehen oder aber beschränkt auf den „Bayernku-
rier", weil er hofft, der werde von den „Nordlichtern" 
nicht gelesen. Für das zweite Thema, nämlich der 
staatsmännischen Anpassung an das, was diese Re-
gierung tatsächlich tut, hält er solche Reden wie die 
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von heute morgen, die ich nicht beanstande, wenn-
gleich sie sachlichen Vorschlägen ausgewichen ist. 

Sachliche Vorschläge, substantielle Vorschläge 
hat er nicht gemacht. Wir haben für das Reisegepäck 
nach Washington nichts mitbekommen. 

(Zuruf der Abg. Frau Berger [Berlin] [CDU/ 
CSU]) 

— Daß das, was ich sage, Frau Kollegin, etwas reizt, 
verstehe ich. 

(Frau Berger [Berlin] [CDU/CSU]: Ja, so 
spricht der Bundeskanzler nicht!) 

— Ein Bundeskanzler darf durchaus so sprechen. Er 
hat sich heute morgen eine sehr sachliche Regie-
rungserklärung abgerungen, worauf ihm mit Pole-
mik geantwortet worden ist. Und er darf auch seine 
persönliche Meinung sagen. Das tut er auch, das 
wird er sich nicht verbieten lassen, das wird er sich 
nicht nehmen lassen. 

(Beifall bei der SPD und der FDP — Zurufe 
von der CDU/CSU) 

Ich möchte mich bei dem Kollegen Willy Brandt 
bedanken, ich möchte mich bei dem Kollegen Mölle-
mann bedanken. 

(Lachen bei der CDU/CSU — Frau Berger 
[Berlin] [CDU/CSU]: Der hat das Mikrophon 
auch• mißbraucht! — Weitere Zurufe von 

der CDU/CSU) 

Das waren die beiden Redner für die beiden Fraktio

-

nen der sozial-liberalen Koalition. Sie haben beide 
— von der Sache her und auch als Kollegen — unse-
ren Dank verdient. Wenn Sie sich nicht beteiligen 
wollen, so werden die beiden Kollegen dies leicht 
verschmerzen. 

(Beifall bei der SPD und der FDP) 

Willy Brandt hat leise Zweifel geäußert, ob die 
Absicht der Durchführung der Madrider Konferenz 
-- trotz des Willens der  beiden Großmächte und al-
ler Beteiligten, trotz des Willens des spanischen 
Gastgebers, trotz unseres und vieler anderer Staaten 
Willens — durchzuhalten sei. Ich hoffe, es ist durch-
zuhalten. 

Wenn ich mich hier bei zwei Kollegen aus dem 
Parlament bedankte, so will ich mich bei meinen 
eigenen Kollegen aus der Regierung zwar nicht aus-
drücklich bedanken. Aber ich denke doch, daß Sie, 
meine Damen und Herren, gespürt haben, aus welch 
identischem Verständnis unserer Lage, aus welch 
identischem Konzept zur Vertretung unserer deut-
schen Interessen der Außenminister und der Bun-
deskanzler heute morgen gesprochen haben. 

(Beifall bei der SPD und der FDP) 

Es fiel im Laufe der Debatte eine Bemerkung des 
bayerischen Ministerpräsidenten; sie war durchaus 
nicht kritisch gemeint, sondern sie war recht ge-
meint. Er sagte: Die Demokraten sind nicht so 
schwach, wie man glaubt. Damit hat er bestimmte 
Leute anreden wollen, die es vielleicht auch in unse-
rem Land gibt, die meinen, die Diktaturen seien stär-
ker. 

Ich gebe Herrn Strauß recht. Die Demokratien 
sind gar nicht schwach. Unsere Demokratie ist sogar 
sehr stark. Unsere Demokratie stützt sich auf die 
weit überwiegende Zustimmung von Jungen und 
Alten, von Rentnern und Arbeitnehmern und Selb-
ständigen und Landwirten, von Managern in Indu-
strie und Bankwelt und von Pfarrern und Rechtsan-
wälten und Freiberuflichen. Es ist eine sehr starke 
Demokratie. Die Stärke dieser Demokratie zeigt 
sich gerade in Zeiten, wo man insgeheim im Bewußt-
sein kritische Besorgnisse zu verarbeiten hat. Die 
Stärke unserer Demokratie hat sich für mich in be-
glückender Weise im Verlauf des Jahres 1977 ge-
zeigt. Und wie ich den Eindruck habe — so kritisch 
ist es ja jetzt nicht wie zur Zeit der Entführung im 
Herbst 1977 —, zeigt sich die Stärke der deutschen 
Demokratie auch jetzt in der Gelassenheit, mit der 
die Bürgerinnen und Bürger unseres Landes heute 
in dieser internationalen Schwierigkeit, in der die 
ganze Welt steckt, um sich schauen, und in der Ge-
lassenheit, mit der sie darauf vertrauen, daß auch 
wir in Bonn gelassen und vernünftig bleiben. — 
Herzlichen Dank. 

(Anhaltender, lebhafter Beifall bei der SPD 
und der FDP) 

Vizepräsident Wurbs: Das Wort hat der Herr Ab-
geordnete Dr. Kohl. 

Dr. Kohl (CDU/CSU): Herr Präsident! Meine sehr 
verehrten Damen und Herren! Bevor ich zu dem 
komme, was eigentlich Gegenst and unserer heuti-
gen Aussprache ist: zur Regierungspolitik in dieser 
kritischen Weltlage, will ich ein paar kurze Bemer-
kungen zu der Art und Weise machen, Herr Bundes-
kanzler, wie Sie heute mittag hier gesprochen ha-
ben. 

Ich will nicht auf Ihre Versuche eingehen, mit 
ziemlich kläglichen Mitteln und vor allem mit rund-
um, nicht nur intellektuell, unredlichen Mitteln an-
dere tiefenpsychologisch zu analysieren. Herr Bun-
deskanzler, wenn ich dies mit Ihnen tun wollte: Sie 
wären ein großartiges Objekt für einen solchen Ver-
such. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 
Aber fernab aller notwendigen parlamentarischen 

Auseinandersetzung 
(Dr. Mertes [Gerolstein] [CDU/CSU]: Er war 

sehr unfair!) 
— ich glaube nicht, daß die Begriffe „fair" und „unfair" 
in diesem Zusammenhang überhaupt das richtige 
Vokabular sind —, ungeachtet, Herr Bundeskanzler, 
aller parteipolitisch notwendigen Auseinanderset-
zungen und Dissonanzen und ungeachtet dessen, 
was Sie glauben, was man im Wahlkampf jetzt sagen 
muß — da sind wir ja allesamt nicht zimperlich, und 
weil wir allesamt nicht zimperlich sind, müssen wir 
allesamt auch einstecken und ertragen können —, 
ungeachtet all dieser Voraussetzungen bitte ich Sie 
wirklich sehr herzlich — ich sage dies ganz ruhig —, 
das, was Sie heute hier so im Detail gesagt haben, 
noch einmal zu überdenken. 

Sie sprachen auch soeben wieder vom Frieden, 
vom Frieden in der Welt. Aber man kann nicht als 
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Politiker und schon gar nicht als Politiker, der den 
verständlichen Wunsch hat, vom Politiker zum 
Staatsmann hinaufzuwachsen, glauben, daß man 
dem Frieden nach draußen dienen kann, wenn man 
den inneren Unfrieden so exemplarisch herbeiredet, 
wie Sie es tun. 

(Beifall bei der CDU/CSU — Widerspruch 
bei der SPD — Dr. Schäfer [Tübingen] [SPD]: 
Sie reden an eine falsche Adresse! Sie re

-

den zu sich selbst!) 

Herr Bundeskanzler, Sie führen eine verräteri-
sche Sprache. 

(Zuruf von der SPD: Ach Gott!) 

Ihre Sprache zeigt sich gerade bei jenem Versuch, 
andere, in diesem Fall heute mittag Franz Josef 
Strauß, in einer pseudopsychoanalytischen Weise 
anzugehen. Herr Bundeskanzler, ich kann dazu nur 
sagen: Die Bilder und die Männer sind doch aus-
tauschbar. Es liegt doch nicht an Franz Josef Strauß. 
Für Sie ist es allein schon unerträglich geworden, 
daß in einer Demokratie einer als Ihr Herausforde-
rer auftritt. Sie sind doch gar nicht mehr in der Lage, 
das notwendige harte, aber faire Spiel der politi-
schen Kräfte des Für und Wider zu begreifen. Das ist 
doch eines der Probleme, die wir mit Ihnen haben. 

(Beifall bei der CDU/CSU — Zurufe von der 
SPD) 

Die Laute aus den Kreisen Ihrer Fraktion, die Sie da-
bei unterstützen, zeigen nur, daß die deutsche So-
zialdemokratie längst dabei ist, diesen Staat als ih-
ren Privatbesitz zu betrachten. 

Jetzt aber zu den Sachthemen. Herr Bundeskanz-
ler, Sie haben mich — Ihr demonstratives Abwen-
den zeigt mir nur den tiefenpsychologischen Vor-
gang, der sich in Ihnen vollzieht — auf mein Zitat 
vom „tumben Antiamerikanismus' weiter Teile 
der deutschen Sozialdemokratie angesprochen. Ich 
habe an diesem Zitat nichts zu verändern oder zu-
rückzunehmen. Ich denke nicht daran. Ich bin gerne 
bereit, Ihnen mit einer breiten Zitatensammlung 
von alledem aufzuwarten, was aus den Kreisen Ihrer 
Partei in den letzten zehn Jahren Ihrer Regierungs-
zeit an Antiamerikanismus in unser Land gebracht 
wurde. 

Herr Bundeskanzler, ich erinnere mich an ge-
meinsame Begegnungen. Damals waren Sie Bundes-
verteidigungsminister. Ich war damals Ministerprä-
sident eines Bundeslandes mit den meisten ameri-
kanischen Stationierungsstreitkräften. 

(Zurufe von der SPD: Eine schöne Zeit!) 

— Wissen Sie, meine Damen und Herren, das waren 
gute Zeiten für die Menschen in Rheinland-Pfalz, 
wie sich bei den Wahlen dort immer deutlich ge-
zeigt hat. 

(Zurufe von der SPD) 

Damals waren es Sozialdemokraten — ich bringe 
jetzt Beispiele, die ich sehr persönlich erfahren 
habe —, waren es Mitglieder des Präsidiums der So-
zialdemokratischen Partei Deutschlands, die auf 
dem Höhepunkt des Vietnam-Konfliktes allen anti-
amerikanischen Unsinn mitgemacht haben, der 

überhaupt denkbar ist. Es waren Ihre Repräsentan-
ten, die sich beispielsweise geweigert  haben, die 
Kontakte mit den amerikanischen Streitkräften, die 
zur Wahrung unserer Freiheit hier sind, fortzuset-
zen. 

(Lebhafter Beifall bei der CDU/CSU) 

Deswegen, Herr Bundeskanzler, spreche ich nicht 
von einer theoretischen Betrachtung, ich spreche 
davon, daß Sie in Ihrer eigenen Partei damals weder 
den Mut noch die Kraft hatten, sich dieser Strömung 
entgegenzustellen. Und ich behaupte im Blick auf 
Ihre Fraktion auch heute, daß die Mitglieder der 
SPD-Fraktion des Deutschen Bundestages zu einem 
erheblichen Teil in ihrem Kern nicht anders denken, 
als sie damals demonstriert haben. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Nur, Herr Bundeskanzler, in wenigen Monaten ist 
Bundestagswahl, und es ist in Wahrheit aus Ihrer 
Sicht, Herr Ehmke, jetzt nicht opportun, zu sagen, 
was Sie wirklich denken. 

(Dr. Marx [CDU/CSU]: Deshalb schweigen 
auch die Linken!) 

Wer aber die Jahre miterlebt hat und die Formulie-
rungen noch einmal genau nachliest, — — 

(Dr.  Ehmke [SPD]: Sie machen es schwierig, 
Sie noch ernst zu nehmen, Herr Kohl!) 

— Ach Gott, Herr Ehmke, mit Ihnen will ich darüber 
gar nicht reden; denn Ihre Position in diesen Fragen 
ist ja längst klar. Sie gehören ja zu jenem Bereich, 
von dem ich gesprochen habe. Deswegen haben un

-

sere amerikanischen Pa rtner Sie in Washington ja 
auch so aufgenommen, wie Sie es verdient haben, als 
Sie dort Ihren Besuch machten. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Herr Bundeskanzler, für uns in der CDU/CSU war 
die Partnerschaft mit den Vereinigten Staaten im-
mer die selbstverständliche Grundlage einer Politik 
der Freiheit und der Sicherheit für die Bundesrepu-
blik Deutschland. Sie war für uns immer die Voraus-
setzung der Freiheit dieser Bundesrepublik. 

(Dr. Marx [CDU/CSU]: Von Anfang an! 
Auch als Sie noch dagegen waren!) 

Sie haben mit Recht auf einen Ausspruch von mir 
aus dem Jahre 1976 hingewiesen, zu dem ich selbst-
verständlich stehe; das ist ein Kernstück unserer Po-
litik. Wir sind Partner unter anderen und mit ande-
ren in der Allianz. Wir haben niemals den Ehrgeiz 
gehabt, Primus zu werden. 

Nur: gerade weil wir wissen, daß es bei der Last 
der Geschichte dieses Jahrhunderts den Deutschen 
nicht gut ansteht und nicht guttun wird, Primus sein 
zu wollen, wissen wir dennoch auch, daß unsere 
Partner und Freunde in Europa etwa in dieser kriti-
schen Zeit, wenn es um Solidarität geht, auf uns 
schauen, daß sie hinschauen: was werden die Deut-
schen etwa in Sachen Olympiade tun, was werden 
die Deutschen etwa in Sachen Diskussion im 
NATO-Bereich, Neutronenwaffe, Nachrüstung tun? 
Es war doch Ihre Politik, die Politik Ihrer politischen 
Freunde, die dieses Mißtrauen, das vor der Regie- 
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rungszeit Brandt/Schmidt nie bestand, plötzlich her-
vorgerufen hat. 

Das zweite mutet mich noch eigentümlicher an. 
Sie sprechen, Herr Bundeskanzler, die CDU/CSU 
sehr auf das deutsch-französische Verhältnis an. 
Meine Damen und Herren, wo waren Sie denn 
eigentlich, als die deutsch-französische Freund-
schaft nach dem Kriege begründet wurde? 

(Dr. Marx [CDU/CSU]: Dagegen! — 
Dr.  Schäfer [Tübingen] [SPD]: Wo war denn 

der Herr Bundeskanzler Erhard?) 

— Aber, Herr Kollege Schäfer, wo war denn die sozi-
aldemokratische Fraktion, als es um den Eintritt in 
den Europarat gegangen ist? Sie haben doch gegen 
alles gestimmt, was überhaupt auf diesem Wege 
war. 

(Lebhafter Beifall bei der CDU/CSU: 
Dr. Schäfer [Tübingen] [SPD]: Was hat denn 
der Herr Bundeskanzler Erhard draus ge

-

macht?) 

Sie schmücken sich heute mit fremden Federn, 
wenn Sie über die Begründung der deutsch-französi-
schen Freundschaft nach dem Kriege sprechen. Die 
Namen, die hier stehen, sind Adenauer und Schu-
mann, de Gaulle und Adenauer. Wenn der Herr 
Bundeskanzler zur Konsultation nach Paris fährt, 
dann ist es eine Konsultation im Rahmen eines Ab-
kommensmechanismus, der im deutsch-französi-
schen Freundschaftsvertrag begründet ist, den Ade-
nauer und de Gaulle in Reims abgeschlossen ha-
ben. 

(Dr. Marx [CDU/CSU]: Da haben Sie gespot

-

tet!) 

Da haben Sie, Herr Bundeskanzler, einen weiten 
Weg machen müssen, bis Sie diese Erkenntnis in Pa-
ris erlangt haben. 

Jetzt will ich gleich noch etwas hinzufügen. Mich 
stört es ja gar nicht, wenn ich Sie uns immer wieder 
auf die „Provinz" ansprechen höre. Denn ich habe 
den Eindruck, aus der Summe der deutschen Provin-
zen lebt diese Bundesrepublik Deutschland in einer 
besonderen Weise. Vielleicht würden Sie besser 
mehr von der Kulturlandschaft der deutschen Pro-
vinzen verstehen und dort behaust sein. Das wäre 
gut für Ihre Politik und vor allem für Ihre Sprache 
und für die Art und Weise des Miteinander-Umge-
hens. 

(Lebhafter Beifall bei der CDU/CSU) 

Nur, Herr Bundeskanzler, in Sachen Frankreich 
bin ich ganz stolz, daß ich aus der Provinz Pfalz kom-
me, dem Grenzland zu Frankreich. Wir haben in 
meiner Heimat keinen Nachholbedarf in deutsch-
französischer Freundschaft. Ich komme aus einer 
Region, die durch 300 Jahre Geschichte mehr als an-
dere Landschaften Deutschlands in schrecklicher 
Weise die Heimsuchung des deutschfranzösischen 
Krieges, der deutsch-französischen Erbfeindschaft 
erlebt haben. Wir sind in dieser Frage ganz und gar 
immun. In einer Zeit, als Sie längst noch ein Suchen-
der, ich will es freundlich sagen, vielleicht ein Ta-
stender in Sachen deutsch-französischer Freund

- schaft waren, haben wir unser Herz schon längst 
über die Grenzbarriere geworfen gehabt. 

(Zurufe von der SPD) 

Wir haben keinen Nachholbedarf. 

Nur: warum weichen Sie eigentlich aus? Ich habe 
Sie darauf angesprochen, daß es eine möglicher-
weise für das deutsch-französische Verhältnis und 
für Europa schädliche Diskussion gebe, eine mögli-
che Diskussion, und zwar um den Verdacht eines 
deutsch-französischen Direktoriums. 

Sie haben wieder viele Worte gemacht. Sie haben in 
der Debatte länger gesprochen als jeder andere. 
Aber zur Sache haben Sie nichts gesagt. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Es ist doch keine Erfindung der CDU/CSU in die-
sem Hause oder bösartiger journalistischer Wegge-
nossen in Europa, wenn plötzlich eine Diskussion da 
ist: Gibt es eine Achse Bonn/Paris — schon allein 
ein schlechtes Wort —, gibt es ein Direktorium zwi-
schen den beiden? 

Nun sagen Sie — und das kann ich schon gar nicht 
mehr verstehen —, ich hätte unsere Nachbarn in 
diesem Zusammenhang dadurch beleidigt, daß ich 
sie aufgezählt habe. Sie waren doch bei unserem 
Freunde Martens. Sie werden doch sicherlich anläß-
lich der Vorbereitung Ihrer Reise nach Brüssel we-
nigstens gelesen haben, was die Belgier, Martens, 
sein Außenminister Simonet, mein Freund Leo Tin-
demans und andere, in der Frage des Direktoriums 
gesagt haben. Sie haben doch gelesen und gehört, 
was Dries van Agt, der holländische Ministerpräsi-
dent, in diesem Zusammenhang warnend erklärt 
hat. Sie haben doch hoffentlich zur Kenntnis genom-
men — hier kommt es nicht auf die Größe des Lan-
des an —, was ein so kluger Mann wie der luxembur-
gische Premierminister Pierre Werner sehr nach-
denkenswert an unsere Adresse gesagt hat. Sie wis-
sen, was die Engländer gesagt haben. Wenn plötz-
lich im Gefolge Ihrer Politik in Europa der Verdacht 
aufkommt, Sie wollten gemeinsam mit einem ande-
ren einen Sonderstatus begründen, dann ist doch 
nicht die Opposition schuld, sondern dann ist das 
eine miserable, eine unverständliche und schädliche 
Politik, die Sie in diesem Zusammenhang betrieben 
haben. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Das haben Sie doch auch in London erfahren. In Lon-
don konnten Sie doch gerade in den schwierigen 
EG-Finanzierungsverhandlungen nichts anderes als 
das hören, was ich soeben in diesem Zusammenhang 
gesagt habe. 

(Vorsitz : Vizepräsident Leber) 

Herr Bundeskanzler, bleiben wir doch bitte bei 
diesem Thema, bei dem Grundsatz, um den es geht. 
Wir, die Bundesrepublik Deutschland, können es 
uns nicht leisten, zwischen alle Stühle zu geraten. Es 
kann nicht heißen: entweder Paris oder Washington, 
sondern Ziel unserer Politik muß sein, mit den USA 
und in Freundschaft und Partnerschaft mit der Re-
publik Frankreich. Aber es muß auch heißen — Herr 
Bundeskanzler, das darf man doch aussprechen —: 
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In den Fragen der Sicherheit ist für uns die entschei-
dende Instanz die Partnerschaft und Freundschaft 
mit den Vereinigten Staaten. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Nur noch ein Wort  zu Ihrem innenpolitischen Ex-
kurs. Ich kann nicht glauben, daß Sie selbst glauben, 
was Sie  hier  zum Thema Kernkraft und Entsorgung 
gesagt haben. Angesichts der Äußerung Ihres Ge-
nossen Eppler zur Kernkraft- und Entsorgungsfrage, 
Herr Bundeskanzler, müssen Sie doch eine Wall-
fahrt machen, damit Eppler nicht baden-württem-
bergischer Ministerpräsident wird und Lothar Späth 
es bleibt. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Stellen Sie sich einmal vor, ein Mann wie Eppler 
wäre Ministerpräsident des wichtigen Bundeslan-
des Baden-Württemberg! Ja mit wem wollen Sie 
denn dann in der Ministerpräsidenten-Konferenz 
überhaupt über die Energieversorgung der Bundes-
republik reden? Ich fürchte höchstens, daß es Sie 
dann nicht mehr heimsuchen wird, weil Sie — man-
che Züge Ihrer Politik deuten in diese Richtung — 
eine Politik betreiben: nach mir die Sintflut; das muß 
mein Nachfolger dann möglicherweise bewältigen. 

Noch eine zweite Bemerkung zu diesem innenpo-
litischen Exkurs. Wissen Sie, Herr Bundeskanzler, 
wenn wir im Zusammenhang mit dem Angebot von 
Franz Josef Strauß und mir in dieser ganz konkreten 
Lage, in der Opfer auf uns zukommen werden — das 
werden Sie beim besten Willen doch nicht leugnen 
können; Sie werden es spätestens in Amerika hö-
ren —, zu Ihnen, zur Koalition von SPD und FDP, zur 
Bundesregierung sagen: Wir sind bereit, Staatslei-
stungen - dazu gehört eben auch die Diskussion 
um Steuersenkungen — mit auf den Prüfstand zu 
nehmen, weil die Generalüberschrift unserer Politik 
„Frieden in Freiheit und Sicherheit" heißen muß und 
wir ohne Opfer nicht davonkommen, dann antwor-
ten Sie, das sei eine — ich zitiere wörtlich — „bieder-
männische Anbiederei, eine polemische Gemein-
heit". Herr Bundeskanzler, das ist die verräterische 
Sprache, von der ich soeben zu Beginn meiner 
kurzen Bemerkungen hier gesprochen habe. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Wer sich in der Auseinandersetzung, auch wenn 
er noch so parteipolitisch taktiert, nicht die Sensibi-
lität dafür bewahrt hat, daß es Punkte gibt, wo das 
rein Parteipolitische ein Ende haben muß um des 
ganzen Landes willen, wer nicht mehr fähig ist, Herr 
Bundeskanzler, zu erkennen, daß es für die Union 
nach zehn Jahren Opposition nichts Leichtes ist, 
wenn die beiden Parteivorsitzenden von CDU und 
CSU angesichts ihres Anhangs, ihrer Klientel — 
nennen Sie es, wie Sie wollen — sich hier hinstellen 
und sagen: Um des Landes willens sind wir durchaus 
bereit, auch taktische Vorteile im Wahlkampf aufzu-
geben, weil wir nicht weitere Schulden machen kön-
nen, sondern weil das, was jetzt geschehen muß, mit 
Sicherheit aus der Substanz, aus den Einnahmen, fi-
nanziert werden muß, wenn dies alles richtig ist, ist  

dann Ihre Antwort darauf wirklich „biedermänni-
sche Anbiederei und polemische Gemeinheit"? 

(Zuruf von der CDU/CSU: Unerhört!) 

In einer kritischen Stunde Ihrer Regierungszeit, 
Herr Bundeskanzler, habe ich es mehr als jeder an-
dere in diesem Hause auf mich genommen, Gemein-
samkeit zu leben, obwohl mir das aus persönlichen 
und aus anderen Gründen, die allgemein bekannt 
sind, schwer wurde. Meine Erfahrungen mit Ihnen 
lehren mich, daß Sie offensichtlich aus Ihrer Struk-
tur heraus gar nicht fähig sind, zu begreifen, 

(Zustimmung bei der CDU/CSU) 

daß es ungeachtet politischer Auseinandersetzung 
Punkte geben muß, an denen man sich ein Stück auf-
einander zubewegt. Wir sind trotz Ihrer wirklich 
schlimmen Ausfälle vom heutigen Nachmittag um 
des Landes willen zu dieser Gemeinsamkeit bereit, 
aber, Herr Bundeskanzler, ich frage mich, ob Sie das 
überhaupt begreifen können, ob Sie willens sind, 
jetzt das Richtige zu tun. Mit diesem Gepäck, in das 
Sie uns hier heute mittag einen Einblick gaben, nach 
Washington zu gehen, hat Ihre Reise nicht erleich-
tert. Ich sage Ihnen dennoch um des Landes willen: 
viel Erfolg. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Vizepräsident Leber: Ich erteile nun dem Herrn 
Abgeordneten Dr. Gruhl das Wo rt. 

Dr. Gruhl (fraktionslos): Herr Präsident! Meine 
sehr verehrten Damen und Herren! Wir müssen den 
sowjetischen Einmarsch in Afghanistan tief bedau-
ern. Dies ist ein weltweiter Rückschlag für die Frie-
denspolitik und insofern auch für unsere Politik. Ein 
weiteres Volk hat das Recht auf Selbstbestimmung 
verloren, und was das bedeutet, wissen wir Deut-
schen sehr gut. Wir müssen uns mit allen Unter-
drückten in der Welt solidarisch erklären. 

Was aber kann nun getan werden? Der Außenmi-
nister stellte diese Frage heute morgen mit den 
Worten: was in der Sache tun, um nicht nur verbal 
den Rückzug zu fordern? Darüber haben wir heute 
vormittag vom Bundeskanzler in 60 Minuten leider 
nichts gehört, und offensichtlich wußte er auch nicht 
allzuviel zu sagen, sonst wäre seine zweite Rede 
heute nachmittag nicht weitgehend eine Presse-
schau gewesen. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Die Opposition muß als ihren Hauptredner neuer-
dings Herrn Strauß aus München einfliegen lassen. 
Ich schlage vor, daß man bei den Neubauplänen des 
Bundestages gleich einen Landeplatz mit vorsieht, 
damit er dann schneller an- und abreisen kann. 

(Zuruf von der CDU/CSU: Da übernimmt 
sich einer!) 

Warum hat nun die Sowjetunion Afghanistan be-
setzt? Wie viele Prognosen besagen, besitzt die So-
wjetunion nur noch für 10 Jahre Erdölvorräte. Die 
Erschließung der sibirischen Vorkommen ist offen-
sichtlich sehr teuer und wird langwierig sein. Die 
Sowjetunion will nun wohl ihre strategische Posi-
tion verbessern, um dann vielleicht über die reich- 
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sten Lagerstätten der Welt zumindest mitverfügen 
zu können. Der saudiarabische Erdölminister Ya-
mani wertet als Hauptmotiv des sowjetischen An-
griffs auf Afghanistan eine langfristige Energiestra-
tegie der UdSSR und ihrer Verbündeten, da diese 
zur Einfuhr von 01 gezwungen sein könnten. 

Aber nicht nur die Ereignisse im Vorderen Orient 
weisen darauf hin, daß der Kampf um die Ressour-
cen in dieser Welt begonnen hat. Damit stehen wir 
vor neuen Ursachen für Krisen und Auseinanderset-
zungen, die auch auf andere Länder und Regionen 
übergreifen werden, wenn die reichen und mächti-
gen Länder ihren bisherigen materiellen Verbrauch 
ständig weiter erhöhen wollen. In dieser Situation 
empfahl Herr Dregger bereits, an den Einsatz der 
Bundeswehr zu denken. Der Herr Bundeskanzler 
hat in mehreren Aussagen bereits angedeutet, daß 
es zu kriegerischen Verwicklungen z. Baum die Erd-
ölquellen kommen kann. 

(Dr. Mertes [Gerolstein] [CDU/CSU]: 
Kann!) 

Dasselbe wird natürlich auch für mineralische Roh-
stoffe gelten. Solche kriegerischen Ereignisse wür-
den aber noch weitere Vorräte vernichten. Wie 
lange würde z. B. das Erdöl reichen, wenn man es 
sich mit Gewalt holte? Mit Sicherheit nicht länger. 

Die Antwort auf diese weltweiten Probleme liegt 
daher nicht nur auf dem Gebiet der Außen- und der 
Wehrpolitik, sondern sie liegt auch auf dem Gebiet 
der Wirtschaftspolitik, 

(Dr. Mertes [Gerolstein] [CDU/CSU]: 
Auch!) 

denn die sogenannte Theorie vom ständigen wirt-
schaftlichen Wachstum ist es, die uns bereits heute 
in Krisen und Kriege zu treiben droht. Hier muß 
eine andere Antwort gefunden werden als die un-
sinnige Theorie vom ständigen wirtschaftlichen 
Wachstum. Diese Theorie beherrscht aber noch alle 
Parteien und alle Regierungen. Darum sagen Sie, 
meine Damen und Herren, dem Volke leider nicht, 
wie das weiter funktionieren kann und daß dies viel-
mehr ein Weg in die Katastrophe ist. 

Warum sagen Sie weiter nichts darüber, daß 
selbst bei Nichtwachstum ein großer Anteil des 
Bruttosozialprodukts wegen der Steigerung der 
Preise ins Ausland fließen wird, was man z. B. auch 
heute in der Zeitung lesen kann? 

Auch ohne das wirtschaftliche Wachstum werden 
höhere Lasten für Frieden und Sicherheit auf uns 
zukommen, hatte Herr Kohl heute morgen gesagt. 
Er warf außerdem den jetzigen Koalitionsparteien 
vor, daß sie Wahlgeschenke verteilten. 

(Zuruf von der CDU/CSU: Tun sie auch!) 

Die CDU/CSU-Fraktion wollte aber doch ihre Steu-
ergeschenke ein Jahr vorziehen, um sich damit bei 
der Wahl Stimmen zu kaufen. 

Wir müssen also bei der Wirtschaftspolitik an-
setzen, wenn wir unsere internationale Abhängig-
keit vermindern wollen. Gerade hier aber hält die 
Bundesregierung an ihrem längst überholten Ener-
gieprogramm fest, wonach bis zum Jahre 2000 der 
jährliche Energieverbrauch doppelt so hoch sein soll 

wie heute. Sogar der Erdölverbrauch wird in diesem 
Programm noch als leicht gesteigert veranschlagt, 
obwohl in der bisherigen Versorgung jederzeit ern-
ste Schwierigkeiten eintreten können und ab 1984 
auch aus politischen Gründen allgemein erwartet 
werden. Der Benzinpreis wird 1990 das Mehrfache 
vom heutigen betragen, sagen viele Fachleute. Auf 
der Basis Erdöl werden weitere Milliardenpro-
gramme für Straßenneubauten gemacht. Auf der Ba-
sis Benzin wollen Automobilfirmen weitere Milliar-
den für den Ausbau investieren. Von seiten der Bun-
desregierung liegen weitere Programme für Strek-
kenstillegungen bei der Bundesbahn vor, obwohl 
das die Erdölabhängigkeit vergrößert, weil Omni-
busse und Lastwagen mit Benzin betrieben werden 
müssen. Auch die Ölabhängigkeit der Landwirt-
schaft wird durch deren derzeitige Produktionsme-
thoden weiter erhöht. 

Jetzt ein Beispiel für die Verschwendungen in der 
Weltwirtschaft: Von dem anfallenden Erdgas wer-
den jährlich schätzungsweise 215 Milliarden Kubik-
meter abgefackelt. Dies ist eine Menge, die 250 Mil-
lionen t Erdöl entspricht. Dies geschieht nicht nur 
im Orient, wo man vielleicht schwerlich Verwen-
dung für das Gas hat — man müßte es woanders hin-
transportieren —, dies geschieht auch in der Nord-
see. Dort werden über den Bohrtürmen täglich 20 
Millionen Kubikmeter Erdgas sinnlos verbrannt, ob-
wohl die Verbrauchsländer, Großbritannien, Nie-
derlande, Bundesrepublik ganz in der Nähe liegen. 
Beide Male heißt es in bezug auf die Erdgasabfacke-
lung, daß die Kosten der Nutzung des Erdgases zu 
hoch seien. Man könne es aus Kostengründen kei-
ner Verwendung zuführen. Damit sind wir bei einem 
kritischen Problem der sogenannten Marktwirt-
schaft. Wenn die heutigen Marktpreise keine Ver-
wendung dieses Gases gestatten, dann ist es den-
noch ein ganz leichtfertiges, ja unverantwortliches 
Verhalten der heutigen Menschheit, diese Rohstoff-
vorräte einfach zu verbrennen, so daß sie künftige 
Generationen nicht mehr vorfinden werden. 

In diesem Bereich sind die Wirtschaftsminister 
gefordert, also der Graf Lambsdorff, in dessen Res-
sort die Entscheidung über neue Maßnahmen fallen 
müßte. Aber von ihm hört man, daß er selbst diesbe-
zügliche Vorschläge seiner Ministerkollegen ableh-
ne, wie andere Regierungsmitglieder leider auch. 

In einem polemischen Artikel im „Merkur" vom 
14. Februar fragt dann der Graf Lambsdorff eine 
neue Partei, die Grünen, was sie denn vorschlagen 
würden. — Genau das, was er nicht tut, wird da vor-
geschlagen: weitere Maßnahmen zur Einsparung 
von Energie, Förderung neuer Technologien für die 
Auswertung anderer Ressourcen. 

In Baden-Württemberg sagt die jetzige Landesre-
gierung, sie wolle nach der Wahl ihr Atomenergie-
programm weiter ausbauen. Insofern ist sie wenig-
stens ehrlich und schafft klare Verhältnisse. Aber 
sie meint auch, daß für Baden-Württemberg das 
wirtschaftliche Wachstum weitergehen müsse. 
Wenn diese Meinung in einem Bundesland vertre-
ten wird — und andere Industrieländer der Welt 
vertreten die gleiche Haltung —, wird es zu keiner 
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Änderung in bezug auf die Weltpolitik, zu einer 
Friedenspolitik, kommen können. 

Die SPD erlaubt sich dagegen, in Baden-Württem-
berg einen Wahlkampf in Sachen Atomenergie zu 
führen, den ein Mann der SPD mit den Worten zu-
sammengefaßt hat: Mit Helmut Schmidt und Erhard 
Eppler für und gegen die Kernenergie. Die FDP hat 
bereits zur letzten Landtagswahl am Kaiserstuhl ei-
nen betonten Kernenergiegegner als Kandidaten 
aufgestellt. Da er viele Stimmen bekommen hatte, 
wurde er als ein Kernenergiegegner diesmal wieder 
aufgestellt. Daher kann man für die FDP auch nur 
sagen: Mit Graf Lambsdorff und Erich Schött für und 
gegen die Kernenergie. 

(Frau Dr. Hamm-Brücher [FDP]: Ha, ha, 
ha!) 

Diese Politik hat eben dann die weltweiten Fol-
gen, daß bei einer ständigen weiteren Steigerung 
des Wachstums, die nicht nur weitere Energie, son-
dern auch weitere Rohstoffzufuhren erfordert und 
die Abhängigkeit erhöht, auch die Gefahren für den 
Frieden in der Welt vergrößert werden. 

Ich habe, meine Damen und Herren, in einer Re-
dezeit von 15 Minuten leider nicht die Möglichkeit, 
hier noch viele Beispiele zum Beweis anzuführen. 
Ich habe auch nicht die Möglichkeit, in diesen fünf-
zehn Minuten eingehende Ausführungen darüber 
zu machen, was alles in der Wirtschaftspolitik, in der 
Technik, in der Finanzpolitik, in der Gesetzgebung 
geändert werden muß. Wir bleiben aber dabei, daß 
die jetzige Wirtschaftspolitik aller Industrieländer 
— im Osten wie im Westen — automatisch zu grö-
ßeren Spannungen in der Welt führen muß. Wenn 
gerade die reichen Völker für sich einen immer 
noch steigenden materiellen Verbrauch fordern, 
während die Völker der Dritten Welt zum Teil da-
hinsiechen, kann es keinen Frieden in der Welt ge-
ben. Wenn die Bundesrepublik Deutschland für die 
Entwicklungshilfe nicht einmal die 0,7 % des Brutto-
sozialprodukts ausgibt, zu denen sie sich bei den 
Vereinten Nationen verpflichtet hat, sondern nur 
die knappe Hälfte davon, rund 0,35 %, braucht man 
sich nicht zu wundern, wenn auch die Länder der 
Dritten Welt in Zukunft keine friedliche und 
freundschaftliche Politik treiben werden. Außerdem 
ist als Grund anzuführen, daß sie genötigt sein wer-
den, ihre Bodenschätze künftig selber zu verarbei-
ten, gerade auch angesichts ihrer hohen Geburten-
zahl. 

Somit treibt die jetzige Politik der Industrieländer 
die weltweiten Schwierigkeiten ins Unermeßliche. 
Darum ist es nötig, daß sich neue politische Kräfte 
dieser veränderten Weltlage annehmen. Die Pro-
bleme sind unser aller Überlebensprobleme. Es geht 
hier um die Zukunftsfragen des deutschen Volkes 
und auch der anderen Völker. Bei Fortsetzung der 
bisherigen Politik gerade auch im Bereich der Wirt-
schaft steigt aber die Kriegsgefahr ständig. Es ist si-
cher falsch, wenn man heute vielfach hört, die Bevöl-
kerung sehe jetzt andere Probleme, z. B. die Kriegs-
gefahr, und kümmere sich darum um Fragen des 
Umweltschutzes und der Sicherheit der Kernkraft-
werke nicht. 

Tatsache ist, daß mit der Kriegsgefahr auch die 
Gefährlichkeit der Atomkraftwerke in unserem 
Lande steigt. Dies hat sogar der nordrhein-westfäli-
sche Minister Farthmann bereits vor Jahren geäu-
ßert, als er Zweifel anmeldete, ob ein mit Atomkraft-
werken bestücktes Land überhaupt verteidigungsfä-
hig sei. Dennoch genehmigt er selbst weiterhin sol-
che Werke. In einer gefährdeten Welt muß die Be-
völkerung um so mehr gegen die Atomkraftwerke 
sein, als sich diese Werke auch in konventionellen 
Konflikten als Bomben (bei ihrer Zerstörung) aus-
wirken können und ganze Landstriche hier in unse-
rem dichtbesiedelten Mitteleuropa menschenleer 
zu machen drohen bzw. die Evakuierung der Bevöl-
kerung erzwingen. Darum ist es ein Irrtum, daß 
diese Probleme jetzt weniger Interesse finden. Sie 
werden im Gegenteil mehr Besorgnisse auslösen. 
Kernkraftwerke bedingen im übrigen auch eine zen-
tralistische Versorgung der Bevölkerung; allein eine 
Unterbrechung der Überlandleitungen muß schon 
zu katastrophalen Ausfällen führen. 

Die Probleme sind also global und alle miteinan-
der verbunden. Wir sehen das auch. Niemand weiß 
das so genau wie die Bürger dieses Landes, die sich 
jetzt bei den sogenannten Grünen vereinen. 

Vizepräsident Leber: Die von Ihnen angegebene 
Redezeit ist zu Ende. Ich wollte Sie nur darauf auf-
merksam machen. 

Dr. Gruhl (fraktionslos): Ich bin beim Schluß. Ich 
hatte nur noch folgende Worte zu sprechen, Herr 
Präsident: Dies sind die gleichen Bürger, die sich mit 
uns Sorgen um unser aller Zukunft machen. Für die-
se, Herr Präsident, meinte ich die fünfzehn Minuten 
Redezeit in Anspruch nehmen zu dürfen. 

Vizepräsident Leber: Weitere Wortmeldungen 
liegen mir nicht vor. Ich schließe die Aussprache. 

Nach einer interfraktionellen Vereinbarung soll 
die heutige Tagesordnung ergänzt werden um die 

Beratung der Beschlußempfehlung des Aus-
schusses nach Artikel 77 des Grundgesetzes 
(Vermittlungsausschuß) zu dem Gesetz zum 

Übereinkommen Nr. 147 der Internatio-
nalen Arbeitsorganisation vom 29. Oktober 
1976 über Mindestnormen auf Handels-
schiffen 
— Drucksache 8/3712 — 

Berichterstatter: 
Abgeordneter Dr. Schäfer (Tübingen). 

Ist das Haus damit einverstanden? — Ich höre kei-
nen Widerspruch. Dann ist so beschlossen. 

Ich rufe diesen Zusatzpunkt der Tagesordnung 
auf. Wünscht der Berichterstatter das Wort? — Das 
Wort hat Herr Dr. Schäfer. 

Dr. Schäfer (Tübingen) (SPD): Herr Präsident! 
Meine Damen und Herren! Zu der Ihnen vorliegen-
den Drucksache 8/3712 darf ich namens des Ver-
mittlungsausschusses folgendes ausführen. 

Der Bundesrat hat den Vermittlungsausschuß we-
gen Art. 2 des betreffenden Gesetzes angerufen. Der 
Vermittlungsausschuß hat sich am 23. Januar und 



Deutscher Bundestag — 8. Wahlperiode — 203. Sitzung. Bonn, Donnerstag, den 28. Februar 1980 	16223 

Dr. Schäfer (Tübingen) 
27. Februar mit dem Anrufungsbegehren befaßt. Er 
schlägt vor, in Art. 2 des vom Bundestag verabschie-
deten Gesetzentwurfes Nr. 2 ersatzlos zu streichen. 
Das sagt nun sehr wenig aus. Deshalb darf ich ein 
paar Bemerkungen zu dem machen, was sich dahin-
ter verbirgt. 

Die vom Bundestag beschlossene Regelung sah 
vor, daß der Bundesminister für Verkehr im Einver-
nehmen mit dem Bundesminister des Innern und 
dem Bundesminister der Finanzen durch Rechtsver-
ordnung Aufgaben, die der Wasser- und Schiffahrts-
verwaltung des Bundes im Bereich der seewärtigen 
Begrenzung des Küstenmeeres obliegen, zur Aus-
übung auf den Bundesgrenzschutz und die Zollver-
waltung übertragen kann. Der Bundesrat hat bean-
tragt, dieser Regelung einen Satz anzufügen, wo-
nach der Bundesgrenzschutz und die Zollverwal-
tung schiffahrtspolizeiliche Vollzugsaufgaben nur 
sollen wahrnehmen können, soweit Polizeikräfte 
des Landes nicht erreichbar sind und das Einschrei-
ten zur Beseitigung einer bereits eingetretenen Stö-
rung der Sicherheit oder Leichtigkeit des Schiffsver-
kehrs oder zur Abwehr einer unmittelbar bestehen-
den Gefahr erforderlich ist. 

Die Erörterung der Frage in den beiden Sitzungen 
zeigte, daß es sich hier um einen Kompetenzstreit 
zwischen Bund und Ländern handelt, der nicht un-
bedingt in diesem Gesetz geregelt werden muß und 
dessen Nichtregelung im Augenblick keine Lücke 
entstehen läßt; denn es gilt dann die seitherige Re-
gelung. Nach § 3 Abs. 2 des Seeaufgabengesetzes, 
der nicht geändert wird, bleibt es also dabei, daß 
schiffahrtspolizeiliche Exekutivmaßnahmen auf ho-
her See und im Grenzbereich des Küstenmeeres von 
der Wasser- und Schiffahrtsverwaltung des Bundes 
und vom Bundesgrenzschutz wahrgenommen wer-
den. Die Länder sind nach der bisherigen Regelung 
damit einverstanden, daß diese Ordnung fortbesteht 
und entsprechende Aufgaben auch der Zollverwal-
tung übertragen werden können. 

Das ist der sachliche Inhalt dieser Streichung, die 
der Vermittlungsausschuß vorschlägt. Ich darf das 
Haus bitten, dem zuzustimmen. 

Vizepräsident Leber: Wir kommen zur Abstim-
mung. Wer der Vorlage zuzustimmen wünscht, den 
bitte ich um das Handzeichen. — Gegenprobe! — 
Stimmenthaltungen? — Es ist einstimmig so be-
schlossen. 

Ich rufe Punkt 2 der Tagesordnung auf: 

Zweite und dritte Beratung des von der Bun-
desregierung eingebrachten Entwurfs eines 
Gesetzes zur Neuregelung der Einkom-
mensbesteuerung der Land- und Forstwirt-
schaft 
— Drucksache 8/3239 — 

a)  Bericht der Haushaltsausschusses (8. Aus

-

schuß) gemäß § 96 der Geschäftsordnung 

— Drucksache 8/3717 — 

Berichterstatter: 
Abgeordneter Löffler 

b) Beschlußempfehlung und Bericht des Finanz-
ausschusses (7. Ausschuß) 

— Drucksache 8/3673 — 

Berichterstatter: 
Abgeordnete Dr. Meyer zu Bentrup, 
Gobrecht 

(Erste Beratung 180. Sitzung) 

Wünscht der Herr Berichterstatter Löffler das 
Wort? — Das ist nicht der Fall. 

Dann erteile ich das Wort zu einem Kurzbericht 
dem Herrn Kollegen Dr. Meyer zu Bentrup. Er 
spricht im Anschluß daran zur Sache. 

Dr. Meyer zu Bentrup (CDU/CSU): Herr Präsident! 
Meine sehr verehrten Damen und Herren! Als Be-
richterstatter möchte ich im Einvernehmen mit dem 
Kollegen Gobrecht als dem Mitberichterstatter zu 
dem Ausschußbericht auf Drucksache 8/3673 drei 
kurze Ergänzungen bzw. Korrekturen vortragen. 

Erstens. Auf Seite 3 des Berichts muß der erste 
Spiegelstrich lauten: 

Gewinnabschlag von 25 v. H. für Nebenerwerbs-
betriebe, wenn der Betriebsinhaber einer Ganz-
tagsbeschäftigung als Arbeitnehmer nachgeht; 

Zweitens. Auf Seite 3 des Berichts muß der dritte 
Spiegelstrich lauten: 

Ersetzung des Abzugs von der Steuerschuld 
durch einen Freibetrag von 4 000 DM, der unter 
bestimmten Voraussetzungen bei Ehegatten 
verdoppelt wird; 

Drittens. Auf Seite 16 des Berichts muß der fünfte 
Spiegelstrich lauten: 

Ergänzung des auch von der Ausschußmehrheit 
beschlossenen allgemeinen land- und forstwirt-
schaftlichen Freibetrags von 2 000/4 000 DM für 
Ledige/Verheiratete durch einen zusätzlichen 
Freibetrag von 4 000 DM, der unter bestimmten 
Voraussetzungen bei Ehegatten verdoppelt 
wird, statt durch einen Abzug von der Steuer-
schuld. 

So weit, Herr Präsident, die Bemerkungen als Be-
richterstatter. 

Die Zielsetzung des vorliegenden Gesetzentwurfs 
der Bundesregierung zur Neuregelung der Einkom-
mensbesteuerung der Land- und Forstwirtschaft 
lautet: gerechtere Einkommensbesteuerung inner-
halb der Land- und Forstwirtschaft und mehr Trans-
parenz der den Land- und Forstwirten zu gewähren-
den Vergünstigungen; nicht vorrangig Steuermehr-
einnahmen, sondern mehr Gerechtigkeit, heißt es 
im Gesetzentwurf. Meine Fraktion begrüßt und un-
terstützt diese Zielsetzungen. 

Aber das Ergebnis der Beratungen in den Aus-
schüssen sowie der Anhörung von Sachverständi-
gen im Ernährungs- und Finanzausschuß bestätigte 
unsere Befürchtungen: nicht mehr Steuergerechtig-
keit und mehr Transparenz, sondern erhebliche 
steuerliche Mehrbelastungen; nicht mehr Steuer-
vereinfachung und weniger Bürokratie, sondern be-
denkliche Komplizierungen des Steuerrechts und 
erhebliche Mehrkosten für die Finanzverwaltungen 
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und die Steuerpflichtigen; nicht ein Mehr an Ausge-
wogenheit steuerlicher Belastung innerhalb der ver-
schiedenen landwirtschaftlichen Betriebsformen 
und Betriebsgrößen, sondern eine härtere Besteue-
rung besonders der kleineren, finanziell weniger lei-
stungsfähigen Betriebe. 

Das ist für uns eine unsoziale Steuerpolitik. Des-
wegen lehnen wir den Entwurf in der vorgelegten 
Ausschußfassung ab. 

(Kühbacher [SPD]: Ein Horrorgemälde!) 

— Warten Sie mit Geduld, Herr Kollege Kühba-
cher. 

Die Bundesregierung war nicht in der Lage, rech-
nerisch exakt die Mehrbelastungen ihres Gesetz-
entwurfes zu belegen. Mit einer mehr „Daumen-mal-
pi-Methode" mittels Rechenschieber und globa-
ler Agrarberichtszahlen bezifferte sie die Mehrbela-
stung auf 300 Millionen DM, obwohl sie zunächst 
Aufkommensneutralität angekündigt hatte. 

(Jäger [Wangen] [CDU/CSU]: Hört! Hört! — 
Kiechle [CDU/CSU]: Dabei stimmen die 

Zahlen gar nicht!) 

Von den Verbänden mußte sie sich im Hearing sa-
gen lassen, daß die steuerlichen Mehrbelastungen 
ca. 700 bis 900 Millionen DM ausmachen. 

Dazu wurden von den zum Hearing eingeladenen 
Verbänden und Sachverständigen als Mehrkosten 
für Aufzeichnungen und Buchführung rund 500 bis 
600 Millionen DM genannt. Die Mehrbelastungen 
des Gesetzentwurfes erreichen damit insgesamt fast 
drei Viertel der Nettoinvestitionen, die die deutsche 
Landwirtschaft 1978/79 in Höhe von 2,1 Milliarden 
DM getätigt hat. 

(Kiechle [CDU/CSU]: Und das beim Preis

-

stopp!) 

Von uns vorgenommene Einzelberechnungen ha-
ben ergeben, daß die tatsächliche Gewinnerfassung 
dieses Entwurfs bei kleineren und Nebenerwerbs-
betrieben über 100% beträgt. Das gibt es in keinem 
anderen Wirtschaftsbereich. 

Selbst Staatssekretär Gallus mußte laut Presse-
mitteilung vom 14. Januar 1980 einräumen, daß ge-
rade den Nebenerwerbsbetrieben „aus diesem Ge-
setzentwurf Nachteile erwachsen". 

(Jäger [Wangen] [CDU/CSU]: Hört! Hört! Da 
hat er recht! — Kiechle [CDU/CSU]: Aus

-

nahmsweise!) 

Den Kleinen erwachsen Nachteile, obwohl Herr 
Staatssekretär Böhme vor zwei Jahren, am 4. Januar 
1978, im Partei-Pressedienst angekündigt hatte: 

Der Abbau der Steuerprivilegien noch in dieser 
Legislaturperiode für die Großbauern in der 
Landwirtschaft ist unverzichtbar. 

Sehen wir einmal von dem Klassenkampfdenken ab, 
so müssen wir summa summarum feststellen: Die 
Kleinen und nicht die Großen werden geschröpft. 

(Jäger [Wangen] [CDU/CSU]: So ist es!  — 
Dr.  Stark [Nürtingen] [CDU/CSU]: Und alle 

werden getäuscht!) 

Versteht man unter „Großbauern" Betriebe mit 30 
und mehr Hektar, so sind es nach den neuesten Da-
ten des Agrarberichts 1980 etwa 100 000 Betriebe, 
die über 30 Hektar bewirtschaften. Das sind 12,8 
aller Betriebe nach der Agrarstatistik. Die meisten 
von ihnen sind buchführungspflichtig. Sie sollen 
aber nach dem Gesetzentwurf durch steuerliche Be-
günstigungen entlastet werden. 

Wie sollen nun jene Betriebe besteue rt  werden 
im Grenzbereich zwischen buchführungspflichti-
gen Landwirten und solchen, die nach Durch-
schnittssätzen besteue rt  werden? Gerade diese 
Betriebe haben zu der Kritik in der Offentlichkeit, 
aber auch innerhalb der Landwirtschaft geführt, weil 
sie auf Grund ihrer Leistungskraft, ihrer wachsen-
den Produktivität durch innere und äußere Betriebs-
aufstockungen den Wertansätzen des § 13 a des Ein-
kommensteuergesetzes längst entwachsen waren. 
Diese Wertansätze gelten de facto in ihrer Höhe seit 
1967 und haben dazu geführt, daß diese Betriebe im 
Grenzbereich keine oder kaum nennenswerte Steu-
ern zahlen mußten und sogar in den Genuß staatli-
cher Transferleistungen gelangten. Wir fragen, wie 
diese Betriebe besteuert werden sollen? 

Die Koalition will eine dritte Gewinnermittlungs-
stufe für Betriebe mit einem Wirtschaftswert zwi-
schen 25 000 DM und 40 000 DM einführen. Neben 
den steuerlichen Auswirkungen setzt unsere Kritik 
zu dem Gesetzentwurf an dieser Einnahmen-Ausga-
ben-Überschußrechnung des § 4 Abs. 3 des Einkom-
mensteuergesetzes ein. Für die Koalition ist diese 
dritte Stufe die Krücke, an der man sich gemeinsam 
festhält; denn die Koalition will diese dritte Stufe — 
neben der pauschalen Gewinnermittlung nach 
Durchschnittssätzen und Buchführung — nur „wahl-
weise" einführen, wie sie ausdrücklich sagt. Sie sagt 
überhaupt nichts zu der Behandlung der Betriebe in-
nerhalb dieser dritten Besteuerungsstufe. 

(Zuruf des Abg. Kiechle [CDU/CSU]) 

Das hier vorgesehene Wahlrecht grenzt die Rechte 
und Pflichten der Betriebe nicht klar ab: Das Wahl-
recht wird dazu führen, daß ein großer Teil der 
Betriebe keine Aufzeichnungen machen wird und 
sich dann schätzen läßt. Es wird mehr Schätzungs-
landwirte geben. Wir halten die Schätzung nicht für 
geeignet, mehr Steuergerechtigkeit und mehr 
Transparenz in der landwirtschaftlichen Steuerpoli-
tik zu erzielen. 

(Beifall bei der CDU/CSU — Kiechle [CDU/ 
CSU]: Von Finanzamt zu Finanzamt ver

-

schieden! Das ist dann die neue Gerechtig

-

keit!) 

In der Landwirtschaft fehlen die detaillierten Un-
terlagen, die zu einer praktikablen Einnahmen-Aus-
gaben-Überschußrechnung Vorraussetzung sind; 
denn im nicht-landwirtschaftlichen Bereich sind 
diese Unterlagen im vergleichbaren Bereich deswe-
gen vorhanden, weil das Umsatzsteuerrecht dies 
verlangt. Das ist für die landwirtschaftlichen 
Betriebe nicht der Fall. 

Damit kommt auf die Finanzbehörden ein zusätz-
licher Verwaltungsaufwand zu, der in keinem ver-
nünftigen Verhältnis zum Steuermehraufkommen 
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steht. In der Anhörung wurde von den Sachverstän-
digen dargestellt, daß diese dritte Gewinnermitt-
lungsstufe allein 400 neue Finanzbeamte mit einem 
Kostenfaktor von 32 Millionen DM verursache, 

(Dr. Stark [Nürtingen] [CDU/CSU]: Hörtl 
Hört!) 

was in dem Protokoll des Finanzausschusses nach-
zulesen ist. Das heißt, dieser Gesetzentwurf führt zu 
einer Ausweitung der Bürokratie. 

Viel mehr als der Erhebungsaufwand muß das 
Verfahren als „rechtsstaatlich höchst problema-
tisch" angesehen werden, wie es Finanzminister 
Gaddum im Bundesrat nannte. Denn die Verantwor-
tung für die Höhe der Besteuerung wird hier von der 
Gesetzgebung auf die Ebene der Finanzverwaltung 
verlagert. Weil sich SPD und FDP nicht auf ein ver-
nünftiges Steuerkonzept einigen konnten, wird mit 
dieser dritten Besteuerungsstufe, einer politischen 
Kompromißformel, der Oberinspektor der Finanz-
verwaltung nun nach subjektiven Vorstellungen die 
Höhe der zu zahlenden Steuern festzulegen haben. 
Von Sachverständigen wurde in der Anhörung von 
einer krassen Normativbesteuerung gesprochen. 
Auch deswegen lehnen wir diesen Gesetzentwurf in 
der vorgelegten Form ab. 

Für uns bedeutet das nicht mehr Gerechtigkeit, 
nicht mehr Transparenz und auch nicht ein Abbau 
von steuerlichen Disparitäten. Denn unterschiedli-
che Schätzungsgrundlagen, von Land zu Land, von 
Finanzdirektion zu Finanzdirektion und von Finanz-
amt zu Finanzamt unterschiedlich, werden sicher-
lich nicht mehr Vergleichbarkeit in die Besteuerung 
bringen: Vergleichbarkeit der Betriebe innerhalb 
der Landwirtschaft sowie die mit anderen Steuer-
bürgern. Es wird Zufallsentscheidungen geben. Und 
ob dies alles verfassungskonform ist, muß angezwei-
felt werden. Aber gerade verfassungsrechtliche 
Gründe sind uns von der Koalition immer als Grund 
für die Einführung dieser dritten Besteuerungsstufe 
genannt worden. 

(Glos [CDU/CSU]: Das war doch nur vorge

-

schoben! — Kiechle [CDU/CSU]: Das wider

-

spricht sich doch!) 

Was ist in diesem Zusammenhang von der Kritik 
an „Schätzungslandwirten" zu halten, die Herr 
Staatssekretär Böhme in dem erwähnten Presse-
dienst vom 4. Januar 1978 vorträgt, wenn er wörtlich 
sagt: 

Die Ungerechtigkeit in der Einkommensbe-
steuerung besteht sowohl im Verhältnis der 
Landwirte untereinander als auch gegenüber 
anderen Steuerpflichtigen. Es geht vor allem um 
die Landwirte, welche buchführungspflichtig 
sind, aber dieser Pflicht nicht nachkommen, 
sondern sich schätzen lassen und dadurch einen 
Steuergewinn absahnen. Eine Fortführung die-
ser bequemen Praxis, welche vor allem die 
Großbauern begünstigt, muß verhindert wer-
den. 

Wir fragen den Staatssekretär, ob er die Konse

-

quenzen aus seiner Ankündigung von damals, aus 
dieser massiven Kritik gezogen hat. Wir bedauern 

auch, daß die Koalition aus der Anhörung nicht die 
Konsequenzen gezogen hat. Insofern, so muß ich 
feststellen, war die Anhörung umsonst, weil die Ko-
alition keine wesentlichen Änderungen am Gesetz-
entwurf mehr zugelassen hat. 

(Kiechle [CDU/CSU]: Eine leicht überwie

-

gende Mehrheit war das! — Weitere Zurufe 
von der CDU/CSU) 

Koalitionsabsprachen werden höher bewe rtet als 
nüchterne Erkenntnisse von Sachverständigen! 

(Werner [CDU/CSU]: Man sieht es doch: 
Die Landwirte fehlen heute bei der SPD!) 

Wir haben unsere Vorstellungen einer sachgerech-
ten steuerlichen Lösung vorgetragen und sie in 
Form von Änderungsanträgen in den Ausschüssen 
zur Abstimmung gestellt. Wir werden sie hier noch 
einmal vortragen und zur Abstimmung stellen. 

Meine Damen und Herren, unsere Konzeption 
baut auf folgenden Grundsätzen auf: Erstens. Wir 
gehen von dem Grundsatz aus, daß im Sinne von 
Steuergerechtigkeit eine ausgewogene Besteue-
rung der land- und forstwirtschaftlichen Betriebe 
entsprechend ihrer wirtschaftlichen Leistungsfähig-
keit anzustreben ist. Ich benutze das Wort „Gerech-
tigkeit" sehr vorsichtig, weil ich mich an den Aus-
spruch von Papst Anaklet erinnere, der einmal ei-
nem seiner Kardinäle, der an der irdischen Gerech-
tigkeit verzweifelte, sagte: „Auf Erden herrscht der 
Glaube, im Himmel herrscht die Liebe, aber in der 
Hölle die Gerechtigkeit." 

(Heiterkeit bei der CDU/CSU) 

Ich bin daher mit dem Begriff „Gerechtigkeit" vor-
sichtig; er ist relativ. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Im Sinne der Steuergerechtigkeit wollen wir eine 
verfassungskonforme Lösung, bei der die Höhe der 
Besteuerung der Landwirte gegenüber den Nicht-
landwirten ebenso beachtet wird wie die Besteue-
rung von Landwirten, die ihren Gewinn pauschal er-
mitteln, gegenüber denen, die buchführungspflich-
tig sind. 

Zweitens. Wir gehen von dem Grundsatz aus, daß 
die Steuerpolitik — entsprechend dem Auftrag des 
Landwirtschaftsgesetzes — ein Mittel der Einkom-
menspolitik ist. Aus Gründen der agrarpolitischen 
und gesellschaftspolitischen Zielsetzung soll sie die 
Leistungs- und Wettbewerbsfähigkeit der Land- und 
Forstwirtschaft fördern. 

Drittens. Wir gehen von dem Grundsatz aus, daß 
bei der Neuregelung der Einkommensbesteuerung 
der deutschen Land- und Forstwirtschaft die Wett-
bewerbsverhältnisse in der Europäischen Gemein-
schaft berücksichtigt werden müssen. Das vom 
Landwirtschaftsminister im März 1978 vorgelegte 
Ifo-Gutachten zu den europäischen Agrarsteuersy-
stemen kommt zu dem Ergebnis: 

Das in der Bundesrepublik Deutschland ange-
wandte Verfahren der landwirtschaftlichen Ein-
kommensbesteuerung fällt im Vergleich zu den 
Systemen wichtiger Konkurrenzländer auf dem 
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Gemeinsamen Agrarmarkt nicht aus dem Rah-
men... 

In diesem Zusammenhang, meine Damen und Her-
ren, möchte ich darauf hinweisen, daß Großbritan-
nien, Irland und die Niederlande zur Zeit eine 
starke Ankurbelung der Agrarproduktion mit Hilfe 
fiskal- und steuerpolitischer Maßnahmen betreiben. 
Frankreich bereitet ein neues Orientierungsgesetz 
mit starken steuerlichen Entlastungselementen mit 
dem Ziel der Ausweitung der Agrarproduktion vor. 
Aus diesem Grund sind wir der Auffassung, daß der 
deutschen Landwirtschaft hier keine wesentlichen 
Nachteile auf dem Steuersektor erwachsen dürfen. 

Vizepräsident Leber: Herr Abgeordneter, erlau-
ben Sie eine Zwischenfrage des Herrn Abgeordne-
ten Gallus? 

Dr. Meyer zu Bentrup (CDU/CSU): Ich habe nur 
eine ganz begrenzte Redezeit, so daß ich eine Zwi-
schenfrage, in der Sie wohl auf Ihr Zitat eingehen 
wollen, leider nicht zulassen kann. 

Viertens. Wir gehen von dem Grundsatz aus, daß 
Steueraufkommen und Verwaltungsaufwand in ei-
nem finanziell vertretbaren Verhältnis zueinander 
stehen müssen. Das ist ein wesentlicher Grund da-
für, daß wir für die Beibehaltung der pauschalen Ge-
winnermittlung nach Durchschnittssätzen anstelle 
der Einnahmen-Ausgaben-Überschußrechnung für 
die Vielzahl der kleineren und kleinsten Betriebe 
plädieren. Denn nur 50 To  aller Betriebe der Land-
und Forstwirtschaft in der Bundesrepublik Deutsch-
land sind Vollerwerbsbetriebe. 

Fünftens. Wir gehen von dem Grundsatz aus, daß 
die Investitionsfähigkeit der Land- und Forstwirt-
schaft als Wirtschaftsfaktor im ländlichen Raum un-
verzichtbar ist und die kleineren Betriebe im Ne-
benerwerb und Zuerwerb einen wesentlichen Bei-
trag zur Erhaltung und Pflege der Natur und Erho-
lungslandschaft leisten. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Ausgehend von diesen Grundsätzen halten wir an 
dem System der Zweistufigkeit der Gewinnermitt-
lung und Besteuerung der land- und forstwirtschaft-
lichen Betriebe fest, nämlich der Gewinnermittlung 
nach Durchschnittssätzen nach § 13 a des Einkom-
mensteuergesetzes für Betriebe bis zu einem Wirt-
schaftswert von 50 000 DM, d. h. aus agrar- und ge-
sellschaftspolitischen Gründen für die Masse der 
kleineren und kleinsten Betriebe, und der Gewinn-
ermittlung und Besteuerung nach Buchführung —
§ 4 Abs. 1 des Einkommensteuergesetzes — für 
Betriebe mit einem Wirtschaftswert über 50 000 
DM, über 36 000 DM Jahresgewinn oder über 
360 000 DM Jahresumsatz. 

Wir haben in den Ausschußberatungen nicht nur 
rechnerisch nachgewiesen, daß das System der Ge-
winnermittlung nach Durchschnittssätzen durchaus 
als eine realistische Besteuerungsgrundlage geeig-
net ist. Voraussetzung dafür ist, daß die Wertansätze 
als Grundlage progressiv gestaltet werden. 

Unser Vorschlag ist es, den Faktor „Arbeitslei-
stung" in der Größenordnung von 6 000 DM bis  

15 000 DM mit steigendem Wirtschaftswert der 
Betriebe in fünf Staffeln progressiv bis zu der Buch-
führungspflichtgrenze zu erhöhen, um damit die 
Streuung und Abweichung der pauschaliert ermit-
telten Gewinne von den tatsächlichen Gewinnen 
gering zu halten. Ich sage dies hier so technisch, weil 
der Finanzminister unseren Vorschlag in einer Pres-
seerklärung in Frage gestellt hat. 

Die in der Offentlichkeit geübte Kritik galt nicht 
so sehr dem System als vielmehr der Höhe der 
Wertansätze. Diese haben zu den bestehenden und 
auch von uns nicht zu rechtfertigenden Disparitäten 
und Ungleichgewichten geführt. 

Wenn die Bundesregierung verfassungsrechtli-
che Bedenken zum gegenwärtigen System des § 13 a 
des Einkommensteuergesetzes vorträgt, dann müs-
sen wir darauf hinweisen, daß auch sie dieses 
System in ihrem Gesetzentwurf vorschlägt. Darüber 
hinaus müssen wir sie fragen, warum sie nicht schon 
viel früher die Wertansätze an die tatsächlichen Ge-
gebenheiten angepaßt hat. Sie hat es zu verantwor-
ten, wenn heute die seit 1967 de facto geltenden und 
zu niedrigen Wertansätze zu den bedenklichen Dis-
paritäten und Ungleichgewichten in der Landwirt-
schaft geführt haben. Sie hat die Kritik an  dem 
System der Einkommenbesteuerung zu verantwor-
ten. 

(Zuruf des Abg. Gallus [FDP]) 

In seinem Schlußbericht hatte der Finanzausschuß 
im Dezember 1973 auf die Aktualisierung der Wert-
ansätze hingewiesen. Darin heißt es — ich zitiere 
aus der Drucksache 7/1389 —: 

Die Wertansätze sollen zu einem späteren Zeit-
punkt insbesondere unter dem Gesichtspunkt 
einer möglichst gleichmäßigen Besteuerung der 
nicht-buchführenden und der buchführenden 
Landwirte überprüft und gegebenenfalls ange-
messen erhöht werden. 

Wir halten fest: Die Regierung hat in den letzten 
zehn Jahren nicht gehandelt. Sie hätte uns diese 
Diskussion einer ungerechten Besteuerung draußen 
ersparen können. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Wir halten unseren Vorschlag einer zweistufigen 
Gewinnermittlung für geeigneter: Er bringt mehr 
Rechtssicherheit und Rechtssystematik als die Drei-
stufenregelung der Regierung mit zwangsläufigen 
Schätzverfahren. Er bedeutet geringere Verwal-
tungskosten und weniger Bürokratie. Er ist ein Bei-
trag zur Steuervereinfachung. Er begünstigt die ge-
sellschaftspolitisch von uns erwünschte breite 
Eigentumsstreuung. 

Aus diesen Gründen halten wir es auch für richtig, 
wenn bei Sonderkulturen für die Gemischtbetriebe 
mit Landwirtschaft und Weinbau, mit gärtnerischer, 
forstlicher oder sonstiger Nutzung an der bisherigen 
Regelung der pauschalen Gewinnermittlungsart 
mittels Vergleichswerten bis 4 000 DM festgehalten 
wird. 

Es ist nicht einzusehen, daß bei der Ermittlung der 
Gewinne dieser Sonderkulturbetriebe ein erhöhter 
bürokratischer Verwaltungsaufwand vorgenommen 
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werden soll, wenn man weiß, daß im Weinbau allein 
60 % dieser Betriebe unter 0,5 ha, im Obstbau 75 
aller Betriebe unter 1 ha liegen. 

Diese insgesamt 140 000 Betriebe im Bundesge-
biet sollen nach dem Regierungsentwurf steuerlich 
veranlagt werden, um dann festzustellen, was wir 
heute schon wissen, daß für 70 bis 80 % der Betriebe 
keine steuerliche Zahllast entsteht. Was entsteht, 
sind Mehrkosten für den Staat und für die 
Betriebe. 

Für die Nebenerwerbsbetriebe schlagen wir vor, 
einen Abschlag von 25 To  bei der Gewinnermittlung 
vorzunehmen, wenn der Betriebsinhaber einer au-
ßerbetrieblichen ganztägigen Beschäftigung als Ar-
beitnehmer nachgeht. Wir wollen die Nebener-
werbsbetriebe nicht bestrafen, sondern ihren unver-
zichtbaren Beitrag zur Pflege und Erhaltung einer 
intakten Landschaft würdigen. Müßten ihre Arbei-
ten vom Staat wahrgenommen werden, würde ein 
Vielfaches an staatlichen Kosten und an neuer Bü-
rokratie entstehen. 

(Sehr richtig! bei der CDU/CSU) 

Die von uns vorgeschlagenen steuerlichen Frei-
beträge sollen den Betrieben unbefristet und ohne 
Berücksichtigung von Gewinngrenzen gewährt wer-
den. Der von der SPD und der FDP vorgesehene so-
genannte Steuerabzugsbetrag — § 34 d des Ein-
kommensteuergesetzes — wird als Versuch, ein lei-
stungsfeindliches Element in das Einkommensteu-
errecht einzuführen, abgelehnt. In der Anhörung hat 
Professor Littmann, der Vorsitzende der Sachver-
ständigenkommission zur Begutachtung der Ein-
kommenbesteuerung in der Landwirtschaft, vor dem 
Einstieg in dieses neue Steuersystem gewarnt. Denn 
mit Sicherheit werden andere Gruppen mit gleichen 
Ansprüchen kommen und sie auch durchsetzen wol-
len. 

Es ist bedauerlich, daß es während der Beratung 
zu keiner einvernehmlichen Verbesserung des Ge-
setzentwurfes gekommen ist. Der Entwurf ist nur 
minimal verändert worden. Ich persönlich betrachte 
es als eine Denaturierung des Parlaments und seiner 
Ausschüsse, wenn nach strittiger, aber fachkundiger 
Debatte und auf Grund der Fülle von kritischen An-
regungen und Bedenken in einer Anhörung nicht 
die bessere Lösung Eingang in den Gesetzentwurf 
findet. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Hier geht Koalitionsräson vor Parlamentarismus. 

(Kiechle [CDU/CSU]: Es geht doch um 
Ideologie! — Dr. Schäfer [Tübingen] [SPD]: 

Was besser ist, bestimmt die Mehrheit!) 

Meine Damen und Herren, es ist auch bedenklich, 
daß Bundeslandwirtschaftsminister Ertl gegen seine 
eigenen steuerpolitischen Vorstellungen, gegen 
seine eigene Konzeption stimmen muß — eine Kon-
zeption, die, wie die FDP früher einmal angekündigt 
hatte, mit der unsrigen fast identisch war —, nur 
weil die SPD es so will. 

(Jäger [Wangen] [CDU/CSU]: Das nennt 
sich liberal!) 

Meine Damen und Herren, wir wollen eine ge-
setzliche Neuregelung, aber eine bessere. Deswegen 
lehnen wir diesen Gesetzentwurf ab. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Vizepräsident Leber: Ich erteile das Wort dem 
Herrn Abgeordneten Gobrecht. 

Gobrecht (SPD): Herr Präsident! Meine sehr ver-
ehrten Damen und Herren! Der Kollege Meyer zu 
Bentrup hat in der ihm eigenen freundlichen, sachli-
chen und gebildeten Art — ein relativ unbekannter 
Papst wurde auch mit dazugezogen — viel gesagt, 
aber im Grunde genommen doch wohl gemeint: Alle 
sollen Steuern bezahlen, nur die Bauern nicht. 

(Beifall bei der SPD — Kiechle [CDU/CSU]: 
Das hat er nicht gesagt und nicht gemeint! 

Das ist eine reine Unterstellung!) 

— Dies habe ich, Herr Kollege Kiechle, nicht zuletzt 
deswegen gesagt, um Ihr Bild, das Sie von mir haben, 
das Bild eines Prototyps von Klassenkämpfer, wirk-
lich voll zu erfüllen. 

(Kiechle [CDU/CSU]: Schon die nächste Un

-

terstellung!) 

— Danke schön, daß Sie mir das so freundlich bestä-
tigen! 

(von der Heydt Freiherr von Massenbach 
[CDU/CSU]: Im zweiten Satz der zweite Irr

-

tum!) 

— Herr Kollege von der Heydt, wenn Sie sich in 
zwei Sätzen nur zweimal irren, ist das wenig, würde 
ich sagen. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, der Ge-
setzentwurf, über den wir hier in zweiter und dritter 
Lesung zu entscheiden haben, ist kein Allerweltsge-
setz, sondern ein Vorhaben, das zentral unsere poli-
tischen Vorstellungen von steuerlicher Gerechtig-
keit und steuerlich gleichmäßiger Behandlung al-
ler Bürger hinterfragt. 

(Glos [CDU/CSU]: Und von Auspressung 
der Landwirtschaft!) 

— Mit dem, was Sie soeben dazwischengerufen ha-
ben, hat das überhaupt nichts zu tun; aber Sie haben 
sich ja noch nie damit beschäftigt, sehr verehrter 
Herr Kollege Glos. 

(Glos [CDU/CSU]: Jawohl, Herr Oberleh

-

rer!) 

An der Behandlung dieses Gesetzes heute hier im 
Bundestag und demnächst im Bundesrat wird sich 
ablesen lassen, wie die verantwortlichen Politiker 
der Parteien konkret, inhaltlich-politisch zur Steuer-
gerechtigkeit innerhalb von Land- und Forstwirt-
schaft stehen, zur Steuergerechtigkeit zwischen den 
Landwirten einerseits und allen anderen gesell-
schaftlichen Gruppen, den Arbeitnehmern, den Ge-
werbetreibenden, den Freiberuflern, andererseits, 
wie sie stehen zur Verteilungsgerechtigkeit im Zu-
sammenhang mit den Transferleistungen wie BA-
föG, Wohngeld usw. in unserer Gesellschaft und 
schließlich auch zum Abbau von Subventionen, der 
ja immer wieder gefordert wird. 
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Ich habe damit nur einige politische Prüfsteine 

genannt, denen wir uns im Zusammenhang mit die-
sem Gesetz zu stellen haben, dem Gesetz zur Neure-
gelung der Einkommenbesteuerung der Landwirt-
schaft. 

Die Bundestagsfraktion der SPD hat die Beratung 
des Gesetzentwurfs nach diesen Grundsätzen vor ; 

 genommen und alle sachdienlichen Vorschläge — 
ich muß Ihnen da sehr widersprechen, verehrter 
Herr Vorredner — aus der Sachverständigenanhö-
rung und den Medien in die Prüfung einbezogen. 
Das beweisen auch die Änderungen, die von der Ko-
alitionsmehrheit im Finanzausschuß gegenüber der 
Regierungsvorlage vorgenommen worden sind und 
auf die ich noch zurückkommen will. 

Zentraler Ansatz innerhalb dieses Gesetzes ist die 
Frage, wieweit in der Land- und Forstwirtschaft wei-
terhin Gewinne nach Durchschnittssätzen ermittelt 
werden können, ohne den Grundsatz der gleichmä-
ßigen Besteuerung und der Besteuerung nach der fi-
nanziellen Leistungsfähigkeit ad absurdum zu füh-
ren, und wieweit die Land- und Forstwirtschaft ihre 
Gewinne ebenso wie die vergleichbaren Handwer-
ker, Kaufleute, Freiberufler durch Aufzeichnungen 
oder durch Buchführung ermitteln kann und muß. 
Wenn eine verfassungskonforme Durchschnitts-
satzgewinnermittlung erhalten bleiben sollte, war 
nach unserer Auffassung die Einführung des Drei-
stufensystems zwingend. Dabei ist davon auszuge-
hen, daß es sowohl verfassungsgerecht, als auch 
agrarpolitisch und steuerpolitisch und aus Steuer-
vereinfachungsgründen unausweichlich war, die 
Mehrheit der in der Regel kleinen Landwirte durch 
die Anwendung der Durchschnittssatzgewinner-
mittlung von der Buchführung und von der Samm-
lung der Belege freizustellen. Denn weiterhin wer-
den zwei Drittel der Land- und Forstwirte überhaupt 
nicht mit Belegsammlung und Aufzeichnungen zu 
tun haben, was ja sicher ein Beitrag zur Vereinfa-
chung ist. 

(Zustimmung bei der SPD) 

Denn die Durchschnittssatzgewinnermittlung muß-
te auf Betriebe mit niedrigen Gewinnen begrenzt 
werden, um die Regelung verfassungsrechtlich „was-
serdicht" zu machen. Das ist ja das Problem beim gel-
tenden Recht. Oberhalb dieser Gruppe war es ge-
rade auch im Interesse der Land- und Forstwirte 
selbst logisch und vernünftig, die Betriebe nicht so-
fort  der vollen Buchführungs- und Bilanzierungs-
pflicht zu unterwerfen, sondern die einfache und be-
währte Einnahme-Überschuß-Rechnung dazwi-
schenzuschalten. Aus vielen, vielen Besuchen in 
landwirtschaftlichen Betrieben weiß ich, 

(Niegel [CDU/CSU]: Wie viele waren das?) 

daß die betriebswirtschaftlichen Abrechnungssyste-
me, die überall geführt werden, bei weitem kompli-
zierter sind und perfekt gehandhabt werden, als es 
die Einnahme-Überschuß-Rechnung ist. Deswegen 
verstehe ich schon gar nicht, wie man dagegen im-
mer so polemisieren kann. Ich kann deswegen über-
haupt nicht verstehen, daß die Opposition gegen 
diese dreistufige Lösung ist. Denn nur sie ermög-
licht eine verfassungskonforme Beibehaltung der 

Durchschnittssatzgewinnermittlung für die zwei 
Drittel der Land- und Forstwirte, die wir wollen. 

(Beifall bei der SPD — Zurufe von der CDU/ 
CSU) 

Andererseits — daran ändern auch die Zwischen-
rufe nichts, verehrter Kollege Kiechle — schafft sie 
gleitende Übergänge von der Durchschnittssatzge-
winnermittlung zu einfachen Aufzeichnungen und 
von diesen dann zur bilanzierenden Buchführung. 

Drittens werden durch diese Neuregelung in ei-
ner wesentlich größeren Zahl von Fällen als bisher 
die tatsächlichen Gewinne und Verluste der Land-
und Forstwirte offen ausgewiesen. Daß die Durch-
schnittssatzgewinnermittlung für diejenigen, die sie 
zu handhaben haben, nicht etwa einfach ist, da 
braucht man ja nur in die Handausgabe der Einkom-
mensteuerrichtlinien des Einkommensteuergeset-
zes zu gucken: Über zwei Seiten sind da erforderlich. 
Bei der Einnahme-Überschuß-Rechnung mit kleiner 
Belegsammlung kann kein Mensch von großer Bü-
rokratie reden, der sich nur einmal mit diesen Din-
gen beschäftigt hat. 

(Dr. Diederich [Berlin] [SPD]: Das muß man 
mal sagen!) 

— Es ist etwas ärgerlich, Herr Kollege Diederich, 
daß man solche Selbstverständlichkeiten hier im-
mer wiederholen muß. Aber ich wundere mich, daß 
so kenntnisreiche Kollegen das immer wieder so 
kritisieren, wie es hier geschieht. 

Für uns kommt es auf Durchsichtigkeit, auf 
Transparenz an. Denn das ist die entscheidende 
Voraussetzung für Steuergerechtigkeit zwischen 
den verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen. 
Denn erst Durchsichtigkeit macht auch Vergleich-
barkeit möglich, und die wollen wir mit diesem Ge-
setz erreichen. 

Bisher ist die steuerliche Hauptsubvention im Be-
reich der Land- und Forstwirtschaft im ominösen 
§ 13a des Einkommensteuergesetzes versteckt. 

(Kiechle [CDU/CSU]: Wieso ominös?) 

— Versteckt, ja, versteckt. Das ist ominös, weil damit 
eine Grauzone geschaffen wird, die Gerichte zum 
Beispiel dazu veranlaßt hat, Vorlagebeschlüsse in 
Karlsruhe zu machen, weil sie meinen, daß das ver-
fassungswidrig ist. Dann ist das Wort „ominös" für 
eine solche Vorschrift doch noch sehr hanseatisch

-

höflich, Herr Kollege Kiechle. 

(Niegel [CDU/CSU]: Kennen Sie § 1 des 
Landwirtschaftsgesetzes?) 

— Den kenne ich auch. Unsere Politik ist natürlich 
die, daß die Steuerpolitik auch der Land- und Forst-
wirtschaft zu dienen hat. Wenn Sie gut zuhörten, 
dann würden Sie dies genau aus meinen Worten 
entnehmen können. 

In diesem § 13a ist versteckt und nicht etwa in of-
fenen gesetzlichen Freibeträgen die Hauptsubven-
tion für die Landwirtschaft ausgewiesen. Sie befin-
det sich in einer sehr komplizierten Grauzone mit 
einer absolut ungerechten Gießkannenwirkung, die 
weder agrarpolitisch noch steuerpolitisch einen 
Sinn macht, und die — das wissen doch auch Sie — 
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in jedem Dorf böses Blut schafft, weil sie erhebliche 
Wettbewerbsverzerrungen der Landwirte unter-
einander zur Folge hat. 

(Beifall bei der SPD) 

Wir Sozialdemokraten wollen zusammen mit un-
serem Koalitionspartner und dem überwiegenden 
Teil der Land- und Forstwirte diese Grauzone erheb-
lich einschränken, zumal auf dem Lande das gegen-
wärtige System in einem viel größerem Ausmaß, als 
Opposition und Bauernverband dies wahrhaben 
wollen, doch längst auch als unsauber und unge-
recht qualifiziert wird. 

(Beifall bei der SPD) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, das er-
klärte Ziel der Neuregelung, die Grauzone einzuen-
gen, bedeutet in Zahlen ausgedrückt, daß die ver-
steckten Steuervergünstigungen von 1450 Millio-
nen DM auf rund 400 Millionen DM verringert wer-
den. 

Vizepräsident Leber: Herr Kollege, erlauben Sie 
eine Zwischenfrage des Herrn Abgeordneten Nie-
gel? 

Gobrecht (SPD): Nein, meine Redezeit ist knapp; 
ich muß Ihnen diese Frage leider versagen. 

(Niegel [CDU/CSU]: Haben Sie Angst?) 

— Nein, Herr Kollege Niegel, ich erinnere Sie an 
Ihre Zwischenfrage, die Sie während meiner Jung-
fernrede gestellt haben. Sie war sehr hilfreich. Inso-
fern könnte Ihre Frage hier auch hilfreich sein, aber 
ich möchte trotzdem meine Rede fortsetzen. 

(Zuruf von der CDU/CSU: Aber jetzt hätten 
Sie schon antworten können!) 

— Sie wissen ja nicht, wie lang die Frage gewesen 
wäre. — Gleichzeitig werden die Vergünstigungen 
durch Steuerfreibeträge und Steuerabzugsbeträge 
von bisher 270 Millionen DM auf über 1 000 Millio-
nen DM erhöht. 

(Zuruf von der CDU/CSU: Herr Gobrecht, 
dann stimmt Ihre Mehrbelastung nicht 

mehr!) 

Unter dem Strich wird sich nach einigen Jahren 
voraussichtlich ein Mehraufkommen, also ein Sub-
ventionsabbau von rund 300 Millionen DM ergeben. 
Worauf es jedoch ankommt, meine Damen und Her-
ren — das ist gerade auch verfassungsrechtlich 
wichtig und steuerpolitisch dringend notwendig —, 
ist die Tatsache, daß der Anteil der versteckten 
Steuervergünstigungen von 84 % auf 28 % zurück-
geht. Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Aber 
gegen diese Tatsache tritt die Opposition natürlich 
mit rhetorischen Klimmzügen an. Sie will wohl bei 
den „Grünen" diese Grauzone in aller Schwärze er-
halten, weil die Transparenz dadurch beseitig wird. 
Durchsichtigkeit ist ja nun das Allerwichtigste. Das 
kommt natürlich bei Ihren Vorschlägen überhaupt 
nicht zum Zuge. 

Ich habe bereits darauf hingewiesen, daß wir auf 
Grund der Sachverständigenanhörung, den Kom-
mentaren in den Medien und der Vorschläge aus 
verschiedendsten Bereichen Änderungen am Ge

- setzentwurf der Bundesregierung vorgenommen ha-
ben. Das zeigt zudem auch deutlich, daß Sozialdemo-
kraten jederzeit für sachdienliche Vorschläge auf-
nahmebereit waren. 

Wir haben sichergestellt, daß die Buchführungs-
pflicht erst beginnt, wenn das Finanzamt zuvor den 
Betroffenen rechtzeitig darauf hingewiesen hat, 
wenn er möglicherweise unbemerkt über bestimmte 
Grenzen hinweggerutscht ist; wir haben für die 
kleinsten Betriebe den Wert der Arbeitsleistung zur 
Vermeidung von Härten gesenkt, wenn der Wirt-
schaftswert eine bestimmte Größenordnung nicht 
übersteigt; wir haben hinsichtlich hohen Viehbe-
standes eine Verbesserung für die kleinen Betriebe 
eingeführt; wir haben die Grenze für Gewinne aus 
Sonderkulturen, die 2 000 DM übersteigen und bei 
denen die Gewinne wegen der außerordentlich un-
terschiedlichen Verhältnisse gesondert ermittelt 
werden, auf 3 000 DM erhöht. 

Wir haben in diesem Zusammenhang — ich will 
das nicht im einzelnen ausführen, weil das zuviel 
Zeit kosten würde — unerwünschte steuerliche Fol-
gen aus Vermögensänderungen — Stichwort: ge-
willkürtes Betriebsvermögen — durch eine entspre-
chende gesetzliche Bestimmung verhindert, und wir 
haben auch sichergestellt, daß der berufsbezogene 
Freibetrag nicht, wie es die Bundesregierung vorge-
schlagen hatte, bei bestimmten Beträgen abgebaut 
wird, sondern daß er für alle beibehalten wird, und 
dafür den neuen steuerlichen Abzugsbetrag für Ge-
winne abgestuft, so daß er für die Großbetriebe nicht 
in Frage kommt; denn es ist überhaupt nicht einzu-
sehen, daß die großen Betriebe, die heute schon Bü-
cher führen, auch noch einen steuerlichen Abzugs-
betrag von 2 000 DM geschenkt bekommen. 

(Beifall bei der SPD) 

Lassen Sie mich an dieser Stelle sagen, daß meine 
Fraktion, die Sozialdemokratische Bundestagsfrak-
tion, von der Bundesregierung erwartet, daß sie dem 
Bundestag im Abstand von drei Jahren — erstmals 
am 1. Mai 1983 — zusammen mit dem Agrarbericht 
einen Bericht darüber vorlegt, ob und gegebenen-
falls in welchem Maße die Wertansätze des § 13 a 
des Einkommensteuergesetzes, also die Durch-
schnittssatzgewinnermittlung, an die veränderten 
Verhältnisse angepaßt werden sollten. Diese regel-
mäßige Überprüfung durch den Gesetzgeber ist nö-
tig, nachdem der Finanzausschuß die von der Bun-
desregierung erwünschte Ermächtigung, diese 
Überprüfung durch Rechtsverordnung vorzuneh-
men, gestrichen hat. Mit einer solchen regelmäßigen 
Überprüfung und eventuellen Anpassung kann die-
ses Gesetz nämlich auch dauerhaft verfassungskon-
form bleiben. 

Meine Damen und Herren, die intensive Prüfung 
aller sachdienlichen Vorschläge zeigt, wie widersin-
nig Behauptungen sind, wir hätten mit den Landwir-
ten „nichts am Hut". Das Gegenteil ist der Fall. 

(Dr. Stark [Nürtingen] [CDU/CSU]: Ihr woll

-

tet ihnen mindestens 300 Millionen abneh

-

men!) 

Wer — wie bisher CDU/CSU hier und Bundesrats

-

mehrheit drüben — gegen diese Neuregelung der 
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Einkommensbesteuerung der Landwirtschaft po-
lemisiert und damit ein verfassungskonformes Ge-
setz verhindert, leistet in Wirklichkeit den Bauern 
einen Bärendienst und entzieht sich verantwortli-
chem Handeln hier im Parlament. 

(Sehr richtig! bei der SPD — Werner [CDU/ 
CSU]: Na, na! Was soll denn das?) 

Ich hoffe deshalb sehr, daß die unsachlichen An-
griffe gegen diese Neuregelung aufhören. Sachliche 
Kritik ist immer erwünscht. 

(Dr. Stark [Nürtingen] [CDU/CSU]: Was 
sachlich und was unsachlich ist, entschei

-

den Sie?) 

Insbesondere sollte nicht weiter behauptet werden, 
die Landwirte würden nun sofort mit 900 Millionen 
DM oder gar mit 1 500 Millionen DM belastet. Wie 
Herr Kollege Kohl auf diese Zahl kommt, ist nun to-
tal unerfindlich. Er straft damit ja selbst den Bauern-
verband Lügen. 

(Jäger [Wangen] [CDU/CSU]: Sie werden 
doch insgesamt stärker belastet!) 

— Ja, sie werden, wenn dieses Gesetz in Kraft ist, im 
Verlauf von mehreren Jahren stärker belastet, näm

-

lich mit maximal 300 Millionen DM. Unter dem Ge-
sichtspunkt des Subventionsabbaus, Herr Kollege 
Jäger, hätten manche sicher gewünscht, es würde 
erheblich mehr sein. Aber weil wir eine wettbe-
werbsfähige, leistungsfähige Landwirtschaft wollen, 
kam das für uns auf diesem Wege nicht in Frage. 

(Beifall bei der SPD — Jäger [Wangen] 
[CDU/CSU]: Aber es hieß doch, das solle 

aufkommensneutral sein!) 

Außerdem muß ich ganz entschieden widerspre-
chen, wenn behauptet wird, gerade die Kleinen wür-
den hierdurch belastet. Das ist absolut unrichtig. 

(Werner [CDU/CSU]: Wie steht es denn 
z. B. mit den Nebenerwerbslandwirten?) 

Die Kleinen bleiben weiterhin in der Durchschnitts-
satzgewinnermittlung; das sind zwei Drittel aller 
Land- und Forstwirte in Deutschland. Die Mehrbela-
stung wird bei den größeren Betrieben eintreten, 
wenn sie finanziell leistungsfähig sind, und das sind 
sie in der Regel. 

(Werner [CDU/CSU]: Im Ergebnis trifft es 
doch mehr die Kleinen!) 

— Also die Kleinen sind nun wirklich nicht in erster 
Linie betroffen, verehrter Herr Kollege Vorredner. 

(Niegel [CDU/CSU]: Für die Nebenerwerbs

-

landwirte habt ihr nichts übrig!) 

— Für die Nebenerwerbslandwirte haben wir ge-
nausoviel übrig wie für alle anderen gesellschaftli-
chen Gruppen. Aber wir sind bei allen für gleiche 
Steuergerechtigkeit und nicht für ein totales Durch-
einander auf dem Lande und im Verhältnis von Land 
und Stadt. 

(Zustimmung bei der SPD) 

Lassen Sie mich zusammenfassen. 

Erstens. Die Land- und Forstwirte haben es von 
heute an nochmals schwarz auf weiß, daß wir Sozial

-
demokraten bereit sind, ihnen offen ausgewiesene 
steuerliche Vergünstigungen zukommen zu lassen, 
die weit über vergleichbaren Suventionen für an-
dere Berufsgruppen liegen, um damit den Besonder-
heiten der Landwirtschaft Rechnung zu tragen, und 
weil uns Sozialdemokraten an der Erhaltung einer 
gesunden, wettbewerbs- und damit leistungsfähigen 
Land- und Forstwirtschaft gelegen ist. Die Land-
wirte wissen, daß Sozialdemokraten für Steuerge-
rechtigkeit auch auf dem Lande sind; gleiche Steuer 
für gleiches Einkommen gilt auch do rt . 

(Zustimmung bei der SPD — Niegel [CDU/ 
CSU]: Man will 1 Milliarde DM herauspres

-

sen!) 

Herr Kollege Niegel, mit der Verwendung des Wor-
tes „herauspressen" — ich weiß inzwischen, wie das 
in Ihrem Pressedienst gekommen ist, nämlich durch 
den sonst sehr sachlichen Kollegen Kreile — sollten 
Sie nun wirklich aufhören. Das ist absoluter Unsinn, 
um kein härteres Wort zu verwenden. 

(Zuruf von der SPD: Das muß man Herrn 
Niegel einmal sagen! Er versteht es doch 

nicht!) 

— Aber er versteht es doch nicht; man muß es ihm 
dreimal erklären. 

(Zurufe von der CDU/CSU) 

Zweitens. Die Handwerker, Kaufleute, Freiberuf-
ler können feststellen, daß die Land- und Forstwirte, 
die — ihnen vergleichbar — wirtschaftlich und fi-
nanziell leistungsfähig sind, ebenso korrekt ihre 
Einkünfte zu ermitteln haben und sich gerecht be-
steuern lassen müssen. 

Drittens. Die Arbeitnehmer mit ihrem gläsernen 
Portemonnaie werden feststellen, daß ein erhebli-
cher Schritt in die Richtung auf offenen Ausweis 
von steuerlichen Freibeträgen und Abzugsbeträgen 
gemacht worden ist, der erst Vergleichbarkeit bei 
vergleichbaren Sachverhalten herstellt und z. B. die 
ungerechtfertigte Gewährung von Wohngeld und 
Leistungen aus dem BAföG und anderen Transfer-
leistungen verhindert. 

Viertens. Die Bediensteten der Steuerverwaltun-
gen und in den Finanzämtern erhalten hiermit er-
neut die Gewißheit, daß der Bundestagsmehrheit an 
der richtigen steuerlichen Erfassung landwirtschaft-
licher Gewinne ebenso gelegen ist wie an der rich-
tigen Erfassung aller anderen Einkünfte. 

(Zuruf von der CDU/CSU: Neue Kunden 
für die Steuerberater! — Niegel [CDU/ 
CSU]: Neue Bürokratie! — Weitere Zurufe 

von der CDU/CSU) 

Fünftens können sich die Gerichte in ihrer Auf-
fassung bestätigt sehen, daß die Gleichmäßigkeit 
der Besteuerung für alle Bürger gilt, und das Bun-
desverfassungsgericht kann die Bedenken gegen 
das geltende Recht an der Latte des bis heute zur 
Verabschiedung anstehenden Gesetzes messen. 

(Zuruf des Abg. Jäger [Wangen] [CDU/ 
CSU]) 

Schließlich. Der vorliegende Gesetzentwurf stellt 
einen vernünftigen Kompromiß, einen verfassungs- 
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konformen Ausgleich zwischen unterschiedlichen 
gesellschaftspolitischen Ansätzen dar. 

(Kiechle [CDU/CSU]: Ein miserabler Kom

-

promiß ist das!) 

Der in diesem Gesetzentwurf gefundene Kompro-
miß in den wesentlichen Punkten ist deshalb zu-
gleich auch die Grenze für die Haltung von uns Sozi-
aldemokraten bei dem weiteren Weg dieses Geset-
zes. 

(Zustimmung bei der SPD) 

Wir appellieren deshalb an den Bundesrat, auf der 
Basis dieses Gesetzes eine parlamentarische Ent-
scheidung für die Neuregelung der Einkommensbe-
steuerung der Landwirtschaft zu ermöglichen und 
nicht Karlsruhe die Entscheidung zuzuschieben. 

Die sozialdemokratische Bundestagsfraktion wird 
dem Gesetzentwurf zustimmen. Ich bitte auch Sie 
um Zustimmung. 

(Beifall bei der SPD und der FDP — Zurufe 
von der CDU/CSU: Da müßt Ihr aber lange 

warten!) 

Vizepräsident Leber: Ich erteile das Wort dem 
Herrn Abgeordneten Paintner. 

Paintner (FDP): Herr Präsident! Sehr verehrte Da-
men und Herren! Mit großem Interesse verfolge ich 
die öffentliche Diskussion über die vorgesehene 
Neuregelung der Einkommensbesteuerung der 
Landwirtschaft. Den einen geht der Gesetzentwurf 
zu weit, 

(Zuruf von der CDU/CSU: Ihnen auch?) 

der heute in der zweiten und dritten Lesung beraten 
wird. 

(Rawe [CDU/CSU]: Sie wollten ihn am lieb

-

sten überhaupt nicht haben?!) 

— Das sage ich Ihnen schon noch, was wir wollen. 

(Kiechle [CDU/CSU]: Wollen hat er wohl, 
aber dürfen hat er sich nicht getraut!) 

Die einkommensteuerliche Vorzugsstellung der 
Landwirte werde, wie diese Kritiker in grober Ver-
allgemeinerung darlegen, viel zuwenig abgebaut, die 
Landwirte würden mit Samthandschuhen angefaßt. 
Andere führen lauthals Klage darüber, die ins Auge 
gefaßte Neuregelung beschere der Landwirtschaft 
eine viel zu hohe Belastung; 

(Sehr richtig! bei der CDU/CSU) 

das könne den Bauern nicht zugemutet werden. 

Nun dürfte inzwischen auch bekannt sein, daß ich 
als praktizierender Landwirt zu den Abgeordneten 
gehöre, die gerade bei dem neuen Gesetzentwurf für 
die landwirtschaftliche Besteuerung sehr genau 
achtgegeben haben, daß die Landwirtschaft auch 
steuerlich gerecht behandelt wird. 

(Niegel [CDU/CSU]: Ihr macht alles mit, ihr 
verratet eure eigenen Grundsätze!) 

— Regen Sie sich doch nicht auf, Herr Niegel. Was 
haben Sie denn?! 

(Niegel [CDU/CSU]: Was sagen denn Ihre 
niederbayerischen Bauern?) 

Meine Meinung war immer, in der Sache nichts zu 
überstürzen, damit eine möglichst gerechte und 
gute Lösung erzielt werden könne. 

(Beifall bei der FDP — Zuruf des Abg. Nie

-

gel [CDU/CSU]) 

Aber gerade die Zahl der Landwirte, die mich auffor-
derten — Herr Niegel, da müssen Sie herhören —, 
die Sache zu beschleunigen, wurde immer größer. 

(Niegel [CDU/CSU]: Wieviel sind es denn? 
Fünf oder acht? — Dr. Stark [Nürtingen] 

[CDU/CSU]: Waren es drei oder vier?) 

— Eine ganze Menge. — Es ging sogar so weit, daß 
mich vor einigen Wochen maßgebliche Herren des 
Hopfenbauverbandes besuchten und mich baten zu 
helfen. 

(Niegel [CDU/CSU]: Das sind ganz andere 
Landwirte!) 

— Das ist sogar das Schlimmste, was dabei passiert 
ist, daß die nicht aus der FDP, sondern aus Ihrer Par-
tei sind. 

(Hört! Hört! bei der SPD — Lachen und Zu

-

rufe von der CDU/CSU) 

Sie baten mich, zu helfen, daß der Regierungsvor-
schlag verabschiedet wird. 

(Zurufe von der CDU/CSU) 

Sie sagten mir zu, daß sie auch den Landesgruppen
-vorsitzenden der CSU Dr. Zimmermann besuchen 

wollten, um ihm zu erklären, daß dieser Regierungs-
vorschlag für sie akzeptabel sei. 

(Niegel [CDU/CSU]: Nennen Sie mal bitte 
die Namen! Nennen Sie Roß und Reiter! — 
Zuruf von der CDU/CSU: Das sind bloße 
Andeutungen! — Weitere Zurufe von der 

CDU/CSU) 

— Das können Sie sich ausrechnen, wer das war. 

(Gallus [FDP]: Die werden aus der CDU/ 
CSU ausgeschlossen!) 

Wenn ich mir diese Beurteilungen, die zu völlig ge-
gensätzlichen Ergebnissen kommen, vor Augen füh-
re, kann ich nur sagen, hier liegt ein Gesetzentwurf 
auf dem Tisch, der eine ausgewogene Mittellinie 
verfolgt. Hier bleibt die Kirche im Dorf. 

(Zuruf von der CDU/CSU: Das wollen wir 
hoffen!) 

— Dafür sorgen wir schon. 

Einige Verbandsvertreter und Oppositionspoliti-
ker halten es für opportun, über die vorgesehenen 
Änderungen mit überaus schrillen Tönen herzuzie-
hen. Bei diesem Lärm besteht aber die große Gefahr, 
daß für die betroffene Bevölkerung die dringende 
Notwendigkeit, in diesem Bereich Korrekturen vor-
zunehmen, gar nicht mehr erkennbar ist. Das ist po-
litisch äußerst bedenklich. 



16232 	Deutscher Bundestag — 8. Wahlperiode — 203. Sitzung. Bonn, Donnerstag, den 28. Februar 1980 

Paintner 
Es ist mir deshalb sehr daran gelegen, hier noch 

einmal deutlich zu machen, aus welchen Gründen 
dieses Gesetzesvorhaben unerläßlich ist. 

(Zuruf des Abg. Glos [CDU/CSU] — Wei

-

tere Zurufe von der CDU/CSU) 

Die Professoren, die im Auftrage der Bundesregie-
rung die Einkommensbesteuerung der Landwirt-
schaft untersuchten, kamen zu dem Ergebnis, daß 
eine Änderung des geltenden Rechts dringend er-
forderlich ist. Dabei stellten sie vor allem die außer-
ordentlich gravierenden einkommensteuerlichen 
Belastungsunterschiede heraus, 

(Sehr richtig! bei der FDP) 

die innerhalb der Landwirtschaft bestehen. Buch-
führungspflichtige Betriebe müssen ihre Gewinne 
im vollen Umfang der Einkommensteuer unterwer-
fen, während nach Durchschnittssätzen besteuerte 
Landwirte überhaupt keine oder nur sehr wenig Ein-
kommensteuer zu zahlen haben. Von ihren tatsäch-
lich erzielten Gewinnen werden im Mittel nur etwa 
20 % bei der Steuer zugrunde gelegt. Die einkom-
mensteuerliche Vergünstigung ist im allgemeinen 
um so umfangreicher, je größer die Betriebe sind, die 
unter § 13 a des Einkommensteuergesetzes fallen. 

Diese erheblichen landwirtschaftlichen Bela-
stungsunterschiede verzerren im starken Maße den 
Wettbewerb der Betriebe untereinander. Sie brin-
gen Spannungen und Unfrieden in unsere landwirt-
schaftliche Bevölkerung. Zahlreiche buchführungs-
pflichtige Landwirte führen bittere Klage über das 
geltende Recht. Sie empfinden es wegen seiner Un-
gerechtigkeit als ständiges Ärgernis. 

Zu ähnlichen Beurteilungen gelangt auch das 
Niedersächsische Finanzgericht, das bekanntlich 
die Verfassungsmäßigkeit der derzeitigen Vor-
schriften in Zweifel gezogen und das Bundesverfas-
sungsgericht in Karls ruhe angerufen hat. Die Rich-
ter sehen in der Begünstigung der nichtbuchfüh-
rungspflichtigen gegenüber den buchführungs-
pflichtigen Landwirten einen Verstoß gegen den 
Gleichheitsgrundsatz. 

Auch im Vergleich mit den meisten Mitgliedstaa-
ten der EG können die auf Grund der Durchschnitts-
sätze der Einkommensbesteuerung in der Bundesre-
publik derzeit erzielten Ergebnisse nicht befriedi-
gen. 

Angesichts dieser schwerwiegenden Fakten ist es 
unumgänglich, auch in der laufenden Legislaturpe-
riode eine Gesetzesänderung in Kraft zu setzen. Der 
von der Bundesregierung eingebrachte Gesetzent-
wurf, der in den Ausschußberatungen des Bundesta-
ges in einigen Punkten modifiziert worden ist — zu 
seinem Vorteil, wie ich gerne gestehe —, ist in erster 
Linie darauf ausgerichtet, innerhalb der Landwirt-
schaft die einkommensteuerliche Gerechtigkeit 
ganz entscheidend zu verbessern. Mehr Steuerge-
rechtigkeit läßt sich aber nur dann herbeiführen, 
wenn bei denjenigen Bet rieben, die bisher über-
haupt keine oder nur sehr wenig Einkommensteuer 
zu zahlen hatten und die gegenüber den Buchfüh-
rungspflichtigen besonders begünstigt waren, Kor-
rekturen vorgenommen werden. Das geschieht 
durch Anhebung der Durchschnittssatzgewinne, 

durch Einschränkung ihres Anwendungsbereiches 
bis zu durchschnittlich 20 ha landwirtschaftlicher 
Nutzfläche, durch maßvolle Ausweitung der Buch-
führungspflicht bis zu Betrieben ab durchschnittlich 
30 ha landwirtschaftlicher Nutzfläche und durch 
Einführung einer Gewinnermittlung nach Einnah-
menüberschußrechnung für die dazwischenliegen-
den Betriebsgruppen. Insgesamt bleiben 60 % aller 
landwirtschaftlichen Betriebe in unserem Lande in 
der Gewinnermittlung nach Durchschnittssätzen. 

Um die einkommensteuerliche Mehrbelastung 
der Landwirtschaft in Grenzen zu halten und ihre 
Wettbewerbsstellung nicht zu gefährden, enthält 
der Gesetzentwurf eine Reihe beachtlicher Steuer-
entlastungen. Sie wissen, daß der bisherige Freibe-
trag von 1 200 DM bzw. 2 400 DM auf 2 000 DM bzw. 
4 000 DM angehoben wurde. Sie wissen, daß ein wei-
terer Freibetrag nach § 34 als Abzug von der Steuer-
schuld mit 2 000 DM bis zu 50 000 DM bzw. 100 000 
DM Einkommen angehoben worden ist. Hier muß 
ich mich darüber wundern, daß Herr Meyer zu Ben-
trup eine Leistungsfeindlichkeit feststellt. Ich 
möchte mir heute schon wünschen, daß sich sämtli-
che Landwirte, die dann diesen Freibetrag gerne in 
Anspruch nehmen, eines Tage bei Ihnen melden, 
wenn sie ihn nicht bekämen. 

(Beifall bei der FDP — Zuruf von der CDU/ 
CSU: Das ist der Einstieg in eine neue 

Steuer!) 

Wenn nun aber der Deutsche Bauernverband die 
Behauptung in die Welt setzt, die sich Oppositions-
politiker offenbar ungeprüft zu eigen machen, die 
vorgesehene Neuregelung belaste die Landwirt-
schaft mit jährlich 900 Millionen DM, dann geht das 
weit an den Tatsachen vorbei. Nach übereinstim-
menden Berechnungen sowohl des Finanzministeri-
ums als auch des Ernährungsministeriums ist für die 
deutsche Landwirtschaft nach einer Übergangszeit 
von einigen Jahren eine Mehrbelastung von 250 bis 
300 Millionen DM zu erwarten. 

(Niegel [CDU/CSU]: 900 Millionen bis 1 
Milliarde DM! — Gegenruf des Abg. Gallus 

[FDP]: Das stimmt doch nicht!) 

— Herr Niegel, hier kann ich Ihnen nur das eine sa-
gen. Allein dies ist ein Beweis, daß Sie sich alle mit-
einander selber nicht im klaren sind, was Sie eigent-
lich meinen: 

(Beifall bei der FDP und der SPD) 

Der Bauernverband spricht von 900 Millionen DM, 
Herr Kohl spricht in Oldenburg auf dem landwirt-
schaftlichen Kongreß seiner Partei von 1,5 Milliar-
den DM, und schließlich gibt es noch einige Opposi-
tionspolitiker, die von 800 Millionen DM oder ähnli-
chen Beträgen reden. 

(Niegel [CDU/CSU]: Es geht um rund 1 Mil

-

liarde! — Glos [CDU/CSU]: Es wird schlech

-

ter für die Bauern! Das ist das Schlimme! Es 
geht gar nicht um die Zahlen!) 

Ich glaube, hier müßte man mit einem Maß messen, 
das in der Bundesrepublik schon einmal gegolten 
hat. Wenn Sie mit diesen Zwischenrufen nicht auf- 
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hören, werde ich Ihnen sagen, was in der deutschen 
Landwirtschaft heute tatsächlich los ist. 

(Glos [CDU/CSU]: Ja, bitte! — Weitere Zu

-

rufe von der CDU/CSU: Warum sagen Sie 
es nicht? — Raus mit der Sprache!) 

Mit anderen Worten: Die Landwirtschaft muß Fe-
dern lassen. 

Ich sage Ihnen nur das eine: Gehen Sie doch hin-
aus in die deutschen Lande. Schauen Sie sich die Le-
bensverhältnisse auf dem Lande an. Wir werden in 
einigen Wochen hier über den Agrarbericht zu spre-
chen haben. Auch dann, wenn er diesmal ein Ergeb-
nis aufweist, das wir uns zum Teil besser gewünscht 
hätten, bleibt immer noch ein guter Lebensstandard 
im ländlichen Bereich festzustellen. 

(Zuruf von der CDU/CSU: Herr Ertl wird 
Ihnen für die Rede danken!) 

Mit anderen Worten: Die Landwirtschaft muß 
zwar Federn lassen 

(Zuruf von der CDU/CSU: Gehen Sie ein

-

mal nach Niederbayern!) 

— gehen Sie hinunter nach Niederbayern und se-
hen Sie sich die Höfe an —, 

(Kiechle [CDU/CSU]: Die Rede nehme ich 
mit in den Wahlkampf!) 

jedoch der weitaus größere Teil der einkommen-
steuerlichen Subventionen bleibt der Landwirt-
schaft erhalten. 

Wenn ich die verschiedenen Einwendungen der 
Opposition gegen den Gesetzentwurf richtig beur-
teile, so liegt das Schwergewicht auf der Ablehnung 
der dreistufigen Gewinnermittlung. Ich mache kein 
Hehl daraus, daß auch ich ursprünglich dafür einge-
treten bin 

(Kiechle [CDU/CSU]: Der Minister auch!) 

— auch der Minister — 

(Kiechle [CDU/CSU]: Auch der Staatssekre

-

tär!) 

— jawohl, das stimmt —, die Gewinnermittlung nach 
einem zweistufigen System vorzunehmen. 

(Dr. Stark [Nürtingen] [CDU/CSU]: Und 
dann durften Sie nicht mehr! — Kiechle 
[CDU/CSU]: Wer hat euch denn da aufs 

Kreuz gelegt?) 

Einfachere Handhabung und geringere Kosten wa-
ren meine Gründe. 

Jetzt bitte ich meinen Kollegen Ignaz Kiechle, gut 
zuzuhören. 

(Kiechle [CDU/CSU]: Ich bin ganz Ohr!) 

Neben dem Bundesfinanzminister hat insbesondere 
der Bundesminister der Justiz gegen ein dera rtiges 
Zweiersystem ernste verfassungsrechtliche Beden-
ken erhoben. Diese waren so schwerwiegend, daß 
ich mich ihnen nicht verschließen konnte. Der neu-
ralgische Punkt bei der Gewinnermittlung nach 
Durchschnittssätzen liegt in der erheblichen Streu-
ung der Gewinne der landwirtschaftlichen Betriebe. 
Fallen Soll- und Ist-Gewinn stark auseinander, so 

wird bei Anwendung von Durchschnittssätzen mit 
zunehmender Betriebsgröße die steuerliche Unge-
rechtigkeit bedenklicher. 

Ich muß Ihr Augenmerk noch einmal auf den Be-
schluß des Niedersächsischen Finanzgerichts len-
ken, das wegen der landwirtschaftlichen Einkom-
mensbesteuerung das Bundesverfassungsgericht 
angerufen hat. Das ist ein Faktum, das bei dem Ziel, 
das wir anzusteuern haben, nicht ignoriert werden 
kann. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt befindet sich 
der Gesetzgeber noch in einer Situation, die es ihm 
erlaubt, ohne spezielle Vorgaben aus Karlsruhe die 
neue Regelung frei nach seinen politischen Vorstel-
lungen zu gestalten. Ich bitte die Opposition, das mit 
zu bedenken. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. 

(Beifall bei der FDP und der SPD) 

Ich habe ernste Zweifel, ob dieser Freiraum des Ge-
setzgebers im gleichen Umfang gegeben sein wird, 
wenn das Bundesverfassungsgericht eine Entschei-
dung fällen muß, ohne daß in Bonn vorher eine ver-
fassungsrechtlich tragfähige Gesetzesänderung zu-
stande gekommen ist. Ich bitte Sie daher zu dem 
vorliegenden Gesetzentwurf, den ich für ausgewo-
gen, maßvoll und verfassungsrechtlich nicht an-
fechtbar halte, auch im Interesse unerer Landwirte 
um Ihre Zustimmung. 

(Beifall bei der FDP und der SPD) 

Vizepräsident Leber: Das Wort hat der Herr Bun-
desminister der Finanzen. 

Matthöfer, Bundesminister der Finanzen: Herr 
Präsident! Meine Damen und Herren! Das Ihnen zur 
Entscheidung vorliegende Gesetz hat nicht zum 
Ziel, ein wesentlich erhöhtes Steueraufkommen zu 
erzielen. Wir schätzen das Mehraufkommen — 
Herr  Gobrecht hat Ihnen das im einzelnen vorge-
rechnet — auf höchstens 300 Millionen DM, und 
zwar erst nach einer Übergangszeit von mehreren 
Jahren. 

Wir können und wollen ein System, das sich in 
Jahrzehnten entwickelt hat, nicht mit einem Schlag 
ändern. Wir erkennen ausdrücklich an, daß auch die 
Steuerpolitik ihren Beitrag zur Sicherung der Le-
bensgrundlage der Landwirtschaft und zur Erhal-
tung ihrer Wettbewerbsfähigkeit heute und in Zu-
kunft zu leisten hat. Wir müssen allerdings die gro-
ßen Ungleichheiten abbauen — da kann ich Herrn 
Paintner nur zustimmen —, die sich innerhalb der 
Landwirtschaft in der Einkommensbesteuerung 
entwickelt haben. Auch Herr Meyer zu Bentrup 
sprach von bedenklichen Ungleichgewichten und 
Disparitäten. 

Die unterschiedliche steuerliche Behandlung der 
buchführenden und der nicht buchführenden Land-
wirte hat im Laufe der Jahre ein Ausmaß angenom-
men, das auch verfassungsrechtliche Bedenken ge-
gen das geltende Steuerrecht ausgelöst hat. Das 
Niedersächsische Finanzgericht z. B. hält die Vor-
schrift des geltenden § 13 a des Einkommensteuer-
gesetzes mit dem Gleichheitssatz des  Art. 3 des 
Grundgesetzes für unvereinbar und hat durch Be-
schluß vom 13. Oktober 1978 das Bundesverfas- 
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sungsgericht in Karlsruhe zur Entscheidung über 
die Verfassungsmäßigkeit angerufen. 

Die Bundesregierung will mit ihrem Entwurf der 
Neuregelung den bisher geäußerten Einwänden und 
Bedenken Rechnung tragen und die Besteuerung 
der Land- und Forstwirtschaft auch auf eine sichere 
verfassungsrechtliche Grundlage stellen. Daran hat 
selbstverständlich auch die Landwirtschaft ein In-
teresse. Ich glaube, wenn dieses Gesetz im Bundes-
rat abgelehnt werden sollte, werden die Bauern Sie 
noch verwünschen. Ich kann Herrn Paintner bei sei-
ner Würdigung der verfassungsrechtlichen Beden-
ken und der Notwendigkeit dieses Gesetzes nur zu-
stimmen. 

Die Vorstellungen, die die CDU/CSU-Fraktion für 
die Lösung dieses Problems entwickelt hat, müssen 
wir allerdings — ich sage das mit großem Bedauern 
— für völlig ungeeignet halten. Sie gehen an allen 
verfassungsrechtlich und steuerlich gebotenen. 
Grundsätzen einer Neuregelung der Landwirt-
schaftsbesteuerung vorbei. Ihre Verwirklichung 
würde die Belastungsverzerrungen innerhalb der 
Landwirtschaft im Vergleich zu anderen Berufs-
gruppen nicht abbauen, sondern weiter verstärken. 
Nicht weniger, sondern mehr Steuerungerechtig-
keit wäre die Folge. 

Rund 570 000 Nebenerwerbs- und Kleinbetriebe 
bleiben weiterhin in der Durchschnittssatzgewinn-
ermittlung. 

Was die 140 000 Betriebe anlangt, die künftig Bü-
cher führen sollen, bzw. die rund 130 000 Betriebe, 
die den Gewinn nach Überschußrechnung ermitteln 
sollen, so wird es sich in aller Regel wohl um Land-
wirte handeln, die mit Recht ihre betriebswirtschaft-
lichen Ergebnisse schon jetzt korrekt ermitteln müs-
sen und dies auch mit Hilfe der Buchführung tun. 
Von einem angeblich unzumutbaren Mehraufwand 
kann nicht die Rede sein. 

Einer der Kernpunkte der verfassungsrechtlichen 
Problematik der Landwirtschaftsbesteuerung ist, 
daß der Anwendungsbereich der Durchschnitts-
satzgewinnermittlung so eingegrenzt werden muß, 
daß ihre nun einmal unvermeidliche Streubreite 
verfassungsrechtlich noch vertretbar ist. Die Bun-
desregierung glaubt, daß der von ihr und jetzt auch 
vom Parlament gewählte Ausgangswert von 25 000 
DM die obere Grenze des Vertretbaren ist. 

Die Bundesregierung hat für eine Mittelgruppe 
von Betrieben, die aus den dargestellten zwingen-
den Gründen nicht mehr in der Durchschnittssatz-
ermittlung bleiben können, eine vereinfachte Buch-
führung in Form der Überschußrechnung vorge-
schlagen, so wie sie ja auch für kleine und mittlere 
Gewerbebetriebe eröffnet ist. 

Ich will weitere Einzelheiten des Gesetzentwurfs 
nicht aufgreifen. Der Finanzausschuß und der mitbe-
ratende Agrarausschuß haben eine Reihe nicht un-
wichtiger Änderungsvorschläge unterbreitet, denen 
ich ausdrücklich zustimme. Ich bin den Ausschüssen 
für ihre sachkundige Arbeit und für die soliden Be-
schlüsse dankbar. 

Erlauben Sie mir abschließend einen Ausblick auf 
das weitere Gesetzgebungsverfahren. Die Opposi-
tion hat schon zu Beginn der parlamentarischen Be-
ratungen mit der Ablehnung des Gesetzes im Bun-
desrat gedroht, wenn die Koalitionsparteien nicht 
auf ihre Wünsche eingehen. Ich bedaure ausdrück-
lich diesen unbekümme rten Einsatz der Bundesrats-
mehrheit als Druckmittel auf die vom deutschen 
Volk gewählte Mehrheit hier im Bundestag. 

(Beifall bei der SPD und der FDP — 
Dr.  Schäfer [Tübingen] [SPD]: Sehr richtig!) 

Die Bundesregierung sieht jedenfalls den jetzt zur 
Abstimmung stehenden Gesetzentwurf als das steu-
erpolitisch und verfassungsrechtlich gebotene Mini-
mum an. Abstriche in irgendeinem wichtigen Punkt 
sind nicht mehr möglich. 

Ich bitte Sie sehr herzlich um Ihre Zustimmung. 

(Beifall bei der SPD und der FDP) 

Vizepräsident Leber: Meine Damen und Herren, 
weitere Wortmeldungen liegen mir nicht vor. Ich 
schließe die allgemeine Aussprache. 

Wir kommen zur Einzelberatung und zur Abstim-
mung in zweiter Beratung. Ich rufe zunächst A rt. 1 
Nr. 1 auf. Hierzu liegt auf Drucksache 8/3708 unter 
Ziffer 1 ein Änderungsantrag der Fraktion der 
CDU/CSU vor. Wer diesem Änderungsantrag der 
Fraktion der CDU/CSU zuzustimmen wünscht, gebe 
bitte das Handzeichen. — Wer stimmt dagegen? — 
Enthaltungen? — Der Änderungsantrag ist mit 
Mehrheit abgelehnt. 

Wir stimmen nun über Art. 1 Nr. 1 in der Aus-
schußfassung ab. Wer zuzustimmen wünscht, gebe 
bitte das Handzeichen. — Wer stimmt dagegen? — 
Wer enthält sich der Stimme? — Art. 1 Nr. 1 ist in 
der Ausschußfassung angenommen. 

Ich rufe Art. 1 Nr. 2 auf. Hierzu liegt auf Drucksa-
che 8/3708 unter Ziffer 2 ein Änderungsantrag der 
Fraktion der CDU/CSU vor. Wer diesem Ände-
rungsantrag der Fraktion der CDU/CSU zuzustim-
men wünscht, gebe bitte das Handzeichen. — Wer 
stimmt dagegen? — Wer enthält sich? — Der Ände-
rungsantrag ist mit großer Mehrheit abgelehnt. 

Wir kommen nun zur Abstimmung über A rt. 1 
Nr. 2 in der Ausschußfassung. Wer zuzustimmen 
wünscht, gebe bitte das Handzeichen. — Wer 
stimmt dagegen? — Wer enthält sich? — Art. 1 Nr. 2 
ist in der Ausschußfassung angenommen. 

Ich rufe Art. 1 Nr. 3 auf. Hierzu liegt auf Drucksa-
che 8/3708 unter Ziffer 3 ein Änderungsantrag der 
Fraktion der CDU/CSU vor. Wer diesem Ände-
rungsantrag der Fraktion der CDU/CSU zuzustim-
men wünscht, gebe bitte das Handzeichen. — Wer 
stimmt dagegen? — Wer enthält sich? — Der Ände-
rungsantrag ist mit Mehrheit abgelehnt. 

Wer Art. 1 Nr. 3 in der Ausschußfassung anzuneh-
men wünscht, gebe bitte das Handzeichen. — Wer 
stimmt dagegen? — Wer enthält sich der Stimme? 
— Art. 1 Nr. 3 ist in der Ausschußfassung angenom-
men. 

Ich rufe Art. 1 Nr. 4 auf. Hierzu liegt auf Drucksa-
che 8/3708 unter Ziffer 4 ein Änderungsantrag der 
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Fraktion der CDU/CSU vor. Wer diesem Ände-
rungsantrag zuzustimmen wünscht, gebe bitte das 
Handzeichen. — Gegenstimmen? - Enthaltungen? 
— Der Änderungsantrag ist abgelehnt. 

Wir kommen nun zur Abstimmung über den An-
trag in der Ausschußfassung. Wer ihm zuzustimmen 
wünscht, den bitte ich um das Handzeichen. — Wer 
stimmt dagegen? — Wer enthält sich? — Der Antrag 
ist angenommen. 

Ich rufe Art. 1 Nr. 5 auf. Hierzu liegt auf Drucksa-
che 8/3708 unter Ziffer 5 ein Änderungsantrag der 
Fraktion der CDU/CSU auf Streichung dieser Vor-
schrift vor. Wer die beantragte Streichung will, muß 
in der nachfolgenden Abstimmung mit Nein stim-
men. Wer Art. 1 Nr. 5 in der Ausschußfassung zuzu-
stimmen wünscht, den bitte ich um das Handzei-
chen. — Wer stimmt dagegen? — Das erste war die 
Mehrheit. Art. 1 Nr. 5 ist in der Ausschußfassung an-
genommen. 

Ich rufe nun  Art.  1 Nr. 7 auf. Hierzu liegt auf 
Drucksache 8/3708 unter Ziffer 6 ein Änderungsan-
trag der Fraktion der CDU/CSU vor. Wer diesem 
Änderungsantrag der Fraktion der CDU/CSU zuzu-
stimmen wünscht, den bitte ich um das Handzei-
chen. — Wer stimmt dagegen? — Wer enthält sich? 
— Der Änderungsantrag ist abgelehnt. 

Wer dem Art. 1 Nr. 7 in der Ausschußfassung zu-
zustimmen wünscht, den bitte ich um das Handzei-
chen. — Wer stimmt dagegen? — Wer enthält sich 
der Stimme? — Art. 1 Nr. 7 ist in der Ausschußfas-
sung angenommen. 

Ich rufe Art. 2 Nr. 1 auf. Hierzu liegt auf Drucksa-
che 8/3708 unter Ziffer 7 ein Änderungsantrag der 
Fraktion der CDU/CSU vor. Wer diesem Ände-
rungsantrag der CDU/CSU-Fraktion zuzustimmen 
wünscht, den bitte ich um das Handzeichen. — Wer 
stimmt dagegen? — Wer enthält sich der Stimme? 
— Der Änderungsantrag ist abgelehnt. 

Wer Art. 2 Nr. 1 in der Ausschußfassung anzuneh-
men wünscht, den bitte ich um das Handzeichen. — 
Gegenprobe! — Wer enthält sich der Stimme? — 
Art. 2 Nr. 1 ist in der Ausschußfassung angenom-
men. 

Ich rufe nun Art. 2 Nrn. vor 2 und 2 sowie die 
Art. 3 und 4, Einleitung und Überschrift in der Aus-
schußfassung auf. Wer den aufgerufenen Vorschrif-
ten zuzustimmen wünscht, den bitte ich um das 
Handzeichen. — Wer stimmt dagegen? — Wer ent-
hält sich der Stimme? — Die aufgerufenen Vor-
schriften sind angenommen. Damit ist das Gesetz in 
zweiter Beratung angenommen. 

Wir treten ih die 

dritte Beratung 

ein. Wird dazu das Wort gewünscht? — Ich stelle 
fest, daß das nicht der Fall ist. 

Dann kommen wir zur Schlußabstimmung. Wer 
dem Gesetz als Ganzem zuzustimmen wünscht, den 
bitte ich, sich zu erheben. — Wer stimmt dagegen? 

— Wer enthält sich der Stimme? — Das Gesetz ist in 
dritter Lesung angenommen. 

(Beifall bei der SPD und der FDP) 

Wir haben noch über eine Beschlußempfehlung 
des Ausschusses abzustimmen. Der Ausschuß emp-
fiehlt auf Drucksache 8/3673 unter Ziffer 2, die ein-
gegangenen Petitionen für erledigt zu erklären. Ist 
das Haus damit einverstanden? — Ich sehe keinen 
Widerspruch. Dann ist es so beschlossen. 

Entsprechend einer Anregung im Ältestenrat rufe 
ich nun Punkt 4 der Tagesordnung auf: 

Zweite und dritte Beratung des von der Bun-
desregierung eingebrachten Entwurfs eines 
Vierten Gesetzes zur Änderung des Geset-
zes gegen Wettbewerbsbeschränkungen 
— Drucksache 8/2136 — 

Beschlußempfehlung und Bericht des Aus

-

schusses für Wirtschaft (9. Ausschuß) 

— Drucksache 8/3690 — 

Berichterstatter: 
Abgeordnete Dr. Waigel 
Dr. Jens 

(Erste Beratung 115. Sitzung) 

Wünschen die Herren Berichterstatter das Wort? 
— Ich sehe, das ist nicht der Fall. 

Ich eröffne die allgemeine Aussprache. Das Wort 
hat der Herr Abgeordnete Dr. Waigel. 

Dr. Waigel (CDU/CSU): Herr Präsident! Meine Da-
men und Herren! Ich möchte die Gelegenheit benüt-
zen, um zunächst dem plötzlich erkrankten Bundes-
wirtschaftsminister gute Genesung zu wünschen 
und zu hoffen, daß er bald wieder gesund unter uns 
weilen kann. 

(Beifall) 

Wir stehen am Ende langwieriger und schwieri-
ger Beratungen, an deren Ende ein Kompromiß 
steht, dem die CDU/CSU zustimmt. Die vorliegende 
Fassung eines Vierten Gesetzes zur Änderung des 
Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen ent-
hält Elemente, die wir nachdrücklich als eine Fort-
entwicklung des Wettbewerbsrechtes begrüßen, 
aber auch Regelungen, die wir hinnehmen, um den 
wichtigen Konsens in diesem Grundgesetz der 
Wirtschaftsordnung auch künftig zu erhalten. Wis-
senschaft und Praxis, Wirtschaftsverbände und Or-
ganisationen haben den Prozeß der Willensbildung 
bei der Beratung dieses Gesetzes maßgeblich beein-
flußt. Der Wille und die Bereitschaft der politischen 
Kräfte, trotz unterschiedlicher Einzelstandpunkte 
zu einer Einigung zu kommen, prägten die Beratung 
und die interfraktionellen Gespräche. 

Unstreitig ist die Notwendigkeit, das Wettbe-
werbsrecht ständig fortzuentwickeln und veränder-
ten wirtschaftlichen Konstellationen anzugleichen. 
Darauf hat schon Professor Erhard hingewiesen. 
Strittig dagegen sind Instrumentarien und Stärke 
der Eingreifmöglichkeiten. 

CDU und CSU haben stets ihren Beitrag zum Aus-
bau einer funktionierenden Wettbewerbsordnung 
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erbracht. Ich denke hier nur an das strukturpoliti-
sche Aktionsprogramm für kleine und mittlere Un-
ternehmen und frei Berufe vom 17. Februar 1976 mit 
einem Katalog von Maßnahmen zur Wettbewerbs-
politik. Ich erinnere an den Wettbewerbs-Kongreß 
des Bayerischen Staatsministeriums für Wirtschaft 
und Verkehr im Jahre 1977 mit dem Schwerpunkt 
Leistungswettbewerb. Und ich möchte nicht die Ein-
bringung eines 9. Gesetzes zur Änderung des Geset-
zes gegen den unlauteren Wettbewerb vergessen. 
Meine Damen und Herren, wir bedauern es, daß die-
ser Gesetzentwurf nicht gleichzeitig mit dem Kar-
tellgesetz beraten und verabschiedet werden konn-
te. Beides hätte zur Fortentwicklung dieses Gesamt-
bereichs gehört. Wir haben bei dieser Novelle — das 
wird uns niemand absprechen können — einen kon-
struktiven Beitrag zur Verbesserung des Wettbe-
werbsrechts geleistet. Ich darf insbesondere an die 
Rede von Professor Biedenkopf in der ersten Lesung 
dieses Gesetzentwurfes erinnern. 

Geht man von den realistischen Vorstellungen 
aus, unter denen die CDU/CSU diese Novelle be-
trachtet hat, so werden folgende neue Regelungen 
spürbare Verbesserungen der Wettbewerbsverhält-
nisse herbeiführen. 

Erstens. Die Kartellbehörde kann künftig mit 
Hilfe des neuen § 37 a gegen Wettbewerbsverzer-
rungen einschreiten, gegen die sie bisher machtlos 
war. Sie kann die dauerhaften, unbegründeten Vor-
teile, die große Unternehmen des Handels im Ver-
hältnis zu den kleineren Wettbewerbern in Gestalt 
von Konzernrabatten, Gesamtumsatzrabatten und 
sonstigen Sonderrabatten genießen, entweder als 
Behinderung oder als Mißbrauch von Nachfrage-
macht abbauen. In dieser Verbesserung des Lei-
stungswettbewerbs sah und sieht die CDU/CSU 
eine Priorität und einen Schwerpunkt ihrer Bemü-
hungen. 

Die im Regierungsentwurf am Anfang enthalte-
nen Regelungen in § 26 Abs. 2 Satz 3 und § 26 Abs. 3 
waren hinsichtlich des horizontalen Bereichs unzu-
reichend. Darauf haben die Wissenschaftler beim öf-
fentlichen Hearing hingewiesen. Es ist unserer kon-
sequenten Haltung zu verdanken, daß es mit diesem 
§ 37a Abs. 3 zu einem Untersagungstatbestand ge-
genüber unbilligen Behinderungen von kleinen und 
mittleren Bewerbern gekommen ist. 

Die Eckpunkte dieser Regelung stellen eine wirk-
same und wettbewerbspolitisch vertretbare Erwei-
terung des Diskriminierungsverbots dar, ohne zu 
einem allgemeinen Diskriminierungsverbot zu wer-
den. Zu Recht weist der offizielle Bericht des Aus-
schusses darauf hin, daß sich in den vergangenen 
Jahren in Handel, Handwerk und Industrie ver-
stärkt Gefahren zeigten, die sich aus wettbewerbs-
verzerrenden, mißbräuchlichen Verhaltensweisen 
marktmächtiger Unternehmen ergeben können. 

Die Konstruktion dieser Norm als Untersagungs-
tatbestand, die eindeutige Anknüpfung an eine kon-
krete Machtstellung des behindernden Unterneh-
mens, der damit verbundene Macht- und Marktbe-
zug, die Einfügung einer Marktstrukturklausel wie 
der Begriff der Unbilligkeit, der ja in der Abwägung 
der Interessen der betreffenden Unternehmen defi

- niert werden muß, stellen unmißverständlich klar, 
daß es sich nicht um ein allgemeines Diskriminie-
rungsverbot handelt. Die relative Marktmacht im 
Sinne dieser Vorschrift bezieht sich auf die überle-
gene Marktmacht gegenüber kleinen und mittleren 
Wettbewerbern. Diese Marktstellung ist dann gege-
ben, wenn die überlegene Marktmacht gegenüber 
einer für den Wettbewerb auf dem betreffenden 
Markt relevanten Zahl kleiner und mittlerer Wett-
bewerber besteht und somit eine wesentliche Stö-
rungsquelle für das Funktionieren des Wettbewerbs 
gegeben ist. 

Durch die Aufnahme dieser Bestimmung in das 
GWB und die von uns initiierte Fassung des § 38 
Abs. 1 Nr. 4 ist auch die schwierige ,,Roß-und-Rei-
ter"-Problematik bestmöglich gelöst, weil den kleinen 
und mittleren Unternehmen eine schwierige und 
kostspielige Prozeßführung dadurch erspart bleibt. 

In Übereinstimmung mit der Anregung des 
Rechtsausschusses und auch den Wünschen betrof-
fener Verbände wird im Bericht festgestellt, daß 
durch diese Vorschrift keine Erweiterung des kar-
tellgesetzlichen Belieferungs- bzw. Kontrahierungs-
zwangs bewirkt wird. 

Ich möchte einen 'zweiten Punkt besonders an-
sprechen. Es ist das Thema der Anschlußfusion. 
Der ständige Ausverkauf mittelständischer Unter-
nehmen an Großunternehmen wird künftig dadurch 
gebremst werden, daß Anschlüsse von Mittelständ-
lern über 50 Millionen unter die Fusionskontrolle 
geraten. Es bestand sowohl im Bundestag wie beim 
ersten Durchgang dieses Gesetzentwurfs im Bun-
desrat darüber Einigkeit, die Bagatellgrenze in § 24 
Abs. 8 Nr. 2 herabzusetzen. 

Hier allerdings galt es, dem Zielkonflikt zwischen 
dem Schutz der im Wettbewerb verbleibenden klei-
nen und kleineren Unternehmen und den berechtig-
ten Verwertungsinteressen und Sanierungsbedürf-
nissen der Inhaber gerecht zu werden. Die Grenze 
von 4 Millionen DM ist eine gerade noch vertret-
bare Größenordnung, wenngleich sie die Grenze 
dessen berührt, was eigentlich vom Eigentumsrecht 
und vom Verwertungsrecht am Betrieb her über-
haupt denkbar ist. Aber man muß sich auch von der 
Zahl der entsprechenden Fälle leiten lassen und 
kann die Probleme in diesem Bereich nicht überse-
hen. 

Drittens. Die neuen Mißbrauchsdefinitionen des 
§ 22 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkun-
gen werden an der bisherigen Aufsicht nicht allzu-
viel ändern. Denn die Rechtsprechung hat hier be-
reits Wege gewiesen, die nicht verlassen werden 
sollten. Danach setzt Mißbrauch eine erhebliche 
Verschlechterung der Wettbewerbs- und Markt-
struktur voraus. Darauf hat das Kammergericht be-
reits in mehreren Entscheidungen hingewiesen. Es 
wäre auch eine Fehlspekulation, wenn von der 
neuen Definition des Ausbeutungsmißbrauchs eine 
intensive Preiskontrolle erwartet würde. Die zwei 
bisherigen Verfahren des Kartellamts sind nicht am 
Mißbrauchsbegriff gescheitert, sondern wegen der 
Feststellung hinreichenden Wettbewerbs und, im 
anderen Fall, mangels wettbewerblicher Vergleichs-
märkte im Ausland, die niedrigere Preise aufgewie- 
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sen hätten. Ich warne in diesem Bereich vor zu ho-
hen oder falschen Erwartungen. Denn man hat ge-
rade im letzten Sommer, als es um Preiserhöhungen 
im Benzinbereich ging, gemeint, man könne alle 
diese Probleme mit einer neuen Kartellrechtsge-
setzgebung in den Griff bekommen. Ich warne davor, 
denn das Instrumentarium des Kartellrechts kann 
eine aktive Wettbewerbspolitik nicht ersetzen. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Der § 22 Abs. 4 konkretisiert drei Mißbrauchstat-
bestände. Die erste Nummer dient dem Schutz des 
Wettbewerbs vor Behinderungen. Das ist sicher 
ein besonders wichtiges Anliegen des Kartellrechts. 
Hierdurch soll aber der im Interesse des Verbrau-
chers liegende technische und wirtschaftliche Fort-
schritt nicht beeinträchtigt werden. Deshalb bleibt 
echter Leistungswettbewerb auch dann zulässig, 
wenn es zu einer Verstärkung marktbeherrschender 
Positionen kommt. Sachlich ungerechtfertigt und 
damit mißbräuchlich kann es andererseits z. B. sein, 
wenn ein marktbeherrschendes Unternehmen 
durch vorübergehende Angebotsverbesserungen 
planmäßig Wettbewerber verdrängt. 

Die zweite Nummer gilt dem Ausbeutungswettbe-
werb. Das Abweichen von Entgelten oder Geschäfts-
bedingungen, die sich bei wirksamem Wettbewerb mit 
hoher Wahrscheinlichkeit ergeben würden, ist danach 
mißbräuchlich. Den Schwierigkeiten des Vergleichs-
marktkonzepts trägt das Erfordernis der hohen Wahr-
scheinlichkeit, wie es im Gesetzentwurf vorgesehen 
ist, Rechnung. Es bringt nämlich zum Ausdruck, daß 
nur spürbare Abweichungen — so ist es im Bericht 
vermerkt — mißbräuchlich sind. 

Auch die dritte Nummer soll die Bekämpfung des 
Ausbeutungswettbewerbs effizienter gestalten, und 
zwar durch eine präzisere Erfassung der unzulässi-
gen Preisspaltung. Dies wird sich vor allem auf die 
unterschiedlichen Preisstellungen im Inland auswir-
ken. Da die Verhältnisse auf ausländischen Märkten 
in der Regel mit denen deutscher Märkte nicht ver-
gleichbar sind, ist eine Beeinträchtigung der auf Ex-
portmärkten erforderlichen Flexibilität nicht zu be-
fürchten. 

Auch zu diesen drei Tatbeständen möchte ich sa-
gen, daß ein besseres Mittel zur Sicherung wettbe-
werbsgemäßer Preise als die direkte Preiskontrolle 
die Offenhaltung der Märkte für neue Unterneh-
men, für Importe und für Substitutionsprodukte ist, 
d. h. eine mittelbare Steuerung des Preises durch di-
rekte wettbewerbliche Elemente. 

Wir hatten auch die Frage zu beraten, ob der Sus-
pensiveffekt der Beschwerde im Bereich der Sank-
tionslücke aufgehoben wird. Dagegen wurden er-
hebliche rechtsstaatliche und verfassungsrechtliche 
Bedenken im Ausschuß und in der Rechtswissen-
schaft geäußert. Deswegen wurde auf die sofortige 
Vollziehbarkeit von Mißbrauchsverfügungen ver-
zichtet und diese beabsichtigte Regelung fallenge-
lassen. Auch die vom Bundesrat in die Diskussion 
eingebrachte Idee der Verbandsklage fand keine 
hinreichende Befürwortung. 

Alle Fraktionen, die Vertreter der Wissenschaft 
und die Verbände der Wirtschaft stimmten in der 

Zielsetzung überein, den Tendenzen zur Vermach-
tung mittelständisch strukturierter Märkte zu be-
gegnen. Ungeachtet dieser Einigkeit in der Zielset-
zung gab und gibt es ordnungspolitische Bedenken 
gegen die Konstruktion der Vermutungstatbe-
stände des neuen § 23 a. 

Angesichts der Problematik marktübergreifender 
Zusammenschlüsse bei vertikalen und konglomera-
tén Fusionen und der damit verbundenen struktu-
rellen Benachteiligung kleiner und mittlerer Unter-
nehmen stimmte die CDU/CSU diesen Bestimmun-
gen zu, nachdem akzeptable Größenordnungen ge-
funden waren. 

Wirtschaftsausschuß und Rechtsausschuß sind 
sich darin einig, daß es sich bei den Tatbeständen 
des § 23 a Abs. 1 um Aufgreiftatbestände und nicht 
um Vermutungen in zivilrechtlichem Sinne handelt. 
Auf die Feststellung, die bei der letzten Kartellge-
setznovellierung hier bereits getroffen wurde, wol-
len wir nochmals ausdrücklich hinweisen. 

Bei der Konstruktion des Oligopol-Tatbestandes 
— § 23 a Abs. 2 — bestand die CDU/CSU auf der 
rechtssytematisch vorzuziehenden und wettbe-
werbsgerechteren Umwandlung einer Fiktion in ei-
nen widerlegbaren Vermutungstatbestand mit ent-
sprechenden Bagatellgrenzen. 

Ein wohl für alle Fraktionen sehr schwieriges 
Thema war der Ausnahmebereich der Versor-
gungswirtschaft. Unbefriedigend bleibt für die 
CDU/CSU die Regelung in diesem Ausnahmebe-
reich der Versorgungswirtschaft. Der Regierungs-
entwurf sah bei der Neuregelung des Ausnahmebe-
reichs der Versorgungswirtschaft nur eine Konkre-
tisierung des Mißbrauchsbegriffs in Form eines Ka- 
talogs einzelner Mißbrauchsfälle vor. Im Laufe der 
Beratungen sind nun gewichtige und begründete 
Vorschläge von den Bundesländern, vor allem von 
Niedersachsen und Bayern, und seitens des Bundes-
wirtschaftsministeriums in die Diskussion einge-
führt worden. Leider — wir bedauern dies — hat 
sich der Bundeswirtschaftsminister innerhalb der 
Koalition sowohl bei der Gestaltung des Durchlei-
tungstatbestandes wie bei der Einbeziehung der 
Konzessionsverträge in die Befristung nicht durch-
setzen können. Es bleibt bei einer sehr behutsamen 
Einführung von zusätzlichen Wettbewerbselemen-
ten in diesem Monopolbereich. Immerhin ist es we-
nigstens gelungen, durch die Gesetzesberatung die 
schwierigen Verhandlungen zwischen der Elektri-
tätswirtschaft und der Industrie über die stromwirt-
schaftliche Zusammenarbeit zwischen der öffentli-
chen Elektrizitätsversorgung und der industriellen 
Kraftwirtschaft zu beschleunigen und zu einem Ab-
schluß zu bringen. 

(Zuruf von der CDU/CSU: Das Parlament 
als Nothelfer!) 

Wenn es die Beratung nicht gegeben hätte, fürchte 
ich, wäre es dort nicht zur Einigung gekommen. Also 
wenigstens ein indirekter Erfolg auf diesem schwie-
rigen Feld. 

(Zustimmung bei der CDU/CSU) 

Ein gemeinsamer Entschließungsantrag aller 
Fraktionen soll dafür sorgen, daß die Frage des 
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Wettbewerbs in der Elektrizitäts- und Gaswirtschaft 
weiter überlegt wird. Dabei soll die Frage eingehend 
geprüft werden, wie durch Änderungen der kartell-
gesetzlichen Regelungen der Wettbewerb in der 
Energieversorgung verstärkt werden kann, ohne die 
Sicherheit und Preiswürdigkeit der Energieversor-
gung zu gefährden. 

Wir bedauern es, daß der begründeten Forderung 
der meisten Bundesländer — auch aus dem SPD-Be-
reich — nach Schaffung eines selbständigen Ad-
hoc-Aufhebungstatbestandes nicht Rechnung getra-
gen wurde. Immerhin ist es durch die Bemühungen 
der Union wenigstens gelungen, eine Angleichung 
der Fristen für Alt- und Neuverträge zu erreichen. 
Wir sind uns insgesamt einig, daß eine kleine Ände-
rung des bisher vorliegenden Gesetzentwurfs er-
folgt, nachdem alle Bundesländer dies wünschen. 
Das ist der Inhalt des Antrags auf Drucksache 
8/3706. 

Nach den Beratungen, die die Beteiligten ziemlich 
viel Zeit und Mühe gekostet haben, brauchen wir 
jetzt endlich Ruhe an der Kartellfront. Wettbe-
werbspolitik muß als Teil der Ordnungspolitik auf 
Beständigkeit, also langfristig angelegt sein. Es kann 
unserer Wettbewerbsordnung nicht förderlich sein, 
wenn in jeder Legislaturperiode der Versuch ange-
stellt wird, aufkommende Wettbewerbsfragen mit 
Hilfe des Gesetzgebers zu regeln, ohne eine Lösung 
durch die Praxis abzuwarten. Die Bedenken, das 
Kartellrecht werde immer komplizierter und die 
staatliche Reglementierung des Wirtschaftsgesche-
hens immer stärker, sind ernst zu nehmen. Eine per-
manente Novellierung des GWB würde nicht nur zu 
einer Überforderung des Wrtschaftsausschusses, 
sondern nur zu mehr Dirigismus führen. 

(Zurufe von der SPD) 

— Herr Kollege Reuschenbach, das Interesse der 
meisten Mitglieder des Wirtschaftsausschusses an 
der Beratung der Kartellnovelle stand am Schluß im 
umgekehrt proportionalen Verhältnis zur Laut-
stärke Ihres gegenwärtigen Zwischenrufs, wenn ich 
das einmal so vermerken darf. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Der ehemalige Chefpräsident und Vorsitzende 
des Kartellsenats im Bundesgerichtshof, Dr. Robert 
Fischer, hat in einem kartellrechtlichen Seminar fol-
gendes festgestellt: 

Das GWB ist kein Gesetz mehr, sondern ein Ro-
man. Paragraphen, die sich über drei Buchseiten 
hinziehen, sind nicht mehr justiziabel, und der 
aus politischen Kompromissen geborene Inhalt 
der Vorschriften erschwert die Rechtsanwen-
dung. 

Er sagt weiter: 

Die Rechtsklärung durch die Gerichte wird 
durch die laufende Novellierung des GWB 
überholt. 

Auch Professor Säcker hat in der nichtöffentlichen 
Anhörung zu den Problemen eines Richters bei der 
anschließenden Rechtsanwendung nach der Novel-
lierung erklärt: 

Ein Zeitraum von mindestens sechs bis acht 
Jahren wäre nötig, um die neu eintretende 
Rechtsunsicherheit wirklich zu beseitigen. 

Es ist daher Zeit, Ruhe an der Kartellfront einkehren 
zu lassen, damit Praxis und Rechtsprechung diese 
und die letzte Novellierung des Wettbewerbsgeset-
zes verkraften können. In ähnlichem Sinne haben 
sich ja bereits bei der letzten Novellierung der wirt-
schaftspolitische Sprecher der SPD, Dr. Ehrenberg, 
und seitens der FDP Graf Lambsdorff ausgespro-
chen. 

Natürlich wäre es nun reizvoll, die Entwicklung 
der internationalen Wettbewerbspolitik, vor allen 
Dingen im EG-Bereich, aber auch im UNO-Bereich 
oder auf der UNCTAD-Konferenz darzustellen. Ich 
will es nur ganz kurz tun. Die deutsche Wettbe-
werbspolitik kann nicht daran vorbeigehen, wie im 
Ausland die Probleme der Wettbewerbsaufsicht ge-
löst werden, weil sich sonst Wettbewerbsverzerrun-
gen im internationalen Handel nur noch vergrößern. 
Eine nationale Wettbewerbspolitik muß zwangsläu-
fig  in eine Konfliktsituation geraten, wenn zum 
Schutz der Funktionsfähigkeit des Wettbewerbs auf 
dem Binnenmarkt die Eingriffsinstrumente ver-
schärft werden, dies aber nicht mit einer Fortent-
wicklung der internationalen Wettbewerbsordnung 
einhergeht. Insofern wäre es notwendig, eine euro-
päische Fusionskontrolle in gleicher Weise anzu-
streben, wie dies für die Kartellaufsicht seit mehr als 
20 Jahren gilt. 

(Zustimmung bei der SPD) 

Es ist zu bedauern, daß die Bundesregierung die For-
derung nach einer europäischen Konzentrationsauf-
sicht nicht mit dem nötigen Nachdruck vertritt, wie 
dies das Parlament schon einige Male ausgespro-
chen hat. 

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU 
und der SPD) 

An welche Grenzen hier überhaupt Wettbewerbs-
politik stößt, zeigt auch die Praxis der EG-Kommis-
sion. Die verliert sich nämlich in kartellrechtlichen 
Einzelfallbeurteilungen und schafft sich ein von ihr 
nicht mehr zu bewältigendes Massenproblem bei 
den angemeldeten Verträgen. 

Nebulos und ungeklärt ist auch die Koordinie-
rung der Wettbewerbspolitik mit den übrigen Ge-
meinschaftspolitiken. Vielleicht wäre das ein Feld, 
um das wir uns in der Zukunft verstärkt bemühen 
sollten. 

Völlig vernachlässigt wurde bis jetzt auch die 
wettbewerbspolitische Gleichbehandlung von pri-
vater Wirtschaft  und öffentlichen Unternehmen, 
obwohl auf letztere das Kartellrecht in gleichem 
Maße anwendbar ist. Auch hier geht es darum, sich 
in der EG diesem Problem zu widmen. 

Eine ähnliche Problematik stellt sich im Rahmen 
der UN und der UNCTAD bei den dortigen Ver-
handlungen über eine internationale Wettbe-
werbskontrolle. Während die nicht marktwirt-
schaftlich orientierten Staaten — ich denke an die 
Staatshandelsländer, aber auch an die Entwick-
lungsländer — für sich selbst eine Wettbewerbskon- 
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trolle ablehnen, sollen sich die Industrieländer rigi-
den Kontrollen unterwerfen. Auch das kann in die-
ser Form nicht akzeptiert werden. 

Meine Damen und Herren, so wichtig wettbe-
werbsrechtliche Regelungen sind, entscheidend für 
das Funktionieren des Wettbewerbs schlechthin ist 
eine auf die Stärkung des Wettbewerbs ausgerich-
tete positive Wirtschaftspolitik. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Entscheidend für die Zukunft kleiner und mittlerer 
Unternehmen ist eine nachhaltige Verbesserung 
der wirtschaftlichen, insbesondere der finanziellen 
Rahmenbedingungen. Das Wettbewerbsrecht kann 
kein Ersatz für eine aktive Mittelstandspolitik sein, 
sondern hier bedarf es eines Bündels von konkreten 
Maßnahmen gerade zur Verbesserung der Chan-
cengleichheit für kleine und mittlere Unterneh-
men. 

Ich will das nur ganz kurz darstellen. Es geht um 
die Entlastung der mittelständischen Wirtscha ft , 
vor allen Dingen im steuerlichen Bereich, um die 
Verbesserung der Kapitalausstattung der Unter-
nehmen und um den Abbau einseitiger Vorteile 
für Großbetriebe, z. B. bei Sanierungen, in der For-
schungs- und Technologieförderung und in der 
staatlichen Auftragsvergabepolitik. Diesem Zweck 
dient insbesondere der weitere Ausbau der indirek-
ten Forschungsförderung. 

Die Bundesregierung sollte sich den letzten Be-
richt des Kartellamts mehr zu Herzen nehmen, in 
dem festgestellt wird, daß gerade durch die staatli-
che Technologieförderung und Auftragsvergabepo-
litik sowie durch die Sanierungsmaßnahmen des 
Staates die großen Unternehmen eindeutig bevor-
zugt werden. Das Gutachten des wissenschaftlichen 
Beirats beim Bundeswirtschaftsministerium über 
staatliche Interventionen in einer Marktwirtschaft 
gibt hierfür genügend Anhaltspunkte. 

Es geht weiter um die Erleichterung des Marktzu-
tritts durch ein unkompliziertes Existenzgrün-
dungsprogramm, so wie es die CDU/CSU vorgelegt 
hat, um die Förderung der zwischenbetrieblichen 
Kooperation und — ein Thema, das uns immer wie-
der bewegt — um den Abbau des Übermaßes an 
bürokratischer Reglementierung und Inanspruch-
nahme der Unternehmen — das ist vor allen Dingen 
wichtig für die kleinen und mittleren Unternehmen 
— für unbezahlte Hilfearbeiten für den Staat. Es 
geht um den Abbau ausbildungshemmender Geset-
zesvorschriften für das Handwerk und um die För-
derung der betrieblichen Vermögensbildung, die 
von der Koalition sträflich vernachlässigt wird; sie 
ist heute noch nicht in der Lage, ein vernünftiges 
und verabschiedungsreifes Konzept hierfür vorzule-
gen. 

Meine Damen und Herren, der vorliegende Ge-
setzentwurf ist ein Kompromiß, den wir mittragen 
und dem wir zustimmen. Es handelt sich um ein zu-
stimmungsbedürftiges Gesetz, dessen abschlie-
ßende Behandlung nach der Beratung hier im Bun-
desrat erfolgt. Es entspricht dem selbstverständli-
chen Respekt vor einem anderen Verfassungsorgan, 

wenn niemand hier dieser Entscheidung des Bun-
desrates vorgreifen kann und will. Der Bundesrat 
war bisher — mit Ausnahme der ersten Lesung, wo 
aber ein Teil der Vorschläge, die jetzt zur Debatte 
stehen, noch gar nicht enthalten waren — nur indi-
rekt an der Willensbildung zu diesem Gesetzge-
bungsvorhaben beteiligt. Es ist sein souveränes 
Recht, sich nunmehr aus seiner Sicht eingehend und 
umfassend mit dieser Novelle abschließend zu be

-

fassen. Es wäre unklug und töricht, die Meinungsbil-
dung im Bundesrat durch irgendwelche Äußerun-
gen präjudizieren zu wollen. Wenn ich gefragt wer-
de, ob ich ein solches Vermittlungsbegehren aus-
schließe, dann kann ich das nicht ausschließen, weil 
es mir nicht zusteht, darüber zu befinden. Es gibt bei 
uns keine Doppelstrategie. Wir reden hier nicht an-
ders als in einem anderen Gremium. Das, was ich 
hier zu dieser Novelle sage, sage ich auch anderswo, 
in der Partei, in der Fraktion, bei den Wirtschaftsmi-
nistern und bei den Ministerpräsidenten. 

(Zuruf des Abg. Dr. Haussmann [FDP]) 

— Sie können sich darauf verlassen, Herr Kollege 
Haussmann, denn Doppelstrategie gehört nicht zu 
unseren Strategien; sie ist bei einem anderen Teil 
angesiedelt, mit dem Sie im Moment noch stärker 
als mit uns verbunden sind. 

(V o r s i t z : Vizepräsident Frau Renger) 

Die CDU/CSU-Fraktion stimmt diesem Gesetz zu 
und erbringt ihren Beitrag zur endgültigen Verab-
schiedung und zum Inkrafttreten dieser neuen kar-
tellrechtlichen Vorschriften. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Vizepräsident Frau Renger: Das Wort hat der Herr 
Abgeordnete Dr. Jens. 

Dr. Jens (SPD): Frau Präsidentin! Meine sehr ver-
ehrten Damen und Herren! Ich werde mich bemü-
hen, die wichtigsten Punkte in 15 Minuten abzuhan-
deln, obwohl das schwer werden wird; man könnte 
über das Kartellgesetz sicherlich stundenlang re-
den. Es ist mittlerweile — vielleicht auf Grund der 
vielen Novellierungen — auch eine recht kompli-
zierte Materie geworden. Dennoch haben das Ge-
setz gegen Wettbewerbsbeschränkungen und diese 
Novelle, die wir heute diskutieren, sicherlich für 
Zigtausende von Unternehmen, ja vielleicht für Mil-
lionen von Verbrauchern eine außerordentliche Be-
deutung. 

Wir haben jetzt die zweite Novellierung in zwei 
Legislaturperioden hintereinander hinter uns ge-
bracht. Ich meine, wir sind in der Ausgestaltung un-
seres Wettbewerbsrechts einen guten Schritt voran-
gekommen, und wir haben damit, so glaube ich, mit 
das fortschrittlichste Wettbewerbsrecht in der Eu-
ropäischen Gemeinschaft, ja, ich gehe sogar so weit 
und behaupte: im Kreise aller Industrienationen, die 
eine Wettbewerbsordnung haben. Auf Grund dieser 
Tatsache liegt es auf der Hand — da stimme ich mei-
nem Kollegen Waigel voll und ganz zu —, daß in der 
nächsten Legislaturperiode sicherlich nicht erneut 
eine Novellierung des Kartellrechts anstehen wird, 
wenn nicht plötzlich außerordentliche Fakten auf-
treten sollten. 
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Die Novelle war ursprünglich einmal als Repara-

turnovelle geplant, aber es ist keine Reparaturno-
velle geblieben, denn wir haben im Wirtschaftsaus-
schuß — das ist gar nicht so selbstverständlich — 
drei entscheidende Neuerungen hinzugepackt. 
Erstens haben wir den Mißbrauchsbegriff konkreti-
siert, um marktbeherrschenden Unternehmen bes-
ser auf die Finger klopfen zu könnnen. Zweitens ha-
ben wir dafür gesorgt, daß das Kartellamt Behinde-
rungen von kleinen Unternehmen durch markt-
starke Unternehmen besser aufgreifen kann. Drit-
tens haben wir tendenziell ein wenig mehr Wettbe-
werb in die Versorgungswirtschaft, insbesondere 
in die Energiewirtschaft, eingeführt. 

Zunächst möchte ich jedoch einige wenige Be-
merkungen zum wichtigsten Punkt dieser Novelle 
machen, nämlich zur Fusionskontrolle. Ich hatte 
leider das Gefühl, daß sich Opposition und Koalition 
hier nur schwer zusammengerauft haben und daß 
die CDU/CSU mitunter doch zu stark den Wün-
schen der Großindustrie gefolgt ist. Wir hatten vor 
allem die Interessen der kleinen und der mittleren 
Unternehmen im Auge. 

(Zustimmung bei der SPD und der FDP) 

Wichtig für diese kleinen und mittleren Unterneh-
men war es eben, daß wir dafür sorgen, daß Größt-
fusionen in Zukunft möglichst unterbunden werden. 
Wichtig für diese kleinen und mittleren Unterneh-
men war es, daß wir dafür sorgen, daß Großunter-
nehmen nicht mehr auf mittelständisch strukturier-
te Märkten vordringen können, und wichtig war es 
z. B. auch, daß wir das unkontrollierte Aufkaufen 
von kleineren Unternehmen durch große Konzerne 
unterbinden. 

(Beifall bei der SPD und der FDP) 

Ich sage hier für meine Fraktion ganz ehrlich, daß 
es offensichtlich war: Eigentlich hätten wir die Fu-
sionskontrolle ein wenig vor dem Marktbeherr-
schungsbegriff zum Zuge bringen müssen; denn 
wenn wir erst einmal marktbeherrschende Unter-
nehmen haben, ist das Kind quasi in den Brunnen 
gefallen, und eigentlich müßte diese Kontrolle, da-
mit wir wettbewerblich strukturierte Märkte erhal-
ten, vorher einsetzen. Die SPD ist bei ihrem alten 
Grundsatz eben geblieben: Wettbewerb so weit wie 
möglich, aber dann, wenn es nicht mehr geht, muß 
eine staatliche Kontrolle herhalten. Diesem Leitge-
danken sind wir auch bei dieser vierten Novelle zum 
Grundgesetz der Wirtschaft treu geblieben. 

Im übrigen glaube ich, daß wir uns einmal überle-
gen müssen, wo denn die Ursachen der Konzentra-
tionsentwicklung wirklich liegen. Wir haben Kar-
telle jetzt ganz zweifellos in den Griff bekommen, 
und wir haben eine Möglichkeit geschaffen, Fusio-
nen zu eliminieren. Aber es gibt noch immer eine 
Fülle von Gesetzesvorhaben, die durchaus konzen-
trationsfördernd sind, obwohl wir auf diesem Gebiet 
in der letzten Zeit manches in Bewegung gebracht 
und manche Regelung geschaffen haben, die den 
Kleinen zugute kommt, so daß die Konzentration 
durch globale Gesetzesmaßnahmen nicht mehr so 
stark vorangetrieben wird. Aber ein wichtiger Punkt 
ist für mich und meine Fraktion z. B., daß es uns ge-
lingt, die Bemessungsgrundlage für die Rentenversi

-
cherungsbeiträge von der Lohn- und Gehaltssumme 
abzukoppeln und sie an einen Wertschöpfungsbe-
griff anzukoppeln. Das würde auch die Kleinunter-
nehmen entscheidend entlasten und damit eine we

-

sentliche Ursache der Konzentration beseitigen, wie 
mir scheint. 

Wichtig war für uns — Herr Dr. Waigel, Sie hatten 
das gesagt — die Konkretisierung des Miß-
brauchsbegriffs. Wir sind sehr froh, daß diese Kon-
kretisierung auch von Ihnen — dafür danken wir Ih-
nen — mitgetragen wurde. Insbesondere ist es wich-
tig, daß wir endlich einmal den Als-ob-Wettbe-
werbsbegriff im Gesetz fixiert haben. Dabei ist na-
türlich der Vergleich mit wettbewerblich struktu-
rierten Märkten ein wichtiger Maßstab, aber nur ei-
ner. Hierbei sind insbesondere — so heißt es im 
Text — die Verhaltensweisen von Unternehmen auf 
vergleichbaren Märkten mit wirksamem Wettbe-
werb zu berücksichtigen, selbstverständlich aber 
auch andere Verhaltensweisen, das liegt auf der 
Hand und das geht eigentlich auch aus dem Text 
hervor. 

Ich möchte das Amt ermutigen, nachdem wir 
diese Novellierung auf diesem Felde vorangetrie-
ben haben, daß es jetzt auch von den neuen Vor-
schriften wieder Gebrauch macht und versucht, sie 
anzuwenden, damit wir Erfahrungen sammeln und 
notfalls eklatanten Mißbrauch in Zukunft besser ab-
stellen können. Für uns ist die sofortige Vollzieh-
barkeit nicht etwa fallengelassen worden, weil wir 
rechtspolitische Bedenken hatten, wenigstens nicht 
sosehr, sondern weil die sofortige Vollziehbarkeit 
schon jetzt möglich ist. Wenn das Kartellamt zum 
Kammergericht geht, kann dieses eine sofortige 
Vollziehbarkeit anordnen. Vor allem deshalb konn-
ten wir auf diese Novellierungsmaßnahme verzich-
ten. 

Ich sage hier aber ganz ehrlich, multinationalen 
Unternehmen können wir auch mit dieser Novellie-
rung nicht besser als bisher auf die Finger klopfen; 
denn wir müssen einfach die Verrechnungspreise 
akzeptieren, die den deutschen Töchtern quasi von 
den Müttern vorgegeben werden. 

Ganz wichtig . jedoch ist für mich 'und für meine 
Partei, daß marktbeherrschende Unternehmen nach 
den geltenden Bestimmungen des Gesetzes scharf 
kontrolliert werden. Eine scharfe Kontrolle markt-
beherrschender Unternehmen ist deshalb wichtig, 
weil hier eine verhältnismäßig wichtige Quelle von 
Preissteigerungen liegt und damit auch eine Quelle 
für die weiter voranschreitende Konzentration. 

Ein Wort noch zu den unverbindlichen Preis-
empfehlungen. Die Mehrheit des Wirtschaftaus-
schusses hält es noch für verfrüht — so steht es in 
unserem Bericht —, über die unverbindlichen Preis-
empfehlungen abschließend zu beraten. Die Ver-
schärfung der Mißbrauchsaufsicht über dieses Insti-
tut war notwendig, aber auch eben kein ermutigen-
des Zeichen für seine Zukunft. Die Händlerpreis-
empfehlungen — unter der Ladentheke gewisser-
maßen — tragen eben nicht zur Transparenz für die 
Verbraucher bei, sie bewirken eher das Gegenteil. 
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Wichtig war für uns außerdem, daß es uns ge-

glückt ist, die Behinderungen der Marktstarken ge-
genüber Kleinen ein bißchen in den Griff zu bekom-
men. Die Spitzenverbände der Wirtschaft sind mei-
nes Erachtens ein bißchen zu spät mit Änderungs-
vorstellungen gekommen. Dem konnten wir einfach 
nicht folgen, wenn wir im Wirtschaftsausschuß nicht 
hätten unser Gesicht verlieren wollen. 

Noch ein letztes Wort zu den Ausnahmeberei-
chen. Hier ist ein erster Einbruch in geheiligte Pri-
vilegien der Energiewirtschaft erzielt. Das ist ganz 
zweifellos ein Kompromiß zwischen widerstreiten-
den Interessen. Einerseits waren die unbestreitba-
ren technischen und wirtschaftlichen Gegebenhei-
ten der leitungsgebundenen Versorgungswirtschaft 
zu berücksichtigen, andererseits haben Verbraucher 
und Abnehmer ebenfalls ein Anrecht auf preiswür-
dige Versorgung, und das heißt, auf technischen 
Fortschritt und Rationalisierungsentwicklungen. 
Die Erfahrung zeigt: Die staatliche Kontrolle, die es 
in diesem Bereich ja gibt, nämlich durch die Wirt-
schaftminister der Länder, hat im Grunde versagt. 
Die beste Kontrolle, um Mißbrauch in den Griff zu 
bekommen, ist noch immer, wie mir scheint, der 
Wettbewerb. 

(Beifall bei der FDP) 

Ich hoffe, daß der Vermittlungsausschuß nicht 
angerufen wird; denn wir' haben die Kompromisse 
im Hinblick darauf geschlossen, daß wir den Ver-
mittlungsausschuß umgehen wollten. Das Gesetz ist, 
so wie es ist, festgezurrt. Ich meine, es kann nicht 
mehr daran herumgerüttelt werden. Insbesondere 
glaube ich auch, daß der § 103 vielleicht dem Land 
Niedersachsen nicht so ganz paßt, aber dem Lande 
Schleswig-Holstein wird er in der Novellierung 
möglicherweise schon zu weit gehen. 

Ich komme zum Schluß. Während bei der großen 
Novelle 1973 mehr Rücksicht auf die Wünsche der 
Großwirtschaft genommen wurde und die Innova-
tionsfunktion des Wettbewerbs im Vordergrund 
stand, hat diesmal — was ich sehr begrüße — wieder 
die Idee die Oberhand gehabt, daß Wettbewerb 
eben durchaus auch eine Machtbegrenzungsfunk-
tion hat. Kleine Unternehmen — so hat noch gerade 
vor kurzem die EG-Kommission festgestellt — sind 
zum Teil leistungsfähiger und effizienter als große 
Unternehmen. Deshalb kann man nur sagen: Das 
Kartellamt soll die Großunternehmen nach dem gel-
tenden Gesetz ruhig scharf kontrollieren, aber es 
soll gegenüber dem Kleinunternehmen durchaus 
einmal einige gerade sein lassen und hier nicht so 
scharf zupacken. Sich gegenüber den Großen scharf 
zu benehmen ist eben sehr schwer, aber gegenüber 
den Kleinen ist das keine Heldentat. 

(Zuruf von der CDU/CSU: Populärer ist 
meistens das andere!) 

Daß der Wettbewerb keine wirksame Lobby hat 
— vielleicht mit Ausnahme der Gewerkschaften 
und der Verbraucherverbände —, wissen wir mitt-
lerweile. 

(Wolfram [Recklinghausen] [SPD]: Und der 
SPD! — Lachen bei der CDU/CSU) 

Leider ist der Einfluß der Verbände in der Wirt-
schaft — so scheint es mir wenigstens — immer 
noch viel zu groß; denn die Verbände haben im 
Grunde kein besonderes Interesse am Wettbewerb, 
— bestenfalls am Wettbewerb bei anderen! Jeder 
sieht ein Problem eben aus seiner Sicht, und die in-
dividualistische Betrachtungsweise macht sich of-
fenbar — vielleicht auch auf Grund unserer gelten-
den Wirtschaftsordnung und der geltenden Prinzi-
pien — immer mehr bemerkbar. Was wir brauchen 
— das stammt nun nicht von mir —, ist eben ein star-
ker Staat, der die Wettbewerbspolitik konsequent 
und rational betreibt, gegen alle individualistischen 
Interessen. 

(Beifall bei der SPD und der FDP) 

Wir sind mit der letzten Novellierung — so meine 
ich — ein gutes Stück vorangekommen. 

Erlauben Sie mir noch, bei dieser Gelegenheit — 
da ich sehe, daß der Bundeswirtschaftsminister, Graf 
Lambsdorff, nicht da ist — ihm auf alle Fälle zu sa-
gen, daß er entscheidend mit dazu beigetragen hat, 
daß diese Novelle zustande gekommen ist. Wir wün-
schen ihm von dieser Stelle aus gute und schnelle 
Besserung. 

(Beifall bei der SPD und der FDP) 

Vizepräsident Frau Renger: Das Wort hat der Herr 
Abgeordnete Dr. Haussmann. 

Dr. Haussmann (FDP): Frau Präsident! Meine Da-
men und Herren! Liebe Kolleginnen und Kollegen! 
Die Stärkung des Wettbewerbs war immer Credo 
liberaler Wirtschaftspolitik. Die FDP-Fraktion hat 
daher diese Novelle, die bestehende Lücken des gel-
tenden Rechtes schließen und aufgetretene Schwä-
chen beseitigen soll, von Anfang an mit großem 
Nachdruck gefördert. Wir sehen mit großer Befrie-
digung, daß am Ende dieser langen, aber sachlichen 
Debatte um eine Verbesserung unseres wettbe-
werbspolitischen Instrumentariums eine Überein-
kunft aller drei Fraktionen steht, die eine klare Ent-
scheidung zugunsten des Wettbewerbs und damit 
zum Nutzen der Verbraucher erkennen läßt. Wir ge-
hen davon aus, daß auch das Drohen mit einem Ver-
mittlungsverfahren daran nichts ändern wird. 

Die Freien Demokraten bedanken sich für die gu-
ten Wünsche zum weiteren Genesen unseres Wirt-
schaftsministers. 

Wir hoffen, daß die Abwesenheit des Ausschuß

-

vorsitzenden Professor Biedenkopf kein schlechtes 
Omen für das weitere Verfahren in bezug auf unser 
Kartellrecht ist. 

(Dr. Waigel [CDU/CSU]: Sie können sich 
über seine Mitwirkung bei diesem Gesetz 

nicht beschweren!) 

— Herr Waigel, das will ich hier ausdrücklich wür-
digen. Ich hoffe, daß Ihr Wirken und das unseres 
Ausschußvorsitzenden die Länder von weiteren 
Verwässerungen dieses wichtigen Gesetzes abhal-
ten werden. 

(Heiterkeit bei der CDU/CSU) 
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Wir glauben, das von allen drei Fraktionen er-

zielte Ergebnis ist um so erfreulicher, als die Verbes-
serung des Wettbewerbsrechts keineswegs unter 
sehr günstigen wirtschaftspolitischen Rahmenbe-
dingungen steht. Es ist doch so, daß eine Änderung 
des Kartellrechts in wirtschaftlichen Schönwetter-
perioden allemal leichter zu bewerkstelligen ist. Bei 
rauhem Wirtschaftsklima sind die Dinge schwieri-
ger. Geringere Wachstumsraten, tiefgehende Ände-
rungen in den Branchenstrukturen, weltweite An-
passungsprobleme infolge der Entwicklungen im 
Energiebereich, all dies erhöht den Druck auf Ver-
machtung der Märkte und fördert das Risiko des 
Protektionismus. 

Hinzu kommt oft — leider auch in unserer Dis-
kussion — ein übersteigertes Sicherheitsdenken, 
das im Wettbewerb häufig nur noch einen Störfak-
tor sieht, der Investitionen, Arbeitsplätze und die 
Versorgungssicherheit bedrohe. Mit fortschreiten-
der Unternehmenskonzentration und zunehmenden 
Strukturproblemen wächst einerseits zwar die Not-
wendigkeit eines funktionsfähigen Wettbewerbs, 
um Strukturwandel zu bewältigen; andererseits je-
doch vermindern sich die Chancen zur Durchset-
zung einer Wettbewerbspolitik, die auf offene 
Märkte und ausgewogene Wettbewerbsstrukturen 
ausgerichtet ist. 

Bereits bei der ersten Lesung dieses Gesetzes 
habe ich unterstrichen, daß die Gegner dieser No-
velle ihre Argumentation nicht würden durchhalten 
können. Es ist, glaube ich, legitim, heute daran zu er-
innern, daß wir noch bei der ersten Lesung davon 
ausgehen mußten, daß die CDU-regierten Bundes-
länder, insbesondere auch mein Land Baden-Würt-
temberg, auf Streichung aller Vermutungstatbe-
stände im Fusionskontrollbereich bestanden ha-
ben. Dies war meines Erachtens damals eine wettbe-
werbspolitische Position, die gerade in einem Land 
wie Baden-Württemberg, wo der Mittelstand sehr 
stark vertreten ist, unvorstellbar war. 

(Dr. Waigel [CDU/CSU]: Zwischenzeitlich 
ist ja das Gesetz auch besser geworden!) 

Um so wichtiger ist es, daß in einem langen Über-
zeugungsprozeß der Koalition und der Kollegen 
Waigel und Biedenkopf diese Bundesländer davon 
überzeugt werden konnten, daß dieses Kartellgesetz 
seinen Namen nicht verdienen würde, wenn wir 
nicht wesentliche Verbesserungen im Fusionskon-
trollbereich erreichen könnten. 

Bei aller Übereinstimmung im Grundsätzlichen 
haben wir jedoch den Eindruck, daß in Kreisen der 
Union immer noch eine gewisse Angst vor der 
eigenen Courage spürbar ist. Herr Waigel hat ge-
stern im „Handelsblatt" erklärt, daß ein Vermitt-
lungsverfahren nicht mehr ausgeschlossen werden 
könne; dies wäre in der Tat ein gewaltiger Schritt 
zurück. Herr Waigel versuchte, dies mit weiteren 
Verbesserungen der Novelle zu begründen. Wir 
können vor einer weiteren Komplizierung und Ver-
wässerung dieses wichtigen Gesetzes nur warnen. 
Wir würden dies nicht mitmachen, wenn die CDU/ 
CSU wiederum ihre alten Bedenken gegen die wich-
tigen neuen Vermutungstatbestände bei der Fu-
sionskontrolle, wie es angeklungen ist, erneuern 

würde. Wir glauben, daß dahinter keinesfalls be-
gründbare ordnungspolitische Bedenken stehen. 
Vielmehr ist man in Teilen der Union nicht wie bei 
den Freien Demokraten bereit, den kleinen und 
mittleren Unternehmen einen angemessenen Spiel-
raum gegenüber der Macht der Großunternehmen 
zu erkämpfen und zu verteidigen. 

(Dr. Waigel [CDU/CSU]: Das ist glatte Pole

-

mik! Was sagen Sie zu § 103?) 

— Das ist der dritte Teil, auf den ich gerne noch zu 
sprechen komme; ich bleibe im Zusammenhang. 

(Glos [CDU/CSU]: Hoffentlich ist alles 
wahr, was Sie hier sagen!) 

Aber es war schon mühsam, bei der Anschlußklau-
sel zunächst von 50 Millionen DM auf 20, dann auf 
10 und jetzt auf 4 Millionen DM zu kommen. 

Wir mußten hier sicher nicht auf Grund eigen-
tumsrechtlicher Bedenken Kompromisse schließen, 
sondern es war der Wunsch der Großunternehmen, 
ihre liquiden Mittel in vielen Bereichen anlegen zu 
können. 

(Dr. Waigel [CDU/CSU]: Nein, der kleinen 
Unternehmen!) 

Wir glauben, daß dies mittelständische Märkte auf 
die Dauer kaputtmacht. 

Wir Freien Demokraten geben uns keinesfalls der 
Illusion hin, man brauche nur mit dem Knüppel der 
Fusionskontrolle zu drohen, um damit die gesamte 
Konzentrationsproblematik zu erledigen. Anderer-
seits wäre es wettbewerbspolitisch auch unvertret-
bar, wenn die Kartellbehörde — wie bisher in der 
Anschlußklausel — gleichsam in Habachtstellung 
zusehen müßte, wie Großunternehmen Stück um 
Stück ganze mittelständische Märkte aufzurollen 
beginnen, indem sie durch Einsatz ihrer überlege-
nen Finanz- und Marktmacht diese kleinen, an sich 
leistungsfähigen und sehr innovativen Unterneh-
men nach und nach entmutigen und schließlich auf-
kaufen. 

Daher ist es wichtig, daß die sogenannte An-
schlußklausel von bisher 50 Millionen DM Umsatz 
nun auf 4 Millionen DM herabgesetzt wurde. Dem 
ging ein langes Ringen innerhalb der Parteien und 
Fraktionen voraus. Es geht hierbei wohlgemerkt, 
Herr Waigel, nicht um die Errichtung von Schutz-
zäunen zugunsten kleiner und mittlerer Unterneh-
men, sondern es geht nur um einen Nachteilsaus-
gleich, der dazu beiträgt, den anpassungsfähigen 
mittleren Unternehmen im Wettbewerb überhaupt 
noch eine Chance einzuräumen. Dies ist zum einen 
im Interesse der Verbraucher, da diese Kleinunter-
nehmen ihnen ein breites und flexibles Angebot an 
Gütern und Dienstleistungen garantieren können. 
Zum anderen — ich glaube, dies geht viel zu häufig 
unter — ist dies auch und gerade im Interesse des 
weitaus größten Teils der Arbeitnehmer in unserem 
Lande, deren Recht auf freie Wahl des Arbeitsplat-
zes ohne eine Vielzahl von mitteständischen Unter-
nehmen nicht garantiert werden könnte. 

Ich weiß — Herr Waigel hat das angesprochen —, 
daß gerade die Diskussion um die Anschlußklausel 
viele Emotionen geweckt hat. Dies lag sicher auch 
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daran, daß die Regelung von Kritikern fälschlicher-
weise als Fusionsverbot interpretiert worden ist, ein 
Etikett, das übrigens auch den neuen sogenannten 
Ressourcenvermutungen in der Fusionskontrolle zu 
Unrecht angeheftet wurde. In Wirklichkeit handelt 
es sich hier doch lediglich um Eingriffskriterien für 
die Fusionskontrolle, die ja nur dann zur Untersa-
gung führen kann, wenn im Einzelfall wirklich 
marktbeherrschende Positionen entstehen oder 
weiter verstärkt werden. Die mittelständische Wirt-
schaft behält also genügend Spielraum bei der Ver-
wertung ihres Firmenvermögens, vor allem auch 
dann, wenn sie in Zukunft nicht immer nur dem al-
lergrößten Kaufinteressenten den Zuschlag geben 
will. Wer jedoch den Vermachtungstendenzen auf 
mittelständischen Märkten entschlossen entgegen-
wirken will, der kommt eben nicht umhin, bei der In-
teressenabwägung das wichtige Interesse dessen, 
der weitermachen will, höher zu bewerten als die fi-
nanziellen Belange der anderen, die aufgeben wol-
len oder müssen. 

Ebenso wichtig sind für die Freien Demokraten 
Verbesserungen im Verfahren der Ministererlaub-
nis. Wir meinen, daß die jetzt zwingend vorgese

-

hene Anhörung der Monopolkommission und die 
Streitwertbegrenzung, die die gerichtliche Überprü-
fung, insbesondere auch von Ministerentscheidun-
gen, erleichtern soll, wichtige Fortschritte sind. Sie 
tragen neben publizistischer Erweiterung vor allem 
dazu bei, daß der Stimme des Wettbewerbs im Mini-
sterverfahren mehr Gehör verschafft werden kann. 

Ein dritter wichtiger Punkt ist für uns der Bereich 
des sogenannten Leistungswettbewerbs; denn an-
gesichts des scharfen Wettbewerbs, der insbeson-
dere den Bereich des Handels kennzeichnet, ist es 
verständlich, daß Verzerrungen des Wettbewerbs, 
die aus leistungswidrigen Praktiken bestehen, ver-
stärkt diskutiert werden mußten. Bei allem Ver-
ständnis für die Bestrebungen, hier zu wettbewerbs-
politisch vernünftigen Lösungen zu kommen, ist es 
verblüffend, festzustellen, daß sich in diesem Be-
reich vor allem diejenigen durch besonderen Eifer 
ausgezeichnet haben, die nach einer Ausweitung 
kartellbehördlicher Dauerkontrollen rufen. Wir leh-
nen nach wie vor Formen wettbewerblicher Verhal-
tenskontrollen ab. Vorschläge, die Behinderungen 
und Diskriminierungen mit einem allgemeinen, vom 
Erfordernis der Marktmacht losgelösten Verbot be-
gegnen wollen, wie es auf besagtem CSU-Wettbe-
werbskongreß damals gefordert wurde, würden die 
fundamentalen Grenzen zwischen wettbewerbswid-
riger Diskriminierung auf der einen Seite und wett-
bewerbskonformer Differenzierung auf der anderen 
Seite nach Auffassung meiner Fraktion verwischen 
und wären daher wettbewerbspolitisch nicht mehr 
tolerabel. 

Wir Freien Demokraten begrüßen es, daß bei der 
schwierigen Gratwanderung zwischen der unerläß-
lichen wettbewerbsrechtlichen Mißbrauchskon-
trolle und der Gewährleistung des erforderlichen 
Freiraums für den Wettbewerb mit der Schaffung 
des neuen § 37 a Abs. 3 mit Hilfe der Opposition eine 
Lösung erreicht werden konnte, die die Macht-
schwelle im sogenannten Horizontalverhältnis zwi

- schen den verschiedenen Handelsformen markt-
starker und insbesonderer kleiner und mittlerer Un-
ternehmen absenkt, ohne jedoch den Machtbezug 
aufzugeben. Damit hat es auch in dieser überaus 
schwierigen Abwägungsfrage, wo wir auch durch 
die Wissenschaft sehr gut beraten wurden, keine 
Abkehr von der bisherigen liberalen Linie des Wett-
bewerbsrechts gegeben. 

Meine Damen und Herren, wenn Konzentration 
und Marktmacht zurückgedrängt werden sollen, ist 
es mit einer Verschärfung des Wettbewerbsrechts 
allein nicht getan. Wir Freien Demokraten haben 
den Zusammenhang zwischen Wettbewerbsrecht 
und der Gestaltung der wirtschaftspolitischen Rah-
menbedingungen immer klar betont. Wir haben 
durch eine große Reihe wichtiger mittelstandspoliti-
scher Maßnahmen die Start- und Behauptungschan-
cen kleiner und mittlerer Unternehmen bedeutend 
erhöht. Ich möchte hier nur an das Existenzgrün-
dungsprogramm erinnern. Ich möchte an eine be-
deutende Verstärkung der indirekten Forschungs-
förderung und an gewerbesteuerliche Erleichterun-
gen erinnern, wo wir leider in vielen Gemeinden 
durch beide Großparteien in den Gemeinderäten 
noch nicht die Unterstützung bekommen haben, die 
notwendig wäre, um diese Steuersenkung an kleine 
und mittlere Unternehmen weiterzugeben. 

Es kann daher keine Rede davon sein, daß wir 
Machtkonzentration lediglich mit Mitteln des Kar-
tellrechts bekämpfen wollen. Die Vierte Kartellge-
setznovelle ist nach Auffassung der FDP-Fraktion 
eine äußerst notwendige und bedeutsame Investi-
tion in die Zukunft unserer Wirtschaftsordnung. Bei 
allen Änderungen der wettbewerbsrechtlichen De-
tails ist die Beständigkeit auf der bisherigen wettbe-
werbspolitischen Grundlinie entscheidend. Wir ap-
pellieren weiter an die Verantwortlichen in der Op-
position, diese gemeinsame Grundlinie im weiteren 
Verfahren zu verteidigen. 

(Beifall bei der FDP und der SPD) 

Vizepräsident Frau Renger: Das Wort hat der Herr 
Parlamentarische Staatssekretär Grüner. 

Grüner, Parl. Staatssekretär beim Bundesminister 
für Wirtschaft: Frau Präsident! Meine sehr verehr-
ten Damen und Herren! Die Verabschiedung der 
Vierten Kartellgesetznovelle markiert eine weitere 
bedeutsame Etappe auf dem Wege der Fortent-
wicklung des Rechts gegen Wettbewerbsbe-
schränkungen. Ich begrüße dies angesichts der zen-
tralen Bedeutung des Wettbewerbsrechts für die Si-
cherung der marktwirtschaftlichen Ordnung um so 
mehr, als nach den intensiven Beratungen über die 
notwendige Anpassung des wettbewerbsrechtlichen 
Instrumentariums volles Einvernehmen zwischen 
allen drei Fraktionen erzielt werden konnte. Dies 
entspricht nicht nur der guten Tradition des Deut-
schen Bundestages, grundlegende ordnungs- und 
wettbewerbspolitische Gesetze gemeinsam zu tra-
gen. Es ist vielmehr zugleich ein ermutigendes Zei-
chen dafür, daß sich unsere Wettbewerbsordnung 
trotz aller Herausforderungen und Anfechtungen 
auf nationaler und internationaler Ebene auch in 
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den kommenden Jahren auf das solide Fundament 
des erreichten Grundkonsenses stützen kann. 

Dieser Grundkonsens in der Beurteilung ord-
nungspolitischer Fragen ist im übrigen einer der 
entscheidenden Beiträge der Politik zur Stabilität 
und zum Erfolg unserer Wirtschaftsordnung; denn 
der Zusammenhang zwischen gemeinsamen Grund-
überzeugungen im Bundestag mit der Sicherheit, auf 
deren Grundlage Wirtschaftspolitik betrieben wer-
den kann, ist ein wichtiger Beitrag. Insofern hat die 
erneute Bestätigung dieses Grundkonsenses eine 
Bedeutung, die über die wettbewerbsrechtlichen 
Einzelheiten dieses Gesetzes hinausgeht. 

(Beifall bei der FDP und der SPD) 

Sicherlich war, wie auch schon bei früheren Kar-
tellgesetznovellen, der Weg dieser Novelle alles an-
dere als einfach, bei der Kompliziertheit der Materie 
sicher verständlich. Es wäre auch verfehlt, über dem 
jetzt einhelligen Ergebnis die Augen vor den Vorbe-
halten zu verschließen, die immer noch gegen die 
Berechtigung und Notwendigkeit der Novelle erho-
ben werden. 

Zweifellos, es gibt keine kartellgesetzlichen Pa-
tentrezepte. Hohe Erwartungshorizonte beim Wett-
bewerbsrecht bedeuten ein besonderes ordnungspo-
litisches Risiko, weil enttäuschte Erwartungen hier 
fälschlich mit dem Versagen der wettbewerbsrecht-
lichen Instrumente gleichgesetzt werden und da-
mit auch die Institution Wettbewerb diskreditiert 
würde. 

Falsche Erwartungen sind sicher Wasser auf die 
Mühle der Systemkriktiker. Nur, die Bundesregie-
rung hat mit der Novellierung und ihrer Vorlage 
dazu solche Erwartungshorizonte nicht gesetzt. Sie 
wäre auch bereit gewesen, bei diesem oder jenem 
Punkt in Kontinuität zur bisherigen wettbewerbspo-
litischen Grundlinie noch weiterzugehen, als es die 
jetzt dem Hause vorliegende Ausschußfassung vor-
sieht. Eine naive Heilslehre, nach der die Probleme 
der fortschreitenden Unternehmenskonzentration, 
des Machtmißbrauchs durch Diskriminierungen 
oder leistungswidrige Praktiken mit einem einzigen 
„wettbewerbsrechtlichen Kraftakt" zu lösen wären, 
haben wir dagegen nie vertreten. 

Wir sehen auch sehr gut, Herr Kollege Dr. Waigel, 
wie sehr unser Instrument im internationalen Be-
reich der Ergänzung bedarf. Wir bemühen uns in-
tensiv um diese internationale Handhabung des 
Kartellrechts, aber wir müssen auch sagen, daß die 
wirtschaftlichen Interessengegensätze, die die inter-
nationale Szene beherrschen, bisher zwar viele Ge-
spräche, aber noch keinen entscheidenden Durch-
bruch gebracht haben. Ich glaube, es wäre falsch, 
hier Kritik zu üben; aber wir sind uns hinsichtlich 
der außerordentlichen Bedeutung völlig einig, die 
das internationale Kartellrecht insbesondere hat, 
um die Glaubwürdigkeit der wirtschaftlichen Not-
wendigkeit multinationaler Unternehmen auch in-
ternational sichtbar zu machen, die dadurch gefähr-
det ist, daß wir in diesem Bereich keine Transparenz 
haben. 

Graf Lambsdorff hat anläßlich der ersten Lesung 
dieses Gesetzes deutlich unterstrichen, daß die Qua

-
lität der Rahmenbedingungen von einer Vielzahl 
von Faktoren abhängt. Ich bin völlig einer Meinung 
mit allen Rednern, die das hier betont haben. Ein 
funktikonsfähiges Wettbewerbsrecht und die Set-
zung möglichst wettbewerbsorientierter Rahmenda-
ten auf allen Aktionsfeldern der Wirtschaftspolitik 
schließen sich nicht aus, sondern sie ergänzen sich 
und bedingen einander. Wettbewerbspolitische De-
fizite bei der Gestaltung einzelner Rahmenbedin-
gungen rechtfertigen noch lange keine kartellrecht-
liche Abstinenz wie umgekehrt die Weiterentwick-
lung des Kartellrechts nie ein Alibi für nicht hinrei-
chend gelöste wettbewerbspolitische Aufgaben der 
übrigen Wirtschaftspolitik sein könnte. 

Wir haben diesen Gesamtzusammenhang stets 
gesehen. In der Erkenntnis, daß gerade im Interesse 
der Verbraucher ein leistungsfähiger Mittelstand 
unverzichtbar ist und ausgewogene Wettbewerbs-
strukturen ohne die Existenz kreativer und flexibler 
mittelständischer Unternehmen undenkbar sind 

(Wolfram [Recklinghausen] [SPD]: Das gilt 
auch für kleinere und mittlere Tankstellen 

und Mineralölhändler!) 

— das gilt auch dafür —, hat sich die Bundesregie-
rung auf vielen Feldern, wie ich meine erfolgreich, 
darum bemüht, die Positionen und Chancen für 
kleine und mittlere Unternehmen im Wettbewerb 
zu verbessern. 

Nehmen Sie beispielsweise die steuerpolitischen 
Maßnahmen, etwa die gewerbesteuerlichen Erleich-
terungen, die erhöhten Investitionszulagen für For-
schungs- und Entwicklungsinvestitionen. Denken 
Sie an das Existenzgründungsprogramm oder die 
Einbeziehung der Personalkosten für Forschung 
und Entwicklung in die Forschungsförderung. Alle 
diese Maßnahmen haben bewußt eine überdurch-
schnittliche Entlastung im steuerlichen und im För-
derungsbereich für kleine und mittlere Unterneh-
men gebracht, um damit naturgemäß gegebene 
Nachteile gegenüber größeren Unternehmen auf 
diese Art und Weise zu mildern. Es kann deshalb 
keine Rede davon sein, daß der bedenklichen 
Machtkonzentration zu Lasten der kleinen und mitt-
leren Unternehmen lediglich mit den Mitteln des 
Kartellrechts begegnet werden soll. 

An dieser Stelle möchte ich auch nicht versäu-
men, auf den hohen wettbewerbspolitischen Rang 
der Förderring leistungssteigender Kooperation 
mittelständischer Unternehmen zur Sicherung ih-
rer Marktchancen hinzuweisen. Nach den effizien-
ten Kooperationserleichterungen der Novelle von 
1973 bedurfte es hier zwar keiner weiteren gesetzli-
chen Regelung; um so wichtiger ist es aber, daß die 
Praxis der Kartellbehörden entsprechend der Ziel-
setzung des Gesetzgebers die leistungsfördernden 
Kooperationsformen nicht behindert, sondern im 
Gegenteil in ihrer Entfaltung unterstützt. Ich gehe 
davon aus, daß das Bundeskartellamt in absehbarer 
Zeit zur Orientierung der betroffenen Unternehmen 
hierzu entsprechende Leitsätze formuliert und ver-
öffentlicht. 

(Sehr richtig! bei der SPD) 
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Wer in den letzten Jahren das zunehmende Ein-

dringen von Großunternehmen auf mittelständisch 
strukturierte Märkte verfolgt hat, wo nicht selten 
geradezu das Risiko eines Ausverkaufs kleiner, an 
sich leistungsfähiger und darum unbequemer Kon-
kurrenten durch den zum Teil massiven Einsatz der 
Markt- und Finanzmacht großer Unternehmen am 
Horizont auftauchte, der wird kaum bestreiten kön-
nen, daß ein effizientes wettbewerbsrechtliches In-
strumentarium für den Ausgleich größenstruk-
turbedingter Wettbewerbsnachteile, vor allem der 
kleinen und mittleren Unternehmen, und die Siche-
rung der wettbewerblichen Chancengleichheit aller 
Wettbewerber, ob groß oder klein, unentbehrlich ist. 
Hier liegt der wettbewerbspolitische Ansatzpunkt 
dieser Novelle, die die nach den Erfahrungen aufge-
tretenen Lücken und Schwächen des geltenden 
Rechts beseitigen soll, um übermäßigen Konzentra-
tionsprozessen und dem Mißbrauch wirtschaftlicher 
Macht auch weiterhin Grenzen setzen zu können. 

Es ist sicher kennzeichend, mit welchen Schwie-
rigkeiten wir hinsichtlich dieses fusionskontroll-
freien Raums für kleine und mittlere Unternehmen 
und der Absenkung von 50 Millionen auf 4 Millio-
nen zu kämpfen hatten, die ja zunächst mit dem Ar-
gument bekämpft worden ist, hier werde kleinen 
und mittleren Unternehmen das Verkaufen unmög-
lich gemacht, hier werde in ihre Eigentumsrechte 
eingegriffen, während es ja in Wahrheit darum ging, 
derartige Zusammenschlüsse von kleinen und mitt-
leren Unternehmen mit Großunternehmen nicht zu 
verbieten, aber sie in Zukunft eben auch der Fu-
sionskontrolle zu unterwerfen, um sicherzustellen, 
daß nicht unbedingt der Finanzstärkste, der Macht-
stärkste dann auch als Käufer auftritt. 

(Beifall bei der FDP) 

All diejenigen, die hier von der Einschränkung 
der Verkaufsmöglichkeiten für kleine und mittlere 
Unternehmen gesprochen haben, übersehen, daß in 
der wirtschaftlichen Praxis zwar der erste, der aus 
einem interessanten mittelständischen Markt her-
aus verkauft, einen entsprechend hohen Kaufpreis 
erzielt, daß aber die Verkaufschancen, die Preis-
chancen der anderen gleichzeitig entsprechend re-
duziert werden. Insofern, meine ich, haben wir der-
artigen Bedenken mit Recht nicht etwa Rechnung 
getragen, sondern uns mit unserer besseren Einsicht 
in die Zusammenhänge durchgesetzt, wofür ich sehr 
dankbar bin. Herr Kollege Jens, Sie werden das an-
erkennen, weil es Verbände gibt, die uns in unseren 
marktwirtschaftlichen Bemühungen mit Nachdruck 
unterstützen, auch wenn das wehtut, nämlich die 
Arbeitsgemeinschaft Selbständiger Unternehmer, 
die immer — auch in früheren Zeiten — eine klare 
wettbewerbspolitische Konzeption an den Tag ge-
legt hat. 

(Beifall bei der FDP, der SPD und bei Abge

-

ordneten der CDU/CSU) 

Für die Wettbewerbspolitik sollte entscheidend 
sein, daß die vorgesehenen — wie ich meine: ausge-
wogenen und maßvollen — Verbesserungen von der 
Verwaltungs- und Rechtspraxis konseqent genutzt 
werden. Deshalb war die Maximierung kartellbe-
hördlicher Befugnisse aus guten Gründen nicht das 

Leitmotiv dieser Kartellgesetznovelle. Die Diskus-
sionen zum Thema „Abkoppelung der Fusionskon-
trolle vom Machtbezug" haben wohl deutlich ge-
macht, daß die Untersagungsbefugnisse des Bundes-
kartellamts — im Interesse des Wettbewerbs selbst 
— mit Augenmaß abgesteckt werden müssen, wenn 
die Fusionskontrolle nicht in eine unkalkulierbare 
und gerichtlich nur schwer überprüfbare Branchen-
kontrolle abgleiten soll. Wettbewerblich ebensowe-
nig vertretbar wäre es gewesen, der Diskriminie-
rungs- und Behinderungsproblematik mit einem all-
gemeinen, von der Voraussetzung der Marktmacht 
losgelösten Verbot zu begegnen. 

Wettbewerbspolitik kann von der Natur der Sa-
che herr nicht mehr sein als die ständige Suche nach 
der „Mittellinie" zwischen der unerläßlichen Siche-
rung des Freiraums für den Wettbewerb und der 
notwendigen Kontrolle wirtschaftlicher Machtkon-
zentration und ihres Mißbrauchs. Ein wichtiges Er-
gebnis dieser Suche liegt vor Ihnen: ein Novellie-
rungskonzept, das sich, nachdem es bei den in der 
besten Tradition des Wirtschaftsausschusses ge-
führten Beratungen noch einige Kanten und Ecken 
verloren, andererseits aber auch Abrundungen er-
fahren hat, sehen lassen kann. 

Ich teile also nicht den Pessimismus derer, die in 
den vorgesehenen Regelungen vor allem kosmeti-
sche Verbesserungen oder bloße Reparaturen sehen 
wollen. Umgekehrt halte ich auch die Befürchtun-
gen vor zu weitreichenden Eingriffen, insbesondere 
auch im Bereich der Fusionskontrolle, nicht für ge-
rechtfertigt. Ich denke in diesem Zusammenhang 
vor allem an die neuen „Ressourcenvermutungen" 
für die Fusionskontrolle, die zum Teil als verfas-
sungs- und ordnungspolitisch bedenkliche Totalver-
bote kritisiert und andererseits zugleich zum mate-
riellrechtlichen Nullum herabstilisiert worden sind. 

Worum geht es in Wirklichkeit? In den letzten 
Jahren sind — wie auch die Untersuchungen der 
Monopolkommission bestätigt haben — bei der Fu-
sionskontrolle von vertikalen und konglomeraten 
Konzentrationsvorgängen, nicht zuletzt infolge des 
Fehlens von zweckentsprechenden „Ressourcenver-
mutungen", deutliche Effizienzdefizite aufgetreten. 
Dies wiegt um so schwerer, als gerade Großunter-
nehmen diese Lücke genutzt haben, um vor allem 
auf mittelständische Märkte vorzudringen, sich mit 
anderen marktbeherrschenden Unternehmen zu-
sammenzutun oder sich auch untereinander mittels 
Gemeinschaftsunternehmen wettbewerblich eng zu 
koordinieren. Zunehmende Kopflastigkeit der 
Marktstrukturen zum Nachteil der kleinen und 
mittleren Unternehmen ist die Folge. 

Die neuen Vermutungen setzen an dieser Stelle 
an: Sie tragen der Erkenntnis Rechnung, daß die dis

-

proportionalen Unternehmensgrößen, die gewöhn-
lich auch mit überragender Finanzkraft, leichterem 
Zugang zu den Beschaffungs- und Absatzmärkten 
und de facto weitgehender Bestandsgarantie ver-
bunden sind, wettbewerblich ähnlich negative, wenn 
nicht sogar weitergehende Abschreckungs- und 
Entmutigungswirkungen auf kleine und mittlere 
Unternehmen entfalten als die bloße Tatsache eines 
hohen Marktanteils. 
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Parl. Staatssekretär Grüner 
Ein weiterer Schwerpunktbereich der Novelle ist 

die bessere Sicherung des Leistungswettbewerbs. 
Kleine und mittlere Unternehmen haben allen Un-
kenrufen zum Trotz auch in schwierigen gesamt-
wirtschaftlichen Situationen ihre große Anpas-
sungs- und Wettbewerbsfähigkeit bewiesen. Nichts 
wäre daher wirtschafts- und wettbewerbspolitisch 
verhängnisvoller, als den Mittelstand sozusagen un-
ter eine kartellbehördliche Schutzglocke zu stellen 
und ihn damit der, ständigen Härte- und Bewäh-
rungsprobe des Wettbewerbs am Markt zu entzie-
hen. Auf diesen Irrweg wären wir aber nach meiner 
festen Überzeugung gelangt, wenn die kartellgesetz-
liche Verhaltenskontrolle auf Grund des Diskrimi-
nierungs- und Behinderungsverbots von dem kon-
kreten Machtbezug gelöst worden wäre. 

Daß dies alle drei Fraktionen übereinstimmend 
anerkannt und in dem ordnungspolitisch besonders 
sensiblen Bereich des Diskriminierungs- und Behin-
derungsverbots mit der neuen Vorschrift des § 37 a 
eine den Marktmachtaspekt durchaus berücksichti-
gende Lösung gefunden haben, bewerte ich beson-
ders positiv. 

Die erweiterten Untersagungsbefugnisse der Kar-
tellbehörden gegenüber machtbedingten Praktiken 
eines systematischen Verdrängungswettbewerbs 
von marktmächtigen Großunternehmen gegenüber 
ihren kleineren Konkurrenten fügen sich in den be-
stehenden Rahmen der kartellrechtlichen Kontrolle 
von Machtmißbräuchen ein. Zweifellos sind wir 
hiermit nahe an den ordnungspolitischen Rubikon 
herangegangen — dessen müssen wir uns bewußt 
sein und bleiben. Aber dieser Rubikon ist — und das 
halte ich für das Entscheidende — nicht überschrit-
ten worden. 

Die Anwendung der neuen Regelungen des § 37 a 
ebenso wie des § 26 des Gesetzes gegen Wettbe-
werbsbeschränkungen erfordert ohne Frage das be-
sondere Augenmaß und Fingerspitzengefühl der 
Kartellbehörden für die Grenzen ihrer Möglichkei-
ten zur Intervention in das Wettbewerbsgeschehen. 
Ich möchte in diesem Zusammenhang an das erin-
nern, was Graf Lambsdorff aus Anlaß der Verab-
schiedung der 2. Kartellnovelle 1973 hier in diesem 
Hause als Abgeordneter zum Ausdruck gebracht 
hat. Wenn man, so sagte er damals, die Wettbe-
werbsordnung mit dem Revier eines Jägers ver-
gleicht, so meine er, „daß die Aufgabe des Kartellam-
tes in erster Linie darin besteht, Hege und Pflege zu 
üben, und daß nicht das Beutemachen an erster 
Stelle steht". 

Ich möchte schließlich meiner Befriedigung dar-
über Ausdruck geben, daß es gelungen ist, im Aus-
nahmebereich der leistungsgebundenen Versor-
gungswirtschaft, dessen Überprüfung der Deutsche 
Bundestag bereits im Jahre 1957 — also vor mehr als 
20 Jahren — gefordert hatte, nunmehr nach vielen 
früheren ergebnislosen Anläufen erstmals konkrete 
— wie ich meine: maßvolle — Änderungen in Rich-
tung auf eine Lockerung des Monopolsystems zu 
verwirklichen. Ziel der jetzigen Novellierung ist es, 
alles daranzusetzen, um einer Verkrustung und Ze-
mentierung der Versorgungsverhältnisse mit den  

zwangsläufig daraus folgenden rationalisierungs-
feindlichen Wirkungen bereits vorbeugend entge-
genzuwirken und damit insgesamt das bestehende 
System für notwendige Änderungen flexibel zu hal-
ten. 

Durch die vorgesehenen Neuregelungen werden 
— unter Vermeidung unvertretbarer Risiken für 
eine sichere und preisgünstige Versorgung — auch 
wichtige energiepolitische Anliegen wie. insbeson-
dere eine bessere Nutzung des in der Kraft-Wärme-
Kopplung liegenden Energiepotentials gefördert. 
Ich meine, die Signalwirkung, die von diesen Be-
stimmungen über die rechtliche Seite hinausgeht, 
sollte nicht unterschätzt werden. 

Diese Ausführungen zum materiellen Inhalt der 
vorliegenden Novelle machen wohl hinreichend 
deutlich, daß es sich hier keineswegs nur um wettbe-
werbsrechtliche Marginalien handelt. 

Gestatten Sie mir, daß ich im Namen des erkrank-
ten Bundeswirtschaftsministers, der, wie Sie wissen, 
gerade diese Novelle hier gern heute selber vertre-
ten hätte, dem Wirtschaftsausschuß des Deutschen 
Bundestages, seinem Vorsitzenden und den Obleu-
ten ausgesprochen herzlich Dank sage nicht nur für 
das große Interesse, das in der Sache des Wettbe-
werbs erneut gezeigt wurde, sondern auch für das 
erhebliche Engagement, ohne das die zügige Verab-
schiedung dieser Gesetzesvorlage nicht möglich ge-
wesen wäre. Ich möchte auch die Mitarbeiter des 
Bundeswirtschaftsministeriums in diesen Dank ein-
schließen. Denn wir alle haben den Eindruck, daß sie 
ebenfalls einen erheblichen Beitrag geleistet ha-
ben. 

(Beifall bei allen Fraktionen) 

Daß sich die erreichten Lösungen auch dort, wo 
sie Kompromißcharakter tragen, nicht auf der Ebene 
des kleinsten wettbewerbspolitischen Nenners be-
wegen, ist, so meine ich, Ausdruck der besonderen 
Sachlichkeit, mit der die hinter uns liegenden Bera-
tungen geführt worden sind. Ich denke, dies wird 
auch von all denen anerkannt werden, die sich dem-
nächst im Bundesrat mit diesem Gesetzentwurf zu 
befassen haben werden. 

(Beifall bei allen Fraktionen) 

Vizepräsident Frau Renger: Nachdem der Herr 
Staatssekretär eine gewisse Ausgeglichenheit wie-
derhergestellt hat, kann ich jetzt, nachdem keine 
weiteren Wortmeldungen vorliegen, die Ausspra-
che schließen. 

Wir kommen zur Einzelberatung und Abstim-
mung in zweiter Beratung. Ich rufe Art. 1 Nr. 1 bis 13 
— Nr. 14 entfällt — und die Nr. 15 bis 27 in der Aus-
schußfassung auf. Wer zuzustimmen wünscht, den 
bitte ich um ein Handzeichen. — Gegenprobe! — 
Enthaltungen? — Diese Vorschriften sind angenom-
men. 

Ich rufe Art. 1 Nr. 27 a auf. Hierzu liegt auf Druck-
sache 8/3706 ein Änderungsantrag der Fraktionen 
der CDU/CSU, SPD und FDP vor. Wer diesem inter-
fraktionellen Antrag zuzustimmen wünscht den 
bitte ich um ein Handzeichen. — Gegenprobe. — 
Enthaltungen? — Einstimmig so beschlossen. 
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Vizepräsident Frau Renger 
Wer Art. 1 Nr. 27 a in der so beschlossenen Fas-

sung zuzustimmen wünscht, den bitte ich um ein 
Handzeichen. — Gegenprobe! — Enthaltungen? — 
Dies  ist so beschlossen. 

Ich rufe Art. 1 Nr. 28 und 29 und die Art. 2 bis 4 so-
wie Einleitung und Überschrift in der Ausschußfas-
sung auf. Wer zuzustimmen wünscht, den bitte im 
um ein Handzeichen. - Gegenprobe! — Enthaltun-
gen? — Einstimmig so angenommen. 

Damit ist das Gesetz in zweiter Beratung ange-
nommen. 

Ich rufe die 

dritte Beratung 

auf. Wird dazu das Wort  gewünscht? — Das ist nicht 
der Fall. 

Wir kommen zur Schlußabstimmung. Wer dem 
Gesetz im Ganzen zuzustimmen wünscht, den bitte 
ich, sich zu erheben. — Gegenprobe! — Enthaltun-
gen? — Soweit ich sehe, ist dieses Gesetz bei einer 
Enthaltung angenommen. 

Wir haben noch über Beschlußempfehlungen des 
Ausschusses abzustimmen. 

Der Ausschuß empfiehlt auf Drucksache 8/3690 
unter Ziffer 2 die Annahme einer Entschließung. 
Wird dem widersprochen? — Das ist nicht der Fall. 
Dann ist die Entschließung so angenommen. 

Der Ausschuß empfiehlt auf Drucksache 8/3690 
unter Ziffer 3, die eingegangenen Petitionen für er-
ledigt zu erklären. Auch dies erfährt keinen Wider-
spruch? — Dann ist so beschlossen. 

Meine Damen und Herren, ich rufe Punkt 3 der 
Tagesordnung auf: 

Erste Beratung des von der Bundesregierung 
eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes zur 
Änderung des Einkommensteuergesetzes, 
des Körperschaftsteuergesetzes und ande-
rer Gesetze 
— Drucksache 8/3648 

—Überweisungsvorschlag des Ältestenrates: 
Finanzausschuß (federführend) 
Ausschuß für Wirtschaft 
Haushaltsausschuß mitberatend und gemäß § 96 GO 

Das Wort zur Einbringung hat Herr Bundesmini-
ster Matthöfer. 

Matthöfer, Bundesminister der Finanzen: Frau 
Präsidentin! Meine sehr geehrten Damen und Her-
ren! Die Bundesregierung verfolgt mit dem Ihnen 
vorliegenden Entwurf eines Gesetzes zur Änderung 
des Einkommensteuergesetzes, des Körperschaft-
steuergesetzes und anderer Gesetze insbesondere 
das Ziel, den Mißbrauch steuerlicher Vorschriften 
einzudämmen. Durch einen neuen § 15a im Einkom-
mensteuergesetz soll die Möglichkeit, Verluste mit 
positiven Einkünften zu verrechnen, bei beschränkt 
haftenden Unternehmern grundsätzlich auf den 
Haftungsbetrag begrenzt werden. Weitergehende 
Verluste werde in späteren Jahren nur mit Gewin-
nen aus der Einkommensquelle verrechnet werden 
dürfen, aus der die Verluste stammen. 

Diese -Regelung schränkt auch die Betätigungs-
möglichkeiten sogenannter Verlustzuweisungs-
gesellschaften ein. Dies ist wirtschaftspolitisch ge-
boten, weil durch diese Gesellschaften Beteiligun-
gen angeboten und gezeichnet werden, bei denen 
ein volkswirtschaftlicher Nutzen und realistische 
Gewinnaussichten nicht erkennbar sind. 

Hinzu kommt nicht selten eine zu geringe Eigen-
kapitalquote und eine Aufblähung der Anlaufko-
sten, um die aus steuerlichen Gründen erwünschten 
hohen Verlustquoten zu erzielen. Bei einer Branche, 
die mit Verlusten wirbt und die Verluste produziert, 
besteht die Gefahr, daß durch falsche steuerpoliti-
sche Rahmendaten Milliardenbeträge an privatem 
Anleihekapital fehlgeleitet werden. Unsere Wi rt

-schaft steht heute zu Beginn der 80er Jahre vor ho-
hen Umstrukturierungsanforderungen. Wir brau-
chen enorm viel Kapital für volkswirtschaftlich 
wichtige und sinnvolle Investitionen und können es 
uns nicht mehr leisten, daß nur steuerliche Verlust-
quoten und nichts sonst als Investitionsmotiv gel-
ten. 

In Zukunft wird der Kommanditist seine Anteile 
am Verlust der Gesellschaft im Jahr der Entstehung 
des Verlustes nur bis zur Höhe seines Kapitalkontos 
mit positiven Einkünften aus anderen Einkunfts-
quellen ausgleichen können. Der das Kapitalkonto 
übersteigende und daher nicht ausgleichsfähige 
Verlust geht dem Kommanditisten jedoch nicht end-
gültig verloren. Vielmehr kann er mit Gewinnantei-
len späterer Jahre verrechnen und dadurch das zu 
versteuernde Einkommen dieser Jahre mindern. Da-
mit wird erreicht, daß normale Familiengesellschaf-
ten mit der vorgesehenen Regelung ohne weiteres 
werden auskommen können. Bei Gesellschaften, die 
nachhaltig auf Gewinn angelegt sind, kann ein Vor-
trag — etwa der Anfangsverluste — sogar vorteil-
haft sein. 

Die einzige Ausnahme innerhalb des neuen § 15 a 
des Einkommensteuergesetzes ist im Rahmen des 
Berlin-Förderungsgesetzes vorgesehen. Diese Aus-
nahmeregelung, die auf Verluste aus den Abschrei-
bungsvergünstigungen nach dem Berlin-Förde-
rungsgesetz beschränkt ist, ist wegen der besonde-
ren Bedeutung der Berlin-Präferenzen für die wirt-
schaftliche Entwicklung Berlins gerechtfertigt. Aus-
nahmen für andere Bereiche wären nicht vertretbar, 
weil jede Ausnahmeregelung zu Berufungen führen 
würde und die Gefahr einer Aushöhlung der gesetz-
lichen Regelung mit sich brächte. 

Die Einschränkung bei der Anerkennung des ne-
gativen Kapitalkontos soll für alle neugegründeten 
Gesellschaften ab sofort gelten. Dagegen wird die 
Neuregelung auf bereits bestehende Gesellschaften, 
soweit diese ihren Geschäftsbetrieb nicht ausweiten 
oder umstellen, erst Anfang 1985 angewendet. Für 
besondere Bereiche, vor allem die Schiffahrt und 
den sozialen Wohnungsbau, sind Übergangsrege-
lungen bis Ende 1989 vorgesehen. 

Bedeutsam sind auch die weiteren Teile des Ge-
setzentwurfs. Es geht zunächst darum, daß die Be-
rücksichtigung ausländischer Steuern bei der 
deutschen Besteuerung erheblich verbessert wer-
den soll. Der vorliegende Gesetzentwurf sieht vor, 
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Bundesminister Matthöfer 
daß zukünftig statt der Anrechnung ausländischer 
Steuern auf die deutsche Steuer wahlweise der Ab-
zug der ausländischen Steuer vom Gesamtbetrag 
der Einkünfte zugelassen wird. Sind z. B. bei der 
deutschen Besteuerung hohe Betriebsausgaben zu 
berücksichtigen, so kann das zu einer sehr geringen 
inländischen Steuerschuld führen. Der „Überhang" 
der ausländischen Steuer kann in Folge der neuen 
Regelung künftig berücksichtigt werden. 

Der Gesetzentwurf enthält noch einen dritten 
wichtigen Teil, er betrifft die Körperschaftsteuer. 
Diese Steuer ist bei der Gewinnausschüttung nur 
auf die Steuerschuld derjenigen Anteilseigner anzu-
rechnen, deren Dividende im Inland voll besteuert 
wird. Die nicht zur Anrechnung von Körperschaft-
steuer berechtigten Anteilseigner von Kapitalge-
sellschaften, insbesondere ausländische Mutterge-
sellschaften deutscher Tochtergesellschaften, sind 
nun in verstärktem Maße dazu übergegangen, sich 
den in der Anrechnung liegenden Vorteil dadurch 
zu verschaffen, daß sie ihren Tochtergesellschaften 
in erhöhtem Maße Fremdmittel zuführen. Das von 
der Muttergesellschaft zu stellende Eigenkapital 
wird durch Fremdkapital ersetzt. Der steuerliche 
Anreiz für eine Fremdfinanzierung liegt für die Ge-
sellschafter darin, daß Erträge aus stiller Beteiligung 
oder Darlehenszinsen im Gegensatz zu Dividenden 
als Betriebsausgaben den Gewinn der Gesellschaft 
mindern. In geeigneten Fällen läßt sich durch ein 
entsprechendes Feinsteuern erreichen, daß bei der 
Tochtergesellschaft überhaupt kein Gewinn mehr 
entsteht. Solche Gestaltungen können deshalb zu 
erheblichen Steuerausfällen bei uns führen. 

Um in diesem Bereich Mißbräuchen entgegenzu-
wirken, sieht der Gesetzentwurf vor, gewinnabhän-
gige Vergütungen, die einem nicht zur Anrechnung 
von Körperschaftsteuer berechtigten Anteilseigner 
für die Überlassung von Fremdkapital gewährt wer-
den, als verdeckte Gewinnausschüttung zu behan-
deln, wobei er sich auf gewinnabhängige Vergütun-
gen beschränkt. 

Der Bundesrat hat in seiner Stellungnahme zu 
dem Gesetzentwurf vorgeschlagen, gegen normale 
Zinszahlung gewährte Darlehen in die Regelung mit 
einzubeziehen. Die Bundesregierung hat ihre Über-
legungen zu diesem ungewöhnlich schwierigen Fra

-

genkomplex noch nicht abgeschlossen. Sie wird des-
halb im Rahmen der Ausschußberatungen zum Vor-
schlag des Bundesrates Stellung nehmen. 

Lassen Sie mich abschließend noch einmal zum 
zentralen Punkt dieses Entwurfs zurückkommen. 
Die neuen Regelungen zum negativen Kapitalkonto 
werden es unseriösen Abschreibungsfirmen in Zu-
kunft schwermachen, ihrer Kundschaft nicht ge-
rechtfertigte Steuerersparnisse zu vermitteln. Se-
riöse Anlagegesellschaften, die sich um wirklich 
wirtschaftlich sinnvolle Projekte bemühen, werden 
nicht behindert. Wirtschaft und Investoren erhalten 
für das Kapitalanlagegeschäft eine gesicherte ge-
setzliche Grundlage, die dem Schutz der Betroffe-
nen und den berechtigten Interessen der steuerzah-
lenden Bürger dient. Ich bitte den Bundestag um zü-
gige Behandlung. 

(Beifall bei der SPD und der FDP) 

Vizepräsidentin Frau Renger: Ich eröffne die Aus-
sprache. Das Wort hat der Abgeordnete Dr. 
Kreile. 

Dr. Kreile (CDU/CSU): Frau Präsident! Meine sehr 
geehrten Damen und Herren! Der Gesetzentwurf, 
den der Herr Bundesminister der Finanzen soeben 
zur ersten Lesung begründet hat, ist vom Bundesrat 
vor etwa mehr als zweieinhalb Jahren verlangt wor-
den. Ich bin der Auffassung, daß sich die Bundesre-
gierung für die Vorlage dieses Gesetzentwurfes 
reichlich viel Zeit gelassen hat. Es ist zwar einerseits 
verständlich, wenn man an die schwierige und 
komplexe Materie denkt, die hier geregelt werden 
soll; aber andererseits mutet man nun dem Parla-
ment zu, den Gesetzentwurf in der noch verbleiben-
den kurzen Zeit bis zur Sommerpause abschließend 
zu beraten — und dies, obwohl der Entwurf um ei-
nige weitere Regelungen angereichert wurde, die 
dem Problem des negativen Kapitalkontos an 
Schwierigkeiten und an Komplexität in nichts nach-
stehen. 

Gleichwohl muß gesehen werden, daß die Rechts-
sicherheit für den Steuerbürger, aber auch die dro-
henden, möglicherweise sogar unterschätzten Steu-
erausfälle eine rasche Behandlung erfordern. Ich 
habe es sehr begrüßt, Herr Bundesfinanzminister, 
daß Sie soeben die grobe Schätzung in der Regie-
rungsvorlage in Ihren Ausführungen etwas verdeut-
licht und damit die Schwere des Problems, insbeson-
dere im Körperschaftsteuerbereich, etwas deutli-
cher vor Augen geführt haben, als dies in der Druck-
sache geschehen ist. 

Es ist uns allen ein Ärgernis, wenn Investitionen, 
für die in den Zeitungen geworben wird, nicht mehr 
daraufhin geprüft werden, ob sie wirtschaftlich ver-
nünftig sind, sondern nur noch danach, wieviel Steu-
erersparnis sie versprechen. Wer sich aber hierüber 
ärgert, muß sich auch fragen, warum der Steuerbür-
ger zu solch ärgerlichen Maßnahmen seine Zuflucht 
sucht, muß fragen, was den Steuerbürger denn är-
gert. 

Zu dieser Ursachenforschung zwei Gesichts-
punkte: Jeder, der einen bestimmten Geldbetrag zur 
längerfristigen Anlage zur Verfügung hat, muß sich 
fragen: Wie lege ich diesen Betrag möglichst sicher 
und möglichst rentabel an? Und bei dieser Überle-
gung konnte ihn die Politik der Bundesregierung 
und der sie tragenden Parteien in den letzten zehn 
Jahren nicht sonderlich dazu ermutigen, sein Geld 
in den herkömmlichen Anlageformen anzulegen. 
Noch nie seit der Währungsreform sind die Sparer 
so geschädigt worden wie seit der Regierungsüber-
nahme durch die sozialliberale Koalition. 

(Sehr richtig! bei der CDU/CSU — Wider

-

spruch bei der SPD) 

Noch nie war die Vermietung von Wohnungen so 
unattraktiv. Dazu kommt dann die Steuerbela-
stung, die keine Rücksicht darauf nimmt, daß die Er-
träge oft kaum ausreichen, um die Inflationsverluste 
abzudecken. 

Aus diesen Überlegungen resultiert dann die 
Flucht in die Sachwerte, resultiert gleichzeitig die 
legale Flucht aus der Steuer. Viele Steuersparpro- 
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jekte, die wir für unseriös halten — insoweit stim-
men wir alle überein — und volkswirtschaftlich 
ohne Nutzen sind, bekommen nur deshalb Zulauf, 
weil sie eben diese beiden Fluchtbewegungen in 
sich vereinen. 

Ob allerdings die vom Gesetzentwurf der Bundes-
regierung vorgeschlagene — untechnisch gesagt — 
Abschaffung des negativen Kapitalkontos oder — 
besser gesagt — Begrenzung der Verlustverrech-
nung mit positiven Einkünften auf die Hafteinla-
gen die richtige Therapie ist, wurde bereits im Vor-
feld dieses Gesetzgebungsverfahrens von vielen Sei-
ten bezweifelt. Ob das Verbot der Verrechnung be-
stimmter Verluste nicht schwarze und weiße Schafe 
gleichermaßen trifft, wird der Finanzausschuß ein-
gehend zu prüfen haben; widerlegt ist dieser Ein-
wand bisher nämlich nicht. 

Wir werden uns auch noch Gedanken darüber zu 
machen haben, ob nicht das Ganze bezüglich der 
schwarzen Schafe ein energischer Schlag ins Was-
ser sein wird, wie bei einem steuerjuristischen Ge-
spräch erst in diesen Tagen ein hoher Finanzrichter 
erklärt hat, während die weißen Schafe unter dieser 
Regelung zu leiden haben werden. Die Abschrei-
bungsgesellschaften waren bisher weder durch 
punktuelle Verlustklauseln, die wir eingeführt ha-
ben, noch durch die generelle Verlustklausel noch 
durch die zahlreichen einschränkenden Maßnah-
men der Verwaltung aus dem Steuerersparnismarkt 
zu vertreiben. Die Wahrscheinlichkeit ist groß, daß 
sie auch die neuen Maßnahmen unterlaufen und 
umgehen werden. 

Wenn ich bei der Lektüre des Gesetzentwurfes 
feststellen muß, mit welchem Wust von Grundsatz-
regelungen, Einzelbestimmungen, Ausnahmen und 
Inkrafttretensvorschriften die Bürger nunmehr kon-
frontiert werden sollen, so frage ich mich, ob der Er-
folg diesen Aufwand und diese unerhörte Kompli-
zierung unseres Steuerrechts rechtfertigen wird. 
Wir sollten uns deswegen fragen und im Finanzaus-
schuß unvoreingenommen noch einmal darüber 
sprechen, ob wir das gemeinsam angestrebte Ziel 
nicht auf einfacherem Wege erreichen können. 

Ich möchte in diesem Zusammenhang auf den frü-
heren § 164 a der Abgabenordnung hinweisen, der 
es verbot, geschäftsmäßig in Angeboten oder Auf-
forderungen auf die Steuerersparnis hinzuweisen. 
Ich weiß sehr gut, daß dieser § 164 a sehr restriktiv 
ausgelegt worden ist, und ich frage mich, ob diese 
Auslegung richtig gewesen ist. Aber es war wahr-
scheinlich ein Fehler — den wir im übrigen alle ge-
meinsam gemacht haben —, daß wir in der neuen 
Abgabenordnung diese Vorschrift nicht wiederauf-
genommen haben. 

Für ebenso wichtig wie die Regelungen zur Ein-
dämmung der Abschreibungsgesellschaften halte 
ich die beiden übrigen größeren Teile des Gesetz-
entwurfs, nämlich die Verbesserung der Anrech-
nungsbedingungen für ausländische Steuern und 
die körperschaftsteuerlichen Regelungen zur 
Fremdfinanzierung von Kapitalgesellschaften. 

Für die jetzt endlich vorgeschlagene Verbesse-
rung der Anrechenbarkeit ausländischer Steuern  

auf die deutsche Einkommen- und Körperschaft-
steuer hat sich die Bundesregierung ebenfalls sehr 
lange Zeit gelassen. Die vorgeschlagene Regelung 
wird unserer exportorientierten Wi rtschaft die Be-
tätigung im Ausland erleichtern und entschärft ge-
wisse Wettbewerbsnachteile, die bisher dadurch 
entstehen, daß ausländische Steuern nicht oder 
nicht in vollem Umfange auf die deutsche Steuer an-
gerechnet werden können. Man könnte sich sicher-
lich Regelungen vorstellen, die eine noch umfassen-
dere Anrechnung der im Ausland gezahlten Steuern 
ermöglichen und die auch zum Teil seit langem ge-
fordert werden. Wir verkennen aber nicht, daß die 
Bundesregierung nach langem Anlauf — immerhin 
stellt sie zu diesem Punkt schon seit dem Jahre 1974 
Überlegungen an — nun endlich einige Verbesse-
rungen vorgeschlagen hat. 

In den Ausschüssen wird natürlich auch über die 
vom Bundesrat geforderte Berechnungsweise in den 
Fällen zu reden sein, in denen der ausländische 
Staat die Steuern nach den Einnahmen bemißt, wäh-
rend bei uns die Anrechnung durch die Höhe der 
Steuer auf die anteiligen Einkünfte begrenzt ist. 
Weiter wird darüber zu reden sein, ob es eine ver-
gleichbare Anrechnung auch bei der Gewerbe-
steuer geben soll — eine Ansicht, die ich teile. Au-
ßerdem steht noch immer die Frage an, wie durch in-
nerstaatliches Recht die bisherigen Ungereimthei-
ten beim Technologietransfer in Entwicklungslän-
der beseitigt werden können — ein Thema, das wir 
im Finanzausschuß einige Male behandelt, aber bis-
her noch nicht so ausreichend geklärt haben, daß es 
zu einer vernünftigen Regelung gekommen wäre. 

Der dritte Teil des Gesetzentwurfs berührt den 
Kern unseres Körperschaftsteuersystems, nämlich 
das Prinzip der Einmalbesteuerung der in einer 
Kapitalgesellschaft erwirtschafteten Gewinne und 
damit unser derzeitiges Vollanrechnungsverfahren 
bei der Körperschaftsteuer. Ich habe bereits bei der 
Verabschiedung des Körperschaftsteuerreformge-
setzes am 10. Juni 1976 an dieser Stelle darauf hin-
gewiesen, daß der positive Ausländereffekt des al-
ten Körperschaftsteuerrechts nicht durch einen ne-
gativen Ausländereffekt im neuen Gesetz abgelöst 
werden darf. Ich wiederhole, was ich seinerzeit ge-
sagt habe: 

Diese Körperschaftsteuerreform darf keinen 
Antiausländereffekt haben, keinen isolationisti-
schen Effekt für die deutsche Volkswirtschaft. 

In diesem Sinne wurde seinerzeit von uns auch eine 
Entschließung gefaßt, die die Marschrichtung der 
Bundesrepublik Deutschland bei der Revision der 
Doppelbesteuerungsabkommen festlegen sollte. 

Diese durch die Körperschaftsteuerreform erfor-
derlich gewordenen Revisionsverhandlungen mit 
den wichtigsten Partnerstaaten haben sich lange 
hingezogen, dauern zum Teil auch noch an. Es war 
deswegen vorherzusehen, daß — wenn das Doppel-
besteuerungsabkommen sich als unrealistisch er-
wies — so manche Möglichkeit gesucht und gefun-
den werden würde, die körperschaftsteuerliche Be-
lastung, die auch vom ausländischen Anteilseigner 
nicht angerechnet werden kann, zu vermeiden. 
Wenn gleichwohl die große Mehrzahl der deut- 
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schen Tochtergesellschaften ausländischer Mutter-
gesellschaften von solchen Möglichkeiten noch 
nicht in dem Ausmaß Gebrauch gemacht haben, daß 
massive Steuerausfälle eingetreten sind, so liegt 
dies — nicht allein, aber auch — am Verantwor-
tungsbewußtsein der betreffenden Unternehmen 
und an ihrem Bestreben, das Verhältnis zum deut-
schen Fiskus nicht dadurch zu belasten, daß man das 
Letzte herausholt. Es ist wichtig, daß dies anerkannt 
wird. Aber im innerstaatlichen Bereich — hierauf 
hat der Herr Bundesfinanzminister hingewiesen —, 
wo es auch nichtanrechnungsberechtigte Anteils-
eigner gibt, hat man sich weit weniger Zurückhal-
tung auferlegt und, um es im Klartext zu sagen, da-
mit den Sinn des Körperschaftsteuerreformgesetzes 
unterlaufen. 

Vizepräsidentin Frau Renger: Herr Abgeordneter, 
ich muß Sie jetzt bitten, hier unmittelbar Schluß zu 
machen. 

Dr. Kreile (CDU/CSU): Hier werden wir die Darle-
henskonstruktionen, die gewählt worden sind, in 
den Beratungen des Finanzausschusses eingehend 
zu prüfen haben. 

Wir wollen aber nicht das Vollanrechnungsver-
fahren, das weitgehend zur Steuerneutralität der 
einzelnen Unternehmensformen beiträgt, in Frage 
stellen. Das Vollanrechnungsverfahren hat insbe-
sondere die kleineren Aktionäre begünstigt und 
entscheidend zu einer breit gestreuten Vermögens-
bildung auch in Arbeitnehmerhand beigetragen. 
Dies sollte nicht in Frage gestellt werden. 

Vizepräsident Frau Renger: Danke schön, Herr 
Abgeordneter. 

Das Wort hat der Herr Abgeordnete Dr. Spöri. Er 
bekommt auch eine Minute mehr. 

(Zuruf von der SPD: Sag mal endlich, 
worum es sich handelt!) 

Dr. Spöri (SPD): Frau Präsident! Meine sehr ver-
ehrten Kollegen! Herr Dr. Kreile hat hier zu Recht 
darauf hingewiesen, daß wir hier ein schwieriges 
Gesetz zu beraten haben. Wir können das heute si-
cherlich nicht ausdiskutieren, so kompliziert ist das. 
Mir ist es wenigstens sehr kompliziert erschienen, 
als ich das am Wochenende gelesen habe. Wenn das 
aber wirklich so kompliziert ist, Herr Kollege Kreile, 
dann finde ich es sehr gut und sehr richtig, daß der 
Bundesfinanzminister dieses Gesetz in Abstimmung 
mit den Ländern gründlich vorbereitet hat. An der 
Gegenäußerung des Bundesrates, die wenig Kritik 
enthält, z. B. zu § 15 a des Einkommensteuergeset-
zes, sehen Sie, daß diese Arbeit des Bundesfinanzmi-
nisters insofern für unsere Arbeit sehr fruchtbar ge-
wesen ist, als wir damit rechnen können, daß auf der 
Seite des Bundesrates in diesem Punkte sehr wenige 
Verzögerungen eintreten werden. Für diese gründli-
che Abstimmung mit den Bundesländern danke ich 
dem Bundesfinanzminister im Namen meiner Frak-
tion. 

(Beifall bei der SPD) 

Meine Damen und Herren, wenn wir das anders 
machten, würden sich die Länder beschweren. Sie 
würden vielleicht fragen, was das für ein unmögli-
ches Verfahren sei, hopplahopp im Schweinsgalopp 
so komplizierte Gesetze ohne eingehende Abstim-
mung mit den Bundesländern hier einzubringen. 

Zur Sache selbst, und zwar zum negativen Kapi-
talkonto: Das steht für uns Sozialdemokraten si-
cherlich im Mittelpunkt dieses Gesetzentwurfes, 
und zwar von seiner steuerpolitischen Bedeutung 
her, obwohl die anderen Punkte auch sehr wichtig 
sind. Ich glaube, man sollte noch stärker als Sie, Herr 
Kollege Kreile, darauf hinweisen, daß dieser Gesetz-
entwurf nicht nur ein Versuch ist, künftig zu verhin-
dern, daß irgendwelche Abschreibungshaie auf dem 
Kapitalmarkt Milliarden von D-Mark in unseriöse 
Projekte lenken. Dieser Gesetzentwurf hat für uns 
auch eine gewisse verteilungspolitische Bedeutung. 
Mit ihm kann in Zukunft verhindert werden, daß ei-
nige wenige privilegierte Einkommensbezieher 
über das Instrument der Verlustzuweisung ihre Ein-
kommensspitzen kappen und ihre Einkommensteu-
erzahlung umgehen oder zumindest lange hinauszö-
gern. 

(Zustimmung bei der SPD) 

Das ist für uns ein ganz wichtiger gerechtigkeitspo-
litischer Aspekt im Bereich der Steuerpraxis. 

Meine Damen und Herren, es ist aber nicht nur 
wichtig, daß mit diesem Gesetzentwurf die Steuer-
privilegien einiger weniger eingeengt werden, von 
denen der normale Durchschnittsverdiener nur 
träumen kann, wenn er seine Lohnsteuer über das 
Lohnbüro abführt und solche großen Transaktionen 
im Zusammenhang mit Abschreibungsprojekten gar 
nicht tätigen kann. Es ist für uns auch, wie der Bun-
desfinanzminister gerade richtig ausgeführt hat, ein 
Gebot wirtschaftspolitischer Vernunft, das künftig 
nicht mehr Milliardenbeträge an Investitionskapital 
in dubiose Investitionsbereiche wie z. B. in „Geister

-Hotels" in Spanien oder in Pleite-Projekte der Film-
branche oder etwa in unseriöse Projekte der Erdgas-
suche oder der Erdölsuche fließen werden. Dies ist 
für uns deshalb ein wichtiger Punkt, weil durch 
diese Praxis der Abschreibungsbranche in der Ver-
gangenheit ein sehr empfindlicher Kapitalverlust 
eingetreten ist. Dieser Verlust an Investitionskapi-
tal ist problematisch, weil man dadurch vielleicht an 
anderer Stelle sinnvolle Arbeitsplätze hätte schaf-
fen können. 

Ich möchte eine zentrale Feststellung des Bundes-
finanzministers noch etwas ausbauen. Der Bundesfi-
nanzminister hat hier zu Recht gesagt, daß das 
eigentliche Motiv zu Investitionen auf diesem Ab-
schreibungsmarkt nicht etwa die gewinnträchtige 
Ausgestaltung der Projekte gewesen ist, sondern 
vielmehr die steuerlich wirksame Verlustzuwei-
sung. Wenn man davon ausgeht, dann verstehe ich 
überhaupt nicht, daß nunmehr einige Herren der 
Abschreibungsbranche mit viel Wehgeschrei dazu 
übergehen, darüber zu lamentieren, daß der Staat 
mit diesem Gesetzentwurf die freie Marktinitiative 
einenge und knebele. Das, was bisher auf dem Markt 
der Abschreibungsgesellschaften funktioniert hat, 
war das genaue Gegenteil von freier Marktinitiative, 
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das genaue Gegenteil von Marktwirtschaft, wie wir 
sie uns eigentlich ordnungspolitisch vorstellen. 
Diese Milliarden an Investitionskapital wurden in 
diesem Bereich nicht etwa durch das attraktive Mo-
ment angezogen, daß Gewinne entstehen würden, 
sondern das Kapital wurde mit dem Versprechen 
dorthin gelenkt, daß garantiert Verlust produziert 
würde. Das ist eine Perversion marktwirtschaftli-
cher Mechanismen. 

(Zustimmung bei der SPD) 

Denjenigen, die im Bereich der Abschreibungsbran-
che immer wieder mit dem Begriff „Marktwirtschaft" 
auf den Lippen gegen diesen Gesetzentwurf argu-
mentieren, kann man nur entgegenhalten, daß sie im 
Grunde genommen, wenn sie gestandene Markt-
wirtschaftler wären, froh sein müßten, daß ein sol-
cher systemfremder Mechanismus aus der Markt-
wirtschaft endgültig nach Inkrafttreten dieses Ge-
setzentwurfs verschwinden wird. 

Es gibt jetzt auch sehr Schlaue, die dem Bundesfi-
nanzminister vorgeworfen haben, er würde deswe-
gen einen überflüssigen Gesetzentwurf vorlegen, 
weil in der jüngsten Vergangenheit derartige win-
dige Abschreibungskonstruktionen nicht mehr in 
dem Umfange wie in der Vergangenheit angeboten 
würden. Das ist zwar richtig, aber warum werden 
diese windigen Angebote nicht mehr im selben Um-
fang gemacht? Das hängt meiner Ansicht nach we-
sentlich damit zusammen, daß diese Branche unsere 
Arbeit hier an diesem Gesetzentwurf ernst nimmt 
und all die einengenden Wirkungen für diese Bran-
che, die durch den Gesetzentwurf ausgelöst werden 
können, vorwegnimmt. Ich kann Ihnen aber garan-
tieren: Wenn dieser Gesetzentwurf nicht durchkä-
me, könnten wir alle zusammen mit großen staunen-
den Augen schon innerhalb eines Jahres wieder die 
gleichen Sumpfblüten auf diesem Abschreibungs-
markt bewundern. Deswegen muß dieser Gesetzent-
wurf zügig beraten werden. Ich weise darauf hin, daß 
er gründlich vorbereitet ist. 

Wir als SPD-Fraktion stimmen neben dem neuen 
§ 15a des Einkommensteuergesetzes auch den übri-
gen angehängten steuerlichen Verbesserungen voll 
zu. Ich möchte anfügen, daß wir in den Punkten, die 
der verehrte Kollege Kreile hier angesprochen hat, 
sicherlich diskussionsbereit sind, z. B. was den Miß-
brauch der Fremdfinanzierung zur Umgehung der 
Körperschaftsteuer angeht. In den Ausschußbera-
tungen müssen wir allerdings bedenken, daß in die-
sem Gesetzentwurf viele Punkte stecken, die für uns 
alle interessant sind, und daß wir dann, wenn wir 
uns zu perfektionistisch an einem Punkt festhaken, 
vielleicht nicht mehr in der gebotenen Kürze zu 
Potte kommen, weil die restliche Legislaturperiode 
schnell vorbei sein könnte. Diese Gefahr besteht 
vielleicht. Wir sollten deshalb darauf achten, daß wir 
hier mit diesem Gesetzentwurf zügig zu Rande kom-
men. 

Ich bin froh, für meine Fraktion sagen zu können, 
daß entgegen schablonisierten Betrachtungsweisen 
und negativen Betrachtungsweisen der Interessen-
abhängigkeit der Politik der Bundesfinanzminister 
diesen Gesetzentwurf ruhig und unbeirrt vom Lob-
byistengeschrei der Steuersparbranche vorbereitet 

und vorgelegt hat. Auf Grund der gründlichen Vor-
bereitung und Abstimmung mit den Bundesländern 
bin ich sehr hoffnungsfroh, daß dieses Gesetz als po-
sitives und konstruktives Beispiel der Zusammenar-
beit zwischen Bundestag und Bundesrat auf dem 
Felde der Steuerpolitik gelten kann. 

(Beifall bei der SPD und der FDP) 

Vizepräsident Frau Renger: Das Wort hat der Herr 
Abgeordnete Schleifenbaum. 

Schleifenbaum (FDP): Frau Präsident! Meine sehr 
verehrten Damen und Herren! In der nächsten Wo-
che veranstaltet der Europarat in Straßburg ein in-
ternationales Kolloquium zum Thema der Steuer-
umgehung. Herr Dr. Kreile, dieses Kolloquium wird 
sich mit dem auseinandersetzen, was Sie als legale 
Flucht aus der Steuer bezeichnet haben. Dabei han-
delt es sich um ein europaweites, ja, weltweites Phä-
nomen. Dem Einfallsreichtum des Fiskus, durch im-
mer kompliziertere Gesetze Steuern einzutreiben, 
steht der Einfallsreichtum der Steuerbürger gegen-
über, die an sich verwirkten Steuern mehr oder min-
der legal zu vermeiden. Da die intellektuellen Ga-
ben unterschiedlich verteilt sind, muß der Fiskus 
dieser Entwicklung um der Steuergerechtigkeit wil-
len immer wieder gegensteuern. Der Bundesrat 
selbst hat mit seiner bekannten Mehrheit die Bun-
desregierung ermahnt, in dieser Richtung initiativ 
zu werden. 

Um diese Problematik handelt es sich auch bei 
dem vorliegenden Gesetzentwurf der Bundesregie-
rung in Drucksache 8/3648, der sich unter dem 
schlichten, unverfänglichen Titel „Entwurf eines Ge-
setzes zur Änderung des Einkommensteuergeset-
zes, des Körperschaftsteuergesetzes und anderer 
Gesetze" verbirgt. Um was geht es also? Ich komme 
zunächst auf das im Vorblatt unter Ziffer 1 aufge-
führte Problem zu sprechen. 

Die nach dem geltenden Steuerrecht zulässige 
Möglichkeit, Verluste eines Kommanditisten mit 
Einkünften aus anderen Einkunftsarten zu verrech-
nen, ist eine steuersystematisch folgerichtige und 
vernünftige Regelung. Leider ist das Gesetz in zu-
nehmendem Maße mißbraucht worden. Der normale 
Anlaß einer wirtschaftlichen Betätigung und Grün-
dung eines Unternehmens ist die Aussicht auf Erzie-
lung von Gewinn. 

(Zustimmung bei der SPD) 

Die Kräfte des Marktes entscheiden in der Regel 
über Erfolg oder Mißerfolg. So ergibt sich auf Dauer 
eine optimale Produktions- und Handelsstruktur. 
Kurzfristige Mißerfolge solcher Unternehmen soll-
ten vernünftigerweise mit späteren oder auch zu-
rückliegenden Gewinnen verrechnet werden kön-
nen. 

Anders ist es mit den sogenannten Verlustzu-
weisungsgesellschaften, die eigens mit dem Zweck 
gegründet werden, Verluste auf negativen Kapital-
konten zu produzieren, um dadurch Teilhaber mit 
von der Versteuerung bedrohten anderen Einkünf-
ten anzulocken, was ja mit großem Werbeaufwand 
und großem Erfolg geschieht. Das kann volkswirt-
schaftlich nicht sinnvoll und förderungswürdig sein. 
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Die geplante Einführung des § 15 a in das Einkom-
mensteuergesetz halten wir deshalb in der Tendenz 
des Entwurfs für richtig. Allerdings muß in den Be-
ratungen geprüft und sichergestellt werden, daß die 
Fremdfinanzierung sogenannter normaler Gesell-
schaften nicht gefährdet wird. 

Zu Ziffer 2. Die vorgesehenen Änderungen des 
Einkommensteuergesetzes zur Vermeidung einer 
Doppelbesteuerung ausländischer Einkünfte stel-
len eine erhebliche Verbesserung der Rahmenbe-
dingungen der im Ausland tätigen Gesellschaften 
dar und passen auch in die entwicklungspolitische 
Landschaft der Förderung von Auslandsinvestitio-
nen. Die Größenordnung der steuerlichen Maßnah-
men sollte von der Wirtschaft zur Kenntnis genom-
men und gewürdigt werden. 

(Beifall bei der FDP) 

Auch der BDI könnte sich damit seine heute im 
„Handelsblatt" offenbarten Krokodilstränen über das 
anstehende Steuerentlastungsgesetz trocknen. 

(Beifall bei der FDP und der SPD) 

Zu Ziffer 3 im ausgedruckten Text. Ich hoffe, daß 
sich mir in den kommenden Beratungen der kompli-
zierte Sachverhalt der beabsichtigten Gesetzesän-
derungen erschließen wird. Es scheinen hier keine 
sehr strittigen Sachverhalte vorzuliegen. Es ist mir 
nicht aufgefallen, daß einer der Kollegen Vorredner 
auf diesen Punkt überhaupt eingegangen wäre. 

Zu Ziffer 4. Herr Dr. Kreile, Sie sind wegen des 
überschrittenen Zeitlimits nicht dazu gekommen, 
dazu ausführlich Stellung zu nehmen. So weiß ich 
nicht, was Sie zu dem sagen, was ich jetzt sage. Die 
geplante Änderung des § 8 Abs. 3 des Körperschaft-
steuergesetzes richtet sich auf das hehre Ziel, dort, 
wo durch die Körperschaftsteuerreform die Dop-
pelbesteuerung vermieden werden sollte, die Ein-
malbesteuerung wenigstens sicherzustellen. Weit-
gehend unbemerkt und unbeanstandet sind sehr 
trickreiche Modelle entwickelt worden, die Steuern 
auf Erträge aus Industriebeteiligungen durch willkür-
liche — ich möchte sagen: selbstkontrahierte — Ge-
genposten wie Darlehenszinsen oder Zinsen auf Kauf-
preisschulden im Endeffekt auf null zu bringen. Das 
hat der Gesetzgeber sicher nicht gewollt. 

Die Bundesregierung macht nun einen ehrenwer-
ten Anfang, dieses Loch zu stopfen. Der vorliegende 
Entwurf kann allerdings nur als kleine Lösung be-
zeichnet werden, indem unter den näher verzeich-
neten Umständen gewinnabhängige Vergütungen 
auf Fremdkapital als verdeckte Gewinnausschüt-
tung behandelt und damit der Versteuerung unter-
worfen werden. In dem Vorschlag des Bundesrates, 
auch gewinnunabhängige Forderungen einzubezie-
hen, liegt erhebliche politische Brisanz, da hiervon 
die Finanzierungspraktiken von Institutionen be-
troffen würden, die in den Augen der beiden dicken 
Parteien — der beiden dicken Parteien — einen sa-
krosankten Status haben. Diese Diskussion kann al-
lerdings nicht ausgeklammert werden. Es muß er-
laubt sein, die Maßstäbe, die solche Institutionen an 
andere legen, auch an diese selbst zu legen. 

(Beifall bei der FDP) 

Die Bundesregierung selbst hat eine Prüfung an-
gekündigt, wie diesen Steuerumgehungsversuchen 
entgegengewirkt werden kann. Ich rege an, in diese 
Prüfung auch die Anwendungsmöglichkeit des § 42 
der Abgabenordnung einzubeziehen. In den kom-
menden Beratungen wird jedenfalls Courage nötig 
sein, um das Thema sachgerecht zu behandeln. Viel-
leicht können noch Anregungen der Steuerfachta-
gung des Steuerberatervereins Nordrhein-Westfa-
len einfließen, die dieses Thema am 20. März 1980 
behandelt. Auf keinen Fall dürfen wir zu einem Er-
gebnis kommen, welches die Dämme für weitere 
Mißbräuche öffnet und damit nicht quantifizierbare 
Steuerausfälle auslöst. 

In diesem Sinne wünsche ich mir, daß die Bera-
tungen vom Verständnis der Ertappten begleitet 
werden, denn das Ziel der beabsichtigten Steuerge-
setzänderungen ist mehr Steuergerechtigkeit. 

(Beifall bei der FDP und der SPD) 

Vizepräsident Frau Renger: Weitere Wortmeldun-
gen liegen nicht vor. Ich schließe die Aussprache. 
Der Ältestenrat schlägt die Überweisung des Ge-
setzentwurfs der Bundesregierung auf Drucksache 
8/3648 zur federführenden Beratung an den Finanz-
ausschuß, zur Mitberatung an den Ausschuß für 
Wirtschaft sowie zur Mitberatung und Beratung ge-
mäß § 96 der Geschäftsordnung an den Haushalts-
ausschuß vor. — Ich höre keinen Widerspruch. 
Dann ist das so beschlossen. 

Ich rufe die Punkte 5 und 6 der Tagesordnung 
auf: 

5. Zweite und dritte Beratung des von der Bun-
desregierung eingebrachten Entwurfs eines 
Gesetzes über die Prozeßkostenhilfe 
— Drucksache 8/3068 — 

a) Bericht des Haushaltsausschusses (8. Aus-
schuß) gemäß § 96 der Geschäftsordnung 

— Drucksache 8/3720 — 
Berichterstatter: 
Abgeordneter Westphal 

b) Beschlußempfehlung und Bericht des 
Rechtsausschusses (6. Ausschuß) 
— Drucksache 8/3694 — 

Berichterstatter: 
Abgeordnete Dr. Langner 
Dr. Schöfberger 

(Erste Beratung 173. Sitzung) 

6. Zweite und dritte Beratung des Entwurfs ei-
nes Gesetzes über Rechtsberatung und Ver-
tretung für Bürger mit geringem Einkommen 
(Beratungshilfegesetz) 
— Drucksachen 8/1713, 8/3311 — 

a)  Bericht des Haushaltsausschusses (8. Aus-
schuß) gemäß § 96 der Geschäftsordnung 
— Drucksache 8/3719 — 

Berichterstatter: 
Abgeordneter Westphal 
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b) Beschlußempfehlung und Bericht des 

Rechtsausschusses (6. Ausschuß) 

— Drucksache 8/3695 — 

Berichterstatter: 
Abgeordnete Dr. Langner 
Dr. Schöfberger 

(Erste Beratung 88., 183. Sitzung) 

Interfraktionell ist eine verbundene Aussprache 
mit Kurzbeiträgen für jede Fraktion vereinbart. 
Wünschen die Berichterstatter das Wort? — Das 
Wort hat der Abgeordnete Dr. Langner. Gleichzeitig 
eröffne ich die Debatte. 

Dr. Langner (CDU/CSU): Frau Präsident! Meine 
Damen und Herren! Ich habe drei kleine Korrektu-
ren an dem Bericht anzubringen. Auf Seite 6 der 
Drucksache 8/3694 muß es in § 122 Abs. 2 in der vier-
ten Zeile statt „und" „oder" heißen. Auch in § 124 — 
das betrifft dieselbe Seite — muß es in Nr. 2 in der 
dritten Zeile statt „und" „oder" heißen. Dasselbe gilt 
bei Nr. 3 in der ersten Zeile. 

Die heute in zweiter und dritter Lesung zu bera-
tende Prozeßkosten- und Beratungshilfe ist ein ge-
genüber dem ursprünglichen Regierungsentwurf 
wesentlich verbesserter, vereinfachter, veränderter 
Entwurf. Ich hatte in der ersten Lesung im Septem-
ber vorigen Jahres zur Prozeßkostenhilfe kritische 
Bemerkungen über zu komplizierte, zu umfängliche 
und zum Teil unverständliche, auch überflüssige Re-
gelungen gemacht. Damals ist mir von der einen 
Seite gesagt worden, ich sei sicher nicht in der Ar-
beiterwohnküche groß geworden. Die andere Seite 
der Koalition hat dies ein „Herumnölen" an einem 
doch begrüßenswerten Gesetzentwurf genannt. 

(Heiterkeit bei der FDP) 

Meine Damen und Herren, ich bin trotzdem sehr 
froh darüber, daß beide Koalitionsfraktionen in der 
Folge in den Ausschußberatungen und vor allen 
Dingen in der dazu eingesetzten Arbeitsgruppe, der 
außer mir die Kollegen Schöfberger und Kleinert 
angehörten, bereit waren, an dem Gesetz so zu ar-
beiten, daß wir ein wesentlich einfacheres, prakti-
kableres und bürgernäheres Gesetz vorlegen kön-
nen, das die Betroffenen und die Gesetzesanwender 
auch verstehen und handhaben können. 

Dabei sind wir, was die Beratungshilfe anlangt, 
wesentlichen Elementen des Konzepts des Unions-
entwurfs, der schon seit zwei Jahren vorliegt, ge-
folgt. Durch diese intensive Beratungstätigkeit in 
der Arbeitsgruppe und dann folgend im Ausschuß 
sind folgende Vereinfachungen erzielt worden, die 
ich wegen der Kürze der Zeit nur beispielhaft nen-
nen kann. Es ist uns gelungen, anstelle der im Regie-
rungsentwurf vorgesehenen Fülle der Paragraphen 
mit den Paragraphen auszukommen, die die Zivil-
prozeßordnung heute für das Armenrecht vorsieht. 
Wir haben Vorschriften gekürzt, wir haben sie 
sprachlich verständlicher gemacht, wir haben Über-
flüssiges gestrichen und die Verweisungen be-
schränkt, besonders etwa auch die Verweisungen 
auf das Bundessozialhilfegesetz, weil in den kleinen 
Bibliotheken der Amtsgerichte sicherlich keine 
Kommentare zum Bundessozialhilfegesetz vorhan-
den sind. 

Das Verfahren sowohl bei der Prozeßkostenhilfe 
als auch bei der Rechtsberatung für Bürger mit ge-
ringem Einkommen ist einfacher gestaltet worden. 
Wir haben weitere Gänge zu weiteren Behörden 
vermieden. Man muß also nicht wie heute, wenn 
man Armenrecht beantragt, zum Sozialamt und zum 
Finanzamt gehen, um sich Zeugnisse zu holen und 
erst dann den Antrag beim Gericht zu stellen. Dies 
wollen wir den betroffenen Bürgern ersparen. 

Wir haben die Prozeßkostenhilfe und die außer-
gerichtliche Rechtsberatung aufeinander abge-
stimmt, um die Beratung vor einem Prozeß und die 
Vertretung im Prozeß durch Vorschriften, die har-
monisiert und aus einem Guß sind, zu regeln. Wir 
haben es insbesondere auch dem Bürger ermöglicht, 
sofort seinen Anwalt aufzusuchen, wenn er einen 
Rechtsrat braucht. Er muß also nicht erst zum Ge-
richt laufen und sich den Berechtigungsschein ho-
len. Er kann dies tun — das wird manchmal sach-
dienlich sein —, aber er kann auch gleich seinen An-
walt aufsuchen. Dies sind einige der wesentlichen 
Veränderungen, die wir im Laufe der Beratungen 
vorgenommen haben und die dazu geführt haben, 
daß das Gesetz in dieser vereinfachten Form heute 
vorliegt. 

Dabei sind wir behutsam vorgegangen und haben 
Prozeß- und Beratungsrecht in behutsamer Weise 
geändert und ergänzt. Ich will noch einmal klar her-
ausstellen, daß wir uns durchaus bewußt waren  — 
dies  haben wir auch durch die Selbstbeteiligung bei 
der Prozeßkostenhilfe und die Schutzgebühr bei 
der Beratung unterstrichen —, daß Rechtsberatung 
und gerichtliche Streitentscheidung justitielle 
Dienstleistungen sind, die Kosten verursachen, 
Kosten, die deshalb auch von den Parteien und den 
Bürgern, die diese Leistungen in Anspruch nehmen, 
aufzubringen sind oder an denen man sich zumin-
dest angemessen zu beteiligen hat. Wir konnten an-
gesichts der heutigen steuerlichen Belastung, insbe-
sondere der Belastung der Lohnsteuerzahler, nicht 
neuartige Transferleistungen für alle eröffnen. Das 
ist ganz unmöglich. Wir haben deshalb z. B. auch die 
Tabelle gekappt. 

Aber ebenso klar und unmißverständlich muß 
herausgestellt werden, daß wir mit diesen neuen 
und ergänzenden Vorschriften diejenigen, die in 
Not geraten sind, oder diejenigen, die mit wenig Ein-
kommen auskommen müssen, nicht daran hindern 
dürfen, ihr Recht zu suchen, wenn dieses im Streit 
steht. 

Wir sind uns bezüglich der Prozeßkostenhilfe 
über alle Vorschriften einig geworden. Sicherlich 
mußten wir dabei Kompromisse schließen. Bei der 
Beratungshilfe gilt dies in zwei Punkten nicht. Des-
halb legt die CDU/CSU-Bundestagsfraktion hierzu 
heute auch noch zwei Änderungsanträge vor. 

Zum einen waren wir der Auffassung, daß Rechts-
beratung nicht auf einige Gebiete beschränkt wer-
den sollte, wie es der Entwurf jetzt tut, insbesondere 
nur auf Zivilrecht, Verwaltungsrecht und Verfas-
sungsrecht. Wir waren vielmehr der Auffassung, daß 
etwa auch auf dem arbeits- und sozialgerichtlichen 
Sektor ein Bedürfnis nach Rechtsberatung besteht. 
Dieses wird nicht etwa dadurch abgedeckt, daß Ge- 
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werkschaftsmitglieder Rechtsberatung durch ihre 
Organisation, durch den Rechtssekretär der Ge-
werkschaft, erhalten können. Die Nicht-Gewerk-
schaftsmitglieder können ebenfalls in eine Lage 
kommen, wo sie Rechtsrat auf dem Gebiet des 
Arbeitsrechts brauchen. Wir werden deshalb hier ei-
nen Änderungsantrag stellen, der eine umfassende 
Beratung auf allen Rechtsgebieten vorsieht. 

Wir sind zweitens der Meinung, daß das Verhält-
nis von anwaltlicher Rechtsberatung, wie es der Ge-
setzentwurf vorsieht, und öffentlichen Rechtsaus-
kunftsstellen in den Stadtstaaten von der Koalition 
zu eng gesehen wird. Hier hätten wir es lieber gese-
hen, wenn in Hamburg, Bremen und Berlin anwaltli-
che Rechtsberatung im Wettbewerb mit öffentli-
chen Rechtsauskunftsstellen stünden. Dann kann 
man sehen, was der Bürger letztlich mehr annimmt, 
was ihm mehr dient. So, wie es die Koalition hier re-
geln will, daß in Hamburg und Bremen anstelle der 
anwaltlichen Rechtsberatung nur die öffentliche 
Rechtsberatung möglich sein soll, halten wir es für 
nicht sachdienlich, insbesondere wenn zwei Par-
teien mit Berechtigung da sind, die sich dann durch 
dieselbe öffentliche Rechtsauskunftsstelle beraten 
oder vertreten lassen sollen. Deshalb kommt auch 
hier ein Änderungsantrag der Union. 

Meine Damen und Herren, ich glaube, ich kann 
sagen, daß wir Berichterstatter — auch der Kollege 
Kleinert — uns in der Vorbereitung der Ausschuß-
beratungen große Mühe bei der Veränderung des 
Entwurfs gemacht haben, so daß er heute handhab-
bar von den Betroffenen geworden ist und von den 
Gesetzesanwendern leichter zu verstehen und bes-
ser anzuwenden ist. Ich kann deshalb ankündigen, 
daß die CDU/CSU-Bundestagsfraktion den Entwür-
fen in der jetzigen Form zustimmen wird. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Vizepräsident Frau Renger: Das Wort hat der Herr 
Abgeordnete Dr. Schöfberger. 

Dr. Schöfberger (SPD): Frau Präsidentin! Verehrte 
Kollegen! Lassen Sie mich zu Beginn ein Wort zum 
Verfahren im Rechtsausschuß sagen. Die erste Le-
sung des letzten Gesetzes, das wir heute hier in ei-
nem Paket beraten, war erst am 8. November des 
vergangenen Jahres. Der Rechtsausschuß hat sich 
erst seit Anfang Dezember mit dem Gesetzespaket 
befaßt. Trotz einmonatiger Weihnachtspause sind 
wir bereits Mitte Februar zu einem befriedigenden, 
übereinstimmenden Ergebnis gekommen. Der 
Grund dafür war die eingesetzte Berichterstatter-
runde, die sich bewährt hat, so bewährt, daß ich mei-
ne, wir sollten bei der kommenden Änderung der 
Geschäftsordnung vielleich darüber nachdenken, 
ob Berichterstatterrunden nicht eine Möglichkeit 
der Verbesserung unseres Arbeitsstils insgesamt 
sein könnten. 

An dieser Stelle möchte ich den beiden anderen 
Berichterstattern, Herrn Langner und Herrn Klei-
nert, für die tatkräftige Mitarbeit in dieser Runde 
danken, sodann vor allem auch Herrn Ministerialdi-
rektor Martin Rudolph, der erkrankt ist und leider 
heute nicht hier sein kann. 

Herr Langner hat bereits betont, daß die Gesetz-
entwürfe einfacher, übersichtlicher, straffer, lesba-
rer und damit auch verständlicher geworden sind. 
Dies kann die politische Bedeutung der beiden Ge-
setze nur fördern. Es ist ja kein einfacher Eingriff in 
die Zivilprozeßordnung vorzunehmen. 

Beide Gesetze sind Teil des Regierungs-
programms. Sie wollen dem Bürger mit geringem 
oder unterdurchschnittlichem Einkommen auf sei-
nem Weg zum Recht helfen, und zwar die Prozeßko-
stenhilfe im Gerichtsverfahren und die Beratungs-
hilfe bei der außergerichtlichen Rechtssuche. Beide 
Gesetze wollen Kostenbarrieren beseitigen. Sie 
schaffen damit nicht schlechthin die Chancen-
gleichheit im Rechtsleben, aber sie führen uns ein 
Stück näher hin zur Chancengleichheit. Sie ver-
knüpfen die Idee des Sozialstaates mit der Idee des 
Rechtsstaates und entwickeln den überkommenen 
bürgerlichen Rechtsstaat auf einem wichtigen Teil-
gebiet zum sozialen Rechtsstaat fo rt. Das Wilhelmi-
nische Armenrecht aus dem Jahre 1877 scheint jetzt 
endgültig abgelöst zu werden. Es ist auch höchste 
Zeit; denn dieses Armenrecht ist im sozialen 
Rechtsstaat zu einem Armutszeugnis geworden. Das 
bisherige Recht begünstigt praktisch nur einkom-
menslose Bürger und Bürger mit einem Einkommen 
unter der Sozialhilfegrenze. In Zukunft reicht die 
Begünstigung in die unterdurchschnittlichen und 
durchschnittlichen Einkommensbereiche hinein. 
Die Berechtigung hängt vom Familienstand, genau-
er: von der Zahl der Unterhaltsberechtigten und in-
direkt auch von der Streitwerthöhe ab. 

Herr Langner hat bereits betont, daß wir ein sehr 
einfaches Verfahren vorsehen. Hier wird es Schwie-
rigkeiten im Bundesrat geben. Dem Vernehmen 
nach sollen einzelne Bundesländer nicht bereit sein, 
von dem bisher komplizierten und bürgerunfreund-
lichen Verfahren, vor allem von dem Gang zur kom-
munalen Behörde zwecks Erlangung des Armuts-
zeugnisses, abzurücken. Wir hoffen, daß dies letzten 
Endes dennoch gelingen möge; denn ein Umweg zur 
Behörde ist für den Bürger auf der Rechtssuche ein 
Gang zuviel. 

Das Argument, die Gerichte wären nicht in der 
Lage, selbst Einkommen und Vermögen zu prüfen, 
kann wohl nicht stechen. In jedem Unterhaltspro-
zeß, bei jeder Lohnpfändung müssen die Gerichte 
heute schon Einkommen und Vermögen der Prozeß- 
und Vollstreckungsbeteiligten überprüfen. Sie kön-
nen dies auch, und sie tun das auch mit Erfolg. Es ist 
deshalb nicht einzusehen, warum sie bei der Bewilli-
gung der Prozeßkostenhilfe in Zukunft nicht auch 
Einkommens- und Vermögensverhältnisse einer 
rechtsuchenden Partei prüfen sollen. 

Wir bedauern sehr, daß es bei der Prozeßkosten-
hilfe nicht gelungen ist, die Gegnerkostenerstat-
tung in das Ratensystem der Prozeßkostenhilfe ein-
zubeziehen. Der rechtsuchende einkommensschwa-
che Bürger steht auch in Zukunft vor dem Problem, 
im Falle des Prozeßverlustes die Gegnerkosten so-
fort und in voller Höhe erstatten zu müssen. Dies 
hat zur Folge, daß etwa bei einem Prozeß zum Streit-
wert von 100 000 DM das Prozeßkostenrisiko ohne 
Prozeßkostenhilfe in der ersten und zweiten Instanz 
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rund 25 000 DM und das Prozeßkostenrisiko mit Pro-
zeßkostenhilfe 13 500 DM, etwa 46 % des ursprüngli-
chen Risikos, beträgt. Ein einkommensschwacher 
Bürger unterliegt also nach wie vor der Gefahr der 
Gegnerkostenerstattung und wird dadurch in gewis-
sem Maße von einem Prozeß abgehalten. Manche 
sagen, dies sei erwünscht, damit einkommensstarke 
Bürger nicht mit willkürlichen Prozessen überzogen 
werden. 

Bei der Beratungshilfe ging es uns darum, 
Schwellenangst und Kostenangst abzubauen. Wir 
sind deshalb vom „Prinzip der einen Tür" ausgegan-
gen und haben gesagt: Welche Stelle auch der Bür-
ger aufsucht, er Ist immer an der richtigen Stelle und 
wird nicht im Kreis herumverwiesen. Geht er als 
erstes zum Amtsgericht, wird ihm das Amtsgericht 
in einer Vielzahl von Fällen gleich helfen können: 
durch eine einfache Protokollierung, durch eine An-
tragsaufnahme, durch einen einfachen Rat, z. B. über 
eingetretene Verjährung, durch eine einfache Ver-
weisung zur zuständigen Behörde. Nach den bishe-
rigen Modellversuchen der Länder ergibt sich, daß 
in einem Drittel bis zu 40 % der Fälle das Amtsge-
richt, das heißt der Rechtspfleger, durch eine ganz 
einfache Aktion oder eine ganz einfache Auskunft 
wirksam helfen kann. Deswegen ist als erstes der 
Gang zum Amtsgericht auch nützlich. 

Geht aber der Bürger — dies war im Regierungs-
entwurf nicht so vorgesehen — gleich zum Anwalt, 
dann ist er auch dort an der richtigen Stelle, und es 
wird ihm geholfen. Der Anwalt kann dann die Bera-
tungshilfe nachträglich beim Amtsgericht beantra-
gen. Er tut dies allerdings auf sein Risiko. Stellt sich 
heraus, daß der Bürger nicht unter die Einkommens-
bedingungen für die Beratungshilfe fällt, dann ver-
bleibt dem Anwalt allein die Schutzgebühr, die der 
Bürger in Höhe von 20 DM entrichten muß. Der An-
walt handelt also hier auf sein Risiko. 

Wir waren auch der Meinung, daß wir den Anwäl-
ten keine „Rosinenpickerei" gestatten sollen. Die 
Anwaltsberufsvereinigungen haben sich sehr um 
diese Beratungshilfe bemüht, auch um das Anwalts-
modell. Dann sollen sie es haben. Es hat auch seinen 
guten Grund. Aber wir wollten dann auch vermei-
den, daß sie die guten Fälle ins Kröpfchen und die 
schlechten ins Töpfchen nehmen. Wir sind deshalb 
auch sehr vorsichtig bei der Frage der Ablehnung 
einer solchen Beratung gewesen. Wir haben an den 
prominenten Großstadtanwalt gedacht, der sich mit 
solchen Sachen vielleicht nicht abgeben möchte. 
Wir haben gesagt, nur aus ganz wichtigen Gründen, 
etwa der Gefahr eines Parteienverrats oder der 
wirklich nachgewiesenen Überlastung der Kanzlei 
oder des Umstandes, daß sich die Kanzlei überhaupt 
nicht mit dem gefragten Rechtsgebiet befaßt, kann 
die Beratung abgelehnt werden. 

Zwei Probleme sind offengeblieben. 

Das erste ist das Problem der eingerichteten öf-
fentlich-rechtlichen Antragstellen in den Hanse-
städten. In Hamburg funktionieren sie seit 1921. 
Wir können doch nicht eingeführte und höchst bür-
gerfreundlich arbeitende Rechtsberatungsstellen 
durch unser Anwaltsmodell kaputtmachen. Ja wir 
brauchen nicht einmal zu ergänzen, was dort in den 

Hansestädten funktioniert. Wir haben es deswegen 
in § 14 allein den Hansestädten überlassen, zu ent-
scheiden, wie sie es halten wollen, und ich nehme 
an, daß die Entscheidung zugunsten der eingeführ-
ten und bewährten öffentlich-rechtlichen Antrags- 
und Beratungsstellen ausfallen wird. 

Das zweite offene Problem, von dem auch Herr 
Kollege Langner gesprochen hat, war das Problem 
der Rechtsgebiete, auf denen Beratung stattfindet. 
Natürlich kann man die Ansicht vertreten — ich 
habe das zunächst auch getan —, daß man möglichst 
alle Rechtsgebiete in die Beratung einbeziehen 
sollte. In der Praxis erweist es sich aber nicht als be-
sonderes Bedürfnis. In Arbeitsgerichtsverfahren 
gibt es die Prozeßkostenhilfe. Wenn es also gerichts-
hängig wird, ist das sowieso klar. Da gibt es auch 
noch die Vertretung durch die Gewerkschaften, die 
im Arbeitsgerichtsgesetz voll installiert ist. Bei der 
Beratungshilfe dachten wir, daß das Problem in der 
großen, überwiegenden Anzahl der Fälle von den 
Gewerkschaften befriedigend gelöst werden kann. 
In der bisherigen Praxis der Modellversuche fielen

-

überhaupt nur 7 % der Rechtsberatungsfälle in das 
Gebiet des Arbeitsrechts. 

Wir haben bei der Prozeßkostenhilfe gleichzeitig 
die Heilung von Zustellungsmängeln bei Ehe-
scheidungen behandelt und damit dieses Problem 
gelöst. — Ein paar hundert bis tausend Personen le-
ben in der Bundesrepublik in Bigamie, ohne es zu 
wissen und zu wollen. Ihr Scheidungsurteil ist Ne-
benbeteiligten nicht zugestellt worden und verse-
hentlich „scheinrechtskräftig" geworden. Wir haben 
diese Zustellung jetzt rückwirkend fingiert und 
auch für die Zukunft solche Vorfälle ausgeschlos-
sen. 

Es bleibt nur zu wünschen, daß die beiden Gesetz-
entwürfe die Hürde im Bundesrat so nehmen, daß 
sie sehr bald zugunsten der Bürger in Kraft treten 
können. 

(Beifall bei der SPD und der FDP) 

Vizepräsident Frau Renger: Das Wort hat der Herr 
Abgeordnete Kleinert. 

Kleinert  (FDP): Frau Präsident! Meine sehr verehr-
ten Damen! Meine Herren! Wenn man so gut zusam-
mengearbeitet hat — wie das meine beiden Herren 
Vorredner schon zutreffend dargestellt haben — bei 
einem Gesetz, das dann aller Voraussicht nach auch 
hier entsprechend einhellig verabschiedet werden 
kann, dann ist es besonders lästig, als Dritter zu 
sprechen; denn widerstreitende Ansichten noch 
einmal aufzugreifen ist durchaus angenehm, aber 
das zu wiederholen, was die Herren Vorredner ge-
sagt haben, wäre ja — noch dazu zu dieser Stunde — 
nicht im Sinne derer, die hier ausharren. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Wir bleiben also beim Streitigen. 

Ich sehe es nicht ganz so, daß wir aus dem Grunde, 
weil die Gewerkschaften das so hervorragend ma-
chen, gewisse Rechtsbereiche ausgeklammert hät-
ten, sondern ich bin der Meinung, daß man in einer 
Koalition anständig miteinander umzugehen hat 
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und daß es nun einmal gewisse Fakten gibt, an de-
nen man in der Gesetzgebung nicht vorbeikommt. 
Aus diesem Grunde und um auch anderen Kräften, 
die insbesondere auf seiten unseres Koalitionspart-
ners als sehr wichtig angesehen werden, Möglich-
keiten zu lassen, haben wir hier Sozial- und Arbeits-
gerichtsbarkeit ausgeklammert. Zu so etwas, was 
man fairerweise so verabredet hat, muß man auch 
stehen. Das kann man ohne weiteres so sagen. Da-
mit ist es gut. 

(Dr. Stark [Nürtingen] [CDU/CSU]: Na, ob 
das gut ist, ist die Frage!) 

Darum haben wir das eben so geregelt, aber nicht 
etwa, weil ich der Meinung wäre, daß die Herren 
Rechtsberater der Gewerkschaften nun die idealen 
Rechtsberater für alle diese Rechtsuchenden wä-
ren. 

Ich stehe zu meiner beruflich gefestigten Über-
zeugung, daß die beste Beratung immer von dem 
dazu ausgebildeten und eingeübten Rechtsanwalt 
zu erhalten ist. Deshalb bin ich auch dem Bundesju-
stizminister so sehr dankbar, daß er nach den Erpro-
bungen in den verschiedenen Ländern hier das Mo-
dell vorgelegt hat, an dem in der gekennzeichneten 
Weise weitergearbeitet worden ist. Es stellt nämlich 
im wesentlichen auf die Beratung durch die An-
wälte ab. Ich glaube nicht etwa, daß die Kollegen 
Rechtsanwälte zusätzliches Einkommen haben soll-
ten oder aus diesem Gesetz erzielen. Vielmehr bin 
ich der Meinung — das ist das Wichtige in dem Zu-
sammenhang —, Sie werden den besten Rat von 
demjenigen bekommen, der täglich mit den unter-
schiedlichsten Problemen beratend umzugehen 
hat. 

Dies bedeutet natürlich zugleich, daß ich auch ei-
nen Kompromiß offenlege, den wir hinsichtlich der 
sogenannten Stadtstaatenklausel geschlossen ha-
ben. Wir wären für eine durchgängige Regelung ge-
wesen. Die Begründung, Herr Schöfberger — Sie 
sind der letzte, der mir so etwas übelnimmt —, daß 
man schon deshalb nicht daran rühren dürfe, weil 
seit etwa 1920, also seit sehr langer Zeit, die Dinge in 
Hamburg so gehandhabt würden, ist bemerkenswert 
konservativ. Das muß man klar sehen. 

(Heiterkeit) 

Sie ist deshalb nicht ohne weiteres geeignet, von Ih-
rer Seite hier eingeführt zu werden. Aber auch da 
gilt: man soll nicht in die gewachsenen Strukturen 
hineinwirken wollen, noch dazu wenn zusätzliche 
politische Komplikationen damit verbunden sind, 
und wenn man sich überzeugt hat, daß das nicht 
geht, läßt man es bleiben. Wir haben in dem Entwurf 
aber dann doch die größtmögliche Gestaltungsfrei-
heit für die Hansestädte und für Berlin offengelas-
sen. Herr Schöfberger hat das schon hervorgehoben. 
Dort  kann von den gesetzgebenden Körperschaften 
entschieden werden, wie sie es einrichten möchten. 
Ich verhehle nicht, daß das insbesondere in Berlin 
auf einen ausdrücklichen Wunsch unserer politi-
schen Freunde zurückgeht, Gestaltungsfreiheit zu 
behalten und nicht etwa umgekehrt wieder bei der 
hier vorgesehenen Stadtstaatenklausel verein-
nahmt zu werden. 

Was das Experimentierstadium angeht, erinnere 
ich mich an einen sehr interessanten Vorgang. Den 
möchte ich den Damen und Herren von der Opposi-
tion einmal erzählen. Denn er macht plastisch, 
warum man hier gelegentlich so einig ist und warum 
auch einiges entgegen den vorgefaßten Erwartun-
gen läuft. Der seinerzeitige niedersächsische Justiz-
minister Hans Schäfer hatte vor einer Reihe von 
Jahren in die niedersächsische Landesvertretung 
eingeladen, um sein neues Beratungsmodell vorzu-
stellen, ein reines Anwaltsmodell. Es war der sozi-
aldemokratische niedersächsische Justizminister. 
Wir haben uns das alles angehört, die geladenen Gä-
ste, die Damen und Herren des Rechtsausschusses 
und andere Interessenten. Einer der Ehrengäste war 
der seinerzeitige Justizminister des Landes Schles-
wig-Holstein, Herr Schwarz (CDU). Zu meiner gro-
ßen Verblüffung hat nach der Vorstellung des 
Anwaltsmodells durch den Sozialdemokraten Schä-
fer der Ehrengast Justizminister Schwarz das Wort 
genommen und hat in bewegten Worten dargelegt, 
daß seiner Ansicht nach die ganze Sache öffentlich 
geregelt werden müsse und daß die öffentliche 
Rechtsberatung, von der Kommunalverwaltung 
eingerichtet und betrieben, an und für sich das Ideal 
sei. Das hat mich sehr verblüfft. Ich erwähne es in 
diesem Zusammenhang nur, um zu sagen, wie unbe-
fangen man an die Dinge herangehen kann, wenn 
man sich von parteipolitischen Vorerwartungen 
freimacht und was dabei an Unterschiedlichem — 
vielleicht auch entgegen den Erwartungen des ei-
nen oder anderen Mitglieds der Opposition hier im 
Hause — herauskommen kann. 

Ich habe einige Bemerkungen im wesentlichen zu 
dem gemacht, was streitig war. Ich freue mich dar-
über, daß das das Allerwenigste war und daß wir im 
Grunde sehr einig gewesen sind, und zwar in beiden 
Gesetzgebungsvorhaben. Ich bin sicher, daß wir ei-
nen guten Schritt getan haben in Richtung auf einen 
besseren, gerechteren und gleichmäßigeren Zugang 
zum Recht für diejenigen, die das besonders gut 
brauchen können. Ich danke all denen, die sich 
daran beteiligt haben, sehr herzlich. 

(Beifall bei allen Fraktionen) 

Vizepräsident Frau Renger: Das Wort hat der Par-
lamentarische Staatssekretär Dr. de With. 

Dr. de With, Parl. Staatssekretär beim Bundesmini-
ster der Justiz: Frau Präsident! Meine sehr verehr-
ten Damen und Herren! Prozeßkostenhilfe und Be-
ratungshilfe haben dasselbe Anliegen: Sie sollen 
den Zugang zum Recht verbessern. Im Bereich des 
materiellen Rechts ist die Gewährleistung gleicher 
Rechte für alle Bürger eine pure Selbstverständlich-
keit. Für sich genommen nützt das aber dem Bürger 
recht wenig. Er muß vielmehr auch wissen, wie und 
wo er seine Rechte wahrnehmen kann, und er muß 
in der Lage sein, sein Recht notfalls mit der Hilfe der 
Gerichte durchzusetzen. 

(V o r sitz: Vizepräsident Wurbs) 

Der Gang zum Rechtsanwalt, die Anrufung des Ge-
richts dürfen nicht an Anwaltsgebühren oder Ge-
richtskosten scheitern. Es ist daher ein Gebot des 
sozialen Rechtsstaates, dem rechtsuchenden Bürger 
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diese Wege zu ebnen, die ihm erst die Verwirkli-
chung seines Rechts ermöglichen. Mit der Verab-
schiedung der vorliegenden Gesetzentwürfe wer-
den wir diesem Ziel ein wesentliches Stück näher-
gerückt sein. 

Mein Dank, meine sehr verehrten Damen und 
Herren, gilt vor allem den Herren Berichterstattern, 
den Herren Kollegen Langner und Schöfberger, na-
türlich auch dem Herrn Kollegen Kleinert, die ge-
meinsam, was schon gesagt wurde, in einer inter-
fraktionellen Arbeitsgruppe die Grundlagen dafür 
geschaffen haben, daß beide Entwürfe in den Aus-
schüssen wirklich zügig beraten und — auch das sei 
betont — einstimmig beschlossen werden konn-
ten. 

Im Laufe der Beratungen ist es auch gelungen, die 
beiden Regierungsentwürfe sowie den von der Frak-
tion der CDU/CSU eingebrachten Gesetzentwurf — 
das sei betont — wesentlich zu vereinfachen. Die 
nunmehr vorgeschlagenen Bestimmungen sind 
nicht nur kürzer und lesbarer, sie werden — das sei 
eingeräumt — in der Praxis auch besser zu handha-
ben sein. Dafür, meine Herren, nochmals meinen 
herzlichen Dank. 

In dem Entwurf eines Gesetzes über die Prozeß-
kostenhilfe sind meiner Auffassung nach drei 
Punkte bedeutsam, auf die noch einmal hingewiesen 
werden sollte. 

Erstens. Wer Prozeßkostenhilfe beansprucht, 
braucht nicht mehr zunächst ein Zeugnis des Sozial-
amtes über seine persönlichen und wirtschaftlichen 
Verhältnisse einzuholen; er kann künftig unmittel-
bar gegenüber dem Gericht eine Erklärung hierüber 
abgeben. Damit wird ein doppelter Behördengang, 
insbesondere der oft als peinlich empfundene Weg 
zum Sozialamt, erspart. 

Zweitens. Das Prüfungsverfahren selbst wird auf 
ein Mindestmaß beschränkt. Zeugen und Sachver-
ständige werden in diesem Verfahren künftig nicht 
mehr vernommen; Entscheidungen ergehen grund-
sätzlich ohne mündliche Verhandlung. Umfangrei-
che Beweisaufnahmen werden so erspart. Diese Be-
schränkung wird auch dazu beitragen, den Haupt-
prozeß zu beschleunigen. 

Drittens. Die Überwachung der Ratenzahlungen 
ist vereinfacht worden. Die Partei ist nicht mehr ver-
pflichtet, dem Gericht eine Veränderung der für die 
Prozeßkostenhilfe maßgebenden persönlichen und 
wirtschaftlichen Verhältnisse anzuzeigen. Pannen 
kann es deswegen hier nicht mehr geben. Das Ge-
richt kann seine Bestimmungen über die Zahlungs-
verpflichtungen der Partei nicht ändern, wenn sich 
die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse 
der Partei nachträglich verbessert haben. Der Ver-
waltungsaufwand wird hierdurch begrenzt. 

Insgesamt tragen die vom Rechtsausschuß be-
schlossenen Änderungen also nicht nur zu einer 
Vereinfachung der Verfahren der Gerichte bei, 
sondern dienen vor allem auch, was ich mit besonde-
rer Freude feststelle, dem Interesse des recht

-

suchenden Bürgers im Einzelfall. 

Ich möchte noch einige Bemerkungen in Richtung 
auf den Bundesrat machen. Auch der Bundesrat hat 
in seiner Stellungnahme zum Ausdruck gebracht, 
daß er Verbesserungen des geltenden Armenrechts 
für notwendig hält, wenngleich er mit Kritik an dem 
Entwurf der Bundesregierung nicht gespart hat. Sei-
ner Empfehlung, den Entwurf grundlegend zu ver-
einfachen, ist weitgehend, was ich schon ausgeführt 
habe und dankbar anmerke, Rechnung getragen 
worden. Ich würde es deshalb sehr begrüßen, wenn 
der Bundesrat rasch zu einem einheitlichen und zu-
stimmenden Votum kommen könnte, damit dieses 
dem verbesserten Schutz des rechtsuchenden Bür-
gers dienende Gesetz zu dem vorgesehenen Zeit-
punkt — am 1. Januar 1981 — in Kraft treten 
kann. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Be-
ratungshilfe knüpft an eine Entwicklung an, die 
Ende des letzten Jahrhunderts ihren Anfang nahm, 
an eine Entwicklung, die aber gesetzlich nicht fest-
geschrieben wurde, wiewohl sie zu erfreulichen 
Strukturen geführt hat, die wir in den Stadtstaaten 
vorfinden. 

Mir scheint, daß folgende Punkte bemerkenswert 
sind. 

Erstens. Es gibt einen Anspruch auf kostenlosen 
oder wesentlich verbilligten Rat in Rechtsfragen. 

Zweitens. Dem Rechtsuchenden wird ein unmit-
telbarer Zugang zu dem Anwalt seiner Wahl eröff-
net; er muß also nicht zuvor einen Berechtigungs-
schein einholen. 

Drittens — das scheint mir wichtig zu sein —: Ob 
jemand zur Inanspruchnahme von Beratungshilfe 
berechtigt ist, entscheidet abschließend eine staatli-
che Stelle, da der Rechtsanwalt bejahendenfalls aus 
öffentlichen Mitteln zu entschädigen ist. Aber es 
darf hier keine Ungewißheit für denjenigen Recht

-

suchenden geben, der unmittelbar den Rechtsan-
walt seines Vertrauens aufsucht und dem dieser 
nach vorläufiger Prüfung Beratungshilfe gewährt. 
Zwar erteilt der Rechtsanwalt in diesem Falle — 
sieht man von der geringen Anerkennungsgebühr, 
die der Rechtsuchende selbst aufbringen muß, ab  — 
die  Beratungshilfe auf eigenes Risiko; jedoch sind 
abweichende Vereinbarungen über die Vergütung 
— das ist der entscheidende Punkt — ausdrücklich 
ausgeschlossen. 

Ich begrüße diese Lösungen. Die Anwaltschaft 
wird bei der Anwendung dieses Gesetzes eine ganz 
erhebliche Verantwortung zu tragen haben. 

(Zuruf von der CDU/CSU: Das ist sie ge

-

wohnt!) 

Es ist, wie die Regelung über die pauschalierte Ent-
schädigung aus öffentlichen Mitteln zeigt, sicher 
keine Gesetz, das für die Anwaltschaft geschaffen 
wurde. Um so mehr muß die Anwaltschaft sich der 
Tatsache bewußt sein, daß das tatkräftige und effek-
tive Wahrnehmen dieser neuen Aufgabe über die 
Berechtigung ihrer gesetzlichen Berufsdefinition 
entscheiden wird: Nach der Bundesrechtsanwalts-
ordnung ist der Rechtsanwalt, worauf schon der 
Herr Kollege Kleinert hingewiesen hat, der beru- 
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fene Berater und Vertreter in allen Rechtsangele-
genheiten. 

Ich bin sicher, daß in diesem Hause die Notwen-
digkeit, einen Schritt voran zu tun, bejaht wird. Der 
Deutsche Bundestag fügt sich damit in eine Ent-
wicklung ein, die wir in vielen unserer Nachbarlän-
der beobachten und die auch dem Europarat Anlaß 
gab, den Mitgliedstaaten den Ausbau der Rechtsbe-
ratung für wirtschaftlich hilfebedürftige Bürger zu 
empfehlen. 

Ich bitte darum, dem Entwurf so, wie ihn der 
Rechtsausschuß beraten hat, zu folgen. 

(Dr. Schäfer [Tübingen] [SPD] Das kann ein 
Mitglied der Regierung nicht!) 

— Ich bitte nur darum. 

(Dr. Schäfer [Tübingen] [SPD]: Nein!) 

Danke schön. 

(Beifall bei der SPD und der FDP) 

Vizepräsident Wurbs: Weitere Wortmeldungen 
liegen nicht vor. Ich schließe die Aussprache. 

Wir kommen zuerst zur Einzelberatung und Ab-
stimmung in zweiter Beratung über die Vorlage un-
ter Punkt 5 der Tagesordnung: Entwurf eines Ge-
setzes über die Prozeßkostenhilfe in der Ausschuß-
fassung auf Drucksache 8/3694. 

Ich rufe Art. 1 bis 7, Einleitung und Überschrift 
auf. Wer den aufgerufenen Vorschriften in der Aus-
schußfassung mit den Korrekturen des Berichter-
statters zuzustimmen wünscht, den bitte ich um das 
Handzeichen. — Danke schön. Gegenprobe! — 
Stimmenthaltungen? — Das Gesetz ist in zweiter 
Beratung angenommen. 

Wir treten in die 

dritte Beratung 

ein. 

Wird das Wort gewünscht? — Das ist nicht der 
Fall. 

Wir kommen zur Schlußabstimmung. Wer dem 
Gesetzentwurf als Ganzem zuzustimmen wünscht, 
den bitte ich, sich zu erheben. — Danke schön. Ge-
genprobe! — Enthaltungen? — Das Gesetz ist ange-
nommen. 

Abzustimmen ist nun noch über eine Beschluß-
empfehlung des Ausschusses. Der Rechtsausschuß 
empfiehlt in Drucksache 8/3694 unter Nr. 2, die zu 
dem Gesetzentwurf eingegangenen Petitionen für 
erledigt zu erklären. Ist das Haus damit einverstan-
den? — Ich sehe und höre keinen Widerspruch. Es 
ist so beschlossen. 

Wir kommen jetzt zur Einzelberatung und Ab-
stimmung in zweiter Beratung über den Entwurf ei-
nes Beratungshilfegesetzes auf Drucksache 8/3695, 
wie unter Tagesordnungspunkt 6 aufgeführt. 

Ich rufe § 1 in der Ausschußfassung auf. Wer der 
aufgerufenen Bestimmung zuzustimmen wünscht, 
den bitte ich um das Handzeichen. — Gegenprobe! 
— Enthaltungen? — § 1 ist in der Ausschußfassung 
angenommen. 

Ich rufe § 2 auf. Hierzu liegt auf Drucksache 
8/3707 unter Ziffer 1 ein Änderungsantrag der Frak-
tion der CDU/CSU vor. Wer diesem Änderungsan-
trag zuzustimmen wünscht, den bitte ich um das 
Handzeichen. — Danke. Gegenprobe! — Enthaltun-
gen? — Das zweite war die Mehrheit. Der Ände-
rungsantrag ist abgelehnt. 

Wer § 2 in der Ausschußfassung zuzustimmen 
wünscht, den bitte ich um das Handzeichen. — Dan-
ke. Gegenstimmen? — Enthaltungen? — § 2 ist in 
der Ausschußfassung angenommen. 

Ich rufe §§ 3 bis 13 in der Ausschußfassung auf. 
Wer zuzustimmen wünscht, den bitte ich um das 
Handzeichen. — Danke. Gegenstimmen? — Enthal-
tungen? — Die aufgerufenen Bestimmungen sind 
einstimmig angenommen. 

Ich rufe § 14 auf. Hierzu liegt auf Drucksache 
8/3707 unter Ziffer 2 ein Änderungsantrag der Frak-
tion der CDU/CSU vor. Wer diesem Änderungsan-
trag zuzustimmen wünscht, den bitte ich um das 
Handzeichen. — Danke schön. Gegenstimmen? — 
Enthaltungen? — Das zweite war die Mehrheit; der 
Änderungsantrag ist abgelehnt. 

Wer § 14 in der Ausschußfassung zuzustimmen 
wünscht, den bitte ich um das Handzeichen. Danke 
schön. Gegenstimmen? — Enthaltungen? — Das 
erste war die Mehrheit. § 14 ist in der Ausschußfas-
sung angenommen. 

Ich rufe §§ 15 und 16, Einleitung und Überschrift 
in der Ausschußfassung auf. Wer den aufgerufenen 
Bestimmungen zuzustimmen wünscht, den bitte ich 
um das Handzeichen. — Gegenstimmen? — Enthal-
tungen? — Die aufgerufenen Bestimmungen sind 
damit angenommen. 

Damit ist das Gesetz in zweiter Beratung ange-
nommen. 

Wir treten in die 

dritte Beratung 

ein. 

Wird das Wort gewünscht? — Das ist nicht der 
Fall. 

Wir kommen zur Schlußabstimmung. Wer dem 
Gesetz als Ganzem zuzustimmen wünscht, den bitte 
ich, sich zu erheben. — Gegenstimmen? — Enthal-
tungen? — Das Gesetz ist angenommen. 

Es ist noch über eine Beschlußempfehlung des 
Ausschusses abzustimmen. Der Ausschuß empfiehlt 
auf Drucksache 8/3695 unter Nr. 2, die zu dem Ge-
setzentwurf eingegangenen Petitionen für erledigt 
zu erklären. Ist das Haus damit einverstanden? — 
Ich sehe und höre keinen Widerspruch. — Es ist so 
beschlossen. 

Ich rufe nunmehr Tagesordnungspunkt 7 auf: 

Zweite und dritte Beratung des von der Bun-
desregierung eingebrachten Entwurfs eines 
Gesetzes zur Änderung des Straßenver-
kehrsgesetzes 
— Drucksache 8/3150 — 
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Beschlußempfehlung und Bericht des Aus-
schusses für Verkehr und für das Post- und 
Fernmeldewesen (14. Ausschuß) 

— Drucksache 8/3622 — 

Berichterstatter: Abgeordneter Curdt 

(Erste Beratung 172. Sitzung) 

Interfraktionell ist ein Kurzbeitrag für jede Frak-
tion vereinbart worden. 

Wünscht der Herr Berichterstatter das Wort? — 
Das ist nicht der Fall. Ich eröffne die allgemeine 
Aussprache. Das Wort hat der Abgeordnete Till-
mann. 

Tilimann (CDU/CSU): Herr Präsident! Meine sehr 
verehrten Damen! Meine Herren! Wir Verkehrspo-
litiker sind es gewohnt, daß wir in diesem Hause im-
mer relativ spät zu Wort kommen. 

(Dr. Schäfer [Tübingen] [SPD]: Volldampf ge

-

ben!) 

Dennoch hoffe ich, daß es die hier noch anwesenden 
sehr verehrten Kollegen und Kolleginnen nicht nur 
tolerieren, sondern vielleicht sogar begrüßen, wenn 
sich die Verkehrspolitik zu dieser Stunde noch arti-
kuliert, denn immerhin sind von den Vorschriften 
dieser Novelle zum Straßenverkehrsgesetz, die 
heute zur Verabschiedung heransteht, tagtäglich 
Millionen von Autofahrern, Millionen von sonstigen 
Verkehrsteilnehmern betroffen. Diese Novelle zum 
Straßenverkehrsgesetz enthält einen ganzen Kata-
log verkehrspolitischer Maßnahmen, z. B. ein Verbot 
für Kraftfahrzeuge über 7,5 Tonnen, an Sonn- und 
Feiertagen und während der Nachtzeit regelmäßig 
in geschlossenen Ortschaften zu parken. Es geht um 
Parkvorrechte für Anlieger und Schwerbehinderte. 
Es geht um die Schaffung verkehrsberuhigter Innen-
stadtbereiche, um die Möglichkeit der Parkgebüh-
renstaffelung in Innenstadtbereichen, um die Benut-
zung von Bussonderfahrspuren durch Taxen und 
auch um die Einbeziehung energiesparender und 
lärmmindernder Fahrweisen — eine sehr wichtige 
Angelegenheit — in den Fahrschulunterricht und in 
die Fahrprüfung. Das sind im Grunde genommen die 
wichtigsten Neuregelungen dieses Gesetzentwur-
fes. 

Meine Damen und Herren, diese Novelle zum 
Straßenverkehrsgesetz hat eine lange Vorgeschich-
te. Meine Fraktion hofft, daß jetzt endlich die Vor-
aussetzungen für ein baldiges Inkrafttreten gegeben 
sind. 

Am Ende der 7. Legislaturperiode, am 1. Juli 1976, 
ist die Verwirklichung dieses Gesetzentwurfs nach 
langem Hin und Her gescheitert, weil insbesondere 
bei den geplanten innerörtlichen Parkverboten 
während der Nacht und an Sonn- und Feiertagen 
eine nicht zu überwindende Meinungsverschieden-
heit zwischen Bundestag und Bundesrat bestand. 
Der Bundestag vertrat damals einmütig die Auffas-
sung, daß schon wegen der in vielen Fällen fehlen-
den baurechtlichen Festsetzungen nur die Gemein-
den durch Regelungen in ihren Satzungen, also vor 
Ort, dieses Parkverbot für Lkw sinnvoll regeln könn-
ten. Wie gesagt, damals waren alle drei Fraktionen 
dieses Hauses einhellig dieser Meinung. 

Wir sind auch heute noch der Auffassung, daß 
sich inzwischen die Verhältnisse an Ort und Stelle 
nicht grundlegend geändert haben. Wir halten des-
halb eine Regelung dieses Parkverbots im Satzungs-
recht der Gemeinden nach wie vor für die zugleich 
sinnvollste wie auch praktikabelste Lösung — so-
wohl im Interesse der Bürger, die Anspruch auf 
Ruhe haben, als auch im Hinblick auf die Schwierig-
keiten des Verkehrsgewerbes. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Vizepräsident Wurbs: Herr Abgeordneter, gestat-
ten sie eine Zwischenfrage des Abgeordneten Mer-
ker? 

Tilimann (CDU/CSU): Ich bedauere, hier keine 
Zwischenfrage zulassen zu können, weil es sich hier 
um eine Kurzdebatte handelt, Herr Präsident. Ich 
bitte um Verständnis, Herr Kollege Merker. 

Vizepräsident Wurbs: Das steht in Ihrem Ermes-
sen. 

Tillmann (CDU/CSU): Die CDU/CSU bedauert, da-
für keine Mehrheit in diesem Hause — wie vor vier 
Jahren — finden zu können. 

Die jetzt vorgesehene Regelung wird nach Auffas-
sung meiner Fraktion insbesondere in innerörtli-
chen Bereichen, in denen keine rechtsgültigen Be-
bauungspläne existieren, zu Schwierigkeiten füh-
ren. Wenn also keine Industrie- und Gewerbege-
biete ausgewiesen sind — und das ist besonders in 
kleineren Gemeinden in ländlichen Gebieten und in 
seit langem baulich abgeschlossenen innerstädti-
schen Bereichen eher die Regel als die Ausnah-
me —, dann ist überhaupt keine Parkmöglichkeit für 
Lastkraftwagen vorhanden, es sei denn, die Gemein-
den schafften entsprechend ausgewiesenen Park-
raum. Hier liegt der große Unsicherheitsfaktor der 
vorgesehenen gesetzlichen Regelung; denn ob und 
was die Gemeinden an Parkraum schaffen, ist völlig 
offen. 

Im Schriftlichen Bericht des federführenden Ver-
kehrsausschusses wird reichlich unverbindlich auf 
eine Neufassung des § 46 der Straßenverkehrs

-

Ordnung verwiesen. Die Straßenverkehrsämter sol-
len demnach ermächtigt werden, von diesem Lkw

-

Parkverbot Ausnahmen zu machen, wenn entspre-
chend ausgewiesene Parkplätze oder Industrie- und 
Gewerbegebiete nicht vorhanden sind. 

(Dr. Schulte [Schwäbisch Gmünd] [CDU/ 
CSU]: Typisch deutsch: Erst wird verboten 

und dann wieder zugelassen!) 

— Sehr gut, Herr Kollege Schulte; denn abgesehen 
davon, daß dies wirklich schon ein bedeutender Bei-
trag zur weiteren Bürokratisierung ist, erst etwas 
generell zu verbieten, um es dann durch Ausnahme-
regelungen wieder zu gestatten, hält die CDU/CSU 
diese Absichtserklärung auch für viel zu unverbind-
lich und viel zu vage. 

Meine Fraktion geht davon aus, daß diese Neuf as-
sung  von § 46 der Straßenverkehrs-Ordnung gleich-
zeitig mit der Novelle zum Straßenverkehrsgesetz 
in Kraft tritt und daß die Ausnahmen vom Parkver- 
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bot zu gewähren sind, wenn die genannten Voraus-
setzungen hinsichtlich des Ersatzparkraumes nicht 
gegeben sind. 

Herr Staatssekretär, wir fordern die Bundesregie-
rung auf, dieses zeitliche und sachliche Junktim zu 
bekräftigen. 

(Merker [FDP]: Das brauchen Sie gar nicht! 
Das hat die Regierung schon erklärt!) 

— Wir möchten das von dieser Stelle aus noch ein-
mal bekräftigt bekommen. 

Bei aller von der CDU/CSU anerkannten Notwen-
digkeit, den Lastkraftwagen konsequent in die Ver-
kehrsberuhigung und in den Lärmschutz einzubin-
den, kann der Gesetzgeber keine Regelung schaffen, 
die dazu führen würde, daß sich der Lkw praktisch in 
Luft auflösen müßte, um die gesetzlichen Auflagen 
erfüllen zu können. 

Ein weiterer wichtiger Punkt des vorliegenden 
Gesetzentwurfes ist die Möglichkeit, in Zukunft die 
Parkgebühren in innerstädtischen Bereichen zu 
staffeln. Damit wird der Verkehrspolitik ein von uns 
bereits seit 1968 gefordertes ordnungspolitisches In-
strument an die Hand gegeben, um den knappen in-
nerstädtischen Parkraum dem Verkehrswert ent-
sprechend besser und gleichmäßiger auszulasten 
und dem „park and ride"-Verkehr nachhaltige Im-
pulse zu geben. 

Die gesetzlichen Voraussetzungen für die Ein-
richtung verkehrsberuhigter Zonen, die der vorlie-
gende Gesetzentwurf schafft, sind nach unserer Auf-
fassung überfällig. 50 bis 60 % aller innerstädtischen 
Straßen eignen sich nach neueren Untersuchungen 
zur Verkehrsberuhigung, weil sie nur relativ geringe 
Bedeutung für den motorisierten Verkehr haben. 
Dies ist nach unserer Auffassung eine zentrale Maß-
nahme der Stadtsanierung, die insbesondere für 
Kinder und ältere Mitbürger von Bedeutung ist. 

Auch die mit diesem Gesetzentwurf eingeräum-
ten Parkvorrechte, insbesondere für Schwerbehin-
derte einerseits und für Anwohner andererseits, 
werden von der CDU/CSU begrüßt. Die Parkpro-
bleme von Anwohnern sind insbesondere in den 
Randgebieten von Fußgängerzonen zu einem gra-
vierenden Problem geworden. Nach unserer Auffas-
sung muß diesem Problem auch in der Zukunft Be-
achtung geschenkt werden. Eine bloße räumliche 
Verlagerung von Park- und Verkehrsproblemen, wie 
sie bisher stattgefunden hat, ist alles andere als be-
friedigend. 

Auf unsere Initiative hin ist es gelungen, in den 
vorliegenden Gesetzentwurf die Mitbenutzung der 
Sonderfahrspuren für Omnibusse durch Taxen 
hineinzubringen. Das Taxi ist Teil des öffentlichen 
Personennahverkehrs, und es ist nach Auffassung 
der CDU/CSU nur konsequent, es auch dementspre-
chend in der verkehrspolitischen Gesetzgebung zu 
behandeln. 

Hinzu kommt das Problem des Haltens von Ta-
xen in zweiter Reihe. Die Aufnahme dieses Vorha-
bens in den Gesetzentwurf war aus gesetzestechni-
schen Gründen nicht möglich. Wir begrüßen die Zu-
sage der Regierung, dieses Problem im Rahmen ei-

ner Änderung der Straßenverkehrsordnung zu lösen 
und die entsprechenden Voraussetzungen zu schaf-
fen. 

Wenn uns auch nicht - damit komme ich zum 
Abschluß — alle geplanten gesetzlichen Regelun-
gen im vorliegenden Entwurf vollauf zufriedenstel-
len, so werden wir dem Gesetzentwurf doch zustim-
men. Nach unserer Auffassung wird es notwendig 
sein, die neuen Maßnahmen hinsichtlich ihrer Wirk-
samkeit und ihrer Zweckmäßigkeit in der Praxis 
sehr sorgfältig zu beobachten. Es ist einiges an Neu-
land dabei. Erst die Praxis wird zeigen, ob der Ge-
setzgeber auch alle Wirkungen und Nebenwirkun-
gen bedacht hat. Wir jedenfalls hoffen sehr, daß dies 
der Fall war. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Vizepräsident Wurbs: Das Wort hat der Herr Ab-
geordnete Curdt. 

Curdt (SPD): Herr Präsident! Meine Damen und 
Herren! Der heute hier zur Verabschiedung anste-
hende Gesetzentwurf zur Novellierung des Stra-
ßenverkehrsgesetzes bringt einige, wie auch die 
Bundesregierung bei der Einbringung ihres Entwur-
fes schon bemerkt hat, wichtige, notwendige Ergän-
zungen zur bisherigen Gesetzeslage. Das gilt insbe-
sondere für den Ermächtigungskatalog des § 6 die-
ses Gesetzes, weswegen dieser bei den hinter uns 
liegenden Beratungen im Ausschuß auch im Mittel-
punkt gestanden hat. 

Für die SPD-Bundestagsfraktion begrüße ich da-
her, daß endlich eine ausreichende Rechtsgrundlage 
geschaffen werden soll, wodurch Parkvorrechte zu-
gunsten von Anwohnern, Blinden und Behinderten 
in dieser Gesellschaft in der Straßenverkehrsord-
nung vorgesehen werden können. Gerade Behin-
derte — wer wüßte dies nicht aus seinem eigenen 
Erleben — mit außergewöhnlicher Gehbehinderung 
wie auch Blinde sind darauf angewiesen, Parkmög-
lichkeiten vor ihrer Wohnung oder auch in der 
Nähe ihrer Arbeitsstätte zu finden; denn weite 
Wege — wir wissen dies — sind ihnen nicht zuzu-
muten. Wie schlimm muß es für sie sein, wenn sie an 
parkenden oder geparkten Autos ihrer Mitbürger 
vorbei zu ihrer Wohnung oder zu ihrem Arbeitsplatz 
kommen müssen. Die bisherigen und oftmaligen Ap-
pelle auf freiwillige Einsicht der nicht behinderten 
Autofahrer sind leider ohne Erfolg geblieben. Die 
nunmehr gefundene Lösung dieses Problems war 
darum längst überfällig. 

Über die Parkprobleme von Anwohnern in den 
Straßen unserer Innenstädte brauche ich sicherlich 
keine näheren Ausführungen zu machen. Der Ge-
setzgeber mußte etwas tun, um hier zu einer Verbes-
serung zu kommen. Wir alle kennen den Wettlauf 
um die begehrten Parkplätze, bei den die Anwohner 
oft den kürzeren ziehen. 

Der Ansicht des Bundesrates, für die Einräumung 
von Parksonderrechten einen Erprobungszeitraum 
vorzusehen, hat sich der Verkehrsausschuß des 
Bundestages nicht angeschlossen. Da außerdem hin-
reichende Erfahrungen aus anderen Ländern vorlie-
gen — ich sehe, der Kollege Hoffie ist nicht hier; 
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aber das soll mich nicht hindern, das trotzdem zu sa-
gen —, kann man nur zu dem Schluß kommen, daß 
jede vorläufige Regelung zu einer unerträglichen Er-
schwernis der städtebaulichen Entwicklungen ge-
führt hätte. Deswegen sieht dieser Gesetzentwurf 
auch eine neue Bestimmung vor, die gegen den re-
gelmäßigen Mißbrauch von Straßen und Parkraum 
in Wohngebieten durch dort abgestellte Lastkraft-
wagen, deren Anhänger und Busse gerichtet ist. 

(Dr. Schulte [Schwäbisch Gmünd] [CDU/ 
CSU]: Das wäre in Ordnung, wenn es so im 

Gesetz stünde!) 

Aus eigener leidvoller Erfahrung weiß ich, lieber 
Kollege Schulte, wie sehr die Lebensqualität und 
das Bedürfnis nach Ruhe und Schlaf während einer 
angemessenen Zeit — das wird von uns wohl nicht 
bestritten — dadurch beeinträchtigt werden, daß 
solche schweren Fahrzeuge am frühen Morgen, ja 
oftmals zur Nachtzeit .gestartet werden und damit 
der Schlaf der Anwohner ein gewaltsames Ende fin-
det. Das muß sicherlich geändert werden. Hier hat 
es dem Grunde nach zwischen uns nie Interessen-
kollisionen gegeben. 

(Dr. Schulte [Schwäbisch Gmünd] [CDU/ 
CSU]: Wenn das Gesetz so formuliert wäre, 

wäre alles in Ordnung!) 

Bei der Diskussion dieses Problems hat immer 
wieder die Frage eine Rolle gespielt, ob es ein gene-
relles Verbot des Parkens geben solle und ob dabei 
die Gegebenheiten vor Ort entsprechend gewürdigt 
werden könnten. Auf der anderen Seite standen 
Überlegungen und Lösungsvorschläge, die der Dis-
kussion nicht nur wert gewesen wären, sondern den 
Gemeinden oder den Mittelinstanzen möglicher-
weise Wege zu eigenen Lösungsmöglichkeiten er-
öffnet hätten. Ich erkläre dazu für die SPD-Bundes-
tagsfraktion ganz eindeutig, daß wir wegen der 
Rechtssicherheit, wegen der Rechtseinheitlichkeit, 
aber insbesondere aus der Interessenlage der Be-
wohner, der Wohnbevölkerung heraus an dem bun-
desweit vorgesehen Lkw- und Anhängerparkverbot 
während der Nacht und Sonderzeiten festhalten 
werden. 

Im Zusammenhang mit § 46 StVO, wonach schon 
jetzt die Möglichkeit besteht, besondere Tatbe-
stände als Ausnahme zu würdigen, will ich die kun-
digen Kollegen des Ausschusses daran erinnern, 
daß es eine Ausschußdrucksache 321 gibt, in der zu 
diesem Problem eine bestimmte Aussage getroffen 
ist, nämlich die: Für besondere Einzelfälle besteht 
die Möglichkeit einer Ausnahmegenehmigung ge-
mäß § 46 StVO, um Unzuträglichkeiten zu vermei-
den. Diese Vorschrift könnte insoweit auch noch in 
der im Ausschuß angeregten Form ergänzt werden, 
d. h. all das, was auch von meinem Vorredner, dem 
Kollegen Tillmann, als abträglich bezeichnet wor-
den ist, kann durchaus geregelt werden. Allerdings 
sage ich dazu ganz deutlich: Wir müssen dem Bun-
desminister für Verkehr die Möglichkeit einräumen 
— dazu stehen wir —, in die Prüfung dieses Tatbe-
standes einzutreten. Das ist sicherlich notwendig; 
denn die örtlichen Gegebenheiten sind von sehr un-
terschiedlicher Art. 

Zur Bekämpfung des sonstigen Verkehrslärms 
sollen weitergehende Verordnungen als heute vor-
gesehen erlassen werden können. Auch das ist ein 
Anliegen, dessen Verwirklichung seit langem im In-
teresse der Bürger liegt. Dabei geht es unter ande-
rem um verkehrslenkende Maßnahmen zur Beruhi-
gung der Wohnzonen. Insoweit stellt dieses Gesetz, 
so meinen wir jedenfalls, ebenfalls eine sehr wert-
volle Ergänzung des, wie wir gehört haben, in der 
nächsten Woche zu verabschiedenden Verkehrs-
lärmschutzgesetzes dar. 

Nun aber noch einige Sätze zu den Fragen, die 
nicht ganz unumstritten sind. Das System gestaffel-
ter Parkgebühren ist vor allen Dingen immer wie-
der von Kommunalpolitikern gefordert worden. Kol-
legen Tillmann hat schon darauf hingewiesen, daß 
das ein Vorschlag der Sachverständigenkommission 
zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse in den 
Gemeinden ist. Er stammt immerhin schon aus dem 
Jahr 1964. Ich glaube, hier handelt es sich um einen 
über die Grenzen der einzelnen Parteien hinausge-
henden Bereich. 

Höhere Parkgebühren in den Innenstädten wer-
den zunächst nicht gerade zu einer wesentlichen 
Entlastung der Zentren vom Autoverkehr führen, 
aber zumindest — so meinen wir — zu einem 
schnelleren Wechsel innerhalb der möglichen 
Höchstparkdauer. Damit könnte eine Nutzung des 
begrenzten Parkraums in unseren Innenstädten 
durch eine möglichst große Anzahl von Verkehrs-
teilnehmern herbeigeführt werden. 

Wir wissen, daß der Autofahrer meist empfindlich 
reagiert, wenn die öffentliche Hand — gleichgültig, 
um welche Ebene es sich handelt — höhere Gebüh-
ren von ihm verlangt. 

(Sick [CDU/CSU]: Bei dieser Regierung ist 
er es gewohnt!) 

— Es gibt auch Länderregierungen, Kollege Sick. 

Deswegen meinen wir, daß mit einer Anhebung 
der Parkgebühren und ihrer Staffelung behutsam 
und je nach den örtlichen Verhältnissen umgegan-
gen werden muß. Darum begrüße ich auch, daß im 
Gesetz kein Höchstsatz festgelegt worden ist; be-
stünde andernfalls doch die Gefahr, daß dieser leicht 
als ein allgemeiner Richtsatz verstanden wird. 

Meine Damen und Herren, seit langer Zeit haben 
sich die Wertvorstellungen unserer Bürger auch im 
Bereich der Verkehrspolitik, wie wir feststellen 
müssen, allmählich gewandelt. Die Sorglosigkeit im 
Umgang mit Energie, Landschaft und mit unserer 
Umwelt ist einer verantwortlichen Berücksichti-
gung ökologischer Probleme gewichen. 

(Zuruf des Abg. Sick [CDU/CSU]) 

Dies wird auch deutlich bei der veränderten Zielset-
zung des Bundesverkehrswegeplans nach dem 
Motto „Qualität vor Quantität". Ich freue mich jeden-
falls, hier heute feststellen zu können, daß auch die 
Neufassung von Teilen des Straßenverkehrsgeset-
zes diesem Anspruch standhalten kann. 

(Sick [CDU/CSU]: Das ist die grüne Verbeu

-

gung!) 
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Daß wir es mit einem in der Tendenz einmütig und 
nur in wenigen Einzelfragen unterschiedlich, aber 
dennoch positiv und von allen Fraktionen dieses 
Hauses verabschiedeten Gesetz zu tun haben, gibt 
mir Hoffnung zu der Annahme, daß es in seiner Aus-
wirkung auch von den Betroffenen, nämlich den 
Bürgern unseres Landes, so beurteilt werden 
möge. 

Für die SPD-Bundestagsfraktion erkläre ich von 
dieser Stelle aus die uneingeschränkte Zustimmung 
zu diesem Gesetzentwurf. Ich hoffe, daß die Gemein-
samkeit, die wir im Ausschuß bei der Beratung auch 
strittiger Punkte innerhalb der letzten Wochen 
letztlich immer wieder erzielen konnten, sich auch 
bei der Abstimmung über dieses Gesetz wieder-
holt. 

(Beifall bei der SPD und der FDP) 

Vizepräsident Wurbs: Das Wort hat der Abgeord-
nete Merker. 

Merker (FDP): Herr Präsident! Meine Damen und 
Herren! Die Städte, Gemeinden und Kreise unseres 
Landes haben im vergangenen Jahr erklärt, daß sie 
wichtige Impulse für eine humane Stadtentwicklung 
von diesem Gesetz erwarten, die das Wohnen in der 
Stadt wieder attraktiv machen sollen. Ich glaube, 
daß diese Erwartungen, die die Bundesvereinigung 
der kommunalen Spitzenverbände an dieses Gesetz 
geknüpft hat, nicht zu hoch sind. 

Die allgemeine politische Zielsetzung dieses Ge-
setzes ist: 1. Verbesserung der Nacht- und Feiertags-
ruhe durch eine entsprechende Regelung des Lkw-
Parkverbots, 2. Schaffung eines attraktiven Wohn-
umfelds durch die rechtsverbindliche Kennzeich-
nung von Fußgängerbereichen und verkehrsberu-
higten Wohnzonen, 3. verbesserte Möglichkeiten 
zur Steuerung des ruhenden Verkehrs durch Park-
vorrechte für Anwohner und Behinderte, in cityna-
hen Wohngebieten durch die Neuordnung der Ge-
bühren für Parkuhren, 4. eine umwelt- und energie-
bewußte Fahrweise durch eine entsprechende Aus-
bildung in den Fahrschulen. 

Am umstrittensten während der Aussprache war 
sicherlich die Frage, wie der berechtigte Wunsch 
der Bevölkerung nach einer ungestörten Nacht- 
und Feiertagsruhe mit einer praxisnahen und ak-
zeptablen Regelung in Übereinstimmung zu bringen 
ist. Ich wäre auf diesen Punkt hier sicherlich nicht 
mehr näher eingegangen, wenn nicht der Kollege 
Tillmann in seinen Ausführungen den falschen Ein-
druck erweckt hätte, als hätte die CDU während der 
Ausschußberatungen in dieser Frage eine konse-
quente Linie verfolgt. Herr Kollege Tillmann, dies 
ist nicht so. 

(Zuruf des Abg. Dr. Schulte [Schwäbisch 
Gmünd] [CDU/CSU]) 

Wenn Sie einen Blick in die Protokolle werfen, wer-
den Sie feststellen, daß Sie hier eine unzulässige 
Darstellung gegeben haben. In der ersten Beratung 
des Gesetzentwurfs im Ausschuß haben ausgerech-
net Sie, Herr Kollege Tillmann, erklärt — und dies 
steht im Protokoll —, daß an der Regelung, wonach 

dieses Problem durch Satzung der Gemeinden zu re-
geln sei, nicht mehr festzuhalten sei. 

(Dr. Schulte [Schwäbisch Gmünd] [CDU/ 
CSU]: Das stimmt nicht!) 

— Entschuldigung, ich habe mich vor der Beratung, 
die wir heute führen, noch einmal in den Protokol-
len vergewissert. Sie können davon ausgehen, daß 
das, was ich Ihnen sage, so im Protokoll steht. Herr 
Kollege Tillmann hat dies ausdrücklich so erklärt. In 
der zweiten Beratung haben Sie genau das Gegen-
teil erklärt. 

Wenn wir so Gesetze machen würden — rin in die 
Kartoffeln, raus aus den Kartoffeln —, dann würde 
mit diesem Gesetz genau dasselbe wie vor vier Jah-
ren passieren, und wir würden 1985 diese Probleme 
noch genauso vor uns herschieben, wie wir das jetzt 
sieben Jahre lang gemacht haben. 

(Dr. Schulte [Schwäbisch Gmünd] [CDU/ 
CSU]: Ihr habt im Ausschuß gegen das 

ganze Gesetz gestimmt!) 

Dann könnten die Leute, die die Brummer vor der 
Tür stehen haben, auch in Zukunft getrost darauf 
verzichten, abends ihren Wecker aufzuziehen, weil 
sie sicher sein können, daß der Brummer vor ihrer 
Tür sie morgens um halb vier Uhr weckt. 

(Dr. Schulte [Schwäbisch Gmünd] [CDU/ 
CSU]: Das sollen gerade die Gemeinden re

-

geln!) 

Mit der von Ihnen vorgeschlagenen Regelung — 
lassen Sie mich auch das einmal sagen — hätten wir 
in dieser Bundesrepublik einen Schilderwald be-
kommen, 

(Dr. Schulte [Schwäbisch Gmünd] [CDU/ 
CSU]: Wir hätten Satzungen statt dieses 

Gesetz bekommen!) 

weil Sie in allen Gemeinden, wo Sie das Parken von 
Lastwagen verbieten wollten, Schilder hätten auf-
stellen müssen. Durch die von der FDP vorgeschla-
gene Regelung, von der wir meinen, daß sie akzepta-
bel und praxisnah ist, erreichen wir, daß dieses 
grundsätzlich ausgesprochene Parkverbot nachts 
und an Sonn- und Feiertagen durch eine Ausnahme-
regelung gelockert wird, indem den Straßenver-
kehrsbehörden die Möglichkeit eröffnet wird, in all 
den Fällen, in denen in zumutbarer Entfernung kein 
Parkplatz zur Verfügung steht, eine Sonderregelung 
zu treffen. Wir sind ganz sicher — Herr Kollege Till-
mann, Sie haben das in Ihrer Rede noch einmal an-
gesprochen —, daß die dazu notwendige Änderung 
des § 46 der Straßenverkehrsordnung gleichzeitig 
mit diesem Gesetz in Kraft treten wird; denn darauf 
kommt es Ihnen genauso wie uns an. 

Wir meinen, daß dieses Gesetz nach seinem In-
krafttreten viele tausend Bürger in unserem Lande 
aufatmen läßt, weil es sie vor unzumutbaren Lärm-
belästigungen und vor Lastfahrzeugen verschont, 
die vor allem nachts und am Wochenende auf öf-
fentlichen Straßen, vorzugsweise in Wohngebieten, 
abgestellt werden. 

Lassen Sie mich zu dem zweiten von mir ange-
sprochenen Bereich kommen. Mit der Änderung des 
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Straßenverkehrsgesetzes wird die rechtliche Grund-
lage für die Kennzeichnung von Fußgängerberei-
chen und verkehrsberuhigten Wohnzonen ge-
schaffen. Mit dieser Gesetzesänderung verschaffen 
wir dem Wohnbereichsschild, das schon bisher auf-
gestellt war, endlich die Rechtsgültigkeit. 

Für die FDP möchte ich ausdrücklich darauf hin-
weisen, daß wir mit der Schaffung dieser Vorausset-
zung die Aufforderung verbinden, daß alle Entschei-
dungsträger, vor allem im kommmunalen Bereich, 
durch die Schaffung von verkehrsberuhigten Zonen 
zu einer Humanisierung und Revitalisierung in un-
seren Städten beitragen. 

In den vergangenen Jahren oder Jahrzehnten ist 
der Verkehrsteilnehmer Fußgänger und Radfahrer 
immer mehr zugunsten des Autofahrers zurückge-
drängt worden. In den letzten Jahren wurde eine 
deutliche Unzufriedenheit der Bevölkerung mit die-
ser Entwicklung mehr und mehr erkennbar. Es geht 
darum, daß auch auf den Straßen gleichrangige Le-
bensbedingungen geschaffen werden. Wir müssen 
erkennen, daß die Gemeinschaft der Verkehrsteil-
nehmer nicht nur aus Autofahrern besteht, sondern 
daß auch Fußgänger und Radfahrer gleichberechtigt 
am Verkehr teilnehmen können. 

(Dr. Schulte [Schwäbisch Gmünd] [CDU/ 
CSU]: Bei der FDP vor allem die Letzte

-

ren!) 

Mehr Sicherheit, mehr Ruhe ist die eine Seite der 
Verkehrsberuhigung. Die andere heißt: besseres 
Umfeld, mehr Wohnqualität. Wohnumfeldverbes-
serung ist zu einem der wichtigsten Inst rumente 
unserer Stadtsanierung geworden. Mit der Ver-
kehrsberuhigung wird versucht, einen Teil der Ver-
kehrsfläche vor unseren Wohnungen für Grün- und 
Freizeitflächen, Spiel- und Aufenthaltsbereiche zu-
rückzugewinnen. Wir hoffen, daß in Zukunft mög-
lichst viele Kommunalpolitiker, möglichst viele 
Städte- und Verkehrsplaner die Chancen, die die 
Einrichtung von verkehrsberuhigten Wohnzonen 
bietet, ergreifen, um unsere Städte so wieder zu ei-
ner humanen Wohnumfeldregeneration zurückzu-
führen. 

Der dritte Punkt betrifft die verbesserten Mög-
lichkeiten zur Steuerung des ruhenden Verkehrs. 
Der Gesetzentwurf sieht vor, daß in Städten und Ge-
meinden die Möglichkeit eröffnet wird, die Gebüh-
ren für Parkuhren in unterschiedlicher Höhe fest-
zusetzen. Diese Regelung ist auf starke Bedenken 
seitens der Automobilverbände gestoßen. Lassen 
Sie mich deutlich sagen, daß es hier nicht etwa 
darum geht, neue Geldquellen für die Kommunen zu 
erschließen. Hier geht es einzig und allein darum, 
den noch vorhandenen Parkraum in den Innenstäd-
ten möglichst optimal zu nutzen. Ein Steuerungsin-
strument dabei kann der Preis sein, ein Verfahren 
übrigens, das z. B. die Flughäfen schon mit großem 
Erfolg praktizieren, indem sie den Parkraum teurer 
machen, je dichter er am Terminal liegt. Aber ich 
möchte auch hier noch einmal darauf hinweisen, daß 
sich die FDP bei den Beratungen im Ausschuß ein-
deutig dafür ausgesprochen hat, auch andere Model-
le, etwa die Zonenparkscheibe, mit in die weiteren 
Überlegungen einzubeziehen. 

Meine Damen und Herren, lassen Sie mich ab-
schließend noch einige Sätze zu dem vierten von mir 
angesprochenen Punkt sagen. Die FDP ist der Mei-
nung, daß durch ein energiebewußtes Fahrverhal-
ten eine Menge Benzin einzusparen ist. Sie hat des-
halb vorgeschlagen, daß eine umweltschonende und 
energiesparende Fahrweise in die Fahrprüfung und 
damit auch in den Fahrschulunterricht eingebracht 
wird. Damit soll dem Fahranfänger — dies sind jähr-
lich knapp 1 Million — im Zusammenhang mit dem 
Erwerb des Führerscheins eine energiesparende 
Fahrweise nahegebracht werden. 

(Sick [CDU/CSU]: Machen Sie als Bundes

-

regierung lieber eine ordentliche Energie

-

politik!) 

— Die machen wir. Dies ist Teil einer vernünftigen 
Energiepolitik. 

(Sick [CDU/CSU]: Da muß man anders an

-

setzen!) 

Es fügt sich nahtlos ein, Herr Kollege Sick, in das, 
was die Bundesregierung auf dem Gebiet der Ener-
giepolitik permanent macht. 

Meine Damen und Herren, lassen Sie mich zu-
sammenfassen: Zusammen mit dem in der nächsten 
Woche zu beratenden Verkehrslärmschutzgesetz ist 
dieses Gesetz eines der wichtigsten Gesetze aus 
dem Umweltschutzbereich, weil von ihm, wie ich 
eingangs sagte, wichtige Impulse für eine Entla-
stung der Bürger von Lärm und Gestank und Anre-
gungen für eine humane Zukunft in unseren Städten 
ausgehen werden. 

Die FDP stimmt dem Gesetz zu. 

(Beifall bei der FDP und der SPD) 

Vizepräsident Wurbs: Meine Damen und Herren, 
weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. Ich 
schließe die Aussprache. 

Wir kommen jetzt zur Einzelberatung und Ab-
stimmung in zweiter Beratung. Ich rufe die A rt. 1 
bis 3, Einleitung und Überschrift in der Ausschußfas-
sung auf. Wer den aufgerufenen Vorschriften zuzu-
stimmen wünscht, den bitte ich um das Handzei-
chen. — Gegenprobe! — Enhaltungen? — Das Ge-
setz ist in zweiter Beratung angenommen. 

Wir treten in die 

dritte Beratung 

ein. Wird das Wort gewünscht? — Das ist nicht der 
Fall. 

Wir kommen zur Schlußabstimmung. Wer dem 
Gesetz als Ganzem zuzustimmen wünscht, den bitte 
ich, sich zu erheben. — Gegenprobe! — Enthaltun-
gen? — Das Gesetz ist angenommen. 

Ich rufe Tagesordnungspunkt 8 auf: 

Beratung den Antrags der Abgeordneten Till-
mann, Dr. Schulte (Schwäbisch Gmünd), Weis-
kirch (Olpe), Ernesti, Damm, Dreyer, Sick, 
Benz, Pfeffermann, Biehle, Dr. Stercken, Voigt 
(Sonthofen), Würzbach, Frau Krone-Appuhn, 
Handlos, Gierenstein, Stahlberg, Dr. Jobst, 
Hanz, Dr. Freiherr Spies von Büllesheim, Frau 



16264 	Deutscher Bundestag — 8. Wahlperiode — 203. Sitzung. Bonn, Donnerstag, den 28. Februar 1980 

Vizepräsident Wurbs 
Hoffmann (Hoya), Straßmeir, Bühler (Bruch

-sal), Dr. Friedmann, Jäger (Wangen), Dr. 
Fuchs, Weber (Heidelberg), Dr. Hennig, Löher, 
Dr. Stavenhagen und Genossen und der Frak-
tion der CDU/CSU 
Europäische Flugsicherung 
— Drucksache 8/3521 

—Überweisungsvorschlag des Ältestenrates: 
Ausschuß für Verkehr und für das Post- und Fernmeldewesen 
(federführend) 
Verteidigungsausschuß 

Auch hier wurde interfraktionell ein Kurzbeitrag 
für jede Fraktion vereinbart. Wird das Wort zur Be-
gründung gewünscht? — Das ist nicht der Fall. 

Dann eröffne ich die allgemeine Aussprache. Das 
Wort hat der Herr Abgeordnete Tillmann. 

Tillmann (CDU/CSU): Herr Präsident! Meine sehr 
verehrten Damen! Meine Herren! Die seit 1963 
bestehende übernationale Einrichtung EURO-
CONTROL für ein gemeinsames europäisches Flug-
sicherungssystem ist derzeit in ihren exekutiven 
Funktionen und in ihrem weiteren Ausbau existen-
ziell gefährdet. Hier spielt sich eines der negativen 
Kapitel im Bereich der politischen Anstrengungen 
zur europäischen Integration ab. 

Ausgerechnet dort, wo moderne Düsenflugzeuge 
innerhalb weniger Minuten mehrere Ländergren-
zen überfliegen, wo verfügbarer Luftraum besonders 
eng und dicht beflogen ist, scheint der Drang natio-
naler Verkehrsbehörden zur Kleinstaaterei ganz be-
sonders zweifelhafte Triumphe zu feiern. 

(Sick [CDU/CSU]: In erschreckendem Aus

-

maß!) 

— Das ist in der Tat so. 

Mit ihrem Antrag zur europäischen Flugsiche-
rung will meine Fraktion dieser für die Sicherung 
des europäischen Luftverkehrs insgesamt gefährli-
chen Entwicklung entschieden entgegentreten. 

Welche Urteile und Empfehlungen können über-
zeugender sein als die der Fachwelt, d. h. der Luft-
raumbenutzer selbst? So finden sich in einer Studie 
der British Airways unter dem Titel „Flugsicherung 
2000" Aussagen, die nicht nur die Erhaltung, sondern 
auch den zügigen Ausbau von EUROCONTROL 
verlangen, will man den Bedürfnissen der kommen-
den Jahre in der sicheren und wi rtschaftlichen Len-
kung des Luftverkehrs in Europa gerecht werden. 

(Sick [CDU/CSU]: In die richtige Rich
-tung!) 

— In der Tat. 

Der gleiche Tenor ist in mehrfachen Initiativen 
europäischer Pilotenverbände enthalten. Von ihnen 
hat erst kürzlich der niederländische Verband ein 
unüberhörbares Plädoyer für die Ausweitung der 
bisher von EUROCONTROL geleisteten Dienste auf 
dem Gebiet der aktiven Luftverkehrskontrolle ge-
halten. Es ist in Form einer direkten Aufforderung 
an die niederländische Regierung gerichtet wor-
den. 

Am 16. November 1979 schrieb Michael Hill im 
„Handelsblatt": 

Die Unmöglichkeit einer europäischen Flugsi-
cherung wurde von den Vertretern der Bundes-
regierung geradezu herbeigeredet, 

(Dr. Schulte [Schwäbisch Gemünd] [CDU/ 
CSU]: Ruhnau!) 

obwohl Äußerungen in anderen europäischen 
Ländern, jetzt auch von der neuen konservati-
ven Regierung in Großbritannien, aber inzwi-
schen auch in Holland, eine genau gegenläufige 
Tendenz aufweisen. 

(Sick [CDU/CSU]: Das ging in diese Rich

-

tung!) 

Die „Deutsche Verkehrszeitung" vom 11. Oktober 
1979 schreibt: 

Es muß schizophren anmuten, daß BVM-Staats-
sekretär Ruhnau 

— jetzt taucht er auf, Herr Kollege Schulte — 

bemüht ist, dort, wo die zivil-militärische Ko-
operation gut funktioniert, nämlich bei EURO-
CONTROL, diese durch eine Nationalisierung 
der EUROCONTROL-Zentrale Karlsruhe wie-
der aufzulösen. Auch die Auflösung der EURO-
CONTROL-Zentrale Maastricht wird in Bonn 
anvisiert, obgleich den Fachleuten klar ist, daß 
damit zwangsläufig Katastrophen an den zivil-
militärischen Schnittstellen der Flugsicherung 
vorprogrammiert werden. 

(Sick [CDU/CSU]: Er will lieber mit Aero

-

flot!) 

Diese wahrlich massive Kritik an der Flugsiche-
rungspolitik der Bundesregierung unterstreicht, wie 
wichtig und notwendig unser Antrag, der dem Bun-
destag vorliegt, ist. 

Die CDU/CSU fordert in vollem Einklang mit den 
Sachkennern die Bundesregierung auf, ihren ver-
hängnisvollen Kurs in der Politik der europäischen 
Flugsicherung schleunigst aufzugeben. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Wir fordern in unserem Antrag zur europäischen 
Flugsicherung den Fortbestand und weiteren Aus-
bau der Kompetenzen von EUROCONTROL. 

(Sick [CDU/CSU]: Sehr gut!) 

Soweit die Bundesregierung die Absicht verfolgt, 
das EUROCONTROL-Flugsicherungszentrum in 
Maastricht in eine sogenannte Verkehrsflußzen-
trale ohne eigentliche Kontrollfunktion umzuwan-
deln, werden wir uns dem energisch widersetzen. 
Die Rückführung der Flugverkehrskontrolle für 
Norddeutschland von Maastricht z. B. nach Bremen 
wäre ein eklatanter realer Rückschritt, ja kaum mög-
lich, da der Aufbau eines tatsächlich vergleichbaren 
Flugsicherungssystems in der Bundesrepublik 
Deutschland wenigstens weitere acht bis zehn Jahre 
in Anspruch nehmen würde. Wie sollte Maastricht 
im übrigen in Zukunft eine wirksame Verkehrsfluß-
steuerung, die wir als zusätzliche Aufgabe sehr be-
fürworten, durchführen können, wenn es keine Exe-
kutivgewalt mehr hat? Diese Absichten der Bundes- 
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regierung sind ein bedenklicher Rückschritt und 
keineswegs ein Fortschritt. 

Mit großer Befriedigung nimmt die CDU/CSU zur 
Kenntnis, daß sich in den Parlamenten Europas der 
Widerstand gegen den Unsinn der Renationalisie-
rung in der europäischen Flugsicherung zu formie-
ren beginnt. Da der EUROCONTROL-Vertrag ab 
März 1983 geändert zu werden droht, ist es ja wohl 
fünf Minuten vor zwölf in dieser Frage. Das Europäi-
sche Parlament ließ in zwei Entschließungen an 
Deutlichkeit für eine europäische Flugsicherung 
nichts zu wünschen übrig. Auch das niederländische 
Parlament ist es offenbar leid, sich von der Bundes-
regierung in dieser Frage den Schwarzen Peter zu-
schieben zu lassen. Denn es läßt die Bereitschaft er-
kennen, exekutive Luftverkehrskontrollen im obe-
ren Luftraum auf Maastricht zu übertragen, falls die 
Bundesregierung ihrerseits bereit ist, an Maastricht 
festzuhalten, was sicher aber die Sicherung des Sta-
tus quo in Karlsruhe einschließt. 

Die Flugsicherung ist ein viel zu kostbares Gut, 
als daß hier leichtsinnig experimentiert werden 
dürfte — hier geht es um Menschenleben —, wie es 
derzeit bei den Renationalisierungsbestrebungen 
der Fall ist. Das sollte und müßte auch die Bundesre-
gierung begreifen. Die Bundesrepublik kann es sich 
jedenfalls im Interesse der Sicherheit ihres eigenen 
Luftraumes nicht leisten, den mit den bisher vorge-
nommenen Investitionen erzielten hohen Lei-
stungsstandard der EUROCONTROL-Flugsiche-
rung zu zerstören, selbst wenn die Organisation 
durch die beklagenswerte Distanzierung einiger 
Partnerstaaten noch nicht ihren optimalen Stand er-
reichen kann. Gerade deswegen aber muß EURO-
CONTROL in seinem jetzigen Umfang mit Exeku-
tivbefugnissen in der Flugverkehrskontrolle als Kri-
stallisationskern einer zukünftigen ganz Europa 
übergreifenden Flugsicherung erhalten bleiben. 

Die CDU/CSU fordert deshalb in ihrem Antrag an 
erster Stelle, daß der Fortbestand exekutiver Aufga-
ben der europäischen Flugsicherung umgehend zum 
Gegenstand von Verhandlungen mit den betroffe-
nen Ländern auf höchster politischer Ebene mit dem 
Ziel der Erhaltung und des weiteren Ausbaus der 
jetzt von EUROCONTROL wahrgenommenen Auf-
gaben gemacht wird. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Dies scheint uns der erfolgversprechendste Weg zu 
sein, das undurchsichtige Schwarzer-Peter-Spiel 
und unzureichende Bemühen nationaler Verkehrs-
behörden baldmöglichst zu überwinden. Aus der 
Natur der Sache heraus müßte es gerade die Flugsi-
cherung sein, die gemeinsam europäisch betrieben 
wird, nächst der Agrarpolitik selbstverständlich; das 
versteht sich, Herr Kollege Sauter. Auch in der Flug

-

sicherung im europäischen Luftraum muß sich real 
erweisen, daß der Europagedanke mehr als nur ein 
Lippenbekenntnis ist. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Vizepräsident Wurbs: Das Wort hat der Abgeord-
nete Ibrügger. 

Ibrügger (SPD): Herr Präsident! Liebe Kolleginnen 
und Kollegen! Herr Kollege Tillmann, Ihre Kernaus-
sage — beklagenswerte Distanzierung mancher be-
teiligter Staaten von EUROCONTROL — trifft si-
cherlich auch den Kern der Schwierigkeiten, die wir 
heute zu beklagen haben. Die Überschrift Ihres An-
trages „Europäische Flugsicherung" erweckt den 
Eindruck, als ob es schon eine Einrichtung gäbe, die 
diesen Namen auch verdient. Leider gibt es sie 
nicht, denn echte Befugnisse seitens der Bundesre-
publik Deutschland, Luxemburgs und Belgiens gibt 
es bisher nur für den oberen Luftraum. Leider müs-
sen wir heute feststellen, daß Absicht und Wirklich-
keit europäischer Flugsicherung weit auseinander

-

klaffen. 

Lassen Sie uns kurz einen Blick auf das Jahr 1960 
zurückwerfen, als eine Bundesregierung unter 
christdemokratischer Führung in der Verantwor-
tung stand. Am 13. Dezember wurde das Abkommen 
über Zusammenarbeit zur Sicherung der Luftfahrt 
— kurz „EUROCONTROL" genannt — abgeschlos-
sen. Es trat, nachdem es am 15. Dezember 1960 hier 
in Bonn verkündet worden war, in Kraft. Die Ziel-
vorstellung, die in der Konvention festgelegt wor-
den ist, möchte ich heute als einen mutigen Schritt 
bezeichnen, weil es ein mutiger Schritt im gemein-
sam erkannten Interesse war, nationale Souveräni-
tätsrechte zurückzustellen, um durch die gemein-
same Organisation der Luftverkehrssicherheits-
dienste im oberen Luftraum — über 6 000 Meter — 
ein internationales Kontrollorgan mit echten Wei-
sungsbefugnissen aufzubauen. 

Was ist aber daraus geworden? Schon bevor diese 
Konvention verabschiedet wurde, haben die Englän-
der erklärt, daß sie eine solche Konvention, eine sol-
che Übertragung von Befugnissen für ihren Luft-
raum nicht für erforderlich hielten. Die Franzosen 
haben die Ratifizierung erst vorgenommen, nach-
dem ihnen von den Teilnehmerstaaten, also auch 
von der Bundesrepublik Deutschland, zugesichert 
worden war, daß die englische Haltung auch für den 
französischen Luftraum Geltung bekommen sollte. 
Dies gilt heute — leider, sage ich nach wie vor. 

Heute verfügt EUROCONTROL über Einrichtun-
gen von einer beachtlichen Qualität. Maastricht und 
Karlsruhe betreuen den Luftraum der Bundesrepu-
blik Deutschland, den von Belgien und von Luxem-
burg. Was Holland betrifft, so ist zu beklagen, daß 
die Maastrichter Zentrale nach wie vor nicht den 
holländischen oberen Luftraum kontrolliert. Shan-
non ist gebaut worden, ausgestattet, ausgerüstet 
worden mit erheblichem Millionenaufwand und 
steht ungenutzt herum, weil auch die Iren aus 
sozialen Gesichtspunkten hier Schwierigkeiten 
sehen und bisher nicht bereit waren — ich sage es 
hier gleich dazu —, auf diese Einrichtung zurückzu-
greifen. Wir haben in Brétigny in Frankreich die ge-
meinsame Forschungsstelle, die nach Auskunft und 
nach dem Wissen aller Beteiligten gute Arbeit für 
die europäische Flugsicherung leistet. In Luxem-
burg haben wir das Institut für Luftverkehrssiche-
rungsdienste und in Brüssel die Zentralstelle für 
Flugsicherungsstreckengebühren. Eigenartiger-
weise funktioniert diese Einrichung besonders gut, 
eine Einrichtung, der nationale Stellen gern die 



16266 	Deutscher Bundestag — 8. Wahlperiode — 203. Sitzung. Bonn, Donnerstag, den 28. Februar 1980 

Ibrügger 
Souveränität übergeben haben, weil dort nämlich 
der oberste Gerichtsvollzieher seine Arbeit zu ver-
richten und bei den Fluggesellschaften die Strek-
kengebühren einzutreiben hat. Hier funktioniert es 
offensichtlich sehr gut; hier ist man bereit, Souverä-
nität zu übertragen. 

Das Auslaufen der Konvention im Jahre 1983 hat 
die beteiligten Staaten schon seit einiger Zeit dazu 
gebracht, sich Vorstellungen darüber zu machen, 
wie es weiter laufen sollte. Ich möchte an dieser 
Stelle betonen, daß ich es aus der Rückschau be-
dauere, daß Überlegungen dazu in allen beteiligten 
Ländern eigentlich ohne parlamentarische Kon-
trolle oder Betreuung gelaufen sind. 

(Tillmann [CDU/CSU]: Das ist richtig! Des

-

halb auch unser Antrag!) 

Wir stellen dies heute fest, und ich wünsche mir, daß 
wir hier darauf stärker eingehen können. 

Die Beschränkung, die ich im Ansatz schon er-
wähnt habe — und auch einer christdemokratischen 
Regierung ist es nicht möglich gewesen, diese 
Souveränitätsvorbehalte abzubauen, die in Frank-
reich und in Großbritannien zugunsten des oberen 
Luftraums vertreten worden waren —, ist also eine 
Schwierigkeit, die alle Regierungen in der Bundes-
republik Deutschland gemeinsam hatten, gleichgül-
tig, welcher Regierungschef nun führte. Wir müssen 
heute feststellen, die Ursprungsvorstellungen von 
der die Ländergrenzen übergreifenden Flugver-
kehrskontrolle sind durch solche Verhaltensweisen 
von Staaten belastet worden, die von vornherein die 
Wirksamkeit dieser Konvention in Frage gestellt 
haben. 

Nun, wir haben auch zu untersuchen, welche 
Rolle nationale Flugsicherungsbehörden spielen, 
welche Interessenlagen bestehen, welche Interes-
senkonflikte und Widerstände in den einzelnen 
Ländern hinzugekommen sind, so daß wir heute lei-
der über solche Schwierigkeiten reden müssen. Wir 
müssen uns auch fragen, inwieweit nationale Wei-
gerungen, Befugnisse zu übertragen, dazu geführt 
haben, daß die Absicht des Jahres 1960 und die 
Wirklichkeit des Jahres 1980 so weit voneinander 
entfernt sind. Hier gilt es, neu über Aufgabenverän-
derung nachzudenken. Verkehrsflußsteuerung ha-
ben Sie genannt. Hier bin ich der Bundesregierung 
dankbar dafür, daß sie überhaupt einen solchen Vor-
schlag gemacht hat 

(Tillmann [CDU/CSU]: Nicht als Ersatz!) 

— darauf komme ich zu sprechen —; aber auch wir 
sind uns darüber im klaren, daß eine Verkehrsfluß-
steuerung ohne Exekutivbefugnisse wohl kaum 
Wirksamkeit erzielen wird. Aber die Vorschläge, 
Systemgleichheit der Ausrüstung zu erreichen, sind 
notwendige Schritte in der europäischen Flugsiche-
rung. 

Heute haben wir an der Leistungsfähigkeit deut-
scher Fluglotsen wie auch der der Eurolotsen nichts 
zu kritisieren; sie ist über jeden Zweifel erhaben. 
Dies zeigt auch die Abwicklung des Luftverkehrs im 
deutschen Luftraum. Von gut ausgebauten deut-
schen Luftstraßen laufen die Flugwege auf Feld-
wege in Touristikländern aus. Die gravierenden 

Mängel liegen vor allen Dingen in der Flugsiche-
rung in Ost- und Südeuropa mit all den Folgewir-
kungen des Rückstaus bis in unseren Luftraum. 

Der europäische Luftraum verfügt über das dich-
teste und am vielfältigsten verflochtene Netz inter-
nationaler Luftstraßen in der Welt. Dies ist auch 
eine der zusätzlichen Schwierigkeiten. Wir kommen 
ja nicht mit den Unterzeichnerländern alleine hin, 
sondern müssen an die 19 Staaten denken, die 100 
internationale Flughäfen betreiben. Ich will, weil die 
Zeit nicht reicht, nicht im einzelnen schildern, zu 
welchen Schwierigkeiten das geführt hat, will aber 
betonen, die Probleme des europäischen Luftraums 
fordern eine gemeinsame europäische Lösung. Alle 
Anliegen sind ernst zu nehmen, die des Europäi-
schen Parlaments wie auch die Sorgen der Mitarbei-
ter von EUROCONTROL oder in den entsprechen-
den Flugsicherungsstellen. 

Nur folgendes verwundert etwas, Herr Kollege 
Tillmann: der CDU/CSU-Antrag datiert vom 19. De-
zember. Am 29. November habe ich als Berichter-
statter für die Entschließung des Europäischen Par-
laments einen Vorschlag gemacht, den wir auch ein-
stimmig verabschiedet haben, die Bundesregierung 
aufzufordern, uns über die Felder Flugverkehrsfluß-
steuerung, Flugverkehrskontrolldienst, Flugbera-
tungsdienst, Flugfernmeldedienst, Flugsicherungs

-

technischer Dienst im Rahmen der europäischen 
Flugsicherung zu unterrichten und kurz-, mittel- 
und langfristige Maßnahmen zu erläutern, die dazu 
dienen sollen, die Ursprungsidee der grenzüber-
schreitenden Luftverkehrskontrolle nicht nur zu er-
halten, sondern auch zu entwickeln und auszubauen. 
Wir haben Anlaß zur Hoffnung, weil es auch im nie-
derländischen Parlament gerade in den vergange-
nen Wochen und Monaten zu Veränderungen ge-
kommen ist. Das ist einmal der Wille, der in Portu-
gal, Spanien und Griechenland erkennbar ist, auf das 
Know-how von EUROCONTROL zurückzugreifen. 
Zum anderen ist es die Entschließung des holländi-
schen Parlaments, von Christdemokraten wie von 
Freunden unserer Partei, die den Willen zur Über-
tragung nationaler Aufgaben auf Maastricht am 
20. November bekräftigt haben und daß ohne Verzö-
gerung neue Verhandlungen begonnen werden soll-
ten. 

Für uns gilt es, den Weg abzuklären, in welcher 
Weise die europäische Flugsicherung wirksam auch 
unter Beteiligung der Engländer, unter Beteiligung 
der Franzosen in Gang gesetzt werden kann. Da 
nutzt es wenig, jetzt im einzelnen auf unserer Ebene 
abzuklären, wer wo den Schwarzen Peter hat. Das 
führt uns nicht weiter. Wir sollten uns selbst fragen, 
was wir in Gesprächen mit Kollegen aus den ande-
ren nationalen Parlamenten und aus dem Europäi-
schen Parlament — da laufen Gespräche — tun kön-
nen, um auch in den anderen Ländern, in denen Vor-
behalte bestehen, diese abzubauen. Das sollte auch 
aus den nationalen Parlamenten heraus geschehen, 
wie es jetzt auch in Holland zum Tragen gekommen 
ist. Das wurde für England von Ihnen angeführt. Da 
habe ich aber einige Zweifel anzumelden. Ich habe 
bei meiner Tätigkeit im Europäischen Parlament 
sehr wohl das Spannungsfeld kennengelernt, im Eu- 
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ropäischen Parlament dies, im nationalen Parlament 
das Nationale herauszustellen. Dagegen ist offen-
sichtlich niemand gefeit. 

Es gilt diese Gespräche fortzuführen und unter 
Maßgabe des Berichtes, den wir am 29. November 
angefordert haben, all das, was Sie jetzt auch im An-
trag der CDU/CSU eingebracht haben, zu erörtern. 
Wir verstehen Ihren Antrag als eine Maßnahme, die 
sich in diesen Antrag einfügt. 

(Tillmann [CDU/CSU]: Der sehr viel weiter

-

geht!) 

Wir sollten die Forderungen im Lichte des vorzule-
genden Berichtes eindeutig prüfen. Wie sollten die 
Zusammenarbeit mit den befreundeten Kollegen 
fortsetzen, um Konzepte für EUROCONTROL zu 
überprüfen, die aus der Diskussion mit der Bundes-
regierung auch Schlußfolgerungen für die Möglich-
keiten zur Zusammenarbeit in der europäischen 
Flugsicherung über den Rahmen hinaus erlauben, 
den EUROCONTROL bisher in der EG gezeigt hat, 
den wir aber mühsam genug erst noch in die Wirk-
lichkeit werden umsetzen müssen. 

(Beifall bei der SPD und der FDP — Till

-

mann [CDU/CSU]: Wir danken für Ihre Zu

-

stimmung!) 

Vizepräsident Wurbs: Das Wort hat der Abgeord-
nete Jung. 

Jung (FDP): Herr Präsident. Meine sehr geehrten 
Damen und Herren! In der Position des Dritten und 
zuletzt Redenden darf ich — — 

(Kunz  [Berlin] [CDU/CSU]:... es besonders 
kurz machen!) 

— Ja, darf ich es besonders kurz machen. Das fällt 
mir deswegen sehr leicht, weil ich sowohl den kriti-
schen Anmerkungen des Kollegen Tillmann als 
auch den Darlegungen des Kollegen Ibrügger über 
die Realität zustimmen kann. 

(Kunz [Berlin] [CDU/CSU]: Das ist die klas

-

sische FDP!) 

Das müssen wir wohl alle sehen. 

Ich kann deshalb so freimütig auch für Ihren An-
trag sprechen, weil sich die FDP und nicht nur sie al-
lein, sondern auch die europäischen liberalen De-
mokraten — ich hatte wiederholt die Ehre, für sie im 
Europäischen Parlament zu diesem Problem Stel-
lung zu nehmen — jahrelang als einsame Rufer und 
Mahner in Sachen EUROCONTROL bewiesen ha-
ben. Wir sind immer wieder für die unity of control 
eingetreten. Wir waren immer für die weitestge-
hende zivil-militärische Kooperation in der Flug-
sicherung. Wir haben auch in der letzten Zeit im-
mer wieder Anläufe genommen — und meine Kolle-
gen im Europäischen Parlament haben dies gerade 
erst wieder in den letzten Wochen getan —, unab-
lässig auf allen Ebenen dafür zu kämpfen, daß EU-
ROCONTROL nicht zu einer reinen Organisation 
für Abrechnung der Flugwegekosten, gewisser 
Arbeitskapazitäten und technischer Angestellten 
verkümmert. Dafür, meine Damen und Herren, ha-
ben wir ja wohl nicht 1,5 Milliarden DM investiert. 

Zwar haben wir heute abend hier das Thema „negati-
ver Kapitalsaldo behandelt, aber ich meine, dies 
wäre in bezug auf EUROCONTROL natürlich eine 
schlechte Sache. 

In dem Hearing in Paris und, wie gesagt, in den 
Debatten des Europäischen Parlaments — auch in 
den Ausschußsitzungen — habe ich ja gesagt, daß 
diese Kosten heute sehr hoch erscheinen, aber in 
den 90er Jahren noch sehr viel höher würden, denn 
dann wären ja EUROCONTROL und das, was wir 
schon geschaffen haben und fortentwickeln wollen, 
mit Sicherheit notwendig. Darauf haben meine bei-
den Vorredner ja schon verwiesen. 

Um so mehr also ist es zu begrüßen, daß durch den 
Antrag der Opposition die Frage der Zukunft von 
EUROCONTROL nun auch von anderen problema-
tisiert wird. Ich wünschte mir, daß, ausgehend von 
dieser heutigen Debatte, auch die anderen Parla-
mente, insbesondere natürlich die französische Na-
tionalversammlung, angeregt werden, sich dieses 
Problems anzunehmen; denn EUROCONTROL 
kann nun einmal nicht nur national diskutiert und 
einer Lösung zugeführt werden, sondern dies muß 
natürlich auf der europäischen Ebene bleiben. 

Dankbar registriere ich auch das, was der Kollege 
Ibrügger hier gesagt hat. Er hat darauf verwiesen, 
daß im holländischen Parlament in der Zwischenzeit 
ganz offensichtlich das Verständnis für die Erhal-
tung von Maastricht und für die Übertragung von 
nationalen Souveränitätsrechten an Maastricht 
mehr und mehr Raum gewinnt. 

Ich kann hier also den einzelnen Punkten zustim-
men und möchte dies wegen der fortgeschrittenen 
Zeit auch nicht vertiefen. Wir haben ja im Verkehrs-
ausschuß und im Verteidigungsausschuß Gelegen-
heit, darüber im Detail zu sprechen. Wichtig ist aber, 
so meine ich, der Hinweis an die Beamten im Ver-
kehrsministerium und insbesondere natürlich an 
den Verkehrsminister selbst, daß auch die Bemü-
hung um eine Teilnationalisierung den Bruch ei-
nes vom Deutschen Bundestag verabschiedeten 
Gesetzes bedeutet. 

(Dr. Schulte [Schwäbisch Gmünd] [CDU/ 
CSU]: Sehr gut!) 

Wir Parlamentarier aller Fraktionen reagieren na-
türlich außerordentlich empfindlich, wenn wir, ohne 
gehört zu werden, vor Tatsachen gestellt werden, 
die dem zuwiderlaufen, was wir — oder Kollegen 
vor uns in zurückliegender Zeit — durch einen Be-
schluß in diesem Haus herbeigeführt haben. 

(Dr. Schulte [Schwäbisch Gmünd] [CDU/ 
CSU]: Und Gscheidle merkt das nicht!) 

— Ich glaube schon, daß das bemerkt wird. Ich als 
Koalitionsabgeordneter habe mir ja hier die Freiheit 
genommen, auf diesen besonderen Punkt hinzuwei-
sen, 

(Zustimmung bei der CDU/CSU) 

weil ich als Parlamentarier meine Aufgabe natürlich 
auch in der Kontrolle der Regierung — auch einer 
von mir getragenen Regierung — sehe. Dies will ich 
hier deutlich sagen. 
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Ich meine, daß wir allen Anlaß haben, darauf zu 

verweisen, daß wir das technische Know-how von 
EUROCONTROL, das unbezweifelbar ist und das 
sogar von den Amerikanern, die ja sehr weit sind, 
mit Respekt betrachtet wird, einbringen müssen und 
auf der Basis meinetwegen des amerikanischen Or-
ganisationsmodells ein optimales Flugsicherungssy-
stem für die 90er Jahre in Europa aufbauen können. 
Dehn es besteht überhaupt kein Zweifel an dem, was 
ich vorhin schon sagte: In dieser Zeit wird es so-
wieso notwendig sein, es wäre dann nur sehr viel 
teurer. 

Lassen Sie mich aber auch noch eine Bemerkung 
zu einer Frage machen, die von meinen beiden Vor-
rednern nicht angesprochen wurde, die aber immer 
wieder eine Rolle spielt und gerade jetzt in der deut-
schen Offentlichkeit — natürlich auch durch den 
Bericht einer Illustrierten — in der Diskussion steht, 
nämlich zur Frage der hohen Gehälter von Angehö-
rigen europäischer Einrichtungen. Es wäre sehr 
nützlich, in den Verhandlungen der beiden Aus-
schüsse vom Ministerium einmal die schon lange 
geforderte Synopse zu bekommen. Ich habe bereits 
im Hearing gesagt, daß eine solche Synopse einmal 
die sozialen Leistungen darlegen sollte, die Pro-
bleme der Alterssicherung, den Status von Ange-
stellten und Beamten. Damit würde natürlich für je-
dermann sehr schnell klar und übersichtlich, wie es 
mit der Bezahlung aussieht, ob sie auf der europäi-
schen Ebene zu hoch oder auf der nationalen Ebene 
zu niedrig ist oder ob man sich nicht — und ich mei-
ne, das könnte man — aufeinander zubewegen muß, 
wobei das nicht in jedem Falle bedeuten muß, daß 
man sich nach oben bewegt. Man kann natürlich un-
ter Anrechnung der Privilegien, die man hat, auch 
einmal gewisse Abstriche machen. Im übrigen ist 
das, wie ich glaube, die Tendenz, die derzeit in der 
Diskussion um die Höhe der europäischen Gehälter 
erkennbar ist. 

Ich meine also — das möchte ich abschließend sa-
gen —, daß wir in diesem Parlament und im Europäi-
schen Parlament mit unserem Entschließungsantrag 
klargemacht haben, daß wir am Ausbau des euro-
päischen Flugsicherungssystems außerordentlich 
interessiert sind und dies mit Nachdruck verfolgen 
werden. Wir wollen nicht — ich gebe diese Erklä-
rung für die freien Demokraten ab — den Rückfall in 
nationalstaatliche Eigenbrötelei mit der möglichen 
Folge einer Steinzeittechnik in der Flugsicherung in 
den nächsten Jahren. Dies wollen wir angesichts der 
Situation im europäischen Luftraum — ich brauche 
das hier nicht zu wiederholen, meine Kollegen ha-
ben darauf verwiesen — verhindern, und deswegen 
plädiere ich nachdrücklich für den Erhalt und den 
Ausbau der EUROCONTROL-Flugüberwachungs-
zentralen in Karlsruhe und Maastricht mit entspre-
chender Übertragung der Flugsicherungsaufgaben 
auf diese Einrichtungen. 

(Beifall bei allen Fraktionen) 

Vizepräsident Wurbs: Das Wort hat der Herr Par-
lamentarische Staatssekretär Mahne. 

Mahne, Parl. Staatssekretär beim Bundesminister 
für Verkehr und für das Post- und Fernmeldewesen: 

Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen und 
Herren! Ich bitte sehr um Entschuldigung, wenn ich 
zu so später Stunde doch noch in die Debatte ein-
greifen muß. Der Herr Kollege Tillmann hat hier 
aber von einem unwürdigen Schwarzer-Peter-Spiel 
gesprochen. Wenn wir ein solches unwürdiges 
Schwarzer-Peter-Spiel betreiben wollen, dann ist es 
sicherlich auch Aufgabe der Bundesregierung, der 
ein Schwarzer Peter zugeschoben werden soll, selbst 
zu diesem Zeitpunkt einige Positionen, die hier ver-
treten wurden, noch einmal zurechtzurücken. 

Ich möchte hier noch einmal sehr deutlich sagen, 
daß die Bundesregierung natürlich sehr daran inter-
essiert ist — ich glaube — sie hat das in der Vergan-
genheit durch ihre Initiativen, durch ihre Anregun-
gen, die sie in den europäischen Gremien gegeben 
hat, gezeigt — und daß sie der europäischen Flugsi-
cherung eine verstärkte Bedeutung beimißt. Wir 
müssen aber genauso klar und deutlich sagen, daß es 
eine europäische Flugsicherung im Sinne einer su-
pranationalen Flugverkehrskontrolle bisher noch 
nie gegeben hat. EUROCONTROL hat nie wirklich 
das Stadium einer europäischen Einrichtung in be-
zug auf diese zentralen Exekutivfunktionen er-
reicht. 

(Sick [CDU/CSU]: Nein, weil Sie es verhin

-

dert haben!) 

Lediglich drei Staaten, Belgien, Luxemburg und die 
Bundesrepublik — ich glaube, das kann von nieman-
dem bestritten werden —, haben die Flugverkehrs

-

kontrolle für einen Teil ihres Luftraumes vertrags-
getreu durch EUROCONTROL wahrnehmen las-
sen. 

Vizepräsident Wurbs: Herr Abgeordneter, gestat-
ten Sie eine Zwischenfrage des Abgeordneten Till-
mann? 

Mahne, Parl. Staatssekretär beim Bundesminister 
für Verkehr und für das Post- und Fernmeldewesen: 
Ich bitte sehr um Entschuldigung, Herr Präsident, 
aber im Hinblick auf die fortgeschrittene Zeit würde 
ich meinen Gedankengang gerne schnell zu Ende 
bringen. 

Diese Kontrolle erfolgte jedoch von einer Kon-
trollzentrale aus, die auf dem Boden eines Nachbar-
staates errichtet wurde, der sich selber auch in den 
kommenden Jahren nicht in gleicher Weise verhal-
ten wird. 

(Zuruf von der CDU/CSU: Woher wissen 
Sie das?) 

Herr Kollege Jung und auch Kerr Kollege Ibrügger 
haben auf die Situation in Europa hingewiesen. Die 
Bundesregierung würde es sehr begrüßen, wenn 
sich die Haltung der Mehrheit der Mitgliedstaaten 
zur Übertragung von Exekutivfunktionen auf EU-
ROCONTROL in den nächsten Jahren verändern 
würde. Hier sind die Haltungen der Regierungen 
von Frankreich, von Großbritannien, der Nieder-
lande und von Irland angesprochen worden, die EU-
ROCONTROL zum Teil ablehnend gegenüberste-
hen. So ist es ein Grundsatz der französischen Regie-
rung, daß der französische Luftraum nur von franzö-
sischen Organen kontrolliert wird. Auch in Großbri- 
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tannien ist das ein Grundsatz. Dort stehen vor allem 
militärische Gesichtspunkte einer Übertragung von 
Rechten auf EUROCONTROL entgegen. Auf die 
Niederlande ist in diesem Zusammenhang hinge-
wiesen worden. In Irland haben wir eine ähnliche Si-
tuation. 

Ich meine auch, daß wir angesichts der seit 1960 
grundlegend veränderten Verkehrsverhältnisse im 
Luftraum die Lösung der europäischen Verkehrs-
flugsicherungsprobleme nicht mehr in einer nur 
übernationalen Zusammenfassung der Flugver-
kehrskontrolle sehen dürfen, sondern diese viel-
mehr durch eine verstärkte Zusammenarbeit bei 
der Systemplanung und -entwicklung und bei der 
Planung und Steuerung der internationalen Flug-
verkehrsflüsse herbeigeführt werden muß. 

(Sick [CDU/CSU]: Das ist aber schön euro

-

päisch!) 

Die dem heutigen und künftigen Luftverkehr ent-
sprechende Konzeption lautet daher: Vergleichbar 
leistungsfähige nationale Kontrollzentralen, ver-
bunden durch ein gemeinsames Flugverkehrsmana-
gement. Von einem verhängnisvollen Rückfall in na-
tionale Lösungen, meine sehr verehrten Kollegen, 
kann hier sicherlich nicht gesprochen werden. 

(Tillmann [CDU/CSU]: Da wird Ihnen das 
Parlament aber noch etwas anderes sagen 

müssen, Herr Staatssekretär!) 

Die Politik der Bundesregierung — und das lassen 
Sie mich zum Schluß hier noch einmal unterstrei-
chen — ist darauf ausgerichtet, die Organisation 
EUROCONTROL durch Zuweisung zukunftswei-
sender Aufgaben zu erhalten, sie zu entwickeln und 
auch auszubauen. Dazu gehört letztlich, nicht über-
holte und aussichtslose Positionen demonstrativ zu 
halten, zumal dies flugsicherungsbetrieblich auf die 
Dauer nachteilig und für den deutschen Steuerzah-
ler erheblich teurer als eine zeitgemäße Neuorien-
tierung wäre. 

(Tillmann [CDU/CSU]: Also doch der 
Schwarze Peter! — Dr. Schulte [Schwäbisch 
Gmünd] [CDU/CSU]: Jetzt kommt es doch 

an den Tag!) 

Die Bundesregierung setzt sich nachdrücklich für 
einen Fortbestand von EUROCONTROL und, wie 
ich eben sagte, für eine Zuweisung zukunftsweisen-
der, für eine Lösung der europäischen Flugsiche-
rungsprobleme tatsächlich notwendiger Aufgaben 
ein. Der deutsche Vorschlag, im Rahmen von EURO-
CONTROL ein europäisches System der Planung 
und Steuerung der Flugverkehrsflüsse zu entwik-
keln, wird zur Zeit durch die Gremien von EURO-
CONTROL beraten. Im Juli dieses Jahres will die 
Ständige Kommission, die sich aus den verantwortli-
chen Ministern und Staatssekretären der Mitglied-
staaten zusammensetzt, darüber beschließen. 

(Tillmann [CDU/CSU]: Sehr kleinkariert!) 

Sie sehen, meine Damen und Herren, daß hier viel 
im Fluß ist, daß es Initiativen der Bundesregierung 

gibt, die nach unserer Auffassung den Fortbestand 
von EUROCONTROL sichern werden. 

(Sick [CDU/CSU]: Sie machen eine totale 
Bruchlandung!) 

Die Bundesregierung wird Ihnen gerne in der an-
gemessenen Zeit den vom Kollegen Ibrügger und 
vom Ausschuß geforderten Bericht vorlegen, weil 
wir mit Ihnen der Auffassung sind, daß es notwendig 
ist, EUROCONTROL als europäische Flugsiche-
rungseinrichtung zu erhalten, sie fortzuentwickeln 
und ihre Probleme im Parlament zu beraten. Wir 
werden Sie gerne in hinreichender Weise informie-
ren und gern die Anregungen von seiten der Oppo-
sition, von den wir heute wenig aufgenommen ha-
ben, in unsere Entscheidungen und in unsere In-
itiativen gegenüber den anderen europäischen Län-
dern einbeziehen. 

(Tillmann [CDU/CSU]: Mit Ihren Ausfüh

-

rungen haben Sie bewiesen, daß die Bun

-

desregierung den Schwarzen Peter wirklich 
in der Tasche hat!) 

Vizepräsident Wurbs: Weitere Wortmeldungen 
liegen nicht vor. Ich schließe die Aussprache. 

Der Ältestenrat schlägt Überweisung des Antrags 
auf Drucksache 8/3521 zur federführenden Beratung 
an den Ausschuß für Verkehr und für das Post- und 
Fernmeldewesen und zur Mitberatung an den Ver-
teidigungsausschuß vor. Ist das Haus damit einver-
standen? — Ich sehe und höre keinen Widerspruch. 
Es ist so beschlossen. 

Ich rufe Punkt 9 der Tagesordnung auf: 

Zweite Beratung des von der Fraktion der 
CDU/CSU eingebrachten Entwurfs eines 
Dritten Gesetzes zur Änderung des Gesetzes 
über das Kreditwesen 
— Drucksache 8/2662 — 

Beschlußempfehlung und Bericht des Finanz-
ausschusses (7. Ausschuß) 

— Drucksache 8/3629 —

Berichterstatter:. 
Abgeordneter Rapp (Göppingen) 

(Erste Beratung 161. Sitzung) 

Auch hier wurde interfraktionell ein Kurzbeitrag 
für jede Fraktion vereinbart. 

Wünscht der Berichterstatter das Wort? — Das ist 
nicht der Fall. 

Dann eröffne ich die allgemeine Aussprache. Das 
Wort hat der Abgeordnete Sauter. 

Sauter (Epfendorf) (CDU/CSU): Herr Präsident! 
Meine sehr geehrten Damen und Herren! 

(Dr. Schäfer [Tübingen] [SPD]: Kurz fas

-

sen!) 

— Ich bemühe mich, Herr Schäfer. 

(Liedtke [SPD]: Nicht bemühen, machen!) 

— Lassen Sie mich es doch nachweisen! 
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Die Mehrheit im federführenden Finanzausschuß 

hat die Novelle zum Kreditwesengesetz — Drucksa-
che 8/2662 — abgelehnt. Wir von der CDU/CSU-
Fraktion bedauern diese Entscheidung, dies um so 
mehr, als noch in der ersten Lesung in diesem Ho-
hen Hause und bei vorausgegangenen interfraktio-
nellen Gesprächen immer wieder Kompromißbe-
reitschaft signalisiert wurde. Es gibt bis heute kei-
nen einzigen überzeugenden Grund für das Votum 
der Koalition. 

Im Ausschußbericht — Herr Kollege Rapp, so 
steht es dort wörtlich — werden persönliche Ge-
spräche und Stellungnahmen des Bundesverbandes 
der Raiffeisen- und Volksbanken als Argumente ge-
gen unseren Entwurf vorgetragen. Darin wird ge-
sagt, es handle sich nur um Einzelfälle. Im gleichen 
Bericht steht, daß zum 1. Januar 1977 noch fast 3000 
Kreditinstitute betroffen waren. Diese Argumenta-
tion scheint mir nun wirklich auf schwachen Füßen 
zu stehen. 

Unser Gesetzentwurf wurde doch deshalb einge-
bracht, weil viele Kollegen aus allen Fraktionen von 
vielen betroffenen Genossenschaften und deren 
Mitgliedern gebeten wurden, die vom letzten Bun-
destag unter großem Zeitdruck — das müssen wir 
doch alle zugeben — verabschiedete Novelle zu än-
dern. Die weitreichenden Konsequenzen für die 
kleinen Genossenschaften wurden damals einfach 
nicht bedacht. Es ehrt doch ein Parlament durchaus, 
begangene Fehler einzusehen und zu korrigieren. 
Wir von der CDU/CSU beklagen, daß es nicht ein-
mal bei solchen Problemen zu einem Konsens mit 
den anderen Fraktionen kommt. 

Der Hinweis auf Stellungnahmen des Bundes-
verbandes der Raiffeisen- und Volksbanken — das 
muß ich hier sagen — überzeugt schon gar nicht. Ich 
kann mir leider eine Feststellung hier nicht erspa-
ren. Die Auslassungen der Verbandsspitze zu die-
sem Problem waren, um es einmal vorsichtig zu for-
mulieren, zwiespältig. Öffentlich wurde erklärt, eine 
Novellierung des Gesetzes, wie wir sie vorschlagen, 
sei dringend erwünscht. Das war beispielsweise 
auch auf den Deutschen Raiffeisentagen zu hören. 
Es hat dort Appelle an das Parlament gegeben, hier 
aktiv zu werden. Als wir mit unserer Novelle dann 
ernst machten, wurde uns geraten, von einer sol-
chen Initiative Abstand zu nehmen. Dieser merk-
würdige Gesinnungswandel wurde u. a. mit Stel-
lungnahmen des Bundesaufsichtsamtes begründet, 
auf die ich nachher noch ganz kurz zu sprechen 
komme. Es kommt schon einmal vor, daß eine Ver-
bandsspitze nicht immer die Meinung der Betroffe-
nen im Lande wiedergibt. Ich meine aber, das Parla-
ment als Gesetzgeber darf sich hier nicht durch Stel-
lungnahmen von Verbänden in seiner souveränen 
Entscheidung beeinflussen lassen. Im übrigen, 
meine Damen und Herren, hätten Sie dann heute 
während der Beratung des Einkommensteuergeset-
zes für die Landwirtschaft die wohlabgewogenen 
Stellungnahmen des Deutschen Bauernverbandes 
konsequenterweise in ihre Entscheidung mit einbe-
ziehen sollen. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Im Bericht des federführenden Ausschusses wird 
als weitere Begründung für die Ablehnung dann auf 
die EG-Richtlinie verwiesen. Dies ist doch ein Argu-
ment, das an den Haaren herbeigezogen wird. Beim 
ersten Durchgang im Parlament wurde vom Kolle-
gen Rapp selbst vermerkt, daß die EG-Richtlinie 
rechtlich unklar ist und daß die Abgrenzung zwi-
schen hauptamtlichen und ehrenamtlichen Ge-
schäftsführern verschwommen bleibt. 

Schließlich wird auf die flexible Haltung des Bun-
desaufsichtsamtes verwiesen. In der Stellungnahme 
dieses Amtes zur Frage des zweiten hauptamtlichen 
Geschäftsführers ist unmißverständlich vermerkt, 
daß bei reinen Kreditgenossenschaften und bei ge-
mischtwirtschaftlichen Genossenschaften, deren 
Warengeschäft bedeutungslos ist, keine großzügige 
Handhabung möglich ist. Das heißt im Klartext, daß 
die Ausnahme des Aufsichtsamtes nur bei Genos-
senschaften mit gering entwickeltem Bankgeschäft 
möglich ist. Konkret bedeutet das, wenn wir unsere 
Strukturen draußen berücksichtigen, daß fast alle 
hier in Rede stehenden Genossenschaften gezwun-
gen werden, einen zweiten hauptamtlichen Ge-
schäftsführer zu bestellen bzw. unter diesem Druck 
zu fusionieren. Es handelt sich ja in den meisten Fäl-
len um gemischtwirtschaftliche Genossenschaften. 

Mit diesem Gesetz, das im letzten Bundestag in 
Eile verabschiedet worden ist, wurden Institutionen 
getroffen, die nicht die Verursacher der Novelle wa-
ren und an die damals das Parlament auch gar nicht 
gedacht hat. Das Problem der Einlagensicherung, 
Herr Kollege Rapp, stellte sich im Zusammenhang 
mit den in Rede stehenden Genossenschaften nicht. 
Wir haben dort ein ausgezeichnetes Sicherungssy-
stem. Soweit ich das zu übersehen vermag, hat es in 
diesem Bereich noch keine ernsthaften Verluste ge-
geben. 

(Zuruf von der CDU/CSU: Noch nie!) 

Wenn ich.  mir die Protokolle jener dritten Bera-
tung noch einmal zu Gemüte führe, stelle ich fest, 
daß damals auch von den kleinen Genossenschaften 
überhaupt nicht die Rede gewesen ist. Man hat an 
sie schlicht und ergreifend nicht hinreichend ge-
dacht. 

Aber lassen Sie mich fragen: Was wäre denn 
eigentlich geschehen, wenn Sie unserem Gesetzent-
wurf zugestimmt hätten? Der Druck und der Zwang 
zur Fusion wären dann von den kleinen Genossen-
schaften genommen worden, sonst gar nichts. Sie 
hätten jeweils in eigener Souveränität ihren zukünf-
tigen Weg bestimmen können. Wenn die CDU/ 
CSU-Fraktion bei ihrer Haltung bleibt, dann des-
halb, weil wir kein einziges überzeugendes Argu-
ment gehört haben, das für die Rücknahme unseres 
Gesetzentwurfes gesprochen hätte. 

Es geht doch letzten Endes — das ist für uns die 
entscheidende Frage — um die strukturelle Ent-
wicklung in den ländlichen Regionen. In diesem 
Hohen Hause wurde in dieser und auch in der letz-
ten Legislaturperiode immer wieder auf die bedroh-
liche Entwicklung in unseren Dörfern und Gemein-
den verwiesen. Hier hätten Sie mit uns zusammen 
ein positives Signal für die ländlichen Gebiete set-
zen können. Der Verlust selbständiger Banken ist 



Deutscher Bundestag — 8. Wahlperiode — 203. Sitzung. Bonn, Donnerstag, den 28. Februar 1980 	16271 

Sauter (Epfendorf) 

ein weiterer schwerer Schlag gegen den ländlichen 
Raum. Alle Bemühungen von Bund und Ländern zur 
Verbesserung der Struktur bleiben in ihrer Wirkung 
fragwürdig, wenn es nicht gelingt, die noch vorhan-
denen Einrichtungen zu stabilisieren und zusätzli-
che Dienstleistungen und Arbeitsplätze zu schaffen. 
Ich will nichts dramatisieren, aber mit dem jetzt gel-
tenden Recht wird der Konzentrationsprozeß im 
ländlichen Raum auch in dem in Rede stehenden Be-
reich fortgesetzt. Das ehrenamtliche Element ver-
kümmert, dessen sich die Genossenschaften zu 
Recht immer gerühmt haben. Immer mehr Einrich-
tungen gehen in die zentralen Orte. Für das Dorf 
und die kleinen Gemeinden bleiben vorerst — ich 
betone: vorerst — noch Zahlstellen und Filialen. Da-
bei wissen wir alle, daß alle Reformen, mit denen der 
ländliche Raum beglückt worden ist, einen Fehler 
haben: Sie sind alle zu groß geraten. 

Wir bedauern ausdrücklich die Entscheidung der 
Koalition. Deshalb wird die CDU/CSU-Fraktion ge-
gen die Beschlußempfehlung des federführenden 
Ausschusses stimmen. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Vizepräsident Wurbs: Das Wort hat der Abgeord-
nete Rapp. 

Rapp (Göppingen) (SPD): Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Das Generalthema der Reform 
1976 zum Kreditwesengesetz war die Verbesserung 
der Sicherheit der Bankeinlagen. Die Einführung 
des Vier-Augen-Prinzips, von dem heute die Rede 
ist, war ein Unterthema dazu. Die Vorschrift besagt, 
daß jedes Kreditinstitut unbeschadet seiner Größe 
zwei Geschäftsleiter haben muß, die besonders qua-
lifiziert sein müssen und die im Betrieb präsent zu 
sein haben, d. h., die nicht nur ehrenamtlich für den 
Betrieb tätig sein dürfen. 

Das damals heftig umstrittene Kreditwesengesetz 
in der Fassung von 1976 hat sich in einer für das Kre-
ditgewerbe außerordentlich schwierigen Zeit her-
vorragend bewährt. Das ist heute völlig unbestritten. 
Und da will nun die Opposition mit ihrem Gesetz-
entwurf aus der Gesamtheit der Maßnahmen, die 
wir damals zum besseren Schutz der Bankeinlagen 
eingeführt haben, ein Element herausbrechen. Das 
Vier-Augen-Prinzip soll für die kleinen Kreditge-
nossenschaften nicht mehr verbindlich sein. 

Wir lehnen das aus drei Gründen ab. Erstens. 
Nach einer alten Bankerweisheit ist es so: Wenn mir 
einer 50 Mark pumpt, bin ich von ihm abhängig; 
leiht er mir aber eine Million Mark, hängt er von mir 
ab. Die Million ist hier eine Chiffre. Gemeint ist ein 
großer Betrag. Bei einer kleinen ländlichen Kredit-
genossenschaft kann schon ein verhältnismäßig 
kleiner Betrag groß sein und Abhängigkeit begrün-
den. 

Da sticht auch der Einwand nicht, auf dem Lande 
kenne man sich gegenseitig, jeder kenne da jeden, 
da könne nichts passieren. Gerade deshalb, weil im-
mer viel Persönliches mit im Spiel ist, kann die Sa-
che nicht auf zwei Augen beruhen. Gerade deshalb 
muß kontrollierte Verantwortung die Sache tra-
gen. Gemeint ist ja nicht nur die Sicherheit des Ein

-
zelkredits, vielmehr geht es letztlich um die Sicher-
heit der Einlagen. Und diese kann, wie gesagt, nicht 
in die Verantwortung eines einzelnen gegeben wer-
den. 

Ich habe schon bei der ersten Lesung gesagt, Herr 
Kollege Sauter, daß man diese Verantwortung auch 
nicht in den Aufsichtsrat schieben kann. Der Auf-
sichtsrat ist in der Tat das ehrenamtliche Element. 
Die Verantwortung der Geschäftsleitung ist eine an-
dere. Deshalb können wir vom Vier-Augen-Prinzip 
aus Gründen der Sicherheit nicht abgehen. Wie kä-
men wir dazu, von den Vorkehrungen, die wir zur 
Verbesserung der Einlagensicherheit getroffen ha-
ben, jetzt Abstriche zu machen? 

(Dr. Schulte [Schwäbisch Gmünd] [CDU/ 
CSU]: Ihr wolltet doch mitmachen!) 

— Ich komme nachher noch auf das zu sprechen, 
was wir zwischenzeitlich miteinander beredet ha-
ben. 

Zweiter Grund: Hinter den mit dem Vier-Augen-
Prinzip erreichten Standard könnten wir selbst dann 
nicht mehr zurückkehren, wenn wir das wollten. Die 
Erste EG-Richtlinie zur Koordinierung der Rechts- 
und Verwaltungsvorschriften über die Aufnahme 
und Ausübung der Tätigkeit von Kreditinstituten 
aus dem Jahre 1977 besagt nämlich, daß Kreditinsti-
tute unbeschadet ihrer Größe mindestens zwei Per-
sonen beschäftigen müssen, die die Geschäftstätig-
keit tatsächlich bestimmen, die die dazu nötige Zu-
verlässigkeit haben und über entsprechende Erfah-
rung verfügen. 

Will die Opposition, so frage ich, mit diesem ih-
rem Gesetzentwurf wirklich in Kauf nehmen, daß 
ausgerechnet wir in der Bundesrepublik hinter den 
Europastandard zurückgehen? 

(Hört! Hört! bei der SPD) 

Drittens. Soweit das geltende Recht einzelnen In-
stituten die Änderung ihrer Leitungsstruktur abver-
langt, ist das auch insoweit zumutbar, als die Geset-
zeslage und die Verwaltungspraxis den betriebli-
chen Belangen Rechnung tragen. Wenn der Herr 
Kollege Sauter davon sprach, es sei unsererseits 
Entgegenkommen angeboten worden, so weise ich 
darauf hin: Damit war die Verwaltungspraxis 
durch das Bundesaufsichtsamt für das Kreditwe-
sen gemeint. 

(Sauter [Epfendorf] [CDU/CSU]: Das war bei 
der ersten Lesung!) 

Bis zu der Größenordnung einer Bilanzsumme 
von 30 Millionen DM — das ist schon eine beträcht-
liche Größenordnung — soll weiterhin die den 
regionalen Verbandsschulen obliegende Ausbil-
dung der Geschäftsleiter genügen. Die regionalen 
Verbandsschulen haben dabei einen sehr weiten 
Gestaltungsspielraum. Es ist doch wohl zumutbar, 
daß man eine Verbandsschule besucht. Bis zu 10 
Millionen DM Bilanzsumme soll einstweilen sogar 
die Teilzeitbeschäftigung eines Geschäftsleiters als 
hinreichende Präsenz genügen. Teilzeitbeschäfti-
gung plus Verbandsschule — das reicht da aus. 

Wenn Sie vorher von 3 000 Instituten sprachen, 
die unter Ihre Ausnahmeregelung fallen sollen, 
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dann bezog sich das auf Ende 1976. Mittlerweile ha-
ben sehr viele ihre Verbandsschulzeit abgeleistet. 
Das Problem ist in der Tat nur noch ein marginales. 
Es wird immer kleiner werden. 

(Sauter [Epfendorf] [CDU/CSU]: Ein großer 
Irrtum!) 

Das Gesetz leistet sozusagen Nachhilfe zur 
Selbsthilfe. Zu dieser Selbsthilfe sollten wir die klei-
nen Institute ermutigen. 

(Dr. Schulte [Schwäbisch Gmünd] [CDU/ 
CSU]: Kleine Institute kaputtmachen!) 

Wenn sich statt dessen einige Kolleginnen und 
Kollegen von der Opposition da und dort an der 
Hitze des aufgekommenen Unmuts wärmen, sollten 
sie sich fragen, ob sie darauf in wenigen Jahren noch 
gern angesprochen werden wollen. 

(Erneuter Zuruf des Abg. Dr. Schulte 
[Schwäbisch Gmünd] [CDU/CSU]) 

Alles dies, meine Damei und Herren, scheint der 
Bundesverband der Deutschen Volksbanken und 
Raiffeisenbanken genauso zu sehen. Er ist nie hinter 
das Begehren einiger weniger Institute getreten, die 
Ausnahmeregelung zu haben. Im Gegenteil: Er hat 
für die Ablehnung Ihres Gesetzentwurfs plädiert. 
Der Verband wird wissen, warum. 

Wir können insgesamt kein Interesse daran ha-
ben, daß ausgerechnet wir in der Bundesrepublik ei-
nen europaweiten Standard verfehlen. So kann es 
nicht das Interesse des Volksbankenverbandes sein, 
daß es in der Familie der Kreditgenossenschaften 
Mitglieder mit einem insoweit minderen Status 
gibt. 

Übrigens hat sich die Gruppe der Kreditgenossen-
schaften in den letzten Jahren besonders günstig 
entwickelt und kontunierlich Marktanteile gewon-
nen. Gerade die kleinen Kreditgenossenschaften ha-
ben gut abgeschnitten. Dafür gibt es sicher mehr als 
nur einen Grund. Ich persönlich könnte mir vorstel-
len, daß auch die Verbesserung des Einlagenschut-
zes dazu gehört. Ohne Umschweife kann man aber 
behaupten, daß die KWG-Novelle 1976 dem genos-
senschaftlichen Sektor unseres Kreditgewerbes auf 
keinen Fall geschadet hat. Mit dieser Feststellung 
behaupte ich nicht, daß es die Absicht des Gesetzge-
bers gewesen wäre, überhaupt in diese überaus gün-
stige Rechtsformstruktur unseres Kreditwesens ein-
zugreifen. 

Wir lehnen den Gesetzentwurf der Opposition 
auf Rückgängigmachung des Vier-Augen-Prinzips 
für kleine Kreditgenossenschaften ab und bringen 
damit unseren Willen zum Ausdruck, zum Nutzen 
aller alle Bereiche unseres Kreditwesens auf der 
Höhe des erreichten Sicherheitsstandards und auf 
der Höhe des Europastandards zu halten. Wir geben 
damit zugleich unserer Erwartung und unserer Zu-
versicht Ausdruck, daß auch die betreffenden klei-
nen Kreditgenossenschaften schon in wenigen Jah-
ren unsere Beharrlichkeit in dieser Frage im nach-
hinein als hilfreich werden zu würdigen wissen. 

(Beifall bei der SPD und der FDP) 

Vizepräsident Wurbs: Das Wort hat der Herr Ab-
geordnete Zumpfort. 

Dr. Zumpfort (FDP): Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Der Gesetzentwurf der Fraktion der 
CDU/CSU zum Dritten Gesetz zur Änderung des 
Gesetzes über das Kreditwesen ist für mich der klas-
sische Fall verfehlter Oppositionspolitik. So sollte 
man es meines Erachtens nicht machen. Ich habe 
nach eingehendem Studium aller Argumente für die 
Ausnahme vom Vier-Augen-Prinzip bei Genossen-
schaften, deren Bilanzsumme 20 Millionen DM 
nicht übersteigt, wirklich keines gefunden, welches 
einer ernsthaften Prüfung standhält. Um es noch 
schärfer zu formulieren: Ich habe nur Argumente 
gefunden, die gegen diesen Entwurf sprechen. Ich 
will den Sachverhalt in einem Vergleich ausdrük-
ken. 

Die CDU hat hier eine Kuh aufs Eis geführt, und 
die heutige Lesung dokumentiert, daß sie sie nicht 
davon herunter haben will. Nach allem Anschein 
versucht sie, damit bei der Landtagswahl in Baden

-

Württemberg Propaganda zu machen und den dorti-
gen Wähler im ländlichen Bereich damit aufs Glatt-
eis zu führen. Um dem vorzubeugen, möchte ich 
noch einmal ganz kurz die wichtigsten Argumente 
gegen den Entwurf zusammenfassen. 

Zuvor möchte ich noch eine Bemerkung machen. 
Verehrter Herr Kollege Sauter, in einem Punkt muß 
ich Ihnen zustimmen, wenn ich gleich auch nur ab-
lehnende Bemerkungen zu Ihren Ausführungen ma-
chen werde. Die Kreisreform und die Gemeindere-
form haben in Baden-Württemberg, wie Sie sagen, 
zu zu großen Einheiten auf dem Lande geführt. Da 
stimme ich Ihnen zu, und ich habe mich dazu gerade 
auch von meinem Kollegen Spitzmüller informieren 
lassen. Aber das halten Sie bitte nicht dem Bundes-
tag zugute, sondern das sagen Sie bitte Ihrem Partei-
freund Späth im Lande! 

(Beifall bei der FDP — Zurufe von der 
CDU/CSU) 

Nun komme ich zu den Argumenten gegen Ihren 
Entwurf. Erstens. Ende 1982 — das hat auch mein 
Vorredner gerade gesagt — tritt die erste EG-Richt-
linie zur Ausübung der Tätigkeit von Kreditinstitu-
ten in Kraft, die auch das Vier-Augen-Prinzip zum 
Inhalt hat. Der Gesetzentwurf der Fraktion der 
CDU/CSU könnte also nur bis zum Inkrafttreten 
dieses EG-Rechts nationales Recht bleiben. Danach 
würde es gegen die EG-Richtlinie verstoßen. Das ist 
klar. Ich frage Sie: Ist das saubere Gesetzespolitik, 
oder wollen Sie, daß wir in Luxemburg wiederum 
auf der Anklagebank sitzen? 

(Sauter [Epfendorf] [CDU/CSU]: Daran 
scheitert Europa sicher nicht!) 

Zweitens. Der von mir nicht gerade geschätzte 
Kanzlerkandidat Ihrer Fraktion hat einmal die be-
deutende Äußerung gemacht: Stoppt die Gesetzes-
flut in den Parlamenten! 

(Zuruf des Abg. Sauter [Epfendorf] [CDU/ 
CSU]) 

Mit Ihrem Gesetzentwurf stehen Sie im Gegensatz 
zu dieser erklärten Politik. Wir verkennen nicht, daß 
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es Probleme bei den Genossenschaften gibt. Sie ver-
schließen aber Ihre Augen davor, daß man zur Lö-
sung der Probleme kein Gesetz braucht, da das Bun-
desaufsichtsamt für das Kreditwesen in Verhand-
lungen mit dem Bundesverband Deutscher Volks-
banken und Raiffeisenbanken ausdrücklich zuge-
sagt hat, daß es seinen Ermessensspielraum nach 
§ 35 des Kreditwesengesetzes zur Wahrung der 
strukturellen Besonderheiten des Genossen-
schaftswesens elastisch handhaben wird. Es wird 
z. B. minderqualifizierte Personen für eine Über-
gangszeit als zweite verantwortliche Geschäftsleiter 
anerkennen und damit von dem ihm eingeräumten 
Beurteilungsspielraum in großzügiger Weise Ge-
brauch machen. 

Um zu dokumentieren, daß dies auch von den 
Verbänden in Ihrem Land anerkannt wird, Herr Sau-
ter, möchte ich mit Genehmigung des Präsidenten 
an dieser Stelle den Präsidenten des Württembergi-
schen Genossenschaftsverbandes, Herrn Dr. Hoh-
ner, zitieren, der anläßlich einer Informationstagung 
der Volksbanken und des Raiffeisenverbandes in 
Baden-Württemberg am 1. Februar dieses Jahres in 
Sindelfingen gesagt hat: 

Das Bundesamt für das Kreditwesen bemüht 
sich um eine vernünftige Übergangsregelung, 
nachdem der genossenschaftliche Sektor, vor 
allem hier in Baden-Württemberg, mit einer 
Vielzahl von Instituten im ländlichen Raum be-
troffen ist. 

Dies sollten auch Sie bitte zur Kenntnis nehmen. 

(Dr. Spöri [SPD]: Jetzt kommt es heraus!  — 
Sauter  [Epfendorf] [CDU/CSU]: Sie müssen 
die Reden von den Leuten von 1978 nachle

-

sen!) 

— Das sagt er! 

Drittens. Die CDU/CSU setzt sich mit ihrem Ge-
setzentwurf in Widerspruch zu den zuständigen 
Verbänden. Ich darf es nur noch einmal aufzählen: 
Der Deutsche Raiffeisenverband hält die Initiative 
der CDU/CSU nicht mehr für zweckmäßig. Der Bun-
desverband der Deutschen Volksbanken und Raiff-
eisenbanken bat die Fraktion, von ihrer Initiative 
abzusehen. Schließlich ist gegen den Antrag der 
CDU/CSU auch noch der Zentralausschuß der 
agrargewerblichen Wirtschaft. Nun frage ich Sie, 
meine Damen und Herren von der Opposition: Für 
wen machen Sie das dann? Dieses Verhalten provo-
ziert mich zu einer Überspitzung des soeben von mir 
gewählten Vergleichs: Sie haben die Kuh nicht nur 
aufs Eis geführt, sondern Sie haben sie auch gesat-
telt und reiten darauf. Und Sie bestehen darauf, daß 
die Kuh auf dem Eis bleibt. 

(Heiterkeit und Beifall bei der FDP) 

Viertens. Die Opposition behauptet, daß durch 
das Vier-Augen-Prinzip ein Konzentrationsprozeß 
der Genossenschaften im ländlichen Raum geför-
dert wird. Dies geht am ökonomischen Sachverhalt 
vorbei, daß sich im Kreditgewerbe allgemein der 
Wettbewerb verschärft hat und sich überall ein 
Strukturwandel vollzieht. Sie können diesen Struk-
turwandel durch dieses Gesetz nicht aufheben. Sie 

werden vielmehr erreichen, daß die Genossen-
schaftsbanken aus dem Wettbewerb ausgeschaltet 
werden mit dem Ergebnis, daß sie früher oder später 
auch aus dem Markt gedrängt werden, weil sie nicht 
gezwungen waren, sich dem Markt anzupassen. 

Zwei hauptamtliche Geschäftsführer sind aus die-
ser Sicht im Interesse der kleinen Kreditgenossen-
schaften selbst, weil sie dadurch in die Lage versetzt 
werden, sich den ökonomischen Notwendigkeiten 
anzupassen. Ihre Argumentation, Herr Sauter, daß 
man gerade den kleinen Banken durch Sondervor-
schriften helfen kann, stimmt also nicht. Umgekehrt 
wird ein Schuh daraus: Die kleinen Banken können 
sich auf dem hart umkämpften Kreditmarkt nur 
dann halten, wenn sie anderen Banken gleichge-
stellt sind. Wird aber zwischen genossenschaftli-
chen Banken und anderen Banken unterschieden, 
wie Ihr CDU/CSU-Gesetzentwurf es will, dann 
kommt es in der deutschen Kreditwirtschaft zu ei-
ner Zweiteilung, nämlich zu einer Aufteilung in or-
dentliche Banken und in solche Banken mit minde-
rer Bedeutung. 

(Unruhe) 

Vizepräsiden Wurbs: Ich darf um Ruhe auch auf 
der Regierungsbank bitten. 

Dr. Zumpfort (FDP): Ich sehe gerade, daß mein 
Kollege, Staatssekretär Gallus, intensiv an der De-
batte teilnimmt. — Diese Unterteilung der Banken 
in normale Banken und in Banken mit Sonderstatus 
kann nicht im Interesse der Kreditwirtschaft sein. 
Dies erkennt übrigens auch der Württembergische 
Genossenschaftsverband an — Sie sehen, ich habe 
intensiv gelesen —, wenn er in seinem Rundschrei-
ben Nr. 2 von 1980 an alle Kreditgenossenschaften 
ausführt, daß die angeschlossenen Genossenschaf-
ten es bei der Realisierung des Vier-Augen-Prinzips 
als oberstes Ziel sehen sollten — jetzt kommt es —, 
„auf die Dauer leistungsfähige genossenschaftliche 
Banken im Verbund zu haben". 

Den Gesichtspunkten der Weiterentwicklung 
ihrer Leistungsfähigkeit, der Entwicklung der 
Marktanteile und der Ertragslage 

— so heißt es in diesem Rundbrief weiter — 

muß dabei ein besonderes Gewicht geschenkt 
werden. 

Dem ist eigentlich nichts mehr hinzuzufügen, außer 
der Bitte, daß Sie diese guten Argumente im Wahl-
kampf in Baden-Württemberg nicht einfach unter 
den Teppich kehren. 

Lassen Sie mich zum Schluß kommen: Die Kuh ist 
auf dem Eis. Wie kommt sie da herunter? Da Sie, 
meine Damen und Herren von der Opposition, es 
nicht machen wollen, wollen wir Ihnen gern behilf-
lich sein. Wir lehnen den Gesetzentwurf ab, und die 
Kuh hat sozusagen wieder Boden unter den Füßen. 
Ihr Problem ist es dann nur noch — um bei meinem 
Vergleich zu bleiben —, möglichst unauffällig von 
der Kuh herabzusteigen. 

(Beifall bei der FDP und der SPD) 
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Vizepräsident Wurbs: Meine Damen und Herren, 
weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. Ich 
schließe die Aussprache. 

Der Ausschuß schlägt auf Drucksache 8/3629 un-
ter Nr. 1 vor, den Gesetzentwurf der Fraktion der 
CDU/CSU auf Drucksache 8/2662 abzulehnen. Kön-
nen wir über die Beschlußempfehlung abstimmen? 
Oder wird Einzelberatung und Abstimmung in zwei-
ter Beratung gewünscht? — Das ist nicht der Fall. 
Wir können über die Beschlußempfehlung abstim-
men. 

Wer der Beschlußempfehlung des Ausschusses 
auf Drucksache 8/3629 unter Nr. 1, den Gesetzent-
wurf auf Drucksache 8/2662 abzulehnen, zuzustim-
men wünscht, den bitte ich um das Handzeichen. — 
Gegenstimmen! — Enthaltungen? — Die Beschluß-
empfehlung ist angenommen. 

Es ist noch über eine weitere Beschlußempfeh-
lung des Ausschusses abzustimmen. Der Ausschuß 
empfiehlt auf Drucksache 8/3629 unter Nr. 2, die ein-
gegangenen Petitionen für erledigt zu erklären. Ist 
das Haus damit einverstanden? — Ich sehe und höre 
keinen Widerspruch. Es ist so beschlossen. 

Ich rufe Punkt 10 der Tagesordnung auf: 

Zweite und dritte Beratung des von der Bun-
desregierung eingebrachten Entwurfs eines 
Sechsten Gesetzes zur Änderung des Geset-
zes über den Finanzausgleich zwischen 
Bund und Ländern 
— Drucksache 8/3353 —

a) Bericht des Haushaltsausschusses (8. Aus-
schuß) gemäß § 96 der Geschäftsordnung 

— Drucksache 8/3718 — 

Berichterstatter: Abgeordneter Löffler 

b) Beschlußempfehlung und Bericht des Finanz-
ausschusses (7. Ausschuß) 

— Drucksache 8/3659 — 

Berichterstatter: Abgeordneter Dr. Spöri 

(Erste Beratung 196. Sitzung) 

Wünscht einer der Herren Berichterstatter das 
Wort? — Das ist nicht der Fall. 

Ich eröffne die allgemeine Aussprache. Das Wort 
hat der Herr Bundesfinanzminister. 

(Unruhe) 

Matthöfer, Bundesminister der Finanzen: Herr 
Präsident! Meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Der vorliegende Entwurf soll die Verteilung der 
Umsatzsteuer zwischen Bund und Ländern — — 

Vizepräsident Wurbs: Verzeihen Sie, Herr Mini-
ster! Entschuldigen Sie bitte! Darf ich um etwas 
Ruhe da drüben bitten! Das ist ja unerträglich! 

Bitte, Herr Bundesfinanzminister. 

Matthöfer, Bundesminister der Finanzen: Schönen 
Dank, Herr Präsident! 

Der vorliegende Entwurf soll die Verteilung der 
Umsatzsteuer zwischen Bund und Ländern und die 

Zahlung von Ergänzungszuweisungen des Bundes 
an die finanzschwachen Länder für die Jahre 1979 
und 1980 regeln. 

Die Finanzausstattung der beiden bundesstaatli-
chen Ebenen hat sich in den letzten Jahren un-
gleichgewichtig zu Lasten des Bundes entwickelt. 
Im Jahr 1979 mußte der Bund 13 % seiner Gesamt-
ausgaben durch Kredite finanzieren, während die 
Länder und Gemeinden durch Kreditfinanzierungs-
quoten von 7 bzw. 3 % auskamen. 

Eine wesentliche Ursache für die Auseinander

-

entwicklung der Finanzkraft des Bundes und der 
Länder liegt in der Umstellung des Familienlasten-
ausgleichs im Jahr 1975. Durch die damals von allen 
politischen Parteien gewollte Einführung eines ein-
heitlichen Kindergelds ging die gesamte Finanzie-
rungslast auf den Bund über. Obwohl diese zusätzli-
chen Lasten des Bundes über eine Neuverteilung 
der Umsatzsteuer ausgeglichen werden sollten, wur-
den die Länder und Gemeinden im Ergebnis erheb-
lich entlastet, während der Bund die Hauptfinanzie-
rungslast tragen mußte. Die 1975 beschlossene Kin-
dergelderhöhung um rund 5 Milliarden DM hat der 
Bund in vollem Umfang übernehmen müssen. Dies 
ist auf die Dauer nicht tragbar. 

(Beifall bei der SPD und der FDP) 

Da der Familienausgleich nach Meinung aller politi-
schen Parteien auch in Zukunft weiter ausgebaut 
werden soll, müssen Wege gefunden werden, daß 
auch die Länder entsprechend ihrer Finanzkraft an 
den Kosten beteiligt werden. 

(Beifall bei der SPD und der FDP) 

Das bestehende Ungleichgewicht in der Finanz-
ausstattung entspricht nicht der Vorschrift des 
Art. 106 GG, nach der Bund und Länder gleichmäßig 
Anspruch auf Deckung ihrer notwendigen Ausga-
ben durch laufende Einnahmen haben. Nach diesem 
Grundsatz hätte sich ein Anspruch des Bundes auf 
deutliche Erhöhung seines Umsatzsteueranteils er-
geben. 

Die Länder waren in den Verhandlungen jedoch 
nicht bereit, diesen Anspruch des Bundes auch nur 
teilweise anzuerkennen. So verständlich es ist, daß 
die Ministerpräsidenten der Länder in erster Linie 
die finanzpolitischen Interessen ihrer Länder wahr-
nehmen, so stehen sie doch auch in einer gesamt-
staatlichen Verantwortung. Diese Verantwortung 
wurde in Art. 106 GG verfassungsrechtlich konkreti-
siert. Es ist deshalb eine staatspolitische Aufgabe, 
über gegenwärtige Parteien- oder Regierungskon-
stellationen hinaus die Funktionsfähigkeit des Fi-
nanzausgleichssystems zwischen Bund und Ländern 
für die Zukunft sicherzustellen. 

(Beifall bei der SPD) 

Aus diesem Grunde wurde auf Initiative des 
Herrn Bundeskanzlers mit den Ländern vereinbart, 
eine unabhängige Kommission von Verfassungs-
rechtswissenschaftlern und Finanzwissenschaft-
lern einzusetzen, die objektivere Maßstäbe für die 
Anwendung des Art. 106 des Grundgesetzes und für 
Verfahren der Umsatzsteuerneuverhandlungen 
deutlich machen soll. 
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Da bis zum Abschluß der Arbeiten dieser Kom-

mission  weitere Verhandlungen mit den Ländern 
zunächst aussichtslos waren, andererseits ein ge-
setzlich ungeregelter Zustand nicht eintreten darf, 
muß für eine Übergangszeit der Status quo fortge-
schrieben werden. Aus diesem Grunde hat die Bun-
desregierung den Ihnen vorliegenden Gesetzent-
wurf beschlossen. Befristet auf die Jahre 1979 und 
1980, soll es bei dem 1978 geltenden Verhältnis der 
Beteiligung an der Umsatzsteuer bleiben, wobei 
Bund und Länder ihre unterschiedlichen Rechtsauf-
fassungen zur Auslegung und Anwendung des 
Art. 106 aufrechterhalten. 

Die Ergänzungszuweisungen des Bundes an die 
leistungsschwachen Länder in Höhe von insgesamt 
1,5  V.  H. des Umsatzsteueraufkommens sollen in den 
Jahren 1979 und 1980 weitergewährt werden. Die 
leistungsschwachen Länder Bayern, Niedersachsen, 
Rheinland-Pfalz, Saarland und Schleswig-Holstein 
erhalten dadurch vom Bund 1979 insgesamt 1,3 Mil-
liarden DM und 1980 insgesamt 1,4 Milliarden DM 
an Ergänzungszuweisungen. 

Der materielle Inhalt des Entwurfs ist für den 
Bund unbefriedigend, weil er das zu L asten des Bun-
des bestehende Ungleichgewicht in der Finanzaus-
stattung fortschreibt. Diese für den Bund nur schwer 
verkraftbare Schräglage droht nun vollends uner-
träglich zu werden. 

Die durch die Vorgänge in Afghanistan ausgelö-
ste internationale Krise bringt — darüber sind sich 
übrigens, wie die heutige Debatte gezeigt hat, alle 
politischen Kräfte in der Bundesrepublik einig — 
wachsende finanzielle Belastungen für den Bund 
mit sich. Dabei geht es nicht nur um zusätzliche 
Ausgaben für die Europäische Gemeinschaft und 
neue Verteidigungsanstrengungen, sondern vor al-
len Dingen auch darum, die innere, d. h. insbeson-
dere die wirtschaftliche Stabilität derjenigen Länder 
zu stärken, die in ihrer politischen Selbständigkeit 
gefährdet sind. Diese zusätzlichen internationalen 
Verpflichtungen müssen entsprechend der verfas-
sungsmäßigen Aufgabenverteilung zunächst allein 
den Bundeshaushalt belasten. 

Angesichts der ohnehin schon hohen Nettokre-
ditaufnahme des Bundes kann es dabei nicht blei-
ben. Die Bundesregierung hat sich immer auf den 
Standpunkt gestellt, daß ihre Kreditaufnahme 
ebenso wie die gesamtstaatliche Kreditaufnahme 
sich nach den gesamtwirtschaftlichen Erfordernis-
sen richten muß. Die Bundesregierung hat es für un-
abweisbar gehalten, die öffentliche Nachfrage, das 
wirtschaftliche Wachstum und damit die Beschäfti-
gung durch zusätzliche kreditfinanzierte Ausgaben 
zu stärken, und sie hat dabei eine überproportional 
hohe Last übernommen. 

Die konjunkturelle Entwicklung dieses Jahres 
und erst recht die des nächsten Jahres ist mit gewis-
sen Unsicherheiten behaftet. Aus heutiger Sicht 
können wir aber eine erneute Erhöhung der Netto-
kreditaufnahme nicht vorsehen. Dies bedeutet, daß 
der noch vorhandene finanzpolitische Spielraum 
des Bundes neuen internationalen Verantwortlich-
keiten nicht mehr gerecht werden kann. Einige Län-
der haben bereits zu erkennen gegeben, daß sie  

grundsätzlich bereit sind, diese zusätzlichen Lasten 
mitzutragen. 

Der Weg, den die unionsregierten Länder dazu 
angeboten haben, nämlich eine Verminderung der 
vorgesehenen Steuererleichterungen, führt aller-
dings nicht zum Ziel. Die Notwendigkeit einer Kor-
rektur der Steuerprogression, insbesondere für die 
Arbeitnehmer, wird durch außenpolitische Einflüsse 
nicht aufgehoben. 

Eine Kürzung der Steuersenkung um beispiels-
weise 100 DM würde den Bund entsprechend dem 
Bundesanteil an der Einkommensteuer auch nur um 
42,50 DM entlasten, die er zur Finanzierung seiner 
erhöhten internationalen Verpflichtungen und sei-
ner Verpflichtungen gegenüber der Europäischen 
Gemeinschaft einsetzen könnte. Die Länder und Ge-
meinden dagegen würden mit 57,50 DM den größten 
Gewinn aus der unterlassenen Steuersenkung zie-
hen, ohne entsprechende zusätzliche Belastungen 
durch die internationale Entwicklung zu haben. 
Deshalb muß nach anderen Wegen gesucht werden, 
die jetzt bevorstehende einseitige Zusatzbelastung 
des Bundes ohne Erhöhung der Gesamtbelastung 
der Steuerzahler durch Umschichtung von Einnah-
men von den Ländern auf den Bund auszuglei-
chen. 

(Beifall bei der SPD und der FDP) 

Ich appelliere deshalb an die Länder, es nicht nur 
bei der grundsätzlichen Anerkennung der Notwen-
digkeit der Übernahme zusätzlicher nationaler 
und internationaler Verpflichtungen des Bundes 
zu belassen, sondern sich auch tatsächlich an den 
auf uns zukommenden unabweisbaren Ausgaben 
durch Stärkung der Finanzkraft des Bundes zu betei-
ligen. 

(Beifall bei der SPD und der FDP) 

Zu den öffentlichen Bekundungen, den Bund für 
seine neuen internationalen Verpflichtungen zu 
entlasten, steht allerdings der von der CDU/CSU 
eingebrachte Entwurf eines Steuer- und Familien-
entlastungsgesetzes 1981 in Widerspruch, da er 
wiederum den Weg geht, dem Bund die Hauptlast 
der Steuersenkungen aufzubürden. Wie wir heute 
dastehen würden, wenn wir dem Vorschlag der 
CDU/CSU gefolgt wären, schon 1980 die Steuern zu 
senken, will ich gar nicht näher beschreiben. 

(Beifall bei der SPD — Dr. Schäfer [Tübin

-

gen] [SPD]: Sehr richtig!) 

Das von den Unionsparteien im Bundesrat vorge-
legte Entlastungspaket ist so strukturiert, daß rund 
60 % der finanziellen Belastungen den Bund träfen. 
Von den rund 17 Milliarden DM an Entlastungen 
sollen der Bund 10 Milliarden DM und die Länder 
und Gemeinden nur rund 7 Milliarden DM tragen. 
Auch hier soll statt der Einführung eines alle Haus-
haltsebenen gleichmäßig — oder nach den Anteilen 
— belastenden Kindergrundfreibetrages das Kin-
dergeld, das allein zu Lasten des Bundes geht, er-
höht werden. Eine solche den Bund übermäßig bela-
stende Struktur des Steuerpakets gefährdet die von 
allen politischen Kräften der Bundesrepublik im 
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Bundesminister Matthöfer 
Grundsatz angestrebte Entlastung in der Lohn- und 
Einkommensteuer. 

Ich habe den Bundeskanzler gebeten, mit den Mi-
nisterpräsidenten baldmöglichst Gespräche aufzu-
nehmen, um einen gesamtstaatlichen finanzpoliti-
schen Kompromiß anzustreben, der es ermöglicht, 
den internationalen Verantwortlichkeiten der Bun-
desrepublik gerecht zu werden, die öffentliche Kre-
ditaufnahme im gesamtwirtschaftlich vertretbaren 
Rahmen zu halten, d. h. nicht mehr Geld aufzuneh-
men, als zur Sicherung der Beschäftigung unabweis-
bar erforderlich ist, den Bürgern die Anpassung des 
Steuertarifs zu geben, weil sie unabweisbar erf order-
lich ist, und die Lasten der kinderbezogenen Lei-
stungen auf alle Ebenen des Staates gleichmäßig zu 
verteilen. 

In der Erwartung, daß die Länder sich dieser ge-
samtstaatlichen Verantwortung nicht entziehen 
wollen, bitte ich den Deutschen Bundestag um Zu-
stimmung zu dem vorliegenden Gesetzentwurf, al-
lerdings in der Hoffnung, daß noch in diesem Jahr 
zumindest eine Zwischenlösung gefunden werden 
kann, die der veränderten internationalen Lage 
Rechnung trägt. 

(Beifall bei der SPD und der FDP) 

Vizepräsident Wurbs: Weitere Wortmeldungen 
liegen nicht vor. Ich schließe die Aussprache. 

(Abg. Kühbacher [SPD] meldet sich zu Wort 
— Zuruf von der SPD: Er war angemeldet! 
— Gegenruf von der CDU/CSU: Die Aus

-

sprache ist geschlossen!) 

— Verzeihung, es wurde vorhin gesagt, es spricht 
nur der Finanzminister. 

(Kühbacher [SPD]: Ich hatte mich angemel

-

det!) 

— Gut, selbstverständlich. 

Kühbacher (SPD): Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Daß die Verwirrung hier groß ist, das 
begreife ich schon. Denn wir haben jetzt einen parla-
mentarisch ungeheuerlichen Vorgang zu verzeich-
nen. Die CDU taucht weg, benennt keinen Redner 
für diese Debatte, obwohl seit Tagen, seit Wochen 
bekannt ist, daß diese Debatte stattfinden soll. Der 
Beweis dafür: hier sitzen Finanzreferenten aus zwei 
CDU-geführten Ländern, die bis zum Ende aushar-
ren, weil sie wissen, daß es diese Debatte geben 
sollte. 

Zur Sache selbst weiß die CDU offensichtlich 
nichts zu sagen. Sie tauchen weg. Ich bezeichne das 
als Feigheit. 

(Beifall bei der SPD) 

Ich bezeichne es deshalb als Feigheit, weil zum er-
stenmal ja wohl deutlich werden muß, daß hier Be-
richte aus den Ausschüssen kommen, insbesondere 
aus dem Haushaltsausschuß, wo es normalerweise 
bei finanzwirksamen Gesetzen heißt: Der Gesetz-
entwurf ist mit der Haushaltslage vereinbar. Mehr-
fach heute so eingeführt. 

Zu dem Bericht zu diesem Gesetz, das wir jetzt be-
raten, heißt es — so beschloß der Haushaltsaus-

schuß —: Der Gesetzentwurf wird mit der Haus-
haltslage für vereinbar erklärt. Weil man nämlich 
gar nicht anders kann. Dies ist ein ganz wesentlicher 
Unterschied. Ich hätte gern einmal den Vorsitzen-
den des Haushaltsausschusses, Herrn Windelen, ge-
fragt, wie er denn zu der Institution „Bundeshaus-
halt" steht und wie er dazu steht, daß die Ländermi-
nisterpräsidenten der CDU den Bund, diese Bundes-
regierung im Würgegriff halten wollen. Hier wird 
weggetaucht. Auch Ihr Möchtegern-Finanzminister 
Häfele hätte hier einmal Position zur Frage der 
Steuerverteilung beziehen können. Die Herren tau-
chen einfach weg, obwohl die Debatte seit gut einer 
Woche vereinbart ist. 

(Beifall bei der SPD und der FDP) 

Ich bitte Sie, Herr Kunz — es tut mir leid, daß Sie 
hier noch zuhören müssen, daß Sie das ertragen 
müssen —, dies einmal in Richtung CDU/CSU-Frak-
tion zu bringen. So kann man im Parlament nicht 
verfahren: Man kann einfach nicht über Probleme 
sprechen, weil kein Ansprechpartner da ist. 

(Reddemann [CDU/CSU]: Glauben Sie 
denn, Sie seien ein Ansprechpartner?) 

— Herr Kollege Reddemann, ich suche bei Ihnen ei-
nen Ansprechpartner. Das Problem ist ja, daß Sie 
hierzu nicht reden. Das Schlimmste, glaube ich, was 
einem Parlamentarier hier vorgeworfen werden 
kann, ist Feigheit. Ich bezichtige die verantwortli-
chen Finanzpolitiker der CDU der Feigheit, da sie 
sich dieser Diskussion hier und heute nicht stel-
len. 

(Beifall bei der SPD und der FDP — Erneu

-

ter Zuruf des Abg. Reddemann [CDU/ 
CSU]) 

— Dies stelle ich so fest. 

Es tut mir leid, daß meine Sachargumente nun ir

-

gendwo anders, z. B. im Sozialdemokratischen Pres

-

sedienst, abgedruckt werden müssen, weil man die 
Debatte heute leider nicht führen kann. Ich be-
zeichne dies als einen ungeheuren Vorgang. Dieser 
Bundestag muß auch einmal über sein Selbstver-
ständnis, über sein Budgetrecht diskutieren, und 
muß darüber reden, wie es denn mit den Einnahmen 
aussieht. Man kann nicht ständig über die Neuver-
schuldung lamentieren, man kann diesen Staat nicht 
für bankrott erklären, wenn uns die CDU-geführten 
Länder gleichzeitig erpressen. 

(Beifall bei der SPD und der FDP) 

Ich hätte gern sachlich diskutiert, weil man eine 
Reihe von Argumenten über die Frage der Neuver-
teilung der Umsatzsteuer kritisch austauschen 
kann. Aber daß hier im Bundestag Debatten abge-
würgt werden, indem man einfach nicht erscheint, 
ist doch wohl ein abenteuerlicher Vorgang. Ich hof-
fe, die Presse wird das entsprechend würdigen. 

(Beifall bei der SPD und der FDP) 

Vizepräsident Wurbs: Das Wort hat der Abgeord-
nete Kunz. 

Kunz (Berlin) (CDU/CSU): Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Zur Sache möchte ich nur sa- 
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Kunz (Berlin) 
gen, daß ich den Ton, den der Herr Bundesfinanzmi-
nister gewählt hat, sehr wohl von dem Ihrigen zu un-
terscheiden weiß. Es ist wahrscheinlich doch jener 
Unterschied zwischen Verantwortung und nur Da-
hinreden, wie Sie es eben getan haben. 

Ich weise außerdem Ihren unerhörten Vorwurf, 
daß die CDU-geführten Länder andere erpressen 
würden, strikt zurück. 

Ich habe mich aber gemeldet, weil ich etwas zur 
Form sagen wollte. Herr Kollege, Ihnen scheint ent-
gangen zu sein, daß kurz vor Ihrer Wortmeldung 
vereinbart war, daß nur der Bundesfinanzminister 
das Wort ergreift. Wir konnten uns freilich dann, 
nachdem Sie den besonderen Wunsch geäußert ha-
ben, das Wort zu ergreifen, während zwei andere 
Fraktionen diesen Wunsch nicht geäußert haben, 
dem nicht widersetzen. Wir halten uns an das, was 
mit Beginn der Sitzung um 9 Uhr vereinbart war. 
Deshalb bitte ich Sie, zur Kenntnis zu nehmen, daß 
Ihr Vorwurf völlig ins Leere geht. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Vizepräsident Wurbs: Weitere Wortmeldungen 
liegen nicht mehr vor. Ich schließe die Ausspra-
che. 

Wir kommen zur Einzelberatung und Abstim-
mung in zweiter Beratung. Ich rufe die Artikel 1 bis 
3, Einleitung und Überschrift auf. Wer den aufgeru-
fenen Vorschriften zuzustimmen wünscht, den bitte 
ich um das Handzeichen. — 

(Kunz [Berlin] [CDU/CSU]: Wir stimmen 
ausdrücklich zu!) 

Gegenprobe! — Enthaltungen? — Das Gesetz ist in 
zweiter Beratung angenommen. 

Wir treten in die 

dritte Beratung 

ein. Wird das Wort gewünscht? — Das ist nicht der 
Fall. 

Wir kommen zur Schlußabstimmung. Wer dem 
Gesetz als Ganzem zuzustimmen wünscht, den bitte 
ich, sich zu erheben. — Gegenprobe! — Enthaltun-
gen? — Das Gesetz ist angenommen. 

Die Tagungsordnungspunkte 11 — Errichtung 
von Sprecherausschüssen für Leitende Angestellte 
— und 12 — Beschleunigung des Asylverfahrens — 
sind von der Tagesordnung abgesetzt. 

Ich rufe die Punkte 13 bis 20 der Tagesordnung 
auf: 

13. Erste Beratung des von der Bundesregierung 
eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes zur 
Änderung der Bundesgebührenordnung 
für Rechtsanwälte 
— Drucksache 8/3691 — 

Überweisungsvorschlag d. Ältestenrates: 
Rechtsausschuß 
Haushaltsausschuß gemäß § 96 GO 

14. Erste Beratung des von der Bundesregierung 
eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes über 
die Statistik der Beherbergung im Reisever

-

kehr (Beherbergungsstatistikgesetz — Be-
herbStatG) 

— Drucksache 8/3623 — 

Überweisungsvorschlag des Ältestenrates: 
Ausschuß für Wirtschaft (federführend) 
Innenausschuß 
Haushaltsausschuß mitberatend und gemäß § 96 GO 

15. Erste Beratung des von der Bundesregierung 
eingebrachten Entwurfs eines Sechsten Ge-
setzes zur Änderung des Unterhaltssiche-
rungsgesetzes 
— Drucksache 8/3664 — 

Überweisungsvorschlag des Ältestenrates: 
Verteidigungsausschuß (federführend) 
Ausschuß für Raumordnung, Bauwesen und Städtebau 
Haushaltsausschuß mitberatend und gemäß § 96 GO 

16. Erste Beratung des von der Bundesregierung 
eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes zu 
dem Zusatzprotokoll vom 10. Mai 1979 zum 
Europäischen Übereinkommen über den 
Schutz von Tieren beim internationalen 
Transport 
— Drucksache 8/3665 — 

Überweisungsvorschlag des Ältestenrates: 
Ausschuß für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 

17. Erste Beratung des von der Bundesregierung 
eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes zu 
der Vereinbarung vom 25. August 1978 zur 
Durchführung des Abkommens vom 25. Fe-
bruar 1964 zwischen der Bundesrepublik 
Deutschland und der Schweizerischen Eidge-
nossenschaft über Soziale Sicherheit in der 
Fassung des Zusatzabkommens vom 9. Sep-
tember 1975 

— Drucksache 8/3655 — 

Überweisungsvorschlag des Ältestenrates: 
Ausschuß für Arbeit und Sozialordnung 

18. Erste Beratung des von der Bundesregierung 
eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes zu 
dem Abkommen vom 7. April 1977 zwischen 
der Bundesrepublik Deutschland und dem 
Füstentum Liechtenstein über Soziale Si-
cherheit 
— Drucksache 8/3656 — 

Überweisungsvorschlag des Ältestenrates: 
Ausschuß für Arbeit und Sozialordnung 

19. Erste Beratung des von der Bundesregierung 
eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes zum 

Übereinkommen vom 9. Dezember 1977 zwi-
schen der Bundesrepublik Deutschland, dem 
Fürstentum Liechtenstein, der Republik 
Osterreich und der Schweizerischen Eidge-
nossenschaft im Bereich der Sozialen Si-
cherheit und zu der Vereinbarung vom 
28. März 1979 zur Durchführung dieses Über-
einkommens 

— Drucksache 8/3657 — 

Überweisungsvorschlag des Ältestenrates: 
Ausschuß für Arbeit und Sozialordnung 
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Vizepräsident Wurbs 
20. Erste Beratung des von der Bundesregierung 

eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes zu 
dem Europäischen Übereinkommen vom 
28. Juni 1978 über die Kontrolle des Erwerbs 
und Besitzes von Schußwaffen durch Ein-
zelpersonen 
- Drucksache 8/3660 - 

Überweisungsvorschlag des Ältestenrates: 
Innenausschuß (federführend) 
Ausschuß für Wirtschaft 

Das Wort wird nicht gewünscht. Der Ältestenrat 
schlägt die Überweisung der Gesetzentwürfe auf 
den Drucksachen 8/3691, 8/3623, 8/3664, 8/3665, 
8/3655, 8/3656, 8/3657 und 8/3660 an die Ausschüsse 
vor. Die Überweisungsvorschläge des Ältestenrates 
ersehen Sie aus der Tagesordnung. Ist das Haus mit 
diesen Überweisungsvorschlägen einverstanden? - 
Ich sehe und höre keinen Widerspruch; es ist so be-
schlossen. 

Ich rufe Punkt 21 der Tagesordnung auf: 

Beratung der Beschlußempfehlung und des 
Berichts des Finanzausschusses (7. Ausschuß) 
zu der Unterrichtung durch das Europäische 
Parlament 
Entschließung über die Schwierigkeiten 
beim grenzüberschreitenden Personen- und 
Güterkraftverkehr an den Binnengrenzen 
der Gemeinschaft 
- Drucksachen 8/2944, 8/3654 - 

Berichterstatter: Abgeordneter Dr. Sprung 

Wünscht der Herr Berichterstatter das Wort? - 
Das ist nicht der Fall. Das Wort wird auch anderwei-
tig nicht begehrt. 

Wir kommen zur Abstimmung. Der Auschuß emp-
fiehlt auf Drucksache 8/3654 unter Ziffer 1, die Ent-
schließung des Europäischen Parlaments auf Druck-
sache 8/2944 zustimmend zur Kenntnis zu nehmen, 
und unter Ziffer 2 die Annahme einer Entschlie-
ßung. Ist das Haus damit einverstanden? - Ich sehe 
und höre keinen Widerspruch. Es ist so beschlos-
sen. 

Meine Damen und Herren, wir sind damit am 
Schluß unserer Tagesordnung. Ich berufe die näch-
ste Sitzung des Deutschen Bundestages auf Mitt-
woch, den 5. März 1980, 13 Uhr ein. 

Die Sitzung ist geschlossen. 

(Schluß der Sitzung: 22.06 Uhr)  

Anlage 1 

Liste der entschuldigten Abgeordneten 

Abgeordnete(r) 	entschuldigt bis einschließlich 

Dr. Ahrens ** 6. 3. 
Dr. Aigner * 28. 2. 
Dr. Bangemann * 28. 2. 
Batz 28. 2. 
Dr. Bayerl 28. 2. 
Dr. Blüm 7. 3. 
Blumenfeld * 28. 2. 
Büchner ** 28. 2. 
Dr. Corterier 28. 2. 
Engelhard 28. 2. 
Fellermaier * 28. 2. 
Frau Dr. Focke * 7. 3. 
Dr. Früh * 28. 2. 
Frau Geier 28. 2. 
Dr. Hennig 28. 2. 
Dr. Hupka *** 28. 2. 
Dr. Jaeger 28. 2. 
Dr. h. c. Kiesinger 28. 2. 
Dr. Klepsch * 28. 2. 
Dr. Graf Lambsdorff 28. 2. 
Dr. Luster * 28. 2. 
Männing 28. 2. 
Dr. Milz 28. 2. 
Neuhaus 28. 2. 
Pawelczyk ** 28. 2. 
Petersen 28. 2. 
Sauer *** 28. 2. 
Schäfer (Mainz) 28. 2. 
Schäfer (Offenburg) 28. 2. 
Schedl 28. 2. 
Frau Schleicher 28. 2. 
Dr. Schmidt (Gellersen) 28. 2. 
Schmidt (Würgendorf) ** 6. 3. 
Schulte  7. 3. 
Dr. Schwencke (Nienburg) * 28. 2. 
Graf Stauffenberg 28. 2. 
Frau Tübler 7. 3. 

, Vosen 28. 2. 
Frau Dr. Walz * 7. 3. 
Wawrzik * 7. 3. 
Frau Dr. Wex 28. 2. 
Wischnewski 28. 2. 

* für die Teilnahme an Sitzungen des Europäischen Par-
laments 

** für die Teilnahme an Sitzungen der Westeuropäischen 
Union 

*** für die Teilnahme an Sitzungen der Nordatlantischen 
Versammlung 

Berichtigung 
202. Sitzung: Auf der ersten Indexseite ist in der 
linken Spalte unter „Erweiterung der Tagesordnung" 
einzufügen: 

„Zweite und dritte Beratung des vom Bun-
desrat eingebrachten Entwurfs eines Ge-
setzes zur Änderung dienstrechtlicher 
Vorschriften 

- Drucksachen 8/873, 8/2987, 8/3005 - 16133 B" 
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Bundesforschungsministeriums 
MdlAnfr A52 22.02.80 Drs 08/3692 
Hauser (Krefeld) CDU/CSU 

MdlAnfr A53 22.02.80 Drs 08/3692 
Hauser (Krefeld) CDU/CSU 

SchrAntw PStSekr Stahl BMFT 	. . . . 16281*  B 
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Anlage 8 

Untersuchungen in Ostwestfalen im Zu-
sammenhang mit dem Bau unterirdischer 
Kernkraftwerke 

MdlAnfr A62 22.02.80 Drs 08/3692 
Daweke CDU/CSU 

MdlAnfr A63 22.02.80 Drs 08/3692 
Daweke CDU/CSU 

SchrAntw StSekr Dr. Fröhlich BMI . . .  16281*  C 

Anlage 9 

Beteiligung der Studentenvertretungen 
an der Auseinandersetzung mit politi-
schen Ideen und Bestrebungen im Sinne 
des § 7 des Hochschulrahmengesetzes 

MdlAnfr A64 22.02.80 Drs 08/3692 
Thüsing SPD 

MdlAnfr A65 22.02.80 Drs 08/3692 
Thüsing SPD 

SchrAntw PStSekr Engholm BMBW . . 16282*A 

Anlage 10 

Analphabetismus in der Bundesrepublik 
Deutschland 

MdlAnfr A66 22.02.80 Drs 08/3692 
Ey CDU/CSU 

SchrAntw PStSekr Engholm BMBW . . 16282* C 

Anlage 11 

Verschmutzung der Rossel im deutsch-
französischen Grenzgebiet; Umweltbela-
stungen und Sicherheitsrisiken für die 
saarländische Bevölkerung durch das 
Kernkraftwerk Cattenom 
MdlAnfr A67 22.02.80 Drs 08/3692 
Conrad (Riegelsberg) CDU/CSU 

MdlAnfr A68 22.02.80 Drs 08/3692 
Conrad (Riegelsberg) CDU/CSU 

SchrAntw StSekr Dr. Fröhlich BMI . . . 16282* C 

Anlage 12 

Asylanträge von Afghanen in der Bun-
desrepublik Deutschland seit April 1978 
und nach dem 27. Dezember 1979 

MdlAnfr A69 22.02.80 Drs 08/3692 
Dr. Hupka CDU/CSU 

SchrAntw StSekr Dr. Fröhlich BMI . . . 16283* B  

Anlage 13 

Verwendung der Abkürzung „FRG" bei 
den Olympischen Spielen in Lake Placid 

MdlAnfr A70 22.02.80 Drs 08/3692 
Böhm (Melsungen) CDU/CSU 

SchrAntw StSekr Dr. Fröhlich BMI . . . 16283* C 

Anlage 14 

Gründe für die Auslassung von Gesprä-
chen mit den für die Rauschgiftbekämp-
fung verantwortlichen Ministern und des 
Höflichkeitsbesuchs beim Staatspräsiden-
ten anläßlich der Reise von Bundesinnen-
minister Baum nach Mexiko 

MdlAnfr A71 22.02.80 Drs 08/3692 
Gerlach (Obernau) CDU/CSU 

MdlAnfr A72 22.02.80 Drs 08/3692 
Gerlach (Obernau) CDU/CSU 

SchrAntw StSekr Dr. Fröhlich BMI . . . 16283* C 

Anlage 15 

Zahl der entgegen der Anordnung in Um-
lauf befindlichen Otto-Hahn-Gedenksil-
bermünzen 

MdlAnfr A73 22.02.80 Drs 08/3692 
Spranger CDU/CSU 

SchrAntw PStSekr Haehser BMF . . . . 16284* B 

Anlage 16 

Verhinderung eines Schwarzmarkts für 
Otto-Hahn-Gedenkmünzen 

MdlAnfr A74 22.02.80 Drs 08/3692 
Peiter SPD 

MdlAnfr A75 22.02.80 Drs 08/3692 
Peiter SPD . 

SchrAntw PStSekr Haehser BMF . . . . 16284* B 

Anlage 17 

Volkswirtschaftlicher Schaden durch Ka-
pitalbetrug im Warentermingeschä ft  

MdlAnfr A77 22.02.80 Drs 08/3692 
Hoffmann (Saarbrücken) SPD 

MdlAnfr A78 22.02.80 Drs 08/3692 
Hoffmann (Saarbrücken) SPD ' 

SchrAntw PStSekr Haehser BMF : . . . 16284* C 
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Anlage 18 

Schaden durch Kapitalanlagebetrug im 
Warentermingeschäft  
MdlAnfr A79 22.02.80 Drs 08/3692 
Nehm SPD 

SchrAntw PStSekr Haehser BMF . . . . 16285* B 

Anlage 19 

Ermittlungen gegen Unternehmen wegen 
Kapitalanlagebetrugs im Warentermin-
geschäft  
MdlAnfr A80 22.02.80 Drs 08/3692 
Lambinus SPD 

MdlAnfr A81 22.02.80 Drs 08/3692 
Lambinus SPD 

SchrAntw PStSekr Haehser BMF . . . . 16285* C 

Anlage 20 

Unterstützung der Interessengemein-
schaft der im Warentermingeschä ft  Ge-
schädigten 

MdlAnfr A82 22.02.80 Drs 08/3692 
Frau Dr. Martiny-Glotz SPD 

SchrAntw PStSekr Haehser BMF . . . . 16285* D 

Anlage 21 

Strafrechtliche Verfolgung betrügeri-
scher Warenterminfirmen 
MdlAnfr A83 22.02.80 Drs 08/3692 
Egert SPD 

SchrAntw PStSekr Haehser BMF . . . . 16286*A 

Anlage 22 

Einführung entsprechender Zulassungs-
voraussetzungen zur Bekämpfung betrü-
gerischer Warenterminfirmen 
MdlAnfr A84 22.02.80 Drs 08/3692 
Dr. Wernitz SPD 

MdLAnfr A85 22.02.80 Drs 08/3692 
Dr. Wernitz SPD 

SchrAntw PStSekr Haehser BMF . . . . 16286* B 

Anlage 23 

Bekämpfung der Wirtschaftskriminalität 
bei Warentermingeschäften sowie An-
wendung des § 35 der Gewerbeordnung 

MdlAnfr A86 22.02.80 Drs 08/3692 
Biermann SPD 

MdlAnfr A87 22.02.80 Drs 08/3692 
Biermann SPD 

SchrAntw PStSekr Haehser BMF . . . . 16286* D 

Anlage 24 

Änderung des Gesetzes zur Bekämpfung 
der Wirtschaftskriminalität hinsichtlich 
der Kapitalanlage im Warenterminge-
schäft 

MdlAnfr A88 22.02.80 Drs 08/3692 
Lutz SPD 

SchrAntw PStSekr Haehser BMF . . . . 16287*A 

Anlage 25 

Maßnahmen gegen rechtskräftig verur-
teilte Warenterminhändler bzw. Vermitt-
ler von Warentermingeschäften 

MdlAnfr A89 22.02.80 Drs 08/3692 
Immer (Altenkirchen) SPD 

SchrAntw PStSekr Haehser BMF . . . . 16287* C 

Anlage 26 

Initiativen der EG zur Bekämpfung der 
Wirtschaftskriminalität im Bereich der 
Kapitalanlage im Warentermingeschäft 

MdlAnfr A90 22.02.80 Drs 08/3692 
Jungmann SPD 

SchrAntw PStSekr Haehser BMF . . . . 16288* A 

Anlage 27 

Gesetzgeberische Initiativen zur Be-
kämpfung der Wirtschaftskriminalität 
auf dem Sektor der Kapitalanlage im Wa-
rentermingeschäft 

MdlAnfr A91 22.02.80 Drs 08/3692 
Amling SPD 

SchrAntw PStSekr Haehser BMF . . . . 16288* B 

Anlage 28 

Schädigung deutscher Kapitalanleger im 
Ausland durch Warenterminfirmen 

MdlAnfr A92 22.02.80 Drs 08/3692 
Schmidt (München) SPD 

SchrAntw PStSekr Haehser BMF . . . . 16289*A 
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Anlage 29 

Betrügerische Tätigkeit von Warenter-
minfirmen durch Direktgeschäfte für 
Gold, Silber usw. 

MdlAnfr A93 22.02.80 Drs 08/3692 
Kratz SPD 

SchrAntw PStSekr Haehser BMF . . . . 16289* B 

Anlage 30 

Ausfertigung von Spendenbescheinigun-
gen durch private Altenheime 

MdlAnfr A94 22.02.80 Drs 08/3692 
Horstmeier CDU/CSU 

MdlAnfr A95 22.02.80 Drs 08/3692 
Horstmeier CDU/CSU 

SchrAntw PStSekr Haehser BMF . . . . 16289* D 

Anlage 31 

Harmonisierung der DIN-Normen in den 
EG-Staaten; Entscheidung des Europäi-
schen Gerichtshofs über die Vermark-
tung rechtmäßig hergestellter Erzeug-
nisse in den EG-Staaten 

MdlAnfr A99 22.02.80 Drs 08/3692 
Dr. Schwörer CDU/CSU 

MdlAnfr A100 22.02.80 Drs 08/3692 
Dr. Schwörer CDU/CSU 

SchrAntw PStSekr Grüner BMWi . . . 16290* A 

Anlage 32 

Bundesbürgschaften für Kernkraftwerke 

MdlAnfr A104 22.02.80 Drs 08/3692 
Schäfer (Offenburg) SPD 

SchrAntw PStSekr Grüner BMWi . . . 16290* D 

Anlage 33 

Ablösung von Staatssekretär Gaus als Lei-
ter der Ständigen Vertretung der Bundes-
republik Deutschland in der DDR wegen 

Überschreitung seines Auftrags 

MdlAnfr A105 22.02.80 Drs 08/3692 
Jäger (Wangen) CDU/CSU 

MdlAnfr A106 22.02.80 Drs 08/3692 
Jäger (Wangen) CDU/CSU 

SchrAntw StMin Huonker BK 	16291 * A 

Anlage 34 

Zahl der dem Auswärtigen Amt vorlie-
genden Anträge auf Familienzusammen-
führung von Vietnamesen 

MdlAnfr A110 22.02.80 Drs 08/3692 
Dr. Pinger CDU/CSU 

MdlAnfr A111 22.02.80 Drs 08/3692 
Dr. Pinger CDU/CSU 

SchrAntw StMin Dr. von Dohnanyi AA .  16291*  B 

Anlage 35 

Verhinderung der Durchführung eines 
Seminars des Goethe-Instituts in Genua 
zur Frage Südtirols durch den deutschen 
Generalkonsul in Genua 

MdlAnfr A112 22.02.80 Drs 08/3692 
Dr. Wittmann (München) CDU/CSU 

SchrAntw StMin Dr. von Dohnanyi AA .  16291*  C 

Anlage 36 

Verbannung, Verhaftung und Verurtei-
lung der sich auf die KSZE-Schlußakte be-
rufenden Menschen im Ostblock 

MdlAnfr A113 22.02.80 Drs 08/3692 
Dr. Hupka CDU/CSU 

SchrAntw StMin Dr. von Dohnanyi AA .  16291*  D 

Anlage 37 

Vertragliche Grundlagen für die Goethe-
Institute sowie ihre Zahlungen an Schrift-
steller und Künstler 

MdlAnfr A116 22.02.80 Drs 08/3692 
Niegel CDU/CSU 

MdlAnfr A117 22.02.80 Drs 08/3692 
Niegel CDU/CSU 

SchrAntw StMin Dr. von Dohnanyi AA . 16292* A 

Anlage 38 

Verletzung der Rechte Deutscher in den 
Gebieten östlich von Oder und Neiße und 
in Polen 

MdlAnfr A118 22.02.80 Drs 08/3692 
Dr. Czaja CDU/CSU 

SchrAntw StMin Dr. von Dohnanyi AA . 16292* B 

Anlage 39 

Verhinderung der Ausreise des deut-
schen Staatsbürgers Clemens Kuithan aus 
der UdSSR 

MdlAnfr A120 22.02.80 Drs 08/3692 
Graf Huyn CDU/CSU 

SchrAntw StMin Dr. von Dohnanyi AA . 16292* C 
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Anlage 40 

Aufnahme von wirtschaftlichen, sozialen 
und kulturellen Rechten in die Europäi-
sche Menschenrechtskonvention 

SchrAnfr B1 22.02.80 Drs 08/3692 
Büchner (Speyer) SPD 

SchrAnfr B2 22.02.80 Drs 08/3692 
Büchner (Speyer) SPD 

SchrAntw StMin Frau Dr. Hamm-Brücher 
AA 	  16292* D 

Anlage 41 

Garantie des freien Zugangs zu den Er-
zeugnissen der Weltpresse bei den Olym-
pischen Sommerspielen in Moskau 

SchrAnfr B3 22.02.80 Drs 08/3692 
Dr. Marx CDU/CSU 

SchrAntw StMin Frau Dr. Hamm-Brücher 
AA 	  16293* B 

Anlage 42 

Erwähnung der Parteimitgliedschaft der 
Delegationsmitglieder bei Presseerklä-
rungen von Botschaften der Bundesrepu-
blik Deutschland im Ausland 

SchrAnfr B4 22.02.80 Drs 08/3692 
Spranger CDU/CSU 

SchrAntw StMin Frau Dr. Hamm-Brücher 
AA 	  16293* C 

Anlage 43 

Einigung zwischen Frankreich und Lu-
xemburg über den Sitz und die Tagungs-
orte des Europäischen Parlaments 

SchrAnfr B5 22.02.80 Drs 08/3692 
Seefeld SPD 

SchrAnfr B6 22.02.80 Drs 08/3692 
Seefeld SPD 

SchrAntw StMin Frau Dr. Hamm-Brücher 
AA 	  16293* C 

Anlage 44 

Informierung der Öffentlichkeit über die 
Ergebnisse der 6. Gipfelkonferenz der 
blockfreien Staaten in Havanna 

SchrAnfr B7 22.02.80 Drs 08/3692 
Dr. Steger SPD 

SchrAntw StMin Frau Dr. Hamm-Brücher 
AA 	  16294*A  

Anlage 45 

Einlösung der polnischen Verpflichtung 
zur Ermöglichung der Ausreise Deutsch-
stämmiger aus Schlesien; Aufnahme von 
Indochinaflüchtlingen in der Bundesre-
publik Deutschland 

SchrAnfr B8 22.02.80 Drs 08/3692 
Dr. Czaja CDU/CSU 

SchrAnfr B9 22.02.80 Drs 08/3692 
Dr. Czaja CDU/CSU 

SchrAntw StMin Frau Dr. Hamm-Brücher 
AA 	  16294* B 

Anlage 46 

Humanitäre Hilfe der Bundesrepublik 
Deutschland für die afghanischen Flücht-
linge in den Anrainerstaaten 

SchrAnfr B10 22.02.80 Drs 08/3692 
Dr. Hupka CDU/CSU 

SchrAntw StMin Frau Dr. Hamm-Brücher 
AA 	  16294* C 

Anlage 47 

Unterstützung der amerikanischen Lie-
fersperren gegenüber der Sowjetunion 
durch die Bundesrepublik Deutschland; 
Zurückhaltung bei neuen Krediten und 
Bürgschaften sowie Kürzung von Sub-
ventionen im Handel mit der Sowjet-
union 

SchrAnfr B11 22.02.80 Drs 08/3692 
Pieroth CDU/CSU 

SchrAnfr B12 22.02.80 Drs 08/3692 
Pieroth CDU/CSU 

SchrAnfr B13 22.02.80 Drs 08/3692 
Pieroth CDU/CSU 

SchrAnfr B14 22.02.80 Drs 08/3692 
Pieroth CDU/CSU 

SchrAntw StMin Frau Dr. Hamm-Brücher 
AA 	  16295* B 

Anlage 48 

Garantie für eine Nichtverwendung der 
an die Türkei gelieferten .Rüstungsgüter 
gegen andere Mitglieder der NATO 

SchrAnfr B15 22.02.80 Drs 08/3692 
Graf Huyn CDU/CSU 

SchrAntw PStSekr Haehser BMF . . . . 16295* D 
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Anlage 49 

Herabsetzung der flexiblen Altersgrenze 
für Bundesbeamte auf das 62. Lebensjahr 

SchrAnfr B16 22.02.80 Drs 08/3692 
Francke (Hamburg) CDU/CSU 

SchrAntw StSekr Dr. Fröhlich BMI . . . 16296*A 

Anlage 50 

Zuwendungen aus dem Bundeshaushalt 
an Natur- und Umweltschutzorganisatio-
nen 

SchrAnfr B17 22.02.80 Drs 08/3692 
Milz CDU/CSU 

SchrAnfr B18 22.02.80 Drs 08/3692 
Milz CDU/CSU 

SchrAntw StSekr Dr. Fröhlich BMI . . . 16296* B 

Anlage 51 

Anerkennung amtlich beglaubigter Foto-
kopien bei Bundesbehörden 

SchrAnfr B19 22.02.80 Drs 08/3692 
Prangenberg CDU/CSU 

SchrAntw StSekr Dr. Fröhlich BMI . . . 16297* A 

Anlage 52 

Erkenntnisse über Sicherheitssysteme 
von Kernkraftwerken sowjetischer Bau-
art sowie Reaktorunfälle und -störfälle im 
Ostblock 

SchrAnfr B20 22.02.80 Drs 08/3692 
Lintner CDU/CSU 

SchrAntw StSekr Dr. Fröhlich BMI . . . 16297* B 

Anlage 53 

Unfä lle bei der Produktion und Lagerung 
von ABC-Waffen im Ostblock 

SchrAnfr B21 22.02.80 Drs 08/3692 
Lintner CDU/CSU 

SchrAntw PStSekr Dr. von Bülow BMVg 16297* D 

Anlage 54 

Aufwendungen für den Verteidigungs-
etat und den Zivilschutz im Bundeshaus-
haltsplan 1980 sowie Rolle der freiwilli-
gen Feuerwehren im Zivilschutz 

SchrAnfr B22 22.02.80 Drs 08/3692 
Frau Hoffmann (Hoya) CDU/CSU 

SchrAnfr B23 22.02.80 Drs 08/3692 
Frau Hoffmann (Hoya) CDU/CSU 

SchrAnfr B24 22.02.80 Drs 08/3692 
Frau Hoffmann (Hoya) CDU/CSU 

SchrAnfr B25 22.02.80 Drs 08/3692 
Frau Hoffmann (Hoya) CDU/CSU 

SchrAntw StSekr Dr. Fröhlich BMI . . . 16298*A 

Anlage 55 

Äußerungen von Staatssekretär Dr. Hart
-kopf zu Ergebnissen eines Studienpro-

jekts über Vor- und Nachteile des Baus 
unterirdischer Kernkraftwerke 

SchrAnfr B26 22.02.80 Drs 08/3692 
Dr. Laufs CDU/CSU 

SchrAnfr B27 22.02.80 Drs 08/3692 
Dr. Laufs CDU/CSU 

SchrAntw StSekr Dr. Fröhlich BMI . . . 16298* D 

Anlage 56 

Gedenken an den 60. Jahrestag der Volks-
abstimmung in Teilen Ost- und West-
preußens für Deutschland 

SchrAnfr B28 22.02.80 Drs 08/3692 
Dr. Hennig CDU/CSU 

SchrAntw StSekr Dr. Fröhlich BMI . . . 16299*A 

Anlage 57 

Zahl und Durchschnittsbesoldung der 
Bundesbeamten in den Laufbahngruppen 
A l 3 bis A l6 und B1 bis B i l am 31. Dezem-
ber 1979 

SchrAnfr B29 22.02.80 Drs 08/3692 
Kolb CDU/CSU 

SchrAnfr B30 22.02.80 Drs 08/3692 
Kolb CDU/CSU 

SchrAnfr B31 22.02.80 Drs 08/3692 
Kolb CDU/CSU 

SchrAntw StSekr Dr. Fröhlich BMI . . . 16299* B 

Anlage 58 

Unterstützung der Errichtung eines 
THW-Heims in Hermeskeil 

SchrAnfr B32 22.02.80 Drs 08/3692 
Schartz (Trier) CDU/CSU 

SchrAntw StSekr Dr. Fröhlich BMI . . . 16299* D 

Anlage 59 

Zusammenlegung der Grenzschutzfach-
schulen München und Rosenheim an 
Stelle einer Auflösung der Grenzschutz-
fachschule München 

SchrAnfr B33 22.02.80 Drs 08/3692 
Dr. Wittmann (München) CDU/CSU 

SchrAntw StSekr Dr. Fröhlich BMI . . . 16300*A 
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Anlage 60 

Bundesweite Vereinheitlichung der Im
-missionsschutzvorschriften für PVC-

Betriebe 

SchrAnfr B34 22.02.80 Drs 08/3692 
Dr. Steger SPD 

SchrAntw StSekr Dr. Fröhlich BMI . . . 16300* B 

Anlage 61 

Förderung der Verwendung altpapierhal-
tigen Papiers bei der Herstellung von 
Schulbedarf 

SchrAnfr B35 22.02.80 Drs 08/3692 
Wolfgramm (Göttingen) FDP 

SchrAntw StSekr Dr. Fröhlich BMI . . . 16300* C 

Anlage 62 

Finanzielle Beteiligung des Bundes an 
den Faulschiammuntersuchungen in der 
Schlei 

SchrAnfr B36 22.02.80 Drs 08/3692 
Stutzer CDU/CSU 

SchrAntw StSekr Dr. Fröhlich BMI . . . 16301 * A 

Anlage 63 

Umgang der Grundwassernutzung in der 
Bundesrepublik Deutschland, insbeson-
dere bei der Trinkwasserversorgung 

SchrAnfr B37 22.02.80 Drs 08/3692 
Biechele CDU/CSU 

SchrAnfr B38 22.02.80 Drs 08/3692 
Biechele CDU/CSU 

SchrAnfr B39 22.02.80 Drs 08/3692 
Biechele CDU/CSU 

SchrAnfr B40 22.02.80 Drs 08/3692 
Biechele CDU/CSU 

SchrAntw StSekr Dr. Fröhlich BMI . . . 16301*  B 

Anlage 64 

Existenz einer eurokommunistischen Op

-

position in der SEW; Reaktion der DKP, 
ihr nahestehender Gruppen und des SHB 
auf die sowjetische Invasion in Afghani-
stan 

SchrAnfr B41 22.02.80 Drs 08/3692 
Dr. Langguth CDU/CSU 

SchrAnfr B42 22.02.80 Drs 08/3692 
Dr. Langguth CDU/CSU 

SchrAnfr B43 22.02.80 Drs 08/3692 
Dr. Langguth CDU/CSU 

SchrAntw StSekr Dr. Fröhlich BMI . . . 16302* B 

Anlage 65 

Einrichtung einer besoldungsrechtlichen 
Sonderlaufbahn für Rechtspfleger 

SchrAnfr B45 22.02.80 Drs 08/3692 
Dr. Warnke CDU/CSU 

SchrAntw StSekr Dr. Fröhlich BMI . . . 16303*A 

Anlage 66 

Beeinträchtigung der Strafverfolgung 
durch Namenswechsel der Ehemänner 
auf Grund des geltenden Namensrechts 

SchrAnfr B46 22.02.80 Drs 08/3692 
Dr. Wittmann (München) CDU/CSU 

SchrAntw PStSekr Dr. de With BMJ . . 16303* C 

Anlage 67 

Vereinfachung der Vorschriften im 
Grundbuchwesen und Senkung der Ein-
tragungsgebühren 

SchrAnfr B47 22.02.80 Drs 08/3692 
Dr. Steger SPD 

SchrAntw PStSekr Dr. de With BMJ . . 16303* D 

Anlage 68 

Steuerliche Absetzung der Kosten unter-
haltspflichtiger Geschiedener auch ohne 
Einverständnis der Unterhaltsberechtig-
ten 

SchrAnfr B48 22.02.80 Drs 08/3692 
Braun CDU/CSU 

SchrAntw PStSekr Dr. Böhme BMF . . . 16304* B 

Anlage 69 

Illegaler Handel mit der Otto-Hahn-Ge-
denkmünze 

SchrAnfr B49 22.02.80 Drs 08/3692 
Baack SPD 

SchrAnfr B50 22.02.80 Drs 08/3692 
Baack SPD 

SchrAntw PStSekr Haehser BMF . . . . 16304* D 

Anlage 70 

Ertragsbeteiligung von Bund und Län-
dern an Spielbanken 

SchrAnfr B51 22.02.80 Drs 08/3692 
Hoffmann (Saarbrücken) SPD 

SchrAntw PStSekr Dr. Böhme BMF . . . 16305*A 
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Anlage 71 

Erhöhung des Steuerfreibetrags für Pa-
ketsendungen in die DDR 

SchrAnfr B52 22.02.80 Drs 08/3692 
Burger CDU/CSU 

SchrAntw PStSekr Dr. Böhme BMF . . . 16305* C 

Anlage 72 

Zusicherungen der Türkei bezüglich der 
Unterbindung von Rauschgiftlieferun-
gen 

SchrAnfr B53 22.02.80 Drs 08/3692 
Dr. Hennig CDU/CSU 

SchrAntw PStSekr Haehser BMF . . . . 16305* D 

Anlage 73 

Unregelmäßigkeiten bei der nicht in Ver-
kehr gebrachten Otto-Hahn-Gedenk-
münze 

SchrAnfr B54 22.02.80 Drs 08/3692 
Dr. von Geldern CDU/CSU 

SchrAnfr B55 22.02.80 Drs 08/3692 
Dr. von Geldern CDU/CSU 

SchrAntw PStSekr Haehser BMF . . . . 16306*A 

Anlage 74 

Verbot politischer Werbung auf Zünd-
holzbriefchen und Streichholzschachteln 
durch das deutsche Zündwarenmonopol 

SchrAnfr B56 22.02.80 Drs 08/3692 
Landré CDU/CSU 

SchrAnfr B57 22.02.80 Drs 08/3692 
Landré CDU/CSU 

SchrAntw PStSekr Haehser BMF . . . . 16306* B 

Anlage 75 

Abschluß der Verhandlungen zwischen 
der Bundesvermögensverwaltung und 
der Stadt Bühl (Baden) über das frühere 
Munitionslager Unterstmatt/Hornisgrin-
de, vorzeitige Öffnung des Geländes für 
die Offentlichkeit 

SchrAnfr B58 22.02.80 Drs 08/3692 
Dr. Friedmann CDU/CSU 

SchrAntw PStSekr Haehser BMF . . . . 16306* C  

Anlage 76 

Großeinkäufe strategischer Rohstoffe wie 
Blei, Kupfer, Zink, Aluminium und Mo-
lybdän durch die Sowjetunion 

SchrAnfr B59 22.02.80 Drs 08/3692 
Dr. Narjes CDU/CSU 

SchrAntw PStSekr Grüner BMWi . . . 16306* D 

Anlage 77 

Förderung regelungstechnischer Einrich-
tungen zur Energieeinsparung gemäß 
§ 4 a des Investitionszulagengesetzes 

SchrAnfr B60 22.02.80 Drs 08/3692 
Röhner CDU/CSU 

SchrAntw PStSekr Grüner BMWi . . . 16307* A 

Anlage 78 

Beteiligung des Betriebsrats bei der Fest-
legung von Sperrzonen des sicherheitspo-
litischen Bereiches von Rüstungsbetrie-
ben und bei der Überprüfung dort be-
schäftigter Arbeitnehmer, Überprüfung 
des Handbuchs für den Geheimschutz in 
der Wirtschaft 

SchrAnfr B61 22.02.80 Drs 08/3692 
Menzel SPD 

SchrAntw PStSekr Grüner BMWi . . . 16307* C 

Anlage 79 

Mengenkontingente bei der Einfuhr von 
Schuhen aus Ländern der Dritten Welt in 
Industrieländer 

SchrAnfr B62 22.02.80 Drs 08/3692 
Dr. Marx CDU/CSU 

SchrAntw PStSekr Grüner BMWi . . . 16308* B 

Anlage 80 

Art und Umfang öffentlicher Aufträge 
von Bundeswehr, Bundespost und Bun-
desbahn insbesondere für die deutschen 
Motoreninstandsetzer 

SchrAnfr B63 22.02.80 Drs 08/3692 
Landré CDU/CSU 

SchrAntw PStSekr Grüner BMWi . . . 16308* C 

Anlage 81 

Finanzielle Unterstützung des „Aktions

-

kreises Energie der Bürger, Betriebsräte, 
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Wissenschaftler und Politiker" aus Esch-
born sowie Beantragung der Gemeinnüt-
zigkeit 

SchrAnfr B64 22.02.80 Drs 08/3692 
Schäfer (Offenburg) SPD 

SchrAnfr B65 22.02.80 Drs 08/3692 
Schäfer (Offenburg) SPD 

SchrAntw PStSekr Grüner BMWi . . . 16308* D 

Anlage 82 

Bewertung der angekündigten Preiserhö-
hungen der Ruhrgas AG sowie Abschöp-
fung der dadurch anfallenden windfall-
profits 

SchrAnfr B66 22.02.80 Drs 08/3692 
Dr. Jens (Voerde) SPD 

SchrAnfr B67 22.02.80 Drs 08/3692 
Dr. Jens (Voerde) SPD 

SchrAntw PStSekr Grüner BMWi . . . 16309* A 

Anlage 83 

Auswirkungen der Förderschwelle des 
einzelbetrieblichen Förderungspro-
gramms für Landwirtschaftsbetriebe; For-
schungen zur Nutzung neuer Energie-
quellen sowie zur Energieeinsparung in 
der Landwirtschaft; Ü berprüfung staatli-
cher Interventionen zur Lösung der 
Milchmarktprobleme in der EG 

SchrAnfr B68 22.02.80 Drs 08/3692 
Paintner FDP 

SchrAnfr B69 22.02.80 Drs 08/3692 
Paintner FDP 

SchrAnfr B70 22.02.80 Drs 08/3692 
Paintner FDP 

SchrAnfr B71 22.02.80 Drs 08/3692 
Paintner FDP 

SchrAntw BMin Ertl BML 	 16309* D 

Anlage 84 

Befreiung von Nebenerwerbslandwirten 
von der Pflicht zur Versicherung bei land-
wirtschaftlichen Krankenkassen 

SchrAnfr B72 22.02.80 Drs 08/3692 
Niegel CDU/CSU 

SchrAntw PStSekr Buschfort BMA . . . 16311 * A 

Anlage 85 

Staaten mit der 200-Seemeilen-Zone 

SchrAnfr B73 22.02.80 Drs 08/3692 
Kittelmann CDU/CSU 

SchrAntw BMin Ertl BML 	 16311 * C  

Anlage 86 

Unterlaufen des amerikanischen Han-
delsboykotts von Sojafrüchten gegen die 
Sowjetunion durch Unternehmen aus der 
EG 

SchrAnfr B74 22.02.80 Drs 08/3692 
Engelsberger CDU/CSU 

SchrAntw BMin Ertl BML 	 16312* B 

Anlage 87 

Umgehung des amerikanischen Getrei-
deembargos gegen die Sowjetunion durch 
die EG 

SchrAnfr B75 22.02.80 Drs 08/3692 
Graf Huyn CDU/CSU 

SchrAntw BMin Ertl BML 	 16312*D 

Anlage 88 

Erteilung einer befristeten Arbeitserlaub-
nis für ausländische Krankenpflege-
kräfte 

SchrAnfr B76 22.02.80 Drs 08/3692 
Prangenberg CDU/CSU 

SchrAntw PStSekr Buschfort BMA . . . 16313*A 

Anlage 89 

Konsequenzen aus den tödlichen Unfäl-
len bei der Benutzung von Haartrocknern 
in Bädern 

SchrAnfr B77 22.02.80 Drs 08/3692 
Frau Dr. Martiny-Glotz SPD 

SchrAntw PStSekr Buschfort BMA . . . 16313* C 

Anlage 90 

Häufigkeit und Verteilung der Kuren von 
Kindern und Jugendlichen auf die Lei-
stungsträger nach Inkrafttreten des Kran

-

kenversicherungs-Kostendämpfungsge

-

setzes von 1977 sowie Errichtung eigener  
Kurheime durch die gesetzlichen Kran-
kenkassen 

SchrAnfr B78 22.02.80 Drs 08/3692 
Spitzmüller FDP 

SchrAnfr B79 22.02.80 Drs 08/3692 
Spitzmüller FDP 

SchrAnfr B80 22.02.80 Drs 08/3692 
Spitzmüller FDP 

SchrAntw PStSekr Buschfort BMA . . . 16313* D 
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Anlage 91 

Anlage der Rücklagen der Sozialversiche-
rungsträger in Investmentanteilscheinen 

SchrAnfr B81 22.02.80 Drs 08/3692 
Schmidt (Kempten) FDP 

SchrAntw PStSekr Buschfort BMA . . . 16314* C 

Anlage 92 

Nachweis geschlechtsspezifischer Be-
nachteiligungen nach dem Entwurf eines 
arbeitsrechtlichen EG-Anpassungsgeset-
zes 

SchrAnfr B82 22.02.80 Drs 08/3692 
Frau Männle CDU/CSU 

SchrAntw PStSekr Buschfort BMA . . . 16314*D 

Anlage 93 

Benachteiligung von Dialysepatienten 
nach dem neuen Schwerbehindertenge

-

setz 

SchrAnfr B83 22.02.80 Drs 08/3692 
Dr. Steger SPD 

SchrAntw PStSekr Buschfort BMA . . . 16315*C 

Anlage 94 

Vorlage einer Vollmacht des hilfesuchen-
den  Bürgers bei Intervention eines Bun-
destagsabgeordneten bei einem Versor-
gungsamt 

SchrAnfr B84 22.02.80 Drs 08/3692 
Dr. Friedmann CDU/CSU 

SchrAntw PStSekr Buschfort BMA . . . 16316*A 

Anlage 95 

Einheitliche Regelung des Übergangsgel-
des für Ledige und vergleichbare Betreute 
während einer Rehabilitationsmaß-
nahme 

SchrAnfr B85 22.02.80 Drs 08/3692 
Stutzer CDU/CSU 

SchrAntw PStSekr Buschfort BMA . . . 16316* B 

Anlage 96 

Übernahme bestimmter Prozentsätze von 
Privatrechnungen freiwillig versicherter 
Mitglieder durch Ersatzkassen 

SchrAnfr B86 22.02.80 Drs 08/3692 
Dr. Becker (Frankfu rt) CDU/CSU 

SchrAntw PStSekr Buschfort BMA . . . 16316* C 

Anlage 97 

Vergabe der Forschungsvorhaben „Hu-
manisierung der Arbeitswelt" und „Ver-
kehrsführungssystem für Sehbehinder-
te" 

SchrAnfr B87 22.02.80 Drs 08/3692 
Kittelmann CDU/CSU 

SchrAnfr B88 22.02.80 Drs 08/3692 
Kittelmann CDU/CSU 

SchrAntw PStSekr Stahl BMFT . 	. 16316* D 

Anlage 98 

Beanstandung der Ausgaben des Bundes-
amts für Zivildienst zur Schaffung neuer 
Arbeitsplätze in den letzten zwei Jahren 
durch den Bundesrechnungshof 

SchrAnfr B89 22.02.80 Drs 08/3692 
Biehle CDU/CSU 

SchrAnfr B90 22.02.80 Drs 08/3692 
Biehle CDU/CSU 

SchrAntw PStSekr Buschfort BMA . . . 16317* B 

Anlage 99 

Benachteiligung einem Stadtrat oder Par-
lament angehörender Soldaten 

SchrAnfr B91 22.02.80 Drs 08/3692 
Müntefering SPD 

SchrAntw PStSekr Dr. von Bülow BMVg 16317*D 

Anlage 100 

Schutz der Verbraucher vor gefährlichen 
Produkten, wie z. B. dem Motorrad Gold 
Wing 

SchrAnfr B92 22.02.80 Drs 08/3692 
Frau Dr. Martiny-Glotz SPD 

SchrAntw PStSekr Wrede BMV . . . . 16318*A 

Anlage 101 

Aufnahme und Inhalt eines Fernsehfilms 
von Hermann P. Reiser über die Bundes-
wehr 

SchrAnfr B93 22.02.80 Drs 08/3692 
Weiskirch (Olpe) CDU/CSU 

SchrAnfr B94 22.02.80 Drs 08/3692 
Weiskirch (Olpe) CDU/CSU 

SchrAnfr B95 22.02.80 Drs 08/3692 
Weiskirch (Olpe) CDU/CSU 

SchrAntw PStSekr Dr. von Bülow BMVg 16318* C 
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Anlage 102 

Engpässe bei Bekleidungsstücken und 
Ausrüstungsgegenständen in der Bundes-
wehr 

SchrAnfr B96 22.02.80 Drs 08/3692 
Würzbach CDU/CSU 

SchrAnfr B97 22.02.80 Drs 08/3692 
Würzbach CDU/CSU 

SchrAnfr B98 22.02.80 Drs 08/3692 
Würzbach CDU/CSU • 

SchrAnfr B99 22.02.80 Drs 08/3692 
Würzbach CDU/CSU 

SchrAntw PStSekr Dr. von Bülow BMVg 16319* B 

Anlage 103 

Belastung des Verteidigungshaushalts 
1980 durch die Schulden des Heeres der 
Bundeswehr bei der Bundesbahn aus dem 
Jahre 1979 

SchrAnfr B100 22.02.80 Drs 08/3692 
Dr.-Ing. Oldenstädt CDU/CSU 

SchrAnfr B101 22.02.80 Drs 08/3692 
Dr.-Ing. Oldenstädt CDU/CSU 

SchrAntw PStSekr Dr. von Bülow BMVg 16319* D 

Anlage 104 

Herabstufung der Fernmeldeoffiziere bei 
den Waffensystemen HAWK und NIKE 

SchrAnfr B102 22.02.80 Drs 08/3692 
Voigt (Sonthofen) CDU/CSU 

SchrAnfr B103 22.02.80 Drs 08/3692 
Voigt (Sonthofen) CDU/CSU 

SchrAntw PStSekr Dr. von Bülow BMVg 16320* A 

Anlage 105 

Finanzierung einer Lärmschutzhalle für 
den Militärflugplatz Söllingen 

SchrAnfr B104 22.02.80 Drs 08/3692 
Frau Dr. Lepsius SPD 

SchrAnfr B105 22.02.80 Drs 08/3692 
Frau Dr. Lepsius SPD 

SchrAnfr B106 22.02.80 Drs 08/3692 
Frau Dr. Lepsius SPD 

SchrAntw PStSekr Dr. von Bülow BMVg 16320* C 

Anlage 106 

Einrichtung von Lehrwerkstätten beim 
Luftwaffenversorgungsregiment in der 
Bleiberg-Kaserne in Mechernich 

SchrAnfr B107 22.02.80 Drs 08/3692 
Milz CDU/CSU 

SchrAntw PStSekr Dr. von Bülow BMVg 16321 * B  

Anlage 107 

Förderung der Zeitsoldaten gemäß dem 
Arbeitsförderungsgesetz nach Ableistung 
des Wehrdienstes 

SchrAnfr B108 22.02.80 Drs 08/3692 
Lenzer CDU/CSU 

SchrAntw PStSekr Dr. von Bülow BMVg  16321*  C 

Anlage 108 

Beförderungsstau bei den Soldaten der 
Dienstgrade Oberfeldwebel, Leutnant, 
Oberleutnant und Hauptmann 

SchrAnfr B109 22.02.80 Drs  08/3692 
Biehle CDU/CSU 

SchrAntw PStSekr Dr. von Bülow BMVg 16321*D 

Anlage 109 

Verzicht auf die Pockenschutzimpfung 

SchrAnfr B110 22.02.80 Drs 08/3692 
Prinz zu Sayn-Wittgenstein-Hohenstein 
CDU/CSU 

SchrAnfr B 111 22.02.80 Drs 08/3692 
Prinz zu Sayn-Wittgenstein-Hohenstein 
CDU/CSU 

SchrAnfr - B 112 22.02.80 Drs 08/3692 
Prinz zu Sayn-Wittgenstein-Hohenstein 
CDU/CSU 

SchrAnfr B113 22.02.80 Drs 08/3692 
Prinz zu Sayn-Wittgenstein-Hohenstein 
CDU/CSU 

SchrAntw PStSekr Zander BMJFG . . . 16322* C 

Anlage 110 

Bedeutung der Anwendungsgebiete ge-
mäß § 48 Abs. 3 des Arzneimittelgesetzes 
für die Begrenzung der Verschreibungs-
pflicht 

SchrAnfr B114 22.02.80 Drs 08/3692 
Dr. Hammans CDU/CSU 

SchrAntw PStSekr Zander BMJFG . . . 16322* D 

Anlage 111 

Förderung von Jugendaustausch und Ju-
gendbegegnungen, insbesondere mit Ost-
blockstaaten, aus dem Bundeshaushalt 

SchrAnfr B115 22.02.80 Drs 08/3692 
Dr. Hennig CDU/CSU 

SchrAntw PStSekr Zander BMJFG . . . 16323*A 
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Anlage 112 

Notwendigkeit und Inhalt eines Antidis-
kriminierungsgesetzes 

SchrAnfr B116 22.02.80 Drs 08/3692 
Frau Männle CDU/CSU 

SchrAntw PStSekr Zander BMJFG . . . 16323* B 

Anlage 113 

Einbringung eines Gesundheitssicherstel-
lungsgesetzes in der 8. Legislaturperiode 

SchrAnfr B117 22.02.80 Drs 08/3692 
Möllemann FDP 

SchrAntw PStSekr Zander BMJFG . . . 16323* C 

Anlage 114 

Zusammenhang zwischen der Verwen-
dung von Amalgam bei Zahnbehandlun-
gen und Quecksilbervergiftungen 

SchrAnfr B118 22.02.80 Drs 08/3692 
Frau Verhülsdonk CDU/CSU 

SchrAnfr B119 22.02.80 Drs 08/3692 
Frau Verhülsdonk CDU/CSU 

SchrAntw PStSekr Zander BMJFG . . . 16323* C 

Anlage 115 

Schutz der Einkommensdaten vor dem 
Vermieter 

SchrAnfr B120 22.02.80 Drs 08/3692 
Dr. Riedl (München) CDU/CSU 

SchrAntw PStSekr Zander BMJFG . . . 16324* A 

Anlage 116 

Entlastung der Schlachtereien von den 
Gebühren für die Untersuchungen nach 
dem Geflügelfleischhygienegesetz 

SchrAnfr B121 22.02.80 Drs 08/3692 
Dr. Hammans CDU/CSU 

SchrAntw PStSekr Zander BMJFG . . . 16324* B 

Anlage 117 

Hilfsmaßnahmen für die unter Schuppen-
flechte leidenden Menschen 

SchrAnfr B122 22.02.80 Drs 08/3692 
Ey CDU/CSU 

SchrAntw PStSekr Zander BMJFG . . . 16324* D  

Anlage 118 

Wagentyp, KW-Zahl und Preis des neuan-
geschafften Ministerwagens im Bundesfa-
milienministerium 

SchrAnfr B123 22.02.80 Drs 08/3692 
Dr. Rose CDU/CSU 

SchrAnfr B124 22.02.80 Drs 08/3692 
Dr. Rose CDU/CSU 

SchrAnfr B125 22.02.80 Drs 08/3692 
Dr. Rose CDU/CSU 

SchrAnfr B126 22.02.80 Drs 08/3692 
Dr. Rose CDU/CSU 

SchrAntw PStSekr Zander BMJFG . . . 16325* A 

Anlage 119 

Überwachung des grenzüberschreiten-
den Güterverkehrs hinsichtlich der 
Arbeitszeitordnung sowie Verhinderung 
gesundheitlicher Schäden bei Berufs-
kraftfahrern 

SchrAnfr B127 22.02.80 Drs 08/3692 
Schmidt (Wuppertal) CDU/CSU 

SchrAnfr B128 22.02.80 Drs 08/3692 
Schmidt (Wuppertal) CDU/CSU 

SchrAntw PStSekr Wrede BMV . . . . 16325* C 

Anlage 120 

Beförderung eines 62jährigen Senatsdi-
rektors (B 6) aus der Landesverwaltung 
der Freien und Hansestadt Hamburg zum 
Ministerialdirektor (B 9) unter Verset-
zung in den Bundesdienst; Pension eines 
Beamten der Besoldungsgruppe B 9 nach 
Vollendung des 65. Lebensjahres 

SchrAnfr B129 22.02.80 Drs 08/3692 
Schröder (Lüneburg) CDU/CSU 

SchrAnfr B130 22.02.80 Drs 08/3692 
Schröder (Luneburg) CDU/CSU 

SchrAntw PStSekr Wrede BMV . . . . 16325*D 

Anlage 121 

Übernahme der Kosten für die Verlegung 
der Schienen der Bundesbahn im Zusam-
menhang mit der Ortsumgehung Rüdes-
heim durch den Bund 

SchrAnfr B131 22.02.80 Drs 08/3692  
Erhard (Bad Schwalbach) CDU/CSU 

SchrAntw PStSekr Wrede BMV . . . . 16326* B 

Anlage 122 

Gebühren der Bundesbahn für den Trans-
port von Lebendvieh nach Italien bei Ver-
wendung von Kleinwaggons 
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SchrAnfr B132 22.02.80 Drs 08/3692 
Kiechle CDU/CSU 

SchrAnfr B 133 22.02.80 Drs 08/3692 
Kiechle CDU/CSU 

SchrAnfr B134 22.02.80 Drs 08/3692 
Kiechle CDU/CSU 

SchrAntw PStSekr Wrede BMV . . . . 16326* C 

Anlage 123 

Bau der Anschlußstrecke von der Nord- 
Süd-Autobahn Würzburg-Ulm zur B 25 
im Raum Schopfloch/Westmittelfranken 

SchrAnfr B135 22.02.80 Drs 08/3692 
Spranger CDU/CSU 

SchrAntw PStSekr Wrede BMV . . . . 16327* C 

Anlage 124 

Förderung der technischen Entwicklung 
von Schutzeinrichtungen aus Drahtseilen 
(Sicherheitszäune) als Straßenabschran-
kungen 

SchrAnfr B 136 22.02.80 Drs 08/3692 
Hanz CDU/CSU 

SchrAnfr B137 22.02.80 Drs 08/3692 
Hanz CDU/CSU 

SchrAntw PStSekr Wrede BMV . . . . 16327* C 

Anlage 125 

Anlage von Schutzeinrichtungen aus 
Drahtseilen als Straßenabschrankungen 

SchrAnfr B138 22.02.80 Drs 08/3692 
Burger CDU/CSU 

SchrAnfr B139 22.02.80 Drs 08/3692 
Burger CDU/CSU 

SchrAntw PStSekr Wrede BMV . . . . 16327* D 

Anlage 126 

Verbesserung der Straßenverkehrssi-
cherheit durch ein kombinie rtes System 
von Leitplanken und Drahtseilabschran-
kungen 

SchrAnfr B140 22.02.80 Drs 08/3692 
Dr. Waffenschmidt CDU/CSU 

SchrAnfr B141 22.02.80 Drs 08/3692 
Dr. Waffenschmidt CDU/CSU 
SchrAntw PStSekr Wrede BMV . . . . 16328* B  

Anlage 127 

Gültigkeit der Bestimmungen des §16 des 
Bundesfernstraßengesetzes über die Li-
nienführung einer Bundesfernstraße 

SchrAnfr B142 22.02.80 Drs 08/3692 
Dr. Hennig CDU/CSU 

SchrAntw PStSekr Wrede BMV . . . . 16328* C 

Anlage 128 

Bundesmittel für den Bau von Radfahr-
wegen 

SchrAnfr B143 22.02.80 Drs 08/3692 
Dr. Schwörer CDU/CSU 

SchrAnfr B144 22.02.80 Drs 08/3692 
Dr. Schwörer CDU/CSU 

SchrAntw PStSekr Wrede BMV . . . . 16328* D 

Anlage 129 

Verbesserung der Bahnverbindung Köln-
Frankfurt/Main; Verhinderung einer 
Zerstörung der Naherholungsgebiete für 
die Bundeshauptstadt und des Rhein- 
Sieg-Kreises 

SchrAnfr B145 22.02.80 Drs 08/3692 
Dr. Möller CDU/CSU 

SchrAnfr B146 22.02.80 Drs 08/3692 
Dr. Möller CDU/CSU 

SchrAntw PStSekr Wrede BMV . . . . 16329* B 

Anlage 130 

Standort für den Rangierbahnhof Mün-
chen 

SchrAnfr B147 22.02.80 Drs 08/3692 
Dr. Wittmann (München) CDU/CSU 
SchrAntw PStSekr Wrede BMV . . . . 16329* C 

Anlage 131 

Sicherheitsvorschriften für Tanklastwa-
gen; Ausbau eines Verkehrshalbrings um 
die Gemeinde Weingarten im Zuge der 
B3 

SchrAnfr B148 22.02.80 Drs 08/3692 
Seefeld SPD 

SchrAnfr B149 22.02.80 Drs 08/3692 
Seefeld SPD 

SchrAntw PStSekr Wrede BMV . . . . 16330* A 

Anlage 132 

Bau eines Zusatzgleises von Frankfurt 
über Mainz nach Bingen sowie weitere 
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Verlagerung des Eisenbahngüterver-
kehrs in die Nachtstunden 

SchrAnfr B150 22.02.80 Drs 08/3692 
Gerster (Mainz) CDU/CSU 

SchrAnfr B151 22.02.80 Drs 08/3692 
Gerster (Mainz) CDU/CSU 

SchrAntw PStSekr Wrede BMV . . . . 16330* C 

Anlage 133 

Nutzung des Militärflugplatzes Diepholz 

SchrAnfr B152 22.02.80 Drs 08/3692 
Ey CDU/CSU 

SchrAntw PStSekr Wrede BMV . . . 16330* D 

Anlage 134 

Sicherheitsvorschriften für den Transport 
gefährlicher Güter auf dem Nord-Ostsee- 
Kanal; Katastrophenschutzplanungen 
und -übungen zur Vermeidung von Un-
fällen 

SchrAnfr B153 22.02.80 Drs 08/3692 
Dr. Zumpfort FDP 

SchrAnfr B154 22.02.80 Drs 08/3692 
Dr. Zumpfort FDP 

SchrAnfr B155 22.02.80 Drs 08/3692 
Dr. Zumpfort FDP 

SchrAnfr B156 22.02.80 Drs 08/3692 
Dr. Zumpfort FDP 

SchrAntw PStSekr Wrede BMV . . . . 16331 * A 

Anlage 135 

Zulassung von Ausnahmeregelungen in 
der Ferienreiseverordnung für Obsttrans-
porte an Wochenenden; Anlehnung des 
Baus des Teilstücks Rastatt-Offenburg 
der geplanten Bundesbahnschnelltrasse 
Mannheim-Basel an die bestehende 
Rheintalstraße 

SchrAnfr B157 22.02.80 Drs 08/3692 
Dr: Friedmann CDU/CSU 

SchrAnfr B158 22.02.80 Drs 08/3692 
Dr. Friedmann CDU/CSU 

SchrAntw PStSekr Wrede BMV . . . . 16331*  D 

Anlage 136 

Bau einer Schnellfähre in Fischerhütte; 
Ausbau und Finanzierung der B 203 
durch Büdelsdorf 

SchrAnfr B159 22.02.80 Drs 08/3692 
Stutzer CDU/CSU 

SchrAnfr B160 22.02.80 Drs 08/3692 
Stutzer CDU/CSU 

SchrAntw PStSekr Wrede BMV . . . . 16332* B 

Anlage 137 

Einsatz von D-Zügen für Berufspendler 
zwischen Gemünden und Frankfurt 

SchrAnfr B161 22.02.80 Drs 08/3692 
Biehle CDU/CSU 

SchrAntw PStSekr Wrede BMV . . . . 16332* D 

Anlage 138 

Höchstbelastungswerte für Lärm bei Stra-
ßenkehrmaschinen und Müllfahrzeugen 

SchrAnfr B162 22.02.80 Drs 08/3692 
Dr. Kunz (Weiden) CDU/CSU 

SchrAntw PStSekr Wrede BMV . . . . 16333* A 

Anlage 139 

Wegfall der Besoldungsgruppen A2 und 
A3 bei der Bundespost 

SchrAnfr B163 22.02.80 Drs 08/3692 
Francke (Hamburg) CDU/CSU 

SchrAntw PStSekr Wrede BMV . . . . 16333* B 

Anlage 140 

Zuteilung einer zweistelligen Ortskenn-
ziffer für den Fernsprechraum Bonn 

SchrAnfr B 164 22.02.80 Drs 08/3692 
Dr. Narjes CDU/CSU 

SchrAntw PStSekr Wrede BMV . . . . 16333* C 

Anlage 141 

Kosten für die Plakat- und Anzeigenak-
tion der Bundespost zur Unterrichtung 
der Bevölkerung über die Neuregelung 
des Telefonzeittakts 

SchrAnfr B165 22.02.80 Drs 08/3692 
Dr. Bötsch CDU/CSU 

SchrAntw PStSekr Wrede BMV . . . . 16334*A 

Anlage 142 

Preise für die Vermietung von Geschäfts-
räumen durch die Bundespost 

SchrAnfr B166 22.02.80 Drs 08/3692 
Reddemann CDU/CSU 

SchrAntw PStSekr Wrede BMV . . . . 16334*A 
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Anlage 143 

Einführung von Containern zur Verla-
dung von Postgut auf Bahnhöfen 

SchrAnfr B167 22.02.80 Drs 08/3692 
Frau Dr. Lepsius SPD 

SchrAntw PStSekr Wrede BMV . . . . 16334* B 

Anlage 144 

Fortführung des Dorferneuerungspro-
gramms nach Auslaufen des Programms 
für Zukunftsinvestitionen 

SchrAnfr B168 22.02.80 Drs 08/3692 
Röhner CDU/CSU 

SchrAntw BMin Ertl BML 	 16334* D 

Anlage 145 

Erhöhung der Transparenz der Subven-
tionen; Aufführung der Forschungs- und 
Entwicklungsfinanzhilfen für Unterneh-
men der gewerblichen Wirtscha ft  im 

8. Subventionsbericht 

SchrAnfr B171 22.02.80 Drs 08/3692 
Dr.-Ing. Laermann FDP 

SchrAnfr B172 22.02.80 Drs 08/3692 
Dr.-Ing. Laermann FDP 

SchrAntw PStSekr Stahl BMFT . . . . 16335*A 

Anlage 146 

Zahl der von der Frankfurter Wagnisfi-
nanzierungsgesellschaft mbH seit 1975 
bearbeiteten Anfragen auf Beteiligung; 
Zahl der als Verlustgeschäft abgeschrie-
benen Beteiligungen sowie materielle 
und immaterielle Vorteile für Berliner 
Unternehmen durch Einrichtung eines 
Berliner Büros der Wagnisfinanzierungs-
gesellschaft 

SchrAnfr B173 22.02.80 Drs 08/3692 
Bahner CDU/CSU 

SchrAnfr B174 22.02.80 Drs 08/3692 
Bahner CDU/CSU 

SchrAnfr B175 22.02.80 Drs 08/3692 
Bahner CDU/CSU 

SchrAntw PStSekr Stahl BMFT . . . . 16335* C 

Anlage 147 

Standorte für Kohleveredelungsanlagen 
sowie ihr Abstand von Wohngebieten; 
Behinderung der Umstellung von ölver-
brauchenden Altanlagen auf Kohlefeue-
rungsanlagen durch bundesrechtliche 

Vorschriften; vermehrter Einsatz von 
Kohle an Stelle von Heizöl 

SchrAnfr B176 22.02.80 Drs 08/3692 
Gerstein CDU/CSU 

SchrAnfr B177 22.02.80 Drs 08/3692 
Gerstein CDU/CSU 

SchrAnfr B178 22.02.80 Drs 08/3692 
Gerstein CDU/CSU 

SchrAnfr B179 22.02.80 Drs 08/3692 
Gerstein CDU/CSU 

SchrAntw PStSekr Grüner BMWi . . . 16336*A 

Anlage 148 

Vergabe der in Berlin durchgeführten 
Forschungsvorhaben „Telebus für Behin-
derte" und „Verkehrsführungssystem für 
Sehbehinderte" an die Studiengesellschaft 
Nahverkehr in Hamburg 

SchrAnfr B180 22.02.80 Drs 08/3692 
Kittelmann CDU/CSU 

SchrAntw PStSekr Stahl BMFT 	. . ... 16336* D 

Anlage 149 

Beteiligung von Ländern und Studenten-
wohnheimen an dem Demonstrationsvor-
haben „Energiesparen beim Bau und Be-
trieb von Studentenwohnheimen" 

SchrAnfr B181 22.02.80 Drs 08/3692 
Daweke CDU/CSU 

SchrAnfr B182 22.02.80 Drs 08/3692 
Daweke CDU/CSU 

SchrAntw PStSekr Engholm BMBW . . 16337* A 

Anlage 150 

Zahl der 1980 zur Verfügung stehenden 
Ausbildungsplätze 

SchrAnfr B183 22.02.80 Drs 08/3692 
Milz CDU/CSU 

SchrAntw PStSekr Engholm BMBW . . 16337* C 

Anlage 151 

Berufsförderung behinderter Jugendli-
cher sowie Angebot im Trainings- und 
Arbeitsbereich in den Werkstätten für 
Behinderte 

SchrAnfr B184 22.02.80 Drs 08/3692 
Horstmeier CDU/CSU 

SchrAnfr B185 22.02.80 Drs 08/3692 
Horstmeier CDU/CSU 

SchrAntw PStSekr Engholm BMBW . . 16337* D 
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Nachtrag zu den Anlagen zum Stenographischen Bericht 

Anlage 2 

Antwort 
des Parl. Staatssekretärs Wrede auf die Mündlichen 
Fragen des Abgeordneten Dr. Schwarz-Schilling 
(CDU/CSU) (Drucksache 8/3692 Fragen A 38 und 
39): 

Bedeutet die Neufassung des § 49 a  der Fernmeldeordnung, in wel-
cher nicht mehr von der „versuchsweisen Einrichtung" örtlicher Kabel-
netze, sondern von der „Überlassung öffentlicher Breitbandnetze” ge-
sprochen wird, daß die Frage der Trägerschaft eines sowohl für postali-
sche Zwecke als auch für die Übertragung der neuen Medien geeigne-
ten Netzes offengelassen wird, oder stehen hinter dieser Formulierung 
auch andere Gesichtspunkte? 

Wird die Deutsche Bundespost die Konkurrenz mit der Privatindu-
strie um den Bau von Kabelfernsehanlagen zulassen und konsequent 
darauf verzichten, ihren Genehmigungsvorbehalt als ein Mittel der 
Ausschaltung von günstigeren Konkurrenzangeboten zu benutzen? 

Zu Frage A 38: 

Die Frage der Netzträgerschaft wird durch die 
Neufassung des § 49 a der Fermeldeordnung nicht 
berührt, weil im Rahmen der Fernmeldeordnung 
nur Überlassungsbedingungen festgelegt werden, 
die sich auf die Deutsche Bundespost und ihre Kun-
den beziehen, nicht aber über die Kompetenzen für 
die Deutsche Bundespost entschieden werden 
kann. 

Zu Frage A 39: 

Die Deutsche Bundespost genehmigt das Errich

-

ten und Betreiben privater Gemeinschaftsantennen-
anlagen im Rahmen ihrer Genehmigungsbestim-
mungen vom 11. Juli 1974. Hiernach ist vorgesehen, 
daß bei großen privaten Gemeinschaftsantennenan-
lagen mit Netzteilen im öffentlichen Weg diese im 
öffentlichen Weg liegenden Netzteile von der Deut-
schen Bundespost zur Verfügung gestellt werden 
können. Diese Regelung hat zum Ziel, eine künftige 
Zusammenschaltbarkeit und Integration von derzeit 
entstehenden Einzelnetzen zu einem Gesamtnetz 
im Bereich der öffentlichen Wege und Plätze zu er-
möglichen. Darüber hinaus bietet die Einbeziehung 
der bei der Deutschen Bundespost vorhandenen 
Fernmeldeinfrastruktur in Form von Kabelkanälen 
häufig die einzige Möglichkeit, solche großen priva-
ten Gemeinschaftsantennenanlagen zu realisieren. 

In dieser Vorgehensweise liegt nicht die Absicht, 
mit Hilfe der Genehmigungsregelungen günstigere 
Konkurrenzangebote auszuschalten. 

Anlage 3 
Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Wrede auf die Mündliche 
Frage des Abgeordneten Dr. Enders (SPD) (Drucksa-
che 8/3692 Frage A 40): 

Hält es die Bundesregierung für gerechtfertigt, daß die Deutsche Bun-
despost bei der Einrichtung einer öffentlichen Sprechstelle mit Münz-
fernsprecher in einer Schule eine Mindesteinnahme von 100 DM für je

-

den einzelnen Monat des Jahres verlangt und keinen Ausgleich zwi-
schen den höheren Einnahmen in den Schulwochen und den Minder-
einnahmen während der Ferien zuläßt? 

Der Bundesregierung sind die sich aus dem ge-
schilderten Sachverhalt ergebenden Schwierigkei-
ten bekannt. Die Deutsche Bundespost hat deshalb 
mit der Dreizehnten Verordnung zur Änderung der 
Fernmeldeordnung vom 13. Dezember 1979 die Be-
rechnungsmodalitäten für die Mindesteinnahmen 
bei öffentlichen Sprechstellen bei Privaten, wozu 
auch die Schulen gehören, geändert. Seit dem 1. Ja-
nuar 1980 werden die Mindesteinnahmen nicht 
mehr auf einen Monat, sondern auf ein Jahr bezo-
gen, so daß nunmehr ein Ausgleich zwischen dem 
unterschiedlichen Gebührenaufkommen einzelner 
Monate möglich ist. 

Anlage 4 
Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Wrede auf die Mündlichen 
Fragen des Abgeordneten Dr. Meyer zu Bentrup 
(CDU/CSU) (Drucksache 8/3692 Fragen A 42 und 
43): 

Trifft es zu, daß die Deutsche Bundespost u. a. auf dem Gebiet der An-
rufbeantworter „einen neuen Markt entdeckt" hat (s. „Frankfurter Allge

-

meine Zeitung” vom 21. Januar 1980) und hier beabsichtigt, wenn auch in 
Gestalt eines Telefons mit entsprechender Zusatzfunktion, massiv in 
Konkurrenz zu z.T. sehr leistungsfähigen mittelständischen Unterneh-
men zu treten? 

Welche Begründung hat die Bundesregierung für die ständige Aus-
weitung des Postmonopols, und wie steht sie zu der in der „Frankfu rter 
Allgemeinen Zeitung" vom 14. Februar 1980 getroffenen Feststellung, 
daß „im Bundeswirtschaftsministerium ... eine Lockerung des Fernmel-
demonopols, zumindest bei den Endgeräten begrüßt" werde, und daß in 
Bonn damit gerechnet werde, „daß das Netzmonopol und das unterneh-
merische Verhalten der Post zunehmend in Frage gestellt werden"? 

Zu Frage A 42: 

Die Deutsche Bundespost beabsichtigt, Fern-
sprechapparate mit eingebautem Anrufbeantworter 
zu überlassen. Sie will damit jedoch nicht die Markt-
chancen der Anbieter von Anrufbeantwortern als 
private Zusatzeinrichtung zu Fernsprechanschlüs-
sen beschneiden und nicht in eine massive Konkur-
renz mit mittelständischen Unternehmen treten. 
Die Deutsche Bundespost wird sich deshalb mit ih-
rem Angebot an einen Kundenkreis richten, dessen 
Bedarf unterhalb des Leistungsspektrums der heuti-
gen Anrufbeantworter liegt. 

Zu Frage A 43: 

Die Deutsche Bundespost erfüllt ihre Aufgaben 
auf dem Gebiet des Post- und Fernmeldewesens ent-
sprechend ihrem gesetzlichen Auftrag, insbeson-
dere nach den entsprechenden Bestimmungen des 
Grundgesetzes, des Postverwaltungsgesetzes, des 
Postgesetzes und des Fernmeldeanlagengesetzes. 
Danach ist die Deutsche Bundespost in bestimmten 
Bereichen des Postwesens und des Fernmeldewe-
sens mit Alleinrechten ausgestattet, die sie nie über-
schritten hat und auch nicht zu überschreiten ge-
denkt. Es ist deshalb unzutreffend, von einer „ständi-
gen Ausweitung des Postmonopols" zu sprechen. 
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Bei der Überlassung von Endgeräten des Fernmel-
dewesens übt die Deutsche Bundespost diese Al-
leinrechte nur beim einfachen Fernsprechhauptan-
schluß aus. Fernschreibmaschinen überläßt die 
Deutsche Bundespost beispielsweise überhaupt 
nicht, hier hat sie sich lediglich die Wartung vorbe-
halten. 

Über die Ausgestaltung neuer Dienste, auch über 
die dabei erforderliche wirtschaftliche Betätigung 
der Deutschen Bundespost, wird in jedem Einzelfall 
entschieden, wobei entsprechend den Vorschriften 
des Postverwaltungsgesetzes das Einvernehmen mit 
dem Bundesminister für Wirtschaft hergestellt wer-
den muß. Auf diesem Wege werden die Ziele der 
Wirtschaftspolitik und der Unternehmenspolitik 
der Deutschen Bundespost aufeinander abge-
stimmt. 

Anlage 5 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Dr. Sperling auf die Münd-
lichen Fragen des Abgeordneten Kretkowski (SPD) 
(Drucksache 8/3692 Fragen A 45 und 46): 

Wird die Bundesregierung der Anregung des Aachener Verwaltungs-
gerichts folgen, daß, wenn angesichts der zunehmenden Energiever

-

knappung die Nutzung anderer Energiequellen und damit auch von 
Windrädern zugelassen werden solle, es die .Aufgabe des Gesetzgebers 
ist, dem durch Änderung der gesetzlichen Bestimmungen Rechnung zu 
tragen"? 

Plant die Bundesregierung eine gesetzliche Änderung des Baurechts, 
wonach es in Zukunft möglich sein wird, eine Windkraftanlage zu er-
richten, um Heizöl zu sparen? 

Nach dem geltenden Bauplanungsrecht ist die Er-
richtung von Windkraftanlagen durchaus möglich. 
So können in Bebauungsplangebieten nach § 30 
BBauG — soweit der Bebauungsplan keine entspre-
chenden Festsetzungen enthält — Windkraftanla-
gen als untergeordnete Nebenanlagen im Sinne des 
§ 14 Abs. 1 BauNVO zulässig sein. Sie dürfen jedoch 
nicht zu unzumutbaren Störungen und Belästigun-
gen führen oder einen nachteiligen Einfluß auf das 
Orts- und Landschaftsbild haben. 

Darüber hinaus ist auch nicht auszuschließen, daß 
Umweltbeeinträchtigungen durch einen denkbaren 
umfangreichen Einsatz in dicht besiedelten Wohn-
gegenden möglich sind (z. B. Fernsehempfangsstö-
rungen, Geräuschemissionen, Verminderung der 
Schadstoffkonzentrationssenkung infolge schlech-
terer natürlicher Durchlüftung). 

Ähnlich sind Windkraftanlagen innerhalb der im 
Zusammenhang bebauten Ortsteile nach § 34 
BBauG zu beurteilen. Dabei kommt es auf die Gege-
benheiten des Einzelfalles an. 

Im Außenbereich sind ebenfalls Windkraftanla-
gen zulässig, wenn öffentliche Belange nicht beein-
trächtigt werden. 

Gesetzliche Änderungen sind gegenwärtig nicht 
vorgesehen. Ob und inwieweit besondere Erleichte-
rungen für die Zulassung von Windkraftanlagen 
künftig geschaffen werden sollten, bedarf einer 
sorgfältigen Prüfung. Die Bundesregierung ist be-
müht, zum Zwecke der Energieeinsparung moder-
nen Technologien zum Durchbruch zu verhelfen;  

doch sollten Gesetzesnovellierungen nur unter der 
Voraussetzung eingeleitet werden, daß das geltende 
Recht wirklich änderungsbedürftig ist. Zunächst 
sollten daher Erfahrungen gesammelt werden. Der 
Bundesbauminister steht in dieser Frage in engem 
Kontakt mit den für das Bauwesen zuständigen Mi-
nistern (Senatoren) der Länder. Hinzuweisen ist in 
diesem Zusammenhang auf ein vom Bundesminister 
für Forschung und Technologie gefördertes For-
schungsvorhaben, in dessen Rahmen voraussicht-
lich noch in diesem Jahr Kriterien für die Errichtung 
von Windkraftanlagen unter Berücksichtigung bis-
heriger Erfahrungen bei deren Genehmigung erar-
beitet werden sollen. 

Anlage 6 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Stahl auf die Mündlichen 
Fragen des Abgeordneten Dr.-Ing. Laermann (FDP) 
(Drucksache 8/3692 Fragen A 50 und 51): 

Welche Erwartungen bezüglich der Nutzung und Markteinführung 
verbindet die Bundesregierung mit der Förderung der Entwicklung von 
Windenergieanlagen? 

Wie bewertet die Bundesregierung die inzwischen bekannt geworde-
nen rechtlichen Schwierigkeiten seitens Genehmigungsbehörden und 
Gerichten bei der privaterseits geplanten Nutzung der Windenergie, 
und was gedenkt sie dagegen zu tun? 

Zu Frage A 50: 

Die Bundesregierung fördert Forschungs- und 
Entwicklungsvorhaben zur Nutzung der Windener-
gie im wesentlichen unter den folgenden beiden Ge-
sichtspunkten: 

a) Entwicklung und Erprobung großer Windturbi-
nen zur Integration in die öffentliche Stromver-
sorgung 

b) Anpassung kleiner Windenergiekonverter 
(WEK) für besondere Anwendungsfälle (z. B. In-
selbetrieb, spez. Probleme in Entwicklungslän-
dern u. a.). 

Bei der Entwicklung großer Windturbinen stehen 
Probleme der Langlebigkeit, Betriebssicherheit und 
Wirtschaftlichkeit im Vordergrund. Ziel ist hierbei, 
Ländern mit geeignet hohem Windenergiepotential 
brauchbare Technologien zur öffentlichen Elektrizi-
tätsversorgung anbieten zu können. In diesem frü-
hen Stadium der Entwicklung stellt sich die Frage 
der Markteinführung noch nicht. 

Für den Bau kleiner WEK gibt die Bundesregie-
rung dagegen im Normalfall keine Forschungs- und 
Entwicklungsmittel aus, da die Problematik dieser 
Technologie gegenüber großen Anlagen relativ ge-
ring ist. 

Im Zusammmehang mit kleinen WEK befassen 
sich die vom BMFT geförderten Projekte vorwie-
gend mit der Entwicklung und Erprobung möglicher 
Anwendungs- und Speicherkonzepte, angepaßter 
Meßverfahren und mit der Durchführung von Ver-
gleichstests. 
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Die zügigere Verbreitung des Einsatzes kleiner 
WEK ist in erster Linie ein Problem der Konkur-
renzfähigkeit mit anderen Technologien aber auch 
ein Problem der Markteinführung. 

Hier wären Hilfen durch Zuschüsse beim Erwerb 
dieser Anlagen z. B. im Rahmen des Modernisie

-

rungs- und Energieeinsparungsgesetzes ähnlich wie 
für andere primärenergiesparende Maßnahmen 
denkbar. Diese Möglichkeit wird bei der kommen-
den Neufassung dieses Gesetzes mitgeprüft wer-
den. 

Es muß allerdings auch darauf hingewiesen wer-
den, daß unabhängig von der Genehmigungsproble-
matik der Einsatz von kleinen WEK nur in den Ge-
bieten sinnvoll sein kann, in denen günstige Wind-
verhältnisse vorliegen, da in der Regel (vor allen 
Dingen in dicht besiedelten Gegenden) die Energie-
dichte des Windes weit unter der der Sonnenein-
strahlung liegt. 

Zu Frage A 51: 

Hierzu möchte ich auf die Antwort des Bundesmi-
nisteriums für Raumordnung, Bauwesen und Städte-
bau, auf die Frage des Abgeordneten Volkmar Kret-
kowski zur heutigen Fragestunde verweisen, welche 
die Haltung der Bundesregierung zur Problematik 
der Genehmigung von kleinen Windenergiekonver-
tern behandelt. Danach müssen zunächst weitere 
Erfahrungen gesammelt werden, bevor beurteilt 
werden kann, ob das geltende Recht wirklich ände-
rungsbedürftig ist. Der BMFT fördert ein Vorhaben, 
mit dem noch in diesem Jahr Kriterien für die Er-
richtung von Windkraftanlagen unter Berücksichti-
gung bisheriger Erfahrungen bei der Genehmigung 
erarbeitet werden sollen. 

Anlage 7 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Stahl auf die Mündlichen 
Fragen des Abgeordneten Hauser (Krefeld) (CDU/ 
CSU) (Drucksache 8/3692 Fragen A 52 und 53): 

Ist es zutreffend, daß die Beamten des Bundesforschungsministeriums 
140 Seiten umfassende Berichte zu Anträgen auf Forschungsförderung 
mehrfach zurückweisen, nur weil z. B. einmal mit der Seite 1 und nicht 
wie vorgeschrieben mit der Seite 5 begonnen wird, oder nur weil die Sei-
ten „vorschriftswidrig" gelocht sind, nur weil der Seitenrand „vorschrifts

-

widrig" wenige Millimeter breiter als die erlaubten 2,5 cm waren, nur 
weil mathematische Symbole „vorschriftswidrig" mit Kugelschreiber 
und nicht mit Tusche eingetragen waren? 

Teilt die Bundesregierung die Auffassung, daß diese Praxis Aus-
wüchse der Bürokratie bedeuten, und wenn ja, was gedenkt sie gegebe-
nenfalls zu unternehmen, um die Bürokratie bei der Einreichung von 
Anträgen auf ein erträgliches Maß zurückzuschrauben? 

Zu Frage A 52: 

Anträge auf Forschungsförderung sind dem Bun-
desministerium für Forschung und Technologie 
(BMFT) in Form eines ausgefüllten sechsseitigen 
Vordruckes — hier haben wir kürzlich von 9 Seiten 
auf 6 Seiten reduziert — zusammen mit einer Vor-
habenbeschreibung einzureichen. Es werden nur 
Angaben erbeten, die für die Förderungsentschei-
dung notwendig sind. Zur Gestaltung der Vorhaben-
beschreibung existieren keine Vorschriften. 

Die Fragestellung kann sich daher offensichtlich 
nur auf Abschlußberichte zu geförderten Vorhaben 
beziehen. Für die Gestaltung der Manuskripte be-
stehen hier Richtlinien, die dem jeweiligen Zuwen-
dungsempfänger bereits bei der Bewilligung mitge-
teilt werden. 

Die Richtlinien sind deshalb notwendig, weil das 
Manuskript zur Vermeidung zusätzlicher Schreibar-
beit als unmittelbare Druckvorlage dient. Manu-
skripte werden in Einzelfällen zurückgewiesen, 
wenn mehrere gravierende Abweichungen von den 
Richtlinien festgestellt werden, die zu nicht vertret-
baren erhöhten Druckkosten (z. B. Retuschierko-
sten) führen. 

Zu Frage A 53: 

Die Bundesregierung vermag in diesen kurz dar-
gestellten Erfordernissen keine Auswüchse der Bü-
rokratie zu erkennen. 

Falls Sie ein konkretes Vorhaben oder Projekt mir 
nennen, wo nach Ihrer Ansicht sich die Auswüchse 
der Bürokratie zeigen, werde ich dies gerne über-
prüfen lassen. Der Bundesforschungsminister ist um 
eine zügige Bearbeitung und wenig Bürokratie sehr 
bemüht. 

Anlage 8 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Dr. Fröhlich auf die Münd-
lichen Fragen des Abgeordneten Daweke (CDU/ 
CSU) (Drucksache 8/3692 Fragen A 62 und 63): 

Treffen Pressemitteilungen — zuletzt veröffentlicht am 1. Februar 
1980 in der Presseschau der Landesregierung Nordrhein-Westfalen — 
zu, wonach die Bundesregierung beabsichtigt, Kernkraftwerke unter der 
Erde zu planen und dafür als Standort auch Ostwestfalen zu untersu-
chen? 

Welche Voraussetzungen sind für den Bau unterirdischer Kernkraft-
werke hinsichtlich der biologischen Bedingungen notwendig, und in-
wieweit treffen diese Bedingungen auf den Raum Ostwestfalen zu? 

Zu Frage A 62: 

Die Bundesregierung beabsichtigt nicht, sich mit 
der Planung von unterirdischen Kernkraftwerken 
zu befassen. Sie läßt aber zur Zeit die Vor- und 
Nachteile der unterirdischen Bauweisen von Kern-
kraftwerken untersuchen. Dazu gehört auch eine 
Grobbewertung der Standortmöglichkeiten an Flüs-
sen, die als Vorfluter für Kernkraftwerke geeignet 
sind. Dabei wurde auch der Raum Ostwestfalen be-
rücksichtigt. 

Zu Frage A 63: 

Die geologischen Bedingungen, unter denen der 
Bau unterirdischer Kernkraftwerke möglich ist, sind 
von der gewählten Bauweise abhängig und für jeden 
Standort separat zu prüfen. Sie betreffen insbeson-
dere die Festigkeit des Gebirges bei der Kavernen-
bauweise und die Tragfähigkeit des Bodens sowie 
die Grundwassersituation beim Bau in der offenen 
Baugrube im Lockergestein. 

Die bereits erwähnte Grobbewertung der Stand-
ortmöglichkeiten weist auch Standorte in Ost-West-
falen aus. 
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Anlage 9 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Engholm auf die Mündli-
chen Fragen des Abgeordneten Thüsing (SPD) 
(Drucksache 8/3692 Fragen A 64 und 65): 

Wie beurteilt die Bundesregierung die Mitwirkung der an den einzel-
nen Hochschulen bestehenden Studentenvertretungen bei der Erfül-
lung des Hochschulauftrags, nach dem Lehre und Studium den Studen-
ten zu verantwortlichem Handeln in einem freien, demokratischen und 
sozialen Rechtsstaat befähigen sollen (§ 7 des Hochschulrahmengeset-
zes)? 

Hält die Bundesregierung Hochschulen und Studentenvertretungen 
im Rahmen ihrer Aufgaben auch für berechtigt, sich mit politischen 
Ideen und Bestrebungen auseinanderzusetzen, die im Widerspruch zu 
den tragenden staats- und grundrechtlichen Entscheidungen der Ver-
fassung stehen? 

Zu Frage A 64: 

Nach Auffassung der Bundesregierung gehören 
Äußerungen zu allen Fragen von Lehre und Studium 
zum verfassungsrechtlich zulässigen Aufgabenkreis 
einer als Zwangskörperschaft verfaßten Studenten-
schaft. Damit können die Organe der Studenten-
schaften auch zu der Frage Stellung nehmen, wie 
nach ihrer Auffassung in den Lehrveranstaltungen 
das in § 7 HRG formulierte Studienziel verwirklicht 
werden soll, die Studenten zu verantwortlichem 
Handeln in einem freiheitlichen, demokratischen 
und sozialen Rechtsstaat zu befähigen. Da es sich 
hier um eine zentrale Zielbestimmung für alle Stu-
diengänge handelt, gehört die Meinungsbildung zu 
dieser Frage zum Kern des hochschulpolitischen 
Mandats der verfaßten Studentenschaft. 

Zu Frage A 65: 

Im Rahmen ihres Auftrags in Forschung und 
Lehre gehört es zu den Aufgaben der Hochschulen, 
sich wissenschaftlich mit politischen Ideen und Be-
strebungen auch dann auseinanderzusetzen, wenn 
sie im Widerspruch zu den tragenden staats- und 
grundrechtlichen Ideen der Verfassung stehen. 

Für die Studentenvertretungen ist diese Frage zu 
bejahen, soweit es sich um politische Ideen und Be-
strebungen handelt, die einen Bezug zu den Aufga-
ben der Hochschule haben. Den Hochschulen wird 
durch das HRG aufgetragen, für die Freiheit von 
Forschung und Lehre einzutreten (§ 3 Abs. 1); daraus 
folgt auch für die Studentenschaft das Recht zur Ab-
gabe von Stellungnahmen zu solchen Fragen. Um-
faßt der Aufgabenkreis der Studentenschaft, wie 
dies in mehreren Landesgesetzen vorgesehen ist, 
auch die Förderung der politischen Bildung und des 
staatsbürgerlichen Verantwortungsbewußtseins der 
Studenten, so sind entsprechende Aktivitäten auch 
in diesem Bereich zulässig; das Bundesverwaltungs-
gericht hat in einem Urteil vom 13. Dezember 1979 
klargestellt, daß auch die Förderung dieser Ziele zu 
den legitimen öffentlichen Aufgaben gehört, die die 
Bildung einer Zwangskörperschaft rechtfertigen. 

Anlage 10 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Engholm auf die Mündli-
che Frage des Abgeordneten Ey (CDU/CSU) (Druck-
sache 8/3692 Frage A 66): 

Was unternimmt die Bundesregierung gegen den Analphabetismus 
in der Bundesrepublik  Deutschland?  

Ihre Frage betrifft vor allem den Zuständigkeits-
bereich der Bundesländer. Der Bundesregierung ist 
das Problem des Analphabetismus auf Grund von 
Erfahrungen verschiedener Weiterbildungsträger 
sowie entsprechender Presseberichte bekannt. Zah-
lenangaben über den hierunter fallenden Personen-
kreis, wie sie teilweise schon veröffentlicht und mit-
unter auch voreilig kommentiert wurden, beruhen 
auf Schätzungen, für die es nach Kenntnis der Bun-
desregierung keine zuverlässigen Grundlagen gibt. 
Unabhängig von den in erster Linie zuständigen 
Kultusministerien der Länder bemüht sich auch die 
Bundesregierung um entsprechendes Datenmate-
rial. 

Anlage 11 

Antwort 

des Staatssekretärs Dr. Fröhlich auf die Mündlichen 
Fragen des Abgeordneten Conrad (Riegelsberg) 
(CDU/CSU) (Drucksache 8/3692 Fragen A 67 und 
68): 

Hat der Bundeskanzler während der 35. Konsultationen auf der 
Grundlage des deutsch-französischen Vertrags von 1963 mit dem fran-
zösischen Staatspräsidenten die Problematik der Rosselverschmutzung 
angesprochen, und wenn ja, mit welchem Ergebnis, wenn nicht, was ge-
denkt die Bundesregierung dann zu tun, um die enorme Belastung der 
Rossel durch die vielen chemischen Betriebe in Carling, die die Rossel 
als „schmutzigsten Fluß Europas” bekanntgemacht haben, abzubauen? 

Hat der Bundeskanzler während der 35. Konsultationen auf der 
Grundlage des deutsch-französischen Vertrags von 1963 mit dem f ran-
zösischen Staatspräsidenten Giscard d'Estaing die Problematik des ge-
planten französischen 5 200-Megawatt-Kernkraftwerks in Cattenom, 
insbesondere die durch diese Massierung der Energieerzeugung in un-
mittelbarer Grenznähe zu erwartenden Umweltbelastungen und Sicher-
heitsrisiken für die saarländische Bevölkerung angesprochen, und wenn 
ja, mit welchem Ergebnis? 

Zu Frage A 67: 

Der Bundeskanzler hat die Problematik der Ros-
selverschmutzung anläßlich der letzten (35.) 
deutsch-französischen Konsultationen nicht ange-
sprochen. Nachdem die französische Seite erst Ende 
vergangenen Jahres in den Beratungen der Interna-
tionalen Kommissionen zum Schutz der Mosel und 
der Saar gegen Verunreinigung eine erhebliche 
Verringerung der Abwasserbelastung bis 1983 in 
Aussicht gestellt hat, ist z. Z. keine Möglichkeit bzw. 
Notwendigkeit für eine Erörterung anläßlich der 
deutsch-französischen Gipfelgespräche gegeben. 

Die.  Vertreter der Bundesregierung in den Inter-
nationalen Kommissionen zum Schutz der Mosel 
und der Saar gegen Verunreinigung werden das 
Rossel-Problem dort mit dem gebotenen Nachdruck 
weiter verfolgen. Auf Anfrage hat die französische 
Delegation ausdrücklich erklärt, daß mit der in Aus-
sicht gestellten Verringerung der Abwasserlast aus 
dem französischen Chemieunternehmen an der 
Rossel gleichzeitig auch Schadstoffe, wie z. B. Phe-
nole, zurückgehalten werden, die in den vergange-
nen Jahren immer wieder zu starken Geruchsbelä- 
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stigungen und Besorgnis bei der deutschen Bevölke-
rung am Unterlauf der Rossel geführt haben. 

Die Bundesregierung wird jedoch — wenn nötig 
auf der Ebene der Regierungschefs — das Rossel

-

problem von sich aus gegenüber der französischen 
Regierung ansprechen, sofern sich herausstellen 
sollte, daß die Bemühungen zur Abwasserbeseiti-
gung hinter den in Aussicht gestellten Sanierungs-
plänen zurückbleiben. 

Das Rosselproblem darf allerdings nicht isoliert 
gesehen werden. Die deutsche Verhandlungsposi-
tion wird gegenüber Frankreich nämlich dadurch 
erschwert, daß auch an der Saar diesseits der Grenze 
noch ein erheblicher Nachholbedarf bei der Abwas-
serbehandlung besteht. 

Zu Frage A 68: 

Anläßlich der deutsch-französischen Gipfelge-
spräche im Februar 1980 in Paris ist der Ausbau des 
französischen Kernkraftwerkes Cattenom zwischen 
dem Bundeskanzler und dem französischen Staats-
präsidenten erörtert worden. Der Bundeskanzler hat 
in seinen Gesprächen den französischen Staatsprä-
sidenten auf die Besorgnisse der deutschen Bevöl-
kerung im Grenzgebiet hingewiesen. 

Besondere Vereinbarungen wurden nicht getrof-
fen, da Fragen des Umweltschutzes, der Reaktorsi-
cherheit und des Strahlenschutzes zur Zeit in den 
entsprechenden Fachgremien, wie in der Deutsch-
Französischen Kommission für die Sicherheit kern-
technischer Einrichtungen (DFK) und in der interna-
tionalen Saar-Mosel-Kommission, behandelt wer-
den und deren Erörterung noch nicht abgeschlossen 
ist. 

Anlage 12 
Antwort 

des Staatssekretärs Dr. Fröhlich auf die Mündliche 
Frage des Abgeordneten Dr. Hupka (CDU/CSU) 
(Drucksache 8/3692 Frage A 69): 

Wie viele Afghanen haben seit April 1978 und nach dem 27. Dezem-
ber 1979 in der Bundesrepublik Deutschland um Asyl nachgesucht und 
Aufnahme gefunden? 

In der Zeit vom 1. April 1978 bis Ende Dezember 
1979 haben 617 afghanische Staatsangehörige in der 
Bundesrepublik Deutschland Asyl beantragt, von 
denen 50 Personen als Asylberechtigte anerkannt 
worden sind. In 68 Fällen wurde die Anerkennung 
rechtskräftig abgelehnt, 499 Verfahren sind noch 
nicht abgeschlossen. 

In dem daran anschließenden Zeitraum wurden 
bis zum heutigen Tage von 700 afghanischen Asylsu-
chenden Asylanträge gestellt. Da die Anträge erst 
vor kurzem beim Bundesamt für die Anerkennung 
ausländischer Flüchtlinge eingegangen sind und 
sich derzeit noch im Stadium der Vorprüfung befin-
den, ist über die Mehrzahl der Anträge eine Ent-
scheidung des Bundesamtes in Zirndorf bisher nicht 
ergangen. Seit Beginn des Jahres 1980 sind 30 afgha-

nische Staatsangehörige als Asylberechtigte aner-
kannt worden. 

Nach Mitteilung des Bundesamtes für die Aner-
kennung ausländischer Flüchtlinge kann davon aus-
gegangen werden, daß die derzeit anhängigen Ver-
waltungsverfahren in ca. vier Monaten abgeschlos-
sen sind. 

Anlage 13 
Antwort 

des Staatssekretärs Dr. Fröhlich auf die Mündliche 
Frage des Abgeordneten Böhm (Melsungen) (CDU/ 
CSU) (Drucksache 8/3692 Frage A 70): 

Wer ist dafür verantwortlich, daß bei den Olympischen Spielen in 
Lake Placid die Bundesrepublik mit „FRG" abgekürzt wird und nicht mit 
„D" bzw. „GER"? 

Für die Verwendung der Computerbezeichnung 
„FRG" als Herkunftsbezeichnung ist das IOC verant-
wortlich. 

Anlage 14 
Antwort 

des Staatssekretärs Dr. Fröhlich auf die Mündlichen 
Fragen des Abgeordneten Gerlach (Obernau) (CDU/ 
CSU) (Drucksache 8/3692 Fragen A 71 und 72): 

Aus welchen Gründen hat es Bundesinnenminister Baum bei seinem 
Besuch in Mexiko, der laut Baums eigener Ankündigung der Informa-
tion über die Bekämpfung des internationalen Rauschgifthandels die-
nen sollte, unterlassen, mit den für die Rauschgiftbekämpfung verant-
wortlichen Ministern der dortigen Regierung zu sprechen sowie den üb-
lichen Höflichkeitsbesuch beim Staatspräsidenten abzustatten, obwohl 
er sich laut Pressemeldungen ausreichend Zeit für ein umfangreiches 
touristisches Besuchsprogramm nehmen konnte? 

Teilt die Bundesregierung die Auffassung, daß die Bedeutung des 
Rauschgiftproblems sowie die Pflege der Beziehungen zwischen der 
Bundesrepublik Deutschland und Mexiko vom Bundesinnenminister 
erfordert hätten, bei seinem Mexiko-Besuch Abstriche an den laut Pres-
semeldungen touristischen Teilen des Besuchsprogramms sowie am Be-
such der Olympischen Winterspiele vorzunehmen, um mehr Zeit für die 
dienstlichen und politischen Verpflichtungen zu gewinnen? 

Der für den Besuch von Bundesminister Baum in 
Mexiko zur Verfügung stehende Zeitrahmen war 
durch den Besuch des Bundesministers des Innern 
als Sportminister bei den Olympischen Winterspie-
len und die nicht verschiebbaren, bereits vorher fest 
terminierten Gespräche in Washington mit Rausch-
gift- und Umweltexperten abgesteckt. 

Der Besuch in Lake Placid hat sich praktisch auf 
den 15. Februar beschränkt. Während des Aufent-
halts in Mexiko von Samstagnachmittag bis Mon-
tagnachmittag sind die möglichen Gespräche ge-
führt worden. Dabei war wegen des Wochenendes 
auch die Erreichbarkeit mexikanischer Regierungs-
vertreter zu berücksichtigen. 

Da der kurzfristig anberaumte Besuch in Mexiko 
ausschließlich einem fachbezogenen intensiven In-
formationsaustausch diente, fanden — entspre-
chend dem Programmvorschlag der deutschen Bot-
schaft — die bei längeren Besuchen üblichen Ge-
spräche auf Regierungsebene über allgemeine The-
men von gegenseitigem Interesse nicht statt. 
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Die Reise des Bundesministers des Innern diente 
der Information über die Verbindungen und Abhän-
gigkeiten zwischen dem Erzeuger- und Transitland 
Mexiko einerseits und den großen Verbraucherge-
bieten USA und Westeuropa andererseits sowie der 
Unterrichtung über die gemeinsam von Mexiko und 
den USA entwickelte Bekämpfungsstrategie zur 
Eindämmung des illegalen Rauschgiftanbaus und 
-handels. Zu diesem Zweck hat er mit dem fachlich 
für die Rauschgiftbekämpfung in Mexiko unmittel-
bar zuständigen Generalstaatsanwalt der Republik, 
d. h. dem höchsten Justizvertreter des Landes (einen 
Justizminister gibt es nicht), sowie dem stellvertre-
tenden Generalstaatsanwalt, Fachgespräche ge-
führt, an denen teilweise ein Beamter des Bundes-
kriminalamtes und des Polizeipräsidiums Frankfurt 
beteiligt waren. 

Darüber hinaus ist er mit dem für Mittelamerika 
zuständigen Regionaldirektor der US-amerikani-
schen Drug Enforcement Administration — der na-
tionalen Rauschgiftbekämpfungsbehörde — zusam-
mengetroffen. 

In Kenntnis des tatsächlichen Reiseablaufs hätten 
Sie, Herr Abgeordneter, sicherlich nicht von einem 
ausgedehnten touristischen Besuchsprogramm ge-
sprochen. 

Nur am Sonntag, dem 17. Februar, sind bei dem 10 
Tage dauernden Besuch keine Fach- oder politi-
schen Gespräche geführt worden. Die übrigen Tage 
waren, und zwar randvoll, mit ausschließlich dienst-
lichen und fachlichen Gesprächen und Informa-
tionsveranstaltungen ausgefüllt. 

Anlage 15 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Haehser auf die Mündliche 
Frage des Abgeordneten Spranger (CDU/CSU) 
(Drucksache 8/3692 Frage A 73): 

Wieviel Otto-Hahn-Gedenksilbermünzen sind entgegen der Anord-
nung, sie unter Verschluß zu halten, zu Lasten des deutschen Steuerzah-
lers in den Handel gekommen, und welche Stellen tragen dafür die Ver-
antwortung? 

Der von Ihnen unterstellte Tatbestand, daß 
Stücke der Otto-Hahn-Gedenkmünze in den Ver-
kehr gelangt sind, ist bisher nicht erwiesen. 

Allerdings sind wegen des durch Pressemeldun-
gen entstandenen Verdachts, daß Stücke der Münze 
gestohlen, unterschlagen bzw. Gegenstand der Heh-
lerei sind, z. Z. in mehreren Fällen staatsanwalt-
schaftliche bzw. kriminalpolizeiliche Ermittlungen 
eingeleitet worden. Ein Ergebnis liegt noch nicht 
vor. 

Anlage 16 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Haehser auf die Mündli-
chen Fragen des Abgeordneten Peiter (SPD) (Druck-
sache 8/3692 Fragen A 74 und 75): 

Hat die Bundesregierung die Gewißheit, daß keine Otto-Hahn-Mün-
zen in Umlauf sind? 

Wird die Bundesregierung, falls dies doch der Fall sein sollte, Maß-
nahmen ergreifen, um einen Schwarzmarkt zu verhindern? 

Wegen des auf Grund von Pressemeldungen ent-
standenen Verdachts des Diebstahls bzw. der Unter-
schlagung von Stücken der Otto-Hahn-Gedenk-
münze und des Verdachts der Hehlerei wird zur 
Zeit in mehreren Fällen staatsanwaltschaftlich bzw. 
kriminalpolizeilich ermittelt. Solange ein Ergebnis 
nicht vorliegt und auch eine Überprüfung der Be-
stände im Bereich der Deutschen Bundesbank nicht 
abgeschlossen ist, ist eine endgültige Aussage nicht 
möglich. 

Die Bundesregierung wird geeignete Hinweise 
zum Anlaß nehmen, Strafanzeige zu erstatten und 
widerrechtlich in Umlauf gelangte Stücke sicher-
stellen zu lassen. 

Anlage 17 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Haehser auf die Mündli-
chen Fragen des Abgeordneten Hoffmann (Saar-
brücken) (SPD) (Drucksache 8/3692 Fragen A 77 und 
78): 

Welche Zahlen über den volkswirtschaftlichen Schaden liegen der 
Bundesregierung im Zusammenhang mit Kapitalbetrug im Warenter-
minsektor vor? 

Ist es zutreffend, daß sich (vgl. Vorwärts", Nummer 47 vom 15. No-
vember 1979) durch den Kapitalbetrug im Warentermingeschäft der 
volkswirtschaftliche Schaden auf mehrere Milliarden DM beläuft, da die 
Geschädigten in der Regel leer ausgehen und der Fiskus mit Forderun

-

gen betreffend Körperschaft- und Umsatzsteuer bei Zusammenbruch 
der Firmen ebenfalls leer ausgeht wie auch die Deutsche Bundespost of

-

fene Telefonrechnungen von diesen betrügerischen Firmen — im Ein-
zelfall oft nicht unter 20 000 DM — nicht eintreiben kann? 

Genaue Zahlen über das Volumen der Warenter-
mingeschäfte liegen nicht vor. Dementsprechend 
kann auch nicht angegeben werden, welcher Teil auf 
unseriöse Firmen entfiel und in welchem Umfang 
Schaden entstanden ist. 

Soweit in Zeitungen über Schadensbeträge in 
Milliardenhöhe berichtet wird, handelt es sich um 
Mutmaßungen, die sich auf eine Studie einer deut-
schen Wirtschaftsauskunftei stützen; diese Wirt-
schaftsauskunftei hat nach stichprobenartigen Un-
tersuchungen hochgerechnete Schätzungen vorge-
nommen und ist dabei zu der Aussage gelangt, daß 
rd. 30 000 deutsche Anleger jährlich mindestens 
eine halbe Milliarde DM mit Spekulationen über 
Warentermingesellschaften einbüßen. 

Um einen zuverlässigen Überblick über das Aus-
maß der in der Bundesrepublik getätigten Waren-
termingeschäfte und über die Praktiken der auf die-
sem Gebiet tätigen Firmen zu gewinnen, läßt die 
Bundesregierung von dieser Wirtschaftsauskunftei 
eine umfangreiche Marktuntersuchung durchfüh-
ren. 

Einen Vorstellungsrahmen für Schäden aus Spe-
kulationen über Warenterminfirmen gewährt das 
Ergebnis einer Rundfrage bei den Landesjustizver-
waltungen. Nach den bisher vorliegenden Antwor-
ten von sechs Bundesländern sind — unter dem 
Vorbehalt von Doppelzählungen durch die verschie- 
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denen Strafverfolgungsbehörden — insgesamt 210 
Vermittlungsfirmen aufgefallen. Bei Ermittlungs-
verfahren gegen einzelne Firmen wurden jeweils 
zwischen 60 bis 1 000 Anleger festgestellt. Der Ju-
stizminister des Landes Nordrhein-Westfalen ver-
anschlagt die Anzahl der Anleger für seinen Bereich 
mit mindestens 10 366. Die Erhebungen der Landes-
justizverwaltungen haben keinen repräsentativen 
Durchschnittsbetrag als üblichen Anlagebetrag er-
geben. Die Beträge schwankten schwerpunktmäßig 
zwischen 5 000 und 100 000 DM. Es sollen den Ver-
mittlungsfirmen aber auch größere Bargeldbeträge 
— bis zu 500 000 DM und darüber — übergeben wor-
den sein. 

Das Problem der sogenannten Kleinanleger kann 
auf Grund der Erkenntnisse der Landesjustizverwal-
tungen in seiner Bedeutung nur schwer beurteilt 
werden. Im Geschäftsbereich der Landesjustizver-
waltungen Hessen, Niedersachsen und Nordrhein-
Westfalen sind auch Beträge zwischen 2 000 und 
3 000 DM angelegt worden. 

Nach dem zuvor Gesagten läßt sich ein volkswirt-
schaftlicher Schaden in Milliardenhöhe durch wirt-
schaftskriminelles Handeln auf dem Sektor der Wa-
rentermingeschäfte nicht ausschließen. 

Auf Ihre Frage nach dem der Bundespost entstan-
denen Schaden verweise ich auf die Antwort zu Fra-
ge 79 an den Kollegen Albert Nehm. 

Anlage 18 

Antwort 
des Parl. Staatssekretärs Haehser auf die Mündliche 
Frage des Abgeordneten Nehm (SPD) (Drucksache 
8/3692 Frage A 79): 

Wie hoch beläuft sich nach Schätzungen der Bundesregierung der 
durch betrügerische Warenterminfirmen im Bereich der Kapitalanlage 
bei privaten Anlegern und Bundesfiskus angerichtete Schaden, und 
trifft es zu, daß der Deutschen Bundespost durch betrügerische Waren

-

terminfirmen ein Schaden in Millionenhöhe entstanden ist? 

Für den Schaden allgemein, den Warenterminver-
mittlungsfirmen anrichten, beziehe ich mich auf die 
Antwort zur Frage 78 des Abgeordneten Hoff-
mann. 

Es ist ferner auf Grund einer Stichprobenerhe-
bung bekannt, daß der Deutschen Bundespost durch 
den Konkurs von Warenterminfirmen Schäden ent-
standen sind; die genaue Schadenssumme ist nicht 
bekannt. Die Deutsche Bundespost verwaltet bun-
desweit ca. 220 000 Schuldnerkonten der verschie-
densten Schuldnerarten, wobei nicht nach Firmen-
arten unterschieden wird. Gesonderte Aufzeichnun-
gen über rückständige Gebühren aus Konkursen 
von Warenterminfirmen werden nicht geführt. Sie 
zu erstellen würde unverhältnismäßig viel Zeit und 
Arbeitsaufwand erfordern, ohne daß sich damit die 
Chancen für eine Beitreibung verbessern. Die Deut-
sche Bundespost stellt Überlegungen an, derartige 
Gebührenausfälle durch vorbeugende Maßnahmen 
zu verringern. 

Anlage 19 
Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Haehser auf die Mündli-
chen Fragen des Abgeordneten Lambinus (SPD) 
(Drucksache 8/3692 Fragen A 80 und 81): 

Welche Zahlen über. die Wirtschaftskriminalitätsrate im Bereich des 
Kapitalanlagebetrugs im Warentermingeschäft liegen der Bundesregie-
rung bezüglich Firmen (GmbH oder AG)), deren Inhaber und Telefonver-
käufer vor? 

Hat die Bundesregierung Erkenntnisse darüber, ob im Frankfu rter 
Raum gegen ca. 70 Warenterminfirmen von der Staatsanwaltschaft er-
mittelt wird, im Münchener Raum gegen ca. 50 solcher Firmen, im Berli-
ner Raum gegen 15 derartige Firmen, im Hamburger Raum gegen ca. 40 
solcher Firmen und im Düsseldorfer Raum gegen ca. 30 solcher Fir-
men? 

Eine Statistik über Warentermingeschäfte wird 
nicht geführt; zahlenmäßige Zuordnungen insbe-
sondere zu unseriösen Warenterminvermittlungs-
firmen und Trennungen nach der Organisations-
form der Firmen sind daher nicht möglich. In meiner 
Antwort auf die Frage des Abgeordneten Hajo Hoff-
mann teilte ich bereits mit, daß die Bundesregierung 
zur besseren Aufklärung auch solcher Fragen eine 
Marktuntersuchung durchführen läßt. 

Auf Grund der der Bundesregierung zur Verfü-
gung stehenden Erkenntnisse können die in der 
Frage gemachten Zahlenangaben nicht bestätigt 
werden: Eine umfassende Erhebung bei den zustän-
digen Landesjustizverwaltungen war allerdings we-
gen des zur Beantwortung der Anfrage zur Verfü-
gung stehenden Zeitraumes nicht möglich. Von den 
Landesjustizverwaltungen wurden folgende aktu-
elle Zahlen über Ermittlungsverfahren mitgeteilt: 

Frankfurt (LJV Hessen): 	51 Firmen Ende 1979 
München (LJV Bayern): 	20 Firmen 
Berlin: 	 6 Firmen 
Hamburg: 	 30 Firmen (geschätzt) 
Raum Düsseldorf 
(LJV Nordrhein-Westfalen): 13 Firmen 

Anlage 20 

Antwort 
des Parl. Staatssekretärs Haehser auf die Mündliche 
Frage der Abgeordneten Frau Dr. Martiny-Glotz 
(SPD) (Drucksache 8/3692 Frage A 82): 

Ist der Bundesregierung bekannt, daß sich zu Beginn des Jahrs 1980 in 
Frankfurt/Main eine Interessengemeinschaft der im Warenterminge-
schäft Geschädigten in einem „Verein für Kapital- und Anlegerschutz in 
der Bundesrepublik Deutschland" konstituiert hat, der sich neben der 
Bekämpfung der Wirtschaftskriminalität auch mit der Hilfe von Ge-
schädigten befaßt, und inwieweit ist sie in der Lage und bereit, die Ar-
beit des „Vereins für Kapital- und Anlegerschutz in der Bundesrepublik 
Deutschland" zu unterstützen? 

Die Gründung eines Vereins in Frankfurt/Main 
zur Bekämpfung der Wirtschaftskriminalität, insbe-
sondere auf dem Bereich des Kapitalanlagebetrugs, 
ist der Bundesregierung durch Pressenotizen be-
kannt. Ich gehe davon aus, daß es sich dabei um den 
in Ihrer Frage genannten Verein handelt. Meines 
Wissens ist dieser Verein bisher nicht an die Bun-
desregierung herangetreten. Sollte sich der Verein 
an ein Bundesressort wenden, wird selbstverständ- 
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lich geprüft werden, inwieweit eine Unterstützung 
insbesondere durch Informationen möglich ist. 

Anlage 21 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Haehser auf die Mündliche 
Frage des Abgeordneten Egert (SPD) (Drucksache 
8/3692 Frage A 83): 

Welche Möglichkeiten hat die Bundesregierung innerhalb ihres Ver-
antwortungsbereichs bei der Verfolgung von betrüge rischen Warenter-
minfirmen, darauf hinzuwirken, daß die Ausbildung der ermittelnden 
Beamten bei Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaften dem neuesten 
Informationsstand entsprechend angepaßt und der Informationsaus-
tausch der Ermittlungsbehörden untereinander im Bundesgebiet ein-
schließlich Berlin dergestalt gefördert wird, daß die im Bundesgebiet 
sehr beweglichen betrügerischen Warenterminhändler effizient ver-
folgt werden können? 

Das Bundeskriminalamt ist um einen intensiven 
Erfahrungsaustausch mit den zuständigen Behörden 
der Länder im Bereich der Wirtschaftskriminalität 
bemüht. Die Bekämpfung der von Ihnen angespro-
chenen betrügerischen Warentermingeschäfte war 
zuletzt Anfang Februar Thema einer Arbeitsbespre-
chung der hierfür zuständigen Leiter der Dienststel-
len bei den Landeskriminalämtern und dem Bundes-
kriminalamt. Ende März 1980 soll beim Bundeskri-
minalamt eine Tagung durchgeführt werden, bei der 
Sachbearbeitern aus Bund und Ländern die neue-
sten Erkenntnisse für die Bekämpfung dieser neuen 
Form der Wirtschaftskriminalität vermittelt werden 
sollen. 

Die Fort- und Weiterbildung der in Wirtschafts-
strafsachen tätigen Staatsanwälte ist zunächst Sa-
che der Bundesländer, von denen ein breit gefächer-
tes Fortbildungsprogramm angeboten wird. Die 
Deutsche Richterakademie, die vom Bund und den 
Ländern gemeinsam getragen wird, dient der über-
regionalen Fortbildung der Richter und Staatsan-
wälte in Bund und Ländern. Hier werden fortlaufend 
Tagungen auch über den Bereich der Wirtschafts-
kriminalität angeboten. 

Die Bundesregierung setzt sich ferner dafür ein, 
den Informationsaustausch zwischen Justiz und Po-
lizei über Straftaten im Zusammenhang mit den sog. 
Warentermingeschäften zu verbessern. Sie hat die 
Justizverwaltungen der Länder um das Einverständ-
nis gebeten, daß zwischen dem Bundeskriminalamt 
und den Schwerpunktstaatsanwaltschaften sowie 
den Zentralstellen zur Bekämpfung von Wirt-
schaftsstrafsachen unmittelbar Informationen über 
die Tätigkeit der Warenterminhändler ausgetauscht 
werden können. Die bisher eingegangenen Äuße-
rungen der Landesjustizverwaltungen zu diesem 
Problemkreis sind positiv. 

Anlage 22 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Haehser auf die Mündli-
chen Fragen des Abgeordneten Dr. Wernitz (SPD) 
(Drucksache 8/3692 Fragen A 84 und 85): 

Sieht die Bundesregierung eine Möglichkeit, bei der notwendigen Be-
kämpfung betrügerischer Warenterminfirmen entsprechende Zulas-
sungsvoraussetzungen für Firmen, Firmeninhaber und Telefonverkäu-
fer in Zukunft einzuführen und in der Bundesrepublik Deutschland 
zwingend vorzuschreiben, wie sie in den Vereinigten Staaten für 
Broker, Advisor und Telefonverkäufer von Aktien und Warenterminge-
schäften, z. B. von der .Commodity Futures Trading Commission" 
(CFTC), seit 1974 beispielhaft vorgeschrieben sind? 

Kann die Bundesregierung bestätigen, daß grundsätzlich die Tätigkeit 
der Vermittlung von Warentermingeschäften §§ 34 c und 35 der Gewer-
beordnung unterliegt? 

Dem Grunde nach sind Warentermingeschäfte in 
der Bundesrepublik weitergehend als in den USA 
geregelt, und zwar im Sinne einer Abwehr dieses 
Geschäftstyps. 

Warentermingeschäfte sind in der Bundesrepu-
blik nicht zugelassen und — soweit sie aus dem Aus-
land hierher vermittelt werden — wegen ihrer Ge-
fährlichkeit für Privatleute auf Grund des Termin- 
und Differenzeinwandes unverbindlich. Damit fehlt 
ein Ansatzpunkt für die Regelung der börsenmäßi-
gen Abwicklung von Warentermingeschäften wie 
etwa in der von Ihnen genannten amerikanischen 
Regelung. 

Problematisch bleibt die Vermittlung von an aus-
ländischen Börsen notierten Warentermingeschäf-
ten in das Inland. Wenn die Verschärfung des Straf-
tatbestands für die Verleitung zum Börsenspekula-
tionsgeschäft nicht zur Wiederherstellung geordne-
ter Verhältnisse führt, bleibt zu überlegen, Vermitt-
lungstätigkeiten dieser A rt  unter eine Zulassungs-
regelung zu stellen, wobei eine Vermittlungstätig-
keit ohne Zulassung dann generell untersagt wäre. 

Eine solche Regelung beinhaltet allerdings Pro-
bleme für Vollzug und Überwachung unabhängig 
davon, welche Behörde hiermit betraut würde. Die 
Gewerbeaufsichtsbehörden der Länder haben be-
reits darauf hingewiesen, daß sie weder personell 
noch qualitativ und quantitativ in der Lage wären, 
Warenterminvermittlungsfirmen zu beurteilen und 
deren ordnungsgemäße Geschäftsabwicklung zu 
überwachen. 

Die Vermittlung der Warentermingeschäfte, die 
nicht in der Form eines Sammelkontos betrieben 
werden, unterliegen nicht dem § 34 c Gewerbeord-
nung. Die Untersagungsvorschrift des § 35 Gewerbe-
ordnung findet jedoch Anwendung, wenn die dort 
aufgestellten Voraussetzungen erfüllt sind. Hier-
nach ist die Ausübung eines Gewerbes von der zu-
ständigen Behörde ganz oder teilweise zu untersa-
gen, wenn Tatsachen vorliegen, welche die Unzuver-
lässigkeit des Gewerbetreibenden oder einer mit 
der Leitung des Gewerbebetriebes beauftragten Per-
son in bezug auf dieses Gewerbe dartun, sofern die 
Untersagung zum Schutz der Allgemeinheit oder 
der im Betrieb Beschäftigten erforderlich ist. 

Anlage 23 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Haehser auf die Mündli-
chen Fragen des Abgeordneten Biermann (SPD) 
(Drucksache 8/3692 Fragen A 86 und 87): 

Welche Möglichkeiten sieht die Bundesregierung bei der Bekämp-
fung der Wirtschaftskriminalität im Bereich der betrügerischen Waren-
termingeschäfte, den Warenterminvermittlern durch Anwendung des 
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§ 34c Abs. 1 Nr. 1 a der Gewerbeordnung durch bundesweite einheitli-
che Richtlinien die Vermittlung von Warentermingeschäften zu unter-
sagen, da die Vermittlungstätigkeit der Gewerbeordnung unterliegt? 

Ist die Bundesregierung der Auffassung, daß § 35 der Gewerbeord-
nung auf jeden Fall für Warentermingeschäfte Anwendung finden muß 
und die Fortsetzung des Warentermingewerbes eventuell  wegen ge-
werberechtlicher Unzuverlässigkeit untersagt werden muß? 

Zu Frage A 86: 

Die Bundesregierung sieht nach geltendem Recht 
keine Möglichkeit, in dem von Ihnen vorgeschlage-
nen Sinne tätig zu werden, da die Vermittlung der 
hier in Rede stehenden Warentermingeschäfte 
nicht unter § 34 c Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 a GewO fällt. 

Zu Frage A 87: 

Ja, sofern die Voraussetzungen des § 35 GewO 
vorliegen. Die Ausübung eines Gewerbes ist von der 
zuständigen Behörde ganz oder teilweise zu unter-
sagen, wenn Tatsachen vorliegen, welche die Unzu-
verlässigkeit des Gewerbetreibenden oder einer mit 
der Leitung des Gewerbebetriebes beauftragten Per-
son in bezug auf dieses Gewerbe dartun, sofern die 
Untersagung zum Schutze der Allgemeinheit oder 
der im Betrieb Beschäftigten erforderlich ist. 

Anlage 24 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Haehser auf die Mündliche 
Frage des Abgeordneten Lutz (SPD) (Drucksache 
8/3692 Frage A 88): 

Hält die Bundesregierung die im Referentenentwurf eines Zweiten 
Gesetzes zur Bekämpfung der Wirtschaftskriminalität vorgesehenen 
Gesetzesänderungen für den Bereich des Kapitalanlagebetrugs im Wa-
rentermingeschäft — Optionsgeschäfte und Direktgeschäfte an auslän-
dischen Börsen — für ausreichend, um die hohe Wirtschaftskriminali-
tätsrate zu verringern und volkswirtschaftlichen Schaden in Milliarden-
höhe in Zukunft zu verhindern? 

Durch die Entwicklung der letzten Zeit hat sich 
für die deutschen Gerichte die Notwendigkeit erge-
ben, den § 89 Börsengesetz mit der Strafdrohung für 
die Verleitung zur Börsenspekulation praktisch an-
zuwenden. Auf Grund der gewonnenen Erfahrun-
gen wird dieser Straftatbestand im Rahmen des 
Zweiten Gesetzes zur Bekämpfung der Wirtschafts-
kriminalität novelliert: 

— Es muß nicht mehr eine generelle Unerfahren-
heit des Tatopfers ausgenutzt werden, es genügt 
die Unerfahrenheit der Person in Börsenspekula-
tionsgeschäf ten.  

— Es wird die Verleitung zur unmittelbaren und 
mittelbaren Beteiligung an solchen Geschäften 
erfaßt. 

— Es wird klargestellt, daß gerade auch die Vor-
spiegelung, es werde ein Geschäft zu einer aus-
ländischen Börse vermittelt, dem Straftatbestand 
unterfällt. 

Es entspricht meiner Auffassung, daß man nicht 
schon zur nächsten Maßnahme greifen sollte, bevor 
die Wirkung der ersten abschätzbar ist. Jedoch wird 
die Bundesregierung ihre Hände nicht in den Schoß  

legen, wenn die von mir bereits in meiner Antwort 
auf die Frage des Herrn Abgeordneten Hajo Hoff-
mann erwähnte Marktuntersuchung einen weiteren 
Handlungsbedarf aufzeigt. 

Letztlich bleibt darauf hinzuweisen, daß keine 
Rechts- und Wirtschaftsordnung, die das selbstver-
ständliche Recht des Bürgers zur freien Vermögens-
disposition zu respektieren hat, es garantieren kann, 
daß der Bürger bei seinen Geschäften keine Verlu-
ste oder Schäden erleidet. 

Anlage 25 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Haehser auf die Mündliche 
Frage des Abgeordneten Immer (Altenkirchen) 
(SPD) (Drucksache 8/3692 Frage A 89): 

Ist die Bundesregierung — insbesondere mit Rücksicht darauf, daß 
bereits Telefonverkäufer betrügerischer Warenterminfirmen rechts-
kräftig verurteilt worden sind — bereit, analog zu den Bestimmungen 
des GmbH-Gesetzes hinsichtlich des betrüge rischen Konkurses und des 
damit verbundenen Verbots künftiger Geschäftsführertätigkeit auch 
gegen rechtskräftig verurteilte Warenterminhändler bzw. Vermittler 
von Warentermingeschäften vorzugehen? 

Der Bundesregierung ist bekannt, daß hinsichtlich 
betrügerischer Manipulationen im Zusammenhang 
mit Warentermin- und -optionsgeschäften bereits 
strafrechtliche Verurteilungen ausgesprochen wur-
den. Diese betrafen aber, soweit sie der Bundesre-
gierung zugänglich geworden sind, die Initiatoren 
und geschäftsleitenden Personen von in der Bundes-
republik tätigen Firmen, die sich mit der Vermitt-
lung von Warentermingeschäften befassen. 

Ermittlungsverfahren gegen die für diese Firmen 
tätigen Telefonverkäufer scheinen bisher keine Be-
deutung erlangt zu haben. Sie bereiten im subjekti-
ven Bereich Schwierigkeiten, da den Telefonverkäu-
fern nachgewiesen werden muß, daß ihnen das Be-
trügerische an den Manipulationen zum Nachteil 
der Anleger bekannt war. 

Im Rahmen des Gesetzentwurfes der Bundesre-
gierung zur Änderung des Gesetzes betreffend die 
Gesellschaften mit beschränkter Haftung und ande-
rer handelsrechtlicher Vorschriften (BT-Drucksache 
8/1347) ist eine Änderung des § 6 GmbHG vorgese-
hen. § 6 Abs. 2 GmbHG in der Fassung des genann-
ten Entwurfs setzt als Sonderregelung eine Verur-
teilung wegen einer sog. Konkursstraftat oder die 
Verhängung eines Berufsverbots voraus und knüpft 
daran die Folge, daß der Verurteilte für die Dauer 
von fünf Jahren seit Rechtskraft des Urteils bzw. für 
die Dauer des Berufsverbots nicht mehr Geschäfts-
führer einer GmbH sein kann. Eine Erweiterung die-
ser Bestimmung auf die Fälle einer Verurteilung we-
gen Betruges ist erörtert, aber zu Recht nicht befür-
wortet worden. Während es bei einer Verurteilung 
wegen eines sog. Konkursdeliktes um eine Verlet-
zung von Allgemeininteressen oder jedenfalls von 
Interessen der Gesamtgläubigerschaft geht, steht 
beim Betrug als Rechtsgut das Individualvermögen 
im Vordergrund. Warenterminhändler, die wegen 
eines Konkursdelikts verurteilt oder gegen die ein 
Berufsverbot verhängt worden ist, werden danach 
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also ihre Geschäfte auch nicht unter dem Deckman-
tel einer GmbH weiter betreiben können. 

Neben dieser geplanten Spezialvorschrift ermög-
licht die allgemeine Bestimmung des § 70 StGB die 
Anordnung eines Berufsverbotes. § 70 StGB hat im 
Hinblick auf die Fragestellung zwei Voraussetzun-
gen. Zum einen muß eine Verurteilung wegen einer 
rechtswidrigen Tat, die der Täter unter Mißbrauch 
seines Berufs oder Gewerbes oder unter grober Ver-
letzung der mit ihnen verbundenen Pflichten began-
gen hat, vorliegen. Zum anderen muß eine Gesamt-
würdigung des Täters und der Tat die Gefahr erken-
nen lassen, daß der Täter bei weiterer Ausübung des 
Berufs erhebliche rechtswidrige Taten der vorbe-
zeichneten Art begehen wird. Die Maßregel des Be-
rufsverbots kann für eine Frist von einem Jahr bis zu 
fünf Jahren, in bestimmten Fällen sogar auf Dauer 
ausgesprochen werden; sie kann auch gegen Wa-
renterminhändler oder Vermittler von Warenter-
mingeschäften verhängt werden. Für die bisher be-
kanntgewordenen Fälle erscheint die Regelung des 
§ 70 StGB, die bei der Anordnung einer solchen 
Maßregel dem Gericht einen Ermessensspielraum 
läßt, ausreichend, um den Kapitalanleger vor unse-
riösen Händlern und Vermittlern von Warenter-
mingeschäften zu schützen. 

Anlage 26 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Haehser auf die Mündliche 
Frage des Abgeordneten Jungmann (SPD) (Drucksa-
che 8/3692 Frage A 90): 

Ist die Bundesregierung bereit, für die effiziente Bekämpfung der 
Wirtschaftskriminalität insbesondere im Bereich des Kapitalanleger-
betrugs in der Warenterminbranche in der EG eine Initiative zu starten, 
nachdem auf dem Sektor des Warentermingeschäfts in  der letzten Zeit 
verstärkt sogenannte Abwicklungsfirmen von dem Personenkreis ge-
gründet werden, der zuvor möglicherweise betrügerisch im Warenter-
mingeschäft gearbeitet hat, um so bereits geschädigte Kapitalanleger 
ein weiteres Mal zu schädigen? 

Ich glaube nicht, daß durch eine Initiative der 
Bundesregierung innerhalb der Europäischen Ge-
meinschaften eine zusätzliche, schnellere und wirk-
samere Abhilfe zu erreichen wäre als durch die von 
mir bereits erwähnten Maßnahmen der Bundesre-
gierung in dem Bereich des Strafrechts. Dabei ist zu 
bedenken, daß das Strafrecht aus dem Tätigkeitsbe-
reich der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft 
ausgeklammert ist und daß im übrigen die einschlä-
gigen rechtlichen Gegebenheiten in den einzelnen 
Mitgliedstaaten zu unterschiedlich sind, als daß man 
kurzfristig ein einheitliches gemeinsames Vorgehen 
erwarten könnte. 

Anlage 27 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Haehser auf die Mündliche 
Frage des Abgeordneten Amling (SPD) (Drucksache 
8/3692 Frage A 91): 

Was kann die Bundesregierung innerhalb ihres Verantwortungsbe-
reichs durch gesetzgeberische Initiative oder auf andere Weise dagegen 
tun, daß betrügerische Warenterminfirmen den Bet rug auf dem Sektor  

der Kapitalanlage in der Form begehen, daß nackte, leere Optionen mit 
Aufschlag verkauft werden, die von einem professionellen Stillhalter 
ausgegeben werden, d.h. Börsengeschäfte vorgetäuscht werden oder 
daß US-Optionen verkauft werden, obwohl der Optionshandel in den 
USA verboten ist? 

Der Bundesregierung ist bekannt, daß in der Bun-
desrepublik seit einiger Zeit Unternehmen tätig 
sind, die sich vorwiegend durch Annoncen und Tele-
fonanrufe an anlagewillige Personen wenden und 
die Vermittlung einer Teilhabe — in unterschiedli-
cher Form und Ausgestaltung — an den Ergebnis-
sen von im Ausland abzuschließenden Warenter-
mingeschäften anbieten. Die Tätigkeit dieser Wa-
renterminmaklerfirmen trifft auf eine offenbar nicht 
geringe Zahl von Privatpersonen, die bereit sind, 
Termingeschäfte in Waren zur spekulativen Ge-
winnerzielung abzuschließen. 

Die Spekulationslust solcher Privatleute machen 
sich zum Teil unseriöse Makler zunutze; mit unlau-
teren Machenschaften übervorteilen sie das anlage-
willige Publikum z. B. dadurch, daß sie eine Vermitt-
lung des Geschäfts an die ausländische Börse nur 
vorspiegeln. 

Zu den rechtspolitischen Konsequenzen aus die-
ser Situation ist zu bemerken: 

Warentermingeschäfte sind an deutschen Börsen 
nicht zugelassen. Es geht allein um die Vermittlung 
von an ausländischen Börsen notierten Warenter-
mingeschäften in das Inland. 

Die Teilnahme an Warentermingeschäften durch 
Kaufleute ist ein wichtiges Mittel für die Preis- und 
Lieferungsabsicherung der Import- und Exportwirt-
schaft. Für die Geldanlage von Privatleuten sind 
Warentermingeschäfte hingegen wegen ihres äu-
ßerst risikoreichen Charakters nicht geeignet. Für 
sie ist das Schutzniveau bereits heute sehr hoch an-
gelegt. Termingeschäfte sind für sie nach § 53 Bör-
sengesetz unverbindlich; ihnen steht ferner der Dif-
ferenzeinwand gemäß §§ 762, 764 BGB in Verbin-
dung mit §§ 58, 61 Börsengesetz zu, d. h., sie können 
aus Termingeschäften einschließlich ausländischer 
Termingeschäfte nicht in Anspruch genommen wer-
den. 

Zur Schädigung von Privatleuten kann es nur 
kommen, wenn sie sich dazu verleiten lassen, Geld-
vorschüsse an Vermittlungsfirmen zur Weiterlei-
tung an ausländische Terminbörsen zu leisten. 

In diesem Bereich schützt prinzipiell das allge-
meine Strafrecht, insbesondere der Betrugspara-
graph § 263 StGB und alt spezieller Straftatbestand 
der § 89 Börsengesetz für die Verleitung zur Börsen-
spekulation. 

Nach Jahren der Ruhe auf dem Sektor der Waren-
termingeschäfte haben in letzter Zeit in zunehmen-
dem Maße unseriöse Firmen diesen Geschäftstypus 
als Anreizmittel zu Vorschußzahlungen durch Pri-
vatleute genutzt. Die dadurch notwendig gewordene 
praktische Anwendung des § 89 Börsengesetz hat es 
als notwendig erkennen lassen, diesen Straftatbe-
stand zu erweitern. Die Anforderungen an die Tat-
handlung werden reduziert, die Strafandrohung 
greift dadurch früher. 
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Die Novellierung des § 89 Börsengesetz ist im 
Rahmen des Entwurfs des zweiten Gesetzes zur Be-
kämpfung der Wirtschaftskriminalität vorgesehen; 
der Gesetzentwurf wird nach den derzeitigen Zeit-
vorstellungen noch in dieser Legislaturperiode dem 
Bundeskabinett zur Beschlußfassung vorgelegt wer-
den. 

Anlage 28 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Haehser auf die Mündliche 
Frage des Abgeordneten Schmidt (München) (SPD) 
(Drucksache 8/3692 Frage A 92): 

Kann die Bundesregierung bestätigen, daß mehrere betrügerische 
Warenterminfirmen in Zusammenarbeit mit ausländischen Firmen in 
der Schweiz und Liechtenstein z. B. deutsche Kapitalanleger betrogen 
haben, wobei der Schaden bei den Kapitalanlegern mehrere Millionen 
DM betragen hat, und welche Konsequenzen zieht die Bundesregierung 
aus dem Tatbestand, daß betrügerische Warenterminfirmen mit auslän-
dischen Firmen im EG-Bereich und in der Schweiz und Liechtenstein 
zusammengearbeitet haben und noch zusammenarbeiten, für die Ver-
besserung der internationalen Bekämpfung der Wirtschaftskriminalität 
auf dem Sektor des Kapitalanlagebetrugs? 

Die Bundesregierung hat keine zureichende 
Übersicht darüber, daß betrügerische Warentermin

-

firmen in Zusammenarbeit mit ausländischen Fir-
men in der Schweiz und Liechtenstein z. B. deutsche 
Kapitalanleger betrogen haben, wobei der Schaden 
bei den Kapitalanlegern mehrere Millionen Deut-
sche Mark betragen haben soll. Sie wird über solche 
Verfahren nur im Zusammenhang mit deutschen 
Rechtshilfeersuchen unterrichtet, in denen deut-
sche Beamte an Ermittlungen in der Schweiz und 
Liechtenstein sowie in Staaten der Europäischen 
Gemeinschaft teilnehmen wollen. Da der sonstige 
Rechtshilfeverkehr mit der Schweiz und Liechten-
stein sowie den Staaten der Europäischen Gemein-
schaft auf -  dem unmittelbaren Geschäftsweg abge-
wickelt wird, sind die hier vorliegenden Erkennt-
nisse zwangsläufig lückenhaft. 

Die Bundesrepublik und die genannten Staaten 
sowie die Staaten der Europäischen Gemeinschaft 
gehören dem Europäischen Übereinkommen vom 
20. April 1959 über die Rechtshilfe in Strafsachen an. 
Auf dieser Basis ist die Zusammenarbeit der Staaten 
eng, effektiv und vertrauensvoll. Schwierigkeiten in 
diesem Bereich sind mir bisher nicht bekanntgewor-
den. Einer Veränderung der bestehenden zwischen-
staatlichen Rechtshilferegeln bedarf es deshalb 
nicht. 

Anlage 29 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Haehser auf die Mündliche 
Frage des Abgeordneten Kratz (SPD) (Drucksache 
8/3692 Frage A 93): 

Welche Folgerungen zieht die Bundesregierung daraus, daß betrüge-
rische Warenterminfirmen den Bet rug auf dem Sektor der Kapitalan-
lage in der Form begehen, daß Direktgeschäfte für Gold, Silber, Kakao, 
Blei z. B. mit einem Aufschlag verkauft werden von 25 und mehr Pro-
zent, die nur teilweise an der Börse placiert werden, oder daß nicht han-
delbare Privatoptionen verkauft werden als börsengängige Optionen? 

Die bisher bekanntgewordenen gerichtlichen Ent-
scheidungen zeigen, daß der Betrugstatbestand eine 
angemessene Ahndung der in der Frage beispielhaft 
beschriebenen Verhaltensweise zuläßt. 

So hat das Oberlandesgericht München in einem 
Beschluß vom 23. Mai 1979 (1 Ws 618/79) in einem 
Fall, in dem das Mißverhältnis zwischen dem Wert 
der tatsächlich erworbenen Optionen und den im 
Kaufpreis enthaltenen Provisionen und Aufschlä-
gen besonders kraß war, Betrug angenommen. Zu 
dem gleichen rechtlichen Ergebnis ist das Landge-
richt Darmstadt in einem Urteil vom 5. November 
1979 (21 Js 11 674/79) in einem Fall gekommen, in 
dem die von den Anlegern eingezahlten Gelder ent-
gegen den Ankündigungen des Täters nicht an der 
Börse plaziert, sondern anderweitig verwandt wur-
den. Auch wenn nicht handelbare Privatoptionen als 
börsengängige Optionen verkauft werden, ist Be-
trug angenommen worden (vgl. Landgericht Frank-
furt vom 11. Juli 1978 — 2 Js 137/76). Den in der 
Frage beschriebenen Manipulationen bei einem Di-
rektgeschäft — überhöhte Provisionen oder nur 
eine Teilplazierung der Anlagegelder an der Börse 
— kann strafrechtlich unter Berücksichtigung der 
Umstände des Einzelfalles ebenfalls unter dem Ge-
sichtspunkt des Eingehungsbetruges entgegenge-
treten werden. 

Zum Schutze des Laienspekulanten vor einer Ver-
leitung zu Börsenspekulationsgeschäften enthält 
das Börsengesetz die Spezialvorschrift des § 89 Bör-
sengesetz, die — wie bereits ausgeführt — im Hin-
blick auf die beim Warenterminhandel bekanntge-
wordenen Mißstände neugefaßt werden soll. 

Anlage 30 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Haehser auf die Mündli-
chen Fragen des Abgeordneten Horstmeier (CDU/ 
CSU) (Drucksache 8/3692 Fragen A 94 und 95): 

Sieht die Bundesregierung eine Möglichkeit, Voraussetzungen dafür 
zu schaffen, daß private Altenheime steuerabzugsfähige Spendenbe-
scheinigungen ausstellen dürfen, und wenn nein, warum nicht? 

Wenn ja, wie und ab wann konnte eine solche Regelung erfolgen? 

Spenden sind steuerlich begünstigt, wenn sie aus-
schließlich zur Förderung mildtätiger, kirchlicher, 
religiöser, wissenschaftlicher, staatspolitischer und 
als besonders förderungswürdig anerkannter ge-
meinnütziger Zwecke verwendet werden. Um dies 
zu gewährleisten, verlangt das Gesetz, daß die Emp-
fänger der Spenden — von juristischen Personen 
des öffentlichen Rechts oder öffentlichen Dienst-
stellen abgesehen — ausschließlich und unmittelbar 
der selbstlosen Förderung mildtätiger, kirchlicher 
oder gemeinnütziger Zwecke dienen. Dies ist nur 
bei juristischen Personen sicherzustellen, die sich 
durch ihre Satzung rechtswirksam zur Selbstlosig-
keit verpflichten und der sog. Vermögensbindung 
unterwerfen: Sämtliche Einnahmen und das ge-
samte Vermögen dürfen ausschließlich für steuerbe-
günstigte Zwecke verwendet werden, und zwar 
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ohne zeitliche Begrenzung über die Existenz der 
Körperschaft hinaus. 

Träger privater Altenheime sind in der Regel na-
türliche Personen oder Personengesellschaften, die 
nicht gehindert sind, eigenwirtschaftliche Ziele zu 
verfolgen und ihr Vermögen für private Zwecke zu 
verwenden, es beispielsweise auf natürliche Perso-
nen zu vererben. Sie kommen infolgedessen nicht 
als Empfänger steuerbegünstigter Spenden in Be-
tracht. Aus denselben Gründen kann eine Änderung 
der bestehenden Rechtslage nicht in Erwägung ge-
zogen werden. 

Anlage 31 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Grüner auf die Mündlichen 
Fragen des Abgeordneten Dr. Schwörer (CDU/ 
CSU) (Drucksache 8/3692 Fragen A 99 und 100): 

Sieht die Bundesregierung bei der Neufassung technischer Normen 
(DIN-Normen) nicht auch die Notwendigkeit, diese zusammen mit den 
EG-Partnern zuerst abzustimmen, um zu verhindern, daß sich diese Nor-
men unter den EG-Staaten ständig weiter auseinanderentwickeln und 
damit die Harmonisierung weiter erschweren? 

Ist der Bundesregierung die Vorabentscheidung des Europäischen 
Gerichtshofs vom 20. Februar 1979 in der Rechtssache 120/78, Rewe-
Zentral AG  gegen Bundesmonopolverwaltung, bekannt, wonach jedes 
in einem Mitgliedstaat rechtmäßig hergestellte und in den Verkehr ge-
brachte Erzeugnis grundsätzlich auf dem Markt aller anderen Mitglied-
staaten in den Verkehr gebracht werden können muß, und welche Kon-
sequenzen ergeben sich daraus für die Bundesrepublik Deutschland? 

Zu Frage A 99: 

Die Notwendigkeit, bei der technischen Normung 
darauf zu achten, daß sich die Normen im europäi-
schen und internationalen Rahmen nicht auseinan-
der entwickeln und damit möglicherweise zu tech-
nischen Handelshemmnissen werden, wird von der 
Bundesregierung gesehen, ebenso wie von den Re-
gierungen der anderen EG-Mitgliedstaaten und dar-
über hinaus von den Vertragsparteien des allgemei-
nen Zoll- und Handelsabkommens sowie von den in 
der europäischen Wirtschaftskommission der Ver-
einten Nationen (ECE) zusammen arbeitenden Län-
dern. Die Notwendigkeit einer Harmonisierung ist 
um so größer, je mehr die Zölle und andere Handels-
beschränkungen an Bedeutung verlieren. 

Eine Reihe von Maßnahmen mit dem Ziel der 
Harmonisierung bestehender Normen und einer 
möglichst frühzeitigen Abstimmung vor der Heraus-
gabe neuer Normen ist sowohl innerhalb der Euro-
päischen Gemeinschaft wie in den erwähnten inter-
nationalen Organisationen eingeleitet. Dabei erge-
ben sich allerdings auch eine Reihe von Schwierig-
keiten, da sich die Normung traditionellerweise an 
den im nationalen Wirtschaftsraum gegebenen 
technischen und ökonomischen Bedingungen orien-
tiert hat. 

Im Rahmen der EG stehen Überlegungen vor dem 
Abschluß, durch praktische Schritte sowohl die Har-
monisierung als auch eine frühzeitige Abstimmung 
über nationale Normungsvorhaben mit gegenseiti-
ger Beteiligung der nationalen Normungsorganisa-
tionen wesentlich zu verbessern. Die Bundesregie-
rung hat dazu schon Anfang 1979 konkrete Vor-

schläge zur Verstärkung der europäischen Nor-
mung vorgelegt. 

Die Normung vollzieht sich im nichtstaatlichen 
Bereich. Die zuständige deutsche Normungsorgani-
sation, das DIN, ist durch einen mit der Bundesre-
gierung im Jahre 1975 geschlossenen Vertrag u. a. 
jedoch verpflichtet, „alles in seiner Macht stehende 
zu tun, daß von der Bundesregierung durch zwi-
schenstaatliche Vereinbarungen eingegangene Ver-
pflichtungen zur Liberalisierung des Handels und 
zum Abbau technischer Handelshemmnisse nicht 
durch DIN-Normen behindert werden.' 

Zu Frage A 100: 

Das von dem Herrn Abgeordneten angeführte Ur-
teil des Gerichtshofes der Europäischen Gemein-
schaften vom 20. Februar 1979 ist der Bundesregie-
rung bekannt. Sie hat sich durch eine Stellung-
nahme gegenüber dem Gerichtshof an dem Verfah-
ren beteiligt. 

Das Urteil bezieht sich nur auf den Fall unter-
schiedlicher Regelungen über den Mindestalkohol-
gehalt von Spirituosen und geht insoweit von dem 
Grundsatz aus, daß jedes in einem Mitgliedstaat 
rechtmäßig hergestellte Erzeugnis grundsätzlich auf 
dem Markt aller anderen Mitgliedstaaten in den 
Verkehr gebracht werden kann. Für die Bundesre-
publik ergibt sich daraus die Folge, daß die Regelung 
des Branntweinmonopolgesetzes über den Mindest-
alkoholgehalt für eingeführte Spirituosen nicht gilt, 
wenn diese im Herkunftsland rechtmäßig in den 
Verkehr gebracht worden sind. Ob sich aus dem Ur-
teil darüber hinaus auch für andere Erzeugnisse 
Konsequenzen ergeben in dem Sinne, daß für einge-
führte Erzeugnisse grundsätzlich nicht mehr die 
Einhaltung der Vorschriften des Einfuhrlandes ver-
langt werden kann, wenn die Regelungen des Aus-
fuhrlandes erfüllt sind, ist zweifelhaft. Das Urteil 
enthält keine dahin gehende generelle Aussage; die 
EG-Kommission hat bislang diesbezügliche Folge-
rungen aus dem Urteil nicht gezogen. 

Die Bundesregierung hat bereits in ihrer Stellung-
nahme gegenüber dem Gerichtshof die Auffassung 
vertreten, daß Handelshemmnisse, die sich aus un-
terschiedlichen Rechtsvorschriften ergeben, grund-
sätzlich nur durch Maßnahmen der Rechtsanglei-
chung, nicht dagegen durch die wechselseitige An-
erkennung der jeweiligen nationalen Regelungen 
beseitigt werden können. Sie betrachtet die Rege-
lungen über den Mindestalkoholgehalt von Spiri-
tuosen insoweit als einen Ausnahmefall und würde 
sich einer Verallgemeinerung des im Urteil vom 
20. Februar 1979 enthaltenen Grundsatzes widerset-
zen. 

Anlage 32 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Grüner auf die Mündliche 
Frage des Abgeordneten Schäfer (Offenburg) (SPD) 
(Drucksache 8/3692 Frage A 104): 
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Beabsichtigt die Bundesregierung, Bürgschaften für Kernkraftwerke 
zu übernehmen, falls Gerichte den Bau oder die Inbetriebnahme solcher 
Kraftwerke ablehnen oder verzögern? 

Zunächst ist darauf hinzuweisen, daß der Bundes-
regierung kein Antrag auf Übernahme einer Bürg-
schaft für ein Kernkraftwerk vorliegt, bei dem Ge-
richte den Bau oder die Inbetriebnahme abgelehnt 
oder verzögert haben. Die Übernahme einer solchen 
Bürgschaft wäre auch schwierig, da nach den haus-
haltsrechtlichen Bestimmungen eine Bürgschaft 
dann nicht übernommen werden darf, wenn mit ei-
ner hohen Wahrscheinlichkeit mit einer Inan-
spruchnahme zu rechnen ist. 

Im übrigen hat die Bundesregierung erhebliche 
grundsätzliche Bedenken dagegen, daß der Bund an-
stelle der Energiewirtschaft die Genehmigungsrisi-
ken beim Bau und Betrieb von Kraftwerken über-
nimmt. Deshalb hat der Bund zwar eine Finanzie-
rungsbürgschaft für Block B des Steinkohlekraft-
werks Voerde grundsätzlich zugesagt, gleichzeitig 
aber eine Beteiligung an den Genehmigungsrisiken 
für das Kraftwerk abgelehnt. 

Anlage 33 

Antwort 

des Staatsministers Huonker auf die Mündlichen 
Fragen des Abgeordneten Jäger (Wangen) (CDU/ 
CSU) (Drucksache 8/3692 Fragen A 105 und 106): 

Treffen Pressemeldungen zu, nach denen der Leiter der Ständigen 
Vertretung der Bundesrepublik Deutschland in der DDR Staatssekretär 
Gaus, bei seinen Verhandlungen mit der DDR in wichtigen Punkten sei-
nen Auftrag überschritten und sich wegen seiner Verhandlungsführung 
den Zorn des Bundeskanzlers zugezogen hat? 

Werden im Bundeskanzleramt derzeit — worauf verschiedene Pres-
semeldungen hindeuten — Überlegungen hinsichtlich eines Wechsels 
in der Person des Leiters der Ständigen Vertretung der Bundesrepublik 
Deutschland in der DDR angestellt, und zu welchem Ergebnis haben 
diese Überlegungen gegebenenfalls geführt? 

Zu Frage A 105: 

Nein. 

Zu Frage A 106: 

Im Bundeskanzleramt gibt es keine derartigen 
Überlegungen. 

Anlage 34 

Antwort 

des Staatsministers Dr. von Dohnanyi auf die Münd-
lichen Fragen des Abgeordneten Dr. Pinger (CDU/ 
CSU) (Drucksache 8/3692 Fragen A 110 und 111): 

Für wie viele Personen aus Indochina liegen dem Auswärtigen Amt 
bisher nicht beschiedene Anträge auf Familienzusammenführung vor, 
wieviel beziehen sich auf die Flüchtlinge in Flüchtlingslagern der Erst-
aufnahmeländer und wieviel beziehen sich auf Personen, die noch in 
Vietnam wohnen? 

Wieviel der gestellten Anträge beziehen sich auf Familienangehörige 
im engeren Sinne (Eltern, Kinder, unverheiratete Geschwister), deren 

Übersiedlung Vorrang hat, und wie verteilen sich diese Anträge auf die 
Flüchtlingslager bzw. Vietnam? 

Zu Frage A 110: 

Dem Auswärtigen Amt liegen derzeit 344 Anträge 
auf Familienzusammenführung vor, die noch nicht  

beschieden werden konnten. Diese Anträge betref-
fen 2045 Personen sowohl aus Lagern wie aus Viet-
nam. 

Zu Frage A 111: 

Die Feststellung, wie viele der 2045 Personen zum 
Kreis der vorrangig zu Berücksichtigenden gehören 
und wo diese sich aufhalten (Lager oder Vietnam), 
wird sich erst nach der Bearbeitung der o. g. 344 An-
träge treffen lassen. 

Anlage 35 

Antwort 

des Staatsministers Dr. von Dohnanyi auf die Münd-
liche Frage des Abgeordneten Dr. Wittmann (Mün-
chen) (CDU/CSU) (Drucksache 8/3692 Frage 
A 112): 

Ist es richtig, daß der deutsche Generalkonsul in Genua die Abhal-
tung eines Seminars des dortigen Goethe-Institus zur Frage Südtirols 
verhindert hat, und bejahendenfalls aus welchen Gründen? 

Ja. Im Rahmen eines „Medien-Workshops" hatte 
die Zweigstelle Genua des Goethe-Instituts im De-
zember 1979 einen deutschen Fernsehfilm mit dem 
Titel: „Dokumentation über die Autonomiebestre-
bungen in Italien am Beispiel Südtirol" öffentlich an-
gekündigt, der Anlaß zu einer Diskussion sein sollte. 
Das Generalkonsulat Genua hat in Abstimmung mit 
der Botschaft Rom und dem Auswärtigen Amt aus 
politischen Gründen auf Grund von * 4 Abs. 7 des 
Rahmenvertrages zwischen dem Auswärtigen Amt 
und dem Goethe-Institut vom 30. Juni 1976 dagegen 
Einspruch erhoben. Bei seiner sorgfältig überlegten 
Entscheidung ließ sich die zuständige Auslandsver-
tretung von der Erwägung leiten, daß eine Erörte-
rung eines für Italien innenpolitisch so problemati-
schen Themas, wie das vorgesehene, nicht Aufgabe 
eines deutschen Kulturinstituts sein könnte. Aber 
nicht nur der Gesichtspunkt der deutsch-italieni-
schen Beziehungen mußte berücksichtigt werden, 
sondern auch der Sicherheitsaspekt wog bei der 
Entscheidung mit. Ich darf daran erinnern, daß zum 
damaligen Zeitpunkt Bombenanschläge in Nordita-
lien verübt wurden. 

Damit hier kein falscher Eindruck über das Ver-
hältnis von Goethe-Institut und Auswärtigem Amt 
entsteht, lassen Sie mich bitte hinzufügen: Die Zu-
sammenarbeit zwischen unseren Auslandsvertre-
tungen und den mehr als 100 Zweig- und Nebenstel-
len des Goethe-Instituts ist vorzüglich. Der Rahmen-
vertrag hat sich bewährt. Die Erhebung eines Ein-
spruchs aus politischen Gründen ist ein absoluter 
Ausnahmefall. 

Anlage 36 

Antwort 

des Staatsministers Dr. von Dohnanyi auf die Münd-
liche Frage des Abgeordneten Dr. Hupka (CDU/ 
CSU) (Drucksache 8/3692 Frage A 113): 



16292* Deutscher Bundestag — 8. Wahlperiode — 203. Sitzung. Bonn, Donnerstag, den 28. Februar 1980 

Was hat die Bundesregierung bewogen, nur zu „bedauern", daß im 
Ostblock Menschen, die sich auf die KSZE-Schlußakte berufen haben, 
verbannt, verhaftet und verurteilt worden sind? 

Die Bundesregierung hat den Verstoß gegen die 
Schlußakte festgestellt. Sie hat das sehr harte Urteil 
„zutiefst bedauert". 

Anlage 37 

Antwort 

des Staatsministers Dr. von Dohnanyi auf die Münd-
lichen Fragen des Abgeordneten Niegel (CDU/CSU) 
(Drucksache 8/3692 Fragen A 116 und 117): 

Welches rechtliche Verhältnis und  welche  vertraglichen Grundlagen 
galten für die Goethe-Institute vor dem in der Antwort (Anlage 65 zum 
Stenographischen Bericht der 201. Sitzung am 13. Februar 1980) genann-
ten Zeitpunkt 1976, insbesondere von Ende 1969 ab, und konnten von 
1969 bis 1976 die Leiter der Goethe-Institute nach eigenem Gutdünken 
„ihre" nach eigenen Weltanschauungen ausgerichtete Kulturpolitik be-
treiben? 

Welche Zahlungen wurden insgesamt von Goethe-Instituten seit 
1970 an Schriftsteller" und ,Künstler" (wie Enzensberger, Wallraf, 
Staeck, Böll, Weiß) für Veranstaltungen im Ausland, für Reisen, Vor-
träge und sonstige Honorare geleistet, und waren diese Veranstaltun-
gen und Ausgaben mit dem Auswärtigen Amt und den jeweiligen Bot-
schaften einvernehmlich abgesprochen worden? 

Zu Frage A 116: 

Im Jahr 1969 schloß das Auswärtige Amt mit dem 
Goethe-Institut einen Vertrag ab. Die Satzung und 
der Vertrag blieben, mit geringfügigen Änderungen, 
bis 1976 in Kraft. 

Die Bestimmungen ermöglichen es, daß die Arbeit 
der Zweigstellenleiter des Goethe-Instituts im Aus-
land mit der vom Auswärtigen Amt formulierten 
auswärtigen Kulturpolitik koordiniert wurde. 

Zu Frage A  117: 

Die Verantwortung für die Auswahl von Perso-
nen, mit denen die Goethe-Institute zusammenar-
beiten, liegt bei den Instituten selbst. Die Namen der 
von Ihnen genannten Personen zeigen, daß die Goe-
the-Institute nicht staatlich gegängelt werden und 
daß sie ein Gespür für Qualität haben auch dort, wo 
Künstler oder Schriftsteller nicht mit der Bundesre-
gierung oder den im Bundestag vertretenen Par-
teien übereinstimmen. 

Anlage 38 

Antwort 

des Staatsministers Dr. von Dohnanyi auf die Münd-
liche Frage des Abgeordneten Dr. Czaja (CDU/CSU) 
(Drucksache 8/3692 Frage A 118): 

In welchen Punkten und mit welchen Antworten der Volksrepublik 
Polen wurde die Verletzung der Rechte Deutscher gemäß Artikel 27 des 
Polnischen Menschenrechtspakts in den Gebieten östlich von Oder und 
Neiße und in Polen anläßlich des 1. polnischen Staatenberichts im Men-
schenrechtsausschuß der UN (vgl. Antwort auf Frage B 7 vom 13. Juli 
1979) erörtert, welches Mate rial über Verweigerung der kulturellen 
Rechte für Deutsche sowie der zwangsweisen Überführung deutscher 
Kinder in die polnische Nationalität hat die Bundesregierung an Kom-
missionsmitglieder übermittelt? 

Die Lektüre des Protokolls wird Ihnen zeigen, daß 
Professor Tomuschat als unabhängiges Mitglied des 
Menschenrechtsausschusses ebenso wie seine Kol-
legen in dem Gremium über einen umfassenden 

Kenntnisstand verfügt. Die Bundesregierung sah 
deshalb keinen Anlaß, ihn oder andere Ausschuß-
mitglieder mit Material über Probleme zu versehen, 
die ihnen ohnehin geläufig sind und die offen ange-
sprochen werden. Die Unabhängigkeit dieses VN-
Gremiums ist die beste Grundlage für seine Ar-
beit. 

Anlage 39 

Antwort 

des Staatsministers Dr. von Dohnanyi auf die Münd-
liche Frage des Abgeordneten Graf Huyn (CDU/ 
CSU) (Drucksache 8/3692 Frage A 120): 

Treffen Presseberichte zu, daß der deutsche Staatsbürger Clemens 
Kuithan von KGB-Agenten an der Ausreise aus der Sowjetunion gehin-
dert worden ist, und welche Schritte hat die Bundesregierung unter-
nommen, um seine unverzügliche Heimkehr nach Deutschland zu er-
möglichen? 

Es ist richtig, daß der bei der Stadt Münstereifel 
gemeldete deutsche Staatsangehörige Klimens Os-
kar, genannt Klemens, Kuithan auf dem Moskauer 
Flughafen Sheremetjewo am 3. Februar 1980 festge-
nommen wurde. Es trifft ebenfalls zu, daß die Bot-
schaft der Bundesrepublik Deutschland in Moskau 
wiederholt im sowjetischen Außenministerium 
mündlich und schriftlich, zuletzt am 13. Februar 
1980, auf der Grundlage des deutsch-sowjetischen 
Konsularvertrages vom 25. April 1958 und der Ver-
einbarung am 22. Juli 1971 über Fragen der Konsula-
rischen Tätigkeit darum ersucht, Kuithan umgehend 
die Ausreise in die Bundesrepublik Deutschland zu 
gewähren und der Botschaft die sofortige Möglich-
keit konsularischer Betreuung einzuräumen. 

In gleicher Angelegenheit hat der Leiter der 
Rechtsabteilung des Auswärtigen Amts den sowje-
tischen Gesandten Kwizinski am 4. Februar 1980 ins 
Auswärtige Amt bestellt. 

Das sowjetische Außenministerium behauptet, 
Kuithan sei sowjetischer Staatsangehöriger. Die 
Botschaft Moskau wird, wenn sie nicht alsbald eine 
Antwort vom sowjetischen Außenministerium er-
hält, erneut auf Stellungnahme drängen. 

Anlage 40 

Antwort 

des Staatsministers Frau Dr. Hamm-Brücher auf die 
Schriftlichen Fragen des Abgeordneten Büchner 
(Speyer) (SPD) (Drucksache 8/3692 Fragen B 1 und 
2): 

Zu welchen Schlußfolgerungen ist die gemäß der Erklärung des Mini-
sterkomitees des Europarats über die Menschenrechte vom 27. April 
1978 eingesetzte Expertenkommission bei der Prüfung der Frage der 
Aufnahme von wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechten in die 
Europäische Menschenrechtskonvention gelangt, und decken sich 
diese Ergebnisse mit der Auffassung der Bundesregierung ? 

Wie ist die Haltung der Bundesregierung in diesem Zusammenhang 
zu der Empfehlung 838 der Parlamentarischen Versammlung des Euro-
parats? 

Zu Frage B 1: 

Der in Ausführung der Weisung der Minister vom 
27. April 1978 eingesetzte Ad-hoc-Ausschuß zur 



Deutscher Bundestag — 8. Wahlperiode — 203. Sitzung. Bonn, Donnerstag, den 28. Februar 1980 16293* 

Prüfung der Frage der Erweiterung der Europäi-
schen Menschenrechtskonvention um wirtschaftli-
che, soziale und kulturelle Rechte hat noch keine 
sachlichen Ergebnisse etwa in der Form von Ent-
würfen für Zusatzprotokolle zur Europäischen Men-
schenrechskonvention oder Sozialcharta vorgelegt. 
Nach einer Diskussion der grundsätzlichen Fragen 
hat der Ad-hoc-Ausschuß vielmehr konkrete Auf-
träge formuliert, die von den für Menschenrechte, 
Soziale Angelegenheiten, Soziale Sicherheit, Inner

-

europäischer Wanderarbeitnehmerfragen und Kul-
turelle Zusammenarbeit zuständigen Lenkungsaus-
schüssen des Europarats zunächst untersucht und in 
konkrete Vorschläge umgesetzt werden sollen. 

Dies geschah wegen der sehr komplexen Materie 
und des engen Zusammenhangs mit bereits beste-
henden menschen- und sozialrechtlichen Konven-
tionen des Europarats, der Rechtsprechung des Eu-
ropäischen Gerichtshofes für Menschenrechte zur 
Europäischen Menschenrechtskonvention und von 
beim Europarat bereits in Angriff genommenen Ar-
beiten an der Erweiterung und Verbesserung dieser 
Konventionen. 

Die Bundesregierung kann daher zu dem sachli-
chen Ergebnis noch nicht Stellung nehmen. Sie hält 
allerdings eine gründliche Prüfung der schwierigen 
Materie für erforderlich. 

Zu Frage B 2: 

Die Empfehlung 838 der Parlamentarischen Ver-
sammlung des Europarats enthält Vorschläge über 
die Einbeziehung sozialer Rechte in die Europäische 
Menschenrechtskonvention. Wegen des engen Zu-
sammenhangs zu der in Frage 1 behandelten Mate-
rie wird auf das oben Gesagte verwiesen. 

Anlage 41 
Antwort 

des Staatsministers Frau Dr. Hamm-Brücher auf die 
Schriftliche Frage des Abgeordneten Dr. Marx 
(CDU/CSU) (Drucksache 8/3692 Frage B 3): 

Ist der Bundesregierung bekannt, ob der Ausrichter der Olympischen 
Sommerspiele, die sowjetische Hauptstadt Moskau, erklärt hat, daß an-
läßlich der Spiele allen Sportlern der Zugang zu ausreichend vorhande-
nen Presseerzeugnissen aus aller Welt, also auch der überregionalen 
westlichen, nichtkommunistischen Zeitungen ermöglicht wird? 

Der stellvertretende Leiter der Presseabteilung 
des Organisationskomitees für die Olympischen 
Spiele in Moskau, German Wladimirow, der bereits 
früher mehrfach erklärt hatte, daß das Olympische 
Komitee plane, die wichtigsten westlichen Tageszei-
tungen und Wochenjournale in größeren Kontin-
genten für die ausländischen Besucher (Touristen, 
Journalisten, Sportler) bereitzustellen, hat der Bot-
schafter Moskau gegenüber auf Anfrage versichert, 
daß ausreichend Zugang zu westlichen Presseer-

zeugnissen überregionaler nichtkommunistischer 
Provenienz sichergestellt werde. 

Anlage 42 
Antwort 

des Staatsministers Frau Dr. Hamm-Brücher auf die 
Schriftliche Frage des Abgeordneten Spranger 
(CDU/CSU) (Drucksache 8/3692 Frage B 4): 

Ist es üblich oder unüblich, daß bei Presseerklärungen von Botschaf-
ten der Bundesrepublik Deutschland im Ausland die Parteimitglied-
schaft des Delegationsleiters ausdrücklich erwähnt, die Namen und Par-
teimitgliedschaft der anderen Delegationsmitglieder jedoch nicht ge-
nannt werden? 

Es ist unüblich, daß bei Presse-Erklärungen von 
Botschaften der Bundesrepublik Deutschland zu Be-
suchen von Parlaments- oder Parteidelegationen die 
Parteimitgliedschaft des Delegationsleiters erwähnt 
wird und die Parteimitgliedschaft der anderen Dele-
gationsmitglieder unerwähnt bleibt. 

Anlage 43 
Antwort 

des Staatsministers Frau Dr. Hamm-Brücher auf die 
Schriftlichen Fragen des Abgeordneten Seefeld 
(SPD) (Drucksache 8/3692 Fragen B 5 und 6): 

Wie beurteilt die Bundesregierung die Ankündigung der Regierung 
Frankreichs und Luxemburgs, einen Kompromiß über die Tagungsorte 
des Europäischen Parlaments und den Sitz seines Generalsekretariats 
anzustreben, und ist sie von diesem Vorgang unterrichtet? 

Teilt die Bundesregierung meine Meinung, daß die Entscheidung 
über den Sitz und die Tagungsorte des Europäischen Parlaments gemäß 
dem Abkommen von Luxemburg aus dem Jahr 1965 nicht von zwei Re

-

gierungen allein getroffen werde kann, und nicht der Minung, 
daß das direkt gewählte Europäische

n 
Parlament in derartige Verhand

-

lungen einzubeziehen ist? 

Zu Frage B 5: 

Über eine von Ihnen erwähnte Ankündigung der 
französischen und luxemburgischen Regierung, ei-
nen Kompromiß hinsichtlich der Tagungsorte des 
EP und dem Sitz seines Generalsekretariats anzu-
streben, ist der Bundesregierung nichts bekannt. 

Falls in dieser Hinsicht bilaterale Bestrebungen 
bestehen sollten, hätte die Bundesregierung inso-
weit keine Einwendungen, da auf diese Weise ein 
einvernehmlicher Beschluß der Regierungen der 
Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaften 
vorbereitet und erleichtert werden könnte. 

Zu Frage B 6: 

Ich teile Ihre Auffassung, daß eine Entscheidung 
über den Sitz des EP nicht von zwei Regierungen al-
lein getroffen werden kann. Die Rechtslage ist in 
dieser Frage eindeutig. Die Gründungsverträge der 
Europäischen Gemeinschaften (Art. 77 EGKS-, 216 
EWG- und 189 EAG-Verträge) legen fest, daß die Re-
gierungen der Mitgliedstaaten, d. h. aller Mitglied-
staaten, den Sitz der Organe der Gemeinschaften 
einvernehmlich bestimmen. Eine entsprechende 
Entscheidung ist bisher nicht gefallen und steht ge-
genwärtig auch nicht zur Diskussion. Ihre Frage 
nach einer Einbeziehung des Europäischen Parla- 
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ments in die Verhandlungen stellt sich daher zur 
Zeit nicht. 

Anlage 44 

Antwort 
des Staatsministers Frau Dr. Hamm-Brücher auf die 
Schriftliche Frage des Abgeordneten Dr. Steger 
(SPD) (Drucksache 8/3692 Frage B 7): 

Inwieweit hat die Bundesregierung die Ergebnisse der 6. Gipfelkonfe-
renz der blockfreien Staaten in Havanna der Offentlichkeit bekanntge-
macht, und wie will sie die Information über Entwicklungen aus diesem 
Bereich verbessern? 

Die Bundesregierung mißt im Rahmen ihrer Be-
ziehungen zu den Staaten der Dritten Welt der Be-
wegung der Blockfreien, der die überwiegende Zahl 
dieser Länder angehört, eine besondere Bedeutung 
zu. Sie hat daher auch Verlauf und Ergebnisse der 
VI. Gipfelkonferenz der blockfreien Staaten, die 
vom 3. bis 9. September 1979 in Havanna stattfand, 
aufmerksam verfolgt. 

Die Bundesregierung hat bei zahlreichen politi-
schen Kontakten auf Regierungsebene, die sich in 
der Presse niedergeschlagen haben, ihre Einstellung 
zu den Entwicklungen in der Bewegung der Block-
freien geäußert. Sie geht davon aus, daß der Einfluß 
dieser Bewegung auf die internationale Politik um 
so größer sein wird, je blockfreier die Bewegung 
wirklich ist. Bundesminister Genscher hat sich an-
läßlich der Gipfelkonferenz von Havanna in einem 
Interview mit dem Deutschlandfunk am 4. Septem-
ber 1979 ausführlich in diesem Sinne geäußert. 

Ich darf Sie auch auf eine in Kürze erscheinende 
Veröffentlichung des Auswärtigen Amts zur Dritte- 
Welt-Politik hinweisen, in die Auszüge aus dem 
Schlußdokument der VI. Gipfelkonferenz der Block-
freien und Äußerungen von Bundesminister Gen-
scher aufgenommen worden sind. Das Auswärtige 
Amt trägt damit dem allgemein gewachsenen Inter-
esse der Offentlichkeit an den Entwicklungen in der 
Dritten Welt Rechnung, das sich auch in den Anfra-
gen an das Auswärtige Amt dokumentiert. 

Anlage 45 
Antwort 

des Staatsministers Frau Dr. Hamm-Brücher auf die 
Schriftlichen Fragen des Abgeordneten Dr. Czaja 
(CDU/CSU) (Drucksache 8/3692 Fragen B 8 und 9): 

Wie steht es um die vertragliche Glaubwürdigkeit der Volksrepublik 
Polen angesichts der klaren völkerrechtlichen Verpflichtung aus dem 
Ausreiseprotokoll von 1975, wenn der für das Oppelner Gebiet alles ent-
scheidende Parteichef behauptet, durch die Ausreise „werde von der 
Bundesrepublik Deutschland versucht, in Schlesien Un ruhe zu schaffen" 
(Bonner General-Anzeiger vom 16./17. Februar 1980)? 

Welche Gruppenaufnahme von Indochinaflüchtlingen ist nach der 
Aufnahme von 12 810 Personen noch zugesagt, um unter Berücksichti-
gung der 2700 konkreten Einzelzusagen und der Plätze für Familienzu-
sammenführungen die von den Ländern vorgesehene Aufnahme von 
20000 Indochinaflüchtlingen zu erreichen? 

Zu Frage B 8: 

Maßgebend sind das praktische Verhalten der 
polnischen Seite und die Äußerungen der politisch  

zentral verantwortlichen Persönlichkeiten gegen-
über der Bundesregierung. 

Die Bundesregierung sieht danach keinen Anlaß, 
die vertragliche Glaubwürdigkeit der Volksrepublik 
Polen in Zweifel zu ziehen. 

Zu Frage B 9: 

Seit der von Ihnen genannten Aufnahme von 
12 810 Flüchtlingen hat das Auswärtige Amt keine 
weiteren Großtransporte vorgesehen. Der Grund 
liegt in der sehr stark wachsenden Zahl von Anträ-
gen auf Familienzusammenführung, die nach dem 
Wunsch von Bund und Ländern vorrangig beschie-
den werden. Die jetzt noch von den Ländern angebo-
tenen Aufnahmeplätze werden mit größter Wahr-
scheinlichkeit für die Familienzusammenführung 
benötigt. Hierbei ist berücksichtigt, daß, entgegen 
der pauschalen Zusage auf Übernahme von insge-
samt 20 000 Indochina-Flüchtlingen, wegen Mei-
nungsverschiedenheiten unter den Ländern über 
die Aufteilung des Kontingents tatsächlich derzeit 
nur 18 812 Plätze zur Verfügung stehen. 

Anlage 46 
Antwort 

des Staatsministers Frau Dr. Hamm-Brücher auf die 
Schriftliche Frage des Abgeordneten Dr. Hupka 
(CDU/CSU) (Drucksache 8/3692 Frage B 10): 

Was hat die Bundesregierung Deutschland für die afghanischen 
Flüchtlinge in den Anrainerstaaten finanziell und durch materielle Gü-
ter tun können? 

Die Bundesregierung hat seit Dezember 1979 2,65 
Millionen DM für die Versorgung und Betreuung 
der afghanischen Flüchtlinge aufgewendet. Darüber 
hinaus wurden aus dem Titel des Bundeshaushalts 
für Humanitäre Hilfe weitere 4 Millionen DM be-
reitgestellt, die zum überwiegenden Teil multilate-
ralen Hilfsprogrammen zugunsten der Flüchtlinge 
zufließen sollen. 

Die bisher verausgabten 2,65 Millionen DM dien-
ten zur Beschaffung der am dringendsten benötigten 
Hilfsgüter. Es wurden über die Botschaft Islamabad 
Zelte, Steppdecken und warme Bekleidung lokal 
eingekauft, während in der Bundesrepublik bisher 
drei Hilfsflüge mit Grundnahrungsmitteln und Me-
dikamenten ausgerüstet wurden. 

Die Bundesregierung hat sich ferner an Hilfspro-
grammen der nationalen deutschen Hilfsorganisa-
tionen wie DRK, Deutscher Caritasverband und Dia-
konisches Werk beteiligt. 

Alle Hilfsgüter sind auf die speziellen Bedürfnisse 
der afghanischen Flüchtlinge abgestimmt und wer-
den durch Angehörige der deutschen Botschaft Isla-
mabad in Zusammenarbeit mit DRK-Fachpersonal 
vor Ort verteilt. Dieser Einsatz macht es möglich, 
schnell auf Notsituationen zu reagieren und die 
zweckentsprechende Verwendung der Hilfsgüter zu 
gewährleisten. 
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Eine genaue Aufstellung über die Mittelverwen-
dung entnehmen Sie bitte beiliegender Zusammen-
stellung. 

Maßnahmen der Bundesregierung zugunsten afgha-
nischer Flüchtlinge in Pakistan — in DM 

1. Beschaffungs- und Verteilungsaktio-
nen durch die deutsche Botschaft in 
Islamabad 
(Zelte, Steppdecken, Bekleidung) 1,65 Mio. 

2. Durchführung von 3 Hilfsflügen mit 
insgesamt 1 800 Lebensmittelpake

-

ten aus Mitteln des AA sowie Hilfs-
gütern des DRK 0,50 Mio. 

3. Beteiligung an einem Hilfspro

-

gramm des DRK 
(500 Lebensmittelpakete, 3 t Medi-
kamente, 2 Kraftfahrzeuge, Einsatz 
von med./log. Fachpersonal) 0,2 Mio. 

4. Beteiligung an einem gemeinsamen 
Hilfsflug von DCV/DDW 0,3 Mio. 

2,65 Mio. 

5. Für multilaterale Hilfsmaßnahmen 
für bereitgestellte, aber noch nicht 
abgeflossene Mittel 4,0 Mio. 

Gesamtaufwendungen 6,65 Mio. DM  

Anlage 47 

Antwort 

des Staatsministers Frau Dr. Hamm-Brücher auf die 
Schriftlichen Fragen des Abgeordneten Pieroth 
(CDU/CSU) (Drucksache 8/3692 Fragen B 11, 12, 13 
und 14): 

Für welche Produkte und Dienstleistungen hat die Bundesregierung 
den Vereinigten Staaten zugesichert, amerikanische Liefersperren ge-
genüber der Sowjetunion nicht zu unterlaufen? 

Gibt es Zusagen an die Vereinigten Staaten, mit neuen Krediten und 
Bürgschaften zurückhaltend zu sein? 

Welches Ausmaß haben die direkten und indirekten Subventionen, 
aufgeschlüsselt nach nationalen und EG-Hilfen, für den Handel mit der 
Sowjetunion erreicht? 

Welche Kürzungsmöglichkeiten sieht die Bundesregierung in diesem 
Bereich? 

Zu Frage B 11: 

Als Zeichen unserer Solidarität mit den USA be-
absichtigt die Bundesregierung, die Wirtschaftsbe-
ziehungen zur Sowjetunion so zu gestalten, daß sie 
die von den USA hinterlassene Lücke nicht ausfül-
len. Für den Agrarbereich hat der Rat der Europäi-
schen Gemeinschaften am 15. Januar 1980 den 
Grundsatz beschlossen, „daß Lieferungen aus der 
Gemeinschaft weder direkt noch indirekt an die 
Stelle der US-Lieferungen auf den Markt der UdSSR 
treten sollen". 

Zu Frage B 12: 

Die Bundesregierung gewährt der Sowjetunion 
keine staatlichen oder staatlich subventionierten 
Kredite. Die Ausfuhrbürgschaften, die die Bundesre-
gierung für Geschäfte mit der Sowjetunion wie für 
Exportgeschäfte mit anderen Ländern gewährt, stel-
len keine staatlichen Exportsubventionen dar; sie 
sind lediglich Förderungsmaßnahmen, die in erster 
Linie der deutschen Exportwirtschaft und nur mit-
telbar dem Empfängerland zugute kommen und die 
in den meisten Fällen eine wesentliche Vorausset-
zung für den Abschluß von Lieferverträgen bilden. 

Die Bundesregierung hat sich dem amerikani-
schen Wunsch angeschlossen, daß der von den 
OECD-Ländern vereinbarte Konsens über Mindest-
zinssätze und Höchstlaufzeiten auch für Exportge-
schäfte in die Sowjetunion strikt eingehalten wird. 
Ihre Bemühungen haben dazu beigetragen, daß der 
Rat der Europäischen Gemeinschaften am 5. Fe-
bruar 1980 sich darüber verständigte, hinsichtlich 
der Gewährung von Exportkrediten an die Sowjet-
union den gegenwärtigen OECD-Konsens ohne 
Ausnahme anwenden zu wollen. 

Zu Fragen B 13 und 14: 

Es gibt weder nationale noch von der EG ge-
währte direkte oder indirekte Subventionen für den 
Handel mit der Sowjetunion. Für eine Reihe land-
wirtschaftlicher Produkte gewährt die EG Ausfuhr-
erstattungen beim Export in Drittländer. Sinn dieser 
Erstattungen ist es, den jeweiligen Unterschied zwi-
schen dem innergemeinschaftlichen und dem in der 
Regel niedrigeren Weltmarktpreisniveau auszuglei-
chen und damit die EG-Exporteure auf dem Welt-
markt konkurrenzfähig zu machen. Die Erstattungs-
sätze sind grundsätzlich für alle Bestimmungsländer 
die gleichen. Von diesem Grundsatz hat die EG im 
Gefolge der Agrarexportrestriktionen der USA ge-
genüber der Sowjetunion die erforderlichen Aus-
nahmen beschlossen, um dem Ratsbeschluß vom 
15. Januar 1980 in vollem Umfange nachkommen zu 
können. 

Anlage 48 

Antwort 
des Parl. Staatssekretärs Haehser auf die Schriftli-
che Frage des Abgeordneten Graf Huyn (CDU/ 
CSU) (Drucksache 8/3692 Frage B 15): 

Ist die Bundesregierung bereit, im Rahmen der Verhandlungen über 
die begrüßenswerte und dringliche Unterstützung an die Türkei, die 
auch Rüstungshilfe umfaßt, in geeigneter Weise sicherzustellen, daß 
letztere nicht zu Auseinandersetzungen mit anderen Mitgliedern der 
Atlantischen Allianz dienen kann? 

Die geltenden NATO-Verteidigungshilfeabkom-
men regeln, daß die Waffen und Geräte, die die Bun-
desregierung den Partnerstaaten nach diesen Ab-
kommen liefert, durch deren Streitkräfte ausschließ-
lich in Übereinstimmung mit Artikel 5 des Nordat-
lantikvertrages verwendet werden. Die Bundesre-
gierung wird bei einer Rüstungssonderhilfe an die 
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Türkei sicherstellen, daß eine entsprechende Be-
stimmung vorgesehen wird. 

Anlage 49 

Antwort 

des Staatssekretärs Dr. Fröhlich auf die Schriftliche 
Frage des Abgeordneten Francke (Hamburg) (CDU/ 
CSU) (Drucksache 8/3692 Frage B 16): 

Ist die Bundesregierung bereit, die flexible Altersgrenze für Bundes-
beamte, ebenso wie dies in der weit überwiegenden Zahl der Bundeslän-
der der Fa ll  ist, generell auf das 62. Lebensjahr herabzusetzen? 

Der Bundesregierung ist an möglichst überein-
stimmenden beamtenrechtlichen Regelungen in 
Bund und Ländern auch bei der allgemeinen An-
tragsaltersgrenze für Beamte gelegen. Sie verkennt 
aber nicht die Schwierigkeiten, die bei einer Herab-
setzung dieser Altersgrenze aus der Divergenz zu 
den für den Arbeitnehmerbereich getroffenen Rege-
lungen über die erst mit dem vollendeten 63. Le-
bensjahr eintretende flexible Altersgrenze erwach-
sen. 

Bis zu den notwendigen weiteren Abstimmungen 
hält es die Bundesregierung für zweckmäßig, Initia-
tiven zur Herabsetzung der allgemeinen Antragsal-
tersgrenze für Beamte zurückzustellen. 

Anlage 50 

Antwort 

des Staatssekretärs Dr. Fröhlich auf die Schriftli-
chen Fragen des Abgeordneten Milz (CDU/CSU) 
(Drucksache 8/3692 Fragen B 17 und 18): 

Welche Natur- und Umweltschutzorganisationen in der Bundesrepu-
blik Deutschland erhalten von der Bundesregierung finanzielle Zuwen-
dungen, und wieviel Gelder sind gegebenenfalls bisher den einzelnen 
Vereinigungen vom Bund zugeflossen? 

Nach welchen Maßstäben gewährt die Bundesregierung einzelnen 
Natur- und Umweltschutzorganisationen finanzielle Zuschüsse? 

Zu Frage B 17: 

Im Haushaltsjahr 1979 wurden an Natur- und Um-
weltschutzorganisationen folgende Zuwendungen 
gewährt: 

Durch den Bundesminister des Innern aus Kap. 0628 
Titel 685 016 — Zuschüsse an Heimat-, Wander- und 
Naturschutzbünde—: 

— Deutscher Heimatbund 
Institutionelle Förderung DM 103 000,— 
Projektförderung DM 20 000,- 

- Verband Deutscher Gebirgs- 
und Wandervereine 
Projektförderung DM 26 000,— 

DM 149 000,— 

Kap. 0628 Titel 685 17 — Zuschüsse zu Maßnahmen 
von Verbänden und sonstigen Vereinigungen auf 
dem Umweltgebiet — (ausschließlich Projektförde-
rung): 

— Arbeitsgemeinschaft für Um- 
weltfragen DM 185 190,- 

- Deutsche Umwelt-Aktion DM 58 892,12 
— Aktion Saubere Landschaft DM 58 823,- 
- Gesellschaft für Zukunftsfragen DM 48 870,- 
- Deutscher Bund für Lebens-

schutz DM 27 974,25 
— Deutscher Naturschutzring DM 20 000,- 
- Bundesverband Bürgerini- 

tiativen Umweltschutz DM 20 000,- 
- Deutscher Alpenverein DM 14 500,- 
- Bund Umwelt und Naturschutz 

Deutschland DM 13 000,- 
- Bundesvereinigung gegen den 

Fluglärm DM 13 000,- 
- Gesellschaft für Umwelt DM 12 500,- 
- Aktion Autofreier Sonntag DM 10 000,- 
- Weltbund zum Schutz des Le-

bens DM 9 022,- 
- Deutscher Hausfrauenbund DM 3 000,- 
- Stiftungskomitee zur Verlei-

hung der Umweltschutzmedaille DM 600,— 
DM 495 431,37 

Durch den Bundesminister für Ernährung, Landwirt-
schaft und Forsten aus 

Kap. 1002 Titel 684 01 — Zuschüsse an Einrichtun-
gen außerhalb der Bundesverwaltung —, 

Kap. 1002 Titel 685 04 — Zuschüsse für zentrale In-
formationsveranstaltungen, internationale Begeg-
nungen und nichtwissenschaftliche internationale 
Tagungen —, 

Kap. 1002 Titel 685 25 — Förderung von Wettbewer-
ben und Vergabe von Ehrenpreisen —, 

Kap. 1002 Titel 532 04 — Arbeitstagungen, Informa

-

tionsveranstaltungen, internationale Zusammenar

-

beit —: 

Institutionelle Förderung: 
— Deutsche Gartenbaugesellschaft DM 89 000,- 
- Schutzgemeinschaft Deutscher 

Wald DM 125 000,— 

Projektförderung: 
— Deutscher Naturschutzring DM 137 625,- 
- Verein Naturschutzpark DM 30 000,- 
- Arbeitsgemeinschaft Deutscher 

Beauftragter für Naturschutz 
und Landschaftspflege DM 	2 800,- 

- Deutscher Rat für Landespflege DM 41 750,- 
- Deutsche Gartenbaugesellschaft DM 51 000,— 

DM 477 175,— 

Von 1973 bis 1979 (einschließlich) wurden aus dem 
Haushalt 

des BMI DM 3 499 000,— 
des BML DM 3 237 000,— 
insgesamt DM 6 736 000,— bewilligt. 

Die Aufgliederung der Beträge nach Verbänden 
war, von geringeren Schwankungen auf Grund der 
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unterschiedlichen Qualität der Projekte abgesehen, 
im Laufe der Jahre annähernd konstant, entsprach 
also in den vorausgegangenen Jahren etwa den An-
teilen von 1979. 

Zu Frage B 18: 

Maßstab für die Förderung aus Kap. 0628 Titel 
685 17 sind die mit dem Haushaltsausschuß des 
Deutschen Bundestages abgestimmten Richtlinien. 
Bei der Förderung aus den genannten weiteren Ti-
teln wird analog verfahren. 

Anlage 51 

Antwort 

des Staatssekretärs Dr. Fröhlich auf die Schriftliche 
Frage des Abgeordneten Prangenberg (CDU/CSU) 
(Drucksache 8/3692 Frage B 19): 

Wie beurteilt die Bundesregierung die Praxis mancher Bundesbehör-
den, amtlich beglaubigte Urkundenfotokopien nicht anzuerkennen, und 
ist die Bundesregierung bereit, im Zuge ihrer Entbürokratisierungsmaß-
nahmen die ihr unterstehenden bzw. nachgeordneten Behörden anzu-
weisen, künftig auch amtlich beglaubigte Fotokopien als Urkunden an-
zuerkennen? 

Die Frage, ob eine Behörde die Vorlage von Origi-
nalurkunden verlangen kann oder sich mit amtlich 
beglaubigten Abschriften oder Ablichtungen zufrie-
dengeben muß, kann nicht generell geregelt werden. 
Die Verpflichtung zur Vorlage der Originalurkunde 
kann sich z. B. aus einer Rechtsvorschrift ergeben. 
Denkbar ist auch, daß die Vorlage der Urschrift ver-
langt werden muß, weil der Beglaubigungsvermerk 
seiner Natur nach nur die Übereinstimmung der Ko-
pie mit dem Original, nicht aber dessen Echtheit be-
stätigt. Schließlich ist auch die Befugnis der Behör-
den zur Vornahme amtlicher Beglaubigungen ge-
setzlich begrenzt; nach § 33 Abs. 1 Satz 2 des Ver-
waltungsverfahrensgesetzes besteht sie z. B. nicht, 
soweit durch Rechtsvorschrift die Erteilung beglau-
bigter Abschriften aus amtlichen Registern und Ar-
chiven anderen Behörden ausschließlich vorbehal-
ten ist. Dies gilt insbesondere für beglaubigte Ab-
schriften aus den im Geltungsbereich des Personen-
standsgesetzes geführten Personenstandsbüchern; 
sie dürfen ebenso wie andere Personenstandsurkun-
den nur von dem zuständigen Standesbeamten aus-
gestellt werden. 

Ich wäre dankbar, wenn Sie mir Ihnen bekannt ge-
wordene Fälle mitteilen würden, in denen nach Ih-
rer Auffassung eine Bundesbehörde davon hätte ab-
sehen müssen, eine Originalurkunde zu verlangen, 
damit ich den Dingen im einzelnen nachgehen 
kann. 

Anlage 52 

Antwort 
des Staatssekretärs Dr. Fröhlich auf die Schriftliche 
Frage des Abgeordneten Lintner (CDU/CSU) 
(Drucksache 8/3692 Frage B 20): 

Welche qualitativen Unterschiede bestehen nach den Erkenntnissen 
der Bundesregierung in den Sicherheitssystemen von Kernkraftwerken 
sowjetischer Bauart und solchen der Bundesrepublik Deutschland, und 
welche Unfälle bzw. Störfälle in Kernkraftwerken des Ostblocks sind 
der Bundesregierung bekannt? 

Die Bundesregierung ist über die Sicherheitstech-
nik von Kernkraftwerken. sowjetischer Bauart nicht 
im einzelnen unterrichtet Aus wenigen Pressemel-
dungen und der Zusammenarbeit im Rahmen der 
IAEO kann jedoch geschlossen werden, daß in der 
Sowjetunion eine andere Sicherheitsphilosophie bei 
Kernkraftwerken entwickelt und angewendet wird 
als im Westen. Diese Sicherheitsphilosophie basiert 
auf einer einfachen und robusten Technik, bei der 
keine schwerwiegenden Störfälle unterstellt wer-
den (z. B. wie im Westen der Bruch einer großen 
Kühlmittelleitung), so daß bei uns selbstverständli-
che Sicherheitssysteme wie gasdichtes und druckfe-
stes Reaktorgebäude (Containment) oder ausgefeilte 
und mehrfach vorhandene Notkühlsysteme neben 
den Hauptkühlsystemen dort für entbehrlich ange-
sehen werden. So wurden z. B. beim Bau eines Kern-
kraftwerkes sowjetischer Bauart in Finnland von 
den dortigen Sicherheitsbehörden zusätzliche Si-
cherheitseinrichtungen vorgeschrieben, welche von 
amerikanischen und deutschen Firmen installiert 
wurden. Eine Delegation des Innenausschusses des 
Deutschen Bundestages konnte sich hierüber auf ei-
ner Skandinavienreise im Herbst 1979 einen 
eigenen Eindruck verschaffen. 

Es gibt aus der verfügbaren Literatur Hinweise, 
daß auch in der Sowjetunion bei neueren Kernkraft-
werken zusätzliche Sicherheitseinrichtungen ge-
plant werden, daß also die Sowjetunion sich westli-
chen Lösungswegen nähert. 

Ober Störfälle in Kernkraftwerken im Ostblock 
liegen keine Informationen vor; ob dies auf das Aus-
bleiben derartiger Störfälle oder die dortige Infor-
mationspolitik zurückzuführen ist, entzieht sich der 
Kenntnis der Bundesregierung. Der Betreiber des 
erwähnten finnischen Kernkraftwerkes sowje-
tischer Bauart bestätigt jedoch, daß der Betrieb der 
sowjetischen Anlage zuverlässig und zufriedenstel-
lend sei. 

Der Bundeskanzler hat nach dem Störfall im ame-
rikanischen Kernkraftwerk Harrisburg vom März 
1979 eine Initiative bei der IAEO in Wien ergriffen, 
um die Bestrebungen zur Erörterung und möglichst 
zur Harmonisierung der Sicherheit kerntechnischer 
Anlagen zwischen allen die Kernenergie nutzenden 
Ländern in Ost und West zu intensivieren. Ein 
erstes Ergebnis dieser Bemühungen wird eine inter-
nationale Konferenz über Reaktorsicherheit im Ok-
tober 1980 in Stockholm sein. 

Anlage 53 

Antwort 
des Parl. Staatssekretärs Dr. von Bülow auf die 
Schriftliche Frage des Abgeordneten Lintner (CDU/ 
CSU) (Drucksache 8/3692 Frage B 21): 

Liegen der Bundesregierung Erkenntnisse über Unfälle im Ostblock 
bei der Produktion und Lagerung atomarer, chemischer und bakteriolo-
gischer Kampfmittel vor? 
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Der Bundesregierung liegen Erkenntnisse über 
einen biologischen Unfall vor, der sich im April 1979 
in der Sowjetunion bei Sverdlovsk ereignet haben 
soll. 

Nach diesen Erkenntnissen soll eine Explosion in 
einem Militärobjekt Milzbranderreger freigesetzt 
und eine Seuche mit dem Tod von über 200 Perso-
nen durch Lungenmilzbrand verursacht haben. 

Anlage 54 

Antwort 

des Staatssekretärs Dr. Fröhlich auf die Schriftli-
chen Fragen der Abgeordneten Frau Hoffmann 
(Hoya) (CDU/CSU) (Drucksache 8/3692 Fragen B 22, 
23, 24 und 25): 

Kann die Bundesregierung darüber Auskunft geben, welche Relation 
zwischen den finanziellen Aufwendungen für den Verteidigungsetat 
und den Aufwendungen für den Schutz der zivilen Bevölkerung im ge-
genwärtigen Haushaltsplan besteht? 

Bestehen bei der Bundesregierung Pläne, den Etatansatz für den Zi-
vilschutz unter Berücksichtigung der besonderen außenpolitischen 
Konstellation zu erhöhen? 

Welche Rolle spielen nach Meinung der Bundesregierung die freiwil-
ligen Feuerwehren im Konzept des Zivilschutzes? 

Teilt die Bundesregierung die Auffassung, daß bei der derzeit gelten-
den Regelung die Kreise und Gemeinden mit der Finanzierung von Ka

-

tastrophen- und Zivilschutzmaßnahmen, die die freiwilligen Feuerweh-
ren ausführen, überfordert sind? 

Zu Frage B 22: 

Die Relation zwischen ziviler Verteidigung ein-
schließlich Zivilschutz und militärischer Verteidi-
gung liegt für den Haushalt 1980 bei 1 : 52. Diese 
Zahl betrifft nur die Leistungen des Bundes. Nicht 
enthalten sind hierin die Aufwendungen der Länder 
und Kommunen für den friedensmäßigen Katastro-
phenschutz einschließlich Feuerwehren. 

Grundsätzlich ist zum Ausgabenverhältnis zwi-
schen ziviler und militärischer Verteidigung anzu-
merken, daß die Höhe des Ausgabenbedarfs für die 
beiden Bereiche auf unterschiedlichen Maßnahmen 
und Notwendigkeiten beruht, die eine Vergleich-
barkeit der Gesamtausgaben weitgehend ausschlie-
ßen. So erfordern die Personalausgaben im Bereich 
der militärischen Verteidigung einen verhältnismä-
ßig hohen Anteil der Gesamtausgaben, während 
Personalkosten für die in der zivilen Verteidigung 
überwiegend mitwirkenden freiwilligen Helfer 
überhaupt nicht anfallen. Ebenso ist der z. T. außer-
ordentlich hohe militärische Beschaffungsbedarf 
mit den Bedürfnissen der zivilen Verteidigung nicht 
vergleichbar. 

Zu Frage B 23: 

Die Bundesregierung hat in jüngster Zeit die An-
sätze für den Zivilschutz beträchtlich erhöht (von 
445,9 Millionen DM in 1977 auf 625,4 Millionen DM 
in 1980). 

Die mittelfristige Finanzplanung sieht auch für 
die nächsten Jahre eine gewisse Steigerung in die-
sem Bereich vor. Die Verhandlungen mit dem Bun-
desminister der Finanzen über den Haushalt 1981 
und die Finanzplanung bis 1984 stehen jedoch noch 
bevor. 

Zu Frage B 24: 

Die Freiwilligen Feuerwehren wirken kraft Ge-
setzes über die Erweiterung des Katastrophenschut-
zes vom 9. Juli 1968 im erweiterten Katastrophen-
schutz, der ein Teilgebiet des Zivilschutzes ist, mit. 
Sie sind die Träger der Fachdienste Brandschutz

-

dienst und ABC-Dienst. Der Brandschutzdienst ret-
tet Menschen, schützt Sachen vor Feuer und be-
kämpft Brände. Der ABC-Dienst stellt die durch 
atomare, biologische und chemische Mittel drohen-
den Gefahren fest; er dekontaminiert Menschen 
und Sachen. Der Bund finanziert im Brandschutz

- dienst ca. 26 000 und im ABC-Dienst ca. 8 000 frei-
willige Feuerwehrmänner einschließlich ihrer Aus-
stattung. Die Freiwillige Feuerwehr ist die tragende 
Säule dieser wichtigen Fachdienste. 

Zu Frage B 25: 

Die von den Freiwilligen Feuerwehren bei frie-
densmäßigen Katastrophen wahrzunehmenden 
Aufgaben sind Sache der Länder und unterliegen 
daher nicht der Beurteilung der Bundesregierung. 

Für die Zivilschutzaufgaben der Freiwilligen Feu-
erwehren im Brandschutz- und ABC-Dienst des er-
weiterten Katastrophenschutzes werden alle 
Zweckausgaben vom Bund getragen. Im Rahmen der 
Bundesauftragsverwaltung des Zivilschutzes tragen 
Länder und Gemeinden gemeinsam nur die persön-
lichen und sächlichen Verwaltungskosten, wie dies 
auch auf anderen Aufgabengebieten üblich ist. Die 
Kreise und Gemeinden sind damit nicht überfor-
dert. 

Anlage 55 

Antwort 

des Staatssekretärs Dr. Fröhlich auf die Schriftli-
chen Fragen des Abgeordneten Dr. Laufs (CDU/ 
CSU) (Drucksache 8/3692 Fragen B 26 und 27): 

Hat sich die Bundesregierung (vgl. dazu die Darstellung des .Spiegel , 
Nummer 5 vom 28. Januar 1980, und des .Mannheimer Morgen” vom 
22. Januar 1980 über Äußerungen von Staatssekretär Dr. Hartkopf) als 
Ergebnis eines Studienprojekts über Vor- und Nachteile der unterirdi-
schen Bauweise von Kernkraftwerken entschieden, die unterirdische 
Bauweise als atomrechtliche Maßnahme der Schadensvorsorge zu for-
dern, noch bevor die für den Innenausschuß des Deutschen Bundestages 
vorgesehene zusammenfassende Bewertung abgeschlossen ist? 

Auf welche Weise hat die Bundesregierung das 1974 begonnene Stu-
dienprojekt über die Vor- und Nachteile der unterirdischen Bauweise 
von Kernkraftwerken insbesondere bei der Ergebnisbewertung mit der 
Deutschen Risikostudie koordiniert? 

Zu Frage B 26: 

Die Pressedarstellungen lassen diesen Schluß 
nicht zu. 

Zu Frage B 27: 

Ein großer Teil der Untersuchungen zur unterirdi-
schen Bauweise wurde vor Beginn der Deutschen 
Risikostudie (DRS) durchgeführt. Deshalb und we-
gen der zum Teil unterschiedlichen Aufgabenstel-
lungen war eine Koordination beider Projekte nicht 
möglich. 

Eine erste Anwendung von Methoden und Ergeb-
nissen der DRS war erst nach deren Fertigstellung 
möglich. Sie erfolgt bei einer zur Zeit durchgeführ- 
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ten zusammenfassenden Bewertung bisheriger Er-
gebnisse. 

Darüber hinaus sind weitere Untersuchungen zur 
Risikominderung durch eine unterirdische Bau-
weise sowie ein Vergleich mit möglichen oberirdi-
schen Alternativen unter Verwendung von Metho-
den und Ergebnissen der DRS vorgesehen. 

Anlage 56 
Antwort 

des Staatssekretärs Dr. Fröhlich auf die Schriftliche 
Frage des Abgeordneten Dr. Hennig (CDU/CSU) 
(Drucksache 8/3692 Frage B 28): 

In welcher Weise wird die Bundesregierung vor dem und am 11. Juli 
1980 des 60. Jahrestags der großen Volksabstimmung gedenken, die 
nach dem Ersten Weltkrieg in Teilen Ost- und Westpreußens durchge-
führt wurde und bei der sich 96,66 v. H. der betroffenen Bevölkerung zu 
Deutschland bekannten, während 3,34 v. H. für Polen votierten, oder be-
trachtet es die Bundesregierung nicht als ihre Aufgabe, an diese ge-
schichtliche Wahrheit zu erinnern? 

Die Bundesregierung ist im Rahmen politischer 
Bildung in vielfacher Weise bemüht, die wichtigsten 
Ereignisse in der deutschen Geschichte darzustel-
len und an die Bürger unseres Staates zu vermit-
teln. 

So hat sich die Bundeszentrale für politische Bil-
dung im Rahmen ihrer allgemeinen Arbeit auch mit 
der Volksabstimmung vom 11. Juli 1920 ausführlich 
beschäftigt und dieses Ereignis in Band 114 ihrer 
Schriftenreihe mit dem Titel „Politische Propaganda 
und staatsbürgerliche Bildung — Die Reichszentrale 
für Heimatdienst" dargestellt. 

Angesichts der Vielzahl von in Betracht kommen-
den Ereignissen und Jubiläen ist eine besondere 
Würdigung geschichtlicher Daten jedoch nur in we-
nigen Ausnahmefällen möglich und sinnvoll. 

Neben dem 11. Juli 1920 als eine der unmittelba-
ren Folgen des 1. Weltkrieges sind zum Beispiel 
auch die Abstimmung in Nordschleswig am 10. Fe-
bruar 1920 oder die Abstimmung in Oberschlesien 
am 20. März 1921 erwähnenswert. 

Bei aller Würdigung des von Ihnen angesproche-
nen Ereignisses scheint mir daher eine gesonderte 
Hervorhebung nicht angezeigt. 

Ich gehe davon aus, daß die interessierten Ver-
bände den 60. Jahrestag der Volksabstimmung in 
Ost- und Westpreußen in der ihnen angemessen er-
scheinenden Weise in eigener Gestaltung begehen 
werden. 

Anlage 57 
Antwort 

des Staatssekretärs Dr. Fröhlich auf die Schriftli-
chen Fragen des Abgeordneten Kolb (CDU/CSU) 
(Drucksache 8/3692 Fragen B 29, 30 und 31): 

Kann die Bundesregierung Auskunft darüber geben, wie viele Bun-
desbeamte am 31. Dezember 1979 in den Besoldungsgruppen A 13 bis 
A 16 beschäftigt waren, und wie hoch das durchschnittliche Entgelt ein-
schließlich aller Zulagen je Gruppe war? 

Kann die Bundesregierung Auskunft darüber geben, wie viele Bun-
desbeamte am 31. Dezember 1979 in Besoldungsgruppen B 1 bis B 11 je 
Gruppe beschäftigt waren? 

Ist die Bundesregierung in der Lage anzugeben, wie hoch das durch-
schnittliche Entgelt einschließlich aller Zulagen in den Besoldungs-
gruppen B 1 bis B 11 je Gruppe war? 

Da der Personalstand nur in jedem dritten Jahr 
gegliedert nach Laufbahngruppen und Einstufungen 
erhoben wird, können die erbetenen Zahlen ledig

-

lich für den 30. Juni 1977, den Zeitpunkt der letzten 
derartigen Erhebung, angegeben werden: Sie lauten 
für den unmittelbaren Bundesdienst einschließlich 
Bundesbahn und Bundespost wie folgt: 

A 13 (geh. D.) — 8 306 
A 13 (höh. D.) — 2 752 
A 14 — 6531 
A 15 — 5 950 
A 16 — 1 694 
B 1 — 127 
B 2 — 353 
B 3 — 1 400 
B 4 — 36 
B 5 — 17 
B 6 — 558 
B 7 — 48 
B 8 — 56 
B 9 — 123 
B 10 — 24 
B 11 — 57 

Die Zahlen über die Durchschnittsentgelte müs-
sen aus den einschlägigen Statistiken gesondert er-
arbeitet werden. Die Bundesregierung wird sie un-
verzüglich nachreichen. 

Anlage 58 
Antwort 

des Staatssekretärs Dr. Fröhlich auf die Schriftliche 
Frage des Abgeordneten Schartz (Trier) (CDU/CSU) 
(Drucksache 8/3692 Frage B 32): 

Ist die Bundesregierung über die Absicht, in der Stadt Hermeskeil, 
Kreis Trier-Saarburg, ein Heim für das Technische Hilfswerk zu errich-
ten, informiert, und ist die Bundesregierung in der Lage und bereit, ent-
sprechende Finanzmittel zur Verfügung zu stellen? 

Der THW-Ortsverband Hermeskeil ist in dem al-
ten Feuerwehrgerätehaus der Stadt Hermeskeil un-
tergebracht; die Kraftfahrzeuge werden in einer ge-
mieteten Halle untergestellt. Eine Verbesserung der 
Unterbringungssituation ist notwendig, aber derzeit 
leider noch nicht möglich, weil unter Berücksichti-
gung der fertigzustellenden und der bereits geneh-
migten Baumaßnahmen angesichts der zur Verfü-
gung stehenden Mittel weder für einen Grunder-
werb noch für den Neubau einer THW-Unterkunft 
in Hermeskeil Mittel bereitgestellt werden können. 
Ich werde prüfen, ob und ggf. wann ein Neubauvor-
haben für das THW-Hermeskeil abgewickelt wer-
den kann, wenn hierfür im Haushalt 1981 oder im 
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Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung Mittel 
zur Verfügung gestellt werden. 

Anlage 59 

Antwort 
des Staatssekretärs Dr. Fröhlich auf die Schriftliche 
Frage des Abgeordneten Dr. Wittmann (München) 
(CDU/CSU) (Drucksache 8/3692 Frage B 33): 

Ist die Bundesregierung im Hinblick auf ihre Antwort auf meine 
Frage in der Fragestunde der 178. Sitzung des Deutschen Bundestages 
und die tatsächliche Situation bereit. die Auflösung der Grenzschutz-
fachschule München umzuwandeln in eine Zusammenlegung der 
Grenzschutzfachschulen München und Rosenheim? 

Im Erlaß vom 15. September 1979, mit dem die 
Auflösung der Grenzschutzfachschule München 
verfügt wurde, ist bestimmt, daß die Grenzschutz-
fachschule Rosenheim mit dem allgemeinen berufli-
chen Unterricht im BGS-Standort München mit der 
Durchführung der dort  noch anfallenden Berufsför-
derungsmaßnahmen und mit der Unterrichtung der 
noch in München stattfindenden Lehrgänge beauf-
tragt wird. Die bis dahin an der Grenzschutzfach-
schule München eingesetzten hauptamtlichen Lehr-
kräfte sind inzwischen zur Grenzschutzfachschule 
Rosenheim versetzt, können allerdings — soweit 
und solange noch Unterricht in München anfällt — 
dort tätig werden. Die Lehr- und Unterrichtsmittel 
beider Grenzschutzfachschulen sind zusammenge-
faßt. 

Ich sehe nicht, welches Ziel mit einer formellen 
Umwandlung der damals verfügten Auflösung der 
Grenzschutzfachschule München in eine Zusam-
menlegung der Grenzschutzfachschulen München 
und Rosenheim noch erreicht oder welchem sachli-
chen Anliegen mit einer solchen Maßnahme noch 
entsprochen werden könnte. Die Bestimmung von 
Rosenheim zum Sitz der Grenzschutzfachschule war 
unumgänglich, weil dort — im Gegensatz zu Mün-
chen — die erforderlichen Unterrichtsräume vor-
handen sind und in Zukunft das Schwergewicht des 
im Bereich der Grenzschutzfachschule für den 
Raum Rosenheim/München anfallenden Unter-
richts liegen wird. 

Eine Änderung der getroffenen Entscheidungen 
ist nicht beabsichtigt. 

Anlage 60 
Antwort 

des Staatssekretärs Dr. Fröhlich auf die Schriftliche 
Frage des Abgeordneten Dr. Steger (SPD) (Drucksa-
che 8/3692 Frage B 34): 

Welche Gründe haben dazu geführt, daß die Umweltschutzvorschrif-
ten für Emissionen aus PVC-Betrieben noch nicht bundesweit verein-
heitlicht worden sind, und will die Bundesregierung Initiativen unter-
nehmen, um die nordrhein-westfälischen Vorschriften bundesweit zur 
Geltung zu bringen? 

Die Emissionsbegrenzung von Vinylchlorid (VC) 
nach Nr. 2.1.2. der nordrhein-westfälischen Vor-
schriften war schon zuvor bundeseinheitlich in der 
Technischen Anleitung zur Reinhaltung der Luft — 

TA Luft — (1. BImSch VwV) vom 28. August 1974 
(GMBl S. 426, 525) festgelegt worden. Die Bundesre-
gierung hat sofort nach Bekanntwerden der kanze-
rogenen Wirkung von VC auf die Industrie einge-
wirkt, die Emissionen dieses Stoffes stark einzu-
schränken. Durch Einführung der Intensiventga-
sung gelang es, auch bei bestehenden Anlagen die 
VC-Emissionen um mehr als 95% zu reduzieren. Da-
durch konnte die Bundesregierung im Entwurf eines 
Zweiten Gesetzes zur Änderung des Bundes-Immis-
sionsschutzgesetzes (BT-Drucksache 8/2751 vom 
11. April 1979) eine Umstufung des Vinylchlorids in 
der TA Luft aus der Klasse II in die Klasse I vorse-
hen. Die Emissionsbegrenzung von VC wird danach 
von bisher 150 mg/m3  — so auch die nordrhein-
westfälische Bestimmung — auf maximal 20 mg/m 3 

 herabgesetzt. 

Die Bundesländer wenden gemäß interner Ab-
sprache diesen Wert in ihrer Verwaltungspraxis be-
reits an. 

Anlage 61 

Antwort 
des Staatssekretärs Dr. Fröhlich auf die Schriftliche 
Frage des Abgeordneten Wolfgramm (Göttingen) 
(FDP) (Drucksache 8/3692 Frage B 35): 

Welche Möglichkeiten sieht die Bundesregierung, darauf hinzuwir-
ken, verstärkt altpapierhaltige Papiere bei der Herstellung von Schulbe-
darf (Schulbücher, Schulhefte, Ringbucheinlagen etc.) einzusetzen, da 
dies die Einsatzmöglichkeiten von Altpapier vergrößern und gleichzei-
tig einen Beitrag für die Umweltschutzerziehung von Jugendlichen dar-
stellen würde? 

Die Bundesregierung hat bereits im Mai 1976 die 
Frage eines verstärkten Einsatzes altpapierhaltiger 
Papiere im Schulbereich an die Kultusminister der 
Länder herangetragen. Sie hat dabei unter Hinweis 
auf die Ziele ihres Abfallwirtschaftsprogramms '75 
insbesondere die Bitte geäußert, den Gedanken des 
Altpapiereinsatzes im Rahmen entsprechender Aus-
stattungsbestimmungen für den Schulbedarf ver-
stärkt zu berücksichtigen. 

Die Initiative der Bundesregierung wurde bisher 
nur vom Kultusminister des Landes Nordrhein-
Westfalen mit der Übersendung des Runderlasses 
vom 19. April 1979 zu Lineaturen und Ausstattung 
der Schulhefte beantwortet. Dieser Runderlaß sieht 
keine Verwendung von altpapierhaltigen Papieren 
vor. 

Nachdem die Umweltministerkonferenz a m  10./ 
11. Februar 1980 eine Empfehlung für einen ver-
stärkten Einsatz von Recyclingpapier bei allen Be-
hörden des Bundes, der Länder und der Gemeinden 
ausgesprochen hat, wird sich die Bundesregierung 
in dieser Frage erneut an die Kultusminister der 
Länder wenden. Auf der Grundlage dieses Beschlus-
ses wird sie eine Änderung bestehender Ausstat-
tungsbestimmungen, die eine Verwendung altpa-
pierhaltiger Papiere bei der Herstellung von Schul-
bedarf verhindern, empfehlen. 
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Anlage 62 

Antwort 

des Staatssekretärs Dr. Fröhlich auf die Schriftliche 
Frage des Abgeordneten Stutzer (CDU/CSU) 
(Drucksache 8/3692 Frage B 36): 

Ist der Bund bereit, sich an der Finanzierung der Faulschlammunter-
suchungen in der Schlei zu beteiligen, weil es sich hier im Hinblick dar-
auf, daß viele Gewässer unter ähnlichen Bedingungen leiden, um ein Pi-
lotforschungsprojekt handeln dürfte, das über den regionalen Rahmen 
eines Bundeslands hinaus Bedeutung hat? 

Der Bundesregierung ist bekannt, daß der unbe-
friedigende Gewässergütezustand der Schlei zu ei-
nem wesentlichen Teil durch Faulschlammablage-
rungen verursacht wird. 

Auf Anfrage wurde mir aus dem Lande Schleswig-
Holstein mitgeteilt, daß dort Vorarbeiten für die er-
forderlichen Sanierungsmaßnahmen bereits im 
Gange sind und nach ihrem Abschluß beabsichtigt 
sei, für die Durchführung eines Pilotforschungspro-
jekts Bundesmittel zu beantragen. 

Nach dem gegenwärtigen Stand läßt sich daher 
noch nicht beurteilen, ob sich die vorgesehenen 
Maßnahmen für eine Förderung durch Forschungs-
mittel des Bundes, soweit diese zur Verfügung ste-
hen, eignen, oder ob hierzu schon ausreichende Er-
fahrungen aus anderen, ähnlich gelagerten Fällen 
vorliegen. 

Eine sorgfältige Prüfung der angekündigten Un-
terlagen kann ich schon jetzt zusagen. 

Anlage 63 

Antwort  

des Staatssekretärs Dr. Fröhlich auf die Schriftlichen 
Fragen des Abgeordneten Biechele (CDU/CSU) (Druck-
sache 8/3692 Fragen B 37, 38, 39 und 40): 

Sind die Grundwasservorkommen in der Bundesrepublik Deutsch-
land nach Qualität und Quantität erfaßt und geschützt, damit sie für 
eine mögliche spätere Nutzung als Trinkwasserreservoir gesichert wer-
den können? 

Ist der Bundesregierung bekannt, in welchem Umfang das Grundwas-
servorkommen in der Bundesrepublik Deutschland für die Bereitstel-
lung als Trinkwasser verwendet wird und für welche anderen Nutzun-
gen es auch zur Verfügung steht? 

Welche Möglichkeiten stehen nach Meinung der Bundesregierung 
gegebenenfalls zur Verfügung, um das wertvolle Grundwasservorkom-
men allein für die Trinkwasserversorgung bereitzustellen? 

Kann die Bundesregierung mitteilen, mit welchem prozentualen An-
teil die Grundwasservorkommen in der Bundesrepublik Deutschland 
den Trinkwasserbedarf decken können? 

Zu Frage B 37: 

Je nach Ausbildung der geologischen Formatio-
nen im Untergrund gibt es im Bundesgebiet selbst in 
einem nach der Oberfläche abgegrenzten Wasser-
einzugsgebiet eine Vielzahl von in sich begrenzten 
Grundwasservorkommen. 

Die Bundesländer beobachten ein umfangreiches 
Netz von Grundwassermeßstellen. Dabei wird in al-
ler Regel jeweils nur der Flurabstand des Grundwas-
serspiegels des obersten Grundwasserstockwerks 
gemessen. Mit der Auswertung dieser Ergebnisse 
und der Aufstellung einer Wasserbilanz aus Nieder-
schlag, Verdunstung und Abfluß (Nutzung) werden 
die meisten, insbesondere die größeren Grundwas-
servorkommen nach der Menge (Quantität) erfaßt. 

Die Erfassung der Grundwasservorkommen nach 
ihrer Güte (Qualität) erfolgt nur sehr begrenzt. In 
der Regel werden hier nur die genutzten Grundwas-
servorkommen auf ihre Beschaffenheit untersucht. 

Die rechtlichen Möglichkeiten, Grundwasservor-
kommen für eine spätere Nutzung als Trinkwasser-
reservoir zu schützen, wurden maßgeblich auf 
Grund der 4. Novelle zum Wasserhaushaltsgesetz 
(WHG) von 1976 verstärkt. 

Nach § 19 WHG können Gewässer auch im Inter-
esse der künftigen öffentlichen Wasserversorgung, 
d. h. insbesondere der Trinkwasserversorgung, vor 
nachteiligen Einwirkungen durch Festsetzung von 
Wasserschutzgebieten geschützt werden. Für diese 
Gebiete können sämtliche das Grundwasservor-
kommen nach Qualität und Quantität gefährdenden 
Handlungen verboten werden. Die Entscheidung 
über die Festsetzung von Wasserschutzgebieten ob-
liegt den Ländern. 

Darüber hinaus können nach § 36 a WHG zur Si-
cherung von Planungen für Vorhaben der Wasser-
gewinnung die Landesregierungen oder die von ih-
nen bestimmten Stellen Rechtsverordnungen erlas-
sen, die für das Planungsgebiet eine Veränderungs-
sperre vorsehen. Durch eine solche Rechtsverord-
nung können alle die Durchführung des geplanten 
Vorhabens erheblich erschwerenden Veränderun-
gen verboten werden. 

Zu Frage B 38: 

Nach der letzten amtlichen Erhebung über die öf-
fentliche Wasserversorgung (Stand 1975) werden 
die Grundwasservorkommen in der Bundesrepublik 
Deutschland mit 2,92 Milliarden m 3  für die zentrale 
öffentliche Wasserversorgung genutzt, das sind rd. 
61 % ihrer Wassergewinnung. Hinzu kommen 0,37 
Mrd. m3  (rd. 0,8 %) aus Uferfiltrat und 0,43 Mrd. m3  
(rd. 0,9 %) angereichertes Grundwasser. 

Die Industrie (Wirtschaft) gewinnt jährlich rd. 2,99 
Mrd. m3  echtes und angereichertes Grundwasser, 
das sind rd. 28 % ihrer Eigengewinnung. Die Wärme-
kraftwerke gewinnen rd. 0,12 Mrd. m 3  echtes und an-
gereichertes Grundwasser, das sind rd. 0,6 % ihres 
Gesamtwasserbedarfs. 

Die Wasserentnahme von Industrie und Wärme-
kraftwerken aus dem Untergrund ist der Menge 
nach nahezu ebenso hoch wie die Entnahme der 
zentralen öffentlichen Wasserversorgung. Nach ei-
ner Wasserbilanz der Bundesanstalt für Gewässer-
kunde entspricht die gesamte Grundwassernutzung 
etwa 1/10 der gesamten Grundwasservorkommen in 
der Bundesrepublik Deutschland. 

Zu Frage B 39: 

Wasserschutzgebiete nach § 19 WHG sind in 
erster Linie für die Sicherung der öffentlichen Was-
serversorgung festzusetzen. Hierbei handelt es sich 
weitgehend gerade um die Versorgung der Bevölke-
rung mit Trinkwasser. In den Richtlinien der Län-
derarbeitsgemeinschaft Wasser und des Deutschen 
Vereins des Gas- und Wasserfachs e. V. für Trink-
wasserschutzgebiete (Wüsthoff, Kumpff), Handbuch 
des deutschen Wasserrechts, D 30) ist weiterhin aus- 
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drücklich festgestellt, daß Grundwasser als Trink-
wasser gegenüber jedem anderen Wasser den Vor-
zug verdient. Danach stellen die zuständigen Lan-
desbehörden das wertvolle Grundwasservorkom-
men vorrangig für die Trinkwasserversorgung zur 
Verfügung. Nur wenn es für die Trinkwasserversor-
gung nicht gebraucht wird, kann das Grundwasser 
für andere Zwecke bereitgestellt werden. 

Zu Frage B 40: 

Nach den im letzten Absatz zur Antwort auf die 
Frage 3 getroffenen Feststellungen könnte theore-
tisch der gesamte Trinkwasserbedarf aus Grundwas-
servorkommen gedeckt werden. Dem stehen aller-
dings einige tatsächliche Schwierigkeiten entge-
gen: 

— die großen zusammenhängenden Grundwasser-
vorkommen werden erschöpfend genutzt; eine 
Vielzahl von kleineren Grundwas servorkommen 
ergibt keine Versorgungssicherheit für mittlere 
und große Wasserversorgungsunternehmen, 

— in der Nähe der Versorgungsschwerpunkte be-
währt sich die Entnahme aus Oberflächengewäs-
sern und die anschließende künstliche Grund-
wasseranreicherung. Selbst am Rhein hat Prof. 
Sontheimer kürzlich auf Grund der positiven 
Veränderung der Rheinwasserbeschaffenheit 
festgestellt, daß eine Steigerung der Sicherheits-
spanne der Wasseraufbereitung für die Trink-
wasserversorgung eingetreten sei. Selbst bei 
Stoßbelastungen, die u. a. bei Uferfiltration nie 
ausgeschlossen werden können, sei ohne beson-
dere Zusatzmaßnahmen eine sichere Entfernung 
der Störstoffe möglich. 

— bei beabsichtigten Grundwasserentnahmen in 
verbrauchsferner gelegenen Wasserüberschuß-
gebieten versuchen die dort ansässige Bevölke-
rung und in immer stärkerem Maße Natur-
schutz-Bürgerinitiativen, dies zu verhindern. Sie 
befürchten ökologische Nachteile, die auch in ih-
rem Gebiet nicht mit infrastrukturellen Vortei-
len aufgewogen werden können. 

Anlage 64 

Antwort 

des Staatssekretärs Dr. Fröhlich auf die Schriftli-
chen Fragen des Abgeordneten Dr. Langguth 
(CDU/CSU) (Drucksache 8/3692 Fragen B 41, 42 und 
43): 

Kann die Bundesregierung Zeitungsmeldungen bestätigen, nach de-
nen innerhalb der Sozialistischen Einheitspartei West-Berlins (SEW) 
eine Opposition entstanden sei, die sich in das eurokommunistische 
Spektrum einordnen läßt? 

Gibt es Hinweise dafür, daß der Einmarsch sowjetischer Truppen in 
Afghanistan innerhalb der DKP-Mitglieder oder innerhalb von solchen 
Organisationen, die der DKP politisch verbunden sind (wie etwa der 
Marxistische Studentenbund Spartakus), Unruhe ausgelöst hat? 

Wie wurde nach den Erkenntnissen der Bundesregierung die so-
wjetische Invasion in Afghanistan von dem in den jährlichen Verfas-
sungsschutzberichten erwähnten Sozialistischen Hochschulbund (SHB) 
aufgenommen? 

Zu Frage B 41: 

Innerhalb der Mitgliedschaft der „Sozialistischen 
Einheitspartei Westberlins" (SEW) wird seit etwa 3 
bis 4 Jahren vereinzelt Kritik an der offiziellen Par-
teilinie geübt. Dabei wird insbesondere die bedin-
gungslose Anpassung der SEW an die SED, die Aus-
bürgerung von DDR-Regime-Kritikern sowie das 
Fehlen einer innerpolitischen Demokratie ange-
sprochen. Ende vergangenen Jahres wurde Funktio-
nären und Mitgliedern der SEW die von einer klei-
nen Gruppe oppositioneller SEW-Mitglieder her-
ausgegebene Flugschrift „Die Klarheit" zugestellt, 
die Vorwürfe gegen die SEW-Führung, u. a. wegen 
einer verfehlten Bündnis- und Kaderpolitik, man-
gelnder innerparteilicher Demokratie und der vor-
behaltslosen Übereinstimmung mit der KPdSU und 
der SED enthält. Inzwischen sind zwei weitere Aus-
gaben dieser Flugschrift mit gleichem Inhalt er-
schienen. Der presserechtlich verantwortliche Her-
ausgeber, Rainer Schwarzenau, wurde durch — noch 
nicht rechtskräftigen — Beschluß aus der SEW aus-
geschlossen. 

Für eine Einordnung der vereinzelt aufgetretenen 
Opponenten innerhalb der SEW in das eurokommu-
nistische Spektrum reichen die vorhandenen Er-
kenntnisse nicht aus. 

Zu Frage B 42: 

Es liegen Anhaltspunkte dafür vor, daß der Ein-
marsch sowjetischer Truppen in Afghanistan von 
einzelnen DKP-Mitgliedern nicht uneingeschränkt 
gerechtfertigt wird und daß auch in Nebenorganisa-
tionen der DKP gelegentlich über die sowjetische 
Invasion kontrovers diskutiert wird. 

Offenbar um solchen Strömungen entgegenzuwir-
ken, führen DKP-Parteigliederungen und die DKP-
Nebenorganisation „Marxistische Arbeiterbildung" 
(MAB) an zahlreichen Orten Informations- und Soli-
daritätsveranstaltungen zu Afghanistan durch. 

Zu Frage B 43: 

Der Bundesvorstand des SHB hat mit einem 
Rundbrief am 25. Januar 1980 allen SHB-Gruppen 
eine „Analytische Betrachtung" mit dem Titel „Zur 
Einschätzung der Lage in Afghanistan" zugesandt. 
Darin heißt es: 

„als Sozialisten gegen wir davon aus", 

— „daß sich die Sowjetunion auch in diesem Fall 
von den Prinzipien der friedlichen Koexistenz 
und der internationalen Solidarität hat leiten las-
sen, wie bei Konflikten in anderen Ländern auch 
(z. B. Indochina, südliches Afrika)" 

— „... daß die UdSSR ihre militärischen Machtmit-
tel nicht leichtfertig einsetzt (und dies auch in ih-
rer Geschichte nie getan hat), ... daß ihr Eingrei-
fen unverzichtbar geworden war zur Fortführung 
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der Revolution in Afghanistan und zum Zurück-
drängen sehr gefährlich gewordener reaktionä-
rer Tendenzen.” 

Zur Frage, ob das Eingreifen der SU völkerrecht-
lich zu rechtfertigen sei, heißt es, unter formal-völ-
kerrechtlichen Gesichtspunkten lasse sich noch 
nicht abschließend beurteilen, ob die Sowjetunion 
völlig korrekt gehandelt habe. 

Anlage 65 

Antwort 
des Staatssekretärs Dr. Fröhlich auf die Schriftliche 
Frage des Abgeordneten Dr. Warnke (CDU/CSU) 
(Drucksache 8/3692 Frage B 45): 

Ist die Bundesregierung bereit, die Sonderstellung des Rechtspflegers 
anzuerkennen durch Einrichtung einer besoldungsrechtlichen Sonder-
laufbahn mit der Eingangsstufe in Besoldungsgruppe A 11 bzw. durch 
Einführung der einheitlichen Amtsbezeichnung „Rechtspfleger" für die 
Rechtspflegerlaufbahn? 

Zur Besoldung der Rechtspfleger hat die Bundes-
regierung bei der Beantwortung der mündlichen 
Frage des Abgeordneten Klein (Dieburg) in der Fra-
gestunde des Deutschen Bundestages am 23. Januar 
1980 Stellung genommen. Auf den Stenographi-
schen Bericht über die 198. Sitzung, Seite 15802/ 
15803 nehme ich Bezug. Zu dem in dieser Antwort 
erwähnten Entwurf eines Gesetzes zur Änderung 
besoldungsrechtlicher und versorgungsrechtlicher 
Vorschriften 1980 (jetzt BT-Drucksache 8/3624) ist 
ergänzend darauf hinzuweisen, daß die Bundesre-
gierung in ihrer Gegenäußerung vom 23. Januar 
1980 zu der Stellungnahme des Bundesrates vom 
21. Dezember 1979 erklärt hat, daß dessen Stellung-
nahme ihr keinen Anlaß gebe, die Beschlüsse vom 
14. November 1979 (BR-Drucksache 545/79) zu än-
dern. Die Bundesregierung gehe davon aus, daß der 
Bundestag die Stellungnahme des Bundesrates sorg-
fältig prüfe. 

Mit dem Anliegen, eine Sonderlaufbahn für 
Rechtspfleger mit höherem Eingangsamt einzurich-
ten, haben sich die gesetzgebenden Körperschaften 
des Bundes wiederholt befaßt, zuletzt im Rahmen 
des Zweiten Gesetzes zur Vereinheitlichung und 
Neuregelung des Besoldungsrechts in Bund und 
Ländern (2. BesVNG) vom 23. Mai 1975 (BGBl. I 
S. 1173). Der Gesetzgeber hat sich jedoch bei den Be-
ratungen über das 2. BesVNG nicht für die Einfü-
gung einer seit langem von den Betroffenen gefor-
derten Sonderlaufbahn für Rechtspfleger ausgespro-
chen. 

Diese Entscheidung war auch Gegenstand einer 
Verfassungsbeschwerde, die insbesondere zum Ziel 
hatte, den Rechtspflegern ein Eingangsamt in der 
BesGr. A 12 zuzuerkennen. Der gemäß § 93a Abs. 2 
BVerfGG berufene Ausschuß des Bundesverfas-
sungsgerichts hat die Beschwerde jedoch wegen 
mangelnder Erfolgsaussicht nicht zur Entscheidung 
angenommen und in seinem Beschluß vom 3. No-
vember 1975 — 2 BvR 398/75 — u. a. ausgeführt, der 
Status des Rechtspflegers habe sich noch nicht so 
weit verändert, daß der Bundesgesetzgeber verfas-
sungsrechtlich zu einer Neuordnung in diesem Be-

reich verpflichtet wäre. Der Rechtspfleger habe 
auch keinen gegenüber den Beamten des gehobe-
nen Dienstes abgehobenen und selbständigen Sta-
tus erlangt, der mit dem richterlichen Status vergli-
chen werden könnte. Der Rechtspfleger sei auch 
weiterhin der Beamtenschaft zuzurechnen, und die 
Einführung einer Sonderlaufbahn für Rechtspfleger 
sei verfassungsrechtlich nicht geboten, solange eine 
umfassende Reform der Zivilgerichtsbarkeit nicht 
erfolgt sei. 

Hinsichtlich der vorgeschlagenen Einführung ei-
ner einheitlichen Amtsbezeichnung für Rechtspfle-
ger ist zu bemerken, daß die Bezeichnung „Rechts-
pfleger" keine Amts-, sondern eine Funktionsbe-
zeichnung ist. Auch andere Funktionsbezeichnun-
gen, wie Referent/Dezernent oder Sachbearbeiter, 
sind in der Besoldungsordnung nicht ausgebracht; 
die Funktionen sind jedoch auch hier durch die all-
gemeinen Amtsbezeichnungen erfaßt. 

Anlage 66 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Dr. de With auf die Schrift-
liche Frage des Abgeordneten Dr. Wittmann (Mün-
chen) (CDU/CSU) (Drucksache 8/3692 Frage B 46): 

Hat die Bundesregierung Erkenntnisse, daß männliche Ehepartner, 
die nach dem geltenden Namensrecht den Namen ihrer Frau führen, 
dies deshalb tun, um einer Strafverfolgung oder der Geltendmachung zi-
vilrechtlicher Ansprüche zu entgehen? 

Es kann nicht ausgeschlossen werden, daß im Ein-
zelfall bei der Entscheidung der Ehegatten über ih-
ren gemeinsamen Familiennamen (Ehenamen) auch 
die von Ihnen erwähnten Gründe eine Rolle spielen 
können. Untersuchungen zu der Frage, aus welchen 
Motiven Ehegatten den Geburtsnamen der Frau 
zum Ehenamen bestimmen, sind der Bundesregie-
rung nicht bekanntgeworden. Bisher liegen auch 
keine hinreichenden Anhaltspunkte vor, die eine 
solche Untersuchung rechtfertigen. 

Anlage 67 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Dr. de With auf die Schrift-
liche Frage des Abgeordneten Dr. Steger (SPD) 
(Drucksache 8/3692 Frage B 47): 

Welche Anstrengungen hat die Bundesregierung unternommen, um 
die Vorschriften im Grundbuchwesen zu vereinfachen und die Gebüh-
ren für Eintragungen zu senken? 

Nachdem das Gesetz über Maßnahmen auf dem 
Gebiete des Grundbuchwesens vom 20. Dezember 
1963 (BGBl. I S. 986) das Grundbuchverfahren berei-
nigt und erleichtert hat, sind weitere wesentliche 
Vereinfachungen durch das Gesetz zur Änderung 
sachenrechtlicher, grundbuchrechtlicher und ande-
rer Vorschriften vom 26. Juni 1977 (BGBl. I S. 998) er-
reicht worden. Dieses Gesetz hat für den Regelfall 
die bis dahin bei Grundstücksbeleihungen übliche 
Eintragung von Löschungsvormerkungen nach 
§ 1179 BGB entbehrlich gemacht und außerdem die 
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Herstellung der Grundpfandrechtsbriefe, die früher 
sehr arbeitsaufwendig war, spürbar erleichtert. 

Die insbesondere in der Grundbuchverfügung 
enthaltenen Vorschriften über die Einrichtung und 
Führung des Grundbuchs sind durch eine Reihe von 
mit Zustimmung des Bundesrates erlassenen 
Rechtsverordnungen des Bundesministers der Ju-
stiz, zuletzt durch Verordnung vom 1. Dezember 
1977 (BGBl. I S. 2313), mit dem Ziele einer Vereinfa-
chung des Grundbuchverfahrens geändert worden. 
Hervorzuheben ist insoweit die Verordnung über 
Grundbücher mit herausnehmbaren Einlegebogen 
vom 26. Juni 1961 (Bundesanzeiger Nr. 124), durch 
welche den Landesjustizverwaltungen die Einfüh-
rung der sogenannten Loseblattgrundbücher statt 
der Grundbücher in festen Bänden ermöglicht wur-
de. 

Gegenwärtig wird im Rahmen der von der Justiz-
ministerkonferenz eingesetzten Bund/Länder-Kom-
mission für Datenverarbeitung in der Justiz ein be-
reits erarbeitetes Konzept für eine Umstellung des 
Grundbuchs auf Anlagen der automatisierten Da-
tenverarbeitung zur Anwendungsreife entwickelt. 
Eine solche Umstellung würde eine durchgreifende 
Rationalisierung und Beschleunigung der Grund-
buchverfahren zur Folge haben. Eine vom Bundes-
minister der Justiz aus Bediensteten des Bundes 
und der Länder gebildete Arbeitsgruppe wird dem-
nächst Vorschläge für Rechtsvorschriften vorlegen, 
welche im Falle einer etwaigen Einführung eines 
solchen EDV-Grundbuchs erforderlich werden. 

Eine Senkung der Gebühren für Eintragungen in 
das Grundbuch, die zu Lasten der Justizhaushalte 
der Länder gehen würde, ist nicht beabsichtigt. Da-
bei ist auch zu berücksichtigen, daß in zahlreichen 
besonders bedeutsamen Fällen Gebührenbefrei-
ungsvorschriften eingreifen, zum Beispiel im öffent-
lich geförderten und im steuerbegünstigten Woh-
nungsbau. 

Anlage 68 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Dr. Böhme auf die Schriftli-
che Frage des Abgeordneten Braun (CDU/CSU) 
(Drucksache 8/3692 Frage B 48): 

Ist der Bundesregierung bekannt, daß die den Geschiedenen ermög-
lichte steuerliche Absetzung der Unterhaltsberechtigten bis 9 000 DM 
jährlich von den Unterhaltsberechtigten häufig durch grundlose Ver-
weigerung der erforderlichen Einverständniserklärung vereitelt wird, 
und ist sie bereit, diesen Mißstand im Wege der Gesetzgebung zu besei-
tigen? 

Die Bundesregierung hatte in dem Entwurf eines 
Steueränderungsgesetzes 1979 (BT-Drucksache 
8/2118) die Einführung eines sog. Realsplitting vor-
geschlagen. Danach sollten Unterhaltsleistungen an 
den geschiedenen oder dauernd getrennt lebenden 
Ehegatten bis zu 9 000 DM im Kalenderjahr als Son-
derausgaben abgezogen werden können. Bei dem 
Unterhaltsberechtigten sollte ein dem Abzug bei 
dem Unterhaltsverpflichteten entsprechender Be-
trag als sonstige Einkünfte besteuert werden (Arti-
kel 1 Nrn. 2 und 5 des Entwurfs). Durch die Einfüh-

rung des Realsplitting sollte die steuerliche Lei-
stungsfähigkeit der Betroffenen besser berücksich-
tigt werden. Nach dem vor 1979 geltenden Recht 
konnte der Unterhaltsverpflichtete die Unterhalts-
leistungen nur bis zu höchstens 3 600 DM als außer-
gewöhnliche Belastung abziehen (§ 33 a Abs. 1 EStG). 
Bei den Unterhaltsberechtigten gehörten die Unter-
haltsleistungen ohne Rücksicht auf ihre Höhe nicht 
zu den steuerpflichtigen Einkünften. 

Bei den Beratungen im Finanzausschuß des Bun-
destages ist der Gesetzesvorschlag der Bundesregie-
rung dahin ergänzt worden, daß das Realsplitting 
nur mit Zustimmung des Unterhaltsberechtigten zur 
Anwendung gelangt. Wird die Zustimmung verwei-
gert, so kann der Unterhaltsverpflichtete die Unter-
haltsleistungen nur bis zu höchstens 4 200 DM als 
außergewöhnliche Belastung abziehen. Bei dem Un-
terhaltsberechtigten stellen in diesem Falle die 
empfangenen Unterhaltsleistungen keine steuer-
pflichtigen Einnahmen dar. In dem Bericht des Fi-
nanzausschusses (Drucksache 8/2201) wird hierzu 
u. a. folgendes ausgeführt: „Der Ausschuß hat dem 
Wahlrecht insbesondere deshalb den Vorzug gege-
ben, weil es dem unterhaltempfangenden und des-
halb regelmäßig schutzbedürftigeren Teil die stär-
kere Position einräumt, wenn sich die ehemaligen 
Ehegatten darüber auseinandersetzen, wie der mit 
dem Realsplitting im Regelfall verbundene steuerli-
che Vorteil unter ihnen aufgeteilt werden soll. Al-
lenfalls der unterhaltzahlende Teil kommt in die 
Lage, äußerstenfalls ein mißbräuchliches Versagen 
der Mitwirkung durch Klage vor den Zivilgerichten 
geltend zu machen.' 

Das von Ihnen angesprochene Problem ist, wie 
der Bericht zeigt, vom Finanzausschuß erkannt wor-
den. Der Gesetzgeber hat es für vertretbar gehalten, 
bei einer grundlosen Verweigerung der Zustim-
mung, die dann vorliegen kann, wenn der Unter-
haltsverpflichtete dem Unterhaltsberechtigten zu-
sätzlich zu der Unterhaltsleistung eine Ausgleichs-
zahlung für die auf den Unterhalt entfallende antei-
lige Steuer anbietet, den Unterhaltsverpflichteten 
auf den zivilrechtlichen Klageweg zu verweisen. 

Abschließend bemerke ich, daß der Deutsche 
Bundestag anläßlich der Verabschiedung des Steu-
eränderungsgesetzes 1979 die Bundesregierung in 
einer Entschließung ersucht hat, bis zum 31. Dezem-
ber 1981 einen Bericht über die Auswirkungen des 
begrenzten Realsplitting vorzulegen, insbesondere 
über das Ausmaß des ausgeübten Wahlrechts und 
die Auswirkung auf die Unterhaltsregelungen. In 
diesem Bericht wird die Bundesregierung u. a. dazu 
Stellung nehmen, ob es sinnvoll ist, die Anwendung 
des Realsplitting weiterhin von der Zustimmung des 
Unterhaltsberechtigten abhängig zu machen. 

Anlage 69 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Haehser auf die Schriftli-
chen Fragen des Abgeordneten Baack (SPD) (Druck-
sache 8/3692 Fragen B 49 und 50): 
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Trifft es zu, daß 5-DM-Gedenkmünzen Otto Hahn in nicht unbeträcht-
licher Anzahl illegal im Handel angeboten werden, und wenn ja, sind die 
Gedenkmünzen bei der Karlsruher Münze oder bei einer staatlichen 
Bank abhanden gekommen? 

Was gedenkt die Bundesregierung zu tun, um den Schwarzhandel zu 
unterbinden und die Münzsammler nicht noch weiter zu verunsi-
chern? 

Zu Frage B 49: 

Die Frage läßt sich z. Z. nicht beantworten. Auf 
Grund entsprechender Pressemeldungen ist gegen 
Unbekannt Anzeige wegen des Verdachts des Dieb-
stahls bzw. der Unterschlagung und wegen des Ver-
dachts der Hehlerei erstattet worden. Ein Ergebnis 
liegt aber noch nicht vor. 

Zu Frage B 50: 

Sofern nicht die Staatsanwaltschaften von sich 
aus Ermittlungen einleiten, um dem Verdacht straf-
barer Handlungen im Zusammenhang mit der Ge-
denkmünze nachzugehen, wird die Bundesregie-
rung — wie schon bisher — die Aufnahme entspre-
chender Ermittlungen und die Sicherstellung wider-
rechtlich in den Verkehr gelangter Stücke veranlas-
sen. 

Anlage 70 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Dr. Böhme auf die Schriftli-
che Frage des Abgeordneten Hoffmann (Saarbrük-
ken) (SPD) (Drucksache 8/3692 Frage B 51): 

Mit welchen Prozentsätzen sind Bund und Länder an den Erträgen 
von Spielbanken beteiligt? 

Der Betrieb einer Spielbank unterliegt der Spiel-
bankabgabe. Die Spielbankabgabe hat ihre unmittel-
bare Grundlage in der Verordnung über öffentliche 
Spielbanken vom 27. Juli 1938. Die Entrichtung die-
ser Abgabe befreit den Spielbankunternehmer nach 
der genannten Verordnung für den Betrieb der 
Spielbank von der Einkommen-, Vermögen-, Um-
satz-, Lotterie- und Gesellschaftsteuer. 

Das Aufkommen der Spielbankabgabe steht nach 
Artikel 106 Abs. 2 Nr. 6 des Grundgesetzes den Län-
dern zu. Die Länder sind auch für die Festsetzung 
der Höhe der von den Spielbankunternehmern zu 
entrichtenden Abgabe zuständig. Gegenwärtig be-
trägt die Spielbankabgabe grundsätzlich 80 v. H. der 
Bruttospielerträge. Bruttospielerträge sind, wenn 
die Spielbank ein Risiko trägt (z. B. beim Roulette), 
die Beträge, um die die Spieleinsätze die Gewinne 
übersteigen. Trägt die Spielbank kein Risiko (z. B. 
beim Baccara), so sind Bruttospielerträge die der 
Spielbank zufließenden Beträge. 

Auf Grund eines Verwaltungsabkommens vom 
30. November 1954 zahlen die Spielbankländer dem 
Bund zum Ausgleich für die Einnahmeausfälle in-
folge der Befreiung von den o. a. Steuern z. Z. 5 v. H. 
der Bruttospielerträge. 

Eine Vereinbarung über die Zahlung des Bundes-
ausgleichs durch die Länder Bremen und Saarland, 
in denen Spielbanken erst nach Abschluß des Ver-

waltungsabkommens eröffnet wurden, steht noch 
aus. 

Anlage 71 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Dr. Böhme auf die Schriftli-
che Frage des Abgeordneten Burger (CDU/CSU) 
(Drucksache 8/3692 Frage B 52): 

Beabsichtigt die Bundesregierung, die seit Jahren bestehenden 
Pauschsätze für Sendungen in die DDR, die von den Absendern bei der 
Steuerabrechnung geltend gemacht werden können, den heutigen Ge-
gebenheiten entsprechend zu erhöhen? 

Unterhaltszuwendungen an Verwandte und son-
stige Angehörige in der DDR können nach gelten-
dem Recht bis zu 3600 DM im Kalenderjahr für jede 
unterhaltene Person als außergewöhnliche Bela-
stung bei der Einkommensteuer berücksichtigt wer-
den. Die Aufwendungen müssen grundsätzlich 
nachgewiesen oder zumindest glaubhaft gemacht 
werden. Zur Erleichterung des Nachweisverfahrens 
haben die obersten Finanzbehörden der Länder, von 
denen die Einkommensteuer verwaltet wird, für je-
des versandte Paket einen Pauschbetrag von 30 DM 
und für jedes Päckchen einen solchen von 20 DM zu-
gelassen. 

Die Frage einer Erhöhung dieser Pauschbeträge 
ist wiederholt mit Vertretern der obersten Finanz-
behörden der Länder erörtert worden. Dabei wurde 
darauf hingewiesen, daß die Pauschbeträge auch 
heute noch ihren Zweck erfüllen und daß derjenige 
Steuerpflichtige, dem durch Unterhaltszuwendun-
gen nachweislich höhere Aufwendungen erwach-
sen, diese in tatsächlicher Höhe bis zum abziehba-
ren Höchstbetrag einkommensmindernd abziehen 
kann. Deshalb erscheint eine Erhöhung der Pausch-
beträge nicht geboten. 

Anlage 72 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Haehser auf die Schriftli-
che Frage des Abgeordneten Dr. Hennig (CDU/ 
CSU) (Drucksache 8/3692 Frage B 53): 

Welche Zusicherungen hat die Bundesregierung von der türkischen 
Regierung bisher in den laufenden Verhandlungen erhalten, daß die 
Türkei in Zukunft nicht mehr eines der wesentlichen Lieferländer für 
Rauschgift sein werde, wie dies der Bundeskanzler am 7. Februar 1980 in 
Gütersloh angekündigt hat, und warum war ein Durchsetzen dieser For-
derung bisher nicht möglich, obgleich die Bundesrepublik Deutschland 
allein bilateral bereits drei Milliarden DM Kapitalhilfe an die Türkei ge-
leistet hat? 

Herr Bundesfinanzminister Matthöfer, der mit 
den Verhandlungen über die Hilfsaktion für die Tür-
kei beauftragt ist, hat am 18. Februar 1980 offizielle 
Gespräche mit der türkischen Regierung geführt. 
Bei dieser Gelegenheit haben Experten mit den zu-
ständigen Stellen der Türkei Fragen der Rauschgift-
bekämpfung erörtert. Die türkische Seite hat gel-
tend gemacht, in der Türkei gebe es nur einen lega-
len Anbau von Schlafmohn. Es beständen jedoch 
Anhaltspunkte dafür, daß die Türkei als Transitland 
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für illegale Drogen aus Mittel- und Fernost nach Eu-
ropa und Amerika benutzt werde. 

Die türkische Seite ist zur Zusammenarbeit bei 
der Bekämpfung des internationalen Rauschgif than-
dels und -schmuggels bereit. Vor allem soll der In-
formationsaustausch intensiviert werden. Sachdien-
liche Maßnahmen zur verstärkten Bekämpfung des 
Rauschgiftschmuggels werden zwischen den zustän-
digen Stellen der Bundesrepublik Deutschland und 
der Türkei in Kürze verabredet werden. 

Anlage 73 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Haehser auf die Schriftli-
chen Fragen des Abgeordneten Dr. von Geldern 
(CDU/CSU) (Drucksache (8/3692 Fragen B 54 und 
55): 

Treffen Presseberichte zu, wonach Firmenexemplare der wegen des 
gestiegenen Silberpreises auf Beschluß des Bundeskabinetts nicht her-
ausgegebenen Otto-Hahn-Gedenkmünze abhanden gekommen seien, 
und was hat die Bundesregierung gegebenenfalls zur Aufklärung dieser 
Angelegenheit veranlaßt? 

Welcher Schaden ist dem Steuerzahler durch dieses Vorkommnis ge-
gebenenfalls entstanden? 

Die von Ihnen genannten Presseberichte treffen 
nicht zu. Von der Otto-Hahn-Gedenkmünze existie-
ren keine Firmenexemplare. 

Dem Steuerzahler ist deshalb kein Schaden ent-
standen. 

Anlage 74 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Haehser auf die Schriftli-
chen Fragen des Abgeordneten Landré (CDU/CSU) 
(Drucksache 8/3692 Fragen B 56 und 57): 

Hält die Bundesregierung die Bestimmungen des deutschen Zündwa-
renmonopols noch für zeitgemäß, die besagen, daß politische Werbung 
auf Zündholzbriefchen und Streichholzschachteln untersagt ist? 

Teilt die Bundesregierung die Auffassung, daß dieses Verbot die poli-
tischen Parteien diskriminiert, und ist sie bereit, dieses Verbot abzu-
schaffen? 

Seit den frühen fünfziger Jahren lehnt es die 
Deutsche Zündwaren-Monopolgesellschaft mit Bil-
ligung der Bundesregierung ab, Aufträge zur Liefe-
rung von Zündwaren mit parteipolitischer Werbung 
auszuführen. Die Deutsche Zündwaren-Monopolge-
sellschaft ist gehalten, ihre Abnehmer gleich zu be-
handeln und die Chancengleichheit der Parteien zu 
wahren. Das fordern § 9 des Zündwarenmonopolge-
setzes und § 5 des Parteiengesetzes. Würde partei-
politische Werbung auf Umschließungen zugelas-
sen, könnte die Deutsche Zündwaren-Monopolge-
sellschaft sie auch rechts- oder linksextremisti-
schen Parteien nicht versagen. Dies gilt entspre-
chend für Werbeaufträge politischer Mandatsträger. 

Die Bundesregierung sieht in dieser Handhabung 
keine Diskriminierung der politischen Parteien. 

Anlage 75 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Haehser auf die Schriftli-
che Frage des Abgeordneten Dr. Friedmann (CDU/ 
CSU) (Drucksache 8/3692 Frage B 58): 

Bis wann ist mit einem Abschluß der Verhandlungen über den Wert-
ausgleich für Gebäude und dergleichen auf dem Gelände des früheren 
Munitionslagers Unterstmatt/Hornisgrinde zwischen der Bundesver-
mögensverwaltung und der Stadt Bühl (Baden) zu rechnen, und welche 
Möglichkeiten sieht die Bundesregierung, um das nicht mehr für militä-
rische Zwecke benötigte Gelände schon vor Klärung der derzeitigen 
Rechtsstreitigkeiten der Offentlichkeit zugängig zu machen (vergleiche 
Frage B 38 Drucksache 8/2948)? 

Das bei dem Amt für Verteidigungslasten in 
Karlsruhe anhängige Verwaltungsverfahren, in dem 
die Stadt Bühl Entschädigungsansprüche wegen der 
Belegungsschäden an dem stadteigenen Forstge-
lände im Bereich des früheren Munitionslagers Un-
terstmatt/Hornisgrinde verfolgt, konnte bisher lei-
der noch nicht abgeschlossen werden. Nach Ein-
schaltung des Regierungspräsidenten in Karlsruhe 
ist das Amt für Verteidigungslasten angehalten wor-
den, der Stadt Bühl und der Oberfinanzdirektion 
Freiburg in nächster Zeit einen Vorschlag zur gütli-
chen Bereinigung der gegenseitigen Forderungen 
zu unterbreiten. 

Die Entscheidung über die weitere Benutzung 
und Verwendung des stadteigenen Forstgeländes 
ist von dem Ausgang dieses Entschädigungsverfah-
rens nicht abhängig. Seit der Freigabe und Rückgabe 
der Forstgrundstücke (30. September 1976) ist die 
Stadt Bühl auch Eigentümer und Besitzer der auf 
den Grundstücken errichteten Bauwerke (§ 3 des 
Wertausgleichsgesetzes). Sie kann deshalb über das 
Forstgelände (einschließlich der Aufbauten) frei ver-
fügen. Die Bundesrepublik hat keine rechtliche 
Möglichkeit, darauf Einfluß zu nehmen, daß die 
Stadt das Forstgelände für die Offentlichkeit zu-
gänglich macht. 

Anlage 76 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Grüner auf die Schriftliche 
Frage des Abgeordneten Dr. Narjes (CDU/CSU) 
(Drucksache 8/3692 Frage B 59): 

Ist der Bundesregierung bekannt, daß die Sowjetunion seit einiger 
Zeit in großem Umfang strategische Rohstoffe wie Blei, Kupfer, Zink, 
Aluminium und Molybdän einkauft, obwohl sie in diesen Rohstoffen als 
autark gilt, und wie beurteilt die Bundesregierung gegebenenfalls diese 
Einkaufspolitik der Sowjetunion? 

Der Bundesregierung ist bekannt, daß die Sowjet-
union seit Jahren Rohstoffe wie z. B. Blei, Kupfer, 
Zink, Aluminium bzw. die Vorstoffe Bauxit und Ton-
erde und Molybdän auf dem Weltmarkt kauft. 

Bis Mitte der siebziger Jahre war die Sowjetunion 
Nettoexporteur bei den meisten Metallen. Bauxit/ 
Tonerde, Zinn und auch Wolfram mußten aus Nicht-
RGW-Ländern importiert werden. Später kamen 
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noch größere Importe an Kobalt und Molybdän hin-
zu. In den Jahren 1978/79 ist die Importabhängigkeit 
der Sowjetunion nicht nur quantitativ gewachsen, 
sondern auch bezüglich der importierten Metalle 
vielfältiger geworden und schließt jetzt z. B. auch 
Kupfer, Blei und Zink ein. 

Die Sowjetunion kann zwar von den Lagerstätten

-

potentialen her bei fast allen Rohstoffen als poten-
tiell autark eingeschätzt werden, nicht jedoch von 
den Bergwerkskapazitäten her. Die Erschließung 
neuer Kapazitäten und die Ersetzung alter ausgeerz-
ter Lagerstätten hat mit der Bedarfsentwicklung 
nicht Schritt gehalten. 

Die Käufe der Sowjetunion sind in der Regel Spot-
käufe und beruhen nicht auf langfristigen Abnahme-
verträgen. Sie werden als der im internationalen 
Rohstoffhandel übliche Ausgleich zwischen Ver-
brauch und eigener Produktion angesehen. Langfri-
stig betrachtet, wird die Sowjetunion auf den Welt-
rohstoffmärkten eher zunehmend als Importeur auf-
treten und damit das verfügbare Angebot verrin-
gern. 

Anlage 77 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Grüner auf die Schriftliche 
Frage des Abgeordneten Röhner (CDU/CSU) 
(Drucksache 8/3692 Frage B 60): 

Teilt die Bundesregierung die Auffassung, daß Einrichtungen zur re-
gelungstechnischen Optimierung des Energieverbrauchs einen erhebli-
chen Beitrag zur Energieeinspa rung leisten können, und ist die Bundes-
regierung bereit, die Förderungswürdigkeit der Anschaffung bzw. Her-
stellung solcher regelungstechnischer Optimierungseinrichtungen ge-
mäß § 4 a Abs. 1 Satz 3 des Investitionszulagengesetzes zu bescheinigen, 
bzw. hält die Bundesregierung im Fall der Förderung solcher regelungs-
technischer Einrichtungen eine Änderung von § 4 a des Investitionszu-
lagengesetzes für erforderlich? 

Nach § 4 a InvZulG kann eine Investitionszulage 
nur für die im Gesetz abschließend aufgeführten 
Anlagen gewährt werden. Soweit regelungstechni-
sche Optimierungseinrichtungen als Bestandteil 
dieser Anlagen — z. B. die Schalt- und Regelwerte 
eines Heizkraftwerkes — angeschafft oder herge-
stellt werden, können sie ebenfalls begünstigt wer-
den. Eine darüber hinausgehende separate Förde-
rung, d. h. unabhängig vom Anwendungsfall, würde 
eine Erweiterung des Anlagenkatalogs und damit 
eine Gesetzesänderung erfordern. Für den Katalog 
des § 4 a InvZulG wurde bewußt eine bestimmte 
Auswahl von Anlagen getroffen, die in besonderem 
Maße — wie z. B. Heizkraftwerke — zur Einsparung 
von Energie geeignet sind und auf Grund hoher spe-
zifischer Investitionskosten nur zögernd in Angriff 
genommen werden. 

Die Bundesregierung ist der Auffassung, daß über 
den Anwendungsbereich des § 4 a InvZulG hinaus-
gehende Investitionen zur regelungstechnischen 
Optimierung des Energieverbrauchs zwar zur Ener-
gieeinsparung beitragen können, die o. a. gesetzli-
che Voraussetzung der besonderen Eignung zur 
Energieeinsparung wird allerdings grundsätzlich 
nicht erfüllt. Für eine Begünstigung im Rahmen des 
Investitionszulagengesetzes ist außerdem eine für 
die Finanz- und Bescheinigungsbehörden prakti-

kable Abgrenzung der zu fördernden Anlagen un-
umgänglich; dies scheint nach den bisherigen Erfah-
rungen bei derartigen Anlagen nicht realisierbar zu 
sein. Darüber hinaus haben diese Investitionen auf 
Grund ihres verhältnismäßig niedrigen Investitions-
aufwandes sehr kurze Amortisationszeiten, so daß 
es nach Auffassung der Bundesregierung keiner zu-
sätzlichen Anreize durch die Bereitstellung öffentli-
cher Mittel bedarf. 

Anlage 78 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Grüner auf die Schriftliche 
Frage des Abgeordneten Menzel (SPD) (Drucksache 
8/3692 Frage B 61): 

Ist der Bundesregierung die Anregung des Hamburger Innensenators 
bekannt (Frankfu rter Rundschau vom 9. Februar 1980), bei der Festle-
gung von Sperrzonen des sicherheitspolitischen Bereichs auch in Rü-
stungsbetrieben den Betriebsrat zu beteiligen und die Überprüfung do rt 

 beschäftigter Arbeitnehmer von der Zustimmung des Betriebsrats ab-
hängig zu machen, und gedenkt die Bundesregierung gegebenenfalls, 
den Vorschlag des Senators aufzugreifen und das Handbuch fur den Ge-
heimschutz in der Wirtschaft daraufhin zu überprüfen, ob es nach Ver-
abschiedung des Betriebsverfassungsgesetzes und des Mitbestim-
mungsgesetzes noch zeitgemäß ist? 

Der Bundesregierung sind die Anregungen des 
Hamburger Innensenators aus der Presse bekannt. 
Danach regt der Hamburger Innensenator an, das 
sogenannte Hamburger Modell, das er im Rahmen 
seiner Zuständigkeit für den vorbeugenden Sabota-
geschutz geschaffen hat, auch auf den Geheimschutz 
in der Wirtschaft zu übertragen. 

Soweit erkennbar, werden nach dem „Hamburger 
Modell" in lebenswichtigen Einrichtungen in ge-
meinsamer Absprache der Unternehmensleitungen 
mit den Betriebsräten und dem Innensenator die si-
cherheitsempfindlichen Stellen und die hierfür vor-
gesehenen Arbeitskräfte festgelegt. Auf diese 
Weise sollen die Voraussetzungen zur Überprüfung 
dieser Arbeitnehmer nach § 3 Abs. 2 Nr. 2 des Ver-
fassungsschutzgesetzes in der Fassung vom 7. Au-
gust 1972 (Bundesgesetzbl. 1972, Nr. 98) geschaffen 
werden. 

Dieses Hamburger Modell ist auf den Geheim-
schutz in der Wirtschaft insoweit nicht übertragbar, 
als die Geheimhaltungsbedürftigkeit der einzelnen 
Vorgänge in diesem Bereich durch öffentlich-recht-
liche Einstufungsverfügung des auftragsvergeben-
den Bundesministers der Verteidigung festgelegt 
und damit vorgegeben ist. Die Sicherstellung des 
Geheimschutzes macht die Überprüfung von Perso-
nen, die mit geheimhaltungsbedürftigen Vorgängen 
befaßt werden, notwendig. Die nach § 3 Abs. 2 Nr. 1 
des Verfassungsschutzgesetzes vorgesehene Perso-
nenüberprüfung, nach deren erfolgreicher Durch-
führung der Arbeitnehmer zum Umgang mit Ver-
schlußsachen ermächtigt und zur Geheimhaltung 
nach § 353 b Abs. 2 des Strafgesetzbuches verpflich-
tet wird, erfolgt mit Wissen und mit Einverständnis 
des betroffenen Arbeitnehmers. Ist die Überprüfung 
für ihn negativ verlaufen, so steht ihm der Rechts-
weg offen. 

Ferner kann der Geheimschutz organisatorische 
Sicherungsmaßnahmen erfordern. Wenn z. B. amt- 
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lich geheimgehaltene Vorgänge (Verschlußsachen 
genannt) wegen ihrer Beschaffenheit sich nicht in 
besonderen Behältnissen unterbringen lassen, be-
dürfen die Räume, in denen sie bearbeitet werden, 
einer besonderen Sicherung, die gewährleistet, daß 
nicht zum Umgang mit Verschlußsachen ermäch-
tigte Personen keinen Zutritt erhalten (Sperrzone). 
Bei den insoweit erforderlichen Sicherungsmaßnah-
men, die im einzelnen vom Bundesminister für Wirt-
schaft vorgegeben werden, hat der Auftragnehmer 
die einschlägigen gesetzlichen Beteiligungsrechte 
des Betriebsrates zu beachten. Dies gilt auch für die 
Beschäftigung der Arbeitnehmer auf Arbeitsplätzen 
innerhalb dieser Sperrzonen. 

Nach dem im Geheimschutz geltenden Grundsatz 
„Kenntnis nur, wenn nötig" ist der Bundesminister 
für Wirtschaft gehalten, den räumlichen Bereich der 
Sperrzone so eng wie möglich zu halten. Dadurch 
wird eine ausufernde Überprüfungspraxis verhin-
dert. 

Das Handbuch für den Geheimschutz in der Wirt-
schaft stellt eine Verfahrensregel dar, die kein 
eigenes Recht setzen kann. Es enthält auch in der 
derzeitigen Fassung keine Bestimmungen, die 
Rechte der Betriebsverfassung einschränken. Bei 
der laufenden Überarbeitung wird jedoch ein klä-
render Hinweis aufgenommen werden, daß durch 
das Geheimschutzverfahren die gesetzlichen Mitbe-
stimmungs- und Mitwirkungsrechte der Betriebs- 
und Unternehmensverfassung unberührt bleiben. 

Anlage 79 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Grüner auf die Schriftliche 
Frage des Abgeordneten Dr. Marx (CDU/CSU) 
(Drucksache 8/3692 Frage B 62): 

Ist der Bundesregierung bekannt, welche Industrieländer, seit wann 
und in welchem Umfang, gegenüber Ländern aus der Dritten Welt Ex-
portquoten für die Einfuhr von Schuhen festgelegt haben? 

Weltweite Einfuhrbeschränkungen für Schuhe, 
von denen auch Entwicklungsländer betroffen wer-
den, wenden Australien, Japan, Kanada und Neu-
seeland an. 

Einfuhrbeschränkungen, die sich gezielt gegen 
Importe aus bestimmten Entwicklungsländern rich-
ten, bestehen für bestimmte Sorten von Schuhen in 
den USA, in Großbritannien und in Irland. Betroffen 
ist allerdings lediglich Taiwan, in den USA auch die 
Republik Korea. 

Die Europäische Gemeinschaft überwacht seit 
dem 1. November 1978 nachträglich statistisch die 
Einfuhren von Schuhen. Einfuhrbeschränkungen ge-
genüber der Dritten Welt bestehen jedoch nicht — 
außer der Kontingentierung Großbritanniens und 
Irlands gegenüber Taiwan. 

Anlage 80 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Grüner auf die Schriftliche 
Frage des Abgeordneten Landré (CDU/CSU) 
(Drucksache 8/3692 Frage B 63): 

Ist die Bundesregierung in der Lage, Auskunft zu geben über das jähr-
liche Auftragsvolumen der öffentlichen Auftraggeber (Bundeswehr, 
Deutsche Bundespost und Deutsche Bundesbahn) und die Art seiner 
Vergabe, soweit die deutschen Motoreninstandsetzer davon be troffen 
sind? 

Wie bereits in meinem Schreiben vom 13. Februar 
1980 zum Ausdruck gebracht wurde, sind freie Mo-
toreninstandsetzer an den Instandsetzungsarbeiten 
des Bundes in erheblichem Umfang beteiligt. Eine 
vollständige, alle Vergaberessorts umfassende Ant-
wort über die Höhe und Relation der in privaten und 
öffentlichen Betrieben durchgeführten Instandset-
zungsarbeiten ist kurzfristig nicht möglich. Dies er-
fordert umfangreiche statistische Vorarbeiten. (Teil-
weise werden Motorinstandsetzungsarbeiten nur im 
Rahmen der Gesamtfahrzeuginstandsetzung erfaßt. 
Unterlagen dezentral vergebener Arbeiten müssen 
zusammengefaßt und aufbereitet werden.) 

Für die wesentlichen Vergaberessorts läßt sich je-
doch in Ergänzung meiner ersten Antwort folgendes 
sagen: 

Das gesamte Auftragsvolumen der Bundeswehr 
betrug 1979 8,3 Mrd. DM. Hiervon wurden, wie be-
reits erwähnt, 63,8 Mio. DM für die Motorinstand-
setzung des Heeres aufgewendet. (Luftwaffe und 
Marine warten und reparieren vorwiegend in bun-
deswehreigenen Betrieben.) 

Die Deutsche Bundespost hat 1978 (Zahlen für 
1979 liegen noch nicht vor) Aufträge an private Kfz-
Werkstätten über rd. 38,6 Mio. DM erteilt. Motoren-
instandsetzungen werden nahezu ausschließlich an 
das private Kfz-Gewerbe vergeben. 

Genaue Angaben über die von der Deutschen 
Bundesbahn vergebenen Aufträge waren kurzfristig 
nicht verfügbar. 

Eine genaue Quantifizierung und Gegenüberstel-
lung der in öffentlichen und privaten Betrieben vor-
genommenen Reparaturarbeiten ist leider bisher 
nicht möglich, da in öffentlichen Betrieben, wie z. B. 
der Bundeswehr, Lohnkosten nicht gesondert erfaßt 
werden, sondern allenfalls Materialkosten verfüg-
bar sind. 

Anlage 81 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Grüner auf die Schriftli-
chen Fragen des Abgeordneten Schäfer (Offenburg) 
(SPD) (Drucksache 8/3692 Fragen B 64 und 65): 

Hat die Bundesregierung den „Aktionskreis Energie der Bürger, Be-
triebsräte, Wissenschaftler und Politiker" aus Eschborn bisher finanziell 
unterstützt, und welche Bundesministerien haben gegebenenfalls finan-
zielle Unterstützung für Veranstaltungen und Seminare dieses Aktions-
kreises in Aussicht gestellt? 

Ist der.Bundesregierungbekannt, ob der Aktionskreis Energie als ge-
meinnützig anerkannt ist oder die Gemeinnützigkeit beantragt hat? 

Zu Frage B 64: 

Die Bundesregierung hat den „Aktionskreis Ener-
gie der Bürger, Betriebsräte, Wissenschaftler und 
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Politiker" aus Eschborn bisher finanziell nicht unter-
stützt. Es wurde auch keine finanzielle Unterstüt-
zung für Veranstaltungen und Seminare in Aussicht 
gestellt. 

Zu Frage B 65: 

Zu Ihrer zweiten Frage weise ich im Einverneh-
men mit dem Bundesminister der Finanzen darauf 
hin, daß dazu mit Rücksicht auf das Steuergeheimnis 
ohne Einwilligung des Betroffenen keine Auskunft 
gegeben werden darf. 

Anlage 82 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Grüner auf die Schriftli-
chen Fragen des Abgeordenten Dr. Jens (SPD) 
(Drucksache 8/3692 Fragen B 66 und 67): 

Wie beurteilt die Bundesregierung die angekündigten außerordentli-
chen Preiserhöhungen der monopolistischen Ruhrgas AG mit ihrem 
Marktanteil von 50 v. H., und ist sie in der Lage, dagegen etwas zu unter-
nehmen? 

Hält die Bundesregierung es für berechtigt, daß die Gaspreise auf 
Grund der Ölpreiserhöhungen der OPEC-Länder angehoben werden, 
und beabsichtigt sie gegebenenfalls die dadurch anfallenden windfall

-

profits durch steuerpolitische Maßnahmen zum Teil abzuschöpfen? 

Zu Frage B 66: 

Die in den letzten Tagen von der Ruhrgas AG an-
gekündigten Preiserhöhungen für Erdgas bei Liefe-
rungen an Gasversorgungsunternehmen haben zwei 
Ursachen. 

In den zwischen der'  Ruhrgas AG und der sowje-
tischen Sojusgasexport abgeschlossenen Lieferver-
trägen wurde die Preisentwicklung des Erdgases 
durch eine Preisgleitklausel weitgehend an die des 
schweren Heizöles (HS) im jeweiligen Vorjahr ge-
koppelt. Somit wird am 1. April 1980 in den Erdgas-
importpreisen aus der UdSSR die Preisentwicklung 
für HS in der Bundesrepublik Deutschland im Jahre 
1979 berücksichtigt; dieser Preis stieg um rd. 46 
an. Die vertragliche automatische Preisanpassung 
des Erdgases aus der UdSSR dürfte niedriger lie-
gen. 

Angesichts der stark gestiegenen Preise für Kon-
kurrenzenergien des Erdgases, insbesondere leich-
tes Heizöl und schweres Heizöl, hat die Sojusgasex-
port zusätzliche Preisforderungen mit Rückwirkung 
an die Ruhrgas gestellt und eine grundlegende Än-
derung der Preisanpassungsformel verlangt. 

Das Ausmaß dieser außervertraglichen Preiserhö-
hungen und deren Folgen sind noch nicht überseh-
bar, da die Verhandlungen mit der UdSSR noch 
nicht abgeschlossen sind. 

Die Ruhrgas AG hat ihren Kunden, hauptsächlich 
kommunale Gasversorgungsunternehmen, mitge-
teilt, daß sie auf der Basis der bestehenden Absatz-
verträge die Preisbestimmungsklauseln ändern und 
auf diese Weise die auf sie zukommende Preiserhö-
hung in drei Stufen (1. April 1980, 1. Oktober 1980, 
1. April 1981) überwälzen will. 

Die Ruhrgas AG hat das Bundeskartellamt zwi-
schenzeitlich über die geplanten Preiserhöhungen 
unterrichtet. Auch den Abnehmern hat sie die Zu-

sammenhänge über die anstehende Preiserhöhung 
erläutert. Diese Aktion der Ruhrgas AG, eine in ih

-

rem Umfang noch nicht bekannte rückwirkende Be

-

lastung bereits auf Abnehmer zu überwälzen, er

-

scheint angesichts vertraglich festgelegter Termine 
für die Änderung der Absatzverträge unausweich

-

lich. Um so mehr wird darauf zu achten sein, daß die 
Ruhrgas AG bei der Uberwälzung die Belastbarkeit 
sowohl der weiterleitenden Gasversorgungsunter

-

nehmen als auch der Endverbraucher von Erdgas 
berücksichtigt. 

Zu Frage B 67: 

In der Bundesrepublik Deutschland wurden in 
1979 rd. 66 % des verbrauchten Erdgases aus dem 
Ausland eingeführt, und zwar aus (vorläufige Zah-
len) 

— den Niederlanden 	23,2 Mrd. m3  
— der UdSSR 	 10,0 Mrd. m3  
— Norwegen 	 7,5 Mrd. m3  

In sämtlichen Erdgasimportverträgen sind auto-
matisch wirkende Preisgleitklauseln enthalten. 

Da die Produktion von deutschem Erdgas nach 
heutigen Erkenntnissen in den nächsten Jahren 
nicht wesentlich gesteigert werden kann, muß der 
wachsende Bedarf an Erdgas in der Bundesrepublik 
Deutschland durch höhere Importe befriedigt wer-
den. Das ist aber nur möglich, wenn man bereit ist, 
die auf .dem Weltmarkt üblichen Preise und Bedin-
gungen zu akzeptieren. 

Angesichts der Interdependenz aller Energieträ-
ger ist eine isolierte Preisentwicklung eines einzel-
nen Energieträgers nicht zu erwarten, eine staatli-
che Lenkung in dieser Richtung wäre nicht vertret-
bar. 

Durch die automatische Anpassung der Import-
preise für Erdgas fallen bei den ausländischen Pro-
duzenten Mehreinnahmen an, die durch ein natio-
nales Instrument nicht abzuschöpfen sind. 

Allerdings erhöhen sich durch steigende Heizöl-
preise auch die Erlöse der inländischen Erdgaspro-
duzenten. Zur Problematik dieser Vorteile habe ich 
am 13. Februar 1980 in der 201. Sitzung des Deut-
schen Bundestages auf Frage des Abgeordneten 
Wolfram (Recklinghausen) Stellung genommen. 

Die Bundesregierung hält nach wie vor den För-
derzins der Länder für das geeignete Abgabeinstru-
ment. 

Die kürzliche Erhöhung auf nunmehr 17 % hat die 
damals schon vorhersehbare Preiserhöhung für Erd-
gas zum 1. April 1980 bereits in Rechnung gestellt. 
Bei weiterer Veränderung maßgeblicher Umstände 
sind Neuverhandlungen über die Höhe des Förder-
zinses vorgesehen. 

Anlage 83 

Antwort 

des Bundesministers Ertl auf die Schriftlichen Fra-
gen des Abgeordneten Paintner (FDP) (Drucksache 
8/3692 Fragen B 68, 69, 70 und 71): 
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Hat die Bundesregierung Anhaltspunkte für die in der ,Augsburger 
Allgemeinen' vom 2. Januar wiedergegebene Behauptung, mit dem In-
strument der Förderschwelle .dränge man die Bauern von ihren Höfen 
und bringe Unzufriedenheit in die Dörfer"? 

Welche Forschungen zur Nutzung möglicher neuer Energiequellen 
und -arten laufen gegenwärtig im Bereich des Bundesernährungsmini-
sters, und zu welchen Punkten sind schon Ergebnisse abzusehen? 

Welche Forschungen zur Energieeinsparung im Bereich der Land-
wirtschaft laufen gegenwärtig im Verantwortungsbereich des Bundes, 
und wann ist hier mit nutzbaren Ergebnissen zu rechnen? 

Wie steht die Bundesregierung zu dem Vorschlag, den Ansatz zur Lö-
sung der Milchmarktprobleme in der EG do rt  zu suchen, „wo allein für 
die staatliche Inte rvention produziert wird" (Allgäuer Bauernblatt vom 
20. Dezember)? 

Zu Frage B 68: 

Die Bundesregierung hat für diese Behauptung 
keine Anhaltspunkte. Sie weist vielmehr auf folgen-
des hin: 

1. Die Förderschwelle zeigt dem Landwirt, wie 
hoch für ihn das Arbeitseinkommen ist, das mit 
dem in außerlandwirtschaftlichen Berufen in 
dem betreffenden Gebiet erzielten Einkommen 
vergleichbar ist. Es soll spätestens im vierten 
Jahr nach Einsetzen der Förderungsmaßnahmen 
(Zieljahr des Betriebsentwicklungsplanes) er-
reicht werden. Im Raum Augsburg liegt das ver-
gleichbare Einkommen bei 88 % des Bundes-
durchschnitts. 
Die Förderschwelle ist als ein Kriterium einge-
führt worden, um mitzuhelfen, Fehlinvestitionen 
und letzten Endes Eigentumsverluste zu vermei-
den. Dies gilt in ganz besonders starkem Maße 
bei den teuren Bauinvestitionen. Ein Agrarkredit 
ist dafür keine Alternative. 

2. Das Nichterreichen der Förderschwelle bedeu-
tet nicht den Ausschluß von der Förderung. Es 
steht auch für diesen Fall ein breites Angebot 
der Förderung bereit, wie z. B. Aufstiegs- und 
Überbrückungshilfen. 

3. Der Antragsüberhang bei der Förderung ist ge-
rade im süddeutschen Bereich vergleichsweise 
hoch und beträgt zum Teil bis zu einem Jahr. Das 
zeigt eine rege Nachfrage nach diesem Pro-
gramm. 

4. Bei den Verhandlungen in Brüssel wird zur Zeit 
versucht, die schon bestehende Flexibilität zu er-
höhen, indem u. a. bei der Förderschwelle eine 
Bandbreite eingeführt wird, wie sie national in 
der Bundesrepublik Deutschland bereits be-
steht. 

Zu den Fragen B 69 und 70: 

Die Aktivitäten der Bundesregierung zur Energie-
einsparung und Erschließung neuer Energiequellen 
im Agrarbereich richten sich auf folgende Schwer-
punkte: 
1. Verbesserung des energetischen Wirkungsgra-

des biologischer und technischer Systeme in der 
Agrarwirtschaft. 

2. Nutzung der Sonnenenergie für agrartechnische 
Prozesse. 

3. Abwärmenutzung im landwirtschaftlichen Be-
trieb. 

4. Energiegewinnung durch fermentative Aufbe-
reitung land- und forstwirtschaftlicher Rest- und 
Abfallstoffe (z. B. Biogas). 

5. Erzeugung von Bioenergie durch Nutzung von 
pflanzlicher Produktion. 

Die Schwerpunkte werden in den Bundesfor-
schungsanstalten des Bundesministers für Ernäh-
rung, Landwirtschaft und Forsten (BML) bearbeitet, 
insbesondere bei der Bundesforschungsanstalt für 
Landwirtschaft (FAL). Wegen des interdisziplinären 
Charakters der Aufgaben ist innerhalb der Ressort-
forschung ein institutsübergreifender Schwerpunkt 
„Energierelevante Agrarforschung" gebildet wor-
den. 

Die Energieforschung der Bundesforschungsan-
stalten wird ergänzt durch Projektförderung in wis-
senschaftlichen Einrichtungen außerhalb des Ge-
schäftsbereichs des BML. 

Neben der Forschung bekommt die praxisnahe 
Erprobung und Anwendung von Verfahren der 
Energieeinsparung und -gewinnung zunehmendes 
Gewicht. Von besonderer Bedeutung ist deshalb das 
neue BML-Programm „Zuwendungen für Investi-
tionen zur Durchführung von Forschungs- und 
Entwicklungsvorhaben für den Umweltschutz im 
Agrarbereich". Ein Schwerpunkt dieses Programms 
liegt auf dem Gebiet der Energie. 

Außerdem fördert der Bundesminister für For-
schung und Technologie agrarrelevante Energiepro-
jekte. 

Im übrigen darf ich auf die mit gesonderter Post 
übersandte Zusammenstellung der z. Z. laufenden 
Projekte verweisen. 

Zu Frage B 71: 

Die Milchmarktordnung enthält wie die anderen 
klassischen Marktordnungen eine staatliche Preis- 
und Abnahmegarantie, um sowohl die Versorgung 
der europäischen Bevölkerung aus der eigenen Er-
zeugung als auch die Einkommen der landwirt-
schaftlichen Bevölkerung abzusichern. Da die Milch 
als solche zur Lagerhaltung ungeeignet ist, erfolgen 
staatliche Interventionen bei Butter und Mager-
milchpulver. Durch Interventionen bei diesen bei-
den Produkten wird das Preisniveau für Milch und 
Milcherzeugnisse insgesamt gestützt. Jede Verrin-
gerung dieser Stützung führt bei dem vorhandenen 
hohen Milchangebot in kurzer Zeit zu einem Preis-
druck im gesamten Milchmarkt, so daß davon die 
gesamte Milchwirtschaft — auch die Molkereien, 
die keine Interventionsprodukte herstellen, und 
ihre Anlieferer — betroffen werden. 

Darüber hinaus würde die Frage „wer nur für 
die Intervention produziert" sehr schwierige Ab-
grenzungsprobleme aufwerfen. Denn naturgemäß 
kommt es bei einem großen Milchangebot zu Inter-
ventionen, in der Regel vor allem in marktfernen Ge-
bieten. In der EG, aber auch in der Bundesrepublik 
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Deutschland, handelt es sich dabei weithin um 
Grünlandgebiete, die meist von Natur benachteiligt 
und wirtschaftlich schwach entwickelt sind und in 
denen die Milchviehhaltung die wesentliche Ein-
kommensgrundlage der bäuerlichen Betriebe dar-
stellt. 

In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, 
daß die in dem angeführten Zeitschriftenartikel als 
Lösung der Probleme empfohlene teilweise Renatio-
nalisierung der EG-Agrarfinanzierung die gemein-
same Agrarpolitik insgesamt in Frage stellen würde. 
Vor allem würde damit das Ende des freien Waren-
verkehrs eingeleitet, von dem gerade die süddeut-
sche Milchwirtschaft durch die erheblich gestiege-
nen Ausfuhren nach Italien profitieren konnte. 
Darin liegt der Grund dafür, daß im süddeutschen 
Raum trotz der starken Zunahme der Milcherzeu-
gung die Interventionen im Milchsektor nur relativ 
geringen Umfang erreichen. 

Anlage 84 
Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Buschfort auf die Schriftli-
che Frage des Abgeordneten Niegel (CDU/CSU) 
(Drucksache 8/3692 Frage B 72): 

Ist der Bundesregierung bekannt, daß noch kürzlich Landwirte im 
Zweitberuf, die auf Grund ihres anderweitigen Erstberufs nicht mit ei-
ner Versicherungspflicht gerechnet hatten, von den landwirtschaftli-
chen Krankenkassen darauf aufmerksam gemacht wurden, daß sie be-
reits seit Inkrafttreten des Gesetzes im Jahr 1972 versicherungspflichtig 
sind und auch kein Befreiungsrecht mehr haben, sondern rückwirkend 
Beiträge zu entrichten haben, und daß noch hieraus resultierende Pro-
zesse vor der Sozialgerichtsbarkeit anhängig sind, und was kann die 
Bundesregierung im Rahmen ihres Verantwortungsbereichs tun, damit 
in derartigen Fällen die landwirtschaftlichen Krankenkassen die Befrei-
ung von der Krankenversicherungspflicht doch noch aussprechen, um 
das vom Gesetzgeber beabsichtigte Wahlrecht zu gewährleisten und 
doppelte Beitragszahlungen sowie gegebenenfalls jahrelange Rechts-
streitigkeiten zu vermeiden? 

Der Bundesregierung sind keine Fälle bekannt, in 
denen noch in jüngster Zeit Versicherungspflicht 

nach dem Gesetz über die Krankenversicherung der 
Landwirte für landwirtschaftliche Unternehmer 
festgestellt worden ist, die bereits seit dem Inkraft-
treten des Gesetzes die Voraussetzungen hierfür er-
füllt hatten. In der Vergangenheit sind meines Wis-
sens derartige Fälle im Zusammenwirken der Auf

-

sichtsbehörden mit den zuständigen landwirtschaft-
lichen Krankenkassen und den Versicherungs-
pflichtigen geklärt worden. Ich gebe anheim, mir 
Einzelfälle der von Ihnen geschilderten A rt  zu be-
nennen, damit ich sie den zuständigen Aufsichtsbe-
hörden zur Überprüfung zuleiten kann. 

Zur Rechtslage bemerke ich folgendes: Grund-
sätzlich sind die landwirtschaftlichen Unternehmer 
verpflichtet, der zuständigen landwirtschaftlichen 
Krankenkasse die Sachverhalte zu melden, die zur 
Versicherungspflicht führen oder diese beenden. 
Die Versicherung und die Beitragspflicht treten je-
doch unabhängig von der Erfüllung dieser Ver-
pflichtung zur Meldung ein. Hat der landwirtschaft-
liche Unternehmer die beim Inkrafttreten des Ge-
setzes gegebene Befreiungsmöglichkeit verstrei-
chen lassen, so besteht keine rechtliche Möglichkeit 
mehr, eine Befreiung zu erwirken. Die Bundesregie-
rung ist deshalb auch nicht befugt, die landwirt-
schaftlichen Krankenkassen zu einer Befreiung in 
den von Ihnen erwähnten Fällen anzuhalten. 

Anlage 85 
Antwort 

des Bundesministers Ertl auf die Schriftliche Frage 
des Abgeordneten Kittelmann (CDU/CSU) (Druck-
sache 8/3692 Frage B 73): 

Welche Staaten haben bis zum heutigen Tag die 200-Seemeilen- 
Grenze proklamiert? 

Die Staaten, die bis zum heutigen Tag eine 200- 
Seemeilen-Grenze proklamiert haben, und der je-
weilige Zeitpunkt ergeben sich aus der Anlage. 

Zonen fischereilicher Hoheitsrechte 

Nationen, die erweiterte Hoheitsrechte in Anspruch nehmen (Stand: 25. Februar 1980), und Jahr des Inkrafttretens, 
aufgeschlüsselt nach Ausdehnung auf 200 Seemeilen: 

a) ausschließliche Wirtschaftszonen, 
b) ausschließliche Fischereizonen, 
c) Territorialgewässer und Ausdehnung auf 12-200 Seemeilen. 

Quelle: Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der VN (FAO) 

Zones of fisheries jurisdiction nations claiming extended jurisdiction (15 July 1979) and year of entry into force 

200 miles = Ausdehnung auf 200 Seemeilen 

a) Exclusive Economic Zones France (except Kenya  1979 
Bangladesh  1978 Mediterranean) 1977 Korea (Democratic 
Barbados 1979 Grenada  1978 People's Republic of)  1977 
Burma 1977 Guatemala  1976 Maldives  1976 
Cape Verde 1978 Guinea-Bissau 1978 Mauritania 1978 
Colombia 1978 Haiti 1977 Mauritius 1977 
Comoro Islands  1976 Honduras 1951 Mexico  1976 
Costa Rica Patrimonial Sea 1972 India 1977 Mozambique 1976 
Cuba 1977 Ivory Coast  1977 New Zealand 1978 
Dominican Republic Fiji*) 1977 Kampuchea 1977 Nigeria  1978 
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Norway 1977 The Bahamas 1977 USSR 1976 
Pakistan 1976 Canada 1977 Namibia* ) 
Papua New Guinea 1978 Chile 1952 

Offshore waters Denmark 5 ) 1977 c) Territorial Sea 
Portugal 1977 Gambia 1978 Argentina 1967 
Sao Tomé and Principe 1978 Germany (Federal Benin 1976 
Seychelles 1977 Republic of) 5 ) 1977 Brazil 1970 
Solomon Islands 1978 Guyana 1977 Congo (People's 
Spain 1978 Iceland 1975 Republic of) 1977 
Sri Lanka 1977 Ireland 1977 Ecuador 1966 
Surinam 1978 Japan 1977 El Salvador 1950 
Togo 1972 Kiribati 1978 Ghana 1977 
Venezuela 1978 Korea (Republic of) 1954 Guinea 1965 
Viet Nam 1977 Netherlands 1977 Liberia 1976 
Western Samoa * Nicaragua 1977 Panama 1967 
Yemen Oman 1977 Peru 1947 

(People's Democratic Senegal 1976 Sovereignty and 
Republic of) 1978 South Africa 1977 jurisdiction over the 

Sweden 1978 sea, its soil and subsoil 3 ) 
b) Exclusive Fishing Zones Tuvalu 1978 Sierra Leone 1971 
Angola 1975 UK 1977 Somali Democratic Republic 1972 
Australia 1979 USA 1977 Uruguay 1969 

Extension between 12-200 miles = Ausdehnung auf 12-200 Seemeilen 

Albania 1976 15 miles Madagascar 1973 50 miles 
Belgium 1977 median line 4 ) Malta 1975 20 miles 
Cameroon 1974 50 miles Morocco 1973 70 miles 
Gabon 1972 100 miles Poland 1978 median line 4 ) 
German Democratic Qatar 1 ) 1974 

Republic 1978 median line 4 ) Saudi Arabia 1 ) 1974 
Iran 1 ) 2 ) 1973 Tanzania 1973 50 miles 

1)Outer limit of superjacent waters of the continental shelf 
2)Median line in Sea of Oman 

Übersetzung der Anmerkungen: 
1)Außengrenze der Gewässer über dem Kontinentalschelf 
2)Mittellinie im Golf von Oman 
3)Oberhoheit und Rechtsprechung über See, Meeresboden und -untergrund 
4)Mittellinie 
*) Gesetzgebung eingeleitet, aber noch nicht in Kraft getreten 

Weitere Anmerkung: 
5)In der Ostsee: 1978 

*) Legislation enacted, entry into force pending 

Anlage 86 
• 

Antwort 

des Bundesministers Ertl auf die Schriftliche Frage 
des Abgeordneten Engelsberger (CDU/CSU) 
(Drucksache 8/3692 Frage B 74): 

Treffen Pressemeldungen zu, daß der amerikanische Handelsboykott 
von Sojafrüchten von Unternehmen aus der EG in der Weise umgangen 
wird, daß die Sojafrüchte zu Sojaöl und Sojabrot verarbeitet werden und 
das Endprodukt in die Sowjetunion geliefert wird, und wie ist bejahen-
denfalls ein solches Vorgehen mit der von der Bundesregierung den 
USA gegenüber bekundeten Solidarität vereinbar? 

Sojabohnen unterliegen ebenso wie die Verarbei-
tungserzeugnisse 01 und Schrot keinen mengenmä-
ßigen Im- oder Exportbeschränkungen. Solche kön-
nen nur auf Vorschlag der EG-Kommission vom EG-
Ministerrat beschlossen werden. Die USA haben 
bisher entsprechende Wünsche nicht an die EG her-
angetragen. In den Jahren 1978 und 1979 sind keine 
Exporte von Sojabohnen und deren Erzeugnissen 
aus der Bundesrepublik Deutschland in die UdSSR 

getätigt worden. Auch für das Jahr 1980 sind bislang 
solche Exporte nicht bekannt geworden. Von den 
übrigen Ostblockstaaten bezog Ungarn in den Jah-
ren 1978 und 1979 jeweils rd. 33 000 t Schrot. An Ru-
mänien wurden nur im Jahr 1978 5 000 t Schrot ge-
liefert. Die DDR bezog 1978 rd. 241 000 t und 
1979 rd. 248 000 t Sojaschrot. 

Anlage 87 

Antwort 

des Bundesministers E rtl auf die Schriftliche Frage 
des Abgeordneten Graf Huyn (CDU/CSU) (Drucksa-
che 8/3692 Frage B 75): 

Hat oder wird die Sowjetunion es nach Kenntnis der Bundesregie-
rung durch das Angebot von Sonderprämien auf anderen Märkten oder 
andere Maßnahmen erreichen können, die von der Regierung der Ver-
einigten Staaten verhängte Ausfuhrsperre von Getreide zu umgehen 
und Getreide aus der Europäischen Gemeinschaft zu kaufen, und was 
unternimmt die Bundesregierung, um dies zu verhindern? 
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ferungen umgangen wird. Von dieser Maßnahme 
bleibt die Abwicklung von Altkontrakten unbe-
rührt. 

Die bisherigen Entscheidungen zur Verhinderung 
von Umgehungen des US-Getreide-Embargos sind 
von der EG-Kommission nach Anhörung der EG-
Mitgliedstaaten im Verwaltungsausschuß Getreide 
getroffen worden. Daran hat die Bundesregierung 
aktiv mitgewirkt. Der US-Landwirtschaftsminister 
Bergland hat anläßlich eines Gesprächs, das ich 
jüngst in den USA mit ihm führte, der Bundesregie-
rung ausdrücklich für ihre Aktivitäten gedankt. 

Ob die Sowjetunion — gegebenenfalls durch das 
Angebot eines Aufpreises — erfolgreiche Versuche 
unternommen hat, in Drittländern aus der EG stam-
mendes Getreide zu kaufen, ist der Bundesregie-
rung nicht bekannt. 

Anlage 88 
Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Buschfort auf die Schriftli-
che Frage des Abgeordneten Prangenberg (CDU/ 
CSU) (Drucksache 8/3692 Frage B 76): 

Ist die Bundesregierung bereit, auf Grund erheblicher regionaler Eng-
pässe den Beschluß von 1978, der bis auf weiteres ausländischen Kran-
kenpflegekräften aus Nicht-EG-Ländern keinen Einreisesichtvermerk 
mehr erteilt, zu überprüfen und gegebenenfalls in besonderen Fällen 
ausländischen examinierten Krankenschwestern bzw. Krankenpflegern 
eine befristete Arbeitserlaubnis zu erteilen? 

Mit Rücksicht auf die veränderte Arbeitsmarkt-
lage in der Krankenpflege sind die mit der Auslän-
derbeschäftigung befaßten Ressorts im Jahre 1978 
übereingekommen, ausländische Pflegekräfte für 
eine unselbständige Beschäftigung in der Bundesre-
publik Deutschland grundsätzlich nicht mehr zuzu-
lassen. 

Die für diese Regelung maßgebliche Arbeits-
marktsituation hat sich inzwischen nicht wesentlich 
geändert. Ich habe dementsprechend in der 179. Sit-
zung des Deutschen Bundestages am 17. Oktober 
1979 erklärt, daß nach Auskunft der Bundesanstalt 
für Arbeit — abgesehen von wenigen Regionen, ein-
zelnen Fachbereichen und bestimmten besondere 
Anforderungen stellenden Tätigkeiten — ein Nach-
frageüberhang für Pflegekräfte im Krankenhausbe-
reich nicht festzustellen ist. Diese Aussage wird be-
stätigt durch die neuesten Zahlen der Bundesanstalt 
für Arbeit, denenzufolge Ende September 1979 ins-
gesamt 9 764 arbeitslose Krankenpflegekräfte und 
nur 4815 offene Stellen in der Krankenpflege gemel-
det waren. 

Angesichts dieses Zahlenverhältnisses halte ich 
eine Neuzulassung ausländischer Krankenpflege-
kräfte — zumindest im jetzigen Zeitpunkt — nicht 
für vertretbar. 

Anlage 89 
Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Buschfort auf die Schriftli-
che Frage der Abgeordneten Frau Dr. Martiny-
Glotz (SPD) (Drucksache 8/3692 Frage B 77): 

Wird die  Bundesregierung Konsequenzen aus den tödlichen Unfällen 
bei der Benutzung von Haartrocknern in Bädern ziehen und die Her-
steller verpflichten, wirksame Warnhinweise auf diesen Geräten anzu-
bringen, wenn durch Konstruktionsänderung die tödlichen Gefahren 
nicht beseitigt werden können? 

Im Rahmen des Gerätesicherheitsgesetzes müs-
sen Haartrockner den einschlägigen VDE-Betim-
mungen (insbesondere VDE 0720) entsprechen. 

Da sich Haartrockner praktisch nicht in wasser-
dichter Ausführung konstruieren lassen, muß der 
Verbraucher auf die mit der Verwendung in Bädern 
verbundenen Gefahren hingewiesen werden. 
Hierzu haben 1979 eine Reihe von Organisationen 
in verschiedenen Mitteilungs- und Presseorganen 
eine Aufklärungsaktion durchgeführt. 

Seit geraumer Zeit bemüht sich die Deutsche 
Elektronische Kommission (DKE) in einer Ergän-
zung zur VDE-Bestimmung vorzuschreiben, daß in 
der Gebrauchsanweisung von Haartrocknern ein 
Hinweis 

Vorsicht, dieses Gerät nicht in der Badewan-
ne, Dusche oder über mit Wasser gefülltem 
Waschbecken benutzen 

und ein besonderes Warn-Bildzeichen aufgenom-
men wird. Eines von beiden soll zusätzlich auf dem 
Gerät selbst angebracht werden. Eine endgültige 
Verabschiedung dieser Vorschrift scheiterte bisher 
an den Harmonisierungsarbeiten bei der Internatio-
nalen Elektronischen Kommission (IEC) und bei 
dem Europäischen Komitee für Elektrotechnische 
Normung (CENELEC), wo noch keine Einigung er-
zielt werden konnte. 

Der Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung 
hat der DKE mitgeteilt, daß für den Fall, daß sich die 
deutsche Seite in der nächsten Sitzung von CENE-
LEC am 14./15. April 1980 in Madrid nicht durchset-
zen kann, die Bundesregierung unter Ausschöpfung 
des zwischen dem DIN und der Bundesregierung 
bestehenden Normenvertrages die Verabschiedung 
der Normergänzung erzwingen oder eine — ge-
stützt auf das Gerätesicherheitsgesetz — entspre-
chende Rechtsverordnung erlassen wird. 

Im übrigen erwägt die Bundesanstalt für Arbeits-
schutz und Unfallforschung, einen Forschungsauf-
trag zu vergeben, in dem die Möglichkeit zur Verhü-
tung von Unfällen mit Haartrocknern untersucht 
werden soll. 

Anlage 90 
Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Buschfort auf die Schriftli-
chen Fragen des Abgeordneten Spitzmüller (FDP) 
(Drucksache (8/3692 Fragen B 78, 79 und 80): 

Wie hat sich die Häufigkeit der Kuren von Kindern und Jugendlichen 
nach dem Recht der gesetzlichen Kranken- und Rentenversicherung 
(§§ 187 bzw. 1236 RVO) — insbesondere nach den entsprechenden Än-
derungen durch das 20. Rentenanpassungsgesetz bzw. das Krankenver-
sicherungs-Kostendämpfungsgesetz von 1977 — entwickelt? 
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Wie verteilen sich die durchgeführten Kuren für Kinder und Jugend-
liche im selben Zeitraum wie nach Frage 78 auf die verschiedenen Lei-
stungsträger? 

Trifft es zu, daß die Träger der gesetzlichen Krankenkassen zum Teil 
die Errichtung eigener Kurheime erwägen? 

Rentenversicherungsträger können für nichtver-
sicherte Kinder von Versicherten und Rentenemp-
fängern sowie für nichtversicherte Empfänger einer 
Waisenrente als zusätzliche Leistung aus der Versi-
cherung nach § 1305 RVO und den entsprechen-
den Parallelvorschriften Kinderheilbehandlungen 
durchführen. 

Die Entwicklung in den letzten Jahren stellt sich 
wie folgt dar: 

Zahl der Fälle Aufwendungen 
(Mio. DM) 

1976 	21 817 75,1 
1977 	17 634 69,9 
1978 	18 336 63,9 

Aus den Aufstellungen wird deutlich, daß im 
Jahre 1978 im Vergleich zum Vorjahr bei geringeren 
Aufwendungen eine größere Anzahl von Heilbe-
handlungsmaßnahmen für Kinder durchgeführt 
worden ist. Dies dürfte darauf zurückzuführen sein, 
daß die Rentenversicherungsträger wegen der mit 
dem 20. Rentenanpassungsgesetz beschlossenen 
und zum 1. Januar 1980 in Kraft getretenen Begren-
zung der Mittel für zusätzliche Leistungen nach 
§ 1305 RVO Prioritäten gesetzt und die Bezuschus-
sung von Erholungskuren für Kinder weitgehend 
eingestellt haben. 

Angaben über die Anzahl der im Jahre 1979 
durchgeführten Kinderheilbehandlungen sind zum 
gegenwärtigen Zeitpunkt nicht möglich, weil die 
entsprechenden Meldungen der einzelnen Renten-
versicherungsträger noch nicht vorliegen. Mit die-
sen ist erst im Laufe des Monats März zu rechnen. 
Aus den Aufwendungen, die für 1979 bei etwa 
61 Millionen DM liegen, läßt sich jedoch schließen, 
daß die Anzahl der durchgeführten Maßnahmen in 
etwa der des Jahres 1978 entsprechen dürfte. 

Für den Bereich der gesetzlichen Krankenversi-
cherung stehen statistische Angaben über den von 
Ihnen abgesteckten Zeitraum leider nicht zur Verfü-
gung. Die letzten beiden Erhebungen über Kuren in 
der gesetzlichen Krankenversicherung beziehen 
sich auf die Berichtsjahre 1975 und 1979, wobei die 
Ergebnisse der 79er Erhebung noch nicht vorliegen. 
Sobald die Ergebnise vorliegen, werde ich Sie unter-
richten. 

Zu Ihrer dritten Frage möchte ich folgendes be-
merken: Der Entwurf des Zehnten Buches Sozialge-
setzbuch — Verwaltungsverfahren — sieht vor, daß 
mit Wirkung vom 1. Januar 1983 bestimmte Rehabi-
litationsleistungen (wie z. B. Kinderkuren) von der 
Rentenversicherung auf die Krankenversicherung 
übergehen sollen. Dies stellt die Krankenversiche-
rung vor die Frage, wie sie dieser neuen Aufgaben-
stellung gerecht werden und die Leistungserbrin-
gung sicherstellen kann. 

Die Spitzenverbände der Träger der Krankenver-
sicherung sind z. Z. dabei, hierfür eine Konzeption 

zu erarbeiten und die erforderlichen Vorbereitun-
gen zu treffen. Zwar sind die Beratungen in den 
Selbstverwaltungsorganen noch nicht abgeschlos-
sen, es ist aber bisher nicht bekannt geworden, daß 
die Träger der Krankenversicherung die Errichtung 
eigener Kurheime erwägen. Denkbar ist allerdings, 
daß die Krankenversicherung von der Rentenversi-
cherung in eigener Regie geführte Einrichtungen 
dann übernimmt, wenn sie für Zwecke der Renten-
versicherung nicht mehr genutzt werden. 

Anlage 91 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Buschfort auf die Schriftli-
che Frage des Abgeordneten Schmidt (Kempten) 
(FDP) (Drucksache 8/3692 Frage B 81): 

Teilt die Bundesregierung die Auffassung, daß die Sozialversiche-
rungsträger auch die Möglichkeit erhalten sollten, ihre Rücklagen in In-
vestmentanteilscheinen anzulegen, und ist sie bereit, eine entspre-
chende Ergänzung des Anlagekatalogs nach § 83 des Sozialgesetzbuchs 
— Gemeinsame Vorschriften für die Sozialversicherung — vom 23. De-
zember 1976 vorzubereiten? 

Die Anlegung der Rücklage durch die Sozialversi-
cherungsträger in Investmentanteilscheinen ist un-
ter bestimmten Voraussetzungen bereits nach dem 
geltenden Recht möglich, so daß eine Ergänzung des 
Anlagekatalogs nach § 83 des Sozialgesetzbuchs — 
Gemeinsame Vorschriften für die Sozialversiche-
rung — entbehrlich ist. Das Bundesversicherungs-
amt hat in Abstimmung mit Vertretern von Invest-
mentfonds ein Konzept für die Anlage in Anteil-
scheinen an Wertpapier-Investmentsondervermö-
gen erarbeitet, soweit sich diese aus den im Katalog 
des Sozialgesetzbuchs zugelassenen Anlageformen 
zusammensetzen. Dieses Konzept lehnt sich an ent-
sprechende für das private Versicherungswesen ge-
fundene Lösungen an. Ich werde es Ihnen sobald wie 
möglich zuleiten. Die Länder als Aufsichtsbehörden 
der Versicherungsträger haben ihm zugestimmt. Da-
mit kann dem — nach einer Umfrage bei den Sozial-
versicherungsträgern allenfalls in Einzelfällen in 
Betracht kommenden — Bedürfnis nach einer An-
lage in Investmentanteilscheinen in angemessener 
Weise ohne Änderung der gesetzlichen Vorschrif-
ten Rechnung getragen werden. 

Einer Anlage in Investmentanteilscheinen an Im-
mobilienfonds kommt, abgesehen von der nach dem 
Gesetz bestehenden Möglichkeit einer Ausnahme-
genehmigung für besondere Anlageformen, für die 
Sozialversicherungsträger keine praktische Bedeu-
tung zu. 

Anlage 92 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Buschfort auf die Schriftli-
che Frage der Abgeordneten Frau Männle (CDU/ 
CSU) (Drucksache 8/3692 Frage B 82): 

Kann die Bundesregierung in bezug auf den Entwurf eines arbeits-
rechtlichen EG-Anpassungsgesetzes mit Hilfe eines Fallbeispiels ver-
deutlichen, was und wie — konkret — der Arbeitnehmer Tatsachen ver- 
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muteter geschlechtsspezifischer Benachteiligung glaubhaft machen, 
und was und wie — konkret — der Arbeitgeber die Beweislast tragen 
soll? 

Die im Entwurf des Arbeitsrechtlichen EG-An-
passungsgesetzes vorgesehene Beweislastumkehr 
läßt sich an folgendem Fallbeispiel erläutern: Ein 
Arbeitgeber hat sich für einen Mann als Nachfolger 
eines ausgeschiedenen Vorarbeiters einer Arbeits-
gruppe entschieden. Eine Frau dieser Arbeitsgruppe 
hatte sich ebenfalls um die Nachfolge bemüht. Sie 
fühlt sich wegen ihres Geschlechts benachteiligt. Im 
Streitverfahren legt sie dar, daß für die Entschei-
dung des Arbeitgebers keine anderen als ge-
schlechtsbezogenen Gründe maßgebend sein kön-
nen. Sie habe nicht nur bessere berufliche Abschluß-
zeugnisse als ihr Mitbewerber, sondern sie habe — 
im Gegensatz zu ihm — auch an weiteren berufsbe-
gleitenden Fortbildungskursen teilgenommen. Sie 
sei daher für den zu besetzenden Arbeitsplatz bes-
ser qualifiziert. Dem Betrieb gehöre sie schon meh-
rere Jahre an. Der Arbeitgeber habe in vergleichba-
ren Fällen immer den männlichen Bewerbern den 
Vorzug gegeben, obwohl der Anteil der Frauen im 
Betrieb höher sei als der der Männer. 

Werden diese Darlegungen nicht bestritten, so ist 
es Aufgabe des Arbeitgebers darzulegen und zu be-
weisen, daß die unterschiedliche Behandlung durch 
Gründe gerechtfertigt wird, die 

— nicht auf das Geschlecht bezogen sind und. au-
ßerdem 

— sachlich sind. 

Er kann z. B. darlegen, daß der zu besetzende 
Arbeitsplatz besondere Anforderungen an die Füh-
rungsqualität des Vorarbeiters stelle, über die der 
männliche Bewerber in höherem Maße als die Mit-
bewerberin verfüge. Weiterhin kann er einwenden, 
daß der Arbeitnehmer, für den er sich entschieden 
habe, längere Zeit dem Betrieb angehöre und dabei 
mehr praktische Erfahrungen gesammelt habe als 
seine Mitbewerberin. Dies komme auch in den Beur-
teilungen zum Ausdruck; es hänge auch mit der Tat-
sache zusammen, daß der Betreffende den bisheri-
gen Vorarbeiter bereits mehrere Jahre vertreten 
habe. Die Diskrepanz zwischen dem hohen Frau-
enanteil im Betrieb und dem geringen Anteil bei 
Vorarbeitern und anderen Führungspositionen 
kann er z. B. damit erklären, daß besonders viele 
Frauen ohne beruflichen . Abschluß seien - und des-
halb für diese Positionen nicht in Betracht kämen. 

Die Richtigkeit seiner Einwendungen kann der 
Arbeitgeber z. B. durch Vorlage der Personalakten 
und sonstiger Unterlagen beweisen. 

Bestreitet der Arbeitgeber bereits die Darlegun-
gen der Arbeitnehmerin, so hat diese ihre Darlegun-
gen glaubhaft zu machen. Nach allgemeinen zivil-
prozessualen Grundsätzen bedeutet dies, daß sie 
dem Gericht die überwiegende Wahrscheinlichkeit 
ihrer Darlegungen vermitteln muß. Hierzu kann sie 
sich nach § 294 ZPO aller präsenten Beweismittel 
und der Versicherung an Eides Statt bedienen. 

Anlage 93 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Buschfort auf die Schriftli-
che Frage des Abgeordneten Dr. Steger (SPD) 
(Drucksache 8/3692 Frage B 83): 

Ist der Bundesregierung bekannt, daß nach dem neuen Schwerbehin-
dertengesetz Dialysepatienten entgegen früheren Regelungen nicht 
mehr als „hilflos" anerkannt werden und damit bei sozialen und steuerli-
chen Regelungen schlechter gestellt werden, und wie will die Bundesre- 
gierung hier den früheren Rechtszustand wiederherstellen? 

Der Bundesregierung ist keine frühere Regelung 
bekannt, daß alle Dialysepatienten — also alle Nie-
renkranken, die einer Behandlung mit der künstli-
chen Niere bedürfen — als „hilflos" zu beurteilen sei-
en. 

Die Bundesregierung hat sich mit dieser Frage 
erstmalig 1975 befaßt und hat diese Frage eingehend 
unter Hinzuziehung von Sachverständigen aus Kli-
nik und Wissenschaft und unter Anhörung der ver-
sorgungsmedizinischen Sektion des Ärztlichen 
Sachverständigenbeirats beim Bundesministerium 
für Arbeit und Sozialordnung erörtert. Sie ist dabei 
unter Berücksichtigung der jahrzehntelangen 
Rechtsprechung zum Begriff der „Hilflosigkeit", wie 
sie gleichermaßen im Bereich der Kriegsopferver-
sorgung, der gesetzlichen Unfallversicherung, des 
Bundessozialhilfegesetzes und auch im Rahmen der 
Feststellungen nach dem Schwerbehindertengesetz 
zu berücksichtigen ist, zu folgendem Ergebnis ge -
langt: 

Soweit bei Dialysepatienten eine Hilfsperson nur 
während der Dialyse und damit nur zeitweise und zu 
genau festgesetzten Zeiten (in der Regel dreimal 
wöchentlich, nachmittags und abends oder nachts) 
bereitstehen muß, können die Voraussetzungen für 
die Annahme einer „Hilflosigkeit" nicht als erfüllt 
angesehen werden. Wenn jedoch die Gesundheits-
störungen auch über die Zeit der Dialyse hinaus Hil-
feleistungen in erheblichem Umfang erforderlich 
machen — wie dies immer bei nierenkranken dialy-
sebedürftigen Kindern und auch bei einem Teil der 
erwachsenen Dialysepatienten der Fall ist —, dann 
ist „Hilflosigkeit" anzunehmen. 

Es kann somit keine generelle Regelung zur Fest-
stellung einer „Hilflosigkeit" bei Dialysepatienten 
geben. Generell ist bei Dialysepatienten nur die 
Feststellung der Minderung der Erwerbsfähigkeit 
(MdE) geregelt. In jedem Fall — auch wenn der Dia-
lysepatient noch berufstätig sein kann — ist die 
MdE auf 100 v. H. einzuschätzen. 

Diese Grundsätze sind den Ländern durch Rund-
schreiben des Bundesministeriums für Arbeit und 
Sozialordnung mitgeteilt und auch in die 1977 vom 
Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung 
herausgegebenen „Anhaltspunkte für die ärztliche 
Begutachtung Behinderter nach dem Schwerbehin-
dertengesetz" aufgenommen worden. Der Bundesre-
gierung ist nicht bekannt, daß in den Ländern abwei-
chend von diesen Grundsätzen verfahren wurde 
oder verfahren wird. 



16316* Deutscher Bundestag — 8. Wahlperiode — 203. Sitzung. Bonn, Donnerstag, den 28. Februar 1980 

Anlage 94 

Antwort  

des Parl. Staatssekretärs Buschfort auf die Schriftli-
che Frage des Abgeordneten Dr. Friedmann (CDU/ 
CSU) (Drucksache 8/3692 Frage B 84): 

Teilt die Bundesregierung die Auffassung des Bundesarbeitsmini-
sters, wonach Bundestagsabgeordnete, die sich auf Wunsch von Bürgern 
in deren Angelegenheiten an Verwaltungsbehörden, wie zum Beispiel 
an Versorgungsämter, wenden, eine Vollmacht des hilfesuchenden Bür-
gers vorlegen müssen, und wenn ja, gilt  dies selbst dann, wenn ein Abge-
ordneter ein Versorgungsamt um die beschleunigte Ausstellung eines 
Schwerbehindertenausweises bittet? 

Ob ein Abgeordneter eine Vollmacht vorlegen 
muß, hängt davon ab, welches Anliegen der Abge-
ordnete mit seinem Schreiben an die Verwaltungs-
behörde verfolgt. 

Will er lediglich als Beistand auftreten, wird in 
der Regel eine Vollmacht nicht erforderlich sein. 
Auskünfte können auch einem Abgeordneten von 
den Verwaltungsbehörden jedoch grundsätzlich nur 
nach Vorlage einer Vollmacht erteilt werden. Im Be-
reich der Kriegsopferversorgung ist nach § 10 Abs. 2 
des Gesetzes über das Verwaltungsverfahren der 
Kriegsopferversorgung die Vollmacht schriftlich zu 
erteilen und zu den Akten einzureichen; sie kann 
auch zur Niederschrift der Verwaltungsbehörde er-
teilt werden. Diese Vorschrift ist nach § 3 Abs. 1 
Schwerbehindertengesetz auch auf das Verfahren 
des Schwerbehindertenrechts anzuwenden. 

Erfahrungsgemäß liegt den Zuschriften von Abge-
ordneten in Angelegenheiten einzelner Kriegsopfer, 
Schwerbehinderter oder anderer, diesen gleichge-
stellten Personen indessen eine Ablichtung des 
Schreibens des jeweiligen Antragstellers an den Ab-
geordneten bei, aus dem sich der Wille des Berech-
tigten ergibt, den Abgeordneten gegenüber der Ver-
waltung in seine Sache einzuschalten. In diesen Fäl-
len wird in der Regel das Schreiben des Berechtig-
ten an den Abgeordneten als Vollmachterteilung 
gewertet. 

Liegt ein solches Schreiben des Berechtigten der 
Verwaltungsbehörde aber nicht vor, kann mangels 
Vollmacht nur eine Auskunft über den Stand der 
Angelegenheit ohne weitere Angaben erteilt wer-
den. Auf die Vorschrift des I § 35 Sozialgesetzbuch 
über den Schutz insbesondere der zum persönlichen 
Lebensbereich gehörenden Geheimnisse weise ich 
hin. 

Anlage 95 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Buschfort auf die Schriftli-
che Frage des Abgeordneten Stutzer (CDU/CSU) 
(Drucksache 8/3692 Frage B 85): 

Warum erfolgt eine Ungleichbehandlung bei der Gewährung des 
Übergangsgelds für Ledige und vergleichbare Betreute während einer 

Maßnahme zur Rehabilitation (z. B. Minderung durch die Bundesanstalt 
für Angestellte, keine Minderung durch die Arbeitsverwaltung), und 
was wird die Bundesregierung unternehmen, daß es künftig zu einer 
einheitlichen Regelung für alle Rehe-Träger kommt? 

Die Kürzung des Übergangsgeldes für Ledige und 
vergleichbare Betreute um 25 v. H., wenn ein Ren-
tenversicherungsträger die Rehabilitationsmaß-
nahme durchführt, ist im 20. Rentehanpassungsge-
setz beschlossen worden. Die Regelung entspricht  

einer Beschlußempfehlung des Vermittlungsaus-
schusses. Ihr liegt die Erwägung zugrunde, daß der 
Rehabilitand während der Rehabilitationsmaß-
nahme wirtschaftlich nicht besser gestellt sein soll 
als vor deren Beginn. 

Die Tatsache, daß die Kürzung des Übergangsgel-
des nur in der gesetzlichen Rentenversicherung ein-
geführt ist, während Betreute anderer .Rehabilita-
tionsträger ein ungekürztes Übergangsgeld erhal-
ten, ist sozialpolitisch unbefriedigend. Eine Harmo-
nisierung war jedoch in dem für das 20. Rentenan-
passungsgesetz erforderlichen Vermittlungsverfah-
ren nicht möglich. Die Bundesregierung beabsich-
tigt, bei passender Gelegenheit eine Vereinheitli-
chung der Vorschriften über das Übergangsgeld vor-
zuschlagen. 

Anlage 96 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Buschfort auf die Schriftli-
che Frage des Abgeordneten Dr. Becker (Frankfurt) 
(CDU/CSU) (Drucksache 8/3692 Frage B 86): 

Hält es die Bundesregierung für rechtmäßig, daß zwei Ersatzkassen 
anstelle einer Erstattung in Höhe der geltenden Kassensätze ihren frei-
willig versicherten Mitgliedern auf Wunsch Kostenerstattung gewäh-
ren, indem von den Privatrechnungen bestimmte Prozentsätze (55 bzw. 
60 v. H.) übernommen werden, teilweise sogar unabhängig von der Höhe 
des berechneten Satzes der Gebührenordnung für Ärzte, und wenn 
nein, was kann sie dagegen unternehmen? 

Das Bundesversicherungsamt hat mir auf Anfrage 
mitgeteilt, daß zwei Ersatzkassen in der von Ihnen 
dargestellten Weise ihren freiwillig versicherten 
Mitgliedern auf deren Wunsch von den Kosten der 
ärztlichen Behandlung bestimmte Prozentsätze der 
von den Ärzten ausgestellten Rechnungen ohne 
Rücksicht auf die der Krankenkasse bei Inanspruch-
nahme von Sachleistungen entstehenden Kosten 
erstatten. Die Bundesregierung hält diese Form der 
Leistungsgewährung an freiwillig versicherte Mit-
glieder der Ersatzkassen nicht für zulässig, zumal 
dadurch die der Krankenkasse entstehenden Mehr-
aufwendungen von denjenigen Mitgliedern, die 
diese Form der Leistungsgewährung nicht in An-
spruch nehmen oder in Anspruch nehmen können, 
mitzutragen sind. 

Ich werde die zuständige Aufsichtsbehörde über 
meine Ihnen mitgeteilte Rechtsauffassung unter-
richten und sie bitten, die notwendigen aufsichts-
rechtlichen Maßnahmen zu ergreifen. 

Anlage 97 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Stahl auf die Schriftlichen 
Fragen des Abgeordneten Kittelmann (CDU/CSU) 
(Drucksache 8/3692 Fragen B 87 und 88): 

Ist es richtig, daß auch das geplante Forschungsvorhaben „Humanisie-
rung der Arbeitswelt" an die Studiengesellschaft Nahverkehr (SNV) ver-
geben werden soll, und wenn ja, unter welchen Gesichtspunkten er-
folgte die Bestimmung der SNV als Projektträger? 

Welche Institutionen und Gesellschaften sind der Bundesregierung 
in Berlin außer der SNV bekannt, die in der Lage wären, die Forschungs-
vorhaben „Verkehrsführungssystem für Sehbehinderte” und/oder das 
Vorhaben „Humanisierung der Arbeitswelt” durchzuführen? 
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Zu Frage B 87: 

Der Senator für Arbeit und Soziales des Landes 
Berlin hatte im Jahre 1979 einen Antrag auf Förde-
rung des Projektes „Verbesserung der Arbeitsbedin-
gungen in Werkstätten für Behinderte in Berlin 
(West)” gestellt. Nach abstimmenden Gesprächen 
und Beratung im Ad-hoc-Ausschuß „Menschenge-
rechte Gestaltung der Arbeitsbedingungen für Be-
hinderte" ist der Antrag überarbeitet und im Dezem-
ber 1979 bewilligt worden. 

Die Vorarbeiten für die Antragstellung und die 
Ausarbeitung des Antrages selbst wurden vom Se-
nator für Arbeit und Soziales zusammen mit der 
Gruppe KONPLAN an der TU Berlin durchgeführt. 
Diese Gruppe war zunächst vom Antragsteller zur 
Projektkoordination zwischen den verschiedenen 
Projektbeteiligten vorgesehen worden. Zwischen-
zeitlich sind die mit diesem Projekt befaßten Mitar-
beiter der Gruppe KONPLAN zur Studiengesell-
schaft Nahverkehr, Zweigniederlassung Berlin 
übergewechselt, die auch gemäß gültigem Antrag 
mit der Projektkoordination betraut worden ist. Mir 
ist im einzelnen nicht bekannt, welche Gesichts-
punkte den Antragsteller zur Wahl der Studienge-
sellschaft Nahverkehr als Projektkoordinator bewo-
gen haben. Gegen die Qualifikation des gewählten 
Projektkoordinators bestehen keine Bedenken. 

Zu Frage B 88: 

Die Verantwortung für die Auswahl von mitarbei-
tenden Unterauftragnehmern liegt bei Zuwendun-
gen bei dem jeweiligen Zuwendungsempfänger, hier 
beim Berliner Senat. Ich habe das Vergabeverfahren 
dementsprechend nicht daraufhin überprüft, ob bzw. 
welche anderen Stellen in Berlin alternativ als Un-
terauftragnehmer in Frage gekommen wären. 

Anlage 98 
Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Buschfort auf die Schriftli-
chen Fragen des Abgeordneten Biehle (CDU/CSU) 
(Drucksache 8/3692 Fragen B 89 und 90): 

Kann die Bundesregierung Veröffentlichungen bestätigen, wonach 
der Bundesrechnungshof beanstandete, daß das Bundesamt für Zivil-
dienst in den letzten beiden Jahren ca. 10,6 Millionen DM für die an

-

gebliche Schaffung von neuen Arbeitsplätzen ausgegeben hat und trotz 
dieser Rüge für 1980 erneut 30 Millionen DM für den gleichen Zweck 

eingeplant wurden, obwohl nach Feststellungen des Bundesrechnungs-
hofs derzeit ohnehin mehr Zivildienstplätze als Zivildienstleistende 
vorhanden sind? 

Falls das zutrifft, welche Maßnahmen hat die Bundesregierung ergrif-
fen, um die durch den Bundesrechnungshof beanstandeten Praktiken zu 
ändern? 

Die von Ihnen wiedergegebenen Veröffentlichun-
gen über Bemerkungen des Bundesrechnungshofes 
zu der Prüfung des Bundesamtes für den Zivildienst 
kann ich in dieser Form nicht bestätigen. 

In seinen Prüfungsmitteilungen vom 28. August 
1979, die dem Haushaltsausschuß des Deutschen 
Bundestages bei den Haushaltsberatungen 1980 vor-
gelegen haben, hat der Bundesrechnungshof sich 
auch zu den sog. Aufwandszuschüssen geäußert. Die 
Aufwandszuschüsse sind vom Deutschen Bundestag 
im Haushalt 1978 als finanzieller Anreiz für die Be-
reitstellung neuer Plätze für Zivildienstleistende ge-

schaffen worden. Sie sollen die Beschäftigungsstel-
len vom durchschnittlichen Aufwand für Verpfle-
gung, Bekleidung und Unterbringung der Zivil-
dienstleistenden entlasten. Die Maßnahme war er-
forderlich geworden, um jeden anerkannten Kriegs-
dienstverweigerer sofort zur Ableistung seines . Zi-
vildienstes einberufen zu können. Die dafür vom 
Deutschen Bundestag im Haushalt zur Verfügung 
gestellten Mittel betrugen 1978 50 Millionen DM, 
1979 30 Millionen DM und 1980 10 Millionen DM. 

Mit Hilfe dieser Förderung ist es gelungen, die 
Zahl der Plätze in kurzer Zeit erheblich zu steigern. 
Im Januar 1980 standen etwa 43 000 Plätze zur Ver-
fügung. Diese Zahl reicht unter Berücksichtigung ei-
ner notwendigen Platzreserve aus, die in den Jahren 
1980 und 1981 zu erwartende Zahl von Kriegsdienst-
verweigerern nach Abschluß des Anerkennungsver-
fahrens zum Zivildienst heranzuziehen. Diese Ent-
wicklung hat der Bundesrechnungshof zum Anlaß 
genommen, die Einstellung der Förderung zu „emp-
fehlen". 

Der Bundesbeauftragte für den Zivildienst hat 
veranlaßt, daß die Bereitstellung neuer Plätze mit 
Wirkung vom 1. Februar 1980 nur noch in den Berei-
chen der mobilen sozialen Dienste, der individuel-
len Schwerstbehindertenbetreuung und der Modell-
versuche durch Zahlung von Aufwandszuschüssen 
gefördert wird. In den beiden erstgenannten Berei-
chen besteht in der Bundesrepublik ein erheblicher 
Bedarf an Dienstleistungen. Die Bundesregierung 
ist der Ansicht, daß der Einsatz von Zivildienstlei-
stenden in diesem Dienst am Menschen in besonde-
rem Maße dem Auftrag des Zivildienstgesetzes ent-
spricht, Aufgaben im engeren sozialen Bereich zu 
erfüllen. Die Förderung von Modellversuchen ist er-
forderlich, um neue Einsatzfelder für Zivildienstlei-
stende zu erschließen. Die sich aus dieser Maß-
nahme ergebenden Einsparungen werden in vollem 
Umfang erst im Jahre 1981 eintreten, wenn die För-
derung der bereits bewilligten und belegten Plätze 
ausläuft. 

Die Bundesregierung schließt nicht aus, daß es in 
Zukunft einmal wieder erforderlich werden könnte, 
die Zahlung von Aufwandszuschüssen über diese 
begrenzten Bereiche hinaus wieder allgemein zur 
Schaffung neuer Plätze im Zivildienst aufnehmen. 

Anlage 99 

Antwort 
des Parl. Staatssekretärs Dr. von Bülow auf die 
Schriftliche Frage des Abgeordneten Müntefering 
(SPD) (Drucksache 8/3692 Frage B 91): 

In welcher Weise ist sichergestellt, daß Zeit- und Berufssoldaten, die 
Mitglieder des Stadtrats oder eines anderen Parlaments sind, durch 
diese Ortsgebundenheit keine Nachteile bei ihrer Förderung und Beför-
derung erfahren? 

In Förderungs- und Beförderungsangelegenhei-
ten werden kommunale Mandatsträger grundsätz-
lich wie alle übrigen Soldaten behandelt. 

Hinsichtlich der Ortsgebundenheit befinden sich 
kommunale Mandatsträger in vergleichbarer Lage 
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mit den Soldaten, die aus zwingenden persönlichen 
Gründen für einen längeren Zeitraum aus einem be-
stimmten Standort nicht versetzt werden können. 

Bei der Entscheidung über Förderungs- und Be-
förderungsmöglichkeiten am oder in der Nähe des 
Standorts ist der Gesichtspunkt der Ortsgebunden-
heit angemessen zu berücksichtigen. Dies führt bei 
gleicher Eignung und Erfüllung der ausbildungsmä-
ßigen Voraussetzungen in aller Regel dazu, daß bei 
der Besetzung entsprechender Dienstposten den 
Soldaten der Vorzug gegeben wird, für deren man-
gelnde Versetzungsfähigkeit dienstlich anzuerken-
nende Gründe vorliegen. 

Es ist jedoch abschließend zu bemerken, daß die 
Förderungs- und Beförderungschancen ortsgebun-
dener Soldaten stark von den am Standort tatsäch-
lich gegebenen Möglichkeiten abhängen. Dies kann 
im Einzelfall dazu führen, daß ein Soldat als kommu-
naler Mandatsträger, für den sich am Standort keine 
seiner Ausbildung entsprechende Beförderungs-
möglichkeit findet, vorübergehend für eine weitere 
Förderung nicht in Betracht kommt, wenn er eine 
Versetzung nicht in Kauf nehmen will. 

Anlage 100 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Wrede auf die Schriftliche 
Frage der Abgeordneten Frau Dr. Martiny-Glotz 
(SPD) (Drucksache 8/3692 Frage B 92): 

Welche Möglichkeit sieht die Bundesregierung, die Verbraucher bes-
ser vor offensichtlich gefährlichen Produkten, wie z. B. dem Motorrad 
Gold Wing, zu schützen, und sieht sie in einer gesetzlich geregelten 
Rückrufpflicht für gefährliche Produkte eine Möglichkeit der Verbesse-
rung des Verbraucherschutzes? 

Soweit die Verkehrssicherheit der Kraftfahrzeuge 
betroffen ist, gibt es bereits ausreichende Vorschrif-
ten und Möglichkeiten zum Schutz der Allgemein-
heit sowie der betroffenen Fahrzeughalter und 
-führer. Das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) darf eine 
Typgenehmigung (Allgemeine Betriebserlaubnis 
nach § 20 Straßenverkehrs-Zulassungsordnung 
[StVZO]) nur dann erteilen, wenn der vorgestellte 
Fahrzeugtyp in jeder Hinsicht vorschriftsmäßig und 
damit verkehrssicher ist. Darüber hinaus hat das 
Amt die Aufgabe, sich durch Nachprüfungen bei den 
Fahrzeugherstellern und Importeuren zu vergewis

-

sern, ob die serienmäßigen Erzeugnisse auch dem 
genehmigten Fahrzeugtyp entsprechen (§ 20 Abs. 6 
StVZO). Werden hierbei Mängel festgestellt, so er-
greift das KBA unverzüglich die erforderlichen 
Maßnahmen, insbesondere dann, wenn die Ver-
kehrssicherheit wesentlich beeinträchtigt ist. Sol-
che Maßnahmen, zu denen auch Rückrufaktionen 
zählen, können bis zum Widerruf der Allgemeinen 
Betriebserlaubnis gehen (§ 20 Abs. 5 StVZO). 

Speziell beim Kraftrad des Typs Honda GL 1 (Gold 
Wing) ist das KBA Hinweisen nachgegangen, de-
nenzufolge bei diesem Typ ungünstige Fahrei-
genschaften auftreten sollen. Die im Rahmen der 
Typprüfung zur Erteilung einer Allgemeinen Be-
triebserlaubnis vorgestellten und geprüften Krafträ-
der hatten jedoch ein beherrschbares Fahrverhalten  

nachgewiesen. Darüber hinaus bekanntgewordene 
Untersuchungen beweisen nicht, daß die Krafträder 
des Typs Honda GL 1 in dem von der Firma ausge-
führten Zustand im Bereich bis zur Höchstge-
schwindigkeit verkehrsunsicher sind. Es besteht da-
her durch das KBA keine Veranlassung, die erteilte 
Allgemeine Betriebserlaubnis zu widerrufen. 

Bekannt ist, daß bei Krafträdern, die besonders 
hohe Geschwindigkeiten erreichen können, Verän-
derungen am Fahrzeug und Wartungsmängel einen 
großen Einfluß auf das Fahrverhalten haben können. 
In den hier bekannten Fällen, in denen die Ver-
kehrssicherheit des Kraftrades Typ Honda GL 1 be-
anstandet wurde, lagen offenkundig Änderungen 
vor. 

Anlage 101 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Dr. von Bülow auf die 
Schriftlichen Fragen des Abgeordneten Weiskirch 
(Olpe) (CDU/CSU) (Drucksache 8/3692 Fragen B 93, 
94 und 95): 

Ist der Bundesregierung bekannt, daß im Rahmen einer Fernsehsen-
dung über die Bundeswehr, aufgezeichnet von Herrn Reiser und im 
Ersten Fernsehprogramm am 1. Februar 1980 in der Sendung „Pro und 
Contra” ausgestrahlt, ein Teil der Filmaufnahmen durch die Leitung des 
Bundesverteidigungsministeriums nicht zugelassen worden sind, ande-
rerseits ein Teil der Aufnahmen gegen den Einspruch der verantwortli-
chen Vorgesetzten durch das Bundesverteidigungsministerium erzwun-
gen worden sind, und wie erklärt die Bundesregierung dies? 

Teilt die Bundesregierung die Auffassung, daß der Inhalt dieser Fe rn
-sehsendung zum Teil den Tatbestand der Zersetzung und der Aufhet-

zung zum Klassenkampf in den Streitkräften erfüllt hat — wie durch 
eine Vielzahl von Äußerungen bekannt geworden ist —, und welche Ab-
sicht lag der Genehmigung zu dieser Fernsehsendung und ihrer Aus-
strahlung zugrunde? 

Wird nicht durch derartige Sendungen das zwischenmenschliche 
Vertrauen in der Bundeswehr nachhaltig gestört, und werden nicht 
durch eine derartige — keineswegs repräsentative — Auslese andere 
Bemühungen zur Praktizierung der Inneren Führung in den Streitkräf-
ten vorsätzlich unterlaufen? 

Zu Frage B 93: 

Die ARD hat am 31. Januar 1980 den Film „Auf 
dem Marsch nach rechts" des Korrespondenten Her-
mann P. Reiser vom Norddeutschen Rundfunk ge-
sendet. Für dieses Vorhaben hatte der NDR um 
Drehgenehmigung an verschiedenen Standorten 
der Bundeswehr gebeten. Das Projekt ist vom Infor-
mations- und Pressestab des Ministeriums — wie 
auch in anderen Fällen — begleitet worden. Insge-
samt standen Herrn Reiser im Verlauf der 13monati-
gen Dreharbeiten mehr als 120 Gesprächspartner an 
20 von ihm gewünschten Orten oder Einrichtungen 
der Bundeswehr zur Verfügung. 

In folgenden zwei Fällen wurden Filmaufnahmen, 
so wie der Autor sie vorgesehen hatte, nicht zuge-
lassen: Beim Aufklärungsgeschwader 51 „Immel-
mann" wollte Herr Reiser vor allem Aufnahmen zur 
sogenannten „Rudel-Affäre" aus dem Jahre 1976 dre-
hen. Da die jetzt dort stationierten Offiziere aber zu 
dieser Zeit weder verantwortlich noch beteiligt wa-
ren, war ihnen eine dienstlich angeordnete Mitwir-
kung nicht zuzumuten. Statt dessen wurden Herrn 
Reiser Aufnahmen bei anderen Geschwadern ange-
boten. Gedreht wurde beim Jagdbombergeschwader 
35 in Pferdsfeld. 
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Der Interviewwunsch mit Generalmajor Bastian 
ist durch das Bundesministerium der Verteidigung 
nicht akzeptiert worden, weil in einem Gespräch 
zwischen dem Bundesminister der Verteidigung 
und General Bastian verabredet worden war, daß 
der General sich öffentlich nicht mehr zu den The-
men äußern sollte, die im Frühjahr 1979 Aufsehen in 
den Medien erregt hatten. 

Es ist nicht zutreffend, daß Aufnahmen gegen den 
Einspruch von Vorgesetzten durch das Bundesmini-
sterium der Verteidigung erzwungen worden sind. 
Im Gegenteil: Als erste Erfahrungen mit Herrn Rei-
ser zeigten, daß vorurteilsfreie und faire Gespräche 
nicht immer erwartet werden konnten, bat mich 
Bundesminister Dr. Apel im Interesse der Offiziere, 
bei den von Herrn Reiser erbetenen Interviews mit 
dem Leiter des Militärgeschichtlichen Forschungs-
amtes und dem Kommandeur der Schule für Psycho-
logische Verteidigung anwesend zu sein. 

Als Herr Reiser mir ankündigte, mich vor lauf en-
der  Kamera zu angeblichen Behinderungen seiner 
Dreharbeiten während des insgesamt mehr als ein-
jährigen Projektes zu befragen, bat ich ihn, wegen 
der Erfahrungen mit seiner Arbeitsmethode die Fra-
gen vorab schriftlich zu geben. 

Zu Frage B 94: 

Es gehört nicht zu den Aufgaben des Bundesmini-
sters der Verteidigung, Fernsehsendungen zu ge-
nehmigen. 

Es gab auch keinen Anlaß, der Absicht des Nord-
deutschen Rundfunks anläßlich des 25jährigen Be-
stehens der Bundeswehr einen Film über diese In-
stitution zu drehen, nicht nachzukommen. 

Der Inhalt der Fernsehsendung ist durch die öf-
fentliche Kritik hinreichend beschrieben worden. 
Die Tatbestände der Zersetzung und der Aufhet-
zung zum Klassenkampf in den Streitkräften wer-
den aber in dem Film nicht gesehen. 

Zu Frage B 95: 

Die Bundeswehr hat in den 25 Jahren ihres Beste-
hens gezeigt, daß sie ihren anerkannten Platz in der 
Gesellschaft gefunden hat. Das Prinzip der Inneren 
Führung wird auf allen Ebenen praktiziert und kann 
durch eine Fernsehsendung dieser Art wohl kaum 
unterlaufen werden. 

Zu vermuten, dieser Film zerstöre das zwischen-
menschliche Vertrauen in der Bundeswehr, hieße 
ihm ein Gewicht beimessen, das er nicht verdient. 

Anlage 102 

Antwort 
des Parl. Staatssekretärs Dr. von Bülow auf die 
Schriftlichen Fragen des Abgeordneten Würzbach 
(CDU/CSU) (Drucksache 8/3692 Fragen B 96, 97, 98 
und 99): 

Ist der Bundesregierung bekannt, daß es im Bereich der Bundeswehr 
bei einer größeren Anzahl von Bekleidungsstücken und in der persönli-
chen Ausrüstung Engpaßartikel gibt, zu denen zu. B. der Kampfanzug 
Moleskin für kleine Größen, der Schlafsack, Klappspaten und ABC-
Schutzplane gehören? 

Ist der Bundesregierung bekannt, daß bei der Rekruteneinkleidung 
im Januar 1980 außerdem Engpaßartikel Schiffchen, Mantel (Heer) in 
den kleinen Weiten, Tuchhose, Feldparka in den gängigen Größen, 
Kampftasche klein, Wäsche- und Transportsack/Bekleidungssack und 
Mehrzweckmesser waren? 

Wie wird die Bundesregierung sicherstellen, daß diese Artikel, die 
zur Grundausstattung jedes Soldaten gehören, unverzüglich den betrof-
fenen Truppenteilen zugeführt werden? 

Wie beabsichtigt die Bundesregierung, in Zukunft zu verhindern, daß 
derartige Engpaßsituationen — besonders bei Rekruteneinkleidungen 
— überhaupt erst eintreten? 

Es trifft zu, daß in letzter Zeit bei der Versorgung 
mit Bekleidung auch bei den von Ihnen genannten 
Bekleidungsstücken Schwierigkeiten aufgetreten 
sind. Dies ist im wesentlichen auf wiederholten Lie-
ferverzug der Industrie zurückzuführen sowie dar-
auf, daß in den letzten Jahren ein finanzieller 
Schwerpunkt auf die Einführung der 2. Generation 
der Waffensysteme gelegt wurde. Deshalb mußte 
zum Teil auf Bestände des Wirtschaftsvorrates, die 
zur reibungslosen Versorgung erforderlich sind, zu-
rückgegriffen werden. Soweit Rekruten bei ihrer 
Ersteinkleidung nicht voll ausgestattet wurden, 
konnten derartige Versorgungslücken bisher im we-
sentlichen durch überregionale Bestandsausgleiche 
zwischen den Wehrbereichen oder durch Zuläufe 
aus der Industrie kurzfristig behoben werden. 

Zur Zeit wird geprüft, ob durch eine Änderung der 
Ausstattungsart und des Ausstattungsumfangs den 
Schwierigkeiten abgeholfen werden kann. Von dem 
Ergebnis dieser Prüfungen wird es abhängen, wel-
che Vorkehrungen zur Vermeidung von Wiederho-
lungen getroffen werden müssen. Sobald mir ein Er-
gebnis vorliegt, werde ich mir erlauben, Sie davon zu 
unterrichten. 

Anlage 103 

Antwort 
des Parl. Staatssekretärs Dr. von Bülow auf die 
Schriftlichen Fragen des Abgeordneten Dr.-Ing. Ol-
denstädt (CDU/CSU) (Drucksache 8/3692 Fragen B 
100 und 101): 

Trifft es zu, daß das Feldheer im Jahr 1979 einen Teil der bei der Deut-
schen Bundesbahn entstandenen Transportkosten nicht bezahlen 
konnte und wenn ja, wie hoch ist die Schuldsumme? 

In welchen Größenordnungen würden die Divisionen des Feldheers 
für das Haushaltsjahr 1980 maximal vorbelastet sein, und wie stellt sich 
die Bundesregierung unter dieser Voraussetzung und angesichts der 
Kürzung der Mittel bei etwa 60 Titeln des Einzelplans 14 die zukünftige 
Haushaltsführung vor? 

Der im Haushalt 1979 für Eisenbahntransportko-
sten veranschlagte Ansatz von 58,5 Millionen DM 
reichte im Hinblick auf Tariferhöhungen der Deut-
schen Bundesbahn 1978/1979 und die zur Einspa-
rung von Treibstoffen gebotene Verlagerung von 
Transporten auf die Schiene nicht voll aus. Der Bun-
desminister der Finanzen bewilligte daher über-
planmäßige Mittel in Höhe von 10 Millionen DM. 
Darüber hinaus verbleibende Rechnungen in Höhe 
von 22 Millionen DM wurden Anfang 1980 be-
zahlt. 

Unter Berücksichtigung dieses zusätzlichen Be-
darfs wurde der Ansatz im Haushalt 1980 gegenüber 
dem Vorjahr um 20 Millionen DM auf 78,5 Millionen 
DM erhöht. Damit besteht keine spürbare Vorbela-
stung der Truppe im Jahr 1980. Die im Rahmen der 
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Übungen des Heeres notwendigen Eisenbahntrans-
porte können auch 1980 durchgeführt werden. 

Bei der Bewirtschaftung werden sich allerdings 
die angekündigten Tariferhöhungen der Bundes-
bahn ab 1. April 1980 auswirken. Hilfreich ist, daß 
die Haushaltsansätze für die Truppenübungen ein-
schließlich der Eisenbahntransportkosten gegensei-
tig deckungsfähig sind, d.h. Mehrbedarf im Rahmen 
des Gesamtansatzes ausgeglichen werden kann, so-
weit dem ein Minderbedarf an anderer Stelle gegen-
übersteht. 

Anlage 104 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Dr. von Bülow auf die 
Schriftlichen Fragen des Abgeordneten Voigt (Sont-
hofen) (CDU/CSU) (Drucksache 8/3692 Fragen B 102 
und 103): 

Kann die Bundesregierung bestätigen, daß als Folge von STAN-Über-
prüfungen beim Waffensystem HAWK die Stellen der Fernmeldeoffi-
ziere vom Hauptmann auf Oberleutnant herabgestuft wurden mit dem 
Ergebnis, daß Oberleutnante, die bereits seit Jahren hier Dienst gelei-
stet haben und noch leisten, nicht mehr befördert werden können, und 
trifft es zu, daß dies auch für das Waffensystem NIKE vorgesehen 
ist? 

Halt die Bundesregierung diese Zurückstufung und ihre Auswirkun-
gen auf die direkt Betroffenen für gerechtfertigt, und was gedenkt sie im 
Hinblick auf die weitere Förderung dieser Soldaten zu veranlassen? 

Zu Frage B 102: 

Die Laufbahnerwartungen und Beförderungs-
chancen der Soldaten werden durch die Zahl und 
Dotierung der vom Deutschen Bundestag bewillig-
ten Planstellen bestimmt, die in den Stellenplänen 
der Truppenteile/Dienststellen zur Besetzung frei-
gegeben werden. Demgegenüber dient die Stärke- 
und Ausrüstungsnachweisung (STAN) lediglich 
dazu, organisatorische wie planerische Vorstellun-
gen mit dem Ziel einer optimalen Ausstattung zu 
entwickeln, die über Zahl und Dotierung der vom 
Deutschen Bundestag bewilligten Planstellen hin-
ausgehen. Diese Vorstellungen werden naturgemäß 
laufend korrigiert und durch Überprüfungen der tat-
sächlichen Wertigkeit der Aufgaben angepaßt. 

Bei der STAN-Prüfung der HAWK-Verbände im 
Januar 1979 hatte sich ergeben, daß die Aufgaben 
der Fernmeldeoffiziere beim HAWK-Regimentsstab 
mit Hauptmann, die der Fernmeldeoffiziere in den 
Bataillonen mit Leutnant/Oberleutnant sachgerecht 
bewertet sind. Dem wurden die organisatorischen 
Vorstellungen in der STAN angepaßt. 

Diese STAN-Korrektur hat keine Auswirkungen 
auf die Gesamtzahl der Hauptmannstellen der Luft-
waffe und damit auch keine nachteilige Auswirkung 
auf die Laufbahnerwartungen und Beförderungs-
chancen der Oberleutnante der Luftwaffe. 

Eine Überprüfung der STAN-Entwürfe der NIKE-
Verbände ist für 1980 geplant. Auch hierbei können 
sich möglicherweise Abstriche gegenüber den opti-
malen Ausstattungsvorstellungen ergeben. Die Zahl 
und Qualität der verfügbaren Beförderungsstellen 
bleibt jedoch unberührt . 

Zu Frage B 103: 

Bei dieser Sachlage kann weder von einer Zurück-
stufung noch von einer nachteiligen Auswirkung 
auf die Stelleninhaber gesprochen werden. Für die 
Oberleutnante in den HAWK-Bataillonen stehen in 
den allein maßgebenden Stellenplänen nach wie vor 
Planstellen für Leutnante/Oberleutnante zur Verfü-
gung. 

Die Förderungsmöglichkeiten und Beförderungs-
chancen der Oberleutnante bleiben innerhalb des 
Planstellensolls der Luftwaffe unverändert. 

Anlage 105 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Dr. von Bülow auf die 
Schriftlichen Fragen der Abgeordneten Frau Dr. 
Lepsius (SPD) (Drucksache 8/3692 Fragen B 104, 105 
und 106): 

Welche Ergebnisse haben die mir seinerzeit angekündigten Gesprä-
che mit kanadischen Regierungsstellen zur Beseitigung der Lärmbelä-
stigung auf dem NATO-Flugplatz Söllingen durch Errichtung einer 
Lärmschutzhalle erbracht, und besteht mittlerweile Einverständnis über 
die Notwendigkeit dieser Lärmschutzmaßnahme zum Schutz der anlie-
genden Gemeinde Hügelsheim zwischen der deutschen und kanadi-
schen Regierung? 

Wenn ja, woran ist bisher die Finanzierung entsprechender Lärm-
schutzvorrichtungen auf dem Flugplatz  Solingen  gescheitert, nachdem 
auf allen anderen Militärflugplätzen in der Bundesrepub lik Deutsch-
land ausnahmslos entsprechende Lärmschutzhallen errichtet wurden? 

Sieht die Bundesregierung eine Möglichkeit, die Errichtung einer 
Lärmschutzhalle auf dem NATO-Flugplatz Söllingen im Vorgriff zu fi-
nanzieren und sie mit anderen Leistungen zu verrechnen, wenn nein, 
welche Vorschriften hindern die Bundesregierung, und was gedenkt sie 
dann zu tun zum Lärmschutz der Bevölkerung? 

Zu Frage B 104: 

Das Bundesministerium der Verteidigung steht 
wegen der Schaffung von Lärmschutzeinrichtungen 
auf dem Flugplatz Söllingen mit den zuständigen ka-
nadischen Stellen in Verbindung. Diese haben mit-
geteilt, daß wegen der angespannten Haushaltslage 
und der darauf basierenden Sparprogramme der ka-
nadischen Regierung vorläufig keine Möglichkeit 
zur Schaffung einer baulichen Lärmschutzeinrich-
tung in Söllingen bestehe. 

Die kanadische Seite hat bislang nicht zu erken-
nen gegeben, daß sie bauliche Lärmschutzmaßnah-
men auf dem Flugplatz Söllingen für zwingend er-
forderlich erachtet. Sie hat allerdings organisatori-
sche Beschränkungen beim Betrieb der Prüfstände 
auf dem Flugplatz Söllingen zugesichert. 

Zu Frage B 105: 

Wie ich Ihnen bereits mit Schreiben vom 29. Au-
gust 1978 mitgeteilt habe, obliegt die Finanzierung 
baulicher Lärmschutzeinrichtungen auf NATO-
Flugplätzen dem Benutzerstaat, im vorliegenden 
Fall also Kanada. 

Die Schaffung von Lärmschutzeinrichtungen für 
einen Entsendestaat aus Mitteln des Bundeshaus-
halts ist nicht vorgesehen, weil ein solches Abwei-
chen von den Grundsätzen für die NATO-Infra-
struktur-Finanzierung einen sich gegen die Bundes-
republik Deutschland richtenden Präzedenzfall 
schaffen würde. 
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Zu Frage B 106: 

Der Bau einer Lärmschutzhalle unter Vorfinanzie-
rung aus .dem Bundeshaushalt und späterer Ver-
rechnung mit anderen Leistungen ist leider eben-
falls nicht möglich, weil nur mit bestehenden An-
sprüchen aufgerechnet werden kann. 

Nach der derzeitigen Rechtslage kann Kanada 
nicht zum Bau einer Lärmschutzhalle auf dem Flug-

- platz Söllingen verpflichtet werden. Daher besteht 
kein Rechtsanspruch der Bundesrepublik Deutsch-
land auf Erstattung von Aufwendungen, die zur Vor-
finanzierung einer solchen Baumaßnahme aus dem 
Bundeshaushalt aufgewandt würden. Deshalb kann 
auch nicht gegen eine dem kanadischen Staat ge-
genüber der Bundesrepublik zustehende Forderung 
aufgerechnet werden. 

Das Bundesministerium der Verteidigung wird 
auch weiterhin bei den zuständigen Stellen der ka-
nadischen Regierung darauf hinwirken, daß auf dem 
Flugplatz Söllingen geeignete bauliche Lärmschutz-
maßnahmen getroffen werden. 

Unabhängig davon wird auch in Zukunft auf der 
Grundlage des Gesetzes zum Schutz gegen Fluglärm 
in Verbindung mit der Verordnung über die Festset-
zung des Lärmschutzbereiches für den militärischen 
Flugplatz Söllingen alles rechtlich Mögliche getan 
werden, um die Bevölkerung vor den Belastungen 
des Fluglärms zu schützen. 

Anlage 106 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Dr. von Bülow auf die 
Schriftliche Frage des Abgeordneten Milz (CDU/ 
CSU) (Drucksache 8/3692 Frage B 107): 

Was ist der Anlaß dazu, in Bundeswehrkasernen Lehrlinge ausbilden 
zu lassen, und wäre es möglich, auch Lehrwerkstätten beim Luftwaffen-
versorgungsregiment in der Bleiberg-Kaserne in Mechernich einzurich-
ten? 

Die Bundeswehr bildet seit 1959 Jugendliche in 
staatlich anerkannten Ausbildungsberufen der In-
dustrie und des Handwerks mit dem Ziel aus, quali-
fizierten technischen Nachwuchs für die Streit-
kräfte als militärische Unterführer in technischer 
Verwendung und die Bundeswehrverwaltung als 
Arbeitnehmer zu gewinnen. 

Darüber hinaus hat die Bundeswehr auch einen 
Beitrag zur Verringerung des allgemeinen Mangels 
an Ausbildungsplätzen geleistet und seit 1975 etwa 
1 100 Ausbildungsplätze zusätzlich bereitgestellt. 

Die Möglichkeit der Einrichtung einer Ausbil-
dungswerkstatt beim Luftwaffenversorgungsregi-
ment in Mechernich wurde in der Vergangenheit 
mehrfach geprüft. Es käme nur die Ausbildung in 
einem Elektronikberuf in Betracht, weil beim 
LwVersRgt 8 in Mechernich nur eine Instandset-
zung auf elektronischem Gebiet erfolgt. 

Um den Anforderungen der Ausbildungsordnung 
zu genügen, wären für die ersten 3 Ausbildungs-
jahre Neubaumaßnahmen und eine zusätzliche Per-
sonalausstattung (vor allem Ausbilder) sowie die Zu-
weisung des erforderlichen Materials notwendig. 

Lediglich für das 7. Ausbildungshalbjahr könnten im 
Rahmen der betrieblichen Ausbildung beim 
LwVersRgt 8 vorhandene Einrichtungen genutzt 
werden. 

Die personellen und infrastrukturellen Voraus-
setzungen können in absehbarer Zeit nicht geschaf-
fen werden. Eine Berufsausbildung in Mechernich 
ist daher z. Z. nicht möglich. 

Anlage 107 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Dr. von Bülow auf die 
Schriftliche Frage des Abgeordneten Lenzer (CDU/ 
CSU) (Drucksache 8/3692 Frage B 108): 

Warum ist es nach Auffassung der Bundesregierung nicht möglich, 
daß Zeitsoldaten analog dem Entwicklungshelfermodell nach ihrem 
Wehrdienst die volle Förderung nach dem Arbeitsförderungsgesetz er-
halten können? 

Zur Verbesserung der sozialen Sicherung ehema-
liger Soldaten auf Zeit im Falle der Arbeitslosigkeit 
nach ihrem Ausscheiden aus dem Dienstverhältnis 
sind innerhalb der Bundesregierung eine Reihe von 
Modellen erarbeitet worden, u. a. auch das in Ihrer 
Frage erwähnte „Entwicklungshelfermodell". 

Die Prüfung konnte bisher, nicht zuletzt wegen 
der hohen finanziellen Auswirkungen, noch nicht 
abgeschlossen werden. 

Anlage 108 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Dr. von Bülow auf die 
Schriftliche Frage des Abgeordneten Biehle (CDU/ 
CSU) (Drucksache 8/3692 Frage B 109): 

Kann die Bundesregierung darüber Auskunft geben, wie viele Solda-
ten der Dienstgrade Oberfeldwebel, Leutnant (FD/TrpD), Oberleutnant 
(FD/TrpD) und Hauptmann bereits die Mindestdienstzeit für eine Beför-
derung (unter Anwendung der Ermächtigung nach § 35 der Soldaten-
laufbahnverordnung) erfüllen, ohne zum 1. April 1980 den nächsthöhe-
ren Dienstgrad zu erhalten, und welche Maßnahmen gedenkt die Bun-
desregierung zu ergreifen, um hier gegebenenfalls Abhilfe zu schaf-
fen? 

Am 1. April 1980 erfüllen die zeitlichen Mindest-
voraussetzungen gemäß ZDv 20/71*) (Gesamtzahl 
Bundeswehr): 

Oberfeldwebel: 	 20 064 
Leutnante (FD): 	 1 809 
Leutnante (TrD): 	 1 449 
Oberleutnante (FD): 	 3 186 
Oberleutnante (TrD): 	 1 493 
Hauptleute (TrD): 	 1 687 

*) Bestimmungen für die Beförderung der Soldaten und für die Zulas-
sung als Offizier- und Unteroffizieranwärter 

Hiervon werden voraussichtlich am 1. April 1980 
zum nächsthöheren Dienstgrad befördert (Gesamt-
zahl Bundeswehr): 

Oberfeldwebel: 	 421 
Leutnante (FD): 	 203 
Leutnante (TrD): 	 270 
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Oberleutnante (FD): 	 147 
Oberleutnante (TrD): 	 322 
Hauptleute (TrD): 	 299 

Allein aus der Erfüllung der zeitlichen Mindest-
voraussetzungen gemäß ZDv 20/7 läßt sich jedoch 
nicht auf die tatsächliche Möglichkeit einer Beför-
derung schließen. Diese hängt unter anderem davon 
ab, ob ein entsprechender STAN-Dienstposten frei 
ist und eine Planstelle hierfür zur Verfügung steht, 
ob alle Ausbildungsvoraussetzungen für den Dienst-
posten erfüllt sind und der geforderte Beurteilungs-
wert erreicht ist, weiterhin, daß keine Beförderungs-
hindernisse in der Person des Soldaten (z. B. ein ge-
richtliches Beförderungsverbot) bestehen. Die obi-
gen Zahlen sind daher zur Darstellung des Beförde-
rungs- und Verwendungsstaues nur bedingt geeig-
net. 

Die bisher eingeleiteten Abhilfemaßnahmen zie-
len darauf ab, durch Anwendung bundeswehrein-
heitlicher Auswahlverfahren die Beförderungschan-
cen möglichst gerecht zu verteilen. Eine nennens-
werte Verkürzung der gegenwärtigen Beförde-
rungszeiten ist jedoch nur zu erreichen, wenn vom 
Parlament zusätzliche Haushaltsstellen bewilligt 
werden. 

Sollte Ihre Frage jedoch auf den Verwendungs- 
und Beförderungsstau abzielen, so ergeben sich we-
sentlich geringere Zahlen. Vom Verwendungsstau 
gelten diejenigen Soldaten als betroffen, die trotz 
Erfüllung der sonstigen Beförderungsvoraussetzun-
gen noch nicht auf einen für die Beförderung erfor-
derlichen STAN-Dienstposten versetzt werden 
konnten. 

Vom Beförderungsstau gelten diejenigen Solda-
ten als betroffen, die alle Beförderungsvorausset-
zungen erfüllen, aber mangels Planstelle nicht be-
fördert werden können. 

Beförde

-

rungsstau 
Verwen

-

dungsstau 

bei Oberfeldwebeln: 504 2 170 
bei Oberleutnanten (FD): 789 1 368 
bei Hauptleuten (TrD): 533 1 154 

Die Stausituation ist eine Folge der unorgani-
schen Altersstruktur. Sie ist in ähnlicher Form im 
gesamten öffentlichen Dienst und in weiten Berei-
chen der Wirtschaft anzutreffen. Von 1982 an wird 
wegen der Altersstruktur die Zahl der Zurruheset-
zungen stark abnehmen. Dies führt zu einer Störung 
der Verwendungsabläufe und damit zu einer all-
mählichen Überalterung auf Dienstposten, die nor-
malerweise mit lebensjüngeren Soldaten besetzt 
werden müssen. Zugleich wird eine strukturge-
rechte Einstellung des Nachwuchses gefährdet. Der 
Entscheidung über eine Abhilfe wird in der näch-
sten Legislaturperiode Priorität eingeräumt. 

Anlage 109 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Zander auf die Schriftli-
chen Fragen des Abgeordneten Prinz zu Sayn-
Wittgenstein-Hohenstein (CDU/CSU) (Drucksache 
8/3692 Fragen B 110, 111, 112 und 113): 

Wieviel Länder verlangen bei der Einreise die Vorlage einer 
Pockenimpfbescheinigung, obwohl die WHO die Pockenimpfung als un

-

nötig bezeichnet hat, da diese Infektionskrankheit in den letzten zwei 
Jahren nicht mehr aufgetreten ist? 

Welche Bemühungen unternimmt die Bundesregierung, um ihre Bür-
ger vor ungerechtfertigten Impfanforderungen bei Auslandsreisen zu 
schützen? 

Teilt die Bundesregierung die Auffassung der WHO, daß die Risiken 
einer Pockenschutzimpfung weitaus größer sind als das Risiko — „wel- ches jetzt gleich 0 ist" (WHO-Mitteilung vom 26. Oktober 1979) — an 
Pocken zu erkranken? 

Wie beurteilt die Bundesregierung die Erfolgschancen von Bemühun

-

gen der WHO, weltweit auf einen Verzicht der Pockenimpfpflicht und 
die Vorlage eines Impfzeugnisses bei Auslandsreisen hinzuwirken? 

Zu Frage B 110: 

Am 15. Februar 1980 verlangten noch 20 Länder 
bei der Einreise ein Pockenimpfzeugnis. 

Zu Frage B 111: 

Der Bundesregierung ist bekannt, daß der größte 
Teil dieser Länder die Weltgesundheitsversamm-
lung im Mai dieses Jahres abzuwarten gedenkt, auf 
der die Welt als pockenfrei erklärt werden soll, um 
danach auf den Impfnachweis bei der Einreise zu 
verzichten. Wo das nicht der Fall sein sollte, wird 
die Bundesregierung versuchen, über die WHO auf 
diese Länder einzuwirken. 

Zu Frage B 112: 

Ja. 

Zu Frage B 113: 

Die Bundesregierung ist vorerst noch skeptisch 
hinsichtlich einer weltweiten Aufgabe der Pocken-
impfung. Sie wird die Impfpolitik anderer Länder, 
insbesondere die des Ostblocks, aufmerksam beob-
achten. Im internationalen Reiseverkehr ist dagegen 
mit einem weltweiten Verzicht auf Pockenimpf-
zeugnisse zu rechnen. 

Anlage 110 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Zander auf die Schriftliche 
Frage des Abgeordneten Dr. Hammans (CDU/CSU) 
(Drucksache 8/3692 Frage B 114): 

Ist nach Ansicht der Bundesregierung in dem im § 48 Abs. 3 des Arz-
neimittelgesetzes erstmals verwendeten Begriff „Anwendungsbereiche" 
der Begriff „Anwendungsgebiete" mit eingeschlossen und damit beab-
sichtigt, eine entsprechende Begrenzung der Verschreibungspflicht auf 
bestimmte Anwendungsgebiete zu ermöglichen? 

Die Bundesregierung vertritt die Auffassung, daß 
der in § 48 Abs. 3 Arzneimittelgesetz verwendete 
Begriff ,Anwendungsbereiche" auch den Begriff „An-
wendungsgebiete" mit umfaßt. Es ist tatsächlich be-
absichtigt, damit auch eine Begrenzung der Ver-
schreibungspflicht auf ein bestimmtes Anwen- 
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dungsgebiet oder auf bestimmte Anwendungsge-
biete zu ermöglichen. 

Anlage 111 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Zander auf die Schriftliche 
Frage des Abgeordneten Dr. Hennig (CDU/CSU) 
(Drucksache 8/3692 Frage )3 115): 

In welcher Weise und mit welchen Summen werden bisher Jugend-
austausch und Jugendbegegnung aus dem Bundeshaushalt, insbeson-
dere mit Ostblockstaaten, gefördert? 

Die internationale Jugendarbeit wird aus dem 
Einzelplan 15, Kapitel 1502, Titel 684 11 — Allgemei-
ner Bundesjugendplan — gefördert. Der Ansatz für 
1980 beträgt 21 499 000 DM. Die Mittel werden an 
anerkannte Träger der Jugendhilfe im Zentralstel-
lenverfahren, im Länderverfahren oder im Direkt-
verfahren vergeben. 

Ferner wird dem Deutsch-Französischen Jugend-
werk ein Beitrag von 16 Mio. DM gewährt. 

Für Austauschprogramme mit Ostblockstaaten im 
Direktverfahren auf Einzelantrag sind 1980 990 000 
DM bereitgestellt. Der Umfang der Mittel, die 1980 
im Zentralstellen- und Länderverfahren für den 
Austausch mit Osteuropa vergeben werden, kann 
gegenwärtig noch nicht angegeben werden, da hier 
die Träger der Jugendarbeit und die Bundesländer 
autonom über die Vergabe entscheiden. 

1978 wurde der Jugendaustausch mit Ostblock-
staaten insgesamt mit 1 268 542,— DM aus dem Bun-
desjugendplan gefördert. 

Anlage 112 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Zander auf die Schriftliche 
Frage der Abgeordneten Frau Männle (CDU/CSU) 
(Drucksache 8/3692 Frage B 116): 

Hält die Bundesregierung ein Antidiskriminierungsgesetz für not-
wendig, wenn ja, was sollte es beinhalten und wenn nein, warum 
nicht? 

Die Bundesregierung geht davon aus, daß durch 
das derzeit dem Deutschen Bundestag im Entwurf 
vorliegende arbeitsrechtliche EG-Anpassungsge-
setz (Bundestags-Drucksache 8/3317) die wesent-
lichsten Benachteiligungen von Frauen im Arbeits-
leben abgebaut werden können. Die Bundesregie-
rung wird nach der Verabschiedung die Auswirkun-
gen dieses Gesetzes genau beobachten und prüft 
darüber hinaus, ob weitere gesetzliche Regelungen 
erforderlich erscheinen. Die Bundesregierung wird  

dem Deutschen Bundestag gegebenenfalls entspre-
chende Gesetzentwürfe vorlegen. 

Anlage 113 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Zander auf die Schriftliche 
Frage des Abgeordneten Möllemann (FDP) (Druck-
sache 8/3692 Frage B 117): 

Teilt die Bundesregierung meine Auffassung, daß die Einbringung ei-
nes Gesundheitssicherstellungsgesetzes noch in der 8. Legislaturpe-
riode notwendig ist, und wird sie entsprechend verfahren? 

Die Bundesregierung beabsichtigt, den Entwurf 
eines Gesundheitssicherstellungsgesetzes am An-
fang der nächsten Legislaturperiode in das Gesetz-
gebungsverfahren einzubringen. Der Entwurf bedarf 
einer sorgfältigen und umfassenden Abstimmung 
mit allen zur Mitwirkung Verpflichteten. Die zahl-
reichen im Rahmen der Vorarbeiten bereits geführ-
ten Gespräche und der Umfang der noch ausstehen-
den Arbeiten bei allen Beteiligten führen zu dem Er-
gebnis, daß die in dieser Legislaturperiode noch zur 
Verfügung stehende Zeit für die Erarbeitung eines 
Gesetzentwurfes der Bundesregierung nicht mehr 
ausreicht. 

Anlage 114 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Zander auf die Schriftli-
chen Fragen der Abgeordneten Frau Verhülsdonk 
(CDU/CSU) (Drucksache 8/3692 Fragen B 118 
und 119): 

Sind der Bundesregierung die Behauptungen des Deutschen Verbrau-
cherschutzverbandes (Pressemitteilung vom 15. Januar 1980) bekannt, 
daß auf Grund einer Vielzahl gleich gelagerter Fälle ein Kausalzusam-
menhang zwischen Amalgamverwendung bei kariösen Defekten und 
Quecksilbervergiftungen nicht mehr zu bezweifeln sei, und ist die Bun-
desregierung bereit, wissenschaftliche Untersuchungen einzuleiten, um 
diese Behauptung zu überprüfen? 

Hält die Bundesregierung es für erforderlich, gegebenenfalls bis zur 
Fertigstellung eines Forschungsberichts über eventuelle Amalgamge-
fährdung irgendwelche Sofortmaßnahmen einzuleiten, und welcher Art 
könnten diese sein? 

Der Bundesregierung sind die Behauptungen des 
Deutschen Verbraucherschutzverbandes (DVS) vom 
15. Januar 1980 bekannt. Sie hat diese Behauptun-
gen, wie aus den Antworten auf die Fragen der Ab-
geordneten Frau Dr. Czempiel (vgl. Protokoll über 
die 185. Sitzung, S. 14589-14590) und Lothar Ibrüg-
ger (vgl. Protokoll über die 200. Sitzung, S. 15975 und 
201. Sitzung, S. 16117) hervorgeht, zusammen mit 
dem Bundesgesundheitsamt an Hand des vorhande-
nen Erkenntnismaterials eingehend wiederholt ge-
prüft. Danach kann auf Grund der experimentell ge-
messenen Quecksilbermengen, die aus Silber-Amal-
gam-Zahnfüllungen freigesetzt werden, nicht der 
Schluß gezogen werden, daß von derartigen Zahn-
füllungen ernsthafte quecksilberbedingte gesund-
heitliche Risiken ausgehen können, von gelegent-
lich allergischen Reaktionen abgesehen. 

Nach der bestehenden Erkenntnislage hält es die 
Bundesregierung daher nicht für erforderlich, So-
fortmaßnahmen einzuleiten. 
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Ich möchte in diesem Zusammenhang aber darauf 
hinweisen, daß die Bundesregierung im Rahmen ih-
res Programms zur „Förderung von Forschung und 
Entwicklung im Dienste der Gesundheit" im Bun-
desanzeiger Nr. 27 vom 8. Februar 1980 einen För-
derschwerpunkt öffentlich bekanntgegeben hat, der 
unter anderem die Qualitätssicherung bei Implan-
tatwerkstoffen einschließlich Dentalmaterialien 
umfaßt hat und dem Ziel dient, die Sicherheit des 
Patienten zu erhöhen. 

Anlage 115 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Zander auf die Schriftliche 
Frage des Abgeordneten Dr. Riedl (München) 
(CDU/CSU) (Drucksache 8/3692 Frage B 120): 

Ist die Antwort der Bundesregierung auf meine Frage B 124 der 
Drucksache 8/3644 so zu verstehen, daß sie es nicht als Einblick in die 
Einkommensverhältnisse eines Mieters ansieht, wenn der Vermieter 
z. B. erkennen kann, daß ein unverheirateter Mieter ein Einkommen 
von höchstens 900 DM monatlich hat, und wenn nein, wie ist dies mit 
der Antwort auf meine angeführte Frage zu vereinbaren? 

In den Fällen, in denen jemand, um einen Heizöl-
kostenzuschuß beantragen zu können, einer beson-
deren Bescheinigung des die (Sammel-)Heizung be-
treibenden Vermieters bedarf, ist dem Vermieter 
kein Rückschluß auf die konkrete Einkommenshöhe 
des Mieters möglich. Dabei ist zu bedenken, daß die 
Einkommensgrenze von 900 DM bei Alleinstehen-
den nicht für Wohngeldempfänger gilt und auch im 
übrigen bei Überschreiten des genannten Betrages 
um bis zu 10 % noch ein Anspruch auf Zuschuß in 
halber Höhe besteht (§ 3 Abs. 2 des Gesetzes). Zu-
dem würden einem Vermieter genauere Rück-
schlüsse auf das Einkommen seines Mieters deshalb 
nicht möglich sein, weil es nicht auf die Bruttoein-
künfte ankommt, sondern auf das maßgebende Ein-
kommen nach dem Bundessozialhilfegesetz, das im 
Einzelfall erst noch zu berechnen ist (§ 3 Abs. 3 des 
Gesetzes). Daß ein Vermieter, wenn ihm die gesetz-
lichen Voraussetzungen für einen Heizölkostenzu-
schuß bekannt sind, eine ganz allgemeine Vorstel-
lung über die Einkommenslage des Mieters gewin-
nen kann, ist nach dem zuvor Gesagten nicht gänz-
lich auszuschließen; hierdurch wird jedoch der 
Mieter nicht in unzumutbarem Maße belastet. Hier-
auf bezog sich der letzte Satz der Antwort auf Ihre 
frühere Frage. 

Anlage 116 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Zander auf die Schriftliche 
Frage des Abgeordneten Dr. Hammans (CDU/CSU) 
(Drucksache 8/3692 Frage B 121): 

Ist der Bundesregierung bekannt, daß die Gebühren für die Untersu-
chungen nach dem Geflügelfleischhygienegesetz die deutschen 
Schlachtereien erheblich belastet, und was gedenkt die Bundesregie-
rung zu tun, um die Wettbewerbsgleichheit in der EG wiederherzustel-
len, nachdem die holländische Regierung einen Teil der Untersuchungs-
gebühren erstattet? 

Die Gebühren für die Schlachtgeflügel- und Ge-
flügelfleischuntersuchung sind in der Gebührenord-

nung-Geflügelfleischhygiene vom 24. Juli 1973 (Bun-
desgesetzblatt I S. 897) vorgeschrieben. Seitdem sind 
die Untersuchungsgebühren nicht erhöht worden. 

Die vorgeschriebenen Gebühren sind nicht höher 
als die Untersuchungsgebühren für das Fleisch der 
übrigen Schlachttiere (Rindfleisch, Kalbfleisch, 
Schweinefleisch). Seit der Einführung der allgemei-
nen Schlachtgeflügel- und Geflügelfleischuntersu-
chung am 16. August 1979 entstehen je kg Geflügel-
fleisch Untersuchungskosten von etwa 3 bis 5 Pfen-
nig. Diese Untersuchungskosten können — bezogen 
auf den Preis für 1 kg Geflügelfleisch — ebensowe-
nig als erheblich bezeichnet werden wie die Unter-
suchungskosten beim Fleisch der übrigen Schlacht-
tiere. 

Die in der Bundesrepublik Deutschland vorge-
schriebenen Untersuchungsgebühren sind auch mit 
den Untersuchungsgebühren vergleichbar, die in 
den Hauptlieferländern der Bundesrepublik 
Deutschland — den Niederlanden und Dänemark — 
vorgeschrieben sind. 

Allerdings führt die niederländische Praxis der 
Rückerstattung von Untersuchungsgebühren für 
Geflügelfleisch, das in andere Mitgliedstaaten gelie-
fert wird, zu Wettbewerbsverzerrungen zuungun-
sten des in der Bundesrepublik Deutschland gewon-
nenen Geflügelfleisches. 

Wettbewerbsverzerrungen entstehen darüber 
hinaus auch durch Gebührenerhebung in unter-
schiedlicher Höhe in den verschiedenen Mitglied-
staaten. 

Die Bundesregierung hat deshalb bereits 1967 die 
Kommission der EG aufgefordert, die Untersu-
chungsgebühren auf dem Gebiet der Fleischhygiene 
zu harmonisieren. 

Dies ist der Kommission bislang nicht gelungen. 

Nachdem die Niederlande ihre Gebührenrücker-
stattungspraxis nach der Einführung der allgemei-
nen Schlachtgeflügel- und Geflügelfleischuntersu-
chung in der Bundesrepublik Deutschland mit dem 
16. August 1979 nicht aufgegeben haben, sind so-
wohl die Niederlande als auch die Kommission 
durch die Bundesregierung wiederholt schriftlich 
wie auch mündlich aufgefordert worden, diese 
Wettbewerbsverzerrung zugunsten des niederländi-
schen Geflügelfleisches zu beseitigen. 

Nationale Maßnahmen können erst in Betracht 
gezogen werden, wenn im Rahmen der EG insge-
samt eine Klärung erreicht worden ist. 

Anlage 117 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Zander auf die Schriftliche 
Frage des Abgeordneten Ey (CDU/CSU) (Drucksa-
che 8/3692 Frage B 122): 

Ergreift die Bundesregierung für die unter der nicht ansteckenden 
Schuppenflechte leidenden Menschen in der Bundesrepublik Deutsch-
land Hilfsmaßnahmen, und wenn ja, welche? 
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Die Bundesregierung fördert seit Jahren durch ei-
nen regelmäßigen Zuschuß die Bundesarbeitsge-
meinschaft „Hilfe für Behinderte", der der Deutsche 
Psoriasis Bund e. V. (Schuppenflechte = Psoriasis 
vulgaris) als Mitgliedsverband angehört. 

Bezüglich der Psoriasis-Kranken gibt die o. g. Bun-
desarbeitsgemeinschaft mit finanzieller Unterstüt-
zung der Bundesregierung eine Broschüre heraus 
(Komunikation zwischen Partnern, Teil II: Praxis der 
Behindertenarbeit, Heft 13: Chronische Hautkran-
ke). Diese dient der Verbesserung der Information 
und Beratung der betroffenen Menschen — u. a. 
auch der Psoriasis-Kranken — und soll dazu führen, 
die in der Bevölkerung vorhandenen Vorurteile ge-
genüber diesen Kranken abzubauen. 

Des weiteren fördert die Bundesregierung die von 
der o. g. Bundesarbeitsgemeinschaft herausgege-
bene Broschüre „Die Rechte der Behinderten und ih-
rer Angehörigen" (Schriftenreihe Band V), die eben-
falls der Information der betroffenen Menschen 
dient. 

Anlage 118 

Antwort 
des Parl. Staatssekretärs Zander auf die Schriftli-
chen Fragen des Abgeordneten Dr. Rose (CDU/ 
CSU) (Drucksache 8/3692 Fragen B 123, 124, 125 und 
126): 

Wann hat der Bundesminister für Jugend, Familie und Gesundheit 
seinen derzeitigen Ministerwagen angeschafft, und um welchen Wa-
gentyp handelt es sich dabei? 

Wieviel kW hat der neue Wagen, und wie hoch war der Preis ein-
schließlich einer etwaigen Sonderausstattung? 

Unter welchem Titel ist die Neuanschaffung im Haushaltsplan 1979 
oder 1980 veranschlagt, und mit welchen Einzelbestimmungen? 

Ist die Neuanschaffung mit dem Bundesfinanzministerium abge-
stimmt? 

Das alte Dienstkraftfahrzeug von Frau Bundesmi-
nister Huber wurde am 15. November 1977 angemel-
det und nach einer Gesamtkilometerleistung von 
152 944 km am 4. Januar 1980 abgemeldet. 

Das Dienstkraftfahrzeug wurde nach den vom 
Bundesminister der Finanzen erlassenen Richtli-
nien über die Aussonderung der Dienstkraftfahr-
zeuge der Bundesminister und Staatssekretäre aus-
gesondert, weil es eine Nutzungsdauer von über 
2 Jahren und eine Fahrleistung von über 120 000 km 
erbracht hatte. 

Das neue Dienstkraftfahrzeug — Fabrikat Merce-
des Benz, Typ 280 SEL — wurde am 21. Dezember 
1979 angeschafft. Das Fahrzeug hat 136 kw. Der 
Preis einschließlich Sonderausstattung betrug 
35 858,62 DM. 

Die Neuanschaffung war im Haushaltsplan 1979 
bei Kapitel 1501 Titel 811 01 mit 39 000,— DM 
veranschlagt und bewilligt. Die Einzelheiten erge-
ben sich aus den Erläuterungen zu diesem Titel. Für 
den Kauf war eine besondere Abstimmung mit dem 
Bundesminister der Finanzen nicht erforderlich. 

Anlage 119 
Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Wrede auf die Schriftlichen 
Fragen des Abgeordneten Schmidt (Wuppertal) 
(CDU/CSU) (Drucksache 8/3692 Fragen B 127 und 
128): 

Ist die Bundesregierung der Ansicht, daß die Überwachung des grenz-
überschreitenden Güterverkehrs mit Lastkraftwagen hinsichtlich der 
einschlägigen Arbeitszeitordnung durch Organe des Bundes ausrei-
chend ist, um die Befolgung der entsprechenden Bestimmungen sicher-
zustellen? 

Welche Maßnahmen beabsichtigt die Bundesregierung einzuleiten, 
um erkannte Unzulänglichkeiten auszuräumen, als deren Folge eine 
Gefährdung der Sicherheit des Straßenverkehrs nicht auszuschließen 
ist sowie gesundheitliche Schäden bei den Fahrern möglich sind? 

Zu Frage B 127: 

Ja. 

Obwohl nach der im Grundgesetz vorgenomme-
nen Zuständigkeitsverteilung die Durchführung der 
EG-Sozialvorschriften den Bundesländern obliegt, 
wurde auf Initiative der Bundesregierung die Bun-
desanstalt für den Güterfernverkehr (BAG) durch § 8 
Abs. 2 des Fahrpersonalgesetzes zur allein zuständi-
gen Bußgeldbehörde bestimmt, um im grenzüber-
schreitenden Güter- oder Personenverkehr — wo-
bei es ohne Bedeutung bleibt, ob es sich um gewerb-
lichen oder Werkverkehr handelt — die ausländi-
schen Unternehmer und Fahrer durch Kontrollen zu 
erfassen. Im Jahre 1979 wurden gegen ausländische 
Unternehmer und Fahrer 16 016 Bußgeldbescheide 
über einen Gesamtbetrag von 4 053 788,— DM und 
22 968 Verwarnungen mit einem Verwarnungsgeld 
über insgesamt 441 310,— DM erlassen. Die Bundes-
regierung hält die gegenwärtige Praxis der Überwa-
chung durch die BAG für ausreichend. 

Zu Frage B 128: 

Die Bundesregierung unterstützt die Bundeslän-
der bei ihren Überwachungstätigkeiten durch koor-
dinierende Maßnahmen, die im Erlaß notwendiger 
Gesetze, Verordnungen und Richtlinien zur Durch-
führung der Sozialvorschriften liegen. Daneben ver-
sucht sie, mit den zuständigen Arbeitsressorts der 
Bundesländer durch Aufklärungsmaßnahmen die 
Beachtung der Vorschriften sicherzustellen. 

Die Bundesregierung nimmt jede Gelegenheit 
wahr, um bei multilateralen und bilateralen Gesprä-
chen auf einheitliche und wirksame Überwachungs- 
und Ahndungsmaßnahmen in allen EG-Mitglied-
staaten zu drängen. 

Anlage 120 

Antwort 
des Parl. Staatssekretärs Wrede auf die Schriftlichen 
Fragen des Abgeordneten Schröder (Lüneburg) 
(CDU/CSU) (Drucksache 8/3692 Fragen B 129 und 
130): 

Trifft es zu, daß der Bundesverkehrsminister beabsichtigt, einen Se-
natsdirektor (B 6) aus der Landesverwaltung der Freien und Hansestadt 
Hamburg, der in diesem Jahr das 62. Lebensjahr vollendet, unter Verset-
zung in den Bundesdienst zum Ministe rialdirektor (B 9) und Leiter der 
Abteilung Seefahrt zu ernennen, und wie vereinbart er gegebenenfalls 
diese Absicht mit dem Erlaß des Bundesfinanzministers zu § 48 vom 28. 
Juli 1970 in der Fassung vom 12. Juli 1971 (MinBlatt Fin 1970, S. 586, 
MinBlatt WF-F 1971, S. 470)? 
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Wie hoch sind die Pensionszahlungen (einschließlich Nebenleistun-
gen wie Beihilfen) an einen Beamten der Besoldungsgruppe B 9, der 
nach Vollendung des 65. Lebensjahrs und Erreichung des Höchstpen-
sionsalters in den Ruhestand tritt, berechnet unter Zugrundelegung der 
derzeitigen Besoldung für die Dauer der aus der Statistik sich ergeben-
den durchschnittlichen Lebenserwartung eines 65jährigen? 

Zu Frage B 129: 

Dies trifft zu. 

Hierbei sind die im Rundschreiben des Bundesmi-
nisters der Finanzen vom 26. August 1970 — II A/2 
— H 1224 — 8/70 — (MinBlFin 1970 S. 586) in der 
Fassung des Rundschreibens des Bundesministers 
der Finanzen vom 12. Juli 1971 — F/II a 2 — H 1224 
— 3/71 — (MinBlWF (F) 1971 S. 470) niedergelegten 
Grundsätze zu § 48 BHO auf der Grundlage einer 
zwischen der Freien und Hansestadt Hamburg und 
der Bundesrepublik Deutschland getroffenen Ver-
waltungsvereinbarung über die künftige Versor-
gung (einschließlich Hinterbliebenenversorgung) 
des in den Bundesdienst zu versetzenden Beamten 
beachtet worden. 

Zu Frage B 130: 

Das Höchstruhegehalt eines Beamten der Besol-
dungsgruppe B 9 errechnet sich nach dem derzeiti-
gen Stand wie folgt: 

Grundgehalt 7 970,01 DM 
Ortszuschlag Tarifklasse Ia, Stufe 2 786,08 DM 
Ruhegehaltfähige Dienstbezüge 8 756,09 DM 
davon 75 % 6 567,07 DM 
Erhöhungsbetrag gemäß § 14 Abs. 1 
BeamtVG 17,30 DM 
Ruhegehalt 6 584,37 DM  

Das sind unter Berücksichtigung der jährlichen 
Sonderzuwendungen für die Dauer der aus der Stati-
stik sich ergebenden durchschnittlichen Lebenser-
wartung eines 65jährigen (12,06 Jahre) rd. 1,03 Mil-
lionen DM. 

Aussagefähige Durchschnittswerte für Beihilfen 
lassen sich aus methodischen Gründen nicht finden 
(siehe Antwort der Bundesregierung vom 19. März 
1976 auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten 
Vogel (Ennepetal), Dr. Miltner vom 14. Januar 1976 
— Drucksache 7/4572 — betr. Krankheitsbeihilfen 
im Beamten-, Richter- und Soldatenrecht). 

Anlage 121 
Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Wrede auf die Schriftliche 
Frage des Abgeordneten Erhard (Bad Schwalbach) 
(CDU/CSU) (Drucksache 8/3692 Frage B 131): 

Ist die Bundesregierung bereit, die Zustimmung zur Übernahme der 
Kosten (ca. 13 Millionen DM) für die Verlegung der Schienen der Deut-
schen Bundesbahn im Zusammenhang mit der Ortsumgehung Rüdes-
heim (B 42) zu geben? 

Die Verlegung der Bundesbahngleise im Bereich 
des Bahnhofs Rüdesheim steht im Zusammenhang 
mit dem geplanten Straßenbauvorhaben (Ausbau 
und Verlegung der B 42) in Rüdesheim und mit der 

Beseitigung von mehreren schienengleichen Bahn-
übergängen. 

Es wird davon ausgegangen, daß diese baulichen 
Maßnahmen nur als Gesamtlösung unter Einbezie-
hung städtebaulicher Gesichtspunkte realisierbar 
sind. 

Grundsätzlich ist die Bundesregierung mit der 
Realisierung der o. g. Vorhaben in Rüdesheim ein-
verstanden. 

Nach dem bisherigen Stand der Verhandlungen 
geht die Bundesregierung davon aus, daß die für die 
Verlegung des Bundesbahnstreckenabschnitts not-
wendigen Kosten aus Mitteln des Straßenbauhaus-
halts und aus Bundesbahnmitteln aufgebracht wer-
den. 

Anlage 122 
Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Wrede auf die Schriftlichen 
Fragen des Abgeordneten Kiechle (CDU/CSU) 
(Drucksache 8/3692 Fragen B 132, 133 und 134): 

Wie beurteilt die Bundesregierung die Tatsache, daß beim Transpo rt  
von Lebendvieh nach Italien die Deutsche Bundesbahn statt der bean-
tragten Großraumwaggons bei gleichen Gebührensätzen zunehmend 
ersatzweise aus Italien hereinkommende Kleinwaggons der be troffenen 
Wirtschaft zur Verfügung stellt, wobei die Verlader von Lebendvieh 
keine Möglichkeit haben, auf andere Transportmittel auszuweichen? 

Kann die Bundesregierung den daraus resultierenden Fracht- und 
Arbeitsmehraufwand für die betroffenen Verlader beziffern? 

Ist die Bundesregierung bereit, auf die Deutsche Bundesbahn dahin 
gehend einzuwirken, daß die Forderung des gleichen Gebührensatzes 
für zwei völlig unterschiedliche Leistungen abgestellt wird? 

Zu Frage B 132: 

Die Abwicklung des Schienengüterverkehrs nach 
Italien war — bedingt durch interne Schwierigkei-
ten bei den italienischen Staatsbahnen (FS) — wäh-
rend des Ferienverkehrs im Sommer 1979, wie in je-
dem Jahr zu dieser Zeit, äußerst angespannt. Bei den 
von der Deutschen Bundesbahn (DB) seinerzeit ge-
troffenen Maßnahmen — u. a. verstärkte Bereitstel-
lung italienischer Wagen zur Wiederbeladung — 
war  die DB zunächst davon ausgegangen, daß die 
Störungen vorübergehender Natur seien und sich 
die Lage nach der Ferienzeit wieder normalisieren 
werde. Entgegen diesen auf Erfahrungen aus der 
Vergangenheit beruhenden Erwartungen hat sich 
die Situation nach Ende des Sommerreiseverkehrs 
1979 leider nicht normalisiert. 

Seit Mitte September 1979 bildet sich — von we-
nigen Tagen abgesehen — infolge ungenügender 
Abnahme seitens der FS im Tagesdurchschnitt ein 
Rückstau von rd. 30 Güterzügen mit Ziel Italien auf 
dem Netz der DB. Dies hat für die DB nicht nur per-
manente betriebliche Schwierigkeiten zur Folge, 
sondern hierdurch wird auch wertvoller Wagen-
raum übermäßig lange gebunden. Die Transport-
nachfrage nach Italien kann mit den vorhandenen 
Kontingenten bereits seit längerer Zeit nicht voll 
gedeckt werden. Im Tagesdurchschnitt werden ca. 
2000 von Versendern im Bundesgebiet beantragte 
Versandbewilligungen zurückgestellt. 
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In mehreren Besprechungen zwischen Vertretern 
der am Italien-Verkehr beteiligten Bahnen wurde 
die FS nachdrücklich ersucht, ihre Leistungsmängel 
so schnell wie möglich zu beseitigen und die hierfür 
notwendigen Maßnahmen unverzüglich einzuleiten. 
Bisher leider ohne Erfolg. 

Um die zu geringe Transportkapazität im Italien-
Verkehr nicht noch durch die Rückbeförderung lee-
rer italienischer Güterwagen weiter einzuschrän-
ken — jeder leer nach Italien zurücklaufende FS-
Wagen nimmt der deutschen Verladerschaft einen 
Stellplatz für ihre Exporte —, handelt die DB im In-
teresse aller Verlader, wenn sie die auf ihrem Strek-
kennetz aufkommenden italienischen Leerwagen 
zur Wiederbeladung für Transporte nach Italien be-
reitstellt. Kunden, die diese Wagen verwenden, er-
halten von der DB bevorzugt Verladebewilligungen. 
Aus den vorgenannten Gründen kann die DB auch 
Viehverladern überwiegend nur italienische Wagen 
zur Beladung bereitstellen. Bei den Wagen der FS 
handelt es sich jedoch nicht ausschließlich um 
kleine Wagen. Je nach Anfall werden auch großräu-
mige und vierachsige Wagen der FS zur Wiederbe-
ladung bereitgestellt. 

Die DB widmet nach wie vor den Viehtransporten 
ihre besondere Aufmerksamkeit und ist bestrebt, im 
Rahmen ihrer Möglichkeiten Härten zu vermeiden. 
Sie muß allerdings auch das Interesse der gesamten 
deutschen Wirtschaft an einer möglichst flüssigen 
Abwicklung des Verkehrs nach Italien berücksichti-
gen. 

In diesem Zusammenhang und im Hinblick auf 
die Behauptung, die Verlader von Lebendvieh hät-
ten keine Möglichkeit, auf andere Verkehrsmittel 
auszuweichen, weist die DB auf folgendes hin: Vieh-
transporte werden überwiegend auf der Straße bis 
zu einem grenznahen Bahnhof im ohnehin bedräng-
ten Bezirk München befördert und erst dort der DB 
zum Weitertransport übergeben. Bedeutendster 
Versandbahnhof ist Garmisch-Partenkirchen. Ge-
messen an der extrem kurzen Beförderungsstrecke 
auf dem Netz der DB entsteht der DB dadurch ein 
verhältnismäßig hoher Aufwand. 

Zu Frage 133: 

Der hieraus für die Verlader resultierende Fracht- 
und Arbeitsmehraufwand ist der Bundesregierung 
im einzelnen nicht bekannt. 

Zu Frage B 134: 

Nach Angaben der DB decken die Viehtransporte 
nach Italien in DB-eigenen Großraumwaggons auf 
Grund geringer Auslastung und eines extrem 
kurzen Streckenanteils der DB nicht einmal die 
Marginalkosten. Eine Beförderung von Vieh in klei-
nen Waggons zu einem für die Verlader günstigeren 
Frachtsatz ist für die DB aus wirtschaftlichen Grün-
den nicht vertretbar. 

Anlage 123 
Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Wrede auf die Schriftliche 
Frage des Abgeordneten Spranger (CDU/CSU) 
(Drucksache 8/3692 Frage B 135): 

Ist es zutreffend, daß die zuständigen Ministe rien in Bonn und Mün-
chen sich darauf geeinigt haben, die einbahnige Anschlußstrecke von 
der Nord-Süd-Autobahn Würzburg—Ulm zur B 25 im Raum Schopf-
loch/Westmittelfranken auf jeden Fall wie bisher geplant zu bauen, und 
ist damit die frühere Erklärung des Bundesverkehrsministeriums, das 
Projekt würde zurückgestellt, überholt? 

Nein, dies ist nicht zutreffend. 

Die Spange Feuchtwangen (B 25 neu) soll so lange 
zurückgestellt werden, bis nach Fertigstellung der 
A 7 die weitere Verkehrsentwicklung in diesem 
Raum beurteilt werden kann. Dies wurde der baye-
rischen Staatsregierung mitgeteilt. 

Anlage 124 
Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Wrede auf die Schriftlichen 
Fragen des Abgeordneten Hanz (CDU/CSU) (Druck-
sache 8/3692 Fragen 136 und 137): 

Aus welchen Gründen hat die Bundesregierung die Förderung der 
technischen Entwicklung  von Schutzeinrichtungen aus Drahtseilen (Si-
cherheitszäune) als Straßenabschrankungen aufgegeben? 

Ist die Bundesregierung bereit, in den Versuchen von 1962 bis 1968 
grundsätzlich nicht negativ beurteilte Schutzeinrichtungen aus Draht-
seilen durch Anlage einer Versuchsstrecke für Anfahrversuche weiter 
zu erproben und gegebenenfalls bis zur Fertigungsreife fortzuentwik-
keln? 

Zu Frage B 136: 

In den Anfahrversuchen 1962 bis 1968 wurden 
Drahtseilkonstruktionen getestet; sie haben sich 
weniger bewährt als die Distanzschutzplanken. Die 
seitliche Auslenkung bei der Anfahrt durch schwere 
Fahrzeuge ist zu groß. Hinzu kommt, daß vor starren 
Hindernissen wie Brückenpfeilern und Schilderma-
sten zusätzlich Schutzplanken erforderlich werden. 
Deshalb wurde den Distanzschutzplanken der Vor-
zug gegeben und die Entwicklung der Drahtseilkon-
struktionen nicht weiter verfolgt. Erfahrungen des 
Auslandes — 6- bis 8mal häufigeres Unterfahren 
bzw. Überqueren als bei Schutzplanken — ließen 
seitdem neue Investitionen in diese Konstruktion 
nicht zu. 

Zu Frage B 137: 

Die Bundesregierung sieht gegenwärtig keinen 
Anlaß, Versuche mit Schutzeinrichtungen aus 
Drahtseilen durchführen zu lassen, weil derzeit kein 
Vorschlag für eine Konstruktion vorliegt, die den 
vorhandenen Schutzeinrichtungen gleichwertig 
oder überlegen sein könnte. Auch die Erfahrungen 
des Auslandes geben hierzu keinen Anlaß. 

Anlage 125 
Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Wrede auf die Schriftlichen 
Fragen des Abgeordneten Burger (CDU/CSU) 
(Drucksache 8/3692 Fragen B 138 und 139): 
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Welche Folgerungen zieht die Bundesregierung daraus, daß in ande-
ren Staaten, z. B. in der Schweiz und in den USA. Schutzeinrichtungen 
aus Drahtseilen in umfangreichen Versuchen erprobt und daß Strecken, 
die dem öffentlichen Verkehr dienen, mit dieser A rt  Straßenabschran-
kungen bereits ausgerüstet worden sind? 

Sind darauf bezogene Erfahrungsberichte eingeholt und ausgewertet 
worden? 

Zu Frage B 138:  

In der Schweiz wurde 1967 auf der N 1 zwischen 
Aarau und Bern eine Drahtseilkonstruktion einge-
baut. Da diese in zahlreichen Fällen von niedrigen 
Sportwagen unterfahren und von Lkw überquert 
wurden, wird seitdem versucht, die do rt  vorhandene 
Konstruktion zu verbessern, um sie nicht abbauen 
zu müssen. Neue Strecken werden jedoch mit Di-
stanzschutzplanken ausgerüstet. 

In den USA wurden in früheren Jahren vor allem 
in Kalifornien Schutzeinrichtungen aus Drahtseilen 
errichtet. Wegen erheblich höherer Unterhaltungs-
kosten wurden sie inzwischen durch andere Schutz-
einrichtungen weitgehend ersetzt. 

Die Bundesregierung ist bei diesem Sachverhalt 
der Auffassung, daß Drahtseilkonstruktionen für 
deutsche Autobahnen besonders wegen des hohen 
Lkw-Anteils nicht geeignet sind. Schweizer Fach-
leute haben dies anläßlich von Kontakten zur Aus-
wertung der Erfahrungen bestätigt. 

Zu Frage B 139: 

Die in- und ausländische Entwicklung auf diesem 
Sachgebiet wird vom Bundesminister für Verkehr 
und besonders von der Bundesanstalt für Straßen-
wesen fortlaufend beobachtet. Erfahrungsberichte 
werden ausgewertet. Gezielte Anfragen vervollstän-
digen den Kenntnisstand. 

Anlage 126 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Wrede auf die Schriftlichen 
Fragen des Abgeordneten Dr. Waffenschmidt 
(CDU/CSU) (Drucksache 8/3692 Fragen B 140 und 
141): 

Liegen Erkenntnisse darüber vor, ob Schutzeinrichtungen aus Draht-
seilen bei Gewährleistung höherer oder gleicher Verkehrssicherheit in 
der Anschaffung billiger und schneller zu reparieren sind als die derzei-
tig gebräuchlichen Doppelleitplanken aus Stahl? 

Hat die Bundesregierung geprüft, ob die Sicherheit im Straßenver-
kehr durch ein kombiniertes System von Leitplanken und Drahtseilab-
schrankungen oder durch ergänzende Schutzeinrichtungen aus Draht-
seilen verbessert werden kann? 

Zu Frage B 140: 

Nach Berichten aus der Schweiz und aus den USA 
sind Schutzeinrichtungen aus Drahtseilen in der 
Anschaffung billiger als die bewährten Distanz-
schutzplanken. Aus der Schweiz wird auch von ge-
ringeren, aus den USA dagegen von höheren Repa-
raturkosten als bei Schutzplanken berichtet. 

Nach Unfalluntersuchungen in der Schweiz wur-
den die Drahtseile in 3 bis 4 % aller Anfahrten unter-
fahren oder überquert: bei den Schutzplanken trat 
dies nur in 0,5 % der Anfahrfälle ein. Deshalb war 
auch der prozentuale Anteil der Schwerverletzten 
oder Getöteten bei Drahtseilen höher als bei Schutz-

planken. Die Konstruktion bietet also bezüglich des 
Über- oder Unterfahrens eine erheblich geringere 

Sicherheit als die Schutzplanke. 

Zu Frage B 141: 

Die Bundesregierung hält angesichts der insge-
samt guten Erfahrungen mit den Schutzplankenkon-
struktionen eine Prüfung eines kombinierten 
Systems nicht für erforderlich, zumal die Kombina-
tion zweier verschiedener Techniken einen unange-
messen hohen Mittelaufwand erfordern und fortlau-
fend erhöhte Reparaturkosten verursachen würde. 

An besonderen Gefahrenstellen, an denen nur 
einfache Schutzplanken angebracht werden können, 
so z. B. auf Brücken, wird in den Handlauf des Gelän-
ders ein Drahtseil eingelegt. Diese Ergänzung der 
Schutzplanken hat bisher in der Bundesrepublik 
Deutschland Abstürze auch schwerster Fahrzeuge 
von Brücken verhindert. 

Anlage 127 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Wrede auf die Schriftliche 
Frage des Abgeordneten Dr. Hennig (CDU/CSU) 
(Drucksache 8/3692 Frage B 142): 

Wird die erfolgte Bestimmung der Linienführung einer Bundesfern-
straße nach § 16 des Bundesfernstraßengesetzes durch den Bundesver-
kehrsminister dadurch hinfällig, daß ein Projekt aus dem Bundesver-
kehrswegeplan 1980 ganz herausfällt oder do rt  in Stufe II eingeordnet 
wird, und bleibt die vom Bundesverkehrsminister festgelegte Trasse 
auch verbindlich, wenn im Zweiten Gesetz zur Änderung des Gesetzes 
über den Ausbau der Bundesfernstraßen in den Jahren 1971 bis 1985 aus 
einer Autobahn eine Bundesstraße wird, deren optimale Linienführung 
eigentlich erst noch untersucht werden soll? 

Wenn eine Maßnahme infolge der vorgeschriebe-
nen Überprüfung aus dem Bedarfsplan für den Aus-
bau der Bundesfernstraßen herausfällt, wird eine 
ggf. bereits nach § 16 Bundesfernstraßengesetz er-
folgte Bestimmung der Linienführung in der Regel 
aufgehoben werden. Dies gilt nicht bei Einordnung 
in Stufe II. 

Wenn aus einer Autobahn eine Bundesstraße 
wird, bleibt eine bereits bestimmte Linie verbind-
lich, sofern nicht weitere Untersuchungen zu einer 
anderen Linie führen. 

Anlage 128 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Wrede auf die Schriftlichen 
Fragen des Abgeordneten Dr. Schwörer (CDU/ 
CSU) (Drucksache 8/3692 Fragen B 143 und 144): 

Ist die Bundesregierung in der Lage und bereit — nachdem im Jahr 
1970 über 1000 Kinder im Straßenverkehr getötet wurden und die Zahl 
der auf Zweiradfahrzeugen getöteten Kinder stark angestiegen ist —, 
nach Rücksprache mit den zuständigen Landesministern zu veranlas-
sen, daß keine Bundes-, Landes- oder Kreisstraße mehr gebaut werden 
darf, ohne daß gleichzeitig ein Radfahrweg angelegt wird? 

Ist die Bundesregierung in der Lage und bereit, dafür zusätzliche Mit-
tel zur Verfügung zu stellen, oder, falls dies nicht möglich ist, durch ei-
nen geringeren Ausbaustandard der angeführten Straßen so viel Geld 
einzusparen, daß die Fahrradwege finanziell ermöglicht werden? 
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Zu Frage B 143: 

Das Bundeskabinett hat am 12. September 1979 
den Bundesminister für Verkehr beauftragt, in Zu-
sammenarbeit mit den Bundesländern ein Radwe-
geprogramm an Bundesstraßen aufzustellen und im 
„Gemeinsamen Ausschuß Bund-Länder-kommunale 
Spitzenverbände" nach Möglichkeiten zu suchen, 
den Fahrradverkehr im Landes- und Kommunalstra-

ßenbereich zu verbessern. Der Bundesminister für 
Verkehr hat inzwischen die Grundsätze für das Pro-
gramm — Radwege an Bundesstraßen in der Baulast 
des Bundes — aufgestellt und bereits weitgehend 
mit den Ländern abgestimmt. 

In diesen Grundsätzen ist vorgesehen, an allen 
Bundesstraßen, die mit höheren und mittleren Ge-
schwindigkeiten befahren werden können, ohne 
Rücksicht auf die Stärken des Kraftfahrzeug- und 
des Fahrradverkehrs Radwege zu bauen. In den üb-
rigen Fällen genügen schon geringe Verkehrsstär-
ken, um die Anlage eines Radweges zu rechtferti-
gen. 

Der Bundesminister für Verkehr hat bereits am 
23. Juni 1978 seinen Länderkollegen vorgeschlagen, 
den Radwegebau der verschiedenen zuständigen 
Baulastträger (Länder, Kreise und Gemeinden) zu 
koordinieren. Weiterhin hat er gebeten, sein Anlie-
gen auch an die übrigen Baulastträger heranzutra-
gen. 

Zu Frage B 144: 

Der Bau von Radwegen an Bundesstraßen kann 
seitens des Bundes in der Regel finanziert werden, 
ohne andere wichtige Bauvorhaben zu beeinträchti-
gen oder ihre Qualität zu vermindern. Innerhalb von 
Gemeinden kann die Anlage von Radwegen bezu-
schußt werden, wenn die Voraussetzungen des Ge-
meindeverkehrsfinanzierungsgesetzes gegeben 
sind. 

Darüber hinaus hat der Bund keine Kompetenz 
für die Finanzierung von Radwegen. 

Anlage 129 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Wrede auf die Schriftlichen 
Fragen des Abgeordneten Dr. Möller (CDU/CSU) 
(Drucksache 8/3692 Fragen B 145 und 146): 

Trifft es zu, daß eine der Alternativlösungen der Deutschen Bundes-
bahn (DB) zur Verbesserung der Bundesbahnverbindung Köln-Frank-
furt/Main, die dem Bundesverkehrsminister (BMV) seit dem 3. Ap ril 
1978 vorliegt und auf Grund der Zielvorhaben des BMV an den Vor-
stand der DB vom Dezember 1974 erarbeitet worden ist. eine Trassen-
führung über die Bonner Naherholungsgebiete Marienforster Tal,  Lie

-ßemer Tal sowie Mehleiner Tal vorsieht? 

Ist die Bundesregierung sich dabei bewußt, daß durch die Verwirkli-
chung dieser Überlegungen und Pläne unersetzliches Naherholungsge-
biet für die Bundeshauptstadt Bonn und den Rhein-Sieg-Kreis zerstört 
wird, und was gedenkt sie zu tun, um dies zu verhindern? 

Zu Frage B 145: 

Der Abschnitt Köln—Koblenz der Neubaustrecke 
Köln—Groß Gerau ist mit positivem Ergebnis neu 
bewertet worden und somit in der Stufe II (langfri-
stig zu planende Objekte mit einem möglichen Bau-
beginn erst nach 1990) des Bundesverkehrswege

-

plans '80 (BVWP '80) enthalten. Der BVWP '80 wurde  

am 7. November 1979 von der Bundesregierung ge-
billigt. 

Die hiernach nunmehr von der Deutschen Bun-
desbahn (DB) durchzuführenden Untersuchungen 
über die Trassenführung des Abschnitts Köln—Ko-
blenz sind noch nicht abgeschlossen. Das gilt auch 
für eine evtl. Trassenführung durch die genannten 
Gebiete südlich von Bonn. 

Das Ergebnis ihrer Untersuchungen wird die DB 
zu gegebener Zeit in den gesetzlich vorgeschriebe-
nen Verfahren mit allen Beteiligten im einzelnen er-
örtern. 

Zu Frage B 146: 

Der Frage der Umweltbeeinflussung wird der Pla-
nungsträger DB bei seinen Untersuchungen zur 
Trassenführung eine hohe Bedeutung beimessen. 
Dies entspricht auch der Auffassung des Bundesmi-
nisters für Verkehr. 

Anlage 130 

Antwort 
des Parl. Staatssekretärs Wrede auf die Schriftliche 
Frage des Abgeordneten Dr. Wittmann (München) 
(CDU/CSU) (Drucksache 8/3692 Frage B 147): 

Hält die Bundesregierung den jetzt von der Deutschen Bundesbahn 
vorgesehenen Standort für einen Rangierbahnhof München in Mün-
chen-Nord für richtig, und falls nein, ist sie bereit. weitere Standorte zur 
Einleitung eines neuen Raumordnungsverfahrens vorzuschlagen? 

Alle bisher durchgeführten Bewe rtungen der von 
der Deutschen Bundesbahn (DB) als zuständiger Pla-
nungsträgerin für das Projekt untersuchten Alterna-
tiven kommen zu dem Ergebnis, daß der Neubau des 
Rangierbahnhofs am Standort München-Nord aus 
betrieblichen, verkehrlichen, gesamt- und betriebs-
wirtschaftlichen Gründen allen anderen Lösungen 
vorzuziehen ist. Der Bundesminister für Verkehr 
konnte daher der DB sein Einverständnis zur Wei-
terführung bzw. Einleitung der für die Realisierung 
des Projekts „Neubau des Rangierbahnhofs Mün-
chen-Nord" notwendigen Verwaltungsverfahren am 
27. Juli 1979 erteilen. Die Rahmenplanung für Ran-
gierbahnhöfe der DB, einschließlich Neubau des 
Rangierbahnhofs München-Nord, ist Bestandteil 
des Bundesverkehrswegeplans '80, dem die Bundes-
regierung zugestimmt hat. 

Die Regierung von Oberbayern als Höhere Lan-
desplanungsbehörde hat inzwischen am 17. Dezem-
ber 1979 bestätigt, daß die grundsätzlich positive Be-
wertung des Standorts München-Nord in der lan-
desplanerischen Beurteilung vom 18. Juli 1973 für 
das modifizierte Projekt der DB aufrechterhalten 
und die Durchführung eines neuen Raumordnungs-
verfahrens nicht für erforderlich gehalten wird. 

Endgültige Festlegungen für das Projekt können 
jedoch erst im Rahmen des zur Zeit laufenden Plan-
feststellungsverfahrens gemäß § 36 Bundesbahnge-
setz nach Abwägung aller von dem Vorhaben be-
rührten Belange getroffen werden. 
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Anlage 131 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Wrede auf die Schriftlichen 
Fragen des Abgeordneten Seefeld (SPD) (Ducksache 
8/3692 Fragen B 148 und 149): 

Beabsichtigt die Bundesregierung, aus dem Ergebnis der Kontrolle 
von Tanklastwagen in Baden-Württemberg, wo nur 11 v. H. der Fahr-
zeuge nicht beanstandet wurden und über 80 v. H. der Tankwagen tech-
nische Mängel aufwiesen, schärfere Sicherheitsvorschriften als bisher 
vorzusehen? 

Ist die Bundesregierung bereit. im Zuge der Bundesstraße 3 einen 
Verkehrshalbring um die Gemeinde Weinga rten auszubauen, daß er als 
Ortsumgehung zu benutzen wäre, und der Gemeinde die dadurch ent-
stehenden Mehrkosten zu bezuschussen? 

Zu Frage B 148: 

Es ist nicht schlüssig, dem von Ihnen genannten 
Kontrollergebnis zu entnehmen, die Sicherheitsvor-
schriften seien nicht streng genug. Die Vorschriften 
für die Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße sind nach Auffassung der Bundesregierung 
ausreichend. Da das Vorhandensein der Vorschrif-
ten aber allein noch nicht die angestrebte Sicherheit 
bewirkt, sondern erst ihre genaue Beachtung, be-
grüßt die Bundesregierung nachdrücklich die von 
den Ländern durchgeführten Kontrollen. Diese 
Kontrollen, zu denen Bundesminister Gscheidle die 
zuständigen Minister aller Bundesländer mit einem 
Schreiben vom 15. Mai 1979 angeregt hat, sollten 
deshalb so lange weitergeführt werden, bis erkenn-
bar wird, daß die Vorschriften eingehalten wer-
den. 

Zu Frage B 149: 

Dem weiträumigen Nord-Süd-Verkehr steht 
nördlich Karlsruhe mit der sechsstreifig ausgebau-
ten Autobahn A 5 eine leistungsfähige Bundesfern-
straße zur Verfügung. Eine zusätzliche Verlegung 
bzw. Neubau der B 3 zwischen Karlsruhe und Bruch

-

sal ist daher nicht beabsichtigt. Mit einer begrenz-
ten Ortsumgehung Weingarten ist — u. a. wegen 
der notwendigen Ausbuchtung der Linie und der da-
mit verbundenen Mehrlänge — keine wesentliche 
Entlastung der Ortsdurchfahrt vom Nord-Süd- 
Durchgangsverkehr zu erwarten. Solche Maßnah-
men im Zuge der B 3 sind daher seitens des Bundes 
nicht vertretbar und somit auch nicht vorgesehen. 

Für entsprechende Maßnahmen in der Baulast 
der Gemeinde bzw. des Landkreises besteht grund-
sätzlich die Möglichkeit der Förderung mit Finanz-
hilfen des Bundes nach dem Gemeindeverkehrsfi-
nanzierungsgesetz (GVFG). Zuständig für die Pla-
nung solcher Maßnahmen sind die jeweiligen Bau-
lastträger. Die Aufstellung des Programms über Zu-
wendungen für den kommunalen Straßenbau nach 
GVFG erfolgt durch die Länder. Die Aufnahme von 
Maßnahmen über 5 Millionen DM bedarf der Zu-
stimmung des Bundesministers für Verkehr. Ein 
entsprechender Antrag für den Bereich Weingarten 
liegt nicht vor, so daß die Zuschußfähigkeit für einen 
„Verkehrshalbring um Weingarten" von hier aus 
nicht beurteilt werden kann. Bei Maßnahmen unter 
5 Millionen DM entscheidet das Land in alleiniger 
Zuständigkeit. 

Anlage 132 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Wrede auf die Schriftlichen 
Fragen des Abgeordneten Gerster (Mainz) (CDU/ 
CSU) (Drucksache 8/3692 Fragen B 150 und 151): 

Ist der Bundesregierung bekannt, daß die Bundesbahndirektion 
Frankfurt  für die ständige Verspätung von Nahverkehrszügen im Raum 
Mainz die sehr dichte Zugfolge auf den Hauptabfuhrstrecken verant-
wortlich macht und eine Lösung dieses Problems im wesentlichen nur in 
einem intensiven Weiterausbau des öffentlichen Nahverkehrs, z. B. 
durch separate S-Bahngleise, sieht, und ist die Bundesregierung vor die-
sem Hintergrund bereit, dem Bau eines Zusatzgleises von Frankfu rt 

 über Mainz in den Raum Bingen eine größere Dringlichkeit als bisher 
zuzumessen? 

Sieht die Bundesregierung bis zur Inbetriebnahme eines weiteren 
Gleises eine Möglichkeit, Verspätungszeiten infolge dichter Zugfolgen 
dadurch zu vermeiden, daß der Güterverkehr noch stärker als bisher aus 
den Hauptverkehrszeiten herausgenommen und z. B. in die Nachtstun-
den verlagert wird? 

Zu Frage B 150: 

Nach Mitteilung der für die Betriebsführung zu-
ständigen Deutschen Bundesbahn (DB) kann von 
ständigen Verspätungen der Nahverkehrszüge im 
Raum Mainz nicht gesprochen werden. Vermehrte 
Verspätungen waren im wesentlichen nur in den 
ersten Wochen nach Einführung des Jahresfahr-
plans im Sommer 1979 aufgetreten. Sie waren be-
dingt durch die erheblichen Fahrplanänderungen, 
u. a. der Einführung des neuen IC-Systems. Schon 
nach relativ kurzer Zeit hatte sich die Situation im 
Nahverkehr weitgehend normalisiert. In den ersten 
Wochen dieses Jahres entsprach der Pünktlich-
keitsgrad der Nahverkehrszüge im Raum Mainz 
dem Bundesdurchschnitt. 

Für ein zusätzliches Streckengleis in der Relation 
Frankfurt—Mainz—Bingen gibt es nach Auskunft 
der DB keine konkreten Planungen. 

Zu Frage B 151: 

Der Güterverkehr im Raum Mainz wird nach Aus-
kunft der DB bereits heute überwiegend auf der 
rechten Rheinstrecke Lahnstein—Wiesbaden/Ost 
—Mainz/Bischofsheim abgewickelt. Tiber  die linke 
Rheinstrecke verkehren während der Hauptver-
kehrszeiten nur noch wenige Güterzüge. Die Mög-
lichkeiten, den restlichen Güterverkehr räumlich 
und zeitlich zu verlagern, sind nach Auskunft der 
DB weitgehend ausgeschöpft. 

Anlage 133 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Wrede auf die Schriftliche 
Frage des Abgeordneten Ey (CDU/CSU) (Drucksa-
che 8/3692 Frage B 152): 

Unterstützt die Bundesregierung zur Förderung des zivilen und ge-
werblichen Flugreiseverkehrs sowie des Flugsports die erweiterte 
Nutzung des niedersächsischen Militärflugplatzes Diepholz? 

Die Bundesregierung unterstützt grundsätzlich 
Bestrebungen, zur Förderung der Allgemeinen Luft-
fahrt im Raume Diepholz und zur Verbesserung der 
luftverkehrsmäßigen Erschließung dieser Region 
die zivile Mitbenutzung des Fliegerhorstes Diepholz 



Deutscher Bundestag — 8. Wahlperiode — 203. Sitzung. Bonn, Donnerstag, den 28. Februar 1980 16331* 

zuzulassen. Im Dezember 1979 ist eine generelle Ei-
nigung über eine künftige Mitbenutzung des Flie-
gerhorstes Diepholz durch den Aero-Club Diepholz 
e. V. erreicht worden. Gegenwärtig werden noch of-
fene technische Einzelfragen zwischen dem Aero-
Club Diepholz und der zuständigen Wehrbereichs-
verwaltung geregelt. 

Anlage 134 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Wrede auf die Schriftlichen 
Fragen des Abgeordneten Dr. Zumpfort (FDP) 
(Drucksache 8/3692 Fragen B 153, 154, 155 und 
156): 

Welche Sicherheitsvorschriften und Schutzmaßnahmen werden für 
den Transport  gefährlicher Güter (z. B. Ammoniak und andere gefährli-
che und explosive Stoffe) durch den Nord-Ostsee-Kanal angewendet, 
und wie wird die Durchführung der Sicherheitsvorschriften gewährlei-
stet (Lotsen, Schiffahrtspolizei)? 

Entsprechen diese Maßnahmen vergleichbaren Vorkehrungen in an-
deren internationalen Wasserstraßen? 

Welche Katastrophenschutzplanungen bestehen für mögliche 
schwere Unfälle, z. B. einer Kollision eines Ammoniakschiffs bei völliger 
Verdampfung der Ladung in der Nähe von dicht besiedelten Gebieten, 
wie Brunsbüttel, Rendsburg oder Kiel? 

Werden in potentiell gefährdeten Gebieten am Nord-Ostsee-Kanal 
regelmäßig Katastrophenschutzübungen durchgeführt, die speziell auf 
derartige Unfälle abgestimmt sind, und wie sind die Organisationen des 
Katastrophenschutzes für solche Unfälle technisch und ausbildungsmä-
ßig vorbereitet? 

Zu Frage B 153: 

Der Nord-Ostsee-Kanal darf nur von solchen 
Tankschiffen mit gefährlichen Gütern befahren wer-
den, die neben den allgemeinen noch folgende, be-
sondere Voraussetzungen erfüllen: 

— ständige Sprechfunkverbindung zur Verkehrs-
lenkung, 

— geschlossene Tankdeckel, 

— einwandfrei arbeitendes Radargerät. 

Außerdem gilt für diese Fahrzeuge folgendes: 

— 24 Stunden vor Erreichen des Nord-Ostsee-Ka-
nals und unmittelbar vor Erreichen des Reviers 
müssen sich die Fahrzeuge anmelden und dabei 
alle wesentlichen Angaben über Ladung und 
Schiff machen, 

- sie sind lotsannahmepflichtig, 

— dem Lotsen ist von der Schiffsführung eine Tank-
schiff-Prüfliste ausgefüllt vorzulegen; bei festge-
stellten Mängeln kann die Durchfahrt durch den 
Nord-Ostsee-Kanal verwehrt werden, 

— Tankfahrzeuge mit gefährlichen Gütern werden 
im Nord-Ostsee-Kanal in eine höhere Verkehrs-
gruppe eingestuft als nach der Größe gerechtfer-
tigt; so werden größere Abstände erreicht und 
Begegnungen verstärkt in die breiten Weichen 
verlegt, 

— für die Beförderung von Ammoniak werden ne-
ben dem IMCO-Eignungszeugnis zusätzlich be- 

sondere Voraussetzungen gefordert, die sich u. a. 
auf die bauliche Beschaffenheit des Schiffes ein-
schließlich Isolierung, Rückverflüssigung, Si-
cherheitsabstand der Ladetanks von fier Außen-
haut erstrecken. 

Zu Frage B 154: 

Ja. 

Zu Frage B 155: 

Durch die vorgenannten Maßnahmen soll unter 
Berücksichtigung des Grundsatzes „Primärschutz 
geht vor Sekundärschutz" zunächst der Eintritt von 
Katastrophen verhindert werden. 

Für den dennoch nicht völlig auszuschließenden 
Fall einer Katastrophe besteht auf dem Nord-Ost-
see-Kanal im Hinblick auf den Verkehr ein Alarm-
plan. Durch den Alarmplan ist die sofortige Unter-
richtung der Kreise und Gemeinden sichergestellt. 
Der fließende Verkehr kann durch die Verkehrslen-
kung sofort unterbrochen werden. Damit wird ver-
mieden, daß weitere Schiffe in den Bereich eines 
Unfalles einlaufen. 

Katastrophenabwehrmaßnahmen für den Landbe-
reich sind nicht Aufgabe des Bundes. Die Frage, ob 
Katastrophenschutzplanungen für schwere Unfälle 
— z. B. die Kollision eines Ammoniakschiffes mit 
Verdampfung der Ladung — bestehen, kann nur 
vom Land Schleswig-Holstein beantwortet werden. 

Zu Frage B 156: 

Am Nord-Ostsee-Kanal werden regelmäßig in 
Abstimmung mit dem Innenminister des Landes 
Schleswig-Holstein und unter Einbeziehung der 
Kreise und Gemeinden Katastrophenschutzübun-
gen durchgeführt. Hinsichtlich der Einzelheiten 
über die Qualifikation der Katastrophenschutzorga-
nisationen kann ebenfalls nur das Land Schleswig-
Holstein Auskunft erteilen. 

Anlage 135 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Wrede auf die Schriftlichen 
Fragen des Abgeordneten Dr. Friedmann (CDU/ 
CSU) (Drucksache 8/3692 Fragen B 157 und 158): 

Ist die Bundesregierung bereit, in der zur Zeit in Vorbereitung befind-
lichen Ferienreiseverordnung für Obsttransporte an Wochenenden 
Ausnahmeregelungen zuzulassen, wie sie schon jetzt für Milchtrans-
porte bestehen? 

Ist die Bundesregierung bereit, auf die Deutsche Bundesbahn dahin 
gehend einzuwirken, daß das Teilstück Rastatt—Offenburg der geplan-
ten Bundesbahnschnelltrasse Mannheim—Basel, falls diese gebaut wer-
den sollte, verstärkt an die schon jetzt bestehende Rheintalstraße ange-
lehnt wird, um ein weiteres „Zerschneiden" des Rheintals und einen un-
nötig hohen Geländeverbrauch zu vermeiden? 

Zu Frage B .157: 

Die Bundesregierung sieht sich nicht in der Lage, 
in der in Vorbereitung befindlichen Ferienreisever-
ordnung Ausnahmeregelungen für Obsttransporte 
zuzulassen, wie sie für Milchtransporte bestehen. 
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Dies würde zu Berufungen zahlreicher Wi rt
-schaftsverbände führen und damit den Zweck der 

Verordnung gefährden. Allerdings wurden entspre-
chende Anträge mehrerer Bundesländer im Bundes-
rat angekündigt. Ob sie eine Mehrheit finden wer-
den, bleibt abzuwarten. 

Zu Frage B 158: 

Die Neubaustrecke Rastatt-Offenburg ist in der 
Stufe I des Bundesverkehrswegeplans '80 (BVWP '80) 
enthalten. Diese Stufe enthält die vordringlich ange-
strebten Maßnahmen, deren Realisierung bzw. Bau-
beginn im Zeitraum 1981-1990 möglich erscheint. 

Der sich anschließende Neubauabschnitt Offen-
burg-Basel ist demgegenüber Bestandteil der Stufe 
II des BVWP '80 (langfristig zu planende Objekte mit 
einem möglichen Baubeginn nach 1990). 

Die Hauptverwaltung der Deutschen Bundesbahn 
(DB)  hat  auf dieser Grundlage für die Gesamtstrecke 
Rastatt-Basel ihren nachgeordneten Stellen den 
Planungsauftrag erteilt. 

In den gesetzlich vorgeschriebenen Verfahren 
(landesrechtliche Raumordnungsverfahren, Plan-
feststellungsverfahren) wird die DB als zuständige 
und verantwortliche Planungsträgerin zu gegebener 
Zeit die Ergebnisse der durchzuführenden Untersu-
chungen über die Trassenführung mit allen Beteilig-
ten erörtern. Im Rahmen dieser Untersuchungen 
werden auch Linienführungen in Anlehnung an die 
bestehende Rheintalstrecke geprüft. 

Anlage 136 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Wrede auf die Schriftlichen 
Fragen des Abgeordneten Stutzer (CDU/CSU) 
(Drucksache 8/3692 Fragen B 159 und 160): 

Ist die Bundesregierung bereit, die Fähre mit Kettenantrieb in Fi-
scherhütte, die für viele Kraftfahrer zu längeren Wartezeiten führt, 
durch eine moderne Schnellfähre zu ersetzen mit dem Ziel, durch eine 
stärkere Inanspruchnahme den Fährbetrieb wi rtschaftlicher zu gestal-
ten, oder besteht immer noch die Gefahr, daß diese Fähre stillgelegt 
wird, obwohl die hierdurch dann zwangsläufigen Umwege der Fährbe-
nutzer zu einem erhöhten Energieverbrauch führen und somit nicht in 
das Energiesparkonzept der Bundesregierung passen würden? 

Ist der Bund bereit — weil es von allen Fraktionen der Büdelsdorfer 
Gemeindevertretung gewünscht wird , bei einem zweispurigen Aus

-

bau der Hollerstraße (B  203) einschließlich Abbiegespuren sowie Park-
und Bushaltebuchten den Abbruch der Häuser nördlich der Firma Ahl-
mann zu finanzieren, wie es bei dem ursprünglich geplanten vierspuri-
gen Ausbau vorgesehen war, weil bei zwei durchgehenden Fahrspuren 
ein sicherer und reibungsloser Verkehrsfluß nur dann erreicht werden 
kann, wenn diese Häuser abgerissen werden, oder bestehen hinsichtlich 
des Ausbaus und der Finanzierung der B 203 durch Büdelsdorf andere 
Vorstellungen? 

Zu Frage B 159: 

Wie Ihnen in Beantwortung Ihrer für die Sit-
zungswoche des Deutschen Bundestages vom 
10. Dezember 1979 eingereichten Frage (Bundes-
tagsdrucksache 8/3468, Nr. 240) mitgeteilt worden 
ist, wird im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens 
für die Sicherung des Nord-Ostsee-Kanals von km 
34,6 bis 40,0 die Notwendigkeit des Bedarfs der Er-
haltung der Fährstelle Fischerhütte unter Berück-
sichtigung der gestiegenen Energiepreise überprüft. 
Die Erörterungen mit Beteiligten und Betroffenen 
im Anschluß an die Planauslegung sind noch nicht  

abgeschlossen. Einzelheiten über die zukünftige Ge-
staltung des Querverkehrs im Raume Fischerhütte 
können daher zur Zeit noch nicht mitgeteilt wer-
den. 

Zu Frage B 160: 

Der Bund ist nicht bereit, einem zweistreifigen 
Ausbau der B 203 — Ortsdurchfahrt Büdelsdorf im 
Bereich der Hollerstraße zuzustimmen, bei dem ihm 
infolge der Anlegung von Abbiegespuren sowie von 
Park- und Bushaltebuchten die gleichen Folgeko-
sten für den Ankauf und Abbruch der an der B 203 
gelegenen Häuser nördlich der Firma Ahlmann ent-
stehen würden, wie bei der verkehrstechnisch gün-
stigeren, jedoch von der Gemeinde aufgrund 
schwerwiegender Bedenken abgelehnten Lösung 
des bislang geplanten vierstreifigen Ausbaus. 

Dies gilt um so mehr, als der Bund sich seinerzeit 
der Auffassung der Gemeinde angeschlossen hat, 
daß beim Ausbau der Ortsdurchfahrt Häuser ge-
schont werden sollen und daher möglichst ein 
zweistreifiger Querschnitt zu wählen sei. 

Ein zwischen der Gemeinde Büdelsdorf und der 
Straßenbauverwaltung des Landes Schleswig-Hol-
stein abgestimmtes neues Konzept für einen 2-strei-
figen Ausbau der B 203 — Ortsdurchfahrt liegt dem 
Bundesminister für Verkehr noch nicht vor; inso-
fern sind Überlegungen zur Finanzierung derzeit 
noch verfrüht. 

Anlage 137 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Wrede auf die Schriftliche 
Frage des Abgeordneten Biehle (CDU/CSU) (Druck-
sache 8/3692 Frage B 161): 

Ist die Bundesregierung bereit, dafür zu sorgen, daß in den Fahrplä-
nen der Deutschen Bundesbahn auf der Strecke zwischen Gemünden 
und Frankfurt nicht nur der allgemeine Reisezugverkehr, sondern auch 
die Berufspendler zwischen Gemünden und Frankfu rt  in der Auswei-
sung von günstigen D-Zügen gebührend berücksichtigt werden und 
nicht die günstigen D-Züge durch Eilzüge mit erheblich längeren Fahr-
zeiten (bedingt durch die vielen Halte) ersetzt werden? 

Die Deutsche Bundesbahn (DB), die über die 
Gestaltung ihres Reisezugangebotes eigenverant-
wortlich entscheidet, hat zu der ab Jahresfahrplan 
1980/81 (Beginn: 1. Juni 1980) vorgesehenen Bedie-
nung der Teilstrecke Frankfurt (Main)-Gemünden 
durch Fernzüge folgendes mitgeteilt: 

Das Fernzugangebot zwischen Frankfurt (Main) 
und Gemünden bleibt im Jahresfahrplan 1980/81 im 
wesentlichen unverändert. In bezug auf die Nutzung 
der Fernzüge durch Reisende des Berufsverkehrs 
wird jedoch insofern eine Verbesserung eintreten, 
als der D-Zug 223 (Holland-Wien-Expreß) mit unver-
änderter Reisezeit zwischen Frankfurt (Main) und 
Würzburg zusätzlich in Gemünden halten wird. Dar-
über hinaus wird das Angebot für Berufspendler 
durch den D-Zug 251 (Frankfurt-Prag) verbessert, 
der auf dem Abschnitt Frankurt (Main)-Nürnberg 
als Eilzug verkehrt und zusätzlich in Frankfurt 
(Main)-Süd und Heigenbrücken hält. Durch diese Er-
weiterung der Nutzungsmöglichkeit tritt zwischen 
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Frankfurt (Main) und Gemünden jedoch nur eine 
Reisezeitverlängerung von 4 Minuten ein, so daß 
von einer erheblich längeren Fahrzeit nicht die 
Rede sein kann. 

Anlage 138 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Wrede auf die Schriftliche 
Frage des Abgeordneten Dr. Kunz (Weiden) (CDU/ 
CSU) (Drucksache 8/3692 Frage B 162): 

Gibt es bundesrechtliche Vorschriften für Höchstbelastungswerte 
von Lärm bei Straßenkehrmaschinen und Müllfahrzeugen während der 
Arbeit, und zwar gemessen am Fahrerplatz und für die Anwohner der 
befahrenen Straßen, und wenn ja, wie wird ihre Einhaltung überprüft, 
wenn nein, besteht seitens der Bundesregierung die Absicht für eine ge-
sundheitsschonende Regelung? 

In den straßenverkehrsrechtlichen Vorschriften 
und den entsprechenden Richtlinien sind für Kraft-
fahrzeuge Grenzwerte hinsichtlich des Fahr- und 
des Standgeräusches festgelegt; die zulässige Lärm-
entwicklung für die sich im Arbeitseinsatz befindli-
chen Straßenkehrmaschinen oder Müllfahrzeuge ist 
im Verkehrsrecht bis jetzt nicht geregelt. 

Hinsichtlich der Lärmbelästigung des Fahrzeug-
führers am Arbeitsplatz sind in der Unfallverhü-
tungsvorschrift „Lärm" Grenzwerte vorgeschrieben, 
die mit Hilfe von Schallpegelmessern durch die Ge-
werbeaufsichtsämter überprüft werden können. 

Dem Bundestag liegt zur Zeit ein Entwurf für das 
Verkehrslärmschutzgesetz zur Beratung vor, in dem 
Immissionsgrenzwerte für Wohngebiete festgelegt 
werden sollen. Die Belastungsgrenzwerte beziehen 
sich auf den vom Straßenverkehr allgemein hervor-
gerufenen Lärm und nicht auf die Geräuschentwick-
lung eines Einzelfahrzeugs wie z. B. einer Straßen-
kehrmaschine oder eines Müllfahrzeugs. Es können 
daher auch keine Immissionsgrenzwerte von Einzel-
fahrzeugen überprüft werden. 

Das Umweltbundesamt untersucht zur Zeit im 
Auftrag des Bundesministers des Innern die Mög-
lichkeiten einer Verminderung der Geräuschemis-
sionen von im Arbeitseinsatz befindlichen Müllfahr-
zeugen, während der Technische Überwachungs- 
Verein Rheinland e. V. im Auftrage des Bundesmini-
sters der Arbeit Untersuchungen zur Verbesserung 
des Lärmschutzes am Arbeitsplatz von Müllfahrzeu-
gen und Straßenkehrmaschinen durchführt. 

Nach Abschluß dieser Forschungsprojekte wird 
die Bundesregierung die Ergebnisse der Arbeiten 
auswerten und erforderlichenfalls eine weitere Her-
absetzung der Lärmemissionen dieser Kraftfahr-
zeuge anstreben. 

Anlage 139 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Wrede auf die Schriftliche 
Frage des Abgeordneten Francke (Hamburg) (CDU/ 
CSU) (Drucksache 8/3692 Frage B 163): 

Ist die Bundesregierung bereit, im Dienst der Deutschen Bundespost 
die Ämter der Besoldungsgruppen A 2 und A 3 in Fortfall zu brin-
gen? 

Der Bundesminister für das Post- und Fernmelde-
wesen läßt z. Z. den Arbeitswert der Tätigkeiten 
bzw. Funktionen des einfachen Postdienstes, insbe-
sondere die Tätigkeitsfelder im Grenzbereich zwi-
schen einfachem und mittlerem Postdienst untersu-
chen. Das Ergebnis dieser Untersuchung wird vor-
aussichtlich Ende März 1980 vorliegen. 

Im Rahmen dieser Untersuchung wird auch ge-
prüft, ob und in welchem Umfang bisher den Besol-
dungsgruppen A 2 oder A 3 zugeordnete Tätigkei-
ten oder Funktionen infolge gestiegener Anforde-
rungen höher bewertet werden können. 

Anlage 140 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Wrede auf die Schriftliche 
Frage des Abgeordneten Dr. Narjes (CDU/CSU) 
(Drucksache 8/3692 Frage B 164): 

Welche schwerwiegenden Gründe sprechen dagegen, dem Fern-
sprechraum Bonn bei der beabsichtigten Änderung der Ortskennzahl 
entsprechend der Funktion Bonns als Hauptstadt eine zweistellige 
Ortskennziffer zuzuweisen? 

Die Länge der Ortsnetzkennzahl hängt u. a. ab 
von 
— der Länge der zugelassenen internationalen Ruf-

nummer, die sich aus Länderkennzahl, Ortsnetz-
kennzahl und Teilnehmerrufnummer zusam-
mensetzt und nach internationalen Vereinba-
rungen höchstens 12 Stellen haben darf, 

— der Zahl der Teilnehmer in einem Ortsnetz, 
— der Zahl der Ortsnetze in einem Land, 
— der technischen Gestaltung des Fernsprechnet-

zes und 
— der Verfügbarkeit von Kennzahlen bestimmter 

Stellenzahl. 

Das Ortsnetz 2221 Bonn ist im vierstufig aufge-
bauten Netz der Deutschen Bundespost über die 
Knotenvermittlungsstelle 222 Bonn und die Haupt-
vermittlungsstelle 22 Köln an die Zentralvermitt-
lungsstelle 2 Düsseldorf angeschlossen. 

Bei mehr als 3 600 Ortsnetzen im Bundesgebiet 
einschließlich Berlin (West) müssen die Ortsnetz-
kennzahlen entsprechend den dargestellten Grund-
sätzen vierstellig sein. Zweistellige Kennzahlen ste-
hen unter Berücksichtigung von sonstigem Kenn-
zahlenbedarf (Verkehrsausscheidungsziffern, Son-
der- und Ansagedienste) nur für etwa 80 Ortsnetze 
zur Verfügung. Deshalb muß sich ihre Vergabe 
streng an technischen Notwendigkeiten orientie-
ren, die für das Ortsnetz Bonn keine zweistellige 
Kennzahl rechtfertigen. 

Allerdings war es möglich, die Kennzahl von 
Bonn auf drei Stellen zu verkürzen. Ab 17. Mai 1980 
lautet sie 228. 
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Anlage 141 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Wrede auf die Schriftliche 
Frage des Abgeordneten Dr. Bötsch (CDU/CSU) 
(Drucksache 8/3692 Frage B 165): 

Welche Kosten mußten die Telefonbenutzer für die Plakat- und An-
zeigenaktion der Deutschen Bundespost aufbringen, um der Bevölke-
rung die Neuregelung des Telefonzeittakts näherzubringen? 

Eine Anzeigenaktion zum Telefon-Nandienst hat 
es 1979 nicht gegeben, auch für 1980 ist keine vorge-
sehen. 

Die 1978 zum Telefon-Nandienst durchgeführte 
Ankündigungskampagne mit Informationsanzeigen 
in Tageszeitungen, Illustrierten-Anzeigen und 
Großflächenplakaten kostete rund 2,9 Millionen 
DM. 

Die im Januar 1980 gleichzeitig mit der Einfüh-
rung des Telefon-Nandienstes begonnene Plakatak-
tion zur Information der Offentlichkeit über das 
neue Tarifsystem kostete 634 000 DM. 

Anlage 142 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Wrede auf die Schriftliche 
Frage des Abgeordneten Reddemann (CDU/CSU) 
(Drucksache 8/3692 Frage B 166): 

Gehört es zur normalen Praxis der Deutschen Bundespost, Geschäfts-
räume zu Preisen zu vermieten, die weit über dem Durchschnitt liegen, 
oder handelt es sich bei der Anmietung eines Ladenlokals in Hagen zum 
Preis von ca. 100 000 DM pro Jahr um eine Ausnahme? 

Die Deutsche Bundespost zahlt ortsübliche Mie-
ten. Im vorliegenden Fall werden in Hagen Räume 
für den Kundenberatungsdienst des Fernmeldewe-
sens benötigt. 

Die Effizienz dieses Kundenberatungsdienstes 
hängt wesentlich von der verkehrsgünstigen Lage 
der jeweiligen Beratungsstelle und den räumlichen 
Möglichkeiten ab, das vielfältige Angebot anspre-
chend zu präsentieren. Die Anmietung entsprechen-
der Räume in Hagen unmittelbar an der Fußgänger-
zone erfüllt in optimaler Weise beide Voraussetzun-
gen. Die Deutsche Bundespost verfügt in den ange-
mieteten Räumen über eine Nutzfläche von ca. 
180 qm; die Miete von rund 45,— DM/qm ist für Ge-
schäftsräume in dieser Spitzenlage vertretbar und 
erreicht weder örtlich noch generell eine Ausnah-
mehöhe. 

Anlage 143 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Wrede auf die Schriftliche 
Frage der Abgeordneten Frau Dr. Lepsius (SPD) 
(Drucksache 8/3692 Frage B 167): 

Wird die Deutsche Bundespost zur Verladung von Postgut auf Bahn-
höfen der Deutschen Bundesbahn Container einführen, um die von mir 
vielfach beobachtete Sorglosigkeit beim Umladen von Postgut in Züge 
der Deutschen Bundesbahn auszuschließen? 

Die Deutsche Bundespost setzt insbesondere im 
Postpaketdienst bereits seit längerem mit gutem Er-
folg über 100 000 Klein-Container ein. Diese Contai-
ner können jedoch nur in Güterwagen befördert 
werden, die in besonderen Postbahnhöfen be- und 
entladen werden. 

Versuche, auch andere Sendungen wie Briefbeu-
tel, Schnellsendungen oder Zeitungen, die überwie-
gend mit Bahnpostwagen in Reisezügen befördert 
werden, mit Hilfe von Containern zu verladen, ha-
ben zu keinen befriedigenden Ergebnissen geführt 
und mußten eingestellt werden. Es ergaben sich da-
bei nicht nur Probleme mit dem knappen Stauraum 
in den Bahnpostwagen. Hinzu kam, daß man mit den 
unumgänglichen technischen Hilfsmitteln für das 
Verladen von Containern wie Gabelstapler oder He-
bebühnen den gestellten Anforderungen, nämlich 
eine eisenbahnbedingt häufig sehr kurze Umschlag-
zeit einzuhalten und den Reiseverkehr auf den 
Bahnsteigen nicht zu behindern, nicht entsprechend 
gerecht werden konnte. Ladungsrückstände und 
Verzögerungen waren oftmals die Folge. 

Die Deutsche Bundespost ist deshalb gezwungen, 
im Interesse eines reibungslosen und schnellen Be-
triebsablaufs das herkömmliche Ladeverfahren bei 
Bahnpostwagen in Reisezügen beizubehalten. Trotz 
des Zeitdrucks, unter dem diese Arbeiten durchzu

-

führen sind, sind die Bediensteten gehalten, auf 
sorgfältige Behandlung der Ladungsgegenstände 
Rücksicht zu nehmen. 

Anlage 144 

Antwort 

des Bundesministers Ertl auf die Schriftliche Frage 
des Abgeordneten Röhner (CDU/CSU) (Drucksache 
8/3692 Frage B 168): 

Treffen Meldungen zu, wonach die Bundesregierung Möglichkeiten 
zur Fortführung des  Dorfemeuerungsprogramms nach dem Auslaufen 
des Programms für Zukunftsinvestitionen prüft, und — bejahendenfalls 
— in welchem konkreten Stadium befinden sich die diesbezüglichen 
Planungen? 

Die Förderung der Dorferneuerung im Rahmen 
des Programms für Zukunftsinvestitionen ist bun-
desweit auf ein außerordentlich großes Interesse 
und eine lebhafte Nachfrage gestoßen. Es besteht 
ein erheblicher Antragsüberhang von Gemeinden, 
die im Programm nicht mehr berücksichtigt werden 
konnten. Die Bundesregierung verkennt nicht die 
strukturpolitisch, raumordnungspolitisch und ge-
sellschaftspolitisch begründete Notwendigkeit, in 
der Durchführung von Dorferneuerungsmaßnah-
men nicht nachzulassen. Sie prüft daher alle Mög-
lichkeiten zur Fortführung der Förderung der Dorf-
erneuerung. Gespräche auf Ministerebene haben 
stattgefunden. Die Bereitstellung zusätzlicher Bun-
desmittel für die Förderung der Dorferneuerung ab 
1981 setzt allerdings eine Änderung des Finanzpla-
nes voraus. Eine Entscheidung darüber durch die 
Bundesregierung kann erst mit den Beratungen 
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über den Bundeshaushalt 1981 getroffen werden. 
Diese sind derzeit noch nicht abgeschlossen. 

Anlage 145 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Stahl auf die Schriftlichen 
Fragen des Abgeordneten Dr.-Ing. Laermann (FDP) 
(Drucksache 8/3692 Fragen B 171 und 172): 

Hält es die Bundesregierung für vereinbar mit ihrer wiederholt er-
klärten Absicht, z. B. Drucksache 8/3429, die Transparenz der Subventio-
nen zu erhöhen, wenn von den Fördermitteln in Höhe von ca. 1,9 Mil-
liarden DM, die im Jahr 1979 aus dem Haushalt des Bundesforschungs-
ministeriums an die Wirtschaft geflossen sind, im 7. Subventionsbericht 
der Bundesregierung nur ein Betrag von 76 Millionen DM aufgeführt 
wird? 

Wird die Bundesregierung für den im Jahr 1981 dem Deutschen Bun-
destag vorzulegenden 8. Subventionsbericht sicherstellen, daß die For-
schungs- und Entwicklungsfinanzhilfen für Unternehmen der gewerbli-
chen Wirtschaft aus dem Haushalt des Bundesforschungsministeriums 
genauso umfassend aufgeführt werden wie bisher schon die entspre-
chenden Fördermittel aus anderen Ressorts? 

Zu Frage B 171: 

Die aus dem Haushalt des Bundesministers für 
Forschung und Technologie an Unternehmen der 
gewerblichen Wirtschaft vergebenen Mittel zur För-
derung von Forschung und Entwicklung sind keine 
Finanzhilfen im Sinne des § 12 StWG. Sie dienen un-
mittelbar weder dazu, Produktionen oder Leistun-
gen in Betrieben oder Wirtschaftszweigen zu erhal-
ten oder an neue Bedingungen anzupassen, noch 
den Produktivitätsfortschritt und das Wachstum 
von Betrieben oder Wirtschaftszweigen zu fördern. 
Es besteht daher grundsätzlich keine Notwendig-
keit, die Forschungsförderungsmittel des Bundesmi-
nisters für Forschung und Technologie im Bericht 
der Bundesregierung über die Entwicklung der Fi-
nanzhilfen und Steuervergünstigungen auszuwei-
sen. Lediglich Zuwendungen für marktnahe For-
schungs- und Entwicklungsvorhaben sind in dem 
Bericht aufgeführt, da bei derartigen Vorhaben der 
Beitrag zur Erfüllung der technologiepolitischen 
Zielsetzungen häufig auch unmittelbar mit Produk-
tivitäts- und Wachstumseffekten in den durchfüh-
renden Unternehmen verknüpft ist. Die Transpa-
renz über alle Zuwendungen an Unternehmen der 
gewerblichen Wirtschaft aus dem Haushalt des Bun-
desministers für Forschung und Technologie ist 
durch den jährlich erscheinenden BMFT-Förde-
rungskatalog gewährleistet, in dem sämtliche geför-
derten FuE-Vorhaben nach Zuwendungsempfänger, 
Aufgabenstellung, Laufzeit und Förderungsbetrag 
ausgewiesen sind. 

Zu Frage B 172: 

Die Bundesregierung sieht aus den genannten 
Gründen gegenwärtig keine Veranlassung, den Be-
richtskreis der im Subventionsbericht ausgewiese-
nen Zuwendungen für Forschungs- und Entwick-
lungsvorhaben der gewerblichen Wirtschaft zu än-
dern.  

Anlage 146 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Stahl auf die Schriftlichen 
Fragen des Abgeordneten Bahner (CDU/CSU) 
(Drucksache 8/3692 Fragen B 173, 174 und 175): 

Wieviel Anfragen auf Beteiligung hat die Frankfurter Wagnisfinan-
zierungsgesellschaft mbH seit ihrer Gründung 1975 bearbeitet, wie lau-
tet der Proporz zwischen zustande gekommenen Beteiligungen, abge

-

lehnten und noch in Prüfung befindlichen Beteiligungsanfragen? 

Wieviel von den bisher eingegangenen Beteiligungen mußten als 
Verlustgeschäft abgeschrieben werden? 

Welche materiellen und immateriellen Vorteile werden Berliner Un-
ternehmen bzw. in Berlin investierende Unternehmen durch die Ein-
richtung eines Berliner Büros der Frankfurter Wagnisfinanzierungsge-
sellschaft genießen? 

Zu Frage B 173: 

Seit Beginn ihrer Tätigkeit hat die Deutsche Wag-
nisfinanzierungsgesellschaft mbH (WFG) 913, z. T. 
formlose Anfragen nach Beteiligungskapitel erhal-
ten. Davon wurden 242 einer näheren Prüfung un-
terzogen, woraus sich 24 Beteiligungen ergaben 
(Stichtag 30. September 1979). Zu diesem Zeitpunkt 
befanden sich noch 22 Projekte in Prüfung bzw. in 
Vertragsverhandlung. 

Zu Frage B 174: 

Aufgabe der WFG ist es, insbesondere für kleine 
und mittlere Unternehmen Wagniskapital und Ma-
nagementunterstützung für risikobehaftete, vor-
nehmlich technische Innovationen bereitzustellen. 

Von den 24 eingegangenen Beteiligungen mußten 
bis zum 30. September 1979 drei als verloren abge-
schrieben werden. 

Zu Frage B 175: 

Durch die Einrichtung des Berliner Büros der 
WFG wird in erster Linie eine verstärkte örtliche 
Beratung und Betreuung der an Wagniskapital in-
teressierten Berliner Unternehmen gewährleistet. 

Materielle Vorteile ergeben sich aus der Abände-
rung der im Bundesgebiet üblichen WFG-Konditio-
nen zugunsten der Berliner Unternehmen sowie aus 
der Bereitstellung von Bundesmitteln zur Verbesse-
rung der Eigenkapitalbasis der Berliner Unterneh-
men (sog. Sondermittel). 

Im einzelnen sind folgende Vergünstigungen vor-
gesehen: 
— Reduzierung der Untergrenze für Innovations

-

projekte der WFG in Berlin auf 200 000 DM 
— Reduzierung der vom Beteiligungsnehmer zu 

tragenden Feinprüfgebühr auf 0,5 % der Beteili-
gungssumme des WFG gegenüber 1 % im Bun-
desgebiet 

— Einführung einer Obergrenze für das Auseinan-
dersetzungsguthaben, das die WFG beim Aus-
scheiden aus dem Unternehmen erhält. Dadurch 
wird die aus der Beteiligung resultierende Bela-
stung für das Unternehmen abschätzbar. 



16336* Deutscher Bundestag — 8. Wahlperiode — 203. Sitzung. Bonn, Donnerstag, den 28. Februar 1980 

Anlage 147 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Grüner auf die Schriftli

-

chen Fragen des Abgeordneten Gerstein (CDU/ 
CSU) (Drucksache 8/3692 Fragen B 176, 177, 178 und 
179): 

Welche Standorte sind für die in dem von der Bundesregierung veröf-
fentlichten Kohlenveredlungsprogramm genannten Kohleveredlungs-
anlagen vorgesehen, und inwieweit bestehen für diese Standorte bereits 
planungsrechtliche Voraussetzungen für den Bau der Anlagen? 

Welchen wesentlichen Bedingungen, vor allem hinsichtlich Größe 
insgesamt und Abstand zu Wohngebieten, müssen die Standorte für die 
Kohleveredlungsanlagen genügen? 

Wird die von vielen industriellen Betreibern gewünschte Umstellung 
von ölverbrauchenden Altanlagen auf moderne Kohlefeuerungsanlagen 
durch bundesrechtliche Vorschriften behindert? 

Welche Maßnahmen beabsichtigt die Bundesregierung zu ergreifen, 
um die zu einem vermehrten Einsatz von Kohle anstelle von Öl, insbe-
sondere schwerem Heizöl, notwendige Änderung der Verbrauchstruk-
tur in der Bundesrepublik Deutschland zu erleichtern und zu beschleu-
nigen? 

Zu Fragen B 176 und 177: 

Die Bundesregierung hat das Kohleveredlungs-
programm in den „Aktuellen Beiträgen zur Wirt-
schafts- und Finanzpolitik" Nr. 6/1980 des Presse- 
und Informationsamtes vom 31. Januar 1980 veröf-
fentlicht. Darin sind die Vorhaben zur Kohleverga-
sung und Kohleverflüssigung im einzelnen be-
schrieben (vgl. Tabellen 3 bis 5). Soweit die Unter-
nehmen bereits konkrete Standorte genannt haben, 
sind sie dort angegeben. In einer Reihe von Fällen 
liegt bislang lediglich das Steinkohlen- oder Braun-
kohlenrevier fest, innerhalb dessen die Anlage er-
richtet werden soll. Bei zwei Vorhaben ist die Stand-
ortfrage noch offen. 

Die Anlagen zur Kohlevergasung sollen nach den 
Planungen der Industrie in bereits bestehende Indu-
striekomplexe integrie rt  werden. Planungsrechtlich 
ergeben sich damit gegenüber den Verflüssigungs-
anlagen, bei denen dies schon wegen ihres größeren 
Flächenbedarfs wahrscheinlich nicht möglich sein 
wird, deutliche Vorteile. 

Die Standortfragen sind einer der wesentlichen 
Schwerpunkte der sog. Vorprojekte, mit denen die 
Industrie grundlegende Planungsarbeiten zur tech-
nischen Auslegung, dem voraussichtlichen Termin-
plan sowie zu den Kosten und zur Wirtschaftlichkeit 
des einzelnen Vorhabens unter Berücksichtigung 
der Erfordernisse des Umweltschutzes durchführt. 

Die Anforderungen an den Standort für das ein-
zelne Kohleveredlungsvorhaben sollen im Rahmen 
der Vorprojekte im einzelnen festgelegt werden. 
Zum Flächenbedarf liegen erste Unternehmens-
schätzungen bereits vor. Für eine große Verflüssi-
gungsanlage werden demnach rd. 200-400 ha benö-
tigt. Für Kohlevergasungsanlagen werden zwischen 
2 und gut 100 ha genannt (maßgeblich ist insbeson-
dere der Kohledurchsatz und die Frage, ob die An-
lage mit einem Kohlekraftwerk kombiniert werden 
soll). 

Die Entfernung von Kohleveredlungsanlagen zu 
Wohngebieten hängt entscheidend von den Emis-
sionen dieser Anlagen und den örtlichen Bedingun-
gen ab. Die Industrie wird die Umweltprobleme in 
den Vorprojekten als eines der zentralen Themen 
behandeln und die Vorhaben frühzeitig mit den für 
die Genehmigung zuständigen Behörden der Länder 
besprechen, um die Voraussetzungen für die Geneh-

migungsfähigkeit der Anlagen zu schaffen. Darüber 
hinaus hat das Umweltbundesamt im Rahmen des 
Umweltforschungsplanes 1980 Untersuchungen zur 
Beurteilung der Umweltbelastung und möglicher 
Gegenmaßnahmen eingeleitet. 

Zu Frage B 178: 

Eine Behinderung der Umstellung ölverbrauchen-
der Altanlagen auf moderne Kohlefeuerungsanla-
gen durch bundesrechtliche Vorschriften ist nicht 
gegeben. Allerdings sind dera rtige Umstellungen 
bei genehmigungsbedingten Anlagen in der Regel 
als wesentliche Änderungen im Sinne von § 15 des 
Bundes-Immissionsschutzgesetzes anzusehen und 
bedürfen deshalb der Genehmigung aus Gründen 
des Immissionsschutzes. 

Zu Frage B 179: 

Die Substitution von Dl durch Kohle ist für die 
Bundesregierung ein vorrangiges energiepolitisches 
Ziel. Insbesondere bietet der industrielle Wärme-
markt ein erhebliches Substitutionspotential für 
Kohle (rd. 24,5 Millionen t SKE). Die Bundesregie-
rung hat bereits durch Eröffnung eines Importkoh-
lekontingents von jährlich 1,1 Millionen t für die 
Jahre 1979 bis 1981 einen wirksamen ökonomi-
schen Anreiz für die Ölsubstitution in diesem Be-
reich gegeben. Durch den Einsatz von Importkohle, 
die gegenwärtig rd. 50 % preisgünstiger ist als deut-
sche Kohle, werden die z. T. erheblichen Umstel-
lungs- und Folgeinvestitionen wirtschaftlich ver-
tretbar und beschleunigt. 

Im Verstromungsbereich haben die Bemühungen 
zur Sicherung des Absatzes der deutschen Stein-
kohle dazu geführt, daß derzeit nur noch rd. 8 % der 
Stromerzeugung auf Öl basiert. Dieser Anteil soll 
künftig noch weiter verringert werden. 

Im Rahmen des Programms der Bundesregierung 
für Zukunftsinvestitionen — Fernwärme — werden 
auch Kohleheizkraftwerke gefördert, durch welche 
neben der Energieeinsparung auch der Einsatz von 
01 in den angeschlossenen Verbrauchsbereichen 
(insbesondere Ballungsgebieten) zurückgedrängt 
wird. 

Die Bundesregierung berät z. Z. mit den Ländern 
über ein spezielles Kohleheizkraftwerks- und Fern-
wärme-Ausbauprogramm. Danach sollen nur noch 
Heizkraftwerke auf Basis von Kohle und Müll geför-
dert werden. 

Anlage 148 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Stahl auf die Schriftliche 
Frage des Abgeordneten Kittelmann (CDU/CSU) 
(Drucksache 8/3692 Frage B 180): 

Warum hat die Bundesregierung bei der Vergabe der in Berlin durch-
geführten Forschungsvorhaben „Telebus für Behinderte" und „Verkehrs-
führungssystem für Sehbehinderte" den Berliner Senat als Auftraggeber 
veranlaßt, den Auftrag an die Studiengesellschaft Nahverkehr (SNV) 
mit Sitz in Hamburg zu vergeben, obwohl zumindest letzteres Vorhaben 
nicht in den eigentlichen Tätigkeitsbereich dieser Gesellschaft fällt? 



Deutscher Bundestag — 8. Wahlperiode — 203. Sitzung. Bonn, Donnerstag, den 28. Februar 1980 16337* 

Die Forschungsvorhaben „Telebus" und „Ver-
kehrsführungssystem für Sehbehinderte" sind vom 
Berliner Senat vergeben worden, der zu beiden Vor-
haben beim BMFT eine anteilige Zuwendung bean-
tragt hatte, die auch gewährt wurde. 

Der BMFT hat in keinem der beiden Fälle den 
Berliner Senat veranlaßt, einen bestimmten Unter-
auftragnehmer einzuschalten. Der Vorschlag, die 
Zweigniederlassung Berlin der SNV Studiengesell-
schaft Nahverkehr zur Bearbeitung einzuschalten, 
kam in beiden Fällen vom Berliner Senat. Der 
BMFT, dem die SNV seit langem bekannt ist, hatte 
keinen Grund, eine sachgerechte ordnungsgemäße 
Bearbeitung durch die SNV anzuzweifeln. 

Im übrigen darf ich zur sachlichen Richtigstellung 
mitteilen: 

Der Sitz der SNV ist nicht Hamburg, sondern 
Düsseldorf. Die Arbeiten an den Vorhaben „Telebus" 
und „Verkehrsführungssystem für Sehbehinderte" 
werden von der Zweigniederlassung Berlin der SNV 
durchgeführt. 

Anlage 149 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Engholm auf die Schriftli-
chen Fragen des Abgeordneten Daweke (CDU/ 
CSU) (Drucksache 8/3692 Fragen B 181 und 182): 

Welche Länder und welche Studentenwohnheimträger beteiligen 
sich an dem Demonstrativvorhaben mit dem Schwerpunkt „Energiespa-
ren beim Bau und Betrieb von Studentenwohnheimen", wie es der Parla-
mentarische Staatssekretär beim Bundesminister für Bildung und Wis-
senschaft in seiner Antwort vom 13. Februar 1980 auf meine diesbezüg-
lichen Fragen angekündigt hat? 

Hält die Bundesregierung die Umsetzung von g rundsätzlichen Er-
kenntnissen auf die spezifischen Anforderungen und Bedingungen des 
Studentenwohnraumbaus angesichts der Misere im Studentenwohn-
raumbau sowie der nach wie vor geringen Kostenrichtwerte für eine 
vorrangige Aufgabe? 

Zu Frage B 181: 

Die Bundesländer haben Anfang Dezember 1979 
ihre grundsätzliche Bereitschaft erklärt, sich an den 
vorgesehenen Demonstrativvorhaben „Energiespa-
ren beim Bau und Betrieb von Studentenwohnhei-
men" zu beteiligen. Ebenso hat eine Reihe von Stu-
dentenwerken ihr Interesse bekundet, die Träger-
schaft für ein derartiges Demonstrativvorhaben zu 
übernehmen. 

Die Entscheidung über die Standorte der Vorha-
ben im einzelnen steht jedoch noch aus. In der An-
nahme Ihres fortdauernden Interesses werde ich Sie 
gern über die Entwicklung auf dem laufenden hal-
ten. 

Zu Frage B 182: 

Bund und Länder haben vereinbart, die Kosten-
richtwerte für die Studentenwohnraumförderung 
mit Wirkung vom 1. Januar 1980 von 28 000 DM auf 
33 000 DM pro Wohnheimplatz, d. h. um rund 18 
zu erhöhen. 

Die Bundesregierung mißt der Energieeinspa rung 
auch beim Bau und Betrieb von Studentenwohnhei-
men — insbesondere unter sozialen Gesichtspunk-

ten — erhebliche Bedeutung bei, weil sich steigende 
Energiekosten direkt auf die  Mieten auswirken. 

Im übrigen tragen derartige Demonstrativvorha-
ben erfahrungsgemäß auch zur Schaffung zusätzli-
cher Wohnheimplätze bei. 

Anlage 150 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Engholm auf die Schriftli-
che Frage des Abgeordneten Milz (CDU/CSU) 
(Drucksache 8/3692 Frage B 183): 

Trifft es zu, daß mehr Ausbildungsplätze für Jugendliche zur Verfü-
gung stehen als es Schulabsolventen in 1980 geben wird und kann die 
Bundesregierung Angaben darüber wachem, wieviel Ausbildungsplätze 
mehr als auszubildende Jugendliche vorhanden sein werden? 

Das Angebot an Ausbildungsplätzen betrug be-
reits 1979 rund 677 000 und überstieg erstmals seit 5 
Jahren die Nachfrage. 

Die Nachfrage nach Ausbildungsplätzen für das 
Jahr 1980 wird im Berufsbildungsbericht 1980 auf 
rund 668 000 geschätzt. 

Für 1980 gehen alle an der beruflichen Bildung 
Beteiligten davon aus, daß durch verstärkte Bemü-
hungen das Angebot an Ausbildungsplätzen weiter 
ansteigen wird, so daß eine weitere Verbesserung 
des Verhältnisses von Angebot und Nachfrage er-
wartet werden kann. 

Die Bundesregierung hält diese Verbesserung 
auch für dringend erforderlich, damit den Jugendli-
chen mehr Berufswahlmöglichkeiten eröffnet und 
regionale Ungleichgewichte zwischen Angebot und 
Nachfrage abgebaut werden. 

Anlage 151 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Engholm auf die Schriftli-
chen Fragen des Abgeordneten Horstmeier (CDU/ 
CSU) (Drucksache 8/3692 Fragen B 184 und 185): 

Wie weit sind bisher die Beratungen des Ausschusses für Fragen Be-
hinderter beim Bundesinstitut für Berufsbildung in Berlin zur qualifi-
zierten Berufsförderung behinderter Jugendlicher unterhalb der Ebene 
der zur Zeit anerkannten Ausbildungsregelungen vorangekommen, und 
wird dabei u. a. auch eine zeitliche Ausdehnung der Berufsfindungsmaß-
nahme für Jugendliche, die körperbehindert und lernbehindert sind, er-
wogen? 

Teilt die Bundesregierung die Auffassung, daß durch ein breiteres An-
gebot im Trainings- und Arbeitsbereich in den Werkstätten für Behin

-

derte die persönliche Leistungsfähigkeit körperbehinderter Jugendli-
cher so gesteigert werden könnte, daß sich ihre Chancen erhöhen, in Be-
rufsbildungswerke oder auf den freien Arbeitsmarkt vermittelt zu wer-
den, und wie wird die Bundesregierung bejahendenfalls diese Anregung 
unterstützen? 

Zu Frage B 184: 

Der Ausschuß für Fragen Behinderter beim Bun-
desinstitut für Berufsbildung (AFB) hat sich in den 
Sitzungen am 26. September und am 6. Dezember 
1979 eingehend mit der Problematik einer qualifi-
zierten Berufsförderung behinderter Jugendlicher 
unterhalb der Ebene der zur Zeit anerkannten Aus-
bildungsregelungen beschäftigt. Er wird diese Bera-
tungen voraussichtlich in seiner nächsten Sitzung 
am 25./26. März abschließen und dabei auch die wei- 
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tere Behandlung dieser Fragen im Verwaltungsrats-
ausschuß für Berufsberatung, Förderung der berufli-
chen Bildung und berufliche Rehabilitation der Bun-
desanstalt für Arbeit (Verwaltungsratsausschuß II) 
berücksichtigen. 

Der Verwaltungsratsausschuß II stimmte in sei-
ner Sitzung am 9./10. Januar 1980 mit der Verwal-
tung der Bundesanstalt darin überein, daß innerhalb 
der Grenzen der unabdingbaren Inhalte von Ausbil-
dungsregelungen für Behinderte nach § 48 Berufs-
ausbildungsgesetz und § 42 b Handwerksordnung 
alle Möglichkeiten zur Ausbildung behinderter Ju-
gendlicher im Rahmen des Berufsbildungsgesetzes 
ausgeschöpft werden sollten, um möglichst vielen 
behinderten Jugendlichen eine qualifizierte Berufs-
ausbildung und auf dieser Grundlage ebenso die 
Einmündung in eine qualifizierte Beschäftigung zu 
ermöglichen. Der Ausschuß geht jedoch davon aus, 
daß trotz Ausschöpfung dieser Möglichkeiten eine 
nicht unerhebliche Zahl behinderter Jugendlicher 
verbleiben wird, die auch bei umfassender Förde-
rung (z. B. im Berufsbildungswerk) diesen Anforde-
rungen nicht gewachsen sind. Er kam zu dem Ergeb-
nis, daß eine systematische Förderung dieser Ju-
gendlichen durch eine Weiterentwicklung (inhaltli-
che Anreicherung, Verlängerung der Regeldauer 
über ein Jahr hinaus) der Lehrgänge zur Verbesse-
rung der Eingliederungsmöglichkeiten auf dem all-
gemeinen Arbeitsmarkt erreicht werden könnte. 
Das Lehrgangsangebot soll entsprechend ausgestal-
tet und erprobt werden. Es bestand Übereinstim-
mung, daß in diese Erprobung neben den freien Trä-
gern auch Betriebe und einige Berufsbildungswerke, 
die über Erfahrung bei der Berufsförderung insbe-
sondere mehrfach behinderter Jugendlicher verfü-
gen, einbezogen werden sollen. 

Der Verwaltungsratsausschuß II faßte folgenden 
Beschluß: 
1. Die Verwaltung wird beauftragt, das Angebot 

von Lehrgängen zur Verbesserung der Einglie-
derungsmöglichkeiten in der Weise weiterzu-
entwickeln, daß entsprechende Maßnahmen un

-

ter vergleichender Berücksichtigung der ver-
schiedenen Personengruppen, der möglichen 
und geeigneten Lernorte, der zu beteiligenden 
Institutionen so bald wie möglich erprobt wer-
den können. 

2. Dieses Lehrgangsangebot soll für behinderte Ju-
gendliche angelegt sein, die erstmalig vor dem 
Einstieg in das Berufsleben stehen, auf Grund 
Art oder Schwere ihrer Behinderung durch eine 
Ausbildung nach den Normen des Berufsbil-
dungsgesetzes — selbst unter Ausschöpfung der 
Möglichkeiten nach § 48 BBiG/§ 42 b HwO — je-
doch überfordert, durch die Eingliederung in ei-
ner Werkstatt für Behinderte allerdings unter-
fordert wären. 

Zu Frage B 185: 

Die Bundesregierung teilt die Auffassung, daß 
durch ein breiteres Angebot im Arbeitstrainingsbe-
reich der Werkstätten für Behinderte die persönli-
che Leistungsfähigkeit behinderter Jugendlicher so 
gesteigert werden kann, daß sich die Möglichkeiten 
einer Ausbildung in einem Berufsbildungswerk oder 
einer Eingliederung in das Arbeitsleben verbessern. 
Sie hat daher in § 3 Abs. 2 des Entwurfs der 3. Ver-
ordnung zur Durchführung des Schwerbehinderten-
gesetzes (Werkstättenverordnung Schwerbehinder-
tengesetz - SchwbWV), dem der Bundesrat mit 
Maßgabe von einigen Änderungen am 8. Februar 
1980 zugestimmt hat, vorgesehen, daß das Angebot 
an berufsfördernden Maßnahmen im Arbeitstrai-
ningsbereich möglichst breit sein soll, um Art und 
Schwere der Behinderung, der unterschiedlichen 
Leistungsfähigkeit, der Entwicklungsmöglichkeit 
sowie Eignung und Neigung der Behinderten soweit 
wie möglich Rechnung zu tragen. In der Begründung 
des Verordnungsentwurfs wird dazu ausgeführt, daß 
die Behinderten, deren Entwicklung einen Über-
gang in weiterführende Maßnahmen der berufli-
chen Bildung als möglich erscheinen läßt (z. B. in  Be-
rufsbildungswerken und Berufsförderungswerken), 
entsprechend zu fördern sind. 
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